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" 10. 0 ie Ha ft ent sc heid u n gen
des Gerichts richten sich nach
dem geltenden Haftrecht. Hierzu

gehören die UNO-Mindestgrund
sätze - mögen sie auch wertvol

le Hinweise und Anregungen
geben - nicht."

Aus dem Beschluß des OlG Stutt
gart vom 30.7.1975 im Verfahren

gegen Andreas Baader, Gudrun
Ensslin, Ulrike Meinhof und
Jan-Carl Raspe.

I tEINLEITUNG

Die hier vorgelegte Dokumentation orientiert sich an den

Artikeln des im Rahmen der Vereinten Nationen ausgear-
beiteten und am 3.1.1976 in Kraft getretenen
"Internationalen Paktes über bürgerliche und politische
Rechte" - ein Menschenrechtsvertrag, dem etwa die Hälfte
aller UN-Mitgliedstaaten beigetreten ist, darunter die
BRD (nicht jedoch z.B. die USA, Israel und Südafrika),
Der Vertrag verpflichtet die Staaten u.a., das Recht auf

leben sicherzustellen, er enthält das Folterverbot, for
dert das Recht auf einen fairen Prozeß und freie
Meinungsäußerung.

Die Einhaltung des Vertrages wird durch den UN-Menschen
rechtsauschuß überwacht.

Der UN-Menschenrechtsausschuß besteht aus 18 von den

Vertragsstaaten vorgeschlagenen und gewählten
"Persönlichkeiten von hohem sittlichen Ansehen und aner

kannter Sachkenntnis auf dem Gebiet der Menschenrechte"'1
nach Möglichkeit "Personen mit juristischer Erfahrung"
aus westlichen Staaten, sozialistischen Staaten und

Staaten der Dritten Welt. Er fordert von den Vertrags-

I
'I'I
I
I
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staaten gemäß Art. 40 des Paktes Berichte über die Men
schenrechtssituation in ihrem land an. Diese Berichte

werden in öffentlichen Sitzungen diskutiert. Die Aus
schußmitglieder formulieren kritische Fragen und
Bemerkungen an die Adresse der Regierungsvertreter. Die

Bundesregierung hat ihren ersten Bericht am 25.11.1977
vorgelegt. Der Menschenrechtsausschuß hat den Bericht an

Anwesenheit3 von Vertretern der Bundesregierung
diskutiert. Dabei haben Mitglieder des Ausschusses kri
tische Fragen an die Vertreter der Bundesregierung
gestellt, die die Haftbedingungen der politischen Gefan
genen in der BRD betreffen. In ihrem Bericht hatte die
Bundesregierung die Isolationshaft mit keinem Wort
erwähnt, obwohl sie nach Art. 40 11 des Paktes ver
pflichtet gewesen ist, auch über "Schwierigkeiten" bei
der Umsetzung des Paktes Bericht zu erstatten.
Die Fragen bezogen sich auf:
Art. 6 des Paktes: Welche Sicherheiten existieren gegen
den willkürlichen Gebrauch von Schußwaffen durch Polizei

oder Soldaten in Fällen von Aufruhr, Flucht aus dem Ge

fängnis oder bei Festnahmen?
Art. 7: Warum wird Einzelhaft angeordnet, unter welchen
Bedingungen und für wie lange Zeit ?
Art. 9: Unter Berufung auf Erfahrungen zu Fällen, die
der Europäischen Menschenrechtskommission in Straßburg
vorgelegt worden waren: wie lange dauert die Untersu
chungshaft ? Wie werden Personen gegen unangemessen lan

ge Untersuchungshaft geschützt? Wie oft wird überlange
Untersuchungshaft angewandt ?
Art. 10: Was versteht die BRD unter der Doktrin

"gefängnisspezifischer Besonderheiten", um signifikante
Beschränkungen gegenüber Gefangenen zu rechtfertigen?
Art. 14: Haben die Angeklagten genug Zeit und

Möglichkeiten, ihre Verteidigung vorzubereiten? Können
sie mit dem Verteidiger ihrer Wahl ausreichend
kommunizieren ? Wie kann die KONTAKTSPERRE, in der alle

Verbindung der Gefangenen zur Außenwelt unterbunden wird

und der Kontakt zwischen Gefangen~n und Verteidigern
verboten ist, gerechtfertigt werden?
Wann und warum kann ein Richter die Zeugen, die der An

geklagte benennt, ablehnen? Kann ein Angeklagter seine
Verteidigungsrechte exzessivausnutzen?

1) Art. 28 Abs. 2 des Internationalen Pakts über bürgerlicheund politische Rechte

2) CCPR/C/1/Add, 18
3) CCPR/C./SR. 92, 94 und 96
4) Vql. S.52 dieser Dokumentation

l
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Prozesse in Abwesenheit der An
werden können. Wie kommt es zu
Können diese Entscheidungen an-

- 3 -

Der Bericht besagt,' daß
geklagten durchgeführt
solchen Entscheidungen?
gefochten werden ?
Art. 19: Wie ist die Meinungsfreiheit garantiert ?
Worte, denen keine Gewalt folge, könnten nicht die na
tionale Sicherh~it gefährden.
Insgesamt entstehe der Eindruck, daß die Reaktionen der
bundesdeutschen Regierung auf Extremismus selbst extrem
und nicht zu rechtfertigen seien.

Die Vertreter der Bundesregierung haben diese Fragen
nicht ausreichend und z.T. falsch beantwortet. Sie ver
sprachen am Ende der Diskussion schriftliche

Zusatzinformationen.5 Obwohl6 der Menenrechtsausschuß
diese mehrfach angemahnt hat, hat die Bundesregierung
sie nicht vorgelegt. Sie hätte spätestens in ih-
rem zweiten (umfassenden) Bericht auf diese Fragen ein
gehen müssen. Dieser Bericht war bereits am 3.8.1983
fällig, die Bundesregierung hatte also 5 Jahre Zeit zu

seiner Abfassung. Sie versprach später dess,n Vorlage

für das Frühjahr und dann für den Herbst1 1984. Dennoch
liegt dieser Bericht bis heute nicht vor.a - Die Bundes
regierung hat die im Menschenrechtsausschuß gegen sie
geäußerte Kritik auch nicht an die öffentlichkeit ge

bracht. Sie hat damit eine entsprechende Emp~ehlung desAusschusses an die Vertragsstaaten mißachtet.
Nachdem der Menschenrechtsausschuß eine Vielzahl von
Staatenberichten geprüft hatte und dabei mehrfach auf
Isolationshaft zu sprechen gekommen war, hat er in sei
ner "Allgemeinen Bemerkung 7/16" vom Juli 1982 zum Fol
terverbot (Art. 7 des Paktes) festgesteIl t, "auch eine

Maßnahme wie die Isolationshaft kann, den Umnstä~denentsprechend, ••• gegen den Artikel gerichtet sein".

Die vorliegende Dokumentation geht von folgender Situa
tion aus:

Noch immer befinden sich Gefangene~ nun schon seit

5) CCPR/C/SR. 96, S. 7 Abs. 24 ,
6) VSI. z.B. Report of the Human Riqhts Commlttee 1979.

S. 15 Abs.-63 sowie CCPR/C/SR. 340, S. 2 Abs. 8
7) CCPR/C/SR. 540/Add. 1. S. 2 Abs. 2

7 a) Vgl. jetzt allerdings Presemeldungen (z.B. in der Süddeut
schen Zeitung) vom 11.9.1985, wonach die Bundesregierung
ihren zweiten Bericht beim Menschenrechtsausschuß eingereicht
hat.

8) Allgemeine Bemerkung 2/13 (Report of the Human Rights Com-mittee. 1981, S. 109) ,
9) Report of the Human Rights Commlttee. 1982, S. 84

- 4 -

Jahren, in totaler Isolation in Spezialzellen, einige
Gefangene in Zweierisolation mit begrenztem Umschluß,
außerdem werden drei Gruppen mit vier Gefangenen in
Hochsicherheitstrakten gefangen gehalten.

- Die Gefangenen aus der RAF und antiimperialisti
schen Widerstandsgruppenkämpften - nachdem alle ju
ristischen Mittel versagt hatten - mit verschiedenen
Hungerstreiks gegen die Isolationshaft, gegen die Ver
nichtungshaft. Sie fordern:

Internationale Kontrolle
Anwendung der Mindestgarantien der Genfer Kon
ventionen, d.h. Zusammenschluß in inter
aktionsfähige Gruppen (5. Anlage 21: HUhger
streikerklärung vom Februar 1981).

Die Herausgeber
August 1985

~ ----------------
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II. TODESSCHÜSSE (Art. 6 des Paktes)

Im Rahmen von Fahndungen gegen die RAF wurden mehrere - als Mitglieder

der RAF gesuchte - Personen von Polizeibeamten erschossen.

Die Praxis der Tötung von Oppositionellen durch die Polizei
hat in der BRD Tradition:

- am 11. Mai 1952 wurde der 20-jährige kommunistische Arbeiter

Philipp Müller durch eine POlizeikugel in den Rücken erschos
sen. Philipp Müller hatte an einer Demonstration in Essen

gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik teilgenommen.
Anklage wurde nicht erhoben.
Am 2.6.1967 wurde der Student Benno Ohnesorg durch einen
Schuß des Polizisten Kurras in den Hinterkopf getötet. Benno

Ohnesorg hatte vom Straßenrand aus eine Demonstration in
West-Berlin , die sich gegen den Besuch des Schah von Persien
richtete, beobachtet. Kurras wurde wegen Putativnotwehr

freigesprochen.

Am 15. Juli 1971 wurde PETRA SCHELM im Zuge der ersten

Großfahndung nach der RAF, der Großaktion "Kora", durch

einen Schuß aus einer Maschinenpistole unterhalb des

linken Auges getötet. Die Polizisten waren mit Maschinen

pistolen, Tränengas, Walkie-Talkies und Panzerwesten aus

gerüstet. Erste Hilfe wurde nicht geleistet. Die Polizei

ging davon aus, Ulrike Meinhof erschossen zu haben.

Ende Juli 1971 stellte die Staatsanwaltschaft Hamburg

das Ermittlungsverfahren ein. Der Beamte habe in Notwehr

gehandelt.

GEORG VON RAUCH, geb. 12.5.1947, wurde am 4.12.1971 im

Rahmen der Fahndung "Trabrennen" in Westberlin von dem

Polizisten in Zivil Schulz erschossen. Bei einer Fahr

zeugkontrolle wurden Georg von Rauch und zwei seiner Be

gleiter aufgefordert, sich mit erhobenen Händen und dem

Gesicht zur Wand an eine Hauswand zu stellen. Er wurde

erfolglos nach Waffen durchsucht. Als Georg von Rauch

zur Seite blickte, traf ihn die Kugel aus 1 m Entfernung

l
L
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durch das rechte Auge und trat zum Hinterkopf wieder

aus. Erste Hilfe wurde nicht geleistet.

Am 26.5.1972 stellte Oberstaatsanwalt Severin, Berlin,

das Ermittlungsverfahren wegen der Strafanzeige "gegen

unbekannte Bedienstete des Landes Berlin wegen Tötung

des Georg von Rauch" der Witwe und der Eltern ein. Uber

den Kriminalhauptmeister Schulz heißt es: "Das Verhalten

des Kriminalbeamten war unter dem Gesichtspunkt der Not

wehr (§ 53 StGB) gerechtfertigt."

THOMAS WEISSBECKER, geb. 1949, wurde am 2.3.1972 im Rah

men einer Observation und Sonder aktion in Augsburg durch

Herzschuß aus 2 m Entfernung getötet. Erste Hilfe wurde

nicht geleistet.

Am 21.4.1972 erstattete Rechtsanwalt Eggert Langmann

i~ Auftrag der Mutter "Strafanzeige gegen Unbekannt we

gen Verdachts der vorsätzlichen Tötung". Er führte u.a.

aus:

"... vielmehr ist in diesem Zusammenhangzu untersuchen,
inwieweit der Täter annehme, bei Thomas Weißbecker handle
es sich um Andreas Baader ... der in jedem Fall zu er-
schießen sei". (5. 13)

Am 28. August 1972 stellte die Staatsanwaltschaft bei

dem Landgericht Augsburg - Az.: 110 Js 143/72 - das Er-

mittlungsverfahren ein. Sie führte u.a. aus:

"Das Ermittlungsverfahrengegen den Polizeibeamten,durch
dessen SchußwaffengebrauchThomas Weißbecker am 2. März 1972
getötet worden ist, habe ich nach § 170 Abs. 2 5tPO einge-
stellt. (5. 1)

Nach der gleichen Vorschrift gebe ich auch der Anzeige des
RechtsanwaltsLangmann keine Folge, soweit er eine 5trafver~
folgung des Vorgesetzten des genannten Beamten begehrt.
Keiner der beiden Beamten hat sich strafbar gemacht. (5.2)

Seit dem 11.2.1972 wurde durch Beamte des Bayer. Landesamtes
für Verfassungsschutz,der SicherungsgruppeBonn-Bad Godesberg
des Bundeskriminalamtesund einer Sonderkommissiondes Bayer.
Landeskriminalamteseine ... Wohnung überwacht ... Am 2.3.72

gegen 12.30 Uhr wurde beobachtet,wie ein junger Mann und eine
junge Frau die Wohnung aufsuchten. (5. 2)
(Es folgt die genaue Beschreibung des Observation>

Die Schußwaffenanwendungdes Beamten A. gegen Thomas Weiß
becker war durch Notwehr gerechtfertigt (§ 53 Abs. 1 5tGB).
(5. 7) .



"Den Anzeigen gegen die Polizeibeamtenwegen des Todes der
Frau v_n Dyck am 4.5.1979 wird nicht stattgegeben,da die
Beamten in Notwehr (§ 32 StGB) gehandelt haben.
Gründe:

Das PolizeipräsidiumMittelfrankenerließ einen Einsatzbe
fehl, wonach den eingeteiltenBeamten der Auftrag erteilt
wurde, diejenigen Personen festzunehmen,die die Wohnung be
treten oder erkennbar betreten wollen. Unter Nennung der
oben erwähnten Namen1) wurde im Einsatzbefehldarauf hinge
wiesen, daß diese zur Festnahme ausgeschriebenenPersonen
regelmäßig Schußwaffen,möglicherweiseauch Sprengmittel,
mit sich führen und mit einem rücksichtslosenSchußwaffen

gebrauch zu rechnen sei.

In den Nachmittagsstundendes 4.5.1979 begaben sich weisungs-
gemäß die PolizeibeamtenNr. 24 und 33 mit ihrem Gruppenführer
Nr. 26 in die konspirativeWohnung, die unter dem Tarnnamen
Friedrichs angemietet worden war. Den Beamten, gegen die sich
auch die Strafanzeigenrichten und deren Namen der Staatsan
waltschaft bekannt sind, blieb es überlassen, die Einzelhei-
ten eines möglichen Einsatzes in taktischer Hinsicht zu be
sprechen und festzulegen.Der Polizeiführer und die Beamten
des Führungsstabeshaben hierauf keinen Einfluß genommen. Es
bestand von Anfang an Einigkeit darüber, daß jede Person, die
die Wohnungstüre aufsperren würde, mit den Worten "Polizei,
Hände hoch'" angerufen werden sollte. Aus Gründen der Eigen
sicherung sollte die Festnahme mit schußbereitenWaffen erfolqen.2)

- 7

Der Vorgesetztehat sich durch die Anordnung der sofortigen
Festnahme jes verdächtigenPaares nicht wegen eines zum Nach
teil desThomas Weißbecker begangenen Vergehens der fahrlässi
gen Tötung (§ 222 StGB) strafbar gemacht.
Für den Einsatzleiterbestand in dem Zeitpunkt, in dem er den
Befehl ... gab, keine Möglichkeitmehr, so zu planen und vor
zubereiten ..., daß sich für die ... Beamten aller Voraussicht
nach ein Schußwaffengebraucherübrigte. Nachdem beide durch
ihre plötzliche Trennung den Verdacht der Flucht erweckten,
war ein sofortiger Zugriff geboten." (S. 10)

Am 9.5.1975 wurde WERNER SAUBER in Köln im Rahmen einer

Fahrzeugkontrolle auf einem Parkplatz d~rch Polizisten

erschossen; Karl-Heinz Roth wurde schwer verletzt. In

einem Strafverfahren gegen Karl-Heinz Roth und Roland

Otto wegen versuchten Mordes an den beteiligten Polizei

beamten wurden beide freigesprochen. Von einem Urteil

gegen die Beamten ist uns nichts bekannt.

Am 6.9.1978 wurde WILLY PETER STOLL in einem Düsseldor

fer China-Restaurant erschossen. Vier Schüsse aus zwei

Polizeipistolen hatten ihn getroffen, einer davon töd

lich.

Polizeipräsident und Staatsanwaltschaft haben die Tö

tung als Notwehr zu rechtfertigen versucht. Sie haben

dabei jedoch widersprüchliche Angaben gemacht hinsicht

lich der Zahl der Schüsse auf Stoll, der Frage, ob die

Beamten versucht hatten, Stoll zu entwaffnen, und der

Frage, ob Stoll selbst zur Waffe gegriffen hat. Charak

teristisch ist, wie die Staatsanwaltschaft Düsseldorf

die Einstellung des Verfahrens gegen die Polizeibeamten

begründet hat; sie führte zur Rechtfertigung der Er

schießung Stolls u.a. aus, die "allgemein bekannte Ge

fährlichkeit terroristischer Gewalttäter" rechtfertige

den Schußwaffengebrauch - ein Argument, das gegen eine

konkrete Notwehrsituation und für den generellen Vorsatz

spric~, Personen, nach denen als Mitglieder der RAF ge

fahndet wird, zu töten.

Nordrhein-Westfalens Innenminister Hirsch hat den beiden

ausführenden Polizisten "dienstliche Anerkennung" und

Beförderung zugesagt. Ebenso wie Hirsch hat auch Nord

rhein-Westfalens Oppositionsführer Köppler die "besonnene

- a

und präzise Handlungsweise" der beiden Polizisten ge

lobt (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9.9.1978). Der Vor

sitzende der Polizeigewerkschaft GDP in Nordrhein-West-

falen, Günter Schröder, fand , die Erschießung von Willy

Peter Stoll sei geeignet, "als Modellfall in die Lehrbü

cher der Polizei aufgenommen zu werden" (Braunschweiger

Zeitung, 8.9.78). Anerkennung für den "Fahndungserfolg"

wurde auch von Bundesinnenminister Baum ausgesprochen

(Frankfurter Rundschau, 8.9.78).

ELISABETH VON DYCK wurde am 4.5.1979 gegen 22 Uhr beim

Betreten einer Wohnung in Nürnberg erschossen. In der

Wohnung waren drei Polizeibeamte, Elisabeth vo.n Dyck war

allein. In der Einstellungsverfügung der Staatsanwalt

schaft bei dem Landgericht Nürnberg-Fürth vom 15.6.1979

- Az.: 340 Js 18/79 - heißt es:

I

( 1) Christian Klar, Rolf Heißler, Monika Hel bing, Adelheid

L Schulz, Elisabeth von Dyck, Werner Lotze

2) Unterstreichung von uns.

---------------------------
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Es war beabsichtigt, eintretende Personen bereits im Woh
nungsflur festzunehmen, da dort die Örtlichkeit besonders

günstig erschien •••. <Es folgt Beschreibung des Flurs.>
Die Polizeibeamten beschlossen, sich bei Gefahr an den Zu

gängen zu den verschiedenen Räumen zu postieren und ankommen
den Personen von dort aus die Festnahme zu erklären.

3. Gegen 21.50 Uhr erhielten die Beamten über Funk die Mit

teilung, daß eine verdächtige Person, vermutlich ein Mann,
das Haus betrete. Der Beamte Nr. 26 begab sich daraufhin zum
Türspion am Wohnungseingang. Schon nach kurzer Zeit tauchte
in seinem Blickfeld eine junge Frau auf - es handelte sich

um Elisabeth van Dyck - die offensichtlich die Wohnung be

treten wollte. Der Beamte zog sich deshalb zum Badeingang zu
rück. Seine Kollegen Nr. 24 und 33, die sich vorher im Wohn
Schlafzimmer aufgehalten hatten, eilten zur Türe dieses Zim

mers. Frau von Dyck öffnete die zweimal versperrte Wohnungs
türe mit einem Schlüssel und trat in den Flur. Sie führte

eine Hand- und eine Umhängetasche sowie Zeitungen und Post
sendungen mit sich. Bevor sie den Schlüssel an der Wohnungs
türe abziehen und diese schließen konnte, erfolgte aus der
Dunkelheit heraus - in der Wohnung waren alle lichtquellen
abgeschaltet - der Anruf durch den Beamten Nr. 26: "Polizei,
Hände hoch". '.'

Auf den Anruf reagierte sie nach einem kurzen Augenblick des
Zögerns, indem sie die Schrägstellung verstärkte und sich
durch eine leichte Körperdrehung dem Beamten Nr. 26 zuwandte.

Gleichzeitig ließ sie ihr Gepäck fallen und griff rasch in

Körpermi tte an den Gürtel ihrer Hose. '.' <Hier folgt die ge
naue Beschreibung der Pistole, die später bei ihr gefunden
wurde, die aber wohl kaum in der Dunkelheit erkennbar war.>

4. Der Versuch von Frau von Dyck, trotz des Anrufes ihre Pi

stole zu ziehen, veranlaßte den Polizeibeamten Nr. 26, der
seine entsicherte Dienstpistole in der rechten Hand hielt,

aus mehr als 1 m Entfernung einen Hüftschuß abzugeben. Das
Projektil traf Frau von Dyck in die Vorderseite des rechten

Oberschenkels in einem Fersenabstand von 73,5 cm. Die Kugel
trat an der Rückseite des Oberschenkels in einer Höhe von

6B cm aus, ohne den Knochen zu verletzen, und schlug rechts
neben der Wohnungstüre - vom Schützen aus gesehen - in die
Flurwand. Unmittelbar danach gab auch der Beamte Nr. 24 aus

seiner Waffe einen Schuß auf eine Entfernung zwischen 60 und
BO cm ab. Die Körperdrehung der Frau von Dyck nach dem Anruf
hatte zur Folge, daß sie dem Beamten Nr. 24 in einer Winkel

steIlung den Rücken und teilweise die linke Körperseite zu
wandte. Frau von Dyck wurde deshalb von diesem Projektil an
der linken Rückenseite in einem Fersenabstand von 109,5 cm
und in einem Abstand von der Rückenmittellinie nach links von

11 cm getroffen. Das Geschoß durchschlug den Körper und blieb
lOB cm oberhalb der Fußsohle und 2,5 cm rechts der Bauchmit
tellinie unmittelbar unter der Haut stecken. Der Schußkanal
verlief also von links hinten nach rechts vorn leicht abfal

lend '" . Infolge der Wirkung des Schusses brach Frau von
Dyck zusammen. Sie fiel nach rückwärts und blieb in der ~ähe

der geöffneten Türe liegen. Obwohl sie sofort von einem Not
arztwagen in das Klinikum der Stadt Nürnberg verbracht wurde,
verstarb sie dort um 23.15 Uhr infolge Kreislauf- und Herz

versagens bei Verblutung im wesentlichen nach innen, als

- ·10-

Folge des Steckschusses, der zu Zerreißungen innerer Organe
geführt hatte.
Ir.

1. Der Schußwaffengebrauch der Polizeibeamten Nr. 24 und 26
am Abend des 4.5.1979 in der Wohnung Stephanstr. 40 war gemäß
§ 32 StGB gerechtfertigt, da die Beamten in Notwehr gehandelt
haben. Dieses Notwehrrecht steht jedem Staatsbürger zu.

Am 25.9.1978 wurde MICHAEL KNOll in Dortmund erschossen.

ROlF HEISSlER wurde am 9.6.1979 in einem Haus in Frankfurt/Main

festgenommen. Das Haus war zuvor von Polizeibeamten observiert;

in der Wohnung, die Heissler betreten wollte, waren bereits Poli

zeibeamte. Beim Betreten der Wohnung schoß ein Beamter Heissler

in den Kopf - ohne Vorwarnung und ohne, daß Heissler den Versuch

unternommen hätte, seine Waffe zu ziehen. Heissler blieb nur des

halb am leben, weil er seinen Kopf instinktiv seitwärts bewegte;

er trug eine Kopf- und Augenverletzung davon.

Dies ist der einzige Fall, in dem das Vorgehen der Polizei detail

liert dokumentiert ist, weil das Opfer den Polizeieinsatz überlebt

hat. Er zeigt, daß von einer Notwehrsituation keine Rede sein

konnte und bestätigt die These, daß dies in allen anderen Fällen

von Todesschüssen auch nicht der Fall war.

Im Rahmen der Fahndung nach der RAF haben polizeiliche Sonderein

heiten auch eine Reihe von Zivilisten erschossen.

IAN MAC LEOD wurde am 1.7.1972 im Rahmen einer Fahndungs

aktion ,gegen die RAF in Stuttgart erschossen. In den frü

hen Morgenstunden stürmten Kriminalbeamte die Wohnung des

schottischen Geschäftsmannes. Dieser öffnete unbekleidet

seineSchlafzimmertür und schloß sie sofort wieder. Kri

minalobermeister Koglin feuerte in dem Moment aus der

Maschinenpistole durch die geschlossene Schlafzimmertür.

Ein in d.=n Rücken eingedrungenes Gescho,ß tötete McLeod
auf der Stelle.

Nach einem Jahr lehnte es die Staatsanwaltschaft bei dem

Landgericht Stuttgart ab, ein Verfahren gegen den Krimi

nalobermeister Koglin zu eröffnen. Bei Durchsuchung der

Wohnung seien zwar keine Waffen gefunden worden, aber

die Durchsuchung sei im Rahmen einer Fahndung nach ter

roristischen Gewalttätern erfolgt. Der Beamte habe sich

folglich in Putativ-Notwehr befunden.

1) Zur Erschießung von Elisabeth VQn Dyck vgl. auch: Rolf Gössner
und Uwe Herzog: Der Apparat, Köln 1982, S. 197 ff.
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Am 21.5.1974 wurde der Taxifahrer GÜNTER JENDRIAN

mit dem gleichen Vorwand in seiner Wohnung erschossen.

Nachts um drei Uhr stürmte eine Einheit des Mobilen

Einsatzkommandos seine Wohnung im 2. Stock. Nach Dar

stellung der Polizei handelte es sich um eine Fahndungs

maßnahme nach Roland Otto (s.o. - 9.5.1975, Werner Sau

ber). Die Staatsanwaltschaft räumte ein, daß Jendrian

nicht geschossen hat. Dennoch wurde das Ermittlungsver

fahren gegen die Polizeibeamten Ende Mai 1974 mit der

Begründung "Notwehr" eingestellt.

Von 1971 bis 1978 sind über 146 Tote durch polizeiliche

Todesschüsse dokumentiert, darunter Kinder und Jugendli

che. Die Tötung erfolgte in Zusammenhang

- mit der sog. Terroristenjagd in 16 Fällen,

- der Verfolgung von - meist einfachen - Kriminelien

in 52 Fällen,

- der Verfolgung von Verkehrssündern in 13 Fällen

- oder im Zuge allgemeiner Hysterie. 1)

Das Bundeskriminalamt (BKA) verfügte bereits 1951 über ein
Sonderkommando in Gestalt der Sicherungsgruppe Bann mit Sitz
in Godesberg. Dieses Kommando wurde als 'Leibwache' für west
deutsche Politiker und zur Absicherung von Staatsempfängen
als "Observationsgruppe" gebildet.
Wenige Monate nach Verabschiedung der Notstandsgesetze V0m
28.6.1968 ermächtigte die Bundesregierung das BKA, die Si
cherungsgruppe zu einer bundesweiten zentralen Ermittlungs
behörde auszubauen. Der damalige Innenminister Genscher wies
im November 1970 das BKA offiziell an, "sofort mit dem Aufbau

einer Kriminalpolizeilichen Ermittlungsgruppe zu beginnen und
ihn binnen zwei Jahren abzuschließen." (Bulletin der Bundes

regierung 52, S. 1608). 1971 wurde diese Sonderkommission als
"Baader-Meinhof-Sonderkommission" eingeführt und 1972 als
"Sonderkommission zur Bekämpfung anarchistischer Gewalttäter"
weitergeführt und schließlich in "Spezialeinheit zur Bekämp
fung von Terroristen" umbenannt. Laut Vizepräsident des BKA
Werner Heinel arbeiten in diesem Kommando zusammen: Kriminal

beamte, Techniker, Schriftsachverständige, Psychologen, BGS
Kräfte (Bulletin 52).

1) Jeder kann der nächste sein, Dokumentation der polizeilichen

Todesschüsse seit 1971 und ihre Legitimierung, 197815. 197

iiL .-&.....c_
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Die Sonderkommandos des BKA arbeiten eng mit den Geheimdien
sten zusammen. Der Bundesinnenminister beauftragte das Bun
desamt für Verfassungsschutz, eine Referatsgruppe Ausländer

überwachung zu bilden. Seit 1970 bestehen besondere Organi
sationseinheiten bei den Länderzentralen des BKA zur Bekämp
fung "ausländischen Terrors" (Bulletin 52).

Auf Länderebene wurde seit 1950 neben der Schutzpolizei die
Bereitschaftspolizei ausgebildet. Innerhalb der Bereitschafts

polizei werden Sonder-Scharfschützen-Einheiten gebildet.
Neben den Bereitschaftskommandos bildeten die Länder in Zusam

menarbeit zwischen Schutzpolizei und den politischen Abteilun
gen der Landeskriminalämter sowie ihrer örtlichen Kommissaria

te bereits seit 1953 "Sonderkommandos" konspirativ getarnter
Zivilfahnder. Die Sonderkommandos der Länder wurden in der

Öffentlichkeit als "Anti-Terror-Gruppen" vorgestellt. Ihr Ein
satz im normalen Polizeidienst hat angeblich nur Übungscharak
ter.

Im Mai 1974 beschloß die "Ständige Innenministerkonferenz"
in Übereinstimmung mit dem Bundesinnenminister die Einführung
von "Lagezentren" bei allen Länderministerien sowie die Aus
richtung des weiteren Ausbaus ihrer geheimen Sonderkommandos
nach einheitlichen Richtlinien. "Die Einheitlichkeit dieser

Spezial trupps gewährleistet nach Auffassung der ständigen
Innenministerkonferenz einen problemlosen gemeinsamen und
parallelen Einsatz" (Der Kriminalist, 5/74). Inzwischen un

terstehen die Spezialeinheiten der Bereitschaftspolizeien
und die Sonderkommandos dem direkten Kommando der Innenmini
ster der Länder.

Die staatlichen Organe haben in allen Fällen das Vorgehen

der Polizeibeamten mit der Behauptung zu rechtfertigen

versucht, sie hätten in Notwehr gehandelt oder irrig eine

Notwehrsituation angenommen (sog. Putativnotwehr).

Demgegenüber ist generell anzuführen, daß es sich um Beam

te von polizei-Sondereinheiten gehandelt hat, die militä

risch trainiert und ausgerüstet und schon von daher den

Getöteten von vornherein überlegen waren. In einigen Fäl

len hatten sie das Zusammentreffen (Elisabeth van Dyck,

Rolf Heissler) sorgfältig vorbereitet, so das ein Über

raschungsmoment für sie selbst ausgeschlossen war. Bei

den Einsätzen diesec Sonderkommandos ist das Prinzip er

kennbar, möglichst keine Gefangenen zu machen.

"Es wird berichtet, daß sowohl die Israelis als auch die
Westdeutschen Sonderbefehle an ihre Antiterroristen-Kommandos

erteilt haben, keine Gefangenen zu machen, wenn die Bedingun

gen dafür günstig sind, sol} heißen, wenn keine Journalistenoder Zeugen zugegen sind. ,.1
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Die politische Führung der BRD hat sich offen zur Tötungs

absicht bekannt. Der Innenminister des Landes Hessen, Bie

lefeld, äußerte z.B.: "Auch Terroristen sind Menschen;

sie totzuschießen will gelernt sein".2) Der ehemalige

Bundeskanzler Helmut Schmidt sagt2 in einer Regierungs

erklärung am 15.5.1975: "der Terrorismus" müsse "schnell

getilgt" werden, der Staat könne sich nicht scheuen,

"selbst zu töten". Der ehemalige Leiter des Bundeskrimi

nalamtes, Herold: "Er <der Terrorismus> muß rasch be

seitigt werden". 3)

1) aus: Conflict. Hrsg. RAND-Corporation, Vol. 3,
Nr. 2/3, 1981.

2) Der Spiegel, 18.9.1972.

3) Frankfurter Rundschau, 3.5.1979.

i L--
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MASSNAHMEN GEGEN DIE GEFANGENEN AUS DER RAF

UND ANDERE POLITISCHE GEFANGENE

III. DIE ISOLATIONSHAFT (Art. 7 des Paktes)

Drei Gefangene aus der RAF (Andreas Baader, Gudrun

Ensslin, Jan Carl Raspe) haben gegen die BRD Beschwerde

bei der Europäischen Menschenrechtskommission eingelegt

und darin die Isolationshaft als Verletzung des Verbots

der Folter (Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskon

vention) gerügt. Die Kommission hat die Beschwerde zu

rückgewiesen (8.7.1978).1)

Die Bundesregierung benutzt die Entscheidung der Kom

mission dazu, die Aufrechterhaltung und Verschärfung

der Isolationshaft zu rechtfertigen. So haben die Ver

treter der Bundesregierung vor dem Menschenrechtsaus

schuß sich mehrfach auf diese Entscheidung berufen.2)

Auch gegenüber dem 3. Ausschuß der Generalversammlung

der Vereinten Nationen hat die Bundesregierung die Recht

sprechung der Kommission angeführt, um ihre Behauptung

zu belegen, in der BRD gebe es keine Folter.3)

Die Entscheidung der Europäischen Menschenrechtskommis

sion ist jedoch weder tatsächlich zutreffend noch recht

lich haltbar. Da sie grundlegende Bedeutung hat, ist es

zulässig und geboten, sie anhand der gesamten in der BRD

praktizierten Isolationshaft zu kritisieren (nicht nur

der Haftbedingungen der drei genannten Beschwerdeführer,

auf die sich die Entscheidung unmittelbar bezieht).

1) European Commission of Human Rights. Decisions and
Reports. 14. 1979, S. 64 ff .• s. Anlage 2

2) CCPR/C/SR. 92, .'bs. 4 u. 7; 96, Abs •. 19.

3) A/3./196/Add. I, S. 25,Abs • 2 (4.10.1978).
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A. Übersicht über die Haftbedingungen der

2Qlitischen Gefangenen in der BRD

Die Isolationshaft wird angewendet, seit es Gefangene

aus der RAF gibt, also seit 1970.1)

a) Die Gefangenen werden innerhalb der Gefängnisse und nach

draußen von menschlicher Kommunikation weitestgehend ab

geschnitten.

Die Gefangenen werden in Einzelzellen untergebracht. Die

Fenster der Zellen sind so konstruiert, daß die Kontakt

aufnahme zu anderen Gefangenen unmöglich ist. Die Teil

nahme an Gemeinschaftsveranstaltungen, z.B. Gottesdien

sten, ist untersagt. Die Gefangenen dürfen bei Vorführun

gen und beim Duschen nicht mit anderen Gefangenen zusam

menkommen. Sie haben "Hofgang" einzeln; und zwar oft

nicht im Freien, sondern auf einem überdachten Platz in

nerhalb des Gefängnisgebäudes. Die Hafträume der Gefange

nen und die darin befindlichen Sachen, einschließlich

persönlicher Aufzeichnungen und Verteidigungsunterlagen,

werden h3ufig durchsucht, eingesehen und beschlagnahmt.

Die Gefangenen werden ferner vor und nach jedem Besuch,

auch dem eine3 Verteidigers, bei völliger Entkleidung

und Umkleidung körperlich durchsu~ht. Während eines Be

suches sind sie vom Besucher durch eine gläserne Trenn

scheibe abgesondert. Bei der Überlassung von Büshern,

Zeitschriften und Zeitungen wird politische Zensur ge

übt.

b) Seit 1977 werden innerhalb der Gefängnisse sog. Hoch

sicherheitstrakte errichtet.

Hochsicherheitstrakte sind Gebäude, die von der übrigen

Anstalt architektonisch getrennt und aus einer Zahl von

Isolationszellen bestehen. In den Trakten sind alle Zel

len (auch Besucherzellen, Duschräume) untergebracht; der

"Hofgang" findet ebenfalls innerhalb der Trakte statt,

so daß die Gefangenen diese Trakte niemals verlassen.

Derartige Hochsicherheitstrakte und Isolationsabteilun

gen existieren z.B. in St~ttgart-Stammheim, Celle,

1)vergl. Haftbeschlüsse von 1975 - Anlage 4
von 1977 - An hge 5
von 1980 - Anlage 23
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Berlin-Tegel, Berlin-Moabit,1)Lübeck,~München-Straubing,

Frankenthai, Bruchsal. Die staatlichen Behörden haben

in diesen Trakten ihre Erfahrungen, die sie zuvor (1970

bis 1977) mit der Isolationshaft ge;on nen h3tten, ver

arbeitet und konzentriert eingesetzt. Die Hochsicherheits

trakte sind eine Verschärfung der schon bis dahin beste

henden Isolationshaft.

Ein Gefangener aus der RAF, Karl-Heinz Dellwo, gibt

folgende Beschreibung seiner Zelle im Hochsicherheits

trakt in Celle: 3)

"Die Zelle ist im Unterschied zu den üblichen Bauweisen

quer zum Gang gebaut und hat zwei Türen. Und zwei Fenster.
Die Zelle ist ca. 5,90 m lang und 1,80 m breit. Höhe 3,50 m.

In jeder Zellentür ist eine viereckige Luke, um Sachen rein

zugeben etc. Öie beiden Fenster wie auch die Luken in den
Türen bestehe~ aus 'Allstop'-Panzerglas. Die Fenster, sehr

wuchtig, sind für uns nicht zu öffnen. Ein leiser Lufthauch
kommt durch eine seitlich angebrachte Klimaanlage. Die Fen

ster sind etwa 1,10 m breit und 1,50 m hoch, 50 % der Fläche

ist Panzerglas, 50 % nimmt der Rahmen ein. Ich tippe darauf

- wenn euch das die ganze Konstruktion erfaßbar macht -,

daß sie etwa 400 kg wiegen wird. Das ist wichtig. Denn

nichts strahlt die vollständige Isolation und Abtrennung so
demonstrativ aus wie diese Fenster. Über die Lüftung gibt es

auch keine Verbindung nach außen. Sie ist so konstruiert,
daß kein Ton über sie reinkommt oder rausgeht. Die Zelle ist

gelb gestrichen. Zwei große Neonröhren an der Decke, eine
kleine über einer in die Wand eingemauerten Blechplatte, die

die Funktion des Spiegels erfüllen soll, brennen von 7.00 Uhr

morgens bis abends 23.00 Uhr. Auf der Blechplatte sieht man
sich natürlich so, als läge ein leichter Nebel dazwischen.

Die übrige Einrichtung sind Blechklo, Blechspüle, Sicherheits

möbel, Betonfußboden. Zum Zelleninventar gehört ein Radio

Grundig 'prima boy 700' nur mit Lang- und Mittelwelle. Eine

Rundfunkanlage, also Lautsprecher oder Kopfhöreranschluß,

wie sie in jedem Knast ansonsten in der Zelle sind, gibt es
hier im Trakt nicht .••• Die Zellentüren sind luftdicht.

Die Zelle ist still. Vollständig geräuschisoliert ist sie

nicht, aber es kommen nur ganz undefinierbare Geräusche an.

Gestern hat es z.B. geregnet. Man sieht es zwar, aber man

hört es nicht. Wenn die Tür aufgemacht wird, kündigt sich das
durch ein leises Geräusch an. Obwohl ich mich extra darum be

müht habe, habe ich bis jetzt nicht einmal auch nur ein wort

verstanden, wenn die Wärter sich auf dem Flur unterhalten ha

ben. Das dringt nur als Raunen rein. Das einzig lokalisierbare
Geräusch ist ein helles lautes Klappern, wenn der Essenwagen

angefahren wird. Oder wenn z.B. die Kaffeekanne, mit der wir

dreimal täglich heisses Wasser bekommen, eine Stunde nach der

Ausgabe wieder abgeholt wird - das gibt ein Krachen, dann

geht die Klappe auf und der Wärter fragt nach der Kanne .•Vor

her, daß jemand kommt oder so, ist nichts zu hören. Ich höre

z.B. auch nicht, wenn die Tür von einem der beiden anderen

aufgemacht wird.

1) Anlage 8

2) Anlage 6

3) Anlage 7
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Um es anders zu sagen: das hier ist kein Isolationstrakt
in der uns bisher bekannten Art, daß eine ganze Abteilung
abgeriegelt ist - das hier ist die bauliche Anhäufung von
10 untereinander vollständig abgeriegelten Isolationsein
heiten. Wüsste ich nicht, daß die zwei Berliner hier sind
- bis jetzt hätte ich es über nichts wahrnehmen können.
Hier sind alle Erfahrungen verarbeitet, die der Apparat
im langjährigen Isolationsvollzug gemacht hat. Ich bin
jetzt 48 Stunden hier - bis auf das Bad und den Besuch in
der Sprechzelle habe ich hier nichts neues mehr zu erwar
ten. Will sagen, daß es jetzt nur noch Wiederholungen des
Ablaufs gibt. An Zufälligkeiten gibt es hier nichts mehr
- wie gesagt: die Erfahrungen von zwei Dutzend Knästen
beim Isolationsvollzug hier umgesetzt. Ich glaube nicht,
daß es für uns hier noch eine qualitative Steigerung gibt
- camera silens, das ist nur noch eine quantitative Ver

änderung. Der Grundgedanke dieses Baus ist nicht Sicher
heit, sondern Vernichtung. Die ganz Technik ist auf Absi
cherung der Isolation ausgerichtet - gegen sie muß jede
Situation, in der die Isolation nicht perfekt wäre, Aus
nahmecharakter haben."

Die Unterbringung in einem Hochsicherheitstrakt ist mit

weitgehender optischer und akustischer Kontrolle ver

bunden. In den Einzelzellen sind Gegensprechanlagen, die

zur akustischen Überwachung eingesetzt werden können,

ohne daß der Gefangene dies bemerkt. In den Gänger und

Gemeinschaftsräumen sind Videokameras und Mikrophone

angebracht. Zum Hochsicherheitstra~·t Berlin äußerte der

damalige Justizsenator Meyer folgendes:

"Das (nämlich: das Einschalten der Videoanlage) soll nach
den Anweisungen nur dann geschehen, wenn es etwa zu sicher
heitsgefährdenden Zuständen kommt .... Die Kameras laufen
immer, aber die Aufzeichnung bedarf einer besonderen Ein
stellung." (Öffentliche Diskussion am 18.1.1980 in Berlin)

Wann "sicherheitsgefährdende Zustände" erreicht sind,

liegt in der Willkür der Gefängnisleitung. Zum Zweck

dieser Kontrollen s.u. S. 50,

I

L
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Als extreme Isolationsmaßnahme ist schließlich die
1)

Kontaktsperre zu nennen. (s.u.s. 52 ff)

c) Der Isqlationshaft werden alle Gefangenen aus der RAF

unterworfen sowie alle Gefangenen, die wegen legaler

politischer Praxis, vom Staat als "Sympathisanten" der

RAF qualifiziert, inhaftiert werden. Vgl. dazu Amnesty

International:

"Im Falle von Gefangenen, deren Anklage auf gewaltlose

Verbrechen lautet, wurd)n ebenfalls extreme Sicherheits
maßnahmen angeordnet."l

Praktisch handelt es sich um alle Gefangenen, die unter

dem Vorwurf des § 129 a StGB inhaftiert sind. § 129 a

StGB, der seit dem 18.8.1976 in Kraft ist, stellt die

Mitgliedschaft in einer "terroristischen Vereinigung"

sowie "Unterstützung" und "Werbung" für sie unter Strafe.

Vorläufer des § 129 a StGB ist der Tatbestand der "kri

minellen Vereinigung" (§ 129 StGB). Die Einführung des

Tatbestandes der "terroristischen Vereinigung" zeigt

eine deutliche Politisierung des Strafrechts: während

der Begriff "kriminell" den Einsatz bestimmtet" (verbo

tener) Mittel bezeichnet, geht es bei dem Begriff des

"Terrorismus" um bestimmte (verbotene) Ziele (nämlich:

das gegenwärtige Gesellschaftssystem der BRD zu zerstö

ren), und das heißt letztlich: die politische Gesinnung.

Dementsprechend interpretiert die Justiz die Begriffe

der "Unterstützung" und "Werbung" extensiv: gemeint ist

damit die angebliche ideelle, rein politische "Unter

stützung" bzw. "Werbung". Auf diese Weise kriminalisiert

die Justiz zwei Gruppen von Personen: Verteidiger von

Gefangenen aus der RAF sowie sonstige Personen, die sich

gegenüber den Gefangenen aus der RAF solidarisch verhal

ten (z.B. durch Unterstützung von Hungerstreiks gegen

die Isolationshaft, Brief- und Besuchskontakte). Ausführ

licher dazu unten S. 137 .

1) Amnesty International: Arbeit zu den Haftbedingungen
in der BRD, Mai 1980, S. 16.
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Die Gefangenen aus der RAF haben von Anfang an (1970)

die Aufhebung der Isolation gefordert. Sie haben zu

nächst (bis 1975) die Gleichstellung mit allen anderen

Gefangenen verlangt. Die entsprechenden Anträge und

Rechtsmittel ihrer Verteidiger Hurden von der Justiz

verworfen; die höchsten Gerichte der BRD, der Bundes

gerichtshof und das Bundesverfassungsgericht, haben

vielmehr die Isolationshaft als rechtmäßig hingestellt.

Die Gefangenen haben versucht, ihre Forderung mit dem

Mittel des Hungerstreiks durchzusetzen.

1~_~~~g~~~~~~~~_lZ~_~~~~~~_12Z~_:_1~~_~~~~~~~_12Z~

40 politische Gefangene forderten die Aufhebung der Iso

lation, insbesondere, daß Ulrike Meinhof sofort aus dem

Toten Trakt in Köln-Ossendorf herauskommt. (Im Toten

Trakt war sie seit ihrer Verhaftung am 15.6.1972 total

sozial- und geräuschisoliert.) Die Justiz antwortete zu

nächst mit Wasserentzug bei verschiedenen Gefangenen.

Am Freitag, dem 9. Februar wurde Ulrike Meinhof aus dem

Toten Trakt in eine Einzelzelle der Männerabteilung in

Köln-Ossendorf verleg~ - am Montag, dem 12. Februar 1973,

wurde der Hungerstreik beendet.

~~_~~~g~~~~~~~~_~~_~~~_12Z~_:_~2~_~~~~_12Z~_i~Z_!~g~l

80 Gefangene forderten:

"Gleichstellung der politischen Gefangenen mit allen

anderen Gefangenen!" und

"Freie politi~che Information für alle Gefangenen 

auch aus außerparlamentarischen Medien!" (s. Anlage 11)

Die Justiz versuchte wiederum, mit Wasserentzug bei ein

zelnen Gefangenen, Einkaufssperre, Verbot des Hofgangs,

den Hungerstreik zu brechen. Nachdem Gerichte bei zwei

Gefangenen die Aufhebung der Isolation angeordnet hatten,

wurde der Hungerstreik beendet.

~~_~~~g~~~~~~~~_1~~_§~E~~~~~~_12Z~_:_~~_~~~~~~~_12Z~

Über 40 politische Gefangene erklärten:
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Widerstand gegen:

- Entmenschung durch soziale Isolation - über Jahre;

- Umerziehungs- und Aussageerpressungsfolter in Gehirnwäsche-
trakts - seit Anfang Mai sitzt Roland Augustin im Toten Trakt
des Gefängnisses in Hannover;

- die neuen Camera-silens-Zellen mit Dauerhitze, Dauerton und
TV-Überwachung nach dem Modell des Hamburger DFG-Forschungs
projektes in Berlin-Tegel, Berlin-Lehrter-Straße, Bruchsal,
Essen, Köln, Straubing;

- Verschleppung bei jedem Versuch, die totale Isolation durch
Zurufe zu anderen Gefangenen zu durchbrechen, in die Bunker
in Berlin-Moabit, Bunker in Bruchsal, Bunker in Essen, Bunker
in Straubing, Bunker in Preungesheim, Bunker in Fuhlsbüttel,
Bunker in Mannheim; in die schalltote, tv-überwachte Glocke

im UG Hamburg - darin tagelang angeschnallt;

- Mordversuche durch Wasserentzug bei Hungerstreiks in Schwalm
stadt, München, Hamburg, Köln;

Konzentrationstrakts für politische Gefangene in Lübeck,
Stuttgart, Berlin;

Fesselung beim Hofgang in Hamburg und Lübeck;

seit zweieinhalb Jahren Unterbringung in Spezialzellen in
Köln-Ossendorf unmittelbar neben den zwei Hauptdurchgangstüren
des Knastes .-nie Ruhe; dasselbe in Berlin-Moabit;

- Psychiatrisierungsversuche und die Anwendung und Drohung von
und mit Zwangsnarkotisierung für Ermittlungszwecke;

Sprechzellen mit Trennscheiben für Verteidigerbesuche, in
denen politische Kommunikation unmöglich ist; in Hannover,
Stuttgart und Straubing;

- Periodische Beschlagnahme des gesamten Materials zur Vorbe
reitung der Verteidigung - Aufzeichnungen und Post - durch
die Sicherungsgruppe Bonn - Abteilung Staatsschutz;

- mit den Zellenrazzien der Sicherungsgruppe Bonn zeitlich abge
stimmte Pressehetzkampagnen gegen die Verteidiger der politi- '
schen Gefangenen; Kriminalisierung der Verteidiger der politi
schen Gefangenen;

- Aktenunterschlagung und Aktenmanipulation durch das Bundes
kriminalamt;

- punktuelle Lockerung der Isolation immer nur, um Gefangene, die
im Griff der Polizei sind, als Spitzel und Zeugen für die Pro

zesse aufzubauen; so in Köln-Ossendorf, wo Jan Raspe seit April
den angebotenen Hofgang ablehnt, weil der, an dem er teilnehmen
könnte, der des Transporthauses ist, mit täglich wechselnden,

auswechselbaren Gefangenen - einer Fluktuation, in der weder
Kommunikation noch Orientierung möglich ist. Bei bisher allen

als Ausnahmeregelung genehmigten Gefangenenkontakten stellte
sich raus, daß es von den Bullen (Sicherungsgruppe) organisier
te und kontrollierte Kontakte waren;
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Auflösung der besonderen Isolationstrakte, in denen

Gefangene zusammengebracht werden, um ihre Kommunika

tion elektronisch auszuschnüffeln und auszuwerten.

2. die Untersuchung des Todes von Holger Meins, Sieg

fried Hausner und Ulrike Meinhof durch eine internatio-

Der zuständige ErmittlungsrLchter beim Bundesgerichts

hof oronet auf Antrag des Generalbundesanwalts die Zwangs

ernährung an.

Ende April sind fast 100 Gefangene im Hungerstreik.

Für Gudrun Ensslin besteht Lebensgefahr.l)

Nachdem die Ärzte sich weigern, weitere Zwangsernährun

gen in Stuttgart durchzuführen, werden Zusagen gemacht.

Die Gefangenen brechen den Hungerstreik ab. (Aniage 17)

Die zugesagte Gruppe wurde im Juni 1977 gebildet:

Wolfgang Beer, Helmut Pohl und Werner Hoppe wurden

von Hamburg nach Stuttgart verlegt. Am 8.8.1977 wurde

die Gruppe unter einem Vorwand wieder zerschlagen. Die

Gefangenen wurden wieder voneineinander isoliert.

(vgl. oben: Berichte zum Zusammenschlagen von Gefange

nen; s.u.S. 68 ) 1)

- Terrorisierungder Verwandtenmit Durchsuchung,Bespitzelung,
Beschimpfungund Observationvor und nach den Besuchen, um sie
unter Druck zu setzen, dpmit sie auf die Gefangenen im Sinne
der Bullen einwirken.

Der Hungerstreikist in der Isolationunsere einzige Möglichkeit
zu kollektivemWiderstand gegen die Counterstrategiedes Imperia
lismus, gefangene Revolutionäreund Gefangene, die im Gefängnis

angeFangen haben, sich organisiertzu wehren, psychisch und phy-sisch, das heißt politisch zu vernichten." (s. An lage 12)

Die Justiz antwortete mit Trinkwasserentzug, brutaler

Zwangsernährung, Einkaufssperre, Verbot von Tabak,

Kaffee und Tee, Hofgangssperre.

Am 9.11.1974 starb Holger Meins für diese Forderungen

(s.o. S.76ff; s. auch die Stellungnahme des General

bundesanwalts Buback gegenüber dem Vorsitzenden Richter,

Anlage 13 ).

Am 17.12.1974 forderten die Gefangenen im Hungerstreik:

"Konzentration aller Politischen Gefangenen in einer An

stalt bei Aufhebung der Isolation untereinander". War

die bisherige Forderung 'Gleichstellung mit allen ande

ren Gefangenen; so wird hier erstmals seitens der Gefan

genen der Kompromißvorschlag gemacht, die Politischen

Gefangenen zusammenzulegen.

nale Untersuchungskommission ... (s. Anlage 15)

I,

'li,
'I

,

Der Hungerstreik wurde am 5. Februar 1975 abgebrochen,

nachdem die Gefangenen von Genossen in Freiheit am

2. Februar 1975 zum Abbruch aufgefordert worden waren.

(Anlage 14)

1~_~~~g~~§E~§b~_~2~_~~~~_:_~Q~_~~~bl_1211

Die Gefangenen forderten

"für die Gefangenen aus den antiimperialistischen Wider

standsgruppen, die in der Bundesrepublik kämpfen, eine

Behandlung, die den Mindestgarantien der Genfer Konven

tion von 1949 entspricht,

im besonderen Art. 3, Art. 4, Art. 13, Art. 17 und

Art. 130.

Wir fordern konkret

1. die Abschaffung der Isolation und der Gruppenisola

tion in den Gefängnissen der Bundesrepublik und die

Der ~~~g~~§E~~b~_YQ~_lQ~_~~g~§E_1211

gegen die Zerschlagung der Gruppe wird am ~~_~~~E~~~~~
unterbrochen, "weil 'die Situation total verhärtet ist'

und 'in den Behörden von oben nach unten die Linie durch

gesetzt wurde, nach den Anschlägen gegen die Bundesan

waltschaft und Ponto an den Gefangenen ein Exempel zu

statuieren'. Das entspricht den Ankündigungen Rebmanns.

Die Gefangenen haben daraufhin - um das Mordkalkül nicht

zu erleichtern - am 26. Tag ihren Streik unterbrochen."

(Abbrucherklärung s. Anlage 18)

Im ~~E~L~~~bl_121§

versuchten die isolierten Gefangenen erneut, mit einem

Hungerstreik die Isolation aufzubrechen.

1) Ingrid Schubert berichtet über die Situation in Stamm
heim am 26.4.1977; s. Anlage 16
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~~~g~~§~~~!~_Y2~_~Q~_~Q~!!_!212_e!§_~§~_~~~~_!212

Mitte Mai beteiligen sich 47 Gefangene, im Juni über

70 Gefangene am Hungerstreik. Sie fordern:

"Abschaffung der Isolationsbunker;

ein Haftstatut, das den Mindestgarantien der Genfer

Konventionen und der internationalen Menschenrechts

deklaration entspricht, für die Gefangenen aus den

antiimperialistischen Gruppen;

Zusammenfassung dieser Gefangenen zu interaktions

fähigen Gruppen nach den Forderungen der medizini

schen Gutachter;

Freilassung von Günter Sonnenberg, der infolge

seiner Kopfverletzung haftunfähig ist;

Überwachung der Haftbedingungen durch internationale

humanitäre Gremien/Organisationen." (s. Anlage 19)

Der Hungerstreik wird am 26. Juni 1979 unterbrochen, um

"die Ergebnisse der Verhandlungen der von uns beauftrag

ten internationalen Kommission ... sowie die zwischen

Amnesty international und dem Bundesjustizministerium

geführten Verhandlungen" abzuwarten. (s: Anlage 20)

~~~g~~§t~~!~_~~_~~e~~~~_!2§!_e!§_!§~_~Q~!!_!2§!

Die Forderungen waren

"Anwendung der Mindestgarantien der Genfer Konvention ...

das bedeutet

- Zusammenlegung dieser Gefangenen unter Bedingungen,

die Interaktion möglich machen ...

- Freilassung von Günter Sonnenberg". (s. Anlage 21)

In der Nacht vom 15. auf den 16. April 1981 handelten

ein Vermittler der Bundesregierung und ein Anwalt die

Zusicherung aus: "Kein Gefangener bleibt allein."

(s. Anlage 22)

Daraufhin wUr~der Hungerstreik - für mehrere Gefangene

bestand akute Lebensgefahr - am 16.4.1981,
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vor Ostern, beendet. Gegen Mittag wUr~Sigurd Debus, der

seit dem 10.2.1981 im Hungerstreik war und seit dem

16.3.1981 zwangsernährt w rde, für tot erklärt. Er war be

reits 9 Tage ohne Bewußtsein (s.unten S~30 ffi.

J:llJ!lg~r~t c..e Lk ~ ~ D~z.!!mker:..1~84..b.ls_A!lf Clil9...E e.Qr~a!:..1.J82-

Die Bundesregierung hat ihre Zusage von 1981, kein Gefangener
bleibe isoliert, nicht eingehalten. Am 4.12.1984 sind 35 Gefan

gene aus RAF und Widerstand in den Hungerstreik getreten. Für

einige Gefangene, die seit Anfang der siebziger Jahre inhaftiert
sind, z.B. Irmgard Möller und Monika Berberich, war dies der
9. Hungestreik.

Die Forderungen der Gefangenen waren:

" ••• wir verlangen Haftbedingungen, wie sie
in den Genfer Konventionen als Mindestgaran
tien für Kriegsgefangene festgehalten sind:
- Zusammenlegung mit den Gefangenen aus dem
Widerstand und allen kämpfenden Gefangenen
in große Gruppen

-Abschaffung der Einzel- und Klein~ruppenisolation und der akustischen und optIschen Aus
forschung und Kontrolle
- Aufhebun~ der Kommunikationssperre: Besuche,

Briefe~ Bücher, freie politische Diskussionund Int ormat ion' (aus der Prozeßerk Iärung von
Gisela Dutzi, 4.12.84 in Frankfurt/M.).

Am 27.1.1985, als akute Lebensgefahr für 4 Gefangene bestand,
nahm der Vertreter des Bundesjustizministers, Staatssekretär Dr.
Kinkel/ klar und eindeutig Stellung. "Er sagte, daß die Bundesre
gierung und die Länder sich darin einig seien, auf die Forderun

gen der Gefangenen nicht einzugehen. Zur SPD erklärte er, daß
diese die Haltung der Bundesregierung verstehe und billige (so
wörtlich)" (Presseerklärung der Anwälte, 31.101985).- Die Ge

fangenen haben ihren Streik in den ersten Februartagen abge
brochen. Ihre Forderungen halten sie weiter aufrecht.

Obwohl eine breite nationale und international~ Öffent

lichkeit die Aufhebung der Isolationshaft gefordert hat

te, hat die Staatsführung diese Forderung nicht erfüllt,

mehr noch:

- sie hat die Gefangenen Holger Meins und Sigurd Debus

während Hungerstreiks getötet (s.u. S.76 ff und S. 130 ff)
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- sie hat vorausgesehen, daß sie die für 1975 geplanten

Prozesse gegen die RAF (insbesondere das Verfahren

gegen Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof

und Jan Ca~l Raspe in Stuttgart-Stammheim) nur auf

grund eines Sondergesetzes würde führen können, wo

nach gegen Gefangene, die aufgrund der Isolation ver

handlungsunfähig sein würden, in deren Abwesenheit

verhandelt werden kann. Dieses Gesetz (§ 231 aStPO)

wurde noch während des~ungerstreiks ausgearbeitet

und trat am 1.1.1975 in Kraft (s. unten S. 144);

- sie hat den Plan gefaßt, die Verteidiger, von denen

zu erwarten war, daß sie in den Prozessen die Isola

tion angreifen und zum Thema einer internationalen

Öffentlichkeit machen würden, aus den Verfahren auszu

schließen. Zu diesem Zweck hat sie während des Hunger

streiks Gesetze zum Ausschluß von Verteidigern ausge

arbeitet, die am 1.1.1975 in Kraft getreten sind

(s. unten S. 141 ).

Die Gefangenen mußten erfahren, daß der westdeutsche

Staat das nationale Recht auf sie nicht anwendet. Als

gefangene Mitglieder einer anti-imperialistischen Gue

rilla berufen sie sich seit 1975 auf internationales

Recht: sie verlangen eine Behandlung gemäß den Mindest

.garantien der Genfer Konventionen zum Schutz von Kriegs

gefangenen und eine Kontrolle

ihrer Haftbedingungendurch internationale Organisatio

nen. Praktisch fordern sie die Zusammenlegung zu inter

aktionsfähigen Gruppen. Sie stützen sich dabei auch auf

die entsprechende Forderung medizinischer Gutachter, die

im Rahmen des oben genannten Verfahrens in Stuttgart

Stammheim die verhandlungsunfähigkeit der Gefangenen

aufgrund der Isolation festgestellt hatten (dazu s.

unten S. 39 t. ).

:? ( -

B. Zur Isolationshaft im einzelnen; zugleich:

Kritik an der Entscheidung der Europäischen

Menschenrechtskommissio~

1. Die Mittel der Isolation

Die Kommission führt aus, unstreitig sei die Anwendung

von Techniken sensorischer Deprivation sowie die totale

soziale Isolation u.Z. als Folter zu qualifizieren;

beides sei jedoch bei den Gefangenen aus der RAF nicht

gegeben; sie seien lediglich "relativ sozial isoliert".

a) Die Behauptung, die Gefangenen seien nicht sensorischer

Deprivation ausgesetzt, ist unzutreffend.

Ulrike Meinhof war dreimal (16.6.1972- 9.2.1973; im Dezem
ber 1973 für 14 Tage; 5.2.1974 - 28.4.1974) in einem Toten
Trakt der JustizvollzugsanstaltKöln-Ossendorfunterge
bracht. Sie war dort nicht nur von Kontakten zu allen ande
ren Gefangenen abgeschnitten,sondern "auch akustisch iso
liert" (so wörtlich der Gefängnisleiter8ücker). Außer einem

leisen, monotonen Geräuschpegelhörte sie nichts. Ihre Zellewar vollständig weiß; Bilder waren nicht erlaubt.l)
Astrid Prall, eine Gefangene aus der RAF, mußte, nachdem sie
zweimal in diesem Trakt untergebrachtworden war (22.11.1971
- 14.1.1972; 12.4.1972 - 16.6.1972) in lebensgefährlichem
Zustand haftunfähig entlassen werden.2)

Der Tote Trakt in Köln-Ossendorfist "one of the severest
isolation cells known to exist".» 4)

Generell sind die Gefangenen aus der RAF sensorischer

Deprivation ausgesetzt. Dies gilt insbesondere f~r die

heutigen sog. Hochsicherheitstrakte. Dem zitierten Be

richt von Karl-Heinz Dellwo über den Hochsicherheits

trakt in Celle ist zu entnehmen, daß er dort akustisch

isoliert ist:

"Die Zelle ist still. Vollständiggeräuschisoliertist sie
nicht, aber es kommen nur ganz undefinierbareGeräusche an."

1) Der Kampf gegen die Vernichtungshaft. 1974, S.168 ff.
Der Tod Ulrike Meinhofs. Bericht der Internationalen
Untersuchungskommission. 1979, S. 11 ff.; The Techno
logy of Political Control. 1977, S. 238.

2) Der Kampf gegen die Vernichtungshaft. 1974, S. 147ff.
Amnesty Internationals Arbeit zu den Haftbedingungen
in der BRD. Mai 1980,S. 26.

3) Shallice in: The Technology of Political Control.
1977, S. 238.

4) Brief einer Gefangenen aus dem Toten Trakt - Anlage 3
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Dementsprechend haben medizinische Gutachter von

sensrrischer Deprivation gesprochen. So hat Dr. Stöw·sand (Hamburg) in Bezug auf die Gefangene aus der RAF

Irmgard Möller folgendes ausgeführt:

"Zusammenfassend läßt sich sagen, daß bei der Patientin

klassische Erscheinungen der Isolationshaft im Sinne der
sensorischen Deprivation und sozialer Isolation bestehen.
.•. Schlußfolgernd muß die Berechtigung der Aussage, die
die Isolationshaft als Foltermethode bezeichnet, betont
werden." (Gutachten vom 16.9.1975)

Dr. Stöwsand zu den Haftbedingungen der Gefangenen Gras

hof, Grundmann und Jünschke (Gutachten vom 11.12.1975):

"Bei den gegen die Gefangenen beschlossenen Isolationsmaß
nahmen handelt es sich nicht nur um eine soziale Isolation,

sondern auch um eine sensorische Deprivation. - Werden die

Haftbedingungen nicht verändert, wird es in ZuklJnft sicher
lich zu lebensbedrohlichen Zuständen kommen."

Schließlich ist auf die Dauer der Isolation hinzuweisen:

Formen der sensorischen Deprivation, die auf den ersten

Blick weniger gravierend erscheinen mögen als etwa die

in Nord-Irland angewendeten Techniken, wirken auf Dauer,

und d.h. hier: über Jahre, ebenso zerstörerisch wie diese.

b) Die Kommission führt aus, die Gefangenen seien keiner

absoluten, sondern einer relativen sozialen Isolation

unterworfen; insbesondere hätten sie zahlreiche Besuche

von Verteidigern und Angehörigen, außerdem seien - u.a.

aufgrund von Hungerstreiks - die Möglichkeiten des Kon

taktes untereinander ständig vergrößert worden.

ba) Diese Argumentation kann nur als Zynismus bezeich

net werden. Absolute soziale Isolation in Gefängnissen

1) So auch: Der Tod Ulrike Meinhofs. Bericht der Internationalen

Untersuchungskommission. 1979, S. 13: "Wir sind zu dem Resul
tat gekommen, daß Ulrike Meinhof der 'unblutigen' Torturmetho
de ausgesetzt worden ist, die man 'soziale und sensorische De
privation' nennt. Wir sind ausgegangen von dem 'Fall' Ulrike
Meinhof, aber haben mehrmals hervorgehoben, daß dies kein iso
lierter Einzelfall gewesen ist."
Ebenso: 3. Internationales Russel-Tribunal. Zur Situation der

Menschenrechte in der BRD. Bd. 4, S. 177:" Angeklagte, denen

die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor
geworfen wird, unterliegen häufig für längere Zeit einer völ
ligen Isolation und sensorischen Deprivation.
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gibt es nicht; absolute Isolation würde binnen kurzem

zu Zusammenbruch und Tod eines Menschen führen.

bb) Die Besuchsmöglichkeiten sind vielfach auf Angehö

rige beschränkt. Dies verstößt gegen Nr. 37 der UN Stan

dard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners

(ECOSOC-Res. 2076 - LXII - vom 13.5.1977), wonach auch

Freunden des Gefangenen Besuche zu erlauben sind.

Die Möglichkeiten der Kommunikation werden weiter da

durch v2rringert, daß alle Besucher (Angehörige, Ver-

teidiger, Freunde) vom Bundeskriminalamt umfassend be

spitzelt werden. Einem Bericht des Bundeskriminalamtes

an den Innenausschuß des Deutschen Bundestages ist da

zu folgendes zu entnehmen (Mai 1977):

"Der besondere Meldedienst f'läftlingsüberwachung wurde mit

Wirkung vom 1.3.1975 bundesweit in Kraft gesetzt. Beim BKA
wurde zur Wahrnehmung dieser Aufgaben eine Zentral stelle ge
bildet ..•.

Die Polizei hat die Tatsache für sich zu nutzen, daß in den
Justizvollzugsanstalten Feststellungen über die Inhaftierten
und ihre Kontakte sowie die Besucher und Verteidiger mit
großer Zuverlässigkeit möglich sind. Hierzu sind Überwa

chungsmaßnahmen und eine zentrale Nachrichtensammlung und
-auswertung erforderlich. Ziele dieser Maßnahmensind: Gewin

nung eines lückenlosen Bildes des Verhaltens der HäFtlinge
.•., ihrer Kontakte zu Personen sowie zur Kontrolle dieser

Personen .... Aufnahme in die HäFtlingsüberwachung find3n
sämtliche Häftlinge in Untersuchungs- oder Strafhaft, die

politisch (terroristisch) motivierter Straftat3n verdächtig
oder wegen solcher Straftaten verurteilt sind •.•. Über je
den Besuch - auch über den von Verteidigern - ist eine Mel
dung zu erstatten •.•. Bei verdächtigem Inhalt ist das Ge
spräch zu unterbinden oder notfalls Besuch abzubrechen
(dies bezieht sich nicht auf Anwaltsbesuche, Anm.d.Verf.).

Die aus der Häftlingsüberwachung gewonnenen Erkenntnisse
werden in den vorgenannten Dateien bei der Zentralstelle
und im PlOS-System gespeichert."

Weiter wird ausgeführt, daß die Personalausweise der Be

sucher, einschließlich der Verteidiger, zu kopieren und

die von ihnen benutzten Kraftfahrzeuge, ihr Wohnsitz,

die Telefonnummer zu registrieren sind. Alle Besuche,

die von Verteidigern ausgenommen, werden von Polizei

beamten überwacht, die vom Gesprächsinhalt Protokolle

anfertigen. Die Beamten greifen in das Gespräch ein oder

brechen es ab, wenn z.B. von den Haftbedingungen oder

politischen Aktivitäten außerhalb des Gefängnisses gegen

die Haftbedingungen die Rede ist.
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Seit April 1983 benutzt die Justiz die Konstruktion eines "il

legalen Infor~onssystems" zur Begründung von Maßnahmen gegen
Besucher der Gefangenen (Verwandte und Freunde) und die Gefan

genen selbst: Durchsuchungen von Wohnungen bzw. Zellen. Be
schlagnahme von Briefen. Abbruch der Gespräche zwischen Gefan

genen und Besuchern. Die Formel vom "illegalen Informationssys
tem" soll einen Informationsaustausch zwischen illegalen RAF

Mitgliedern und Gefangenen aus der RAF suggerieren; die fol

gende Anweisung der Bundesanwaltschaft (vom 18.3.1983) belegt
jedoch. daß es der Justiz darum geht. die Diskussion zwischen
Gefangenen und Besuchern über die Haftsituation und Möglichkei
ten zu ihrer Veränderung zu unterbinden; in der Anweisung
nämlich werden als "illegale" Themen bezeichnet:

"1. Erörterung der Forderung nach Zusammenle
gung von "Gefangenen aus der RAF" und "Gefan
genen aus dem antiimperialistischen Kampf"

a) allgemein
b) in der Form. welche Personengruppen zusam

mengelegt werden wollen oder sollenc) in der Form. wie die Forderung "pol itisch"
begründet werden kann

d) in der Formtmit welchen begleitenden Aktionen innerha bund außerhalb der Anstalten
die Forderungen unterstützt werden können
oder sollen

e) als Teil des "Kampfes" oder des "Widerstan

des" oder als Mittel{ die Einheit oder Einheitsfront im Widers and aufzubauen.

3. Pl~nung von Aktionen zur Unterstützung der
Zusammenlegungsforderung oder zur Fortsetzung des Kampfes. insbesondere Gewaltaktio
nen gegen die Stationierung von
Mittelstreckenraketen. wie z.B. Blockade
von Munitionszügen oder Gewaltaktionen

gegen Bundeswehr- oder NATO-Einrichtungen4. Berichte über bereits erfolgte Aktionen der
vorgenannten Art."

Die bezeichneten Beschränkungen im Kontakt

gehörigen und Freunden verstoßen gegen die
9/16 des Menschenrechtsausschusses. in der

visits. in particular by family members.
a measure which is required for reasons of

the Human Rights Committee. 1982. S. 97)~

der Gefangenen zu An

Allgemeine Bemerkung
es heißt: "Allowing

is normally also such
humanity" (Report of

Die wenigen - unter den geschilderten Bedingungen statt

findenden - Besuche können die Isolation nicht aufheben;

sie stellen bestenfalls eine minimale Erleichterung dar.

bc) Wenn die Kommission schließlich die zeitweise Ver

größerung der Kontaktmöglichkeiten aufgrund von Hunger

streiks anführt, so zeigt dies nur in aller Deutlichkeit,

daß die Forderung nach Aufhebung der Isolation berechtigt

ist und ohne weiteres erfüllbar ist (wenngleich hier ein

schränkend anzumerken ist, daß die größte in Stammheim

gebildete Gruppe nur acht Gefangene umfaßte, die größte

heute in der BRD existierende Gruppe sogar nur fünf,

während medizinische Sachverständige Gruppen von minde

stens 15 Gefangenen gefordert hatten). 'Daraus kann nur

gefolgert werden, daß die Isolation für alle Gefangenen

aufzuheben ist, und zwar nicht erst aufgrund von Hunger

streiks.

C) Auch die Tatsache, daß einige Gefangene zu kleinen

Gruppen zusammengelegt sind, ändert im wesentlichen

nichts. Diese Gruppen sind zu klein, als daß sie die

schädlichen Wirkungen der Isolation wesentlich mildern

würden oder gar die bereits eingetretenen Schäden rück

gängig machen könnten. Medizinische Gutachterl) haben

dementsprechend Gruppen von 15 - 20 Gefangenen für not

wendig erklärt; die größte der jetzt existierenden Grup

pen umfaßt nur fünf Gefangene. Zu berücksichtigen ist

hierbei, daß die Kleingruppen innerhalb von Hochsicher

heitstrakten untergebracht sind, und weiter: daß die

Gefangenen aufgrund vorangegangener jahrelanger Einzel

isolation bereits irreparable gesundheitliche Schäden

erlitten haben.

Amnesty international hat (in seinem Bericht über Fol-

ter. 1976, S. 55) dementsprechend die Kleingruppenisola

tion als Folter-Mittel gebrandmarkt.

1) Rasch in: Monatssshrift für Kriminologie und Straf
rechtsreform. 1976, S. 61 ff.



(Ehlitt)
Oberamtsr ichter" 2)

Karlsruhe, den 21.B.1972
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,1 ) Die Europäische Menschenrechtskommission führt an,

die Zellen der Gefangenen seien "mit Büchern und

Plakaten" bedeckt ge~n.

Abgesehen davon, daß Bücher und Plakate menschliche

Kommunikation nicht ersetzen können, ist anzumerken,

daß die Gefangenen ihnen zugesandte Bücher, Zeitschrif

ten und Zeitungen sowie Briefe, einschließlich Verteidi

gerpost , häufig ni cht erhiel tero diese vielmehr zurückge

halten wurden, und zwar mit Begründungen, die sich auf

den politischen Inhalt dieser Druckschriften bezogen ha

ben. Es wird weitgehend politische Zensur geübt. (Ver

~tzung von Art. 19 des Paktes) 1)

Im folgenden soll eine Reihe von Dokumenten angeführt

werden, die dies anschaulich macht.

wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Propaganda

sendung der Volksrepublik China an die U-Gefangene Asdonk
gemäß Nr. 34 Abs. I Ziff. 4 UVollzO beanstandet~
Die Sendungen sind wegen der revolutionären Phrasen und
insbesondere auch wegen d3r Verherrlichung der Gewaltanwen

dung geeignet, die Ordnung in der Anstalt zu gef3hrden.
Die Sendung ist zur Habe der Beschuldigten zu nehmen.
1 Berlin 21, den 28. Januar 1971

Amtsgericht Tiergarten, Abt. 352

"Beschluß

In dem Ermittlungsverfahren gegen
Brigitte Asdonk,
zur Zeit in dieser Sache in Untersuchungshaft in der

Justizvollzugsanstalt Essen, Krawehlstr. 59 •..
wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht
Berlin vom 14. März 1972 de~ Brief der Beschuldigten an Mo

nika Berberich vom 3.3.1972 gemäß Nr. 34 (1) Nr. 3 UVollzO
von der Beförderung ausgeschlossen, weil das Schreiben belei
digenden Inhalts ist. Schon im ersten Satz wird von "Ermor

dung Tommis"3), "Hinrichtungen am Fließband im Iran" und der
"Wiedereinführung der Tod'3sstrafe in der BRD" gesprochen.
Der Brief wird gemäß §§ 94, 98, 119 StPO beschlagnahmt, da
er als Beweismittel für die Grundhaltung und das beabsich

tige künftige Verhalten der Beschuldigten von Bedeutung ist.

1 Berlin 21, den 23.3.1972 (Ruppender) .)
Amtsgericht Tiergarten, Abt. 349 Oberamtsrichter"4

1) Vergleiche unten Kapitel VII S. 150
2) Kursbuch 32, 1973, S.63
3) Bezieht sich auf die Erschießung Thomas Weißbeckers

am 2.3.1972 in Augsburg; siehe Todesschüsse, S. 4
4) Kursbuch 32, 1973, s. 53
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"Der Ermittlungsrichter
des Bundesgerichtshofes
I BJs 41/72 - I BGs 257/72

Beschluß

In dem Ermittlungsverfahren
gegen
Manfred Grashof ... z.Zt. in der Untersuchungshaftanstalt
Hamburg ...
wird auf Antrag des Generalbundesanwalts beim Bundesge
richtshof die an den Beschuldigten gerichtete Postsendung
der Carmen Roll beanstandet und von der Aushändigung an den
Beschuldigten a~sgeschlossen ....
Das Schreiben der Carmen Roll sowie die beigefügten Druck
bzw. Abschriften gegen eine übertriebene Kritik an den be
stehenden politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen in
der Bundesrepublik wieder ~nd setzen sich mit den Straftaten
der Mitglieder der Baader-Meinhof-Gruppe in einer Form aus
einander, die die kriminelle Aktivität dieser Gruppe z~
rechtfertigen versucht. Dadurch soll der Beschuldigte in sei
ner negativen Haltung gegenüber Staat und Gesellschaft be
stärkt werden .•.• geben zu d3r Befürchtung Anlaß, daß sich
der Beschuldigte zu Kampfmaßnahmen herausfordern läßt und
daß es dadurch zu Störungen der Anstaltsordnung kommt.

(Buddenberg) 1)
Bundesrichter"

"Stuttgart
Untersuchungsrichter

Betr.: Gerichtliche Voruntersuchung gegen Andreas Baader u.a.
Hier: Gudrun Ensslin

Beschluß

Auf Antrag des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof
wird der an die Angeschuldigte Gudrun Ensslin gerichtete
Brief des N.N. beanstandet und von der Beförderung an die

Angeschuldigte ausgeschlossen. Der Brief ist zur Habe der
Angeschuldigten zu nehmen.
Gründe:

ger Absender des Briefes, N.N., gibt sich als Sympathisant

der Angeschuldigten zu erkennen, bietet seine Hilfe an und
erbittet Unterrichtung über die von der Angeschuldigten ver
folgten Ziele. Einem Brief dieser Art steht der Zweck der
Untersuchungshaft entgegen (§ 119 Abs. 3 StPO).

(Maul) 2)
Richter am Oberlandesgericht"

1) Der Kampf gegen die Vernichtungshaft.
1974, S. 70 f.

2) ebenda, S. 72 f.



Pforzheim, den 15.Juli 1974
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Der Kampf gegen die Vernichtungshaft.
1974, S. 74.

- 3-4 -

Beschluß der Strafvollstreckungskammer, 17 StVK 415/79

vom 7.8.79 - Verweigerung des Buches "Terrorismus" von
der Bundeszentrale für politische Bildung

"... der Gefangene Herlitz bekundet hier täglich seine Soli
darität mit dem Mitgefangenen Dellwo, der zweifelsfrei eine
Schlüsselfigur der terr. Gewaltszene darstellt und dies auch
nicht verleugnet. Es erscheint daher kaum vertretbar, diesen
Gefangenen auch noch freiwillig Informationsmaterial zukommen
zu lassen, welches unter anderem geeignet ist, Maßnahmen der
Polizei, die sich gegen terroristische Aktivitäten richten,
zu erkennen, zu analysieren und auszuwerten. Die Duldung die
ses Informationsmaterials würde dem Vollzugsziel, nämlich die

Gefangenen von ihrem verhängnisvollen und selbstmörderischen
Kampf gegen die Bundesrepublik Deutschland abzubringen, dia
metral zugegenlaufen."

Allerdings ist auch der Senat der Auffassung, daß es die
Aufgabe des mit der Überwachung nach § 148 a StPo betrauten

Richters ist, nur zu überprüfen, ob die Verteidigerpost sich
auf die Förderung einer terroristischen Vereinigung und (oder)
auf geplante Straftaten nach § 138 StGB bezieht, daß dem Rich

ter jedoch jegliche weitere Prüfung (und Beanstandung) unter
sagt ist (Kleinknecht, 34. Aufi., § 148 aStPO, Rnr. 2), er
also beispielsweise nicht prüfen darf, ob mit den Schrift
stücken Verdunkelung, Flucht oder eine andere Straftat unter

nommen wird oder ob Mitbeschuldigte ihre Einlassung abstimmen
wollen (Dünnebier in Löwe/Rosenberg, 23. Aufi., § 148 aStPO,
Rnr. 7).

... und der Sinn der Überwachung darin besteht, eine Förderung
derartiger Vereinigungen durch Übersendung von Schriftstücken
oder anderen Gegenständen durch einen Verteidiger auszuschlies
sen.

Dabei handelt es sich einmal um sog. "Presseerklärungen" der
Verteidiger der Angelika Speitel (Rechtsanwälte Kruse, Oster
und Schmid), Irmgard Möller (Rechtsanwalt Frommann) und Knut

Folkerts (Rechtsanwälte Waechter, Bendler, Gauger und Hessei),
in denen diese mitteilen, daß sich ihre Mandanten im Hunger
streik befinden und daß sie hiermit die Bildung von mindestens
15 politischen Gefangenen, bessere Haftbedingungen und andere
Ziele durchsetzen wollen. Da in allen Mitteilungen überein
stimmend erklärt wird, daß die Hungerstreikenden mit ihrem

Streik die Zusammenlegung von politischen Gefangenen in Grup
pen von mindesten~ 15 Gefangenen erreichen wollen, besteht
der Verdacht, daß mit der Weitergabe dieser Presseerklärungen
nicht nur die Information des Karl-Heinz Dellwo über die

Haftbedingungen von Mitgefangenen zum Zwecke der Verbesserung
seiner eigenen Haftbedingungen angestrebt worden war, sondern
daß es vielmehr Zweck der Weitergabe der Presseerklärungen
war, Karl-Heinz Dellwo aufzufordern, sich dem Hungerstreik
anzuschließen, um die Bildung von Gruppen von gefangenen Ge
sinnungsgenossen zu erreichen, um hierdurch eine terroristi
sche Vereinigung zu unterstützen, indem i~ Vollzug sog. "in
teraktionsfähige Gruppen" (vgl. Presseerklärung betr. Angelika

Speitei) dieser Vereinigung gebildet werden."

11. Juli 1979

"Vollzugsanstalt Pforzheim
Rohrstr. 17

Betr.: Jugendstrafgefangenen Siegfried Hausner
Bezug: Ihre Eingabe vom 3.7.1974

"Oberlandesgericht Celle
2 Ws 118/79 - 20 Gs 229/79 AG Celle

Beschluß

Sehr geehrter Herr Dr. Croissant'
Es ist mir gegenwärtig nicht möglich, die Behauptung Ihres

Mandanten nachzuprüfentihm sei Schrifttum nicht ausgehändigt
worden. Die Gefangenen rsonalakten befinden sich wegen der
Eingabe vom 28.6.1974 eim Justizministerium.
Die Aushändigung von Büchern richtet sich nach der AV. des
Justizministeriums vom 25. Juni 1969 - 4480a - VI/2oo -.

Danach ist "der Besitz von Büchern, deren Inhalt gegen Straf
gesetze oder die freiheitliche Grundordnung verstößt oder die
die Erreichung des Vollzugszieles, insbesondere die Wieder
eingliederung, gefährden" nicht gestattet. Von Ihrem Mandan
ten muß daher wohl alle Literatur ferngehalten werden, die
ihn immer weiter zu faschistischen Handlungsweisen veranlaßt,
nämlich zu d3m autoritären, antiliberalen und antidemokrati
schen Verhalten des vom militanten Haß zur Unmenschlichkeit

getriebenen Revolutionärs.

Mit freundlichen Grüßen (Rosenfeld) 1)
Oberregierungsrat"

Die Beschwerde des Verteidigers des Karl-Heinz Dellwo,
Rechtsanwalt Rainer Koch aus Frankfurt/Main, gegen die
Verfügung d3s Richters beim Amtsgericht Celle vom 3D. Mai
1979 wird auf Kosten des Beschwerdeführers mit der Maßgabe
verworfen, daß die beanstandete, in den angefochtenen Ver
fügung näher bezeichnete Verleidigerpost vorläufig in Ver
wahrung zu nehmen ist.

Der Beschwerdeführer hat mit Verteidigerpost vom 23. Mai
1979 u.a. Ablichtungen von
1) Presseerklärungen der Rechtsanwälte Schmid, Frommann und

Wächter über den Antritt des Hungerstreiks durch Angehörige
der RAF und anderer Vereinigungen, die verdächtig sind, ter
roristische Vereinigungen i~ Sinne des § 129 a StGB zu sein,
und

2) dem Beweisantrag des im Verfahren vor dem Oberlandesge
richt Stuttgart angeklagten Roland Meyer nebst dazugehöriger
Erklärung des Angeklagten Siegfried Haag vom 24. April 1979
übersandt. Diesen Teil der Verteidigerpost hat der Richter
beim Amtsg~richt mit Verfügung vom 3D. Mai 1979 beanstandet,

weil der Verdacht bestehe, daß die betreffenden Unterlagen
im Falle der Aushändigung geeignet seien, den organisatori
schen Zusammenhalt einer terroristischen Vereinigung zu
fördern.

1)

11:

111.~i,,'.... '
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it:
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U ;,1
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(Dr. Engelhardt)
Richter am Bundesgerichtshof

informationen enthalten, die der Gefangene nicht erhalten
soll, insbesondere solche Informationen, die ihn besonders

interessieren, nämlich Kritik an staatlichen Organen, Be
richte über Vorgänge in Haftanstalten und Berichte über
die Politik von Stadtguerilla-Gruppen ..•.
Zur Begründung wird lediglich ausgeführt, daß dieses gene
relle Verbot in Anbetracht des erhöhten Sicherheitsrisikos

zur Erreichung des Haftzweckes unerläßlich sei •••.
Entlarvendes Beispiel für einen solchen Zensurbeschluß ist
der Beschluß vom 18.9.1979, in dem mehrere Seiten aus dem
"Informationsdienst" Nr. 298 von der Aushändigung ausgeschlos
sen werden mit der Begründung: "Die Zeitung enthält auf den
in der Beschlußformel aufgeführten Seiten einen Beitrag über
angebliche Haftverhältnisse, der über ihre Wirkung auf den
Angeschuldigten geeignet is~, die Sicherheit und Ordnung in
der Vollzugsanstalt zu gefährden."Diese Begründung klingt in
sich widersinnig. Wie kann ein Beitrag über Haftverhältnisse
die Sicherheit und Ordnung in der Vollzugsanstalt gefährden?
Wie kann er das, wenn es nur um "angebliche" Haftverhältnisse
geht? ...
Für die Annahme, daß Gert Schneider sich durch das Lesen be
stimmter Informationen dazu aufreizen lassen könnt~, gegen

Vollzugsbeamte aggressiv zu werden, fehlt jeglicher Anhalts
punkt ....
Wenn man nun davon ausgeht, daß die Richter, die solche Be
schlüsse erlassen, wirklich an die mögliche aggressive Reak
tion des Gefangenen glauben, dann liegt allein schon darin
eine Befangenheit, da sie diesen Glauben allein aus der Tat
sache ziehen, daß sie ihn als Mitglied einer Gruppe behan
deln, die sich zum bewaffneten Kampf bekennt. Solche Zensur
beschlüsse werden nämlich gleichlautend auf denselben Formu
laren jeweils für die Gefangenen Wackernagel, Schneider,
Speitei, Albartus, Schwall und Roos gleichzeitig erlassen .•.. "

"I a - 214/78
Aktenvermerk

Strafgefangener Rolf Heißler, Justizvollzugsanstalt Straubing;
hier: Antrag auf Bestellung und Aushändigung dreier Bücher

von der Buchhandlung Roter Stern, 355 Marburg
I. Vermerk:

Der Strafgefangene Ralf Heißler beantragte am 22. April 1980
die Bestellung, und damit die Aushändigung dreier 8ücher bei

Selbst die Dokumentation der Bundesregierung zur Aufklä

rung der Öffentlichkeit "~u den Ereignissen und Entschei

dungen im Zusammenhang mit der En~führung von Hanns Mar

tin Schleyer und der Lufthansamaschine Landshut" des

Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung wird

nicht ausgehändigt.

9. August 1979

Beschluß

im Ermittlungsverfahren gegen Rolf Heißler

Der Brief des Beschuldigten vom 23. Juli 1979 an
Max Witzei, Hölldobl, wird beschlagnahmt.
Dem Absender ist eine Ablichtung des Briefes zuzuleiten.
Gründe:
Der Brief kommt als Beweismittel in Betracht. Der Gesamt

inhalt stützt den Verdacht, daß der Beschuldigte Mitglied

der "RAF" ist. Er bez:ifhnet die Forderung nach Zusammenlegung von 10 bis 13 Ge~~genen als richtig, einer Forderung,
die bekanntermaßen von Mitgliedern terroristischer Vereini

gungen erhoben wird und die durchzusetzen mit den Mitteln
des Hungerstreiks versucht wird. Dem hatte sich der Beschul
digte angeschlossen. Im gleichen Rah~en hält sich sein Wunsch
nach Umschluß und gemeinsamem Hofgang mit Bernd Rössner und
Knut Folkerts. Diese bezeichnete er als "Geiseln".

Schließlich kommt auch der Gebrauch des Wortes "Kriegsver

letzung" für die bei seiner Festnahme erlittene Kopfverletzung
für die Würdigung seiner Einstellung als Kämpfer gegen den
Staat und die gesellschaftliche Ordnung in Betracht. Im übri

gen kann der Brief als Vergleichsmaterial neuesten Datums
aus der Hand des Beschuldigten zur Auswertung und Zuordnung

von bei den Ermittlungen sichergestellten handschriftlichen

Aufzeichnungen dienen, die auf einen terroristischen Hinter

grund schließen lassen.

Der Ermittlungsrichter
des Bundesgerichtshofs
1 BJs 130/76-6 - 11 BGs 837/79

Aus dem Ablehnungsantrag gegen den Vorsitzenden Richter

am Oberlandesgericht Düsseldorf - 4. Strafsenat -,·Dr.

Wagner, durch den Anwalt von Gert Schneider am 29.2.80

"Die Besorgnis der Befangenheit ergibt sich daraus, daß die

abgelehnten Richter an Beschlüssen mitgewirkt haben, durch
die im Rahmen der richterlichen Postkontrolle eine einseitige

Zensur der Informationen, die der Angeklagte Schneider empfan

gen durfte, insbesondere eine vollständige Informationssperre .
für bestimmte politische Inhalte, bewirkt wurde.

Dieses Programm besteht, soweit es den Bezug von schriftlichen
Informationen betrifft, u.a. darin, daß
1. neben einer bestimmten Anzahl von regelmäßig bezogenen

Tageszeitungen und Wochen- bzw. Monatszeitschriften sonstige
Zeitungen oder Informationsblätter, die der Gefangene außer
halb der Reihe beziehen will oder zugesandt erhält, sowie Ko

pien oder Auszüge aus anderen Schriften nicht erhalten soll,
sowie

2. daß aus den regelmäßig bezogenen Zeitungen, insbesondere
dem "Informationsdienst", der "Tageszeitung" und jem "Arbei

terkampf", regelmäßig ganze Seiten deshalb entfernt und nicht
ausgehändigt werden, ~eil sie bestimmte politische Einzel-
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"Der Ermittlungsrichter 5. Februar 1983
des Bundesgerichtshofes

Beschluß

In dem Ermittlungsverfahren
gegen Christian Klar,

geb. 20.5.52, z.Z. in U.-Haft in der JVA Straubing,
wegen Mordes u.a.

wird auf Antrag des Generalbundesanwalts beim Bundes

gerichtshof gemäß § 119 Abs. 3 StPO angeordnet:

1. Das Flugblatt "Aufruf von den Angehörigen der politi
schen Gefangenen in der BRD zum Prozeßgegen Helga Roos"
aus der Post sendung der Adelheid Hinrichsen, Auf der Boje
wiese 75 e, 2050 Hamburg 80, vom 22.1.1983 wird von der

Aushändigung an den Beschuldigten ausgeschlossen und ist
zu seiner Habe zu nehmen.

2. Im übrigen darf die Postsendung (2 Briefe) an den Be
schuldigten ausgehändigt werden.
Gründe:

Die Weitergabe des Flugblatts könnte das Strafverfahren be

einträchtigen und ist geeignet, die Ordnung in der Anstalt
zu gefährden (Nr. 34 Abs. 1 Ziff. 2 u.3 UVollzO).

Die Verfasser des Flugblatts stellen in verzerrender, auf

hetzender Weise Haftbedingungen "politischer Gefangener"
dar und rufen zum "Kampf im Gefängnis" auf.
Das Flugblatt ist geeignet und offensichtlich von der Ab

sender in auch bestimmt, den Beschuldigten, der terroristi
scher Gewalttaten dringend verdächtig ist, in seiner Grund
einsteilung zu bestärken und den Zusammenhalt terroristi
scher Organisationen auch in der Haft zu fördern."

LA. gez. Wilke

Regierungsdirektor"
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Straubing, den 18. Juni 1980
Justizvollzugsanstalt

1.·.-•..

I'

i
i

["" IIr, der Buchhandlung Roter Stern, 355 Marburg, darunter die

li' "Dokumentation zu den Ereignissen und Entscheidungen im
:' Zusammenhang mit der Entführung von Hanns Martin Schleyer

,I: und der Lufthansamaschine Landshut " des Presse- und Informa-

tionszentrums der Bundesregierung. Bei der in Buchform her

ausgegebenen Dokumentation handelt es sich um einen der Rege
lung des § 70 Abs. 1 StVollzG unterfallenden Gegenstand ("Bü
cher und andere Gegenstände zur Fortbildung oder zur Freizeit
beschäftigung"). Solche Gegenstände darf der Gefangene nicht
besitzen, wenn der Besitz, die Überlassung oder die Benutzung

des Gegenstandes das Ziel des Vollzugs oder die Sicherheit
oder Ordnung der Anstalt gefährden würde, § 70 Abs. 2 Nr. 2
StVollzG ....

Er wird das Material benutzen, um durch un§achlic~ und polemische Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse Sympathisan
ten für seine verfassungsfeindIichen Ziele zu gewinnen, die
ihrerseits bereit sind, mit Drohung oder Anwendung von Gewalt
die Sicherheit oder Ordnung zu gefährden. Die zusammengefaßte
Darstellung aller Aktionen der Terroristen gegen Maßnahmen
der Bundesregierung ist allein schon geeignet, einen mögli
chen Sympathisanten in seinem Willen, die freiheitliche Ord

nung der Bundesrepublik DeUschland notfalls mit Gewalt zu
untergraben, zu festigel und zu stärken. Außerdem verlangt
die Sicherheit und Ordnung der Justizvollzugsanstalt, daß
kein "Lehrmaterial" für terroristische Umtriebe in die Hand

eines terroristischen Gewalttäters, wie des Strafgefangenen

Rolf Heißler, gelangt. Verst3ndlicherweise kann die Anstalt
an dieser Stelle nicht detailliert die einzelnen Gesichtspunk
te aufzählen und darstellen, aus denen sich die Gefahr für

die Sicherheit und Ordnung der Anstalt ergeben kann, weil da
durch der Zweck der Maßnahme in Frage gestellt werden könnte.

"Oberlandesgericht Düsseldorf
Beschluß 16.4.1981

Die Zeitschrift "Der Spiegel" Nr. 16 vom 13. April 1981
ist dem Angeklagten auszuhändigen mit Ausnahme der Seiten
1, 3 und 24 bis 37, die von der Aushändigung ausgeschlossen
werden und zur Habe des Angeklagten zu nehmen sind.
Gründe:

Die Zeitschrift enthält auf den genannten Seiten Beiträge,
in denen über Widerstandsaktionen in Haftanstalten berich
tet wird.

Derartige Darstellungen sind geeignet, die Ordnung in der
Vollzugsanstalt zu gefährden."

I

j
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2. Die Wirkunqen der Isolation

Die Europäische Menschenrechtskommission hat zu den Wir

kungen der Isolation folgendes ausgeführt:

"Aus den ... medizinischen Gutachten läßt sich nicht mit

Sicherheit die spezifische Wirkung dieser Isolierung auf
ihren körperlichen und geistigen Zustand im Verhältnis zu
anderen Faktoren feststellen, wie Dauer der Haft, Hu~ger-

streiks, durch die Vorbereitung des Verfahrens hervorge- \
rufene Spannung."

In ähnlicher Weise hat sich die Vertreteriil der Bundes

regierung v~dem Menschenrechtsausschuß geäußert.1

a) Dieses Argument ist haltlos. Die Kommission setzt sich

damit über die medizinischen Gutachten sämtlicher Sach

verständiger in Verfahren gegen die RAF hinweg - wobei es

sich wohlgemerkt um vom Gericht bestellte Gutachter ge

handelt hat.

Prof. Rasch (Direktor des Instituts für forensische Psy

chiatrie an der Freien Universität Berlin) hat ausgeführt,

"daß die entscheidenden Behandlungsmaßnahmen auf psychiatri
schem Gebiet in einer Änderung der Haftbedingungen mit Ermög
lichung größerer sozialer Interaktion liegen würden", und daß
es "schwer vorstellbar (sei), die bei den Ang~klagten anzu
treffenden Isolationshaftfolgen anzugehen, ohne die jetzigen
Haftbedingungen grundlegend zu ändern."(Gutachten vom 7.11.75)

In einem zweiten Gutachten hat Prof. Rasch geschrieben,

"daß die festzustellende Verschlechterung des Gesundheits

zustandes unmittelbare Folge der besonderen Haftbedingungen
ist, denen sie (die Gefangenen) ausgesetzt sind." (August 1975)

In einem Aufsatz in der "Monatsschrift für Kriminologie

und Strafrechtsreform", 1976, S. 61 ff., forderte Prof.

Rasch (S. 67):

"daß die jetzigen Haftbedingungen wegen ihrer gesundheits
schädigenden Wirkung aufzuheben bzw. weiter zu modifizieren
sind."

Zu dem gleichen Ergebnis kamen Prof. Mende (Gutachten

vom 17.10.1975), Dr. Schröder und Prof. Müller (Gutach

ten vom 13.10.1975 und 17.9.1975).

1) CCPR/C/SR. 96, Abs. 19.
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Prof. Müller und Dr. Schröder haben in ihrem Gutachten

folgendes ausgeführt:

"Die Herstellung eines angemessenen Allgemein- und Kräfte
zustandes und einer uneingeschränkten Verhandlungsfähigkeit
••• würden zur Voraussetzung haben, daß die ganze Situation
der Angeklagten vor allem auch in psychologischer Hinsicht
geändert werden könnte .•.. Die Optimierung von Lebensbe
dingungen, die wir Ärzte für jeden uns anvertrauten Menschen
erstreben, kollidiert offensichtlich mit den von den zu

ständigen Behörden für erforderlich gehaltenen Sicherheits
maßnahmen. Soweit letztere eine Aufhebung der sozialen Iso
lation zulassen, sollte sie erfolgen; daß sie ärztlich wün
schenswert ist, haben wir ausgedrückt."

In Bezug auf die Gefangene aus der RAF Irmgard Möller

hat Dr. Naeve. (Leiter des gerichtsärztlichen Dienstes

der Gesundheitsbehörde in Hamburg) ausgeführt:

"Die langzeitige und zeitweilig nahezu vollständige Iso
lierung der Untersuchungsgefangenen von Mitgefangenen, der
zwangsweise weitgehend unterbrochene Kontakt zu anderen Per
sonen hat zweifelsfrei un einer wesentlichen Beeinträchtigung

der psychischen Funktionen und Leistungsfähigkeit geführt •
... Von gerichtsärztlichem Standpunkt aus ist zur Vermeidung
noch ausgeprägterer psychischer Störungen bei Fortdauer der
Isolierung in vorgenanntem Sinne - denen dann Krankheitswert

beizumessen wäre - unbedingt die vollst~ndige Aufhe~ung derIsolierhaft zu fordern."(Gutachten vom 16.9.1975)1

Was speziell die Wirkungen der Unterbringung in den sog.

Hochsicherheitstrakten betrifft, so seien hier Äußerun

gen von Ärzten zitiert, die 1980 den Hochsicherheitstrakt

Berlin besichtigt und die Wirkungen dieses sehr kurzen

Aufenthalts folgendermaßen beschrieben haben:

"Ich habe heute Nachmittag auch den Hochsicherheitstrakt mir

angeguckt und wir haben dann etwa eine Stunde mit Herrn Meyer
auch diskutiert in einem GemeinschaFtsraum, der an und für

sich für die 7er-Gruppe zuständig ist und nach einer Stunde
- obwohl in meinem Leben ich Kopfschmerzen bisher nicht
kenne - hatte ich derartiges Kopfbrummen und Kopfschmerzen,
daß mir das sehr auffiel, d.h. man sitzt nur da und acht

grelle Neonröhren fallen automatisch in die Augen, man kann
sich nicht davor wehren, es sei denn man guckt immer auf den
Boden und der ist steril ...

Und hier meine ich, und das sollte ruhig vom Bundesverfas

sungsgericht mal geklärt werden, ob nicht der verantwortliche
Justizsenator verpflichtet ist, vorher festzustellen, ob die
Unterbringung in solchen fast totalen Isolierungsbedingungen
nicht auf lange Sicht mit derartigen psychischen und endlich
auch - weil das allgemein mittlerweile doch bekannt ist 

psychosomatischen Krankheiten einhergehen, die haftbedingt
sind. "

l)Amnesty International, ~rbeit zu den Haftbedingungen
in der BRD. Mai 1980, S. 24.
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"Das Licht in dem fensterlosen, 2,30 m hohen Kommunikations
raum ist durch eine Vielzahl von langen Neonröhren so hell

und gleißend, daß durch den nichtabwendbaren Lichteinfall in
die Augen nachhaltige Sehstörungen und Beeinträchtigungen
des Allgemeinbefindens wie Kopfschmerzen, Kopfdruck und Ag

gressivität auftreten. Durch die glatten und gleichmäßigen
ausgestrahlten Wände gibt es in dem Raum kein Licht- und
Schattenverhältnis.

Die unzureichende Lüftungsmöglichkeit durch den schmalen
Luftschacht verursacht stickige (verstärkt durch Rauchen)
und trockene Luft (Zentralheizung), die wiederum zu Kopf

schmerzen, Konzentrationsstörungen, Müdigkeit, Abgeschla

genheit, chronischen Schnupfen und chronische Bronchitis
führt. Dies wird sich vor allem bei hohen Außentemperaturen

bemerkbar machen. Die hohe Mauer, die in geringem Abstand
vor den Zellen fenstern verläuft, verhindert jede Luftbewe

gung. "1)

b) Die Argu mentation der Kommission ist schließlich

deshalb erstaunlich, weil sie in Widerspruch zu Ent

scheidungen der beiden höchsten deutschen Gerichte

steht: des Bundesgerichtshofs und des Bundesverfassungs

gerichts. Beide Gerichte haben entschieden, daß die Iso

lationshaft die Ursache der Verhandlungsunfähigkeit der

im Stammheimer Prozeß (1975-1978) Angeklagten war. Der

Zusammenhang, in dem diese Entscheidungen ergingen, war

folgender:

Vier Gefangene aus der RAF, Andreas Baader, Ulrike Meinhof,
Gudrun Ensslin und Jan Carl Raspe, waren vor dem Oberlandes

gericht Stuttgart angeklagt; der Prozeß fand im Bereich des
Gefängnisses in Stuttgart-Stammheim statt. Die Angeklagten
und ihre Verteidiger machten geltend, sie - die Angeklagten 

seien aufgrund der Isolationshaft verhandlungsunfähig, das
Verfahren müsse eingestellt werden. Der Vorsitzende Richter

behauptete dagegen - ohne medizinische Sachverständige ge
hört zu haben -, sie seien verhandlungsfähig, die Zuziehung
van Gutachtern sei Uberflüssig. ~ls es den Gefangenen und

ihren Verteidigern schließlich gelungen war, die Verhandlungs
fähigkeit untersuchen zu lassen, und zwar von Ärzten, die das
Gericht ausgesucht hatte, kamen diese zu dem Resultat: die

Gefangenen sind partiellverhandlungsunfähig, Hauptgrund ist
die Isolationshaft (vgl. die S.37 angeführten Gutachten).
Das Gericht erkannte daraufhin die Verhandlungsunfähigkeit

zwar an, setzte sich jedoch zugleich über die Gutachten hin
weg, indem es erklärte: nicht die Haftbedingungen, sondern
die Hungerstreiks bildeten die Ursache. Diese Behauptung
sollte dem Gericht ermöglichen, die Verhandlung in Abwesen
heit der Angeklagten ~eiterzuführen - aufgrund des eigens für
dieses Verfahren geschaffenen und am 1.1.1975 in Kraft getre-

11Berllner Arztegruppe in einem Schrelben an den
Justizsenator in Berlin, 10.1.1980.

\
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tenen ~ 2jl aStPO, der die Möglichkeit vorsieht, ein Verfah
ren in Abwesenheit des Angeklagten zu führen, wenn dieser an
seiner Verhandlungsunfähigkeit selbst schuld ist. -
Die Beschwerdeinstanz, der Bundesgerichtshof, kam zu dem glei

chen Ergebnis, jedoch mit anderer Begründung: Grund der Ver
handlungsunfähigkeit sei die Isolationshaft, die Gefangenen
hätten diese Haftbedingungen jedoch - aufgrund ihrer "Gefähr
lichkeit" - selbst zu verantworten; die Verhandlung könne

also in ihrer Abwesenheit weitergeführt werden.l)
"Die Feststellung, daß die Haftbedingungen die physische und
psychische Verfassung der Inhaftierten beeinträchtige, ja
selbst die Feststellung, daß es überhaupt 'isolierende Haft

bedingungen' gebe, wurde in der Vergangenheit beständig als
Verleumdung der Justiz bezeichnet. In der jetzt vorliegenden
Entscheidung gehören eben diese Feststellungen zu den tragen
den Gründen" - so Prof. Dr. Grünwald, Universität Bonn,

Juristenzeitung 1976, S. 768.

Das Bundesverfassun~sgericht hat die Entscheidung des

Bundesgerichtshofs bestätigt (21.1.1976).2)

Wenn die Europäische Menschenrechtskommission behauptet,

es sei nicht klar, daß die gesundheitlichen Schäden auf

die Haftbedingungen zurückzuführen seien, setzt sie sich

über Tatsachen hinweg, die selbst Bundesge~ichtshof und,
Bundesverfassungsgericht anzuerkennen gezwungen waren.

Schließlich ist in diesem Zusammenhang eine Studie des Bundesin-
nenministeriums ("Aktivitäten und Verhalten inhaftierter
Terroristen". 1983) zu zitieren, in der es heißt:

"Kein Zweifel - jeder Freiheitsentzug ist ein not
wendiges übel. Das gilt in besonderem Maße für die
Gefangenschaft in sogenannten Hochsicherheitsberei
chen. Deren negative Auswirkungen dürfen nicht be
schönigt werden. Bedacht werden muß aber auch, daß
der staatliche Strafanspruch und der Schutz der
Allgemeinheit vor weiteren schweren Straftaten nicht
von vornherein und unter allen Umständen hinter
das Interesse des Gefangenen an seiner körperlichen
Unversehrtheit zurücktreten kann."

Damit hat auch das Bundesinnenministerium zum Ausdruck gebracht,
daß Verletzungen der körperlichen Integrität auf die Haftbedin
gungen zurückzuführen sind (ganz abgesehen davon, daß das Bundes
innenministerium nicht von einem Grundrecht auf körperliche Un
versehrtheit, sondern lediglich einem "Interesse" des Gefangenen
daran spricht, der Gefangene also danach keine Grundrechte hat).

1) vgl. Cobler, Die Gefahr geht von den Menschen aus.
1976, S. 100 ff.

2) Vgl. Stuberger: "In der Strafsache gegen And~
as Baader ••• " 1977, S. 130 ff.
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3. Die Ziele der Isolation

A. Die angeblichen Ziele

1. Die Europäische Menschenrechtskommission hat die

Isolation aus Gründe~ der "Sicherheit" für rechtmäßig

erklärt. Sie hat damit die Begründung der Bundesregie

rung übernommen, wonac;h die Gefangenen a'lS der RAF "be

sonders gefährlich" sind, bei ihrer Festnahme von der

Schußwaffe Gebrauch gemacht und an Aktionen zu ihrer

Befreiung mitgewirkt haben.

Diese Argumente sind unzutreffend.

Die Isolationshaft wurde und wird einheitlich gegen

alle Gefangenen aus der RAF angewendet, mögen sie bei

ihrer Festnahme von der Schußwaffe Gebrauch gemacht ha

ben oder nicht. Sie wird ferner gegen politische Gefan

gene angewendet, die wegen "Unterstützung" oder "Werbung"

für eine "terroristische Vereinigung" (§ 129 a StGB)

inhaftiert sind, denen also Gewaltanwendung nicht vor

geworfen wird. In einern Bericht von Amnesty Internatio

nal heißt es dementsprechend:

"Maximale Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich Isolations

haft, ... werden allen Häftlingen auferlegt, die wegen poli
tisch motivierter Verbrechen inhaftiert sind, ohne Rücksicht

darauf, welcher Art ihre Beteiligung an solchen Verbrechen
ist. Im Falle von Gefangenen, deren Anklage auf gewaltlose

Verbrechen lautete, wur1en ebenfalls extreme Sicherheits
maßnahmen angeordnet."l

Das Argument des Schußwaffengebrauchs ist deshalb als

vorgeschoben zu bezeichnen.

zu 2): An sämtlichen Entscheidungen des BVerfG zur Absicherung
des Stammheimer Verfahrens (Maßnahmen gegen die Verteidi-
gung und Haftbedingungen betreffend) war Prof. Dr. Willi Gei

ger beteiligt. Geiger war 1941-43 als Staatsanwalt am Sonder
gericht Bamberg tätig gewesen: er ist für mindestens 5 Todesurteile (die auch vollstreckt worden sind) verantwortlich.

u.a. gegen polnische Arbeiter. Darüberhinaus hat er z.B. einen Kaufmann der von Hitler gesagt hatte. dieser habe noch
ein jedes Volk überfallen. angeklagt - wegen "fortgesetzter

gehässiger. hetzerischer und von niedriger Gesinnung zeugenderAußerungen über leitende Persönlichkeiten des Staates und der
NSDAP". In seiner Dissertation über "Oie Rechtsstellung des

Schriftleiters (1941) hat er Berufsverbote gegen jüdischeJournalisten gutgeheißen, "um den kulturzersetzenoen Einfluß

der jüdischen Rasse zu beseitigen" (S. 40).1947-49 war Gei
ger Richter am OlG Bamberg; 1949-50 Beamter im Bundesjustiz
ministeriuml.wo er das Bundesverfassungsgerichtsgesetz ausarbeitete. 1950-61 war er Richter am Bundesgerichtshof, 1951

77 (auch) Richter am Bundesverfassungsgeric~t. Geiger war dort
maßgeblich am sog. Radikalen-Beschluß des BVerfG beteiligt,in dem es die Berufsverbote als verfassungskonform hinge
stellt hat.

1) Arnnesty International: Arbeit zu den Haftbedingungen.
Mai 1980, S. 16.

\
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Das gleiche gilt ~on der Begründung, die Gefangenen hät

ten sich an Aktionen zu ihrer Befreiung beteiligt. Die

Gefangenen werden nicht erst isoliert, seit Versuche zu

ihrer Befreiung unternommen wurden (Besetzung der Bot

schaft der BRD in Stockholm, 24.5.1975; Entführung des

Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Industrie

Schleyer, 5.9.-19.10.1977); sie wurden und werden viel

mehr einheitlich vorn ersten Tag ihrer Haft an isoliert,

d.h. seit Herbst 1970.

Das Sicherheits argument ist auch rechtlich nicht halt

bar. Wenn die Kommission von "außergewöhnlichen Haftbe

dingungen" und einer "besonderen Gefährlichkeit" der Ge

fangenen spricht unj die Isolation aus "Sicherheitsgrün

den" rechtfertigen will, so benutzt sie Begriffe, die

für einen Ausnahmezustand charakteristisch sind. Im

Klartext lautet das Argument der Kommission: da sich

die BRD in ihrem Kampf ge',3"endie RAF und die Gefangenen

aus der RAF in einern Ausnahmezustand befindet, ist alles,

auch die Isolationshaft, rechtmäßig. Dies steht zum abso

luten Charakter des Folterverbots in Widerspruch.

Die Kommission kommt zu dem Schluß, für die BRD sei es

"zwingend geboten", die Haftbedingungen der Gefangenen

aus der RAF "in erster Linie an Sicherheitsbedürfnissen"

auszurichten. Auch dies ist rechtlich unhaltbar. Die bür

gerlichen Rechte sind Rechte des Individuums gegenüber

dem Staat. Daraus entsteht für die Gestaltung von Haft

bedingungen ein Spannungsverhältnis zwischen staatlichen

Interessen und den Menschenrechten der Gefangenen. Die

Ausrichtung der Haftbedingungen vorrangig an staatlichen

Interessen bedeutet, daß dieses Spannungsverhältnis ein

seitig zugunsten staatlicher Interessen gelöst wird -

auf Kosten der Rechte der Gefangenen. Auch dies ist eine

für Ausnahmerecht typische Argumentation; denn es ist

gerade das Wesen des Ausnahmezustandes, daß staatliches

Handeln generell "vorrangig" an staatlichen Interessen

orientiert wird, die Menschenrechte generell außer Kraft

gesetzt werden.
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2. Als weiteren angeblichen Grund für die Isolation

behauptet die Kommission, die Gefangenen hätten Angebote

zum Kontakt mit anderen Gefangenen zurückgewiesen: nicht

die staatlichen Organe also, sondern sie selbst seien an

ihrer Isolierung schuld.

Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß dieses Argument im

Widerspruch zu dem Sicherheits-Argument steht: Wenn nicht

der Staat, sondern die Gefangenen selbst an der Isolie

rung schuld sein sollen, wäre das Sicherheits-Argument

hinfällig. Aber auch die These vom Selbstverschulden ist

nicht haltbar.

Die Gefangenen aus der RAF haben, wie oben (8.19 ) be

reits gesagt, seit Beginn ihrer Inhaftierung die Gleich

stellung mit allen anderen Gefangenen gefor~ert. Sie ha

ben versucht, diese Forderung mit dem Mittel von Hunger

streiks durchzusetzen. Im 3. Hungerstreik ist Holger Meins

für die Erfüllung dieser Forderung gestorben. Angesichts

dieser Fakten davon zu sprechen, die Gefangenen wollten

isoliert sein, ist Zynismus.

Allerdings haben sie in einer Reihe von Fällen Kontakte

abgelehnt oder abgebrochen; dies hatte verschiedene

Gründe:

- In einigen Fällen sollten sie mit KZ-Verbrechern und

Neonazis zusammenkommen. Die Gefangenen, die sich als

Antifaschisten und Antiimperialisten begreifen, haben

derlei Kontakte zurückgewiesen.l)

- Es hat sich erwiesen, daß sie mit speziell von der Ge

fängnisleitung ausgewählten Gefangenen zusammenkommen

sollten, die in einigen Fällen als Spitzel und Provoka

teure aufgetreten sind, z.B. durch Fragen nach waffen.2)

In anderen Fällen wurden Gefangene, die mit Gefange

nen aus der RAF ins Gespräch kommen wollten, von der Ge

fängnisleitung unter Druck gesetzt, indem ihnen z.B. an-

gedroht wurde, sie selbst würden in Isolationshaft ge

nommen, wenn sie die Verbindung zu den Gefangenen aus

1) vgl. Brief von Lutz Taufer, Anlage 24

.2) Kursbuch 32: Folter in der Bundesrepublik. 1973,
S. 115 f.
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der RAF aufrechterhalten. Auch in solchen Fällen haben

die Gefangenen aus der RAF, um die anderen nicht zu ge-

fährden, den Kontakt abgebrochen.l) ~

- Schließlich haben Kontaktangebote niemals bedeutet,

daß die Gefangenen aus der RAF den anderen völlig gleich

gestellt werden, sie also' in den "normalen" Gefängnisall-

tag integriert werden sollten. Es handelte sich vielmehr

immer nur um sehr begrenzte Kontakte, durch welche die

Isolation im wesentlichen nicht beseitigt werden konnte und die
nie auf Dauer bestanden. So wurde Brigitte Asdonk (verhaftet
1970) nach einem mehrwöchigen Hungerstreik mit dem Ziel einer

Verlegung in den Normalvollzug im Frühjahr 1980 aus der Klein

gruppenisolation im Hochsicherheitstrakt Lübeck nach Biele-
feld verlegt. Nach 4 ~ochen Integration wurde sie mit folgen-

der Begründung bis zu ihrer Haftentlassung Herbst 1982 wieder
total -isol iert:

"Unterbringung, vollzugliche Maßnahmen.
Brigitte Asdonk ist verurteilt worden we~en
Mitgl iedschaft in einer kriminellen Verelni

gung u.a., derzeit läuft ein Ermittlungsverfahren nach 129 a StGB, terroristische Ver

einigung. AnhaltspunkteA daß sich die Gefangene von der Terrorismus-~zene gelöst hat,
liegen nicht vor ••• Aus den vorstehenden
Gründen sind z.Zt. die Unterbringung der Ge

fangenen in einem verstärkt gesicherten Ei~tl
haft raum und die gegen sie angeordneten Si- .cherheitsmaßnahmen unverzichtbar." Und weiter
unten: "5. Offener Vollzug, Lockerungen. Eine
Unterbringung der Gefangenen im offenen Voll
zug kommt derzeit nicht in Betracht, auch kön

nen Vollzugslockerungen derzeit nicht erwogen
werden wegen der in Ziff. 1 genannten, dem
entgegenstehenden Gründe. Im übrigen lehntdie Gefangene eine psychologische Untersuchung

in diesem Zusammenhang ab." (Vollzugsplan fürBrigitte Asdonk, 17.12.1980).

Auch wurden Kontakte zu anderen Gefangenen von staatlichen Orga

nen in den Massenmedien als Argument dafür angeführt,

die Gefangenen seien nicht isoliert. Insofern waren die

Kontaktangebote propagandistische Maßnahmen mit dem Ziel,

den in der Öffentlichkeit erhobenen Foltervorwurf zu ent

kräften.

Nach alledem kann nicht die Rede davon sein, die Gefan

genen isolierten sich selbst.

1) Kursbuch 32: Folter in der Bundesrepublik. 1973, S.116 •
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B. Die wirklichen Ziele

1. Zweck der Isolation ist, die politische Identität

der Gefangenen zu zerstören. Sie sollen vor die Alterna

tive gestellt werden, entweder "abzuschwören" - und dann

in den Normalvollzug integriert zu werden - oder aber der

Isolation und damit physischer und psychischer Zerstörung

unterworfen zu sein.

Dies ist das offen erklärte Ziel der politischen Justiz.

Der 3. (= politische) Strafsenat des Bundesgerichtshofes

hat in seiner (bereits oben, S.41 ,angeführten) Ent

scheidung vom 22.10.1975 folgendes ausgeführt:

"Die Beschwerdeführergehören einer zahlenmäßig verschwindend
geringen Gruppe der Bevölkerungan, die es im Gegensatz zu
dieser für unerläßlichhält, den gewiß in mancherlei Hinsicht
verbesserungsbedürftigenZustand der Gesellschaft in der BRD
- wie übrigens jeder Gesellschaft- nicht mit dem demokrati

schen Mittel der Überzeugungder Wähler, sondern gegen deren
Willen, unter Anwendung rücksichtsloserWaffengewalt zu ver
ändern. Ihr auqenscheinlichdurch nichts zu beeinflussendes
realitätsfernes Bild von den gesellschaftlichenVerhältnissen
und von den tatsächlichenMögl\chkeiten,auf sie einzuwirken,
verführt sie zu einer fanatischenVerfolgung ihrer Ziele auch
aus der Untersuchungshaftheraus. Sie verstehen sich als ge
fangene Mitglieder einer bewaffnetenGruppe ('Rote Armee Frak
tion'), die den bestehendenStaat mit allen Mitteln bekämpft,
seine Gesetze nicht als für sich verbindlichanerkennt und
seine Organe, insbesonderedie Organe der Justiz, mißachtet."1)

Der Bundesgerichtshof führt demnach subjektive Elemente

als entscheidend an: die "Ziele" der Gefangenen, die

"NiCht-Anerkennung" der Gesetze, die "Mißachtung" der

staatlichen Organe. Der Bundesgerichtshof hat also die

Gefangenen aus der RAF als Staats feinde definiert und

damit die Isolationshaft begründet. Der Bundesgerichts-

1) s. Anlage 1

1
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hof hat damit implizit ausgesprochen, daß die Isolation

aufgehoben wird, wenn die Gefangenen ihre "Ziele" auf

geben, die Gesetze "anerkennen", die staatlichen Organe

"achten". Mit anderen Worten: der Bundesgerichtshof hat

als Ziel der Isolation benannt: die politische Identität

der Gefangenen zu brechen.

Das Ziel, die politische Identität der Gefangenen zu brechen,
wird SChließlich an einer Konstruktion deutlich, die die poli
tis~he Justiz seit 1984 benutit: sie behauptet, die Gefangenen

aus der RAF bildeten eine "terroristische Vereinigung im Ge

fängnis" ( 129 a StGB); Indizien für die Mitgliedschaft sollen
das Verhalten und die Erklärungen während der Hauptverhandlung
sein. Das OLG Stuttgart hat diese Konstruktion in seinem Urteil
gegen Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar (März 1985) als
offenkundig bezeichnet und damit juristisch festgeschrieben.
Diese Konstruktion läuft auf eine Kriminalisierung des
politischen Bewußtseins hinaus. Sie dient dazu, die-Aufrecht
erhaltung der Isolationshaft zu begründen, und läßt so den
Zweck der Isolation erkennen: die Identität der Gefangenen zu
zerstören.- Dieses Ziel kommt auch in einer Studie des Bundes

innenministeriums ("Aktivitäten und Verghalten inhaftierter
Terroristen". 1983) zum Ausdruck, in der vom "Zusammenbruch
des Weltbildes" als dem Ziel der Isolation die Rede ist.

Ähnlich haben sich Politiker, die für die Isolationshaft

verantwortlich sind, in der Öffentlichkeit geäußert. So

schrieb der Senator für Justiz (West-Berlin) am 15.5.79

an Verteidiger von politischen Gefangenen, die im Berli

ner Hochsicherheitstrakt inhaftiert sind, folgendes:

"Es ist im übrigen weiterhin vorgesehen,daß solche Gefangene,
die sich glaubwürdigaus dem terroristischenUmfeld gelöst
haben und von denen ersichtlich keine Gefahr insbesondereim
Hinblick auf Ausbruchsversucheausgeht, in den Normalvollzug
verlegt und i~ Rahmen der gesetzlichenBestimmungenso behan
delt werden wie alle anderen Gefangenen."

Gegenüber Amnesty International äußerte er (6.11.1979):

"... daß ich weiterhin Ausnahmen zu mache, bereit bin, falls
ein in Betracht kommender Gefangener durch sein Verhalten
gezeigt hat, daß er sich vom Terrorismusgelöst hat und ent
sprechende Straftaten von ihm nicht mehr zu erwarten sind."

Dieser Zielsetzung entspricht die Dauer der Isolation;

vgl. die diesbezügliche Frage von Tarnopolsky, CCPR/C/

SR. 93, para. 37: die Isolation wird so lange aufrecht

erhalten, bis der Gefangene "abgeschworen" hat; eine

absolute zeitliche Begrenzung, etwa in einem Gesetz

fixiert, existiert nicht.



1) Der Kampf gegen die Vernichtungshaft. 1974, s. 120; I 1) vgl. Der Kampf gegen die Vernichtungshaft.

The Technology of Political Control. 1977, s. 241. i 1974, S. 180.

2) vgl. Der Kampf gegen die Vernichtungshaft. 1974, lS. 139 ff.
----------------------------------------

_ 49

2.) Eng damit verbunden ist das Ziel der Aussageerpres

sung. Auch dies ist indirekt in der zitierten Entschei

dung des Bundesgerichtshofes zum Ausdruck gebracht.

Wenn es heißt, die Gefangenen würden die staatlichen Or

gane, insbesondere die Justiz, "mißachten", so ist impli

zit als Ziel der Isolation die "Achtung" der staatlichen

Organe in Form der Zusammenarbeit mit ihnen bezeichnet.

Eindeutig hat es der ehemalige hessische Justizminister

Hemfler (Mai 1973) ausgesprochen. Auf die Frage eines

niederländischen Journalisten: "Aber Isolationsfälle von

sechs Monaten bis zu eineinhalb Jahren sind doch nicht

angemessen?", hat er geantwortet:

"Das ist nicht angemessen, aber das liegt ja zum Teil selbst
in der Person der Betroffenen, die durch ihr hartnäckiges

Weigern oder durch die Tendenz, alles zu verschleiern und
auf keinen Fall hier die Wahrheit zu sagen oder die Wahr

heitsfindung zu erleichtern, sich das selbst zuzuschreibenhaben."l)

Die Staatsschutzbehörden werden in ihrem Ziel, die Iden

tität der Gefangenen zu zerstören, von Ärzten, insbeson

dere Psychiatern, unterstützt.

.- Seit Ende des Zweiten Weltkrieges werden die Wirkungen

der Isolation experimentell erforscht. So arbeitet an dec

Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf ein Team von Wissen

schaftlern (Leitung: Prof. Grass) seit 1971 mit Hilfe

einer sog. camera silens, d.h. eines schalltoten Raumes.2)

Diese Experimente werden z.B. mit Bundeswehrsoldaten

durchgeführt. Prof. Gross hat bereits 1967 in einem Auf

satz über die Wirkungen sozialer .Isolation und Sensori

scher Deprivation auf Gefangene geschrieben, und dabei

die erhöhte "Suggestibilität" der Gefangenen hervorge

hoben.

Die bis ins einzelne ausgearbeiteten Haftprogramme und

die architektonisch und technisch durchdachten Hochsi

cherheitstrakte legen den Schluß nahe, daß die Isolations

haft in der BRD von Anfang an unter Verwendung der Ergeb-
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nisse wissenschaftlicher Forschungen zur sensorischen

Deprivation - und d.h.: in Kenntnis und unter bewußtem

Einsatz der gesundheits zerstörenden Wirkungen der Iso

lation - konzipiert und durchgeführt wurde.

- Dies zeigt sich auch an der direkten Mitwirkung von

Ärzten, insbesondere Psychiatern, in den Haftanstalten.

Wie bereits dargestellt, war Ulrike Meinhof dreimal im Toten

Trakt des Gefängnisses K~ln-Ossendorf untergebracht. Sie
stand dabei unter der Kontrolle eines Psychiaters (Dr. Goette).

Erst in dem Moment, in dem nach seiner Meinung die "Grenze

der Belastbarkeit jetzt erreicht 'I wa), sprach er sich für ei
ne Verlegung dieser Gefangenen aus.l Aufgabe dieses Psychia
ters war offensichtlich nicht, sich um die Gesundheit der Ge

fangenen zu sorgen ( er hätte dann von vornherein gegen ihre
Unterbringung im Toten Trakt protestieren müssen), sondern
seine Aufgabe bestand darin, die Auswirkungen der Isolation
unter Kontrolle zu halten und die für die Isolation Verant

wortlichen über den Gesundheitszustand der Gefangenen auf dem
Laufenden zu halten.

Als zweites Beispiel sei der Gefangene aus der RAF Günter
Sonnenberg genannt. Er wurde bei seiner Verhaftung durch
einen Kopfschuß schwer verletzt und wird trotz Haftunfähig
keit gefangen-, und zwar in Isolationshaft, gehalten; vgl.
S. 58 . Während seiner Inhaftierung im Gefängnis Bruchsal
erklärte der Anstaltsarzt Dr. Pfahler dem Gefangenen Sonnen
berg, seine Haftbedingungen würden sich erst dann verändern,
wenn er "kooperativ" sei .

Das dritte Beispiel ist die Zusammenlegung von mehreren poli
tischen Gefangenen in den sog. HochsicherheitstrBkten. Die
dadurch geschaffene M~glichkeit der Kommunikation zwischen
den Gefangenen hat nach der Absicht der Staatsschutzbeh~rden

nicht den Zweck, die Isolation zu mildern, sondern im Gegen
teil: Kommunikation zu verhindern, die Isolation zu verschär

fen. Die Staatsschutzbeh~rden bedienen sich dabei der Ergeb
nisse von Forschungen zur Gruppenpsychologie. Der damalige
Berliner Justizsenator Meyer erklärte in einem Presse-Inter

view (Tageszeitung, 24.8.1979) dazu folgendes:
"Mit einer Trennung einzelner Gruppen oder auch einzelner

Gefangener k~nne man jederzeit Spannungen innerhalb der Grup
pe f~rdern oder abbauen •••• Man müsse in diesem Wohngruppen
vollzug die Leute dahin bringen, daß sie sich nach dem Aus

steigen aus der Gruppe sehnen und in den Normalvollzug als
resozialisierbar eingegliedert werden k~nnen."
Um dieses Ziel zu erreichen, sind in den Hochsicherheits

trakten Psychiater und Psychologen tätig, die - durch um
fassende Kontrolle (s. oben S.11 ) gewonnene - Informationen
über die Gefangenen und ihre Kommunikation zu dem dargestell
ten Zweck auswerten.
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Der Bundesgerichtshof hat in seiner oben zitierten Ent

scheidung die Mitwirkung von psychiatern an der Isolation

zum Ausdruck gebracht, indem er als Grund der Isolation

angeführt hat:

"Ihr augenscheinlich durch nichts zu beeinflussendes real i
tätsfernes Bild von den gesellschaftlichen Verhältnissen
und von den tatsächlichen Möglichkeiten, auf sie einzuwirken,
verführt sie zu einer fanatischen Verfolgung ihrer Ziele

auch aus der Untersuchungshaft heraus."

Der Begriff des "realitätsfernen Bildes" ist eine psycho

logische Kategorie; der BGB sagt, daß der RAF angehörende

Personen psychisch abnorm sind. Im Zusammenhang einer

Rechtfertigung der Isolation bringt dieser Satz zum Aus

druck, daß bei dem Versuch, die Identität der Gefangenen

zu brechen, Erkenntnisse der Psychologie genutzt und

Ärzte eingesetzt werden. Auf der gleichen Linie liegt

das Argument der Europäischen Menschrechtskommission

von einer "ständigen Überprüfung" der Baftbedingungen:

Diese Überprüfung findet zwar statt; nur dient sie nicht

dem Schutz von Gesundheit und Leben der Gefangenen,

sondern der Information über ihre gesundheitliche Ver

fassung, um die Gefangenen - durch Gestaltung der Haft

bedingungen - zu "beeinflussen", wie der BGB sagt. So

hatte bereits der ehemalige Bundesanwalt Martin (Presse

Erklärung vom 22.2.1973) geäußert:

"Die ständige ärztliche und psychologisc~e Betreuung stellt
sicher, daß die Haftbedingungen der jeweiligen körperlichen

und psychischen Lage der einzelnen Gefangenen angepaßt werden."l)

3. Die staatlichen Organe der BRD verfolgen mit der

Isolation schließlich das Ziel, die Gefangenen zu quälen,

Rache zu üben, sie die volle Gewalt des Staates spüren

zu lassen.

Dies wird besonders deutlich während und nach Aktionen

der RAF, die regelmäßig vom Staat damit'beantwortet'wer

den, daß die Isolation verschärft wird. Die politischen

Gefangenen werden wie Geiseln behandelt.

1) Der Kampf gegen die Vernichtungshaft. 1974, S. 94.
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Auch diesen Zusammenhang hat der BGB in der zitierten

Entscheidung angesprochen. Er hat die "besondere Gefähr

lichkeit" der Gefangenen u.a. folgendermaßen begründet:

"Der Anschlag auf die Botschaft in Stockholm, der mehrere
Menschenleben forderte, diente auch ihrer Befreiung durch
Nötigung der Organe unseres und auch des schwedischen Staa
tes. Durch die Entführung des Politikers Lorenz ist es Ge

sinnungsgenossen der Angeklagten gelungen, die Freilassung
mehrerer den Angeklagten nahestehender Terroristsn zu er
zwingen."

Der BGB hat also eine konkrete Beteiligung der Gefange

nen an den genannten Aktionen nicht einmal behauptet,

vielmehr eine rein ideelle, politische Verbindung zwi

chen den genannte~ Personen angenommen: er spricht le

diglich von "Gesinnungsgenossen" der Gefangenen, die

ihnen "nahegestanden" seien.

Deutlichster Ausdruck dieses Ziels ist die Kontaktsperre. 1)

Kontaktsperre bedeutet, daß die Gefangenen von jegli

chem ,Kontakt untereinander und nach außen abgeschnitten

werden. Im einzelnen heißt dies folgendes:

- Jeglicher Besuch ist verboten, insbesondere auch der

von Verteidigern;

- Laufende Prozesse werden ausgesetzt;

- Jeglicher Empfang von Briefen, einschließlich Vertei

digerpost, wird unterbunden; auch werden Bücher, zeit

schriften und Zeitungen angehalten;

- Radios werden weggenommen;

- Klopf- und Rufkontakte zu anderen Gefangenen werden

dadurch unterb unden, daß die Gefangenen in weit aus

einanderliegende Zellen verlegt, Türschlitze abge

dichtet und schalldämpfendes Material in der Zelle

angebracht wird.

Die Kontaktsperre wurde bereits mehrfach angewendet:

1) vgl. die Fragen des Mitglieds des Menschenrechtsaus
schusses Tarnopolsky (CCPR/C/SR: 93, Abs. 40; 94,
Abs. 10).
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l.
Nach der Besetzung der Botschaft der BRD in Stockholm

durch ein Kommando der RAF wurde eines der Mitglieder

dieses Kommandos, Siegfried Hausner, gefangengenommen

und trotz schwerer Verletzung total isoliert; medizini

sche Versorgung wurde vorenthalten, ein Anwalt wurde

trotz des Wunsches des Gefangenen nicht zu ihm gelassen.

Hausner starb im Gefängnis Stuttgart-Stammheim; vgl.

dazu ausführlicher unten S. 105.

2.

Nach dem Anschlag der RAF auf den ehemaligen General-

bundesanwalt Buback (7.4.1977) verfügte das OLG Stutt

gart gegen in Stuttgart-Stammheim inhaftierte Mitglieder

der RAF: Umschluß der Gefangenen sei ausgeschlossen,

Radio und Fernsehen sind wegzunehmen, jeder Besuch,

auch Anwaltsbesuch ist untersagt. Einem Anwalt wurde

vom Gericht erklärt: "Für Ausnahmefälle ist diese Ver

fügung gerechtfertigt." Diese Maßnahme dauerte vom

7. bis 10. April 1977.

3.
Der Gefangene Günter Sonnenberg, der bei seiner Verhaf

tung (3.5.1977) durch einen Kopfschuß schwer verletzt

worden war, wurde zu Beginn seiner Haft total isoliert;

vgl. ausführlicher dazu unten S. 58.
Ein Rechtsanwalt wurde VOill 3.5. bis 23.5.1977 nicht zu

ihm gelassen·

4.

Nach der Entführung von Hanns Martin Schleyer, Präsident

der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände

und des Bundesvorstandes der deutschen Industrie durch

die RAF am 5.9.1977 - eine Aktion, die das Ziel hatte,

Gefangene aus der RAF zu befreien - wurden alle nach

§ 129 StGB inhaftierten Gefangenen der Kontaktsperre

unterworfen. Dies geschah in zwei Phasen: zunächst offen

illegal, dann aufgrund des - neugeschaffenen - Kontakt

sperregesetzes.
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al Unmittelbar nach der Entführung Schleyers hat. "der

Bundesminister der Justiz durch den Generalbundesanwalt

die zuständigen Länder- und Bundesbehörden gebeten, jeg

liche Kontakte von inhaftierten Terroristen untereinan

der und zur Außenwelt nachhaltig zu unterbinden" (Doku

mentatation der Bundesregierung, S. 239). Am 8./9.9.1977

begannen die Landesjustizverwaltungen die Besuche von

Verteidigern zu verbieten; Begründung: Gefangene aus der

RAF hätten Kontakt zu den Entführern, es gelte das Leben

Schleyers zu retten. § 148 StPO, der Gefangenen das Recht

gibt, jederzeit Verteidi~erbesuche zu empfangen, sei auf

grund "übergesetzlichen Notstands" außer Kraft gesetzt.

Einige Haftrichter haben gleichwohl die Zulassung von

verteidigerbesuchen angeordnet. In dem Beschluß eines

Richters des Kammergerichts Berlin heißt es z.B.:

"Eine Verteidigerbesuchssperre kann allenfalls mit § 148
StPO vereinbar sein, wenn sie sich auf Mißbrauch des Rechte
aus § 148 Stpo stützen läßt. Tatsachen, die auf einen sol

chen Mißbrauch hindeuten, sind dem Haftrichter weder vorge
tragen worden, noch sind sie ihm sonstwie bekannt geworden."

Die Gefängnisleitungen haben jedoch in allen Fällen den

Verteidigern den Besuch verwehrt:

"Diese Besuche sind z.Z. trotz der eindeutigen auf gesetz
licher Grundlage beruhenden richterlichen Verfügung nicht

durchführbar. Das Justizministerium Baden-Württemberg hat
nämlich als vorgesetzte Dienstbehörde an die betreffenden

Anstaltsleiter die Weisung erteilt, keine Verteidigerbesu
che zuzulassen." (Verfügung des Vorsitzenden des 5. Straf

senats des Oberlandesgerichts Stuttgart vam 12.9.1977)

Schließlich hat der Bundesgerichtshof auf Antrag der

Bundesanwaltschaft mit Beschluß vom 23.9.1977 die Kon

taktsperre für rechtmässig erklärt: Es bestehe die

"Gefahr, daß der weiterhin freie Zugang der Anwälte

zu einer Steigerung der Bedrohung für das Entführungs

opfer führen kann". Weiter heißt es:

"Ohne daß die hier als Verteidiger auftretenden Rechtsan

wälte in einen sie persönlcih treffenden Verdacht gerieten,
ist in diesem Bereich davon abzusehen, ..., daß es sich bei

Angehörigen des Anwaltsstandes in der Regel um Personen
hoher Integrität handelt."
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b) Die Bundesregierung hat in einem Blitzverfahren im

Bundestag das Kontaktsperregesetz durchgesetzt (23.

29.9.19771, der Bundesrat stimmte am 30.9. zu, am sel

ben Tag unterzeichnete der Bu~despräsident das Gesetz;

am 1.10. wurde es im Bundesgesetzblatt veröffentlicht

und trat am gleichen Tag in Kraft.

Hervorgehoben sei, daß die Kontaktsperre zeitlich unbe

grenzt ist. Sie wird zwar für einen zeitraum von höch

stens einem Monat angeordnet, die Anordnung kann jedoch

beliebig oft wiederholt werden. Die Auskunft der Vertre

terin der Bundesregierung vor dem Menschenrechtsausschuß,

die Kontaktsperre sei nur innerhalb einer "strikten zeit

lichen Begrenzung" zulässig ("strict time-limit,,)l) ist

falsch.

Das Bundesverfassungsgericht hat das Kontaktsperre

gesetz für verfassungskonform erklärt (Entscheidung

vom 4.10 .1977 ).2)

Während der Kontaktsperre hatten außer dem Gefängnis

personal nur Polizeibeamte, d.h.: Beamte der politischen

Abteilungen des Bundeskriminalamtes und der Landeskrimi

nalämter, Zugang zu den Gefangenen. Sie haben die voll

ständige Isolation dazu genutzt, die Gefangenen -z.T.

physisch - anzugreifen:

Sie haben in einer Reihe von Fällen versucht, die

Gefangenen zu verhören. Ein inhaftierter ehemaliger

Verteidiger von Gefangenen aus der RAF, Armin Newerla,

wurde von zwei Beamten gefragt, wo sich Schleyer befinde.

Als dieser zur Antwort gab, daß er keine Angaben machen

könne, sagten sie zu ihm: "Jetzt zeigt der Papiertiger

seine Krallen." Die Beamten begannen daraufhin, auf sein

Gesicht, auf die Schultern, auf die Brust und den Rücken

einzuschlagen. Als Rechtsanwalt Newerla auch daraufhin

keine Angaben machte, mußte er sich an die Wand stellen.

Dort versetzte ihm einer der Beamten einen solchen Schlag

auf das Kinn, daß sein Kopf gegen die Wand schlug. Aus

dem so erpreßten Geständnis ergab sich, daß er von der

1) CCPR/C/SR. 96, Abs. 17.

2) BVerfGE 46, S. 1 ff.

f
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ganzen AKtlon um dle ~cnleyer-Enttührung keine Kenntnis

gehabt hatte.

Polizeibeamte durchsuchten die Zellen, nahmen Vertei

digungsunterlagen und anderes Material weg. 1)
Sie führten körperliche Untersuchungen an den Gefan

genen durch. Als Beispiel sei die Gefangene Ingrid

Schubert genannt:

"Unmittelbar nach Bekanntwerden der Waffenfunde in Stamm
heim - so berichtete Frau Schubert ihrem Verteidiger - sei

sie ohne Angabe von Gründen einer zwangsweisen körperlichen
Durchsuchung entzogen worBen .•.. Die Durchsuchung machte
nicht beim vollständigen Entkleiden halt, es wurde gegen
ihren Willen unter Anwendung von Gewalt eine gynäkologische

Untersuchung durchgeführt. Dabei haben zi~ei männliche (!)
Pfleger mit Gewalt ihre Beine festgehalten. In dieser nicht
nur äußerst schmerzhaften, sondern auch zutiefst entwürdi

genden Situation soll sie sich gewehrt und einem Pfleger in
die Hand gebissen haben. Folge war die Verhängung einer sog.
Einkaufssperre als Hausstrafe."

Drei Gefangene aus der RAF: Andreas Baader, Gudrun

Ensslin und Jan Carl Raspe, wurden während der Kontakt

sperre getötet (18.10.1977); ausführlicher dazu siehe

S. 110 ff.

Angebliches Ziel der Kontaktsperre 1977 war es, eine Ver

bindung zwischen Gefangenen aus der RAF und denen, die

Schleyer entführt hatten, zu zerschneiden und so auf die

Rettung des Lebens von Schleyer hinzuwirken. So hat sich

auch die Vertrete~in der Bundesregierung vor dem Men

schenrechtsausschuß geäußert. 2)

Dieses Argument ist jedoch nur vorgeschoben. Die staat

lichen Organe sind in Wirklichkeit niemals von einer

Verbindung zwischen Entführern und Gefangenen ausgegan

gen. Dementsprechend hat der damalige Bundesminister der

Justiz Vogel in einem Interview mit dem italienischen

Fernsehen im Frühjahr 1978 auf die Frage, ob die Schleyer

Aktion aus den Zellen gesteuert worden sei, geantwortet:

1) s. Anlage 25: Bericht eines Gefangenen zur Kontaktsperre

2 ) CCPR/C/SR. 96, Abs. 17.
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"Nein. Das haben wir seinerzeit schon nicht angenommen, und
es hat sich auch keine Bestätigung dafür gefunden. Natürlich
hat man immer wieder die Forderung gestellt, daß etwas ge

schieht, damit man frei wird. Ich kann auch nicht ausschlies
sen, daß bei dem einen oder anderen Gespräch kleinere Hinwei

se gegeben wurden, die für eine solche Unternehmung von Bedeu
tung sein könnten, Hinweise auf eine konspirative Wohnung, Hin
weise auf Waffen und Material. Aber eine Planung oder über

haupt eine Steuerung im Detail aus der Zelle heraus, dafür
gibt es keine Beweise.2)

Dementsprechend heißt es auch in der Dokumentation der Bundes

regierung zur SChleyer-Entführung:l

"Vorüberlegungen darüber, wie Kontakte von Ge
fangenen untereinander und mit der Außenwelt
in extremen Situationen auf rechtsstaatliche
Weise und konsequent unterbunden werden könn
ten, waren im Bundesjustizministerium schon
vor der Entführun~ von Hanns Martin Schleyer
angestellt worden.

Zweck der Kontaktsperre war in Wirklichkeit, die Gefan

genen zu quälen, sich an ihnen zu rächen als denjenigen,

die der Staat - im Unterschied zu den Entführern - in

seiner Gewalt hatte.

Entlarvend ist die Aussage der Vertreterin der Bundesr~

gierung vor dem Menschenrechtsausschuß, die Kontaktsperre

sei eine "Antwort" auf die Aktion der RAF gewesen. Der

Begriff der "Antwort" ist dem politisch-militärischen

Sprachgebrauch entnommen und bezeichnet die Reaktion

eines Staates in einem politisch-militärischen Kampf.

Bezogen auf die Gefangenen heißt dies, daß die Gefangenen

als Geiseln betrachtet werden; die Kontaktsperre ist so

mit als Repressalie zu kennzeichnen.

2) Der Prozeß gegen die Rechtsanwälte Arndt Müller und
Armin Newerla. Dokumentation. 1979, S. 163.

3) Dokumentation (der Regierung der BRD) zu den Ereignissen und
Entscheidungen im Zusammenhang mit der Entführung von Hanns Mar
tin Schleyer •.• 2. Auf], Bann 1977, S. 10 (An]. 6)

\
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Haft trotz Haftunfähigkeit

Das Ziel der staatlichen Organe, die Gefangenen aus der RAF zu zer

stören, wird in besonderer Weise deutlich an dem Gefangenen Günter

Sonnenberg. Dieser wurde am 3.5.1977 in Singen (Baden-Württemberg)

mit einer schweren SChußverletzung am Kopf festgenommen.

Er leidet seither an den Folgeschäden dieser Verletzung:

Konzentrations-, Gedächtnis- und Wortfindungsstörungen

und -schwäche. Obwohl in mehreren medizinischen Gutachten

seine Haft- und Verhandlungsunfähigkeit festgestellt wor

den ist, wurde er nicht nur nicht freigelassen, sondern

zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt.

Noch im Zustand der Bewußtlosigkeit wird ihm am 18.5.1977
der Haftbefehl eröffnet und der erste von mehreren Verhör

versuchen unternommen. Ein Verteidiger seines Vertrauens
erhält erst am 23.5.1977 Zutritt zu ihm.

Innerhalb der ersten beiden Monate nach der Verhaftung wird
er insgesamt viermal verlegt, u.a. auch nach Stuttgart-Stamm

heim, wo eine medizinische Versorgung nicht gewährleistet ist.
Die Bewachun) jes schwerverletzten Gefangenen durch die Poli
zei und das BKA wird so gestaltet, daß sich ein Anwalt an ein

KZ erinnert fühlt, als er Günter Sonnenberg im psychiatri
schen Landeskrankenhaus Weisenau besucht.

Vom Tag der Festnahme an bis Anfang März 1978 ist er voll

ständig isoliert. Im März 1978 beginnt auch der Prozeß gegen
ihn in Stuttgart-Stammheimj zu gleicher Zeit erhält er die
Möglichkeit, täglich mit zwei Gefangenen aus der RAF zusammen
Hofgang zu machen, und zwar bis Januar 1979. In dieser Zeit

gelingt es ihm, durch die gemei~same Diskussion und trotz

der geringen Zeit - die Gefangenen sehen sich täglich 90 Mi
nuten -, die Folgeschäden der Verletzung etwas zurückzudrän
gen und sich zu rekonstruieren.

Daraufhin wird Günter Sonnenberg im Januar 1979 von Stammheim

nach Bruchsal in vollständige Isolation verlegt. Mit einem
achtwöchigen Hungerstreik kämpfen die drei Gefangenen dafür,

daß Günter Sonnenberg wieder nach Stammheim zurückverlegt
wird und mit ihnen zusammenkommen kann. Über 30 Gefangene
schließen sich diesem Streik an. Günter Sonnenberg bleibt
jedoch in Bruchsal, von seinen Genossen isoliert.

Im Mai/Juni 1979 führen die Gefangenen aus der RAF einen wei
teren Hungerstreik mit der Forderung nach ihrer Zusammenlegung,
an dem sich Günter Sonnenberg wieder beteiligt.

Im Juli 1979 beginnt eine systematische Verschärfung seiner
Haftbedingungen, zunächst durch Schreibverbote gegen vier
Leute, mit denen er seit längerer Zeit in Kontakt stand. Auch

die Zensur von Zeitschriften etc. wurde verstärkt. Von Anfang/
Mitte 1980 an wird ihm ferner der Hofgang verweigert, er ist
also 24 Stunden am Tag in der Zelle. Hofgang mit von der An
stalt ausgesuchten Gefangenen lehnt er ab.
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Die mediziniGche Versorgung Günter Sonnenbergs ist über die
Jahre hinweg immer sehr mangelhaft gewesen; jede Untersuchung

und notwendige Nachoperation mußte erkämpft werden. So wurde
ihm z.B. eine Augenuntersuchung verunmöglicht, weil die Justiz
auch hier wieder die Entbindung des Arztes von der Schweige

pflicht gegenUber den Behörden zur Bedingung machte. (Günter
Sonnenberg leidet infolge der Verletzung auch an einer 40%igen
Verminderung der Sehkraft.)
Medizinische Gutachter - soweit sie nicht die "Verpflichtung

gegenüber ihrem Dienstherrn" (d.h. der Landesregierung bzw.
Bundesregierung - wörtliches Zitat eines vom Gericht bestell
ten Gutachters) überordneten - stellten fest, daß Günter Son

nenberg aufgrund der Verletzung freigelassen werden müßte,
zumindest aber "eine affektiv positiv besetzte Fremdanregung"
(Zitat aus einem Gutachten) benötige. Dies ist nur so zu in

terpretieren, daß Günter Sonnenberg besonders dringlich mit
seinen Genossen zusammenkommen muß.

Es ist eindeutig, daß die Justiz, die Günter Sonnenberg seit
Jahren iSDliert, die Verletzung und deren Folgen benutzt, um

seine Haftbedingungen zu verschärfen.

Nur so ist auch das Interesse der Behörden an den jeweiligen

Untersuchungsergebnissen zu erklären. Die letzte Untersuchung
von Günter Sonnenberg fand 1980 statt, unter Leitung von
Prof. Dr. Krott. Bereits im Moment der Untersuchung erläuter

te Prof. Dr. Krott die Untersuchung und deren sofort fest

stellbare Ergebnisse anwesenden Beamten des Mobilen Einsatz
kommandos (MEK).

Im Sommer 19B2 ordnete die Anstaltsleitung des Gefängnisses
in Bruchsal eine weitere Nachuntersuchung durch diesen Arzt

an. Diese Nachuntersuchung ist notwendig - und Günter Sonnen

berg wünscht sie, jedoch lehnt er es ab, sich durch einen
Arzt untersuchen zu lassen, der die Untersuchungsergebnisse
an die Behörden weiterleiten wird. Mit Hilfe einer Computer

tomographie, EEGs und EKGs soll festgestellt werden, ob Günter
Sonnenberg ein starkes Antiepileptikum, das er seit Jahren
nimmt, nunmehr absetzen kann (es hat die Wirkung eines starken
Beruhigungsmittels und schädigt, über Jahre hinweg genommen,
innere Organe); ferner geht es darum, herauszufinden, ob die
im Gehirn verbliebenen Splitter möglicherweise gewandert sind,

was u.U. lebensgefährliche Folgen haben kann.
Nachdem die Justizbehörden zunächst eine zwangsweise Unter

suchung von Günter Sonnenberg ins Auge faßten, lehnten sie
einen von seinem Anwalt benannten Arzt, der die Untersuchungen

unter Wahrun~ der Schweigepflicht durchführen will, ab. Die

Untersuchungen stehen bis heute aus.

Vom 6. Februar bis zum 16. April 1981 beteiligte sich Günter

Sonnenberg am Hungerstreik der Gefangenen aus der RAF mit den
Forderungen nach Zusammenlegung der Gefangenen in Gruppen,
Anwendung der Mindestgarantien der Genfer Konvention und in
ternationale Kontrolle der Haftbedingungen.

Auch Amnesty International intervenierte während des Streiks.
Laut einem Gesprächsprotokoll zwischen dem Generalsekretär
von AI in der BRD, Frenz, und einem Rechtsanwalt der Gefan

genen äußerte Frenz am 16.4.1981: "Daß der Herr Sonnenberg

eigentlich für die Gesamtgruppe der Hungerstreikenden das
Problem, der Problemgefangene Numner eins ist, das gemeinsame

\
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Sorgenkind, um ein weltliches Wort zu benutzen, wo alle nach
fragen, wie siehts mit Günter Sonnenberg aus? Wenn da nicht

die Eingliederung in die Vierergruppe geschieht, läuft gar
nichts. Das ist Herrn Eyrich bewußt, und auch Herrn Schmude,
und Herr Schmude sagt, also in Stuttgart läuft es."

Nach dem Ende des Hungerstreiks konnte Günter Sonnenberg je
doch lediglich mit einem anderen politischen Gefangenen zusam

menkommen, und dies unter Bedingungen, die eine wirkliche ge
meinsame Arbeit und Diskussion ausschlossen: während der einen

Stunde Hofgang täglich, die gemeinsam mit anderen Gefangenen
durchgeführt wurde.

Seit dem 15. November 1982 nimmt Günter Sonnenberg nicht mehr
an diesem Hofgang teil, ~eil er keinerlei Verbesserung seiner
Situation für ihn bedeutet ..

Seit dem Hungerstreik 1984/85 nimnmt Günter

Sonnenberg wIeder am Hofgang mit anderen Gefangenen teil. "Am 22.5.1985 erlitt er beim
Hofgang gegen 15 Uhr einen epileptischen An-fall. Er konnte gerade noch rechtzeitig von

einem Mitgefangenen aufgefangen werden, wo-durch ein Sturz mit Verletzungsfolgen verhin-
dert wurde ••• Seit seiner Festnahme bis heute
- über 8 Jahre - ist ihm eine ausreichende
medizinische Behandlung verweigert worden. Die
Untersuchung durch einen Arzt seines Vertrau-
ens wurde immer wieder abgelehnt" (Presse
erklärung seines Anwalts v. 22.5.85).

Günter Sonnenberg ist haftunfähig; er ist freizulassen. Seine

Inhaftierung stellt eine willkürliche Freiheitsentziehung dar

( Art. 9 des Paktes). Zumindest jedoch ist ihm die Möglichkeit

der Kommunikation mit anderen politischen Gefangenen zu geben.
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Fazit:

Aus alledem folgt, daß die Isolationshaft Folter im Sinne von

Art. 7 des Paktes (bzw. Art. 3 der Europäischen Menschenrechts

konvention) ist. Sie erfüllt die Merkmale der Definition des

Folter-Begriffs, wie sie in der Declaration 'on the Protection

of All Persons from being SUbjected to torture and other cruel,

inhuman or degrading treatment or punishment der

Vereinten Nationen vom 9.12.1975 enthalten ist:

torture means any act by which severe pain or

suffering, whether physical or mental, is inten
tionally inflicted by or at the instigation of a
public official on a person for such purposes as
obtaining from him for an act he has committed or
is suspected of having committed, or intimidating
him or other persons."

Dementsprechend hat der Men

schenrechtsausschuß in seiner "Allgemeinen Bemerkung

7/15" erklärt: "even such a measure as solitary confine

ment may, according to the circumstances, ... , be con

trary to this article".l) Bereits der Generalsekretär

der Vereinten Nationen hat 1977 in einer flir die Sub

Commission on Prevention of Discrimination and Protec

tion of Minorities zusammengestellten Materialsammlung

unter "methods of torture" aufgeflihrt: "psychological

methods such as longterm solitary confinement,,21. Und

in Art. 19 der Draft Principles on Freedom from Arbi

trary Arrest and Detention von 1970 heißt es: "The

arrested or detained person may not be held .,. in soli

tary confinement.,,31

1) Report 0f the Human Rights Committee. GAOR 37tn sess.
(1982), supp. no. 40, S. 94 f.

2) E/CN. 41 Sub. 2/394, S. 10 (V01fi 5.7.1977).
3) E/cN. 41 1044, S. 10.

\

- 62 -

Letztlich haben die flir die Isolationshaft Verantwortli

chen dies selbst in einer Reihe öffentlicher Äußerungen

bestätigt.

Der damalige hessische Innenminister Hemfler erklärte

beispielsweise in einem Interview mit dem niederländi

schen Fernsehen:

"Das mag zutreffen, daß das jemand als Folter empfindet. ,,4)

Ein hoher Beamter des nordrhein-westfälischen Justiz

ministeriums, Prof. Klug, räumte in einer Fernsehdis

kussion (22.7.1973) ein:

"Ohne auf einen bestimmten konkreten Fall anzuspielen,

muß ich konzedi~ren, daß hier folterartige Wirkungen erzielt werden."l)

Der damalige Berliner Justizsenator Meyer erklärte in

einer öffentlichen Diskussion (Berlin, 18.1.1980) zu

den Hochsicherheitstrakten:

"Daß es selbstverständlich Sicherheitsbereiche geben
könnte oder geben kann, in denen die Menschlichkeit stark

verletzt wird, dies ist jedenfalls theoretisch richtig."')

Der frlihere Bundesinnenminister Baum äußerte in einem

Interview:

"Die Hochsicherheitstrakte für Terroristen in den Haft

anstalten mußten wohl unter bestimmten Voraussetzungen
eingerichtet werden, sind aber im Grunde unmenschlich."')

1) Der Kampf gegen die Vernichtungshaft. 1974, S. 120.

2) Hochsicherheitstrakt und Menschenwürde, 1980, S. 37

3) Frankfurter Rundschau, 18.1.1980.



1981 Angelika Speitel in Köln Ossendorf:

"Die Gefangene aus der RAF Angelika Speitel war ab Mitte
Januar,wenige Wochen nach einem Selbstmordversuch, in der
JVA Köln Ossendorf etwa 14 Tage noch weiter verschärften
Haftbedingungen ausgesetzt, nachdem sie seit ihrer Ver
haftung im September 78 für die Zusammenlegung mit Hanna
Krabbe und Gerd Schneider, beide in derselben Anstalt,

gekämpft hat.

Sie ist in die 'Beruhigung4~elle'(IBunker') der Anstalt
Ossendorf verlegt worden."
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IV. BRUTALE ZWANGSMASSNAHMEN GEGEN GEFANGENE AUCH UNTER

MITWIRKEN VON ÄRZTEN (Artikel 7 des Paktes)

Jeder Versuch der Gefangenen, die Isolation zu durchbrechen, wird

mit Sonderrnaßnahmen bestraft:

1. Bunkerhaft - Beispiele:

1972 .••."Gründe:

Gegen den Beschuldigten ist durch den eingangs erwähnten
Beschluß des Amtsgerichts Tiergarten in Berlin eine Haus
strafe von 5 Tagen verschärften Arrests verhängt worden,
weil er trotz eingehender Belehrung und Ermahnung wenige
Tage später dadurch schuldhaft gegen die Hausordnung ver
stieß, daß er während der Freistunde versuchte, mit Ge

fangenen einer anderen Station unerlaubt Kontakt aufzu
nehmen.

Auf den ersten Blick erscheint aber die verhängte Strafe

von 5 Tagen verschärftem Arrest recht hart. Hier muß je
doch das gesamte Verhalten des Beschuldigten berücksich
tigt werden. Er hat nämlich erklärt, daß er froh
sei, mit einem Menschen sprechen zu können, weil
man ihn in Einzelhaft halte. Das werde auch so

bleiben, solange die Einzelhaft nicht aufgehoben
werde.Damit hat der Beschuldigte aber eindeutig zu er

kennen gegeben, daß er sich auch in Zukunft nicht an die
für alle verbindliche Hausordnung halten will.

Berlin 21, den 27. Juli 1972

Landgericht, 5. Ferienstrafkammer )
(Dr. Ende!) (Zimmermann) (Sommerfeld)"l

\
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Der Keller hat keine Fenster, wird mit einer Fernseh
kamera überwacht; Karl-Heinz Dellwo wurde dann auf eine

auf dem Betonboden liegende Matte gelegt und mit den
Händen an zwei im Boden verankerte Eisenringe gefesselt.
Einer der Beamten tat sich bei dieser entwürdigenden Pro
zedur noch besonders hervor, indem er sich mit seinen

Knien auf den Kopf und die Schultern von Karl-Heinz Dell
wo fallen ließ.

In dieser Lage mußte Dellwo bis um 9.00 Uhr morgens am
25.9.78 - also insgesamt 49 Stunden - verbringen.
Obwohl Karl-Heinz Dellwo sich ja im Hunger und Durst
streik befand und befindet, war lediglich am Sonntagnach
mittag ein Arzt in die Zellß gekommen, um seinen Puls zu
fühlen. Karl-Heinz Dellwo war währen~ der 49 Stunden-ge
zwungen dreimal Wasser zu lassen, d.h. zu pinkeln. auch
das war ihm nur möglich, indem er sich, soweit es ging,
auf die Seite drehte, um nicht in seinem eigenen Urin lie
gen zu bleiben. Als man Karl-Heinz Dellwo nach 49 Stun

den schließlich aus der Zelle herausholte, stank die ganze

Zelle3~ach Urin und sein Kopf war bereits blaurot angelaufen."·}

~

1978 Karl-Heinz Dellwo in Köln Ossendorf

"Am 15.3.1978 weigert sich D erneut sich auszuziehen.
Daraufhin wird er von sechs Beamten unter Leitung des

Sicherheitsinspektors Loth in den -Keller geschleppt und
dort entkleidet. Anschließend wird er in diesem Zustand
in einer ansonsten leeren Zelle vor einer Fernsehkamera
auf einer Matte an zwei im Betonboden verankerte Elsen

ringe gefesselt.

In dieser Lage muß er 20 Stunden verbr~~gen, nachdem ihm
vorher noch die Uhr abgenommen wurde."

"Am 23.9.1978 wurde er (Karl-Heinz Dellwo) von mehreren
Beamten bis auf Unterhemd und Unterhose ausgezogen und

in den sogenannten Bunker geschleppt.

1) Kampf gegen die Vernichtungshaft S. 80

2) Presseerklärung des Verteidigers Rechtsanwalt H.Heinz Funke
vom 18.5.1978

1982 Bernd Rößner in Straubing:

"Am 18.11. verpaßten sie mir wegen der nächtlichen Rauferei
(Anm. s.S. ~ Zusammenschlagen von Gefangenen) 7 Tage

Arrest mit Hafgangssperre für 7 Tage. Im Arrest kriegste
außer Futter absolut nichts. Die Bibel, ja sonst keinerlei

Lesestoff, kein Radio, keine Genußmittel (Rauchen, Kaffee
etc. etc.) kein Besuch, Postsperre und Schreibverbot.Außer
gewöhnlicherweise hatte ich Posterhalteerlaubnis - ja, aber

in diesen 7 Tagen sind5~enau 7 Postsendungen an mich dann
beschlagnahmt worden."

3) Bericht des RA Frederking vom 25.9.1978 und Anlage 26

4) Aus der Presseerklärung der RAe Piontek + Schmid Januar 1981

5) Aus einem Brief von Bernd Rößner 15.12.82
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1983 Bernd Rößner in Frankenthai:

"Seit Beginn seines Schmutzstreiks - 18.4.83 - ist Bernd
Rößner in der Bunkerzelle eingesperrt. In dieser Zelle 

gänzlich weiß gekachelt, grell neonbeleuchtet, völlig
leer- wird durch Heißluftumwälzung aus vergitterten Schäch
ten einer Wand heraus sehr trockene Luft erzeugt, die Atem
not bereitet.

Besuch wird ihm verweigert. Außer Ver5~idigerpost darf er
keine Post abschicken noch erhalten."

2. Brutale Zwangsernährung bei Hungerstreik

1974: Holger Meins wurde am 30.9.1974 - am 13. Tag des Hungerstreiks

von ca. 80 politischen Gefangenen - als erster zwangsernährt.

Aus seinem Bericht vom 12.10.74 (Anlage 29.)

"Seit dem 30.9. (12 Tagen) läuft hier die Zwangsernährung
täglich einmal.
Bis zum Behandlungszimmer gehe ich so mit. Eine Eskorte von
5 - 6 Grüne. 5 - 6 Grüne, 2 - 3 Sanis, 1 Arzt. Die Grünen

packen-schi eben-zerren mich auf einen Operationsstuhl. Es
ist eigentlich ei OP-Tisch mit allen Schikanen, dreh- schwenk
bar usw. und klappbar zum Sessel mit Kopf-Fußteil und Armleh
nen. Festschnallen : 2 Handschellen um die Fußgelenke, 1 ca.
30 cm breiter Riemen über die Hüfte, linker Arm mit 2 breiten

Lederstücken mit 4 Riemen vom Handgelenk bis Ellenbogen,
rechter Arm 2 - Handgelenk und Ellenbogen 1 über die Brust.
Von hinten 1 Grüner oder Sani, der den Kopf mit beiden Händen
um die Stirn fest an das Kopfteil presst.
Zwangsernährung: Verwendet wird ein roter Magenschlauch (also
keine Sonde), ca. mittelfingerdick ist (bei mir zwischen den
Gelenken). Der ist geölt, geht aber praktisch nie ohne auto
matisches Würgen rein, da er nur ca. 1-2-3 mm dünner ist als
die Speiseröhre; das läßt sich nur vermeiden, wenn man mit
schlückt und überhaupt ganz ruhig ist. Schon bei leichter Er
regung führt das Einschieben des Schlauches sofort zu Würgen
und Brechreiz, dann zu einem Verkrampfen der Brust-Magenmus
kulatur, Konvulsionen, die sich fortpflanzen in Kettenreak
tionen und mit sich steigender Heftigkeit und Intensität den

ganzen Körper erfassen, der sich gegen das Einführen des
Schlauches aufbäumt. Je heftiger und je länger - je schlimmer.
Ein einziges Würgen - Erbrechen begleitet von Wellen von Ver
krampfungen. Das läßt sich nur vermeiden oder wieder abmildern,
wenn man selbst sehr gelöst, relax ist und ruhig, lang und
gleichmäßig durchatmen kann.

Das Hebeln mit dem Eisen hat zu einer Verletzung des Zahn

fleisches geführt, der Unterteil der Lippe ist innen durch
Einklemmen an einer Stelle wie "aufgebissen" und so weißlich

leicht entzündet, der Rachenraum hinten wie "aufgerauht". Der

Kehlkopf schmerzt ununterbrochen und ich bin heiser.

6) a.d. Presseerklärung des Verteidigers RA Matthies vom 22.4.83, Anlage
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Bis der Schlauch wieder rausgezogen wird dauert das ganze
3 - 5 Minuten je nach dem.-

Anschließend bleibe ich für mindestens 10 Minuten (manchmal
wars auch länger) weiter festgeschnallt und auch weiter mit
festgepreßtem Kopf: "Zur Beruhigung".
Der Arzt hat sich gewe igert, seinen Namen zu nennen ...."

Am 9.11.1974 war Holger Meins verhungert.(s.S. 7DL~

1m März/April f~ten die Gefangenen mit einem neuen kollektiven

Hungerstreik die Aufhebung der Isolation.

Wieder beteiligten Ärzte sich an der brutalen Zwangsernährung. Die

gefangenen Frauen aus Hamburg berichten:

"20.4.77 Zwangswiegen, Zwangsblutentnahme, Stunden vorher wird

der Knast geschlossen, keIn Anwalt, kein Besuch, kein Umschluß
mehr.

Rollkommando von 10·Bullen stürzt in die Zelle - bei Brigjytedirekt die Brille weggerissen - auf dem Flur Viele Zivile.
21.4. erste Zwangsernährung

Ein Rollkommando von 10 Bullen stürmt in die Zelle, wirft sich

auf einen und schleift einen Kopf zuerst die Treppe runter in
den Keller, dabei werden Arme bis zum AUSkugeln verdreht usw.

Sanitäter, Ärzte: Friedland, der die Zwangsernährung macht,
Sauer daneben. Auf der Krankenpritsche bei allen:

Beine, Arme werden auseinandergerissen, durchgedrückt, festge
presst. Kopf runtergedrückt. Es wird versucht, ein Nasenschlauch
reinzustoßen, gleichzeitig einen Keil zwischen die Zähne zu

treiben. Von 2 Seiten werden Daumen in eine bestimmte Ader unter

halb des Kiefers in den Hals gedrückt, nimmt Luft, soll Kiefer
auseinanderpressen.1) s.Anlage .2ii

Zwangsernährung

1978 Bericht zur Zwangsernährung Hanna Krabbe 6.12.1978

s. Anlage 31

1981 Bericht zur Zwangsernährung Karl-Heinz Dellwo März 1981

s. Anlage 32

Bericht zur Zwangsernährung Sigurd Debus März 1981 - s.S. Kapitel

Sigurd Debus S. 129 - 131

,1---~
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3. Trinkwasserentzug

Um den Hungerstreik zu brechen, wurde Gefangenen das Trinkwasser I

entzogen: z.B.

1972 - Aus einem Schreiben des Leiters der Justizvollzugsanstalt

Köln Ossendorf vom 04. Juli 1972 - Az:1F - an den Ermittlungs

richter des BGH zu Ulrike Meinhof

....
Die UntersuChungsgefangene verweigert seit dem 2. Juli
1972 die Nahrungsaufnahme •..•

Die Gefangene wurde von den hiesigen Anstaltsärzten auf

gesucht, die wie folgt Stellung nahmen:
"•••Weiterhin muß das Wasser abgedreht werden, um eine

genaue Kontrolle Über die eingenommene FlÜssigkeitsmenge
zu ermöglichen."
Diese aus ärztlicher Sicht heraus unbedingt erforderlichen
Maßnahmen wurden durchgefÜhrt. Außerdem erhält die Gefan

gene täglich ein mit Traubenzucker und Vitamin B 12 ange
reichertes Getränk •••.

gez. BÜcker
Ltd. Regierungsdirektor"

Das Waschwasser wurde Ulrike Meinhof mit Seife ungenießbar gemacht.

1973 - Andreas Baader wurde bei einem Hungerstreik, der am 8.5.73

begann, am 30.5.1973 das Trinkwasser vollständig abgestellt,

nachdem er acht Tage zuvor statt 11/2 Liter Wasser täglich

nur einen kleinen Bruchteil Wasser erhielt.

1974 _ Vom 14.-18.10.1974 - 80 politische Gefangene waren seit dem

13.9.74 im Hungerstreik - wurde Ronald Augustin in der Justiz

vollzugsanstalt Lingen das Wasser entzogen. Am 19.10. wurde er

wegen der rapiden Verschlechterung seines Gesundheitszustandes

in die medizinische Hochschule nach Hannover verlegt.Die dor

tigen Ärzte waren Über den Trinkwasserentzug und seine Folgen

empört.
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4. Gefangene werden zusammengeschlagen

8.8.77 Stammheim, aus dem Bericht von Ingrid Schubert:

"6 GrÜne packten Werner, der nur gerufen hatte, sie sollen
Ig. loslassen, und prügelten auf ihn ein, gleichzeitig 6
GrÜne auf A. drauf, und beide wurden sofort wahllos in ir

gendeine Zelle geschmIssen, dann Le. und W. und immer so,
daß sie auf Kopf und RÜcken, gegen Tische oder Regale knall
ten. Vor A.'s Zelle prÜgelten sie auf Jan rum, ich schrei
sie an und Haug stieß mich weg. Neben mir an der Heizung
seh ich G. auf der Erde liegen - und es kommt mir so vor
als wÜrde die Bestialität bei G~ kuliminieren. Einer der

Bullen hat ihr ganzes Gesicht in der Hand und preßt, zwei
zerren an ihren Beinen, ein vierter hat ihre beiden Arme

links vom Körper verdreht und zusammengedrÜckt und versucht
sie mit den Knien mit aller Gewalt in die Seite zu stoßen.

Das ganze sieht aus wie ein Mord. Ich versuche zu ihr zu
kommen und werde in dem Moment von 6 GrÜnen gegriffen -

kanr. gerade noch Ga. sehen, die auch auf die Erde geschmis
sen wurde - und werde ne Weile hin- und hergeschleudert
und dann auf den Boden, sodaß ich mit dem Kopf aufschlug.
Als ich mich dann wehrte gegen die Tritte in die Seiten
und Nieren, kniete sich Haug mit seinem ganzen Gewicht auf
meinen Kopf und preßte mit aller Gewalt gegen den Boden,
hob dann den Kopf hoch und knallte ihn 5 - 6 mal auf die
Erde. Es dauerte ne ganze Weile, gut 5 Minuten, bis sie
mich die 30 m bis zum anderen Ende des Traktes geschleift
hatten.- Wo sie mich dann an allen vieren in Ig's Zelle
schmissen, wieder so, daß ich mit Hinterkopf und RÜcken

aufschlage. Ich kann mich nur noch erinnern, daß ich auf
dem Boden liegend aufwache. Ich weiß nicht, ob es Sekunden
oder Minuten waren, die ich weg war. Danach Brechreiz und

völlig fertig.
Um 2 Uhr die zweite Welle. Sie holen uns einzeln aus den

Zellen, in die sie uns getreten hatten, um uns in eine ande
re zu schaffen. Zehn GrÜne unter FÜhrung von Haug, Großmann
und dem Besoffenen. Nach dem gescheiterten Versuch, A. raus
zuholen, den sie nicht anfassen, holen sie Ig. aus meiner
Zelle und stossen ihn - ich höre die Schläge klatschen - in

ein leeres Loch • Im Vorbeiq~hen droht Haug mir 'du kommst
auch gleich dran, du Sau'."

Danach wurde die erste größere Gruppe, hier 8 Gefangene, wieder aus

einandergerissen.

25.9.1978 Karl-Heinz Dellwo in Köln-Ossendorf:

"Sie haben mich am Sonntag-Morgen aus der Zelle rausgerissen,

in den Keller geschleppt, mir dort die Klamotten gewaltsam
vom Körper runtergerissen und dann an die Eisenringe im Bunker

gefesselt. Beim Transport in den Bunker-Schleifen, auf den Bo
den Aufprallen-Lassen, halb ausgerissene Gelenke - läßt sich
ein Bulle vor jeder TÜr, die sie aufschließen mÜssen, halb
aufs SchlÜsselbein, halb auf die Eier fallen.

1) Anlage J:
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Im Bunker, Gesicht auf dem Beton, läßt, weil ich mich noch
rühren kann, Grimm sich mit seinen Knien auf meinen Kopf

fallen." (Wörtliches Zitat aus einem Brief von Karl-Heinz
Dellwo an seinen Anwalt H.H. Funke in Haftbericht K.H.D.

vom 30.9.1978)

11.11.82 Bernd Rößner in Straubing:

"Am 11.11.82 fand bei Bernd, wie bei allen Gefangenen aus
der RAF und aus dem anti imperialistischen Widerstand eine
Zellenrazzia statt. Bernd wurde dabei vom stellvertretenden
Knastleiter vom Straubinger Knast, WILKE (der übrigens auch
immer die Besuchsablehnungen und Briefbeschlagnahmungen ge

macht hat) und anderen Bullen zusammengeschlagen: Mund zu

gehalten und Kehlkopf zugedrückt, damit Bernd nicht schreien
kann und die anderen Gefangenen nichts mitkriegen, Arme und
Beine verdreht. Außerdem wurde ihm Gas ins Gesicht gesprüht,

wovon er noch Tage danach entzündete Augen, Übelkeit und ein

aufgedunsenes Gesicht hatte."

15.11.82 Andreas Vogel in Celle:

"Als der Gefangene dem Besucher mitteilte, daß der Staats schutz
den Trakt besetzt und durchsucht hätte und man nun versuche,

eine Mitteilung darüber nach außen zu bringen, zu unterbinden,

sprang Dahms ihn ohne Vorwarnung von hinten an, drückte ihm
mit seinem rechten Arm im Würgegriff die Kehle zu, während er

zugleich mit der linken Hand dem Gefangenen in die Haare griff,
ihn vom Stu~l zu Boden riß und sich mit ihm in die Ecke des Be

suchsraums warf. Dort schlug er ihm den Kopf auf den Boden auf

und schrie, nachdem der Gefangene gegenüber dem Besucher noch
nach der Verständigung der Anwälte rief, wörtlich:

"Wenn Sie nicht sofort still sind, werden Sie es
für immer sein"

nachdem er den Würgegriff weiter anzog,
"Noch einen Ton und ich drücke endgültig zu."

Obwohl der Gefangene fast keinen Ton mehr rausbrachte, sondern
unter erheblicher Atemnot nur noch röchelte, schraubte Dahms

den Würgegriff um seinen Hals weiter zu. Dabei versuchte er zu

gleich, den Kehlkopf immer weiter in den Hals hineinzudrücken.
In seiner Atemnot wurde der Gefangene fast bewußtlos."

19.11.82 gegen Helga Roos in Stuttgart-Stammheim

"Am Freitag (19. November) wurde ich aufgefordert, in die RA

Sprechzelle zu gehen - dies ist nur üblich bei den wöchtent
lichen Zellenrazzien.
Als ich am Bad vorbeikam, dan der Türe, stieß Konrad mich in

den Rücken. Ich stürzte vornüber auf den Flur - auf die rechte
Gesichtshälfte. Ein bißchen konnte ich den Sturz mit den Händen

auffangen, aber wenig, weil der stoß aus dem Nichts kam.
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Hatte höllische Kopfschmerzen, jetzt eine Woche danach

klingt es langsam ab, der Wangenknochen ist noch geprellt.
Beim darüberfassen, draufliegen - ziemliche Schmerzen. Am

linken Handgelenk einen 10 cm langen Bluterguß und Blut
ergüsse am rechten Oberschenkel.

Nach dem Stoß (nachdem ich gestürzt war) packten sie mich

und schleiften mich in eine leere Zelle. (für 2 Stun~."

11.11.82 Bericht von Adelheid Schulz zu ihrer Festnahme

"Zur ED-Behandlung:

Die ED-Behandlung lief so ab, Hände auf dem Rücken gefesselt
(so eng, daß die Hände blau waren). Dann an Armen und Beinen

gepackt, so daß man in der Luft hängt mit dem Bauch nach un
ten(weiß nicht wie viele gezerrt und gerissen haben, weil
überall welche standen, ca. 15 Bullen). Dabei wurde alles

verdreht, Arme, Beine, mein Kopf wurde so auf die Tischkante
gepreßt (mit was weiß ich nicht), daß hinter dem linken Ohr

alles geschwollen war. In dieser Lage wurden dann die Finger
abdrücke genommen. Der Daumen wurde nach hinten gedrückt, bis
es nicht mehr weiterging. Dabei wurde das Gelenk umgebrochen,
die anderen Finger wurden auseinandergespreizt. Dann wurde ein
drahtähnlicher Ring oder SChlinge um die Fingerkuppe und unter
Nägel gedrückt. Das war ein irrsinniger Druck, als ob die Fin
gerkuppe abgequetscht wird. Zwischendurch kurze Lockerungen
und dann wurde wieder tierisch angezogen, so lange bis ich
Sterne gesehen habe. (Dabei konnte man den Gegenstand nicht
sehen."

11.11.82 Bericht Brigitte Mohnhaupt:

"Einer vom BKA, der die ganzen zwei Tage das Kommando hatte 
Vorname Peter (ist auf dem OPA-Foto von Heidi vor dem BGH) 

hatte richtig seine Nägel unter meine gebohrt, damit ich den
Finger nicht krumm machen kann und einen Griff an den Schlä
fen gemacht, daß wir nur noch gebrüllt haben. Als sie fertig
waren, kam der Fotograf, und als ich mich nach vorne fallen
lassen wollte, reißt er (Peter) mich an den Haaren von ganz
unten hoch und klar, kein Anwalt."

29.3.1983 Bernd Rössner in Straubing

"Am 29.3.83 wurde mein Mandant Bernd Rössner, Gefangener aus
der RAF, in der JVA Frankenthai von einem Rollkommando von

10 Beamten zusammengeschlagen.
Sie nahmen ihn in einen brutalen Würgegriff, rissen ihm die

Arme nach hinten und legten ihm Handschellen an, die bis auf
die Knochen angezogen wurden. Die Beine wurden nach hinten
weggerissen, und, mit dem Gesicht nach unten, wurde er unter
Tritten und Schlägen in den Bunker geschleppt.
Auf dem Weg rissen ihm mehrere Beamte die Beine auseinander,

und einer trat ihn immer wieder gezielt und mit voller Wucht
in die Hoden. Die Handschellen an den auf dem Rücken gefessel

ten Wänden wurden als Tragegriff benutzt, während die Beine

-~
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'tragend' auseinandergerissen und die Füße jeweils nach außen

gebogen wurden.
Durch die geschulten und gezielt eingesetzten Griffe wurde
ein äußerst starker Schmerz verursacht.

Unten angekommen, rissen ihm die Beamten alle Kleidungsstücke
vom Leib, zerrissen sie teilweise und schleppten ihn nackt in
den Bunker."

Presseerklärung seines Anwaltes Matthies
vom 3 1 •3 •1983

31.8.1984: Anne Holling wird nackt von der JVA Essen in die JVA
Bielefeld transportiert:

"Am 31. August 1984 kurz vor 6 Uhr morgens

wurde Frau Holling von einer weiblichen Bediensteten der JVA Essen in ihrer Zelle ge
weckt. Frau Holling wurde aufgefordert, sich

für den Tra_nsport in die Strafhaft nachBrackwede (Bielefeld) bereitzumachen. Frau
Holling lehnte dieses ab •••• Wenige Minuten
später drangen etwa 15 Männer in d1e Zelle

ein. Frau Holling war zu diesem Zeitpunktnoch nackt und stand mit dem Rücken zur Zell

w~nd. Einer der e~ndring~nden Männer ergriff
e1nen Stuhl und glng dam1t auf Frau Hollinglos. Sie konnte den Stuhl abwehren wurde Je
doch von dem Rollkommando auf das ~ett gewor
fen. die Arme wurden gezogen und verdreht.

insgesamt erfolgte ein brutaler und schmerz
hafter Angriff. Die Angreifer würgten sie undhielten ihr den Mund zu so daß Sle keine
Luft mehr bekam. Mit auf dem Rücken verdreh
ten Armen wurde sie dann hochgerissen und

nackt über den Flur. die Treppe hinunter ineine Bunkerzelle geschleift. Dort wurden ihr
Fußschellen angelegt. die Hände wurden mit
Handschellen auf dem Rücken gefesselt.- In der

JVA wurde das Radio auf extreme Lautstärke gestellt. offensichtlich um Frau Holling das Ge
fühl zu vermitteln. sie würde von niemandem

gehört. Es hatten jedoch andere Gefangene vondem Überfall Kenntn1s erlang~ und dagegen
lautstark Protest erhoben.- Nackt, an Armen
und Füßen gefesselt und mit versch1edenen Ver
letzungen am Körper mußte Frau Holling ca. 3
Stunden in der Bunkerzelle verbringen. Danach
wurde sie unter schmerzhaften Gr1ffen - wei

terhin nackt - zu einem Gefangenentransporter geschleift. Begleitet wurde sie dabei von

einem Rollkommando; eine ganze Reihe von Anstaltsbediensteten stand gleichsam Spalier.
Der Gefangenentransporter war in den Hof des

Frauenbereichs, wo normalerweise kein Transporter heranfänrt. dicht an die Hof tür gefah
ren worden. um zu vermeiden. daß die anderen
Gefangenen die Mißhandlungen und den Nackt
transport wahrnehmen konnten. Frau Holling
wurde. weil sie aufgrund der Fußfesseln nicht
in den Transporter einsteigen konnte. hinein

gestoßen und brutal gewurgt, da verhindertwerden sollte. daß auch nur e1n Laut von ihr
zu den anderen Gefangenen durchdringen würde.
In dem Transporter wurde sie in eine Zelle ge
sperrt. und ihre Arme wurden an den Stuhl

gefesselt. 3 Stunden lang wurde sie nackt nachBrackwede gefahren •••• Auf die Forderung von

r
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Frau Holling. sich ankleiden zu dÜ~An. wurdeihr ein Mantel über den nackten Körper
geworfen. Bis zu ihrer Zelle wurde sie noch

gefesselt von einem Rollkommando begleitet.
Die Art und Weise der Verlegung und der Unter
bringung von Frau Holling stellt eine grobeVerletzung der Persönlichkeitsrechte dar. Der
Transport ist bewußt in einer beleidigenden

und erniedrigenden Art erfolgt. Zu Recht siehtFrau Holling in dieser Behandlung eine spezi
fische Form der Folter. die darauf ausgerich
tet ist. ihre Persönlichkeit durch betont
schamlose Behandlung zu brechen." (Aus der
Strafanzeige des Rechtsanwalts vom 18.9.
1984).

5. Gewaltsame Ermittlungsmethoden

Übliche Praxis gegen die politischen Gefangenen ist

es, sie gewaltsam als Beweismittel gegen sich selbst

zu benutzen. Ihnen werden zwangsweise Blut und Speichel

entnommen sowie Haare abgeschnitten. Sie werden zwangs

weise Personen gegenübergestellt, die als Zeuge auf

treten sollen. Zu diesem Zweck werden die Gefangenen

in ihrem Aussehen verändert, entsprechend der vorheri

gen Aussagen dieser Zeugen: durch Rasur, Haarschnitt,

Aufsetzen einer Brille - all dies gegen den Willen der

Gefangenen und unter Anwendung körperlichen Zwangs.

23.10.1978: der Bericht eines Ge-

fangenen aus der RAF, Stefan Wisniewski, über eine

Zwangsgegenüberstellung :

"... wurde ich an einen Stuhl gefesselt an den Händen
hinten und an den Füßen. Dann kam einer mit Schere und

Haarabschneidemaschine und sagte, müßte mir die Haare

schneiden. Von 4 BKA-Bu11en wurde ich dann festgehalten
(trotz Fesseln), haben mir die Knie in die Magengrube ge
drückt, einer die Knebelkette festgezogen und ein anderer
den Kopf an den Haaren fixiert. Die Haarbüschel wurden

mehr runtergezogen als geschnitten. Dann ging's mit einer
elektrischen Haarschneidemaschine an meinen Vollbart, was

zur Folge hatte Schürfungen an der Haut .... Nach ca.
15 Minuten wurde ich auf dem Stuhl gefesselt mitsamt

Stuhl in den 2. Stock hoch zur Gegenüberstellung getragen.
Zynisch, wie ne Sänfte, bloß daß auf dem Rücken ständig
die Knebelkette enger gezogen wurde. Dort warteten schon
5 "Doubles", nach Aussage des BKA ebenfalls BKA-Bu11en.
Ich kam als zweiter dran und wurde dann mit Geschrei in

die Turnhalle getrage~.)An den Haaren gezogen wurde mein
Gesicht präsentiert."

1) Anlage 34
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22.6.1984: Gynäkologische Untersuchung bei Manuela Happe am Tage
ihrer Festnahme:

"Am 19. Jul i 1984 erstattete Rechtsanwalt Gerd
Klusmeyer namens seiner Mandantin Manuela Hap

pe Anzeige gegen Unbekannt. Zur Begründungtrug er vor, bei der Durchführung erkennungs
dienstlicher Maßnahmen auf dem Polizeirevier
Esslingen seien seiner Mandantin beide Arme
auf dem Rücken gebogen und gleichzeitig der

Kopf an den Haaren nach hinten gerissen wor
den. Oie Folge seien lang anhaltende Kopfschmerzen gewesen. Auch bei der Abnahme der
Fingerabdrücke seien seiner Mandantin Prellun
gen am ganzen Körper zugefügt worden. Im An
schluß an die erkennungsdienstliche Behandlung
sei seine Mandantin körperlich durchsucht wor
den. Dabei sei sie von drei Beamten und zwei

Beamtinnen auf einen gynäkologischen Stuhl gezwungen worden, zwei Beamte des landeskrimi
nalamts hätten ihr die Beine auseinanderge

preßt. Auch hierdurch seien erhebliche Prellungen zugefügt worden •••• Ergänzend zu die
ser Anzeige trug Rechtsanwalt Rlusmeyer mit

Schreiben vom 10. August 1984 vor: Bei der
gynäkologischen Untersuchung sei seine Mandantin vollig nackt gewesen •••• Oie Ermitt

lungen haben ergeb~n, daß in allen geschilderten Fällen gegen die Anzeigeerstatterin
Manuela Happe unmittelbare körperliche Ge
walt angewandt wurde •••. Da die Anzeigeer
statterln durch ihr vorheriges Verhalten im
dringenden Verdacht stand, eine terroristi
sche Gewalttäterin zu sein und sich schon zu

vdor eine~Unt~~suchung des Genit91bereichsurch zwel Beamtlnnen wldersetzt hatte, war
Zu befürchten, daß eine Verzögerung eine Ge

fährdung des Untersuchungserfolgs zur Folgehaben würde. Damit war dle Anordnung durcn

EKHK Ring gemäß 81 a Abs. 2 StPO sachgerecht und zulässig." (Aus der Einstellungs

verfügung der Staatsanwaltschaft Stuttgartvom 10.6.1985 - 3 Js 30204/85 - gegen die
Strafanzeige des Rechtsanwalts).

Niemand kann gezwungen werden, gegen sich selbst aus

zusagen; niemand kann deshalb gezwungen werden, als

Beweismittel gegen sich selbst eingesetzt zu werden.

All diese Maßnahmen sind rechtswidrig (Verletzung von

Art. 9 und 14 des Paktes).
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6. Pflichten der Ärzte und Selbstverständnis der Ärzte in den VollzugS-~
anstalten:

Die Vollzugsanstalten werden angewiesen, Gefangenen im Hungerstreik

das Wasser abzustellen:

"An alle Strafvollzugsanstalten

Betr.: Verhalten bei Verweigerung der Nahrungsaufnahme durch
Gefangene.

Falls ein Gefangener die Nahrungsaufnahme verweigert und da
mit in den sogenannten Hungerstreik tritt, ist wie lange er
probt zu verfahren:

Dem Gefangenen wird ~unächst das Unsinnige seiner Handlungs
weise klarzumachen versucht; insbesondere soll darauf hinge
wiesen werden, daß er niemand anderen als sich selbst schadet ••.

Sollte das Einwirken auf den die Nahrungsaufnahme Verweigern
den erfolglos bleiben, so ist er zunächst 2 Tage lang, unter
regelmäßiger Überwachung, ohne Nahrungsaufnahme zu lassen.
Trink- und Waschwasser sollen ihm noch nicht entzogen werden.

Setzt auch ein Gefangener nach diesen 2 Tagen den Hungerstreik
weiter fort, so wird ihm jeder Tropfen Wasser entzogen. Er
erhält einen topf mit Milch in die Zelle gestellt.
Nach den gemachten Erfahrungen widersteht selten ein Gefan
gener der Begierde, die Milch zu sich zu nehmen, auf diese

Weise ernährt er sich, kann nicht verhungern und der Streik
ist damit beendet.

Bis zum 1.12.1974 ist über das Ergebnis zu berichten.

Im Auftrag

gez. Dr. Krebs )Ministerialrat "1

1) Kampf gegen die Vernichtungshaft. 1974,S. 116 f.

~l
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Auf einer Fortbildungsveranstaltung für Vollzugsärzte im Juni 1975

in München, führt der Leitende Medizinaldirektor beim Justizvoll

zugsamt in Hamburg, Dr. Friedland - er war auch für die Zwangser

nährung von sigurd Debus im März/April 1981 in Hamburg verantwort

lich - aus:

Zum Flüssigkeitsbedarf im Hungerstreik:

"Die Durchführung der Nulldiät ist auch nur dann relativ
harmlos, wenn täglich Flüssigkeitsmengen von 2-3 I auf
genommen werden" (S. 176 des Protoko 11s)

Für ihn und seine Kollegen definiert er den ärztlichen Auftrag

als Verteidigung des Staates

"Hierbei handelt es sich nicht um Nahrungsverweigerer her
kömmlichen Stils •••, es handelt sich um Angehörige der
'Roten Armee Fraktion', zu deren Kampf gegen den Rechts
staat nicht nur Bomben gehören, nicht nur Maschinenpisto
len, sondern auch der Hungerstreik, wenn sie in Haft kom
men! Es ist also eine Fortsetzung ihres Kampfes gegen den
Rechtsstaat. Diesen Rechtsstaat haben wir auch als beam
tete Ärzte mit zu vertreten ••••

Ich meine auch sagen zu müssen, wenn jemand anderer Auf
fassung sein sollte, hat er meines Erachtens als beamte
ter Arzt im Dienste des Staates, bezahlt von den Steuer

geidern unserer Bürger, nichts zu suchen •••• Dies ist
ein Kampf und die Fortsetzung eines Kampfes, den wir mit
zu vertreten haben."

"Wir haben dann auch im weiteren Verlauf unsere Gefangenen

gewogen, auf einer Bettenwaage. Einige .ließen sich wiegen
andere nicht, andere mußten hingetragen werden. Wenn sie
auf die Bettenwaage gelegt wurden, wurden sie festgeschnallt.
Sie fingen an zu schaukeln, zu rütteln, damit nicht abzu
lesen war. Dann mußten wir einen Krankenpfleger mit drauf
setzen, der sie festhielt und dann nachher wurde zurück

gewogen.(S. 180)
Im Endstadium des Hungerns habe ich angeordnet, es wird
Kaffee und Zigaretten- und Tabakverbot ausgesprochen.

Es wurde auch gemacht •••(S. 182)"

Am 10. März 1981 entschied das Kammergericht Berlin Az (6/1) 2 OJs

23/77 (4/79)

"Es wird für zulässig erklärt, den Angeklagten unter Anwendung

von Zwang NahrunIzuzuführen (Zwangsernährung)~ (Unterstre1chung 1m Or1g1na )

Der für die Berliner Gefangenen im Hungerstreik 1981 zuständige Ge

fängnisarzt Dr. Leschhorn weigerte sich, gegen die Gefangenen Gewalt

anzuwenden. Am Ende des Hungerstreiks wurde er in eine andere Abtei

lung versetzt. Die Justiz ermittelte gegen ihn, weil er seine Dienst

pflichten verletzt habe. Er nahm sich das Leben.

II
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v.

TOTUNG VON GEFANGENEN AUS DER RAF (Art. 5 des Paktes)

Staatliche Organe der BRD haben eine Reihe von Gefange~

nen aus der RAF getötet.

1. Holqer Meins *)

Holger Meins beteiligte s~ch an dem großen Hungerstreik

der Gefangenen aus der RAF (13.9.1974 - 4.2.1975). Gründe

und Ziele dieses Hungerstreikes haben die Gefangenen aus

der RAF in der Hungerstreikerklärung vom 13.9.1974 dar-
1)

gelegt.

Bundesanwaltschaft und Bundeskriminalamt ließen sich wäh

rend des Hungerstreikes über den Gesundheitszustand der

Gefangenen aus der RAF laufend unterrichten. Sie waren

ebenso wie der Stammheimer Gerichtsvorsitzende Dr. Prin

zing durch zahlreiche dringliche Anträge der Verteidiger

darüber unterrichtet, daß besonders in den Gefängnissen

Schwalmstadt und Wittlich, in denen sich damals noch die

Gefangenen Andreas Baader und Holger Meins befanden, die

medizinische Versorgung durch die Anstaltsärzte nicht

von der Sorge um die körperliche Unversehrtheit und das

Leben der im Hungerstreik befindlichen Gefangenen, son

dern allein dadurch bestimmt war, mit möglichst qualvol

len Prozeduren bei der Durchführung der zwangsernährung2)

und mittels anderer Maßnahmen - insbesondere durch Wass8r

entzug - die Gefangenen zum Abbruch des Hungerstreiks zu

zwingen. Die Verteidiger forderten deshalb mehrfach die

Zulassung von Ärzten des Vertrauen3 zur Untersuchung und

Behandlung der Gefangenen sowie die sofortige Verlegung

der männlichen Gefangenen Baader, Meins und Raspe nach

Stuttgart-Stammheim, da dort die Zwangsernährung nach

den Regeln der ärztlichen Kunst vorgenommen werde.

*) aus dem Antrag von Rechtsanwalt Croissant, 7.2.1977

1) Hungerstreik-Erklärung, s. Anlage 12

2) vgl. Bericht zur Zwangsernährung von Holger Meins
(Anlage 29 )



Ih

lil

- 77 -

Die Verteidigung forderte insbesondere die Zulassung

von Ärzten des Vertrauens zur Untersuchung und Behand

lung der Gefangenen gemäß Ziffer 91 der "Einheitlichen

Mindestgrundsätze der UNO für die Behandlung der Gefan

genen" von 1955/57, die folgenden Wortlaut hat:

"Einem Untersuchungsgefangenen ist auf begründeten Antrag
die Erlaubnis zu geben, sich von seinem eigenen Arzt be
suchen und behandeln zu lassen, wenn er in der Lage ist,
die damit verbundenen Kosten zu bezahlen."

Mit Schriftsatz vom 6.10.1974 stellte die verteidigung

durch Rechtsanwalt Dr. Croissant den Antrag, die medi

zinische Untersuchung aller Angeklagten im Stammheimer

Verfahren durch Ärzte ihres Vertrauens zuzulassen. Mit

demselben Schriftsatz drängte die Verteidigung erneut

darauf, daß auch die männlichen Angeklagten unverzüglich

nach Stuttgart an den Sitz des Prozeßgerichtes verlegt

werden. Der genannte Schriftsatz hat folgenden Wortlaut:

"Die in den Vollzugsanstalten tätigen Ärzte haben die Sonder
behandlung der politischen Gefangenen, ihre systematische
Isolation über Jahre hinweg, ohne Widerspruch geduldet oder

aktiv daran mitgewirkt. Als integrierte Teile des staat
lichen Vollzugsapparates schweigen sie unter Mißachtung
ihrer ärztlichen Pflichten zu Isolationsfolter und Gehirn

wäschepraktiken, die an den politischen Gefangenen verübt
werden, um ihre Identität zu zerstören und sie zu Aussagen

zu erpressen. Die Gefangenen lehnen es deshalb ab, sich von
einem Anstaltsarzt untersuchen zu lassen.

Die medizinische Untersuchung ist notwendig, um drohende
Gefahren für Leib und Leben von den Gefangenen abzuwenden.

Es wird gebeten,
über den Antrag< gemäß §§ 33 Abs. 4 Satz 1 StPO

wegen der offenkundigen Eilbedürftigkeit ohne
vorhergehende Anhörung des Generalbundesanwalts
zu entscheiden.

Der Untersuchungsrichter hat bereits die Zwangsernährung aller
Gefangenen - wegen besonderer Eilbedürftigkeit - ohne vorher
gehende Anhörung der Verteidiger angeordnet. Fotokopie des
Beschlusses des Untersuchungsrichters vom 27.9.74 ist beige

fügt.
Nach Erreichung der Anklageschrift ist das erkennende Ge
richt für die Entscheidung über den Antrag zuständig.

Für die Untersuchvng der Gefangenen werden Ärzte des Ver
trauens benannt.

Das Gericht lehnte den Antrag mit Beschluß vom 14.10.74

ab und begründete wie folgt:
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"Die Angeschuldigten befinden sich im Hungerstreik, wollen
sich aber nicht von den zuständigen Anstaltsärzten unter

suchen lassen; sie fordern die Zulassung von 'Ärzten ihres
Vertrauens'.

Der Angeschuldigte Baader ist z.Zt. noch Strafgefangener,
so daß dem Senat für die beantragte Entscheidung schon die
Zuständigkeit fehlt (vgl. Beschluß des Senats vom 8.10.1974
- 2 ARs 27/74).

Hinsichtlich der übrigen Angeschuldigten ergibt der Antrag

keinen begründeten Anhalt dafür, daß die Ärzte in den je
weiligen Vollzugsanstalten ihre Pflichten vernachlässigen
würden oder ihren Aufgaben nicht gewachsen wären. Für die
Angeschuldigte Meinhof hat dies der Senat bereits entschie
den (vgl. Beschluß vom 4.10.1974 - 2 ARs 22/74). Für die

Angeschuldigten Ensslin, Meins und Raspe, für die keine
neuen Tatsachen vorgetragen worden sind, gilt nichts ande
res. In diesem Zusammenhang sieht sich der Senat veranlaßt,

darauf hinzuweisen, daß es ständige Übung des Senats ist,
Eingaben mit diffamierenden Formulierungen nicht zu be
scheiden.

gez. Dr. Prinzing Dr. Foth Dr. Berroth"

Wegen der brutalen Zwangsernährung bei Holger Meins er

stattete die Verteidigung durch Rechtsanwalt von Plottnitz

mit Schriftsatz vom 15.10.1974 gegen den Anstaltsarzt der

Justizvollzugsanstalt Wittlich Strafanzeige wegen Körper

verletzung im Amt. In der Begründung der Anzeige heißt

es unter anderem:

"Als Anstaltsarzt der Justizvollzugsanstalt in Wittlich

ist der Beschuldigte für die Art und Weise der Durchführung
der Zwangsernährungen verantwortlich. Die Zwangsernährungen
werden täglich unter seiner persönlichen Anleitung und Be
teiligung durchgeführt. Als Arzt wäre der Beschuldigte ver

pflichtet, die Zwangsernährung als künstliche Ernährung nach
den Regeln der ärztlichen Kunst, d.h. auf die für den Anzei
geerstatter schonendste Art durchzuführen. Hierzu würde in

erster Linie die Verwendung von Sonden gehören, wie sie in
Krankenhäusern bei künstlichen Ernährungen üblich sind und
deren Durchmesser so beschaffen ist, daß die Gefahr der Rei

zungen und Verletzungen der Rachen- und Speiseröhrenschleim
häute so weitgehend wie nur irgend möglich ausgeschlossen
ist. Der Durchmesser der im klinischen Bereich dabei üblichen

und in aller Regel durch die Nase eingeführten Sonden beträgt
zwischen 14 und 16 Charrieres, der insoweit einschlägigen
Maßeinheit.

Demgegenüber zielt die von dem Beschuldigten zu verantwortende
Verwendung eines Schlauches, der nur geringfügig dünner als
die Speiseröhre des Anzeigeerstatters ist, und die Einführung
dieses Schlauches durch den Rachen darauf ab, den Anzeigeer

statter durch Zufügung von Schmerzen und Qualen bei der täg
lichen Durchführung der Zwangsernährungen zum Abbruch seines

Hungerstreiks zu zwingen. Schwere Gefahren für das Leben bzw.
die körperliche Unversehrtheit des Anzeigeerstatters werden
von dem Beschuldigten dabei billigend in Kauf genommen. Denn

~
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angesichts der krampfartigen Zustände, die bei der Durch
führung der Zwangsernährung auftreten und die bislang in

keinem Falle zu ihrem Abbruch bzw. zu einem geänderten Ver
fahren bei der Durchführung der Zwangsernährung geführt ha
ben, besteht ständig die Gefahr der Erstickung bzw. einer
Atemlähmung.
Der Beschuldigte duldet darüber hinaus zusätzliche Quäle
reien des Anzeigeerstatters, die von einem Teil der an der
Durchführung der Zwangsernährungen beteiligten Justizvoll
zugsbediensteten vorgenommen werden. So wurden bei einem
Teil der Zwangsernährungen die zur Fixierung des Anzeigeer
statters verwendeten Lederriemen bzw. Handschellen teilweise

absichtlich derart fest gespannt, daß der Anzeigeerstatter
heftige Schmerzen verspürte und die Blutzirkulation beein
trächtigt war. Einer der dem Beschuldigten bei der Durchfüh
rung der Zwangsernährungen als Helfer unterstellten Justiz
vollzugsbediensteten drückt - ohne jegliche Zurechtweisung
durch den Beschuldigten - den Kopf des Anzeigeerstatters der
art heftig gegen die insoweit vorgesehene Kopfstütze, daß
beträchtliche Schmerzen auftreten.

Das geschilderte Verhalten des Beschuldigten findet weder
in der Strafprozeßordnung noch in sonstigen gesetzlichen Vor
schriften eine rechtliche Grundlage. Das Verhalten des Be
schuldigten ist nicht von der Sorge um das gesundheitliche
Wohlergehen des Anzeigeerstatters, sondern ganz offensicht
lich allein von der Bemühung bestimmt, den Anzeigeerstatter
zum Abbruch des Hungerstreiks zu zwingen.
In verschiedenen Gefängnissen der Bundesrepublik Deutschland
bzw. West-Berlins befinden sich seit dem 16.9.1974 über 40

politische Gefangene im Hungerstreik. Soweit mit ihrer
Zwangsernährung begonnen wurde, wurde - soweit hier bekannt 
die Zwangsernährung nur in einem weiteren Fall, nämlich im
Falle des in der Justizvollzugsanstalt in Hannover einsitzen
den Untersuchungsgefangenen Ronald Augustin, derart qualvoll
wie im Falle des Anzeigeerstatters durchgeführt. Im Falle des
Untersuchungsgefangenen Augustin ist es dabei bereits einmal
zu einer Lähmung der Atemmuskulatur gekommen. Auch von dem
Verteidiger dieses Untersuchungsgefangenen wurde bereits
Strafanzeige nebst Strafantrag gestellt.
Wir regen an, den Beschuldigten alsbald nach Eingang der vor
stehenden Strafanzeige zu den erhobenen Schuldvorwürfen gem.
§ 133 StPO richterlich vernehmen zu lassen, denn nur so dürfte

Aussicht bestehen, den Beschuldigten in Zukunft von der Be

gehung weiterer Körperverletzungen im Amt zum Nachteil des
Anzeigeerstatters abzuhalten.
Außerdem bitten 'wir, uns umgehend das Aktenzeichen der auf
die vorstehende Strafanzeige hin einzuleitenden Ermittlungs
sache mitzuteilen. Da der Anzeigeerstatter beabsichtigt,
sich dem Strafverfahren gegen den Beschuldigten als Neben
kläger anzuschließen, bitten wir ferner, uns unaufgefordert
über den Fortgang der Ermittlungen zu informieren.

gez. von Plottnitz"

Eine Abschrift dieser Strafanzeige ist dem Gerichtsvor

sitzenden Dr. Prinzing durch einen Begleitbrief des Rechts-
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anwaltes von Plottnitz vom 15.10.1974 übermittelt worden.

Mit diesem Begleitbrief wurde beantragt,

1. dem Anstaltsarzt der Justizvollzugsanstalt in Wittlich,
Dr. med. Freitag (richtig: Hutter), ab sofort jegliche
ärztliche Tätigkeit in bezug auf den Angeschuldigten
Meins richterlich zu untersagen,

2. bei künftigen Zwangsernährungen durch andere beamtete
Ärzte des Landes Rheinland-Pfalz einem Arzt des Ver

trauens des Angeschuldigten Meins die Anwesenheit zu
gestatten.

Die Begründung dieses AntLages lautete:

"Schon im Interesse der körperlichen Unversehrtheit des
Angeschuldigten ist eine richterliche Entscheidung im
Sinne der vorstehenden Anträge sowie unserer zum gleichen
Sachverhalt mit Schriftsatz vom 7.10.1974 gestellten An
träge nunmehr unverzüglich geboten. Wegen der beantragten
Anwesenheit eines Arztes des Vertrauens des Angeschuldigten
beziehen wir uns auf den Inhalt des zu dieser Frage von dem

Mitverteidiger, Herrn Dr. Klaus Croissant, bereits gestell
ten Antrag.
Außerdem bitten wir um Mitteilung, aus welchen Nahrungs
mittelbestandteilen die bislang bei den Zwangsernährungen

des Angeschuldigten verwendete Nährflüssigkeit besteht
und welche genaue Menge dieser Nährflüssigkeit dem Ange

schuldigten im Zuge der täglich durchgeführten Zwangsernäh

rungen eingegeben wird. Eine schriftliche Erklärung des An
geschuldigten, durch welche dieser den Arzt Dr. med. Freitag
von seiner ärztlichen Schweigepflicht uns gegenüber entbin

det, fügen wir insoweit als Anlage bei.
gez. von Plottnitz"

Sämtliche Urkunden sind nicht nur beim 2. Strafsenat des

Oberlandesgerichts Stuttgart eingegangen, sondern der

Bundesanwaltschaft entweder telefonisch vorab oder umge

kehrt in Abschrift übersandt worden.

Obwohl diese Tatsachen bekannt waren, hat der Gerichts

vorsitzende Dr. Prinzing die mit Beschluß des 2. Straf

senats vom 14.10.1974 verweigerte Unterschung der Ange

klagten durch einen Arzt ihres Vertrauens auch für Holger

Meins nicht angeordnet. Auf den durch Rechtsanwalt von

Plot~nitz gestellten Antrag vom 7.10.1974, nur Nasensonden
bis zu einem bestimmten Durchmesser bei der Zwangsernäh

rung zu verwenden, wurde durch Beschluß vom 22.10.1974

lediglich verfügt, daß bei der zwangsernährung ein

Schlauch zu verwenden ist, der durch die Nase eingeführt

wird. Der weitergehende Antrag wurde abgelehnt.
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Die Begründung dieses Beschlusses lautet:

"Der Angeschuldigte wird zwangsweise ernährt. Dabei wird
nach der Äußerung des Anstaltsarztes ein 12 mm starker
Schlauch verwendet, der durch den Mund eingefUhrt wird. Ein
dUnnerer Schlauch könnte verwendet werden, mUßte jedoch
durch die Nase eingefUhrt werden. Dazu sieht sich die An
stalt mit ihrem ärztlichen und Sanitätspersonal nicht in
der Lage. Nach der Äußerung von Regierungsmedizinalrat Dr.
Lang, der in der Vollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim eine
durch die Nase eingefUhrte Sonde angeordnet hat, ist diese
Methode gebräuchlich; eines Facharztes bedarf es dazu nicht.
Nach den Anforderungen des § 119 Abs. 3 StPO ist die schonen
dere Methode zu wählen, wenn dies möglich ist. Das ist hier
der Fall. Die Bereitstellung des erforderlichen ärztlichen
Personals bleibt der Justizverwaltung Uberlassen. Organisa
torische Schwierigkeiten stehen einer rechtlich gebotenen An
ordnung in aller Regel nicht entgegen.
Der weitergehende Antrag vom 7.10.1974 ist nicht begrUndet.
Dem Senat steht es nicht zu, dem Arzt im einzelnen Vorschrif
ten Uber die Beschaffenheit der zu verwendenden Sonde, ihre

Stärke und dergleichen zu machen. Trinkwasser wird dem Ange
schuldigten nicht entzogen; fUr eine Anordnung darUber be
steht kein Anlaß.

gez. Dr. Prinzing Maier Dr. Berroth"

Über die weiteren Anträge der Verteidigung vom 15.10.1974,

dem Anstaltsarzt der Justizvollzugsanstalt Wittlich jede

weitere ärztliche Tätigkeit im Zusammenhang mit der Be

handlung von Holger Meins zu untersagen, bei zukünftiger

Zwangsernährung einem Arzt des Vertrauens die Anwesenheit

zu gestatten und Auskunft über die genaue Menge der Holger

Meins verabreichten Nahrungsmengen zu erteilen, entschie

den weder der Gerichtsvorsitzende Dr. Prinzing noch sein

Stellvertreter Dr. Foth, ungeachtet der offenkundigen

Dringlichkeit richterlichen Einschreitens.

Erst mit dem Beschluß vom 21.10.1974 entschied der 2.

Strafsenat über die Beschwerde vom 5.6.1974, die die Ver

teidigung durch Rechtsanwalt Dr. Croissant gegen den Be

schluß des Untersuchungsrichters vom 10.5.1974 eingelegt

hatte. In dem Beschluß vom 10.5.1974 war die Verlegung

der männlichen Gefangenen nach Stuttgart-Stammheim abge

lehnt worden. Für die Entscheidung über die Beschwerde

vom 5.6.1974 hat sich der Senat viereinhalb Monate Zeit

genommen, obwohl die Verteidigung durch Rechtsanwalt Dr.

Croissant am 3.7.1974 auf die besondere Dringlichkeit der

Verlegung wie folgt hingewiesen hatte:
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"Wir nehmen an, daß die Beschwerde inzwischen dem Senat zur

Entscheidung vorgelegt wurde.

Aufgrund der Darlegungen in der Beschwerdeschrift darf die

Verlegung zur ordnungsgemäßen Vorbereitung der Verteidigung
nicht mehr weiter hinausgezögert werden.

Es sollte deshalb der Anschein vermieden werden, als ob al
lein die Bundesanwaltschaft und ihre Hilfsorgane, insbeson

dere die Staatsschutzabteilung der Sicherungsgruppe des Bun
deskriminalamtes, die Verlegung und die damit verbundene
PolizeiUbung bestimmten.

Eine Abschrift unserer Beschwerde ist beigefUgt, falls diese
vom Untersuchungsrichter noch nicht vorgelegt worden sein
sollte.

gez. Croissant"

Der schließlich über die Verlegung ergangene Gerichtsbe

schluß vom 21.10.1974 wurde der Verteidigung offiziell

erst nach dem Tod von Holger Meins bekanntgegeben. Der

Beschluß hat folgenden Wortlaut:

"Der Angeschuldigte Baader ist spätestens in der Woche nach
dem 2. November 1974, die Angeschuldigten Raspe und Meins
sind spätestens bis 2. November 1974 in die Vollzugsanstalt
Stuttgart zu verlegen.

gez. Foth Maier Dr. Berroth"

Auf diesen Verlegungsbeschluß hat der Generalbundesanwalt

dem Senat durch Schreiben vom 24.10.1974 folgendes mitge

teilt:

"Zur DurchfUhrung der mit dem o.a. Beschluß angeordneten

Verlegung beantrage ich - entsprechend der bisherigen Übung
bei Verlegung dieses Angeschuldigten - noch folgende Anord
nung zu treffen:
Mit RUcksicht auf die erhöhte Fluchtgefahr, die bekanntge
wordenen Befreiungspläne der Mitglieder der kriminellen Ver
einigung und das bisherige Verhalten der Angeschuldigten ist
gemäß § 119 Abs. 5 Nr. 1 und 2 StPO die Fesselung des Ange
schuldigten während des Transports zulässig.

Der Transport des Angeschuldigten wird von Beamten des Bundes
kriminalamtes durchgefUhrt werden. Ich bitte deshalb, den Lei
ter der Justizvollzugsanstalt Wittlich anzuweisen, den Ange
schuldigten Meins an die mit seinem Transport beauftragten
Beamten herauszugeben und den Leiter der Vollzugsanstalt
Stuttgart anzuweisen, ihn entgegenzunehmen.
Da eine vorherige Anhörung des Angeschuldigten den Zweck der
Anordnung gefährden könnte, bitte ich, hiervon gemäß § 33
Abs. 4 StPO abzusehen.

Der Transport des Angeschuldigten bedarf umfangreicher Vorbe
reitungen und Sicherheitsvorkehrungen. Schon jetzt darf ich
deshalb vorsorglich darauf hinweisen, daß im Hinblick hierauf
die in dem o.a. Beschluß aufgegebenen Verlegungstermine nicht
eingehalten werden können. Ich werde jedoch um eine größtmög
liche Beschleunigung besorgt sein.

gez. LA. Zeis"
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Die Erklärung im Schreiben des Generalbundesanwaltes vom

24.10.1974, die Verlegungstermine könnten wegen "umfang

reicher Vorbereitungen und Sicherheitsvorkehrungen" nicht

eingehalten werden, ist eine offenkundige Lüge. Tatsäch

lich verfügte das Bundeskriminalamt über alle sächlichen

und personellen Mittel, um den Transport mühelos inner

halb der Frist durchzuführen.

Dies geht auch daraus hervor, daß Gudrun Ensslin und

Ulrike Meinhof bereits im April 1974 in die Vollzugsan

stalt Stuttgart-Stammheim an den Ort des Prozeßgerichts

verlegt wurden.

Nach Erhalt des Schreibens der Bundesanwaltschaft vom

24.10.1974 hat der 2. Strafsenat des Oberlandesgerichts

Stuttgart die äußerste Verlegungsfrist für die AngekIag

ten Meins und Raspe nochmals um zwei Tage bis zum 4.11.

1974 telefonisch verlängert, wie der beisitzende Richter

Dr. Berroth d8ffiJournalisten Bauer von der Agentur Reu

ter bestätigt hat.

Auch diese bis zum 4.11.1974 gesetzte Nachfrist wurde

von Bundesanwaltschaft und Bundeskriminalamt nicht ein

gehalten, weder Holger Meins noch Jan-Carl Raspe wurden

nach Stuttgart-Stammheim verlegt.

Am Freitag, dem 8.11.1974, rief Holger Meins am späten

Nachmittag aus der Justizvollzugsanstalt Wittlich Rechts

anwalt Laubseher in Heidelberg an und teilte ihm mit,

daß er sich in einem sehr schlechten gesundheitlichen

Zustand befinde. Er erklärte wörtlich: "Ich komme nicht

mehr hoch." Nach dem Eindruck von Rechtsanwalt Laubseher

hatte Holger Meins erhebliche Mühe, deutlich zu sprechen

und sich zu konzentrieren.

Aufgrund des Anrufes von Holger Meins fuhr Rechtsanwalt

Haag am Samstagvormittag, dem 9.11.1974, nach Wittlich.

Dort traf er kurz nach 11.00 Uhr in der Justizvollzugs

anstalt ein. Nachdem Rechtsanwalt Haag zunächst in das

Besucherbuch eingetragen worden war, erschien nach einer

gewissen Wartezeit ein Sicherheitsbeamter der Haftanstalt

und erklärte, daß Holger Meins "angeblich" nicht mehr aus

der Zelle in die Sprechzelle gehen könne. Mit der Verwen-
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dung des Wortes "angeblich" wollte der Sicherheitsbeamte

offensichtlich Glauben machen, daß der Gefangene Meins

nur simuliere. Im Hinblick auf die Mitteilung des Sicher

heitsbeamten forderte Rechtsanwalt Haag, das Verteidiger

gespräch in der Zelle des Gefangenen Meins führen zu kön

nen. Dies wurde ihm von dem Sicherheitsbeamten mit der

Begründung verweigert, daß ohne Genehmigung des Leiters

der Justizvollzugsanstalt und des Justizministeriums nie

mand die Zelle von Holger Meins betreten dürfe. Daraufhin

erklärte Rechtsanwalt Haag, er werde die Vollzugsanstalt

nicht eher verlassen, bevor er nicht mit Holger Meins ge

sprochen habe. Der Sicherheitsbeamte fand sich schließ

lich bereit, mit dem Leiter der Justizvollzugsanstalt Ver

bindung aufzunehmen. Als Ergebnis seiner Rückfrage bei

dem Leiter der Justizvollzugsanstalt eröffnete er dann

Rechtsanwalt Haag, daß der Leiter der Justizvollzugsan

stalt das verteidigergespräch in der Zelle von Holger

Meins "aus Sicherheitsgründen" nicht genehmige. Nach ei

nem vergeblichen Versuch, die anwesenden Beamten der Ju

stizvollzugsanstalt zu veranlassen, das Justizministerium

in Mainz und den Notdienst in Karlsruhe zu verständigen,

verließ Rechtsanwalt Haag die Justizvollzugsanst~lt und

rief Rechtsanwalt Dr. Croissant in Stuttgart an. Ein Te

lefongespräch von der Vollzugsanstalt Wittlich wurde

nicht genehmigt, weil man dort' mit dem samstags vorhande

nen Telefon nicht die Kosten abrechnen könne.

Gegen 12.00 Uhr unterrichtete Rechtsanwalt Haag telefo

nisch Rechtsanwalt Dr. Croissant über die Situation. Er

bat ihn, sich sofort mit dem Richter in Verbindung zu

setzen und folgende Anträge zu stellen:

1. 0~e Justizvollzugsanstalt Wittlich anzuweisen, daß der
Ar,,,,,;,ltsbesuchbei Holger Meins in der Zelle statt finden
kr.';r'.e,

2. sofurt anzuordnen, daß ein Arzt des Vertrauens zu

Holger Mein& in die Justizvollzugsanstalt kommen könne.

Rechtsanwalt Dr. Croissant war es nicht möglich, sofort

eine telefonische Verbindung mit Dr. Prinzing herzustel

len. Seine zu Beginn des Hungerstreiks geäußerte Bitte,

die private Telefonnummer von Dr. Prinzing für dringende
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Anrufe zu erhalten, war von diesem abgelehnt worden mit

dem Hinweis, Rechtsanwalt Croissant könne ihn über das

Landeskriminalamt erreichen. Rechtsanwalt Croissant mußte

deshalb zuerst diese Behörde anrufen, infolgedessen ging

wertvolle Zeit verloren. Zunächst meldete sich ein Beam

ter des Landeskriminalamtes namens Ginger. Rechtsanwalt

Croissant erläuterte ihm, er möge Dr. Prinzing in einer

dringenden Angelegenheit, weil Lebensgefahr für einen der

Angeklagten bestehe, anrufen und veranlassen, daß er zu

rückrufe. Der Beamte antwortete, daß er von Rechtsanwalt

Croissant keinen Auftrag entgegennehme. Erst durch länge

res Zureden gelang es Rechtsanwalt Croissant, den Beamten

zu überzeugen, daß er verpflichtet sei, in dieser beson

deren Situation seiner Bitte zu entsprechen. Der Beamte

erwiderte, er müsse dann zuerst seinen Chef fragen, Herrn

Stimpfig. Rechtsanwalt Croissant mußte nach 15 bis 20 Mi

nuten ein zweites Mal anrufen und nochmals an die Dring

lichkeit der Herstellung einer Telefonverbindung mit dem

Herrn Dr. Prinzing erinnern. Gegen 12.30 Uhr meldete sich

dann Dr. Prinzing telefonisch bei Rechtsanwalt Croissant,

der ihm die eingetretene Situation auseinandersetzte und

ihn insbesondere darauf aufmerksam machte, daß der Zustand

von Holger Meins äußerst kritisch sei, und daß er nicht

mehr gehen könne, daß aber Rechtsanwalt Haag aus angebli

chen Sicherheitsgründen nicht erlaubt werde, seine Zelle

zu betreten. Dr. Prinzing erklärte daraufhin zunächst,

daß er die vorgebrachten Sicherheitsbedenken nicht nach

prüfen könne. Ferner zeigte sich Dr. Prinzing bei dem Ge

spräch ungehalten darüber, daß Rechtsanwalt Croissant ihn

am Samstag angerufen habe und daß er am Samstag zurück

rufen solle. Dr. Prinzing erklärte, er sei durch den Baa

der-Meinhof-Prozeß fünf Tage in der Woche angestrengt und

brauche die zwei ihm verbleibenden Tage in der Woche zur

Entspannung, um sich auf die nächste Woche konzentrieren

zu können, in Zukunft werde er dafür sorgen, daß er am

Wochenende nicht mehr erreichbar sei. Rechtsanwalt Crois

sant antwortete, daß es die Pflicht von Dr. Prinzing sei

und es in seiner Verantwortung liege, daß
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1. sofort durch einen Anruf der Besuch von Rechtsanwalt

Haag bei Holger Meins sichergestellt werde, ein
schlichter Anruf von ihm genüge,

2. in dieser Situation angeordnet werde, dar ein Arzt des

Vertrauens sofort zu Holger Meins vorgelassen werde.

Dr. Prinzing erklärte demgegenüber, es sei ja bereits be

schlossen, daß Ärzte des Vertrauens für die fünf Angeklag

ten nicht zugelassen werden, dabei müsse es bleiben,

Rechtsanwalt Croissant möge Holger Meins doch zuraten,

den Hungerstreik abzubrechen und zu essen. Auf den Hin

weis von Rechtsanwalt Croissant, daß die Situation bei

Holger Meins doch dadurch gekennzeichnet sei, daß der

Anstaltsarzt bereits wegen gefährlicher Körperverletzung

und grober Verletzung seiner ärztlichen Pflichten ange

zeigt worden sei, daß Dr. Prinzing diese Strafanzeige vor

liege, daß es in seiner Hand liege, den Beschluß auch wie

der abzuändern, äußerte Dr. Prinzing, das könne er nicht

allein tun, das könne nur der Senat, der Senat sei aber

jetzt nicht zusammenzutrommeln, Rechtsanwalt Croissant

möge versuchen, sich an den Bereitschaftsrichter zu wen

den. Auf die erneuten Hinweise von Rechtsanwalt Croissant,

daß niemand anders als er zuständig und zu raschem und

effektivem Handeln in der Lage sei, versprach Dr. Prin

zing, die Justizvollzugsanstalt Wittlich anzurufen, wenn

die Situation bei Holger Meins bedenklich sei. Nach etwa

10 Minuten ließ Dr. Prinzing Rechtsanwalt Croissant tele

fonisch ausrichten, der Besuch von Rechtsanwalt Haag fin

de zur Zeit statt. Ein Hinweis darauf, daß der Zustand

von Holger Meins bedrohlich sei, wurde von Dr. Prinzing

nicht gegeben.

Rechtsanwalt Haag kehrte nach dem ersten Telefonat mit

Rechtsanwalt Croissant in die Justizvollzugsanstalt Witt

lich zurück. Dort hieß es, der Besuch könne in der Weise

durchgeführt werden, daß Holger Meins auf einer Bahre in

den Verwaltungstrakt gebracht werde und dann dort das

Verteidigergespräch stattfinden könne, diesem Vorgehen

hätten das Justizministerium, der Anstaltsleiter und auch

Holger Meins selbst zugestimmt. Kurz nach 13.00 Uhr wurde

Holger Meins auf einer Bahre in das Sprechzimmer herein

getragen. Holger Meins lag mit geschlossenen Augen auf
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der Bahre, bis zum Skelett abgemagert. Sein Zustand war,

auch für den Laien erkennbar, äußerst ernst. Während der

Unterredung mit Holger Meins wurde die Überzeugung von

Rechtsanwalt Haag, daß Holger Meins in Todesgefahr sei,

noch verstärkt. Holger Meins zeigte seinen Körper, in die

Hose hatte er sich Toilettenpapier und andere Papierta

schentücher gesteckt, damit seine Hose noch hielt und ihm

der Gürtel nicht auf die Hüftknochen schnitt. Das Ge

spräch mit Holger Meins verlief sehr mühsam, er konnte

teilweise nur noch flüstern. Rechtsanwalt Haag mußte sein

Ohr an den Mund von Holger Meins legen, damit er ihn über

haupt noch verstehen konnte. Nur manchmal gelang es Holger

Meins, sich unter Aufbietung aller Kräfte einen einiger

maßen laut gesprochenen Satz abzuringen. Auf die dringen

de Bitte von Holger Meins, ihn nicht allein zu lassen,

blieb Rechtsanwalt Haag an seiner Seite. Nachdem sich der

Zustand von Holger Meins zusehends verschlechterte, brach

Rechtsanwalt Haag das Gespräch gegen 15.00 Uhr ab, um den

Versuch zu unternehmen, sofort ärztliche Hilfe herbeizu

schaffen, damit sofort zur Lebensrettung eine Intensiv

behandlung eingeleitet werden könnte. Zwischen 15.00 Uhr

und 15.15 Uhr sprach Rechtsanwalt Haag mit dem Sicher

heitsbeamten der Anstalt, der ihn darüber informierte,

daß der stellvertretende Leiter der Anstalt weggefahren

sei und daß der Anstaltsarzt verreist sei und nicht vor

Montag zurückkommen werde. Rechtsanwalt Haag wies darauf

hin, daß Holger Meins im Sterben liege und sofortige ärzt

liche Hilfe erforderlich sei. Der Sicherheitsbeamte ging

darauf nicht ein, sondern entgegnete, gestern habe Holger

Meins ja noch zum Telefon gehen können, zudem sei jeden

Tag der Arzt bei ihm gewesen, es wäre ausgeschlossen, daß

etwas passieren könne, und - falls ein Notfall eintrete,

was der Sanitäter im Lazarett feststellen sollte - dann

werde der Notarzt in der Stadt informiert werden.

Da Rechtsanwalt Haag erkannte, daß die Verantwortlichen

der Strafanstalt Wittlich nicht anwesend oder nicht er

reichbar waren, verließ er die Anstalt und berichtete

Rechtsanwalt Croissant telefonisch über die Geschehnisse.
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Angesichts des Umstandes, daß Rechtsanwalt Croissant den

Richter telefonisch nicht mehr erreichen konnte, diktier

te Rechtsanwalt Haag über Telefon ein Schreiben an Dr.

Prinzing, mit dem dieser aufgefordert wurde, sofort zur

Lebensrettung von Holger Meins tätig zu werden. Das

Schreiben hat folgenden Wortlaut:

"Ich habe heute, Samstag, den 9.11.1974,den Gefangenen

Holger Meins in der Justizvollzugsanstalt Wittlich be
sucht.
Seit 13.9.1974 befindet sich Holger Meins mit 35 weiteren

Gefangenen im Hungerstreik .gegen Isolation und Sonderbe
handlung, gegen die Vernichtungshaft, die zum Ziel hat, die
revolutionäre Identität der Gefangenen zu zerstören.

Die Vernichtungshaft wird weiter vollzogen.

Holger Meina wiegt weniger als 42 Kilogramm, kann nicht mehr
gehen, kann kaum noch sprechen. Er stirbt. In höchstens zwei
Tagen wird er tot sein. Sie sind für seinen Tod verantwort
lich, denn die Bedingungen der Haft bestimmen Sie.
Ihre Verantwortung bleibt, auch wenn Sie in der Vollzugsan
stalt Wittlich anrufen und von dort andere Auskünfte über
seinen Zustand erhalten sollten.

Tatsache ist, daß bei Holger Meins die Vernichtungshaft durch

langsames Verhungernlassen auf seinen Tod abzielt.
Sie wissen seit Beginn des Hungerstreiks, daß dieser enden

wird, wenn die Isolation und Sonderbehandlung aufgehoben ist.
Sie kennen also Ihre Verantwortlichkeit.
Lassen Sie sofort einen der im Schriftsatz der Verteidigung
vom 6.10.1974 benannten Ärzte des Vertrauens zu. Als weiteren
Arzt des Vertrauens benenne ich Herrn Dr. Christof Löcher

bach, 7401 Talheim, Römerweg 5.
Für Rechtsanwalt Haag:

gez. Marieluise Becker"

Das Schreiben wurde von Rechtsanwältin Becker und Rechts

anwalt Croissant Herrn Dr. Prinzing persönlich zu dessen

Privatwohnung überbracht, da zu erwarten war, daß die Zu

stellung eines Telegramms am Samstag mehr Zeit in Anspruch

genommen hätte. Zur Entgegennahme des Schreibens erschien

Dr. Prinzing an der Gartenpforte, nachdem Rechtsanwalt

Croissant über eine Sprechanlage erklärt hatte, "ich muß

Sie sofort sprechen, Holger Meins liegt im Sterben." Bei

Entgegennahme des Schreibens wurde Dr. Prinzing über den

Inhalt des Briefes mündlich unterrichtet. Sowohl Rechts

anwältin Becker als auch Rechtsanwalt Croissant haben ihn

auf seine Verantwortung hingewiesen, den Tod des Gefange

nen zu verhindern. Sie haben darauf bestanden, daß sofort

ein Arzt des Vertrauens zugelassen wird. Sie haben auf
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den Antrag der verteidigung vom 6.10.1974 verwiesen, in

dem sechs Ärzte, unter ihnen anerkannte Kapazitäten, de

ren Fachwissen über jeden Zweifel erhaben ist, benannt~
worden sind. Dr. Prinzing wurde ausdrücklich darauf hin-

gewiesen, daß der Arzt Dr. Jürgen Schmidt-Voigt hinzuge

zogen werden solle. Dieser Arzt hatte das Gutachten für

Astrid Proll erstattet, die infolge der Unterbringung in

der leerstehenden frauenpsychiatrischen Abteilung der

Justizvollzugsanstalt Köln durch zusätzliche akustische

Isolation in solchem Ausmaß gefoltert wurde, daß sie

haftunfähig wurde und deshalb entlassen werden mußte.

Die Forderung der Verteidiger nach Hinzuziehung der Ärzte

des Vertrauens wurde ungeachtet der äußerst lebensbedroh

lichen Situation von Holger Meins mit der Bemerkung ab

getan, Astrid proll sei ja danach in den Untergrund ge

gangen.

Zu dem zeitpunkt, als Rechtsanwältin Becker und Rechts

anwalt Croissant das Gespräch mit Dr. Prinzing führten,

lebte Holger Meins nicht mehr. Der um 16.00 Uhr von dem

Beamten der Justizvollzugsanstalt Wittlich herbeigerufe

ne Arzt konnte um 17.15 Uhr nur noch den Tod von Holger

Meins feststellen.

Holger Meins wog bei einer Körperlänge von 1,84 m bei

seinem Tode nur noch 39 kg. Er ist durch langsames Ver

hungernlassen gestorben.

r
I
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stand von Holger Meins - notfalls durch einen Bereit

5chaftsarzt - sofort überprüft wird, hätte Holger Meins

rechtzeitig in die Intensivstation der Universitätskli

nik Mainz eingeliefert und gerettet werden können. Dies

hat Prof. Dr. Frey von der Anästhesieabteilung der Uni

versitätsklinik Mainz Rechtsanwalt Croissant bei einem

Besuch der dort eingelieferten Gefangenen Grundmann und

Jünschke bestätigt.

Mit Sicherheit hätte das Leben von Holger Meins aber ge

rettet werden können, wenn Dr. Prinzing gegenüber dem

Generalbundesanwalt auf die Einhaltung der von ihm bis

zum 2.11.1974 gesetzten und danach bis zum 4.11.1974 ver

längerten äußersten Frist für die Verlegung in die Justiz

vollzugsanstalt Stuttgart-Stamrnheim bestanden hätte. Dr.

Prinzing hat sich jedoch den Anordnungen der Staatsschutz

behörden gebeugt, obwohl er seit Anfang Oktober über die

unzureichenden Bedingungen der ärztlichen Behandlung von

Holger Meins unterrichtet war. Zugleich hat es Dr. Prin

zing verabsäumt, sich während des Hungerstreiks bis zum

Tode von Holger Meins von den Anstaltsärzten über den Zu

stand von Holger Meins unterrichten zu lassen.

Der damalige Bundesjustizminister Vogel äußerte sich zu

dem Tod von Holger Meins gegenüber der Zeitschrift "Der

Spiegel" (16.12.1974) mit den folgenden Worten:

"Auch das Grundrecht auf Leben gilt nicht absolut."

Holger Meins hat bei seinem Verteidiger, Rechtsanwalt

Croissant, am 9.3.1974 folgende Erklärung hinterlegt: Rechtsanwalt von Plottnitz erstattete am 19.11.1974 im

ter.

Auftrag der Angehörigen von Holger Meins Strafanzeige

"wegen des Verdachts eines Verbrechens des Mordes, § 211

StGB" gegen Generalbundesanwalt Siegfried Buback, den

Leiter der Staatsschutzabteilung des Bundeskriminalamtes

(Sicherungsgruppe Bonn), gegen den Gerichtsvorsitzenden

des Stamrnheimer Prozesses, Dr. Theodor Prinzing, gegen

den Leiter des Gefängnisses in Wittlich und den dortigen

Sicherheitsbeamten, sowie gegen den Anstaltsarzt Dr. Hut-

MEINS"

"Wittlich, den 9.3.1914

FÜR DEN FALL, DASS ICH IN HAFT VOM LEBEN IN DEN TOD KOMME,
WAR'S MORD - GLEICH WAS DIE SCHWEINE BEHAUPTEN WERDEN.

NIE WERDE ICH MICH SELBST TÖTEN, NIE WERDE ICH IHNEN EINEN
VORWAND GEBEN. ICH BIN KEIN PROVO UND KEIN ABENTEURER.
WENN'S HEISST - UND DAFÜR GIBT'S ANZEICHEN -: 'SELBSTMORD',

'SCHWERE KRANKHEIT', 'NOTWEHR', 'AUF DER FLUCHT', GLAUBT
DEN LÜGEN DER MÖRDER NICHT.

Hätte Dr. Prinzing unverzüglich nach dem mit Rechtsan

walt Croissant am 9.11.1974 um ca. 12.30 Uhr geführten

Telefonge,präch angeordnet, daß der ge,undheitliche Zu- ~ Er führte u.a. au"------------------------------
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"Angesichts der ihm zum gesundheitlichen Zustand des Getöteten
am Mittag des 9.11.1974 zur Kenntnis gebrachten Informationen
wäre der Beschuldigte zu 1) - Dr. Prinzing - schon unter dem
Gesichtspunkt seiner prozessualen Fürsorgepflicht (vgl. Klein
knecht, Einleitung 7) dazu verpflichtet gewesen, unverzüglich
richterliche Maßnahmen zur ärztlichen Versorgung des Getöteten

zu ergreifen. Es bedarf keiner rechtlichen Erörterung, daß
Maßnahmen zur Erhaltung der Gesundheit und des Lebens eines
in lebensbedrohlichem Zustand befindlichen Untersuchungsgefan

gehen zur richterlichen Fürsorgepflicht gehören. Auf seiten
des Beschuldigten zu 1) - Dr. Prinzing - bestand deshalb zur
Zeit des Telefonates mit Rechtsanwalt Dr. Croissant am Mittag

des 9.11.1974 eine Rechtspflicht zum unverzüglichen Handeln.
Der Beschuldigte zu 1) - Dr. Prinzing - hätte entweder, wie
von Rechtsanwalt Dr. Croissant beantragt, sofort einen der be
reits früher von der Verteidigung benannten Ärzte des Ver
trauens des Getöteten zulassen müssen oder zumindest die An

stalt anweisen müssen, unverzüglich Maßnahmen der ärztlichen

Versorgung, gegebenenfalls durch Verlegung des Getöteten auf
die Intensivstation eines öffentlichen Krankenhauses, einzu

leiten. Für richterliche Anweisungen bzw. Verfügungen der vor

genannten Art war der Beschuldigte zu 1) - Dr. Prinzing - gem.
§ 125 Abs. 2 Satz 3 StPO auch zuständig. Entgegen' seinen Äuße

rungen gegenüber Rechtsanwalt Dr. Croissant bedurfte es inso
weit nicht der Kontaktaufnahme mit den übrigen Richtern des

Senats. Die Äußerungen des Beschuldigten zu 1) - Dr. Prinzing 
müssen als Ausflüchte gewertet werden.

Der Beschuldigte zu 1) durfte auch nicht darauf vertrauen, daß
Anstaltsleitung oder Anstaltsarzt in Wittlich von sich aus die
zur sofortigen ärztlichen Versorgung des Getöteten gebotenen
Maßnahmen veranlassen würden. Denn der Beschuldigte zu 1) 

Dr. Prinzing - wußte bereits vor dem 9.11.1974, daß Anstalts
leitung und Anstaltsarzt eine angemessene ärztliche Versorgung
des Getöteten weder ernsthaft wollten noch von den Möglichkei

ten der Anstalt her dazu in der Lage waren. Auf einen entspre
chenden Antrag der Verteidigung vom 7.10.1974 hin mußte der
Senat Dr. Prinzings die Anstaltsleitung und den Anstaltsarzt
in Wittlich bereits durch Beschluß vom 22.10.1974 richterlich

anweisen, die Zwangsernährung des Getöteten nach den Regeln
der ärztlichen Kunst mit einer Nasensonde durchzuführen. Zuvor

hatte die Anstaltsleitung in einer Stellungnahme dem Senat ge
genüber erklärt, zu der den Regeln der ärztlichen Kunst ent
sprechenden Verwendung einer Nasensonde sehe sie sich 'mit
ihrem ärztlichen und Sanitätspersonal nicht in der Lage'.

Seine aus der prozessualen Fürsorgepflicht abzuleitende Rechts
pflicht zu unverzüglichem Handeln hat Dr. Prinzing in eklatan
ter und durch nichts zu rechtfertigender Weise verletzt. Dr.

Prinzing hat es am Mittag des 9.11.1974 in voller Kenntnis der
Tatsache, daß wegen des geschwächten Gesundheitszustandes des
Getöteten Lebensgefahr nicht auszuschließen war, unterlassen,
als Richter auch nur das Geringste zu verfügen, was die ärzt
liche Versorgung des Getöteten hätte sicherstellen können. Er
hat im Hinblick auf sein Unterlassen den Tod des Getöteten zu

mindest billigend in Kauf genommen. Wären noch am Mittag oder
Nachmittag des 9.11.1974 sofortige ärztliche Maßnahmen, insbe
sondere Fusionen oder Ähnliches, von Dr. Prinzing richterlich
veranlaßt worden, hätte das Leben des Getöteten gerettet werden
können. Insoweit beziehen wir uns auf die Einholung eines Sach

verständigengutachtens im Ermittlungsverfahren.

- 9:l

Beweggrund für das Verhalten Dr. Prinzings war in erster
Linie seine Abneigung dagegen, an einem Samstag über den An
ruf in der Justizvollzugsanstalt Wittlich hinaus richterliche
Aufgaben wahrzunehmen. Dies ergibt sich schon aus seiner un
verhohlenen Verärgerung darüber, an einem arbeits freien Sams
tag überhaupt mit Informationen über den lebensbedrohlichen
Gesundheitszustand des Getöteten von Rechtsanwalt Dr. Croissant

behelligt zu werden. Bei der gebotenen Würdigung aller Gesamt
umstände muß ein derartiger Beweggrund im Falle des Beschul
digten zu 1) - Dr. Prinzing - rechtlich als niedrig im Sinne
des § 211 StGB qualifiziert werden. Insoweit ist zunächst das
krasse Mißverhältnis zwischen dem das Verhalten des Beschul

digten zu 1) - Dr. Prinzing - auslösenden Anlaß, seinem Bedürf
nis nach samstäglicher Ruhe, und dem durch sein Unterlassen
verursachten Erfolg, dem Tod des Getöteten, hervorzuheben
(vgl. Dreher, Anm. 1 B a zu ~ 211 StGB). Gerade aufgrund sei
ner Stellung als Richter muß der Beschuldigte zu 1) - Dr. Prin
zing - wissen, daß er alles ihm Zumutbare zu unternehmen hat,
um das bedrohte Leben eines Untersuchungsgefangenen zu retten,
und zwar ohne Rücksicht darauf, ob sich der Untersuchungsgefan

~ne im Hungerstreik befindet oder nicht. Eine richterliche
Einstellung, die das Leben eines Untersuchungsgefangenen ge
ringer als samstägliche persönliche Ruhebedürfnisse schätzt,
ist mit der Stellung und den Aufgaben des Richters im Rechts
und Verfassungssystem der BRD unvereinbar und deshalb in be
sonderem Maße verwerflich."

Die Untersuchungshaftvollzugsordnung enthält unter Nr. 57

folgende Vorschrift:

"Wird Krankenhausbehandlung erforderlich, so wird der Unter
suchungsgefangene in die Krankenabteilung der Anstalt aufge

nommen.Die Überführung in eine öffentliche Krankenanstalt
bedarf der Zustimmung des Richters. Wenn dem erkrankten Un

tersuchungsgefangenen die erforderliche Behandlung in der An
stalt, in der er sich befindet, nicht gewährt werden kann,
so hat der Anstaltsleiter die Entscheidung des Richters her
beizuführen."

Die Staatsanwaltschaft Trier stellte das Verfahren am

20.8.1976 (Az.: 7 Js 1233/74) ein. Die Einstellungsver

fügung bezieht sich auf Sachverständigengutachten, nicht

auf Vernehmung der Beschulidgten oder von Zeugen.

Aus der Einstellungsverfügung:

"Betr. Ermittlungsverfahren gegen den Anstaltsarzt der
Justizvollzugsanstalt Wittlich, leitenden Medizinaldirektor
Dr. med. Hutter, wegen fahrlässiger Tötung sowie Ihre Straf

anzeige vom 19. November 1974 gegen den Vorsitzenden Richter
am Oberlandesgericht Stuttgart, Dr. Theodor Prinzing, u.a.

wegen Mordes

Das Ermittlungsverfahren habe ich mangels Schuldnachweis ein
gestellt, und zwar aus folgenden Erwägungen:

~l
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Am 13. Sept. 1974 begannen Holger Meins und andere Gefangene
der Baader-Meinhof-Vereinigung erneut mit einem Hungerstreik.

Der Hungerstreik wurde unter dem Vorwand geführt, auf diese
Weise die vermeintlich schlechten Haftbedingungen zu verbes
sern ...

In Wirklichkeit war der Hungerstreik Teil eines geplanten
Kampfes gegen den Rechtsstaat mit dem Ziel, die Entlassung
aus rechtmäßiger Haft zu erzwingen oder doch zumindest die
Rechtsstaatlichkeit der Maßnahmen der staatlichen Organe ge
genüber der Öffentlichkeit in Zweifel zu ziehen.

Um gleichwohl einen Überblick über seinen Ernährungszustand
und den Grad der zwangsläufigen Abmagerung zu erhalten, hielt
der Anstaltsarzt die Untersuchung des Urins auf Acetongehalt

für geboten. Der Gefangene lehnte jedoch auch die Abgabe von
Urin ab.

In der Folgezeit wurde daher die zwangsweise Entnahme von
Urin mittels Katheterisierung erwogen, der Gedanke mußte je
doch wegen der damit verbundenen gesundheitlichen Gefahren
fallengelassen werden. Mit Zustimmung'des Richters wurde dar
aufhin am 30. Sept. 1974 mit der künstlichen Ernährung begon
nen, die im Operationsraum des Lazaretts zwangsweise vorge
nommen werden mußte. Die Nahrung wurde ihm täglich mittels
eines 12 mm starken Schlauches eingeflößt. Sie bestand aus
einer fetthaItigen Suppe, in welche 2 rohe Eier und Kohle
hydrate in Form von geröstetem Grieß verarbeitet waren. Holger
Meins leistete hierbei heftigen Widerstand. In der ersten Zeit
wurden mitunter fünf bis sieben Aufsichtsbeamte und außerdem

zwei Sanitätsbeamte benötigt, um ihn in das Lazarett zu brin
gen. Während der Durchführung der Zwangsernährung mußte er,
um Gefahren für sein Leben auszuschließen, fixiert werden.

Dies geschah mittels Festschnallen auf dem Operationstisch.
Da er den Mund nicht freiwillig aufmachte, musste eine Mund
sperre gewaltsam in die Mundhöhle eingeführt werden. Außerdem
war es erforderlich, die Zunge mit einem Metallfingerling
festzuhalten.

Sowohl Holger Meins als auch Sie in Ihrer Eigenschaft als Mit

verteidiger beanstandeten wiederholt diese Art der Zwangser
nährung.

Durch Beschluß vom 22. okt. 1974 ordete der 2. Strafsenat des

Oberlandesgerichts Stgt. an, die künstliche Ernährung künftig
mit einem dünneren, durch die Nase einzuführenden Schlauch
durchzuführen.

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen ist als erwiesen anzusehen,
daß Holger Meins nicht als Folge davon gestorben ist, daß er
in dem Zeitraum vom 23. okt. bis 9. Nov. 1974 die Zufuhr einer

ausreichenden Kalorienmenge verhinderte.

Der Sachverständige hat auch geprüft, ob für den Beschuldigten

zu irgendeinem Zeitpunkt Anlaß bestand, den Gefangenen in sta
tionäre Krankenhausbehandlung oder in eine Fachklinik einzu
weisen. Hierzu lag nach seinen überzeugenden Ausführungen kein
ausreichender Grund vor.
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Die Einweisung in ein Krankenhaus oder in eine Klinik war
auch nicht etwa deshalb geboten, weil als Folge der Unter

ernährung eine akute Lebensgefährdung anzunehmen gewesen
wäre. Eine solche Beurteilung war nach Ansicht des Gutach
ters deshalb nicht gerechtfertigt, weil der Gefangene die
Gewinnung der hierfür notwendigen Grundlagen, nämlich Kör
pergewicht und körperliches Aussehen, erfolgreich zu verhin
dern wußte. Prof. Dr. Zöllner hat weiter ausgeführt, daß es

unmöglich sei, den Zeitpunkt der Auszehrung vorauszusehen.
Mitunter leben Patienten, mit deren baldigem Ableben man
rechne, Monate und Jahre fort und würden gegebenenfalls so

gar geheilt; andere Patienten, die der Arzt außer Gefahr
glaube, könnten plötzlich sterben. Der Sachverständiqe hält

daher auch die Meinunq von Bediensteten der JVA Wittlich und
Verteidiqern des Verstorbenen für unzutreffend, nach denen
das baldiqe Ableben vorher zusehen qewesen sei; diese Annahmen
stünden im Widerspruch zu den Erfahrungen der Medizin.
(Hervorhebungen von uns)

Beide Sachverständige haben überzeugend dargelegt, daß Holger
Meins auch durch eine Klinikeinweisung in den letzten Tagen

nicht mehr zu retten gewesen wäre. Da die Kraftreserven des

Organismus verbraucht waren, hätte auch in einer modernen
Klinik die terminale Komplikation nicht mehr beherrscht wer
den können. Daher war die vorübergehende Abwesenheit des Be

schuldigten am 9. Nov. 1974 für den Tod des Gefangenen gleich
falls nicht ursächlich.

Holger Meins ist nicht deshalb gestorben, weil dem Anstalts
arzt oder sonstigen Drganen der Justiz oder Polizei irgendein
Versagen vorzuwerfen wäre. Die Verantwortung für seinen Tod

liegt ausschließlich bei ihm selbst und bei denen, die ihn
möglicherweise zum Hungerstreik veranlaßt und es später unter
lassen haben, ihn von seinem Vorhaben abzubringen .••.

gez. Spies
Erster Staatsanwalt"

Der Einstellungsbescheid wurde am gleichen Tage bekannt

gegeben, an dem der griechische Verteidiger des antiimpe

rialistischen Widerstandskämpfers Rolf Pohle, Rechtsanwalt

Evangelis Giannopulos, das Foto der Leiche von Holger

Meins auf einer Pressekonferenz in Athen zum Schutze sei

nes Mandanten zeigte, und am gleichen Tage, an dem auf

einer Pressekonferenz in Stuttgart die Zusammensetzung

der Internationalen Untersuchungskommission zur Aufklärung

des Todes von Ulrike Meinhof bekanntgegeben wurde.

Gegen diesen Einstellungsbescheid hat Rechtsanwalt Rupert

von Plottnitz im Auftrag des Vaters von Holger Meins Be

schwerde eingelegt, die am 8.2.1977 vom Generalstaatsan-
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walt in Koblenz zurückgewiesen wurde. Ferner hat Rechts

anwalt Dr. Croissant am 7.2.1977 im Prozeß gegen die Ge

fangenen aus dem Kommando Holger Meins vor dem Oberlan

desgericht Düsseldorf einen Beweisantrag zur Vernehmung

von 52 Zeugen und Sachverständigen gestellt, um in der

Hauptverhandlung folgenden Nachweis zu führen:

"Holger Meins ist während des kollektiven Hungerstreiks,
den die Gefangenen aus der RAF gegen die systematische
Vernichtungshaft in acht Gefängnissen der BRD vom 13.9.74
bis 5.2.75 geführt haben, unter der Regie des Generalbun
desanwaltes Siegfried Buback und des Leiters der Staats
schutzabteilung des Bundeskriminalamtes und dessen Präsi
denten, Dr. Horst Herold, durch bewußte Manipulation des
für seinen Transport in die Vollzugsanstalt Stuttgart
Stammheim bestimmten äußersten Zeitpunktes unter der Mit
verantwortung des Gerichtsvorsitzenden Dr. Theodor Prinzing
und maßgeblicher Vollzugsbediensteter planmäßig hingerichtet
worden."

Das Gericht lehnte diesen Beweisantrag aufgrund einer Er

klärung des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof

vorn 16.2.1977 - Az.: 1 StE 1/75 - ab. Aus der Erklärung:

"Bei den Ausführungen dieses Rechtsanwalts in seinem Antrag
vom 7. Februar 1977 handelt es sich nicht um eine der zahl

reichen, z.T. aus einer gewissen Erregung heraus abgegebenen
verbalen Entgleisungen, sondern um offensichtlich von langer
Hand vorbereitete Verleumdungen, deren Ungeheuerlichkeit
hier durch die Wiederholung einiger besonders exemplarischer
Passagen in Erinnerung gebracht werden muß.

Zusammenfassend ist zu dem Schriftsatz des Rechtsanwalts

Dr. Croissant folgendes zu erwidern:
1. Der verlesene Antrag ist als unzulässig zurückzuweisen,

weil er im Gewand eines Beweisantrages lediglich An
griffe gegen staatliche Organe ohne jeden konkreten
Bezug auf das Verfahren enthält.

2. Die beantragte Beweiserhebung ist, soweit sie auf ob

jektive Feststellungen abhebt, wegen Verfolgung ver
fahrensfremder Zwecke und wegen Prozeßverschleppung,

soweit Feststellungen zur inneren Tatseite der Ange
klagten getroffen werden sollen, als für die Entschei

dung ohne Bedeutung und ungeeignet abzulehnen (§ 244
Abs. 3 StPO).'"
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2. KATHARINA HAMMERSCHMIDT

Katharina Hammerschmidt stellte sich am 29.6.1972 in Be

gleitung ihres Anwaltes freiwillig der deutschen Justiz.

Sie karn aus Paris. Aufgrund eines Haftbefehles vorn 27.11.

1971 wurde Katharina Hammerschmidt verhaftet und ab

30.6.1972 in Isolationshaft gehalten.

Sie hatte folgende Beschwerden und verlangte deshalb seit

dem 26.9.1973 einen Arzt: ~tarke Schmerzen in der Brust,

Sprechbeschwerden, Heiserkeit, Anschwellung des Halses.

Zwar wurde sie daraufhin von der Anstaltsärztin und einen

Tag später von dem Anstaltsfacharzt Dr. Löckel untersucht.

Fünf Tage später wurde eine Röntgenaufnahme des Brustkor

bes angefertigt, angeblich ohne Befund. Sie wurde nicht

behandelt. Stattdessen wurde ihr erklärt: "Sie haben

nichts." In den nächsten Wochen verschlimmerte sich Katha

rina Hammerschmidts Zustand. Es trat Atemnot auf, die

Sprechschwierigkeiten und die Brustschmerzen nahmen zu,

der Hals wurde fast so dick wie der Kopf. Deshalb verlang

te sie immer wieder, behandelt zu werden. Die Anstalts

ärztin erklärte ihr aber:

"Wie sehen Sie jetzt aus? Das haben Sie von ihrem Hunger
streik. Im übrigen kommt das vom Aus-dem-Fenster-Brüllen.'"

Am 16.10.1973 trat sie in den Hungerstreik. Sie forderte

ärztliche Untersuchung und Behandlung.

Da eine Behandlung von den Anstaltsärzten verweigert wur

de, setzte der Verteidiger durch, daß ein Arzt der Uni

versitätskliniken, Dr. Wenzel, sie am 12.11.1973 im Ge

fängnis untersuchte. Aufgrund des alarmierenden Zustands

von Katharina Hammerschmidt forderte er sofort eine Reihe

von dringenden Untersuchungen. Diese lehnten die Anstalts

ärzte zunächst ab. Erst acht Tage später wurde sie unter

der Vorspiegelung, sie würde von Dr. Wenzel untersucht

werden, von Ärzten der Anstalt untersucht. Sie wurde wie

der nicht behandelt. Sieben Tage später hatte sie beson

ders schwere Erstickungsanfälle. Erst drei Tage später

~···l
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- nach 64 Tagen Nicht-Behandlung - wurde sie am 30.11.

1973 aus der Haft entlassen und in das Klinikum Steg

litz eingeliefert und behandelt.,

Dort wurde ein kindskopfgroßer Tumor festgestellt.

Nach Aussage der Ärzte wäre er früher erkennbar und

heilbar gewesen. Katharina Hammerschmidt starb am

29.6.1975.

In ihrem Auftrag erstattete ihr Verteidiger, Rechtsan

walt Otto Schily, bei der Staatsanwaltschaft bei dem

Landgericht Berlin am 9.1.1974 "Strafanzeige und Straf

ant~ag gegen die für das Unterlassen angemessener ärzt

licher Versorgung •.. während der Dauer der Untersuchungs

haft verantwortlichen Personen wegen versuchter Tötunq

und unterlassener Hilfeleistunq.·l)

Aus der Strafanzeige:

"Ende September 1973 stellte Frau Hammerschmidt eine starke
Schwellung ihres Halses fest. Sie hatte erhebliche Hals-
und Brustschmerzen, ferner traten heftige Schluck- und Atem
beschwerden auf.

Angesichts dieser erheblichen Krankheitssymptome hat sie am
26.9.1973 um Vorstellung bei dem Arzt der Haftanstalt gebe
ten. Am 27.9.1973 wurde sie entsprechend ihrer Bitte einer

Ärztin vorgestellt. Diese erklärte nach einer Untersuchung,
daß sie nichts feststellen könne. Daraufhin wurde sie am

selben Tage, am 27.9.1973, von einem weiteren Arzt unter
sucht. Am 1. oder 2. Oktober 1973 wurde ein Röntgenbild der

Thorax aufgenommen und eine Blutabnahme durchgeführt. Das Er
gebnis der Untersuchung wurde ihr zunächst nicht bekanntge
geben. Erst zu einem späteren Zeitpunkt wurde ihr von einer
Ärztin erklärt: "Sie haben nichts." Da die Schwellungen an

Hals, Brust und im Gesicht sich von Tag zu Tag vergrößerten
und die Atem- und Schluckbeschwerden sich noch erheblich ver

stärkten bis zu regelrechten Erstickungsanfällen, ließ sich
Frau Hammerschmidt jede Woche zu dem sogenannten "Arzt tag"
in der Haftanstalt dem Arzt vorführen und wies auf die Ver

schlechterung ihres Zustandes hin. Seitens der behandelnden
Ärzte wurde jedoch keinerlei Versuch einer präzisen Diagnose

gemacht. Irgendeine Behandlung der Erkrankung fand nicht
statt, Frau Hammerschmidt wurden lediglich Schlafmittel für
die Nacht verabreicht und ähnliches. Ihr Zustand wurde von

verschiedenen Ärzten und Schwestern bagatellisiert. Eine
Ärztin erklärte ihr: "Wie sehen Sie jetzt aus. Das haben Sie

von Ihrem Hungerstreik." Bei anderer Gelegenheit wurde ihr

gesagt, das kommt von dem "Brüllen" aus dem Fenster. Die be
handelnden Ärzte blieben auch in der folgenden Zeit völlig

passiv, obwohl selbst für einen Laien die täglich zunehmende
Verschlimmerung des Leidens von Frau Hammerschmidt erkennbar
war.
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Nachdem Frau Hammerschmidt ihre Verteidiger von ihrem Zu
stand informiert hatte, gelang es, Herrn Dr. Wenzel aus dem

Klinikum Steglitz dafür zu gewinnen, eine Untersuchung von
Frau Hammerschmidt in der Vollzugsanstalt für Frauen durch

zuführen. Nachdem eine entsprechende Genehmigung bei Gericht
für diese Untersuchung erwirkt worden war, hat Herr Dr. Wen

zel Frau Hammerschmidt am 12. November 1973 aufgesucht. Die
Untersuchung durfte nur im Beisein einer in der Haftanstalt
tätigen Ärztin stattfinden.

Mit Schreiben an einen der behandelnden Ärzte der Haftanstalt
vom 14.11.1973 bezeichnete Dr. Wenzel insbesondere eine szinti

graphische Untersuchung als vordringlich. In dem Schreiben wUr
de hervorgehoben, daß ein Tumor nicht ausgeschlossen werden

könne, so daß die Untersuchung umqehend durchgeführt werden
müsse. Als Termin für die Untersuchung wurde der 19.11. oder
20.11.1973 angeboten. Nach Eingang dieses Schreibens von Dr.
Wenzel bei der Haftanstalt erschien ein Arzt bei Frau Hammer

schmidt und bestätigte ihr, daß die von Dr. Wenzel für not
wendig erachtete Untersuchung erforderlich sei. Wörtlich äus
serte der Arzt: "Wir schließen uns dem Urteil des Kollegen
Wenzel an. Sie sollen draußen untersucht werden. Stellen Sie

sich seelisch" darauf ein." Nach Angaben des Arztes sollte
die Untersuchung am 19. oder 20.11.73 stattfinden. Es wurden
auch entsprechende Vorbereitungen getroffen, unter anderem
wurde auch Dr. Wenzel benachrichtigt, daß die Untersuchung
am 20.11.1973 erfolgen solle. Er hielt sich daher an dem ge
nannten Tag bereit. Die Überführung von Frau Hammerschmidt
zum Klinikum wurde jedoch kurzfristig abgesagt; Gründe für
die Absage wurden weder Dr. Wenzel noch den Verteidigern von

Frau Hammerschmidt selbst genannt. Nur gerüchteweise erfuhr;
Dr. Wenzel, daß das Gericht die Ausführung von Frau Hammer
schmidt nicht zugelassen habe.
Seitens der behandelnden Ärzte der Haftanstalt ist offenbar

gegen die Absage der Untersuchung im Klinikum nicht protestiert
worden.

Erst am 28. November 1973 wurde Frau Hammerschmidt mit der un

zutreffenden Behauptung, sie solle nun von Dr. Wenzel im Kli
nikum untersucht werden, in das Krankenhaus Moabit gebracht.

Die Überführung in das Krankenhaus Moabit fand unter Aufsicht
eines riesigen Polizeiaufgebotes statt. Im Krankenhaus wurden
an jeder Tür, die zu dem Behandlungsraum führt, zwei Polizei
beamte mit schußbereiten Maschinenpistolen postiert. Das Kran
kenhaus wurde außen ebenfalls umstellt. Die Untersuchung führ

te ein am Krankenhaus Moabit tätiger Arzt aus. Durch ein

Szintigramm wurde ein Knoten im Hals festgestellt. Über die
Einzelheiten des Untersuchungsergebnisses wurde Frau Hammer
schmidt nicht informiert. Nach der Untersuchung wurde sie wie

der in die Haftanstalt zurückgebracht.

In der Nacht vom 28. zum 29. November erlitt sie einen beson-.

ders schweren Erstickungsanfall. Sie rief daraufhin zwei Voll

zugsbeamtinnen zu Hilfe. Eine Beamtin blieb bei ihr, die an
dere versuchte telefonisch, einen Arzt zu alarmieren. Es ge

lang ihr, zunächst einen der leitenden Ärzte der Haftanstalt
zu erreichen. Dieser weigerte sich, zu Frau Hammerschmidt zu

kommen. Sinngemäß äußerte er folgendes: "Wir haben Anweisung,
bei Hammerschmidt wird nichts gemacht, bei der können wir

1) (Unterstreichung im Original)
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nichts mehr machen." Die Vollzugsbeamtin rief daraufhin eine
Bereitschaftsärztin der Vollzugsanstalt an, die sich zunächst
ebenfalls sträubte, Frau Hammerschmidt aufzusuchen, und frag

te, ob sie schon "pfeife". Nachdem die Vollzugsbeamtin geant
wortet hatte, "ja, sie pfei ft, aber nicht mehr lange", ließ
sich die Ärztin herbei, doch zu kommen, und verabreichte
Frau Hammerschmidt mehrere Spritzen.

Am 30. November 1973 entschloß sich das Landgericht Berlin,
den Haftbefehl gegen Frau Hammerschmidt außer Vollzug zu
setzen und ihre Entlassung aus der Untersuchungshaft anzu
ordnen.

Durch die eingehenden und sorgfältigen Untersuchungen nach
Entlassung aus der Haftanstalt von dem Facharzt für Innere
Medizin Dr. med. Neubauer und der Ärzte des Klinikum Steg

litz wurde folgender Befund bei Frau Hammerschmidt festge
stellt:

a) Kindskopfgroßer Mediastinaltumor und Pleuraerguß rechts.
Der Tumor ist Ursache der Stauung in Kopf, Hals und oberen
Extremitäten und hat zu einer Bildung eines Kollateralkreis

laufes geführt über die vordere Thoraxwand. Bei dem Mediasti
naltumor handelte es sich um ein Sarkom, das schon wegen

seiner Größe nicht operabel ist.
b) Zusätzlich besteht ein dekompensiertes autonomes Adenom
der Schilddrüse links.

Aufgrund dieser schwerwiegenden Diagnose mußte Frau Hammer
schmidt zur stationären Behandlung in das Klinikum Steglitz

eingewiesen werden. Dort wurde mit einer Bestrahlung des
Tumor begonnen.

Die Bagatellisierung des Leidens von Frau Hammerschmidt~)das
sich seit Ende September - auch für den Laien erkennbar 

von Tag zu Tag in drastischer Weise verschlimmerte, und die
völlige Passivität der behandelnden Ärzte erfüllt den Tatbe
stand der versuchten Tötung mit bedingtem Vorsatz. Zumindest

aufgrund ihrer medizinischen Fachkenntnisse waren die behan
delnden Ärzte verpflichtet, die notwendigen Untersuchungen
für eine umfassende Diagnose durchzuführen. Wenn die in der
Haftanstalt vorhandenen Vorrichtungen für die Durchführung
der notwendigen Untersuchungen nicht ausreichten, war es die
Pflicht der behandelnden Ärzte, hiervon die Anstaltsleitung
und das Gericht in Kenntnis zu setzen und auf eine Überführung

von Frau Hammerschmidt in eine mit den notwendigen Einrichtun

gen ausgerüstete Klinik zu drängen. Seitens der behandelnden
Ärzte ist jedoch nichts unternommen worden. Es wurde weder
eine Diagnose gestellt noch wurde mit einer Therapie begonnen.

Das Unterlassen der notwendigen ärztlichen Maßnahmen erfüllt

zugleich den Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung.

gez. Schily"

Dr. med. F.W. Neubauer, Facharzt für Innere Medizin, be

handelnder Arzt, schreibt in seinem Gutachten vom 7.1.74:

1) Unterstreichung von uns
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Die lange Zeit zwischen den Untersuchungen durch Anstalts

ärzte Anfang Oktober und der Hinzuziehung eines kompetenten
Nuklearmediziners aus dem Klinikum Steglitz am 12.Nov.73

ist medizinisch unverständlich. Unverständlich - umso mehr,
als Dr. Wenzel bereits deutlich einen Tumorverdacht geäußert
hatte.

Indiziert wäre m.E. gewesen, die Patientin bereits zu Beginn
ihrer Erkrankung - als sie immer wieder auf ihre deutliche

Symptomatik aufmerksam machte - mit dem ganzen Rüstzeug der
modernen Medizin von kompetenten Ärzten in geeigneten Insti
tuten untersuchen zu lassen.

Unverständlich ist, daß überhaupt erst auf Drängen des Ver
teidigers von Frau H. ein Nuklearmediziner hinzugezogen
wurde ....

Laut mündlcher Auskunft vom Klinikum Steglitz handelt es

sich bei dem Mediastinaltumor um ein sehr unreifzelliges
Sarkom, das bestrahlt wird, da es inoperabel ist.
M.E. hat diese Geschwulst bereits im September zu den Er
scheinungen geführt, über die die Patientin berichtet hat.
Eine zeitlich frühere Erkennung hätte eine zeitlich frühere

Therapie, unter Umständen sogar noch einen operativen Ein
griff möglich gemacht.

Berlin, den 7. Januar 1974 gez. Dr. med. F. W. Neubauer"

Der behandelnde Arzt des Klinikums Steglitz, Privatdozent

Dr. med. U. Hütte~ann, schreibt in seinem Gutachten vom

25.3.1974 an das Landgericht Berlin:

"Bei der Aufnahme auf der chirurgischen Station
fand sich die 30 Jahre alte Frau in beträchtlich redu

ziertem Allgemeinzustand. Es lag eine Atemnot in Ruhe
vor.1I

Die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Berlin stell

te am 13. August 1974 - Az.: 1 P Js 24/74 - das Verfahren

ohne Anhörung der Beschuldigten oder Zeugenvernehmung ein.

Sie bestellte zwei medizinische Gutachter. Aufgrund die-,
ser Gutachten führte sie aus:

"Erst nachdem K. Hammerschmidt am 30. November 1973 aus der

Vollzugsanstalt für Frauen entlassen worden war, wurde von
Herrn Dr. Neuberger im Dezember 1973 erstmalig die Diagnose
eines Mediastinal-Tumors gestellt.
Bis dahin hatten die Ärzte des Krankenhauses der Berliner

Vollzugsanstalten und auch Herr Dr. Wenzel die Beschwerden
Ihrer Mandantin auf eine Schilddrüsenerkrankung zurückgeführt.
Ein Mediastinal-Tumor wurde von keinem Arzt, auch nicht von

Herrn Dr. Wenzel, in Erwägung gezogen. Soweit Herr Dr. Wenzel
von einem Tumor sprach, meinte er ein Geschwür im Bereich der
Schilddrüse ....

Auf der von Herrn Dr. Husen angefertigten Schirmbildaufnahme

vom Z. August 1973 war zwar eine schmale Verschattung zu er-



- 101 _

kennen, die Herr Dr. Husen offensichtlich übersehen hatte.
Nach dem Gutachten der Professoren Dr. Krauland und Dr. Oeser
kann deshalb aber Herrn Dr. Husen kein Fehlverhalten zur Last

gelegt werden ..••

Es hieße die Anforderungen an dieses Verfahren überspannen,
wollte man von ihm erwarten, daß auch Veränderungen außerhalb
der Lungen mit hinreichender Sicherheit erfaßt werden, wenn
sie erst geringe Ausbreitung erfahren haben •...
Eine operative Entfernung wäre entgegen der Ansicht des Herrn
Dr. Neuberger nicht möglich gewesen .•..
Im übrigen hat sich der Tumor It. Schreiben des Klinikums

Steglitz vom 6. Februar 1974 durch die Röntgenbestrahlung
nahezu völlig zurückgebildet .•.•
Der Leiter der Vollzugsanstalt für Frauen mußte am 12. Oktober

1973 die Verbringung Ihrer Mandantin in die Beruhigungszelle
anordnen, weil sich ihr Erregungszustand ständig steigerte.
Die Beruhigungszelle war mehrfach ärztlich überprüft und nicht
beanstandet worden. Dies hatte Ihnen Herr Sozialoberamtsrat

Maass auch mit Schreiben vom 19. Oktober 1973 bereits mitge
teilt. Die Maßnahme wurde richtlich genehmigt ...•
Strafbare Handlungen sind somit nicht nachzuweisen. Ich habe
daher das Verfahren eingestellt.

gez. Filipak
Erster Staatsanwalt"

Im Auftrag von Katharina Hammerschmidt legten die Rechts

anwälte Heiner Kraetsch, Harald Rem~ und Otto Schily am

19.12.1974 Beschwerde gegen den Einstellungsbeschluß ein:

"I. Die Staatsanwaltschaft hat nicht die zur Erforschung der
Wahrheit erforderlichen Ermittlungen durchgeführt.

a) Die Ermittlungen wurden den Beschuldigten selbst über
lassen.

Aus der Verfügung des Sachbearbeiters der Staatsanwaltschaft,
Herrn Staatsanwalt Heinzelmann vom 18. Februar 1974 ergibt
sich, daß er den aufgrund der Anzeige der Mitwirkung verdäch
tigen Anstaltsleiter, Herrn Maas, nicht als Beschulidgten ver
nommen hat, sondern diesen zu Ermittlungsarbeiten heranzog.
In der gleichen Verfügung beauftragt der Sachbearbeiter der
Staatsanwaltschaft den Vorgesetzten der verdächtigten Ärzte
seinerseits mit der Erstellung eines Berichtes über den Krank

heitsverlauf. Mit dieser Einleitung der Ermittlungsarbeiten
hat die Staatsanwaltschaft die Weichen für die Verdunkelung
des Sachverhalts gestellt, die folgerichtig zu dem Einstel
lungsbeschluß vom 13. August 1974 führen ....

(b) In diesem Zusammenhang hätte eine objektive Ermittlungsbe
hörde sowohl diejenigen Mitgefangenen befragt, die Frau Hammer
schmidt in jener Zeit täglich sahen, als auch diejenigen Perso
nen, die ausweislich der Besucherkartei der Anstalt Frau Ham
merschmidt in dieser Zeit besuchten. Dabei hätte die Staatsan

waltschaft feststellen müssen, daß gerade der Anstaltsleiter,
Herr Maas, von dem medizinisch ausgebildeten Bruder von Frau
Hammerschmidt wiederholt mit aller Deutlichkeit auf die Schwere

der Erkrankung bereits im Oktober hingewiesen wurde. Das glei
che gilt für Herrn Referendar Häusler, der bereits in der

L
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ersten Oktoberhälfte die Verantwortlichen, insbesondere Herrn

Scheddohn, darauf hingewiesen hatte, daß bei dem Erscheinungs
bild von Frau Hammerschmidt Krebsverdacht bestünde.

Ein weiterer Grundsatz der Ermittlungstätigkeit ist es, daß
insbesondere bei einem derart schwerwiegenden Vorwurf von den
Ermittlungsbehörden sämtliche zu Beweiszwecken in Betracht

kommenden Unterlagen sichergestellt werden, um nachträgliche
Veränderungen durch die Beschuldigten zu verhindern. In die
ser Hinsicht sind ebenfalls keinerlei Ermittlungsarbeiten von
seiten der Staatsanwaltschaft durchgeführt worden.

c) Die Ermittlungstätigkeit der Staatsanwaltschaft beschränk
te sich auf die Einholung eines Gutachtens.
'" Sie hat es vielmehr vorgezogen, Herrn Prof. Krauland, der
als Gerichtsmediziner überaus eng sowohl mit der Justiz als
auch mit dem Justizvollzug ständig zusammenarbeitet, als Gut
achter heranzuziehen ..•.

e) Nachdem die Ärzte, insbesondere Frau Dr. Krell und Herr

Dr. Löckel, am 27.9.1973 hatten feststellen müssen, daß sich
der Halsumfang von Frau Hammerschmidt in wenigen Tagen von
30 cm auf 36,5 cm ausgedehnt hatte, daß sich das äußere Er
scheinungsbild.von Frau Hammerschmidt, insbesondere im Be
reich des Gesichtes und des Oberkörpers erheblich verändert
hatte, hatten es beide Ärzte für erforderlich gehalten, eine
Untersuchung, insbesondere eine erneute Röntgenaufnahme, und
eine Blutuntersuchung sowie eine Untersuchung des Kolesterin
spiegels durchzuführen. Sämtliche angeordneten Maßnahmen wur
den am 2. Oktober 1973 insoweit als ergebnislos anerkannt,
als durch diese Maßnahmen der Herd der Veränderungen bei Frau
Hammerschmidt nicht entdeckt werden konnte. In diesem Zusam

menhang ist den behandelnden Ärzten auch der Vorwurf zu ma
chen, daß die bei den Unterlagen befindlichen Röntgenaufnah
men vom August 1973 nicht bei der Untersuchung herangezogen

worden sind. Die Röntgenaufnahmen befanden sich bei der Kran
kenakte von Frau Hammerschmidt und standen den behandelnden

Ärzten bei jeder Behandlung zur Verfügung. Spätestens nach
der Röntgenaufnahme vom 2. Oktober 1973, die ergebnislos ver
laufen war, hätte man auf die kurz zuvor gemachte Röntgenauf

nahme zurückgreifen können und spätestens hier die Veränderun
gen im Lungenbereich feststellen müssen •... Besonders be
merkenswert ist in diesem Zusammenhang der Aktenvermerk von
Dr. Löckel vom 16. Oktober 1973, der im übrigen im Einstel

lungsbeschluß dadurch entstellend wiedergegeben worden ist,
daß der entscheidende Terminszusatz weggelassen worden ist.

In der Eintragung heißt es:
'Bitte ~alsumfang in einem Vierteljahr messen! Falls Ver-
größerung, wieder Vorstellung. gez. Löckel'
Aus diesem Vermerk geht eindeutig hervor, daß am 16.10.1973
von den Ärzten der Untersuchungshaftanstalt die Behandlung

der schwerwiegenden Leiden von Frau Hammerschmidt zunächst
abgeschlossen war und eine weitere Behandlung nicht vorgese
hen war. Die ständige Behauptung, Frau Hammerschmidt habe
die ärztliche Versorgung verweigert, ist aufgrund dieses Ver
merkes als dreiste Schutzbehauptung widerlegt. '"
Darüber hinaus ist auch in dem Einstellungsbescheid unter
lassen worden zu erwähnen, daß der Hungerstreik nach dem
16. Oktober 1973 von Frau Hammerschmidt in erster Linie des

halb durchgeführt wurde, weil ihr mitgeteilt worden war,
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daß sie nichts habe, daß sie gesund sei, daß ihre Beschwerden
Einbildung seien, und daß eine weitere Untersuchung nicht er
folge, d.h. daß ihr jede ärztliche Hilfe verweigert wurde.
Mit ihrem Hungerstreik versuchte Frau Hammerschmidt in ihrem
bereits durch die Krankheit äußerst geschwächten Zustand eine
ärztliche Behandlung zu erzwingen ...•

Aufgrund der bedrohlichen Entwicklung im Oktober 1973 und auf
grund der Untätigkeit der Ärzte sowie der Anstaltsleitung wur
de den zuständigen Richtern und Staatsanwälten von dem damali
gen Referendar, Herrn Häusler, der Zustand von Frau Hammer

schmidt eindringlich geschildert. Aus dem Antrag der Verteidi
ger von Frau Hammerschmidt vom 12.10.1973 an das Kammergericht,
Frau Hammerschmidt in einer Spezialklinik für Schilddrüsen
erkrankungen untersuchen zu lassen, heißt es:
"Am Dienstag, den 25. September 1973, stellte Frau Hammer
schmidt eine starke Schwellung ihres Halses fest. Zur glei
chen Zeit bemerkte sie einen starken Druck am Hals, der vor
allem die Luftröhre beeinträchtigte und ihr das Atmen er
schwerte. Einige Tage vorher hatte Frau Hammerschmidt anläß
lich einer Handarbeit den Umfang ihres Halses gemessen. Dabei
hatte sie einen Halsumfang von 3D cm festgestellt. Aufgrund
der starken Halsschwellung nahm sie erneut eine Messung vor.
Hierbei stellte sie einen Halsumfang von 36 cm fest. Es steht
aufgrund medizinischer Kenntnisse fest, daß ..• die Gefahr
einer schweren irreparablen Erkrankung besteht.

g) Das Verhalten der Arzte sowie der übrigen Beschuldigten
in Bezug auf die Untersuchung und Behandlung von Frau Hammer
schmidt kann auch in keiner Weise dadurch gerechtfertigt wer
den, daß von dem untersuchenden externen Arzt, Herrn Dr. Wen
zel, zunächst ebenfalls der Verdacht einer Schilddrüsener

krankung geäußert wurde •..•
Ausweislich der Ermittlungsakte stützt die Staatsanwaltschaft
(ihre) Erkenntnisse allein auf die schriftlichen Äußerungen
der Beschuldigten selbst ..•.

Da der Einstellungsbeschluß der StA in erster Linie darauf
gegründet ist, daß Ermittlungen nicht durchgeführt worden
sind, muß er aufgehoben werden.

gez. Rechtsanwalt"

Am 28.4.1974 lehnt die Staatsanwaltschaft bei dem Kammer

gericht Berlin - Az.: Zs 670.74 - die Beschwerde ab.

"Fehl geht auch die Interpretation des Vermerks vom 16. Okto
ber 1973 des behandelnden Arztes Dr. Löckel. Dr. Löckel hat

lediglich eine weitere Routineuntersuchung nach einem Viertel
jahr vorgesehen, sofern nicht zu einem früheren Zeitpunkt ein
neuer Befund festgestellt ... werde .••.

c) Abschließend bemerke ich, daß ich auch keine Veranlassung
gesehen habe, die Art und Weise der Ermittlungstätigkeit der
Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht zu beanstanden. Der
Sachverhalt ließ sich anhand der Originalkrankenakten sowie

aufgrund dienstlicher Erklärungen zweifelsfrei feststellen,
so daß förmliche Vernehmungen nicht erforderlich waren.

gez. Bräutigam, Oberstaatsanwalt"

r
Katharina Hammerschmidt wurde seit Februar 1974 von

Prof. Dr. G. Mathe in Villejuif bei Paris, Frankreich,

behandelt.

Die Ärzte der Justizvollzugsanstalt Berlin beantragten

bei der Staatsanwaltschaft Berlin ein Verfahren wegen

angeblicher Beleidigung gegen den Verteidiger Katharina

Hammerschmidts, Rechtsanwalt Otto Schily. Das Verfahren

wurde eröffnet. Rechtsanwalt Schily wurde in erster

Instanz freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft betrieb

das Verfahren weiter, um seine Verurteilung zu erreichen.
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3. SIEGFRIED HAUSNER

Siegfried Hausner hatte sich an einer Aktion der RAF

zur Befreiung der Gefangenen - das "Kommando Holger

Meins" besetzte die deutsche Botschaft in Stockholm 

beteiligt. Nach der Stürmung der Botschaft durch eine

deutsche polizeiliche Sondereinheit wurde er von Poli

zeibeamten durch Gewehrkolbenschläge schwer verletzt:

er erlitt mehrere Schädelbrüche. Die Bundesregierung

verfügte (29.4.1975) seinen Transport aus einem Stock

holmer Krankenhaus in die BRD, obwohl schwedische Ärzte

Hausner für transport unfähig erklärt und die Entschei

dung der Bundesregierung als 'Todesurteil' bezeichnet

hatten. Hausner wurde in der BRD nicht in eine Spezial

klinik eingeliefert, sondern nach Stuttgart-Stammheim

in die Intensivstation, die für die Behandlung von Schä

delverletzungen nicht ausgerüstet war. Trotz ausdrückli

chen Verlangens wurde ein Anwalt nicht zu ihm gelassen.

Siegfried Hausner starb am 4.5.1975. Erst einen Tag da

nach erhielt Siegfried Hausners Verteidiger, Rechtsan

walt Croissant, ein Schreiben der Bundesanwaltschaft,

daß Siegfried Hausner ihn zu sprechen wünsche. Dieses

Schreiben war am 30.4.1975 datiert, jedoch erst am

5.5.1975 abgesandt.l)

Rechtsanwalt Croissants Strafanzeige vom 18.6.1975,

die er auf einer Pressekonferenz öffentlich bekanntgab,

führte ohne sachliche Ermittlungen zur Einstellung du~ch

Bescheid vom 2.10.1975. Croissant und ein weiterer auf

der Pressekonferenz anwesender Rechtsanwalt wurden fünf

Tage später verhaftet.

Aus der Strafanzeige vom 18.6.1975 durch Rechtsanwalt

Dr. Croissant:

1) vgl. Anlage 36
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"An den Leiter der Staatsanwaltschaft

bei dem Landgericht Bonn

Betr.: Siegfried Hausner, gestorben am Sonntag, den 4.5.1975,
in der JVA 5tuttgart-Stammheim

hier : Verdacht eines Verbrechens der vorsätzlichen Tötung
durch die Verantwortlichen der Staatsschutzbehörden
mit Wohn- und/oder Dienstsitz im Bezirk der Staats
anwaltschaft Bonn

Siegfried Hausner ist durch die Explosion zwar verletzt wor

den, jedoch nicht lebensgefährlich. Er war nach der Explosion
voll bei Bewußtsein. Sein Handeln war in jeder Phase klar und

überlegt. Die Brandverletzungen waren nach den Beobachtungen
der überlebenden Gefangenen relativ gering. (5. 2)

Siegfrie~ Hausner erhielt unmittelbar nach seiner Festnahme

so schwere Kolbenschläge mit Maschinenpistolen, daß er in das
Karolinska-Kr~nkenhaus eingeliefert werden mußte. Durch die
Kolbenschläge hatte er mehrere Schädel brüche erlitten. Bei

seiner Einlieferung lag Hausner in tiefer Bewußtlosigkeit. (5.3)

Als Siegfried Hausner am 28.4.1975 aus seiner Bewußtlosigkeit
erwachte, wurde er von den schwedischen Behörden sogleich einem
'Ausweisungsverhör' unterzogen.

Danach wurde Hausner, der an einen Tropf angeschlossen war und
nur mit einer Kanüle in der Luftröhre atmen konnte, noch am
gleichen Tage mit einer Sondermaschine von Stockholm nach Köln

transportiert, wo er zunächst in die Universitätsklinik einge
liefert wurde. (5. 4)

Der Zustand Siegfried Hausners vor seinem Abtransport und bei
seiner Ankunft in Köln war so, daß allein die Verbringung in
die Intensivstation eines Krankenhauses, in der die Behand
lung durch Fachärzte möglich gewesen wäre, sein Leben hätte
retten können. Dazuhin wäre je nach Grad und Umfang seiner
Brandverletzungen eine Behandlung in einer Spezialklinik für
Verbrennungsschäden notwendig gewesen.

Bereits der Transport von Stockholm aus war für Siegfried
Hausner nach den Aussagen eines schwedischen Arztes "das reine
Todesurteil". Dieser Arzt ging bei seiner Äußerung von hoch
gradigen Verbrennungen aus, weshalb er erklärte, daß Siegfried
Hausner in einer schwedischen, in der Welt führenden Spezial
klinik für Verbrennungsschäden hätte behandelt werden müssen.(S.5)

Tatsache ist, daß 5iegfried Hausner der dringend notwendigen
Spezialbehandlung, insbesondere seiner 5chädelverletzungen,
nicht zugeführt wurde. Stattdessen wurde er entgegen eindeuti
gen medizinischen Notwendigkeiten auf Betreiben der Staats
schutzabteilung des Bundeskriminalamtes mit Zustimmung des
Generalbundesanwalts unter strengster Geheimhaltung in die

Vollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim transportiert, obwohl dort
weder Intensivbehandlung für Schädelverletzungen noch für Ver
brennungsschäden durchführbar war. Die dort vorhandene Inten
sivstation war allein für die Behandlung der akut lebensgefähr
denden Situationen im Verlaufe des letzten Hungerstreiks der

Gefangenen aus der RAF eingerichtet worden.



1) Dr. Henck erhielt von seiner vorgesetzten Behörde keine Aussage

genehmigung gegenüber der Internationalen Untersuchungskommission
zum Tode Ulrike Meinhofs s. S. 78

Ulrike Meinhof wurde am Sonntag, den 9. Mai 1976 in der JVA

Stuttgart-Stammheim, 7. Stock (Isoliertrakt für politische Ge

fangene) bei Aufschluß der Zelle ~m 7.45 Uhr tot aufgefunden.

"Um 7.40 Uhr stellte ich fest, daß eine absolute Leichen
starre in den Armen vorhanden war."

~
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Die Verantwortung für die medizinische Behandlung Siegfried
Hausners oblag dem Anstaltsarzt, Oberregierungsmedizinal
direktor Dr. Henck. Dieser hatte als Facharzt für Psychia
trie keine besonderen Kenntnisse auf dem Gebiet der Neuro

chirurgie und der Verbrennungsschäden.
Dr. Henck stellte bei Siegfried Hausner neben Verbrennungs
schäden schwere Schädelverletzungen fest, insbesondere meh
rere Schädel frakturen. Nach einer Presseerklärung der Bundes
anwaltschaft und des Justizministeriums Baden-Württemberg,

die auf den.Feststellungen von Dr. Henck und möglicherweise

von ihm hinzugezogenen Fachärzten außerhalb des Justizbereichs
beruht, ist Siegfried Hausner am 4.5.1975 in der Intensivsta
tion der Vollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim seinen Brand
verletzungen und mehreren Schädel brüchen erlegen. (S.6)

Der Tod Siegfried Hausners ist- nach dem Tod von Holger
Meins - ein weiteres Beispiel dafür, daß es für bestimmte

Gefangene das Rechtsinstitut der Haftunfähigkeit nicht gibt.
Niemand kann daran zweifeln, daß ein Schwerverletzter und mit

dem Tode ringender Gefangener niemals in ein Gefängnis mit

notwendig unzureichenden medizinischen Einrichtungen und mit
unvollständigen ärztlichen Versorgungsmöglichkeiten verlegt
werden darf. Ein Gefangener in einer derart kritischen Situa
tion muß zur Rettung seines Lebens in ein mit allen sächlichen

und personellen Mitteln ausgestattetes Krankenhaus transpor
tiert werden.
Dieser selbstverständlichen Pflicht haben die Staatsschutz

behörden der Bundesrepublik vorsätzlich zuwidergehandelt.
(5.7) •.•

gez. Croissant, Rechtsanwalt"

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe lehnte am 2.10.1975

- Az.: 5 Js 296/75 - die Einleitung eines Ermittlungs

verfahrens ab.

"Die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wird abgelehnt.
Die von der Staatsanwaltschaft Bonn hierher abgegebene An

zeige der Rechtsanwälte Dr. Croissant und Koll. vom 18.6.1975
ergibt keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für
das Vorliegen einer strafbaren Handlung.

gez. Klee, Erster Staatsanwalt"
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4. Der Tod Ulrike Meinhofs

Bei einem Besuch ihrer Schwester in Köln-Ossendorf hatte Ulrike

Meinhof erklärt:

"Nur so lange einer lebt, kann er aufstehen und kämpfen.
Wenn Du hörst, ich hätte mich umgebracht, dann kannst
Du sicher sein, es war ~ord!"

erklärte Regierungsmedizinaldirektor Dr. med. Henck vor der Lan

despolizeidirektion Stuttgart am 9.5.1976 lt. Protokoll vom

9.5.1976 - AK Kl/l0l 48/76.1)

In der Rechtsmedizinischen Leichenuntersuchung durch das Gesund

heitsamt der Stadt Stuttgart vom 9.5.76 um 9.25 Uhr - AZ 10 AR

50/76 heißt es:

"Die Leiche von Ulrike Meinhof hängt am linken der zwei
Zellenfenster ••• Unter der Leiche steht ein Stuhl mit

Sitzteil fensterwärts.(s1) ••• Die Ferse des linken

Fußes ruht auf der nach außen gerichteten Kante des
Stuhls. Die Totenstarre ist an allen Gelenken voll aus

geprägt, auch an den Finger - und Zehengelenken." (s.2)

Weder bei der Zellenöffnung um 8.15 Uhr, noch später bei der Ob

duktion und Zellendurchsuchung am 10.5.1976 wurden die Mitgefan

genen, ein Anwalt, die Schwester von Ulrike Meinhof oder andere

unabhängige Zeugen zugelassen. Entsprechende Anträge waren ge

stellt worden. Um 9.38 Uhr meldete die Deutsche Presseagentur:

"Ulrike Meinhof hat sich erhängt."

Nach den Erfahrungen der Familien Meins und Hammerschmidt hielt

die Schwester von Ulrike Meinhof eine Strafanzeige für sinnlos;

sie legte die Ermittlungsunterlagen der Internationalen Unter

suchungskommission zum Tode Ulrike Meinhofs vor. Die Kommission

kam zu folgendem Ergebnis:

"Die Behauptung der staatlichen Behörden, Ulrike Meinhof habe

I
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sich durch Erhängen selbst getötet, ist nicht bewiesen und die

Ergebnisse der Untersuchungen der Kommission legen nahe, daß

sich Ulrike Meinhof nicht selber erhängen konnte. Die Ergebnisse

der Untersuchungen legen vielmehr den Schluß nahe, daß Ulrike

Meinhof tot war, als man sie aufhängte und daß es beunruhigende

Indizien gibt, die auf das Eingreifen eines Dritten im Zusammen

hang mit diesem Tod hinweisen.

Die Kommission kann keine sichere Aussage über die Todesumstände

von Ulrike Meinhof machen. Trotzdem ist jeder Verdacht gerecht

fertigt angesichts der Tatsache , daß die Geheimdienste- neben

dem Gefängnispersonal - Zugang hatten zu den Zellen des 7. Stocks

und zwar durch einen getrennten und geheimen Eingang.

(siehe S. 6 des "Berichts der Internationalen Untersil

chungskommission (IUK) Der Tod Ulrike Meinhofs",

Tübingen, 1979)

Zur politischen Funktion des angeblichen Selbstmordes im Mai 1976

siehe insbesondere IUK-Dokumentation

V. Die Logik der Vernichtung S. 64 f insbesondere:

2. Die Vorgeschichte: Der Versuch, das Handeln Ulrike Meinhofs

als individualistisch und pathologisch zu charakterisieren,

S. 65 f
3. "Selbstmord" in der damaligen Prozeßsituation, S. 69f.1)

4. Psychologische Kriegsführung nach dem"Selbstmord"S.70f.

1) Vgl. Beweisanträge im Stammheimer Pr.ozeß am
4.5.1976, insbesondere den Antrag "Uber die Formen

der Unterstützung des völkerrechtswidrigen Krieges
der USA in Vietnam durch die BRD"

Die Anträge wurden vom Gericht in Stammheim am
22.6.76 abgelehnt.
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5. DER TOD VON ANDREAS BAADER, GUDRUN ENSSLIN,

JAN-CARL RASPEi LEBENSGEFÄHRLICHE VERLETZUNGEN

BEI IRMGARD MÖLLER IM GEFÄNGNIS STUTTGART-STAMMHEIM

IN DER NACHT VOM 17./18. OKTOBER 1977

'''Aus dem Zusammenhang aller Maßnahmen seit sechs Wochen
und ein paar Bemerkungen der Beamten läßt sich der Schluß
ziehen, daß die Administration oder der Staatsschutz, der
- wie ein Beamter sagt - jetzt permanent im 7. Stock ist,
die Hoffnung haben, hier einen oder mehrere Selbstmorde

zu provozieren, sie jedenfalls plausibel erscheinen zu las
sen.

Ich stelle dazu fest: Keiner von uns - das war in den paar

Worten, die wir vor zwei Wochen an der Tür wechseln konnten,
und der Diskussion seit Jahren klar - hat die Absicht, sich

umzubringen. Sollten wir - wieder ein Beamter - hier tot
aufgefunden werden, sind wir in der guten Tradition justi
zieller und politischer Maßnahmen dieses Verfahrens getötet
worden. I

So hat der Gefangene Baader in der Anlage zu einem beim

Oberlandesgericht Stuttgart am 10. Oktober 1977 eingegangenen
Beschwerdeschreiben an den Strafsenat ausgeführt".l

Die Gefangenen wurden am 18.10.1977 beim Aufschluß der

Zellen zwischen 7.40 und 8.10 Uhr tot bzw. schwerverlezt

in ihren Zellen gefunden. Um 8.58 Uhr ließ Justizminister

Bender, Baden-Württemberg, über dpJ0erlauten, die Gefan

genen hätten Selbstmord begangen.

Am 19.12.1977 stellten die Anwälte von Irmgard Möller

"Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Verdachts des ver

suchten Mordes".

"Frau Möller wurde am 18.10.1977 von Justizvollzugsbedienste

ten in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim in ihrer
Zelle schwer verletzt aufgefunden. Sie hatte erhebliche Stich

verletzungen erlitten. Es befanden sich - wie später festge
stellt wurde - vier Einstiche auf der linken Brustseite. Ei
ner oder mehrere dieser Einstiche haben zu einer Verletzung

des Herzbeutels geführt. Auch der Herzmuskel war getroffen

worden, mußte jedoch nicht genäht werden .. ,.

Frau Möller hat zu dem Geschehen folgendes erklärt: 'Mir ist

nicht bekannt, wer mir diese Verletzungen zugefügt hat. Ich
habe mir diese Verletzungen, entgegen den Behauptungen von

offizieller Seite, nicht selbst zugefügt. Ich habe weder in
der Zeit vor dem 18.10.1977 jemals die Absicht gehabt, Selbst

mord zu begehen, noch habe ich am 18.10.1977 einen Suizid-

1) Quelle: Vorläufiger Bericht der Landesregierung vom
26.10.1977

2) Deutsche-Presse-Agentur
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versuch unternommen. Es hat auch zu keinem Zeitpunkt zwischen
Gudrun Ensslin, Jan-Carl Raspe, Andreas Baader und mir eine

Verabredung zu einem gemeinschaftlichen Selbstmord gegeben.
Es ist vielmehr unter uns klargewesen, daß das für uns nicht
in Frage kommt ....

Es gab weder Pistolen noch Transistorradios noch Sprengstoff
U.s.w. im Trakt. Ich bin davon überzeugt, daß die gleichen
Personen, die mich verletzt haben, auch Baader, Raspe und
Ensslin getötet haben.' ...

Frau Möller wird die oben gemachten Angaben in einer richter
lichen Vernehmung in Anwesenheit eines Rechtsanwaltes wieder
holen.

gez. Rechtsanwälte"

Ein Prozeß fand nicht statt.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart stellte am 18.4.1978

- Az.: 9 Js 3627/77 - "1. das Ermittlungsverfahren wegen

des Todes von Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl

Raspe, 2. die Anzeigesache wegen des Verdachts eines ver

suchten Tötungsdelikts zum Nachteil von Irmgard Möller ...

nach § 170 Abs. 2 StPO" ein, "weil die Gefangenen Baader,

Ensslin und Raspe sich selbst getötet haben, die Gefange

ne Möller sich selbst verletzt hat und eine strafrechtlich

relevante Beteiligung Dritter nicht vorliegt."

Irmgard Möller war de facto nicht gehört worden. Auf

Seite 9 heißt es:

"Die Gefangene sollte als Zeugin zu den Vorfällen in der
Nacht zum 18. Oktober 1977 gehört werden. Bei der für den

21. Oktober 19771) in der Universitätsklinik Tübingen ange
setzten Vernehmung durch den Staatsanwalt weigerte sie sich,
Angaben zu machen. Die für den 10. Januar 1978 in der Voll

zugsanstalt Stuttgart vorgesehene richterliche Vernehmung
durch den Haftrichter des Amtsgerichts Stuttgart kam nicht
zustande. Einerseits lehnte es die Gefangene ab, ohne Beisein
eines Anwalts Angaben zu machen. Andererseits war Rechtsan

walt Dr. Heldmann - Verteidiger in der gegen Irmgard Möller
anhängigen Strafsache - nicht bereit, sich der üblichen Durch

suchung zu unt€rziehen, weshalb er nicht in die Vollzugsan
stalt eingelassen werden konnte."

Die Ermittlungen waren - und sind bis heute - unvoll

ständig. In einem anderen Prozeß - am 26.4.1979 - bean-

1) Irmgard Möllers Anwältin konnte erst am 22.10.1977

um 21 Uhr für 30 Minuten mit ihr sprechen - angeblich
wegen Infektionsgefahr.
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tragte Rechtsanwalt Dr. Heldmann, Verteidiger von

Andreas Baader,

"die Akten der Staatsanwaltschaft Stuttgart 9 Js 3627/77
- Ermittlungsverfahren wegen des Todes von Andreas Baader,
Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe - beizuziehen und der
Verteidigung zur Einsicht zu überlassen.

Die Kenntnis jener Akten ist für die Verteidigung in diesem
Verfahren notwendiq.
Insbesondere wird sich aus 'jenen Akten ergeben, daß der
Staatsanwaltschaft Stuttgart zum Zeitpunkt ihrer Einstel
lungsverfügung die Gutachten der amtlich bestellten Sach

verständigen nur teilweise vorgelegen haben;
daß mit der Einstellungsverfügung weitere Gutachten unbe
rücksichtigt geblieben sind;
daß insgesamt die Einstellungsverfügung vom 18.4.1978 der
Aktenlage nicht entspricht.

gez. Dr. Heldmann, Rechtsanwalt"

Die Begründung lautete:

"Die ganze Todesermittlungsarbeit der Stuttgarter Staatsan
waltschaft hat an dem einen von Anfang an gekrankt, daß ihr
oberster Chef, nämlich Justizminister Bender, bereits in der
Früh' des 18.10.77 mit einer dpa-Meldung um 8.58 Uhr hat ver
lauten lassen, die Gefangenen hätten sich das Leben genommen.
Um 14.00 Uhr am seIben Tag hat's für die Bundesregierung ihr
Regierungssprecher Bölling erklärt, abends um 20.15 Uhr dem
deutschen Fernsehpublikum noch einmal sein Bundespräsident.
Da war also - man kann sagen, durch sämtliche Funktionsetagen 
bereits die Suizidthese gefestigt und anschließend sollte die
Staatsanwaltschaft Stuttgart, deren Chef sich ja bereits hin
reichend geäußert hatte, den Fragen nachgehen. Und so ist es
dann auch ausgefallen. Genau dieser Methode des Absegnens hat
sich Prof. Holcabek am 18./19. während der Obduktion, die bis

morgens um 5.00 Uhr gegangen ist, und während der Zellenbe
sichtigungen, ausdrücklich, wiederholt und immer wieder wider
setzt. Und als er - ein Beispiel will ich dafür nachher geben 

gesehen und gehört hatte, wie völlig fruchtlos seine Einwendun
gen und Appelle an seine Kollegen waren, hat er seine Teil
nahme an dieser Veranstaltung aufgegeben.

Punkt eins: Todeszeitpunkt

Heute können wir sagen, daß der Todeszeitpunkt für die Annahme,
Fremdtötung sei auszuschließen, nichts mehr hergibt. Die Todes

zeitpunktbestimmungen sind deswegen zu einem besonders unsi
cheren Unternehmen in diesen Ermittlungsarbeiten geworden,

weil die Untersuchungsbehörde die Untersuchung von supravita
len Reaktionen der Leichen dem leitenden Experten verboten

hat. Supravitale Reaktionen - um das kurz zu erklären: wir
finden zum Beispiel in dem gängigsten Lehrbuch der Gerichts

medizin, Ponsold, daß die Beschreibung dieser supravitalen
Reaktionen der genaueren Bestimmung der Todeszeit dient. Es
handelt sich dabei zum Beispiel um Blutgerinnungszustände, um

Muskelerregbarkeit an der Leiche und Pupillenreaktion an der
Leiche. Und solche Untersuchungen, die noch zu einer Eingren-
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zung des Todeszeitpunktes hätten führen können, haben die

Ermittlungsbehörden den Experten verboten. Folglich gibt es
zwei Versionen: Die beiden Deutschen, die sagen: frühestens
0.15 Uhr; die beiden Ausländer, Hartmann/Zürich und Andre/

Brüssel, die sagen: ab Mitternacht. Wir wissen aber, daß
die erste Meldung von dem geglückten Mogadischu-Unternehmen
um 0.40 Uhr gesendet worden ist. Und wenn, was nach beiden

Feststellungen - nach der Feststellung beider Richtungen _
als möglich anzunehmen ist, der Tode3zeitpunkt schon vor

0.40 Uhr gelegen hat, nämlich möglicherweise Mitternacht,
dann entfällt genau das Motiv, was die Staatsanwaltschaft
Stuttgart für die Suizide angibt.

Punkt zwei: Haltung der Todeswaffe

Eines der Rätsel - nicht gelöst, jedoch von der Staatsanwalt

schaft Stuttgart geschluckt - ist, wie eigentlich ist die Hal
tung der Waffe bei der Tötung Baaders gewesen?
Da stehen auf der einen Seite die Aussagen der Gerichtsmedizi
ner, die insoweit übereinstimmen, er müsse mit beiden Händen
die Pistole umgekehrt gegriffen haben. Auf der anderen Seite

- sie folgern das aus angeblichen Schmauchspuren, aus angeb
lichen Blutspritzern auf der rechten Hand - auf der anderen

Seite jedoch stehen unvereinbare Ermittlungsergebnisse der
Spurenauswertung der Kriminalpolizei, nämlich die KTU (krimi
nalteschnische Untersuchung) -Gutachten. Danach mußte Baader

die Waffe mit dem Griff nach unten gehalten und mit der rech

ten Hand abgefeuert haben, denn nur so sei die 8eschmauchung
der rechten Hand zu erklären. Und nur so die Lage der ausge
worfenen Patronenhülse.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart kümmert sich um die Aufklä
rung des Widerspruchs nicht. Staatsanwalt Christ hat wohl die

Unvereinbarkeit der beiden Ermittlungsergebnisse bemerkt, will
aber diese oder jene Rekonstruktion, wie er schreibt, "bei
spielsweise" gelten lassen und sich somit jeweils die andere

Möglichkeit offenhalten. Aber das ist kein stichhaltiges Er
gebnis in einer der ganz entscheidenden Fragen.

Punkt drei: "Spur 6"

Das ist die sogenannte Spur 6. Abermals besteht zwischen den

Annahmen der Gerichtsmediziner und den Ergebnissen der Spuren
auswertung durch die Kriminalpolizei hinsichtlich des tödli
chen Geschosses ein Widerspruch.
Die Mediziner meinen, daß das tödliche Geschoß den Schädel

durchschlagen habe, dann auf die gegenüberliegende Wand ge
prallt sei, dort zurückgeprallt sei und nun auf seine Position,
die Hülse nämlich rechts neben der Leiche, gelangt sei. Die
Spurenauswertung durch die Kriminalpolizei sagt: Das tödliche
Geschoß drang nur mit schwacher Restenergie aus dem Schädel
und blieb im unmittelbaren Bereich der Leiche liegen. Dann
wird aber fraglich, was eine Einschußspur an der gegenüber
liegenden Wand zu sagen hat, wenn die Kriminalpolizei, die
KTU, recht hat. Und, es bleibt offen, nirgendwo ist mehr die

Rede davon, was mit dieser Spur 6 geschehen sein soll, die
beschrieben wird im Spurensicherungsbericht: Gewebeteil oder
Blut an der Wand befindet sich zur Untersuchung beim Gerichts
medizinischen Institut der Stadt Stuttgart. Dort hat Prof.
Rauschke den Auftrag erhalten, diese histologischen und sero-
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logischen Gutachten herzustellen. Diese Gutachten sind bis
heute noch nicht aufgetaucht.

(Am 19.1. 1981 (!) erklärte Rauschke, er habe Spur 6 nie er
halten und nie untersucht, obwohl der zuständige Kriminalbeam

te gegenüber der Staatsanwaltschaft erklärte, er habe die Spur
6 am 18.10.77 Rauschke zur Untersuchung übergeben. Mit Schrei

ben vom 25.2.1981 teilte der für die Ermittlungen zuständige
Staatsanwalt Christ dem Rechtsanwalt von J.C. Raspe mit:

"Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Weidenhammer, ... wegen des
Abhandenkommens des Gewebeteils der Spur 6 habe ich gegen
Herrn Prof. Dr. Rauschke kein Ermittlungsverfahren eingelei
tet, weil zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für das Vor

liegen einer Straftat nicht ersichtlich sind. Hochachtungs
voll Christ, Staatsanwalt".)

Punkt vier: Der Pulverschmauch

Die Gerichtsmediziner sprechen, wenn auch differenzierend,
hinsichtlich der Quantität, der Stärke, des Farbtons, Schwär
zung (blau oder grau) doch übereinstimmend von erkennbaren

Pulverschmauchablagerungen an Baaders rechter Hand. Jedoch

- sagen die Kriminalisten - bei Pistolen geht im Prinzip der
Schmauch vor allem vorn heraus, man muß Vergleichsschießen
machen und e3 kommt insbesondere auf die verwendete Munition

an, es gibt nämlich schmaucharme bis schmauchlose und kräftig
schmauchende Munition. Eine solche Überprüfung hat nicht
stattgefunden. Insbesondere hat keine Untersuchung der Pistole
stattgefunden, an welcher Stelle sie außer der Mündung noch
Pulverschmauch entläßt. Aber selbst wenn das feststünde, müßte
noch die verwendete Munition überprüft werden, das ist auch
unterblieben. Ergäbe sich aber bei einem solchen Vergleichs
schießen mit dieser Waffe und der dort verwendeten Munition,
daß - bei der angenommenen Schußposition und -situation -
eine Schmauchspur nicht entstehen konnte, wofür sehr vieles
spricht, dann bedürfen wir keiner besonderen Phantasieanstren

gungen, um auf den Verdacht zu geraten, daß eine Schmauchspur
an Baaders rechter Hand künstlich hergestellt worden ist.

Das Bundeskriminalamt kommt in einem Gutachten vom 15. Juni

1978 zu der Aussage (beachten Sie das bitte: die Einstellungs
verfügung trägt das Datum 18. April 1978 - und dann taucht ne

ben anderen, die es ebenfalls damals noch gar nicht gab, ein
Gutachten des Kriminalamtes vom 15.Juni '78 auf), selbst durch

eine mikroskopische Betrachtung seien keine als Schußspuren
anzusehenden Anhaftungen an dem Leichnam Baaders festzustellen

gewesen, und zwar sowohl nicht die Verfärbung auf dem Hand
ballen als auch auf dem ausgeschnittenen Hauptteil aus dem
rechten Daumen- und Zeigefingerbereich. Beides ließ - ich zi

tiere: "..• keine als Pulverschmauch anzusehenden Anhaftungen
erkennbar werden."

Das gleiche gilt für die Untersuchungen an der Leiche von
Raspe. Auch hier gibt es ein BKA-Gutachten vom 20. Juni 1978,
also zwei Monate nach Einstellung des Verfahrens, daß sich
an der Leiche Raspes keine Hinweise auf Pulverschmauchanhaf
tungen haben finden lassen.

Punkt fünf: Lage von J.C. Raspes Pistole

Die Situation von Raspes Pistole - da haben wir eines derje
nigen Kapitel, in welchen die Einstellungsverfügung der Staats-
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anwaltschaft. gena~ den Ergebnissen der Ermittlungen nicht
gerecht wird. Denn wir haben eine Reihe von Zeugenaussagen,
und zwar Zeugen, die besonders für diese Auss3ge qualifiziert
waren, weil sie als erste hereingekommen sind, oder wie der

Zeuge Amtsinspektor Götz, der die Raspe-Waffe an sich genom
men hat, die übereinstimmend deutlich sagen, die Pistole lag

in Raspes rechter Hand. So d3r Zeuge Listner, so der Zeuge
Jost, so der Zeuge Münzing, abermals der Zeuge Listner, so
der Zeuge Götz, der diese Waffe an sich genommen hat: Eindeu
tig: 1 a g in der Hand'
Nun ja, was man in j3dem Lehrbuch der Rechtsmedizin nachlesen
kann, ja eigentlich weitverbreitet bekannt: wenn jemand in
teressiert daran ist, eine Tötung durch Schußwaffe als eine
Selbsttötung erscheinen zu lassen, gibt man dem Opfer dann
anschließend die Schußwaffe in die Hand. Das wird in den Lehr

büchern der Gerichtsmedizin geradezu als eine goldene Regel
dem Kriminalisten und dem Pathologen mit auf den Weg gegeben.
Hier aber, im Fall Raspe, handelte es sich um eine 9-mm-Waffe,
mit einer unglaublichen Aufprallgeschwindigkeit und Schock
wirkung. Ein Schädelschuß mit einer solchen Waffe führt un
mittelbar zum Wegfallen der Waffe, aber ausgeschlossen muß
danach erscheinen, daß die Waffe inder Hand geblieben
ist.

Und an diesen eindeutigen Zeugenaussagen mogelt sich die Ein

stellungsverfügung aus Stuttgart herum und bringt stattdessen:
a n der Hand.

Punkt sechs: Der Stuhl in G. Ensslins Zelle

Da gibt es einen hochinteressanten Expertenstreit um den
Stuhl, auf dem Gudrun Ensslin vor ihrer Erhängung gestanden
haben soll.

Die Tatzeugen von der Zeit der Entdeckung dieses Todesfalls
sprechen durchgehend n ich t von einem Stuhl. Erst die
Gerichtsmediziner, die nachmittags zwischen 16.00 und 17.00
Uhr die Zelle von Frau Ensslin erstmals betreten haben, kom

men auf den Stuhl zu sprechen. Das heißt, der Stuhl taucht
erst am Nachmittag auf. Da gibt es die Aussagen, um es ganz
kurz zu sagen - der Beamten Münzing, Misterfeld, Buchert,
Sokopp, Dr. Majerowicz, der damalige stellvertretende An
staltsarzt, die übereinstimmend von einem Stuhl bei Auffinden
der Leiche nichts wissen: nachmittags ist er da.
Wäre aber, und das ist nun sicher, in dieser Aufhängesitua
tion der Stuhl nicht dagewesen, dann wäre dieses Aufhängen
als Suizid auszuschließen.

Dann: der Expertenstreit am Nachmittag. Er entspann sich zwi
schen Herrn Rauschke, der sozusagen federführend für seine

Auftraggeber diese Untersuchungen als Gerichtsmediziner gelei
tet hat, und seinem österreich ischen Kollegen Holzabek. Ich
zitiere nunmehr wörtlich aus den Protokollen des Untersuchungs
ausschusses:

"So ist zum Beispiel in dem noch zu schildernden Fall Ensslin
im Bereich der Leiche ein Stuhl festgestellt worden. Prof.

Holzabek wünschte, daß dieser Stuhl stehenbleibt. Ich war der

Meinung, man sollte diesen Stuhl entfernen und abdecken, weil
sich auf der Sitzfläche Spuren zeigten, Mörtel, Haare, Fasern
usw., und ich Angst hatte, daß man diese Spuren zerstören
könnte. Außerdem habe ich das Argument vertreten, daß für den

_ 116

Fall, ein anderer wäre beteiligt, dieser andere an dem Stuhl
unter Umständen Fingerabdrücke hinterlassen haben könnte.
Wir waren alsb verschiener Meinung und schließlich habe ich
gesagt, ich bin hier der Gerichtsarzt, es kann also nur einer
das Sagen haben, wir können nicht alle durcheinander reden.
Ich bin jetzt der Meinung, daß der Stuhl wegkommt und daß der
Stuhl durch einen identischen Anstaltsstuhl ersetzt wird, der

genau den gleichen Stand hat wie vorher. Das ist dann auch
geschehen."
Soweit Rauschke - was unter anderem auch die Qualität dieser

Expertenzusammenarbeit kennzeichnet. Nur ist bemerkenswert,
daß diese Spurenuntersuchungen, deretwegen gegen das Votum
seines Wiener Kollegen Herr Rauschke den Stuhl hat entfernen
lassen, daß diese Spurenuntersuchung niemals stattgefunden
haben.

Punkt sieben: Das Erhängungswerkzeug bei G. Ensslin

Das Erhängungswerkzeug bei Frau Ensslin wird ganz besonders
neuen Betrachtungen unterzogen werden müssen, nämlich: es ist
fraglich, ob das Elektrokabel für eine Erhängung von eigener
Hand überhaupt geeignet ist.
Die Gerichtsmediziner geben zwei Hauptbelastungspunkte für
dieses Elektrokabel an, nämlich in dem Moment, in dem Frau

Ensslin von dem Stuhl gesprungen sein soll, also sie in ihre
Kabelschlinge fällt; und die zweite besondere Belastungsphase,
wo sie sich im Todeskampf sehr wild bewegt haben soll. Jedoch
heißt es im Spurena~swertungsbericht, wonach man natürlich in
dieser Einstellungsverfügung vergebens sucht: "••. beim Ver
such, die Leiche aus ihrer ursprünglichen Lage abzuhängen,
rissen die Kabel an der Stelle, an der sie durch das Well

gitter des Zellenfensters geschlungen waren." Das heißt, die
ser Vorgang alleine schon stellt infrage, ob Frau Ensslin
sich an einem solchen Werkzeug selbst hat aufhängen können,

das jedenfalls seiner Belastung nicht gewachsen war.
Im übrigen ist bei der Spurenauswertung unterblieben, die Ka
belenden exakt zu vergleichen mit denjenigen Fragmenten des
Kabels, von denen das Hängewerkzeug abgeschnitten worden sein
soll. Eine höchst auffällige Unterlassung. Also weder Material

untersuchung noch mikroskopische Untersuchungen der Bruch-
oder Schneidestellen.

Punkt acht: Verletzungen von G. Ensslin

Es gibt bei Frau Ensslin eine ganie Reihe von Verletzungen,
für die keinerlei Erklärung angeboten wird. Weder von den Ob
duzenten noch insbesondere in der Einstellungsverfügung der

Staatsanwaltschaft Stuttgart.
Es sind Verletzungen oberhalb des Nasenhöckers, die also nicht
vom Anstoßen im Todeskampf oder -krampf kommen können, eine

Verletzung unterhalb des rechten Mundwinkels, eine Verletzung
hinter der Stirnhaargrenze - alles ungeklärt gebliebene Ver

letzungen: an der linken Brustseite, Verletzungen unterhalb
der beiden Handgelenke, Verletzungen über der linken Knie
scheibe, Verletzungen an der rechten Kniescheibe, Bluterguß
im Bereich des Mittelgelenks des linken Mittelfingers, Ver

letzungen im Bereich der Oberschenkel, Verletzungen in der
Leistengegend und eine weitere Verletzung im Nackenbereich.
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Hierzu sagt der Obduktionsbericht lediglich: Vielmehr waren
alle die festgestellten Blutergüsse, blaue Flecken usw. an

den Stellen, an denen man anschlägt, wenn es etwa zu krampfen
der Bewegung der Gliedmaßen kommt. Diese unglaubliche Verkür
zung des Untersuchungsbefundes hat so die Staatsanwaltschaft

Stuttgart übernommen. Es wäre aber der Frage nachzugehen, wo
kommen die acht anderen Verletzungen her, die mit dem Aufhänge
vorgang und dem Hängezustand nichts zu tun haben können.

Punkt neun: Unterbliebene Untersuchungen

Dann sind eine Reihe von Untersuchungen unterblieben oder

Spuren ungesichert geblieben - bei Frau Ensslin zum Beispiel:
Der Histamintest, der erlaubt festzustellen, ob eine Strang
marke vital oder postmortal entstanden ist, der Mikrospuren
abzug von der Erhängungsfurche am Hals der Leiche ist nicht

untersucht worden, ebensowenig der Mikrospurenabzug von der
linken und von der rechten Hand. Es gab keinen Nachweis der
Blutgruppe, der Speichelspur.
Die Quelle des mutmaßlichen Speichels ist somit unerforscht
geblieben und erheblich anderes mehr.

Punkt zehn: Die toxikologischen Untersuchungen

Die Staatsanwaltschaft wirft auch die Frage auf, um sie so
gleich zu verneinen, ob etwa der Aufhängevorgang im Zustand
einer vorangegangenen Betäubung geschehen sein könnte. Sie

kommt sofort zur Verneinung, weil dafür keine Anhaltspunkte
gefunden worden wären. Unbeachtet - einfach unbeachtet - bleibt

dabei das von Prof. Mallach unterschriebene toxikologische
Gutachten. Dort heißt es unter anderem: "... Mit den hier an

gewandten Methoden werden folgende Substanzgruppen nicht er
faßt:" (Es gibt also toxikologische Untersuchungen zur Frage,
ob eine Betäubung vorangegangen ist!) "andere organische Ver
bindungen, tierische und pflanzliche Giftstoffe, die meisten
Pflanzenschutzmittel und Schädlingsbekämpfungsmittel sowie
viele als Pharmaka verwendete nicht organische Verbindungen."

Prof. Hartmann sagt in seinem mündlichen Bericht vor dem Un
tersuchungsausschuß: "... es gibt soundsoviele Gifte, daß man"

- ich zitiere wörtlich - "wenn man nicht gerichtet auf ein be
stimmtes Gift sucht, unter Umständen eines übersieht, vor allem

die komplizierten organischen Gifte. Nehmen Sie Digitalis oder
nehmen Sie Insulin. Wenn man darauf gerichtet nicht untersucht,
wird man es nicht finden."

Darüber finden wir in der Einstellungsverfügung nichts, son
dern sie erweckt den Eindruck, die toxikologischen Gutachten
hätten mit hinreichender Sicherheit ergeben, daß toxische Ein
flüsse auszuscheiden seien.

Punkt elf: Auffallende Veränderung der Gehirne der Gefangenen

Bei dieser Gelegenheit auch eine kleine Erinnerung an jene be
wegte Zeit: der "Stern" Nr. 49 vom 24.11.77 hat unwidersprochen
geblieben gemeldet, daß Exekutivorgane der Bundesrepublik die

Liquidierung der zum Austausch benannten Häftlinge in Planungs
spielen haben erwägen lassen. Und in diesem Zusammenhang ist
geradezu aufregend die Feststellung des Neuropathologen Prof.
Pfeiffer aus Tübingen, der übereinstimmend bei allen drei Lei
chen - ich zitiere wörtlich: "gewisse Veränderungen in den Ge

hirnen" findet und - ich zitiere wiederum wörtlich: "Mit Wahr-
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scheinlichkeit handelt es sich hierbei um Begleiterscheinungen
eines möglicherweise bereits im Abklingen befindlichen Infek
tes. Diese Veränderungen erreichen nicht einen Grad, der die
Diagnose einer Enzephalitis rechtfertigen würde."

Diese Aussage findet sich für jeden der drei untersuchten ge
töteten Gefangenen identisch wieder. Dazu fällt einem ein,
daß man die gleichen ärztlichen Feststellungen bereits an der
Leiche Ulrike Meinhofs gemacht hat. Und dazu kann einem ein
fallen, daß es möglich ist, wie wir es wissen aus den CIA-Re
ports, die in den USA in den Jahren ans Tageslicht geraten
sind, die Vitamin-B-Aufnahme durch den Körper vollständig zu
unterbinden, was zur Folge hat, daß Gehirnschäden entstehen,

die ähnlich dem Erscheinungsbild einer Enzephalitis dem Neu
ropathologen erscheinen. Und da erscheint es mir doch sehr
gewagt zu sagen, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart es tut:
Unsere Ermittlungen gebe~ keinen Anlaß für den Verdacht auf
toxische oder andere Einwirkungen auf die Gefangenen!

Punkt zwölf: Sand an A. Baaders Schuhen

Prof. Holzabek wiederum war es, der bei der Leichenbesichti

gung in der Zelle diesen auffallenden Sand an Baaders Schuh
sohlen, Kreppschuhsohlen, entdeckt hat. Einen Sand, dessen
Herkunft nicht zu klären war und - ich nehme das Ergebnis

gleich vorweg - auch nicht erklärt worden ist.
Es findet sich darüber im Einstellungsbericht nicht ein einzi

ges Wort.
Aber Prof. Holzabek hat veranlaßt, daß wenigstens die Schuhe

mit dem anhaftenden Sand an den Kreppsohlen asserviert worden
sind. Damit allerdings war die Ermittlungstätigkeit insoweit
zu Ende.

Ich denke, es wäre höchst interessant, wenn wir wüßten: wo
kam in Baaders Betonzelle frischer, heller feinkörniger Sand
her.

Punkt dreizehn: "aufgesetzter Nahschuß" - aus 30 cm Entfernung?

Es gibt ein weiteres Gutachten - um das gleich mal dazwischen
zu sagen: Nach der Einstellungsverfügung der Staatsanwalt
schaft Stuttgart vom 18.4.78 sind sechs weitere Untersuchungs
gutachten zu den Akten gekommen, die natürlich allesamt nicht
berücksichtigt werden konnten. Weitere Gutachten - dafür habe
ich eben eine Reihe von Beispielen gegeben -, die bis zum

18.4.78 schon vorgelegen haben, sind vollständig unberücksich
tigt geblieben.
Eines, das nicht berücksichtigt werden konnte, weil es nämlich
auch erst im Juli 1978 zu den Akten gekommen ist, ist ein Ver

gleichsschuß-Gutachten des Bundeskriminalamtes, das zu dem Er
gebnis kommt, daß der tödliche Schuß auf Baader aus einer Ent
fernung von 30 - 40 cm abgefeuert worden sein muß!
Und damit allerdings ist gewiß die Konstruktion mit diesem
Pistolensuizid absolut ausgeschlossen, denn 30-40 cm kann auch
ein Akrobat die 17 cm lange Waffe nicht hinter sich halten, um
dann so diesen sauberen Genickschuß vorzunehmen. Das ist dann

völlig ausgeschlossen.
Es sind, ähnlich wie bei einem aufgesetzten Schuß, bei Baader
Schmauchspuren an der Wundstelle, zu Anfang des Wundkanals
gefunden worden. Jedoch längst nicht in solcher Intensität,
wie sie ein unmittelbar aufgesetzter Schuß hätte erzeugen müs

sen. Ferner fehlen völlig Sengspuren an den Haaren. Es sind

I
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keine vorhanden, wie sie aber vorhanden sein müßten bei einem

Schuß, der oberhalb der Haargrenze, also im Haar bereits,
unmittelbar aufgesetzt worden ist. Beides fehlt. Und hier

könnte man, liest man zum Beispiel das Lehrbuch der gericht
lichen Medizin, Herausgeber Müller, und dort den Beitrag von
Prof. Sellier aus Bonn über Schußverletzungen, dann vielleicht
folgende Hypothese etwas näher ins Auge fassen. Ich zitiere:

"Durch den Aufsatz eines Schalldämpfers auf die Mündung der
Waffe wird das Schmauchbild erheblich modifiziert im Sinne
einer Schwächung, das heißt, das Schmauchbild sieht etwa so
aus, als ob aus weiterer Entfernung geschossen worden ist."

Seite 594 des eben zitierten Lehrbuchs der gerichtlichen Medizin.

Und das ist die Beschreibung, die die Erklärung böte für

diejenigen Einschußspuren, die man an der Leiche Baaders ge
funden hat. Es gibt außerdem noch das Untersuchungsergebnis
des BKA, daß sogar mikroskopisch an den Haaren von der Ein
schußstelle keine Sengspuren vorhanden waren.

Ich sagte schon, es fehlen bei Einstellung des Todesermitt
lungsverfahrens die Blutgruppengutachten, es fehlen die sero

logischen Gutachten, es fehlen die histologischen Gutachten.

Es gibt bis heute (Februar 1983) keine abschließende Stellung
nahme der beiden verantwortlichen Gerichtsmediziner, Rauschke
und Mallach, obgleich diese wiederholt angekündigt worden ist.",

In diesem Beitrag ist nicht berücksichtigt,

daß es einen gesonderten Zugang zum 7. Stock gibt:

der Untersuchungsausschuß des Parlaments des Landes Baden

Württemberg entdeckte bei einem Lokaltermin im 7. Stock

"die Tür zu einer Feuertreppe mit Türen zu jedem Stock

werk, die allerdings von innen gar nicht und von außen

nur mit einem besonderen Schlüssel geöffnet werden kön

nen. Sollte diese Tür geöffnet werden I so schrillt eine
Alarmanlage"l);

"... daß die an eine Kamera gekoppelte akustische

Alarmanlage auch in der betreffenden Nacht vom 17. zum

18. Oktober defekt war. Ungebetene Besucher hätten sich

also auf dem Flur des Terroristen-Trakts aufhalten kön

nen, ohne daß dabei das Signal, ein Pfeifton, im Dienst

raum des Wachhabenden ausgelöst worden wäre,,2);
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daß "Angehörige der Bundeswehr, des Bundesgrenz

schutzes unj der amerikanischen Militärpolizei ..• ,

sowie im einz31nen festgelegte - mit einem besonderen

Ausweis ausgestattete - Personen, die regelmäßig in die

Vollzugsanstalt kommen und deren Zuverlässigkeit über

prüft wurde", "von der Durchsuchung ausgenommen sind."l)

Aus der Aussage Irmgard Möllers vor dem Untersuchungs

ausschuß des La~dtags Baden-Württemberg am 16.1.19782):

M.: Zunächst einmal will ich fragen, warum das Beweisthema so

begrenzt ist. Die Sache hat ihre Geschichte.

Sch.: Wir haben einen Auftrag des Landtags zu erfüllen. Einge
schlossen ist die Frage der Dritteinwirkung. Zu diesem
Thema können Sie aussagen.

M.: In der Nacht vom 16. zum 17.10. habe ich nicht geschlafen,

ich habe auf Nachrichten gewartet. In meiner Zelle war die
STelle der Hausrundfunksanlage, die abgeschaltet war. Wir
hatten sie im Sommer ausschalten lassen, da wir nicht aus

schließen konnten, daß wir über diese Leitung abgehört wur

den, von wem auch immer: BNJ oder BKA. Die Leitung wurde

abgeknipst vom Hauselektriker. Am 13. September wurde ich
in die damalige Zelle verlegt. Morgens habe ich Nachrichten

gehört. Das erste, was ich wahrnahm: der Wärter stellte ein
Stück Brot rein. Seit dem 15. bekamen wir nichts anderes
mehr als Anstaltsessen. Zwischen 7 und 8 Uhr ungefähr wurde

die Schallabdichtung vor der Zelle entfernt. Diese Konstruk
tion war am 13./14. September angebracht worden. Es standen
zwei Personen in Zivil vor der Tür: es stellte sich heraus,

daß es zwei Pfarrer, der evangelische und der katholische,
waren. Ich machte ihnen die Maßnahmen klar, die gegen uns er

griffen wurden, wie die Kontaktsperre ausgenutzt wurde, um
uns die Luft zu nehmen. Ich sagte ihnen, wenn sie es so ein
schätzten - wie ich annehme -, daß ihre Institution (die

Kirche) vom Staat noch nicht voll in den Griff genommen ist,
dann sollen sie dies öffentlich machen. Dann wollte ich zur

Zelle von Nina <Ingrid Schubert> rein, um Bücher zu holen.
Die Pfarrer haben dann mit Gudrun und Jan gesprochen. Dann

kam das Mittagessen gegen 12 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt ist
Andreas erst wachgeworden. Ich war beunruhigt, daß er so

spät aufwacht. Es war klar, welches Essen er bekäme. Die An
stalt hatte volle Verfügungsgewalt darüber, wer welches Essen
bekam. Das war klar. Am Nachmittag ging niemand aufs Dach.

Ich zögerte, ob ich baden gehen sollte. Etwa 20 Minuten nach
14 Uhr waren an der Tür von Andreas Grüne. Die Tür wurde auf-

1) Vorläufiger Bericht der Landesr3gierung Baden-Württem
berg, S. 11. Vgl. auch: 'Von all dem haben wir niehs
gewußt, S. 14; Bericht der Int3rnationalen Untersu
chungskommission: Der Tod Ulrike Meinhofs, Kap.III, 2-6.

2) die komplette Aussage siehe Anlage 37
hier: Auszug zum Beweisthema "Tagesablauf 17./18.10."

, 1) Frankfurter Rundschau, 4.11.1977.

'I Siehe Dokumentation: Der Tod Ulrike Meinhofs, S.48 ff.

t 2l Der Spiegel, Nr. 6, 6.2.1978. l .-
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geschlossen, es gab ein Gemurmel. Ich habe gedacht, er geht
baden. Um halb vier wunderte ich mich, wo er geblieben war.

Er kam dann und ging zu Gudrun an die Tür: es war jemand vom
Bundeskanzleramt da; nicht Schüler, sondern ein Mann, der
vorgab, jeden Tag Zugang zu Schüler zu haben. Andreas berich

tete ein paar Sachen über den Inhalt des Gesprächs. Am 29.9.
hatte Andreas die Initiative ergriffen, damit jemand vom

Bundeskanzleramt komme. Am selben Tag sagte Andreas zu Jan,
er habe das mit dem Bundeskanzleramt angeleiert. Das BKA

konnte die Dimension der Sache nicht erfassen. Es war unklar,
ob der Bundesregierung die politischen Implikationen einer
Freilassung klar waren. Es war die Bedingung dafür, daß über
haupt jemand vom Bundeskanzleramt kam, daß die Regierung be
reit war, uns auszutauschen. Am Montagnachmittag kam ein Mann
aus dem Bundeskanzleramt <Ministerialdirigent Dr. Hegelau>.
Andreas sagte, der habe ihn gefragt, ob er (Andreas) die
Leute vom Kommando persönlich kenne. Er hat das verneint.

Aus dem Zusammenhang wurde klar, er war nur gekommen, um her
auszukriegen, ob wir das Kommando kennen, damit die GSG-9

Aktion so möglich wurde. Das wichtigste war für sie, die Vor
aussetzung für die GSG-9-Aktion zu schaffen. Andreas hat wei

terhin über die Rolle der SPD im Vietnamkrieg gesprochen und
die Rolle der Bundesregierung dabei. Er hat über die Strate

gie der RAF gesprochen, dabei stellte sich heraus, daß der
Mann vom Bundeskanzleramt das gleiche Bewußtsein von der Pro

blematik der SPD hatte wie wir, daß er aber keine Ahnung hatte
von unserem Denken. Die Regierung hatte unseren Satz "Es ist
davon auszugehen, daß wir nicht in die BRD zurückkehren" so

verstanden, als ob wir jetzt "internationalen Terrorismus"
im Auge hätten. Terrorismus ist nie die Sache der RAF - nie

mals. Sondern strategische Aktionen, die den Klassenkampf
transportieren. Andreas hat die Modalitäten des Austausches
erklärt, und daß wir nicht auf eine internationale Pressekon

ferenz bestehen. Er hat aufgeklärt, soweit es in seinen Mög
lichkeiten war. Bei de~ Gespräch war auch BKA-Klaus dabei.

Andreas erklärte, die einzige Möglichkeit, der Eskalation zu
entkommen ("Hegung des Krieges"), sei der Austausch der Ge

fangenen. Falls das nicht passiere, würde dies eine Kriegs
eskalation, eine Brutalisierung des Krieges bedeuten. Andreas

sagte, daß wir mit der Möglichkeit rechneten, umgebracht zu
werden - bzw. im Hungerstreik zu sterben. Die SPD würde dann

gezwungen werden, statt ihrer verdeckten Kriegsführung offen
als Kriegspartei zu agieren. Als kriegsführende Partei würde
die bisherige SPD-Strategie unmöglich werden. Dieses Verständ
nis hatte der Mann.

Gegen 16 Uhr habe ich Gudruns Stimme gehört - ich war mir aber
nicht sicher. Meine Türabdichtung war um 16 Uhr noch nicht

dran. Ich hatte damit gerechnet, daß die Tür nochmals geöff
net werden wird. Beide (Jan und ich) riefen laut nach Gudrun.

Wir hörten, wie Andreas klingelte. Um 16.45 Uhr kam Gudrun

zurück; dann wurde die Türsperre dichtgemacht. Ich habe dann
gelesen und bis 11 Uhr <= 23 Uhr> nichts mehr gehört. Von

Gudrun habe ich überhaupt nichts mehr gehört. Um 23 Uhr ging
das Licht aus. Ich hatte die Hoffnung, daß sie vergessen wÜr

den, das Licht auszudrehen, und habe es deshalb selbst ausge
macht. Ich hörte bei Andreas, wie die Klappe aufging. Ich
hörte Stimmen, nicht artikuliert. Es wurde gesagt "Herr B8a
der, warten Sie doch, gleich" usw. Dann gingen sie zu Jan:

hier lief es völlig lautlos ab. Dann habe ich nichts mehr

il
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gehört. Bis 10 Uhr <= 22 Uhr> habe ich Nachrichten gehört,
dabei das Gespräch Schmidt-Bahr. Dann habe ich weitergelesen.
Das Licht blieb aus. Mit den Kopfhörern habe ich Musik gehört.
Dann mußte ich das Kopfhörerkabel flicken, da es in die Kerze
gefallen war. Die Kerze brannte runter. Dann habe ich ver

sucht, nach dem Prinzip einer Petroleumlampe mir eine Lampe
zu bauen. Ich versuchte, aus einem Glas den Boden rauszutren
nen durch Erhitzen und plötzliches Erkalten - als Flammen
schutz. Das ging nicht. Bis 4.30/5 Uhr brannte die Kerze. Ich
war unentschlossen, einerseits wollte ich die Nachrichten um

7 Uhr hören, andererseits war ich müde. Ich war gespannt auf
die Nachrichten. Ich legte mich an die Türspalte (unten war
eine Spalte an der Abdichtung) und rief: "Jan - bist du noch
wach?" Ich rief zwei- bis dreimal, dann antwortete Jan: "Ja."
Er war völlig wach. Jan schlief wenig und erst früh ein. Ich
fragte: "Was machst du?" Er antwortete: "Ich lese noch." Ich

legte mich angezogen hin, deekte mich zu und stellte den
Wecker. Ich habe gedämmert. Kurz nach 5 Uhr hörte ich leise

zweimal Knallen - gedämpft - jetzt meine ich, es waren Pisto
lenschüsse - und ein leises Quietschen. Ich habe den Kopf ge
hoben, mich aber wieder hingelegt. Ich bin der Sache nicht
nachgegangen und eingeschlafen.
Das letzte, woran ich mich jetzt noch erinnere: bewußt von
mir wahrgenommen war ein starkes Rauschen im Kopf. Es war ein
Gefühl von starkem Rauschen im Innern des Kopfes. Ich weiß
nicht, was es war - das war meine letzte sinnliche Erfahrung.
Gesehen habe ich nichts. Ich wachte erst wieder auf, als mir

die Lider hochgezogen wurden. Es war meiner Meinung nach im
Umschlußraum (vor den Zellen) unter Neonlichten des Traktes.

Ich lag auf der Bahre - habe wahnsinnig gefroren und hatte
Schmerzen. Ein Mann sagte, Baader und Ensslin seien schon kalt.

Ich machte die Augen wieder zu und war wieder weg.

Zum "Selbstmordkomplott" ist folgendes zu sagen:
Nach der Ermordung von Ulrike haben wir über Selbstmord dis
kutiert, und daß es sich um eine CIA-Methode handelt, Morde
als Selbstmorde darzustellen. Keiner hatte die Absicht des

Selbstmordes; das widerspricht unserer Politik. Das letzte
Mal über Selbstmord haben wir am 26.9., dem Beginn des Hunger

streiks, gesprochen. Wir haben den Hungerstreik angefangen,
obwohl uns bekannt war, daß er nicht so schnell öffentlich
werden könne. Wir wollten dem Krisenstab signalisieren: wir

sind entschlossen zu kämpfen! Außerdem wollten wir eine Ände

rung der Haftbedingungen. Seit dem 15.9. waren Maßnahmen er
griffen worden, uns zum Selbstmord zu provozieren oder auch
einem vorgetäuschten Selbstmord eine Motivation unterzuschie
ben. Für uns war klar, Selbstmord ist nicht Sache. Wir sind

entschlossen zu kämpfen. Niemand drohte mit Selbstmord. Alles,

was jetzt untergeschoben wird, ist eindeutig eine Fälschung,
die Zitate etc. Wir hatten untereinander keine Kommunikation

zwischen den Zellen. Wir gingen immer davon aus, daß wir ab

gehört wurden. Im Trakt bestand eine Doppelstruktur: BND -
und Grüne, bzw. BKA - ohne daß die eine Struktur von der an

deren wußte. Wegen des Abhörens in den Zellen hatten wir so
wieso keine Absicht, eine Verbindung herzustellen. Außerdem

hatten wir keine Möglichkeit dazu. Die BKA-Behauptungen sind
falsch. Das müßte das BKA auch aus den Abhörprotokollen ken

nen; wir hatten keine Verbindung untereinander. Wir hatten

keinen Sprengstoff, keine Waffen, kein Radio. Zu den Durch-

l
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suchungen U,lj den Erklärungen von Rebmann: ich weiß erstmal,
wie ich selbst durchsucht worden bin, wie Rechtsanwälte nach

her und vorher durchsucht wurden. Wir wurden getrennt in einen
besonderen Raum (Bad oder ähnliches) geführt und mußten alles

aus der Hand legen. Ich selbst war ja nie im Prozeßgebäude

(nur einmal aus Hamburg als Zeugin). Ich war mit Nina <lngrid
Schubert> an Prozeßtagen über Mittag eingeschlossen in Andreas'
Zelle. Die anderen kamen in der Regel um 13.30 Uhr zurück.
Dann wurden sie getrennt rübergebracht, Gudrun und die Typen.
Wir mußten dann raus aus Andreas'Zelle. Beim Zurückgehen in

Gudruns Zelle sah ich, wie die Typen durchsucht wurden. Gudrun
wurde vorher durchsucht. Und wenn auch nicht regelmäßig durch

sucht wurde, so mußten wir jedoch immer damit rechnen. Meine

Erfahrung ist: wir legten alles aus der Hand, Akten, Tabak.
Wir hatten weder die Möglichkeit, etwas mitzubringen, noch je
manden, der uns etwas gebracht hätte. Wir hatten weder Radio

noch Sprengstoff noch Waffen. Die Arbeit im Trakt selber ist
noch nicht abgeschlossen, der Trakt steht dem BKA zur Unter
bringung von Maschinengewehren etc. nach wie vor offen. Reb
mann steht unter Zeitdruck. Er hatte damals angekündigt, daß

er in drei Monaten eine Aufklärung abliefern würde. Am 5. De
zember sollte ich unter Ausschluß der Öffentlichkeit aussagen.

Jetzt im Bewußtsein seiner Macht benutzt er die Möglichkeit

vor dem Untersuchungsausschuß: zur Multiplizierung seiner
Theorien. Jetzt hat er einen Topf aufs Feuer gesetzt, aus dem
er und der Staatsschutz - er jedenfalls bis an sein Lebens

ende - sich noch lange ernähren wollen. Auffallend ist das

timing. Rebmann hat in einer Sondersitzung am Donnerstag seine
Aussage vorgezogen. Am gleichen Tag lanciert das BKA in fran
zösischen Zeitungen, daß die RAF Genossen ermordet habe; das
wird dann in die BRD zurück reflektiert. Am gleichen Tag
läuft die Diskussion über die Verschiebung der neuen Anti
Terrorismus-Gesetze. Die Absicht ist klar: alles, was an Ver

nichtungsmaßnahmen, was jemals gelaufen ist, gegen uns und
gegen die Anwälte, auch Mord soll legitimiert werden. Und vor
allem: Neutralisierung des antifaschistischen Widerstandes
im Ausland. Und präventiv die Leugnung der Kontinuität der
RAF-Politik durch die Behauptung, alles sei von Stammheim

gesteuert worden. Die alte CIA-Spekulation, Kader zu vernich
ten, da ihrer Meinung nach dann ein Ende des Kampfes erreicht
sei. Nichts spricht dafür, daß jemand, der im Büro Croissant
gearbeitet hat, so etwas gesagt hat, wie Rebmann erklärt. Je
detaillierter so etwas erklärt wird, desto glaubwürdiger soll
es erscheinen. Wenn sich dennoch ein Gefangener zum Megaphon

des Staatsschutzes gemacht hat, so würde daraus der Sinn der
Kontaktsperre evident: die militärische Funktion der Nach
richtenerpressung. Die kurzfristige Folterung zur Nachrichten
erpressung - gegenüber der langfristigen Folter bisher, ent
sprechend der Entwicklung des Krieges Guerilla - Staat.

Die Europäische Menschenrechtskommission in Straßburg

stützt sich in ihrer ENTSCHEIDUNG vom 8. Juli 1978 nur

auf den Vortrag der Bundesregierung und die Einstellungs

verfügung der Staatsanwaltschaft (S. 17) unter Auslassung

späterer Gutachten (vgl. oben den Antrag von Rechtsanwalt

Dr. Heldmann). Irmgard Möller wurde nicht gehört.
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Die Verteidiger Rechtsanwalt Arndt Müller (Gudrun

Ensslin) und Rechtsanwalt Armin Newerla (Ingrid Schubert)

wurden verdächtigt, sie hätten die Waffen zu den Gefan

genen geschmuggelt. In einer ausführlichen Erklärung wäh

rend des Prozesses gegen sie (April 1979 bis Februar 1980)

verteidigten sie sich gegen diese Anschuldigungen. Sie

enthüllten eine Vielzahl von Fakten, um zu beweisen, daß

die Behörden die Liquidat~on dieser Gefangenen vorsätz

lich als eine Geheimdienstaktion~l~~ttaPie den Anschein

erwecken sollte, als hätten sie aus Verzweiflung Selbst

mord begangen. Der Senat - 2. Strafsenat des OLG Stutt

gart - lehnte ihre Beweisanträge ab. Er verurteilte

Rechtsanwalt Arndt Müller zu vier Jahren und acht Mona

ten Gefängnis, Rechtsanwalt Armin Newerla zu drei Jahren

und sechs Monaten Gefängnis. Nach ihrer Entlassung ist

beiden verboten, als Rechtsanwälte zu arbeiten.

Wer den Tod von Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan

Carl Raspe Mord nennt, wird angeklagt, z.B. Kai Hermann

Ehlers laut Anklageschrift, "durch Vertreiben von Schrif

ten die Bundesrepublik Deutschland oder ihre verfassungs

mäßige Ordnung verunglimpft zu haben, indem er in der

Zeitung 'Arbeiterkampf' Nr. 117 vom 15.11.1977 in dem

Artikel 'Schluß mit den Selbstmorden!' (S. 1/2 der Zei

tung) ausführte: ... 'Es gibt bei klarem Verstand nicht

den geringsten Grund, an einen Selbstmord der Gefangenen

zu glauben!' ... Strafbar nach §§ 90 a Abs. 1 Nr. 1,

11 Abs. 3, 53 StGB."

Nac, dem o.a. Vortrag von Dr. Heldmann beantragte die

Staatsanwaltschaft die Einstellung des Verfahrens nach

§ 154 StPO - 'Unwesentliche Nebenstraftaten'. Das Gericht

stellte das Verfahren ein. Gegen einen solchen Antrag

der Staatsanwaltschaft nach § 154 StPO gibt es für die

Verteidigung keine Rechtsmittel.

In einem Urteil des Landgerichts Hamburg vom 16. Juni

1981 - Az.: (60) 99/80 NS - 141 Js 806/78 - 147-134/79 

"wegen Verunglimpfung des Staates" führte das Gericht

aus: " Die Staatsanwaltschaft hat zu keiner Zeit vertre

ten, die Selbstmorde stünden als Ereignis der neueren
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Zeitgeschichte fest .••• 0iese Anschauung teilt das

Gericht mit der Feststellung, daß jedenfalls ein Fremd

verschulden nicht beweisbar ist." (Urteil S. 13/14)

Die Angeklagten hatten am 18.10.1978 Flugblätter ver

teilt, in denen es hieß: "Wir glauben nicht an die

staatlich verordnete Selbstmordthese, sondern sind der

Meinung, daß die drei Gefangenen vom Staatsschutz ermor

det sind." (Urteil S. 10) Sie wurden zu einer Geldstrafe

von 60 Tagessätzen verurteilt.

Zur propagandistischen Vorbereitung der Tötungen in der öffentlichkeit

12.09.77 Walter Becker, CSU (in: Spiegel

"Bei weiterer Eskalation des Terrors s,:Jlltedann auch

mit den Häftlingen in Stammheim kurzer Prozeß gemacht
werden."

13.09.77 Heinz Kühn, SPD, Ministerpräsident von Nordrhein
Westfalen (in:

"Die Terroristen müssen wissen, daß die Tötung von Hanns
Martin Schleyer auf das Schicksal der inhaftierten Gewalt
täter, die sie mit ihrer schändlichen Tat befreien woll
ten, schwer zurückwirken müßte."

19.09.77 Dr. Alfred Seidel, CSU (in: ARD-Panorama, 20.15 h)

daß es meine persönliche Überzeugung ist, daß man
den Artikel 102 des Grun~gesetzes aufheben sollte. Im
Artikel 102 des Grundgesetzes heißt es: 'Die Todesstrafe
ist abgeschafft'."

17.10.77 Prof. Golo Mann (in: ARD-Panorama, 20.15 h)

"Der Moment kann kommen, in dem man jene wegen Mordep
verurteilten Terroristen, die man in sicherem Gewahrsam
hat, in Geiseln wird verwandeln müssen, indem man sie

den Gesetzen des Friedens entzieht und unter Kriegsrecht
stellt. Ob dieser Moment nach den Kölner Verbrechen

schon gegeben war, will ich nicht entscheiden. Ich bin
ja nur ein Privatmann und habe nichts zu entscheiden,
was zu entscheiden Sache der Executive ist."
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dazu aber anders denken, was man um keinen Preis sagt,
höchstens seinem besten Freund andeutet ....

Wäre es nicht an der Zeit, über ein Notrecht gegen
Terroristen nachzudenken?"

24.10.77 Bericht im "Spiegel" Nr. 44

"Eine kleine Gruppe hoher Beamter hatte tatsächlich
alle nur denkbaren Möglichkeiten erörtert, ohne Rück
sicht auf außenpolitische Komplikationen, ohne Rücksicht
selbst auf das Grundgesetz. So spielten sie den Plan
durch, im Zielland auch gegen den Willen der jeweiligen
Regierung die Ankömmlinge zu kidnappen oder gar zu exe
kutieren. Sie entwarfen Pläne, in einem befreundeten
afrikanischen Land eine Attrappe des von den Terroristen

angegebenen Zielflughafens aufzubauen."

Helmut Kohl am 22. Februar 1979 - damals Vorsitzender der CDU 

in der ZDF-Fernsehsendung "BOrger fragen - Politiker antworten".

Holländische Studiogäste fragten; Helmut Kohl widersprach nicht

dem Mordvorwurf.

(in: Frankfurter Rundschau, 3. März 1979, S. 14)

Frage:

"Die Tatsache ist jetzt, daß in der BRD seit 1974
sieben politische Gefangene ermordet worden sind"

Kohl:

"Die Gruppe, die Sie angesprochen haben, die sie
eben meinten, wo Sie eben glaubten, mit der Zahl
sieben, das sind die Insassen von Stammheim, wenn

ich Sie richtig verstanden habe, das sind brutale
Verbrecher gewesen."

l
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18.10.77 Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Leit
artikel des Mitherausgebers Reißmüller

"Der Staat muß sein rechtliches und moralisches Verhält

nis zu den Terroristen, wie er es bisher gesehen und
praktiziert hat, in Frage stellen, überprüfen; er muß
sich Einwänden, neuen Gedanken dazu öffnen. Das Tabu ist
fortzuräumen, welches - verantwortlich geführte - Debat
ten darüber bisher verhindert, das Tabu, von dem sich

viele Politiker aus allen Parteien zu einer doppelten

geistigen Buchführung zwingen lassen: Das eine sagen, L ~--------j
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6. DER TOD INGRID SCHUBERTS AM 12.11.1977 IM GEFÄNGNIS

MÜNCHEN-STADELHEIM

r
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Die Anwälte, die um 23.00 Uhr zur Obduktion zugelassen werden,

berichten:

'l
I. Schubert wurde im Oktober 1970 verhaftet. Ihre 7-jährige Haft

zeit verbrachte sie unter unterschiedlichen Haftbedingungen, von

Isolationshaft bis Kleingruppen-Isolation, mit Ausnahme einer

kurzen Zeit (4 Wochen) der Integration in dem Normalvollzug. 1)

Am 18.8.1977 wurde sie während des Hungerstreiks mit einem Hub

schrauber von Stuttgart-Stammheim in das Männergefängnis München

Stadelheim verlegt.

Vom 6.9.1977 - 20.10.1977 wurde die KONTAKTSPERRE über sie ver

hängt. Während der Kontaktsperre wurde am 18.10.77 gegen ihren

Willen gewaltsam eine gynäkologische Untersuchung durchgeführt.

Am Samstag, den 12.11.1977, wurde sie nachmittags um 16.00 Uhr

aus der Zelle der Krankenabteilung ohne ärztliche Untersuchung

in die Zelle 402 der Zugangsabteilung verlegt.

"Der VorraurT)der Zelle Nr. 402 (war) durch 2 Türen zugäng lich.
Zum einen war sie mit Ausnahme der beiden nebenliegenden Zel

len von den übrigen Zellen durch eine Tür auf dem Flur, zum
anderen durch einen direkten Zugang zum Vorraum erreichbar.

Es ist daher zu ermitteln, wie der Kontrollgang durchgeführt
wurde" .

(Schreiben von Rechtsanwalt Bendler am 17.4.1978 an die Staats

anwaltschaft bei dem Landgericht München S. 7/8).

Nach Absprache zwischen Vorstand des Gefängnisses und der zustän

digen Ärzte, Frau Obermedizinalärztin Dr. Lange,

"wurde ... eine Kontrolle in 30 - 60 minütigem unregelmäßigem

Abstand angeordnet".

(Schreiben von Frau Dr. Lange am 15.11.77 gegenüber dem Vorstand

der JVA S. 2, S. 112 der Todesermittlungsakte).

Am 12.11.1977 erfolgte die letzte Kontrolle um 18.00 Uhr, die

nächste erst um 19.10 Uhr. Ingrid Schubert war tot.

1) Ingrid Schubert schrieb den Bericht über den Überfall am 8.8.77

in Stammheim s.hier S. 68 und Anlage 33

, I
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"Um den Hals der Toten lag noch ein Seil, das zopfförmig
aus einzelnen, weißen, wäscheartigen Streifen geknüpft
war."(Bericht vom 13.11.1977)

Im Schreiben vom 17.4.1978 an pie Staatsanwaltschaft München führen

sie weiter aus:

"Herkunft und Zeitpunkt der Herstellung des Strangulations

werkzeuges .in der Zelle 402 sind nach den bisherigen Ermitt
lungen nicht hinreichend geklärt •
.••• an den von Frau Schubert zum Zeitpunkt des Todeseintritts

getragenen Kleidungsstücken keine Baumwollfadenbruchstücke
festgestellt wurden. Das Gutachten (des Bayrischen Landeskri
minalamtes vom 15.11.77) führt ••• aus, daß derartige Faden

bruchstücke zwangsläufig beim Zerreißen von Stoff wie dem
Bettlaken entstehen •••• keine kleineren Faserzusammenballungen

aus weißer Baumwolle gefunden. (5.8)
Weiterhin steht fest, daß die beiden anderen Streifen nicht

direkt voneinander abgerissen worden sind, .•. keine Feststel

lungen ••• ob die beiden weiteren Streifen, die keine passen
den Abrißsteilen zueinander und zum vorgelegten Bettlaken

aufweisen, von ein und demselben Bettlaken stammen .•." (S.9)

Ohne diese Fragen geklärt zu haben, stellte die Staatsanwaltschaft

am 14.2.78 die Todesermittlungen ein.

Ohne diese Fragen zu klären, stellte die Staatsanwaltschaft am

14.2.78 die Todesermittlungen ein. Die Akte erhielten die Anwälte

am 6.4.1978.

Übereinstimmend wird berichtet, daß keine Selbsttötungsabsicht bei

Ingrid Schubert vorlag:

"III. RA Bendler hat Frau Schubert zuletzt am 10.11.1977 besucht.

Hierbei wurde besprochen, daß er sich um eine Verlegung
in die JVA Frankfurt-Preungesheim bemühen wolle. Am
11.11.1977 wurde ein dementsprechender Antrag gestellt.

Der Antrag wurde u.a. damit begründet, daß die JVA Stadel

heim lediglich als übergangs-Anstalt vorgesehen war.(S.3)
Gleichwohl hat es weder nach dem Eindruck

ihres Anwaltes, noch nach dem Eindruck der Anstaltsleitung

irgendein Anzeichen für Selbstmord-Absichten gegeben. Im

Gegenteil habe Ingrid Schubert derartige Absichten aus
drücklich bestritten." (S.4)

(Aus dem Bericht der Verteidiger vom 13.11.1977)

Frau Dr. Lange, Obermedizinalrätin am Zentralkrankenhaus der JVA
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München erklärt am 15.11.1977 gegenüber dem Vorstand der JVA:

"Mit diesem Modus (der Überwachung) zeigte sich Frau Schubert
auch zufriedener, betonte aber immer wieder, das alles sei
überflüssig, weil sie keine Suicidabsichten habe. Da sie in

zwischen auch aufgeschlossener geworden war und sich in län
gere Gespräche einließ, war das glaubhaft. Am 11.11.77 er
klärte sie den Ärzten und Schwestern, daß ein Gesuch um Ver

legung nach Preungesheim unterwegs sei und sie Hoffnung habe,
dorthin zu kommen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß ärztlicherseits
"keine Suizidabsichten erkennbar waren."

"Insbesondere konnte aus ihrem Verhalten nicht auf das Vorlie

gen einer Selbsttötungsabsicht geschlossen werden." (Schreiben
des Staatsanwaltes an die Rechtsanwälte am 1.8.1978 - AZ 120 n
Is 100Q/77)

Die Behörden stellten ihren Tod in der Öffentlichkeit sofort als

Selbstmord dar.

Obwohl am TOdestag keine AUfzeichnungen in der Zelle gefunden wur

den, wurde einige Tage später ein Brief als "Beweis" vorgelegt, den

I. Schubert wenige Tage vor ihrem Tod geschrieben, aber nicht abge

schickt hatte. Es gibt andere Briefe, die Ingrid Schubert kurz vor

ihrem Tod schrieb und in denen sie lebhaftes Interesse an Philoso-

phie äußerte. Sie bestellte eine Menge

Bücher und entwickelte Pläne für die Zukunft.

Diese Briefe, die die Gefangene auch abgeschickt hat, werden weder

von den Behörden, noch von Amnesty International - die den Tod auf

die Haftbedingungen zurückführt - zur Kenntnis genommen.

r
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7. SIGURD DEBUS

Sigurd Debus starb am 16.4.1981 in Hamburg. Er hatte

sich seit dem 11.2:1981 an einem Hungerstreik der Ge

fangenen aus der RAF und anderer politischer Gefangener

beteiligt, um die Aufhebung der Isolation und die Zusam

menlegung zu erreichen.

Bericht zum Hunqerstreik und zum Tod von Siqurd Oebus

S.O., geboren am 7.5.1942 in FreudenthaI, wurde am 28.2.1974

festgenommen und am 30.5.1975 vom Landgericht Hamburg zu 12
Jahren Haft wegen seiner.Beteiligung an Banküberfällen,
Sprengstoffanschlägen gegen das Hamburger Landesamt für Ver
fassungsschutz und das Haus der Industrie in Tateinheit mit

Bildung einer kriminellen Vereinigung (heutiger § 129a StGB)
verurteilt. Oie Straftaten hat S.O. als Teil seines anti

imperialistischen Kampfes gesehen, den er gemeinsam mit der
damals existierenden Stadtguerilla führte. Eine direkte Ver
bindung zur RAF bestand jedoch nicht.
S.O. befand sich bis Anfang 1980 in Isolationshaft, davon
über fünf Jahre in strenger Einzelisolation vorwiegend in
der JVA Celle.

Im Februar 1980 wurde er in den Normalvollzug in die JVA
Hamburg-Fuhlsbüttel verlegt. Auch im Normalvollzug, der
nicht auf seinen Wunsch hin erfolgte, hielt S.O. seine frü

here Forderung auf Zusammenlegung zu interaktionsfähigen
Gruppen aufrecht (vgl. Anlage 1).

S.O. schloß sich am 11.2.1981 in der JVA Fuhlsbüttel dem

Hungerstreik inhaftierter RAF-Genossen an (vgl. Anlage 2,
Erklärungen vom 11.2. und 25.2.1981).

Am 20.2.1981 wurde er in das Untersuchungsgefängnis (UG)
Hamburg verlegt. Am 19.3.1981 begann im Zentralkrankenhaus
(ZKH) dieses UGs die Zwangsernährung (ZE). Oer Anordnung der
ZE durch den Chefarzt Or. Görlach ging dessen Feststellung
voraus, daß nunmehr für S.O. Lebensgefahr bestehe (vgl. An
lage 4).
Wodurch diese Feststellung begründet sein könnte, ist bisher

nicht deutlich geworden. S.O. wog an diesem Tage noch 62,6 kg.
Mangelerscheinungen waren nicht ersichtlich. Es fanden keine

vorangehenden Untersuchungen an S.O. statt. Aus den Kranken
blattunterlagen ergibt sich kein eindeutiger Hinweis für das
Vorliegen einer lebensbedro~lichen Verschlechterung seines
Gesundheitszustandes~

Aus der Tatsache, daß bei dem ebenso wie S.O. am 11.2.1981

in den Hungerstreik getretenen Gefangenen Gruschka trotz un
terschiedlicher individueller Konstitution und ebenfalls ohne

ärztliche Untersuchung gleichzeitig die ZE begonnen wurde,
ist vielmehr zu schließen, daß die ZE zu diesem Zeitpunkt

nicht der Beseitigung von Lebensgefahr diente, sondern als
Mittel zur Brechung des HS eingesetzt worden ist.



Trotz Befürwortung seitens der dort zuständigen behandelnden
Ärzte erklärte sich die Leitung des UG erst am Abend und nach
zahlreichen Interventionen bereit, den Besuch der Mutter und
des Anwalts bei S.O. zuzulassen.

Dieser Besuch führte dann erst zur Entdeckung des lebens
bedrohlichen Zustandes von S.O.
Bei dem Besuch erkannte S.O. weder seine Mutter noch seinen

Anwalt. Sein Hör- und Sehvermögen war völlig reduziert, er
war zeitlich und örtlich nicht orientiert. Der im AK Barmbek

zuständige Arzt hatte diese Erscheinungen bis dahin nicht er
kannt. Nach seinen Angaben war er aufgrund des ihm mitgeteil

ten bisherigen Widerstandes des Gefangenen gegen die nunmehr
seit 20 Tagen andauernde Zwangsernährung davon ausgegangen,
daß eine Kontaktaufnahme mit ihm seitens des Gefangenen nicht

erwünscht war. Die ihm übergebenen Meßwerte hätten eine der

artig lebensbedrohliche Situation nicht angezeigt.
Nach sofortiger Hinzuziehung von Neurologen wurde noch am Abend
des 7.4.1981 festgestellt, daß bei S.O. aller Wahrscheinlich-

I:! keit nach ein Gehirnschaden eingetreten war. I
11:, l
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Die ZE erfolgte durch zwangsweise Infusionierung von Amino

fusin, Kohlehydrat-Mischl~sung und vom 2.4.1981 an zusätz
lich von Lipofundin.
S.O. hat sich gegen diese ZE entsprechend seiner Ankündigung
von Anfang an aktiv zur Wehr gesetzt. Er wurde täglich von
acht Beamten gewaltsam aus seiner Zelle geholt und im ZKH bis
zu elf Stunden täglich festgeschnallt der Tortur der zwangs
weisen Infusionierung ausgesetzt (vgl. dazu Berichte von S.O.
vom 19.3., 23.3. und 26.3.1981, Anlagen 5-7).

Die Art und Weise der zwangsweisen Infusionierung wurde vom
Unterzeichner (RA Nitschke) selbst beobachtet.

Bis zum 3.4.1981 einschließlich konnte der Unterzeichner bei

seinen regelmäßigen Besuchen im UG keine erhebliche Ver
schlechterung des Allgemeinzustandes von S.O. feststellen.
Es konnten jeweils 30-minütige bis I-stündige Gespräche ge
führt werden.

... Das Körpergewicht von S.O. betrug noch am 5.4.1981
63 kg.

Das letzte Gespräch zwischen dem Unterzeichnenden und S.O.
fand am Freitagabend, dem 3.4.1981 im Sprechzimmer des UG
statt.

Am Montag, dem 6.4.1981 wurde der beabsichtigte Besuch des
Unterzeichnenden bei S.O. seitens der Anstalts+eitung unter

sagt. Es hieß, der Gesundheitszustand des Gefangenen lasse
einen Besuch am heutigen Tage nicht zu.
Erst nach Intervention bei Frau Justizsenatorin Leithäuser

wurde dem Unterzeichnenden für den nächsten Tag eine Besuchs

möglichkeit bei seinem Mandanten zugesichert. Auch am Diens
tag, dem 7.4.1981, wurde dem Unterzeichnenden die Kontaktauf
nahme zu seinem Mandanten jedoch zunächst verwehrt. Am Mittag
teilte die Anstaltsleitung mit, S.O. befinde sich nicht mehr
im UG. Die Auskunft, wohin S.O. verlegt worden sei, was Grund
für die Verlegung war und wer nunmehr zuständiger Arzt sei,
wurde verweigert. Erst nach erneuter Rücksprache mit der Ju
stizsenatorin Leithäuser wurde dem Unterzeichnenden der Auf

enthaltsort seines Mandanten mitgeteilt. S.O. war am Mittag
des 7.4.1981 in das Allgemeine Krankenhaus Barmbek verlegt
worden.

r
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S.O. erlangte im AK Barmbek trotz Einsatzes aller Möglich
keiten der Intensivstation sein Bewußtsein nicht mehr wieder.

Am 16.4.1931 wurde von Or. med. Prinz sein Tod festgestellt.

Aus dem Obduktionsbericht ergibt sich, daß S.O. bereits am
15.4.1981 klinisch tot war (Nuliinie EEG). Es besteht der be

gründete Verdacht, daß die verzögerte Feststellung und Mit
teilung des Todes von S.O. an die Öffentlichkeit auf Veran

lassung staatlicher Stellen und in der Absicht erfolgte,
den Abbruch des HS der Gefangenen aus der RAF in Verbindung
zu bringen mit dem Tod von S.O. und nicht mit der Erfüllung
von Forderungen.

Nach den bisher vorliegenden Obduktionsergebnissen und fach
ärztlichen Gutachten wurde der Tod von S.O. durch "Absterben

von Hirngewebe mit Hirnblutungen und stark erhöhten Hirndruck"
verursacht. Wodurch dieser Befund hervorgerufen worden ist,
steht gutachterlich noch nicht mit endgültiger Sicherheit fest .
Das Abschlußgutachten steht noch aus, da noch ergänzend fach
anästhesistische und fachinternistische Begutachtungen laufen.

Alle Anzeichen deuten darauf hin, daß die Zwangsernährung im
ZKH des UG den Tod von S.O. bewirkt hat.

Fest steht, daß S.O. nicht verhungert ist und zu keinem Zeit
punkt bei ihm eine lebensgefährdende körperliche Mangelsitua
tion infolge der Verweigerung der Nahrungsaufnahme vorlag.
Fest steht auch, daß es zum Zeitpunkt der Verlegung von S.O.
in das AK Barmbek am 6.4.1981 für S.O. keine Überlebenschance

mehr gab, die für den Tod entscheidende Gesundheitsverschlech
terung vielmehr bereits während der Zwangsernährung im UG
Hamburg erfolgte.

Für die maßgebliche Zeit vom 4.4.1981 und 5.4.1981 liegen
keine Krankenblattunterlagen vor. Aus der Krankenakte und den
bisher vorliegenden Gutachten ergeben sich zahlreiche Lücken
und Ungereimtheiten bzgl. der Behandlung S.O.s ~eitens der
im ZKH verantwortlichen Ärzte, die insbesondere hinsichtlich

ihrer Auswirkungen auf den weiteren Krankheitsverlauf z.Zt.
noch nicht geklärt werden konnten.
Strafrechtliche Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft beim

Landgericht Hamburg sind deshalb noch nicht abgeschlossen.

gez. Michael Nitschke, Rechtsanwalt

Die Staatsanwaltschaft beim Landgericht Hamburg, Abt. 13,

leitete am 17.4.1981 - Az.: 134 Js 1063/81 - ein Todes

ermittlungsverfahren ein. Am 4.5.1981 erteilte sie Auf

träge zur Erstellung von Gutachten. Sicher ist, daß zum

Zeitpunkt des Todes kein Mangelzustand im Zusammenhang

mit dem Hungerstreik bestand.

Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen sind zum Zeit

punkt der Erstellung dieser Dokumentation - 16.4.1983,

2 Jahre später - noch nicht abgeschlossen.
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gez. Sigurd Debus"

gez. Sigurd Debus"

Auszüge aus den im anwaltlichen Bericht genannten

Anlagen:

Anlage 4: Das Original des zitierten Schreibens
des Zentralkrankenhauses (ebenfalls vom

19.3.81) befindet sich im Anhang.

Anlage 6: Bericht von Sigurd Debus vom 23.3.81

"21. 3.:
Zwangsinfusion im ZKH von 8.20 - 16.50
1 Liter Aminofusin L 600

1 Liter Kohlehydrate-Mischlösunq
Von acht Sani-Bullen wie am Vortag ins ZKH. Diesmal nicht

völlig bewegungsunfähig festgeschnallt, konnte die Ober
schenkel und den Unterkörper etwas bewegen. Fesseln: an den
Unterschenkeln, 3n den Unterarmen, Uber die Brust und die
Schultern.

Anlage 5: Bericht von Sigurd Debus vom 19.3.81

"Sigurd Debus 19.3.81
UG Hamburg

Bericht Uber die Zwangsernährung (Infusion von 1 Liter
'Salviamin 1500' in den linken Arm) am 37. Tag des HS.

Am 19.3. kommen um 10.45 der Leiter des ZKH, Görlach, und
der UG-Vollzugslei ter, Köpcke, in die Zelle und geben mir
einen Schrieb vom gleichen Datum:
'Betr. Hungerstreik des FS Debus, Sigurd, geb. 7.5.42
Der Obengenannte verweigert seit dem 11.2.81 beharrlich die
Aufnahme von Nahrung jeglicher Art. Es besteht jetzt Lebens

gefahr. Dieser Gefahr kann nur durch medizinische Untersuchung
und Behandlung sowie Ernährung entgegengewirkt werden. Der Ge

fangene ist im Beisein des Vollzugsleiters 111, Herrn van
Köpcke, Uber die Notwendigkeit der ärztlichen Maßnahmen und
die Möglichkeit einer zwangsweisen Behandlung sowie Uber die
gesundheitlichen Folgen einer Nichtbehandlung belehrt worden.
Die Maßnahmen werden hiermit - notfalls auch zwangsweise 

angeordnet. .(§ 101 StVollzG, VV zu § 101 StVollzG)
Dr. Görlach, Medizinaldirektor, Chefarzt'

Ich wiederholte, daß ich jedem Versuch der Zwangsernährung
aktiven Widerstand entgegensetzen werde. Sie zogen wieder
ab.

Um 11.05 stUrmten 8 Mann (Sanitäter) die Zelle, packten mich

an Beinen, Armen und an der HUfte, schlaiften mich zu einer
vor der Zelle stehenden fahrbaren Liege, warfen mich mit dem
Bauch nach unten darauf, verdrehten mir die Arme und setzten

sich auf die Beine, preßten den Kopf auf-die Liege. So gings
ins ZKH. Dort legten sie mich auf eine Liege. Sie schnallten
mich fest: an den Beinen oberhalb der FUße und an den Ober
schenkeln' mit Lederfesseln. Über den Unterleib mit einem Le

dergurt und Uber der Brust mit einem Ledergurt.
Beide Unterarme mit Fesseln an die Liege. Im ZKH war Görlach
dabei. Nach etwa 5 Minuten wurde von Görlach die Nadel in den

linken, fixierten Arm geschoban. Infusion von einem Liter
(siehe oben). Die Zwangsernährung dauerte von 11.15-16.20.

Der Körper war vollständig bewegungslos auf der Liege fixiert,
ich konnte nur den Kopf und den Hals bewegen.
Nach dieser Tortur waren die Glieder völlig steif, ich konnte
mich nur unter Schmerzen u~d sehr langsam bewegen.

Ich weiß nicht genau, ob vor der Infusion Blut abgenommen,
der Blutdruck und Puls gemessen wurden, da zwei Bullen den
linken Arm festhielten und ihn durchbogen. Ich hatte kein
ausreichendes GefUhl mehr im Arm, nur noch Schmerzen.

gez. Sigurd Debus"

gez. Sigurd Debus"

Erklärungen vom 11.2. und 25.2.1981

heute im unbefristeten Hungerstreik gegen Ver
Isolation und Trakts.

Anlage 2:

Anlage 1: Schreiben von Sigurd Debus vom 12.1.80

"Anstaltsleitung/Vollzugsamt Hamburg
Zu den Informationen der Herren Ludwig und Quast vom 10.1.
ist noch zu sagen
1. nach sec~s Jahren Isolationshaft (ausgenommen sieben Mona

te in Celle) ist die Aufnahme von Anstaltsarbeit nach ei

ner Änderung der Haftbedingungen (Anstalt 11) fUr lange
Zeit aus psychischen u~d physischen GrUnden unmöglich.
Ich bin inzwischen arbeitsunfähig. Ob ich später Anstalts
arbeit aufnehmen kann, wird allein von mir bestimmt.

2. Im Ubrigen gelten die Forderungen aus dem unterbrochenen
Hungerstreik vom Sommer 1979.

"Sigurd Debus 25.2.81
An Strafvollzugsamt Hamburg
Im Zusammenhang mit der Hungerstreikerklärung weise ich
ausdrUcklich darauf hin, daß eine Verlegung in den soge

nannten Normalvollzug von mir abgelehnt wird.
Es wird nur noch eine kollektive Lösung im Sinne der For
derungen aus dem Hungerstreik geben.

Anlage 3: Aus dem Schreiben an den Rechtsanwalt
während des Hungerstreiks, 19.3.81

"In den jetzigen Zellen, in denen wir sind, handelt es sich
bereits um sogenannte 'Beobachtungszelle,' , d.h. es sind

zwei Lampen drin, beide hinter Gittern in die Wand eingelas
sen. Die eine Lampe hat 25 W, ist die 'Nachtbeleuchtung' ,
die andere die normale Birne mit 75 W.

Die 25-W-Lampe lassen sis seit der Nacht vom Mittwoch auf
den Donnerstag ununterbrochen an. Die Klappe in der TUr ha
ben sie mit einem Gitter ausgewechselt, dieses Gitter ist

ununterbrochen durchsichtig - es war vorher mit einer Stahl

scheibe abgedeckt. Sie k5nnen also jederzeit, ohne an der
Klappe rumzumurksen, in die Zelle reinsehen."

"Ich bin ab

nichtung in
Ich fordere

- die Zusammenlegung der Gefangenen aus der Guerilla zu
Gruppen von mindestens 15 Gefangenen

- Anwendung der Genfer Konvention auf die Gefangenen aus
der Guerilla.

Kontrolle der Haftbedingungen durch die Internationale
Kommission zum Schutz der Gefangenen und gegen Isola
tionshaft

- die Freilassung von GUnter Sonnenberg
Hamburg, 11.2.81

ill



135 -

Abends ca. 20 Minuten nach der Abnahme der Nadel noch auf

der ZKH-Liege festgeschnallt, weil die Killer den Rücktrans

port vo~ uns in den UG-Bereich nicht rechtzeitig angemeldet
hatten. Sie schleichen den ganzen Tag über bei mir herum, be
obachten mich ununterbrochen aus dem Nebenraum, der als Auf
enthaltsraum und Behandlungsraum eingerichtet ist. Dieser Raum

und die Behandlungszelle, in die sie mich bringe~, sind mit
einem Fenster in der Zwischenwand ausgestattet. I~ UG-Bereich
ist bei unserem Ab- und Antransport immer 'alles unter Ver
schluß I. Es war an diese:n I~bend kurz vor deIn Ende der Infusion

aber von den Sanis kaum einer mal im Raum, sie sahen sich wohl

gerade das Fußballspiel an, daher vielleicht auch die Verzöge
rung des Rücktransportes in die UG-Zelle.

An diesem Abend - nach der Infusion von Kohlehydraten - ~ar
ich nicht fähig, länger als 5 Min. zu sitzen, fiel auf das
Bett, deckte mich mit allen verfügbaren Decken zu, zwei Pul
lover an. Gleichzeitig Schüttelfrost und Schweißausbrüche,
stundenlang. Herzrasen und Reißen in der linken Brust - meh

rere Minuten Dauer, unperiodisch. Unfähig, mich schnell zu
bewegen. Liegen auf der Seite unerträglich. Liege auf dem
Rücken, Kopf etwas hoch, völlig kraftlos, Ekelgefühl. Dann
im Liegen Schwindelanfälle, habe das Gefühl, als wenn die Wir

belsäule und die Beine sich immer schneller spiralförmig drehen
und verliere zeitweise das Bewußtsein - wie lange, weiß ich
nicht, komme nicht darauf, auf die Uhr zu sehen. Merke auch
nicht, wie sie um 11.00 abends das Hauptlicht ausmachen. Um
ca. 24.00 komme ich schweißgebadet zum vollen Bewußtsein, im
Darm eine Bewegung. Ich war der Meinung, daß mein Darm sich
inzwischen völlig geleert hatte. Zur Toilette, etwa eine Tasse

Volumen einer schwarz-braunen Suppe kommt aus dem Darm, ge
ruch mehr nach Medikament als nach Kot.

Danach lassen die eben beschriebenen Zustände nach, ich lege
mich hin und schlafe erstmals seit der Dauernotbeleuchtung
trotz dieser Beleuchtung bis morgens 6.45 ('Wecken') tief und
ohne zu erwachen.

22.3.:

Zwangs infusion im ZKH von 8.15 - 16.05
1 Liter Aminofusin

1 Liter Kohlehydrate-Mischlösu~
Wieder von acht Sani-Bullen wie beschrieben geholt, festge
schnallt wie am Vortag - etwas Bewegungsmöglichkeit.

Die am Vortag beschriebene Situation tritt heute etwas abge
schwächt erst gegen 19 Uhr auf, alles nicht so extrem, aber
heute keine Darmentleerung, sondern Brechen von schwarzem
Schleim, eine geringe Menge (Esslöffel) - dabei aber eine
halbe Stunde würgen. Hatte bei der Rückkunft in die Zelle
einen Schluck Kaffee getrunken - habe keinen Durst, nur Ekel
gefühl.

r
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anwesende Ärztin (kenne ich nicht) kam, ich sagte ihr das
mit dem Blutaustritt und zu~ätzlich, daß seit dem Beginn der
Kohlehydrate-Infusion alle zwei Tage eine braun-schwarze
Flüssigkeit aus dem Darm ausgetreten ist, und seit heute Blut.
Ich verlangte, daß morgen (Freitag) mit der Zwangsernährung
ausgesetzt werde ••.•
Ich werde heute, wenn sie trotzdem mich zur ZE holen wollen,
sofort vorher einen Arzt verlangen: einen 'Tag aussetzen um
mir Zeit zu lassen zu entscheiden, ob ich kurzfristig (für
kurze Zeit) die form des Widerstandes gegen die ZE ändern
werde.

Am Abend lief tropfenweise weiter Blut aus dem Darm, ich
wechselte etwa jede Stunde den Woll-Lappen. Morgens weitere

Sickerunq.
gez. Sigurd Debus"

Am 16.4.1981 gab die Staatliche Pressestelle Hamburg eine

Presseerklärung heraus. Darin heißt es:

"Als sich sein Gesundheitszustand verschlechterte, wurde
Debus ab dem 19. März 1981 intravenös ernährt. Er ist von

den behandelnden Ärzten eindringlich darauf hingewiesen wor

den, daß für ihn Lebensgefahr bestehe. Die Infusionsbehand

lunq ist von Debus qeduldet worden. Am 7. April 1981 wurde
er auf Grund einvernehmlicher Entscheidungen der beteiligten

Ärzte in ein allgemeines Krankenhaus verlegt. Dies entsprach

einer vorher qetroffenen Absprache der Justizbehörden und
der Gesundheitsbehörde, 1) nach der der Zeitpunkt einer not

wendig werdenden Verlegung in ein öffentliches Krankenhaus
allein ärztlichem Ermessen überlassen bleiben sollte.

Die Justizbehörde betont, daß von ihr alles unternommen wor

den ist, das Leben von Sigurd Debus zu erhalten. Dort jedoch,
wo ein Mensch den eigenen Tod bewußt in Kauf nimmt, stößt
ärztliche Hilfe an ihre Grenze."

1) Unterstreichungen von uns.

gez. Sigurd Debus"

I
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Anlage 7: Bericht von Sigurd Debus vom 26.3.81

"Heute lief die Zwangsinfusion von 9.45 - 17.55. 1 Liter
Aminofusin, 3/4 Liter Kohlehydrate-Mischlösung. Festgeschnallt
wie am Vortag.

Am Abend stellte ich fest, daß am Nachmittag (auf der Liege
im ZKH) Blut aus dem Darm gekommen ist. Beide Unterhosen waren
durchnäßt. Um 19.00 verlangte ich einen Arzt zu sprechen, die

,
"
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VI. EINGRIFFE IN DAS RECHT AUF VERTEIDIGUNG
I

(Art. 14 des Paktes)

I. Übersicht über die einzelnen Gesetze und Maßnahmen

Die staatlichen Organe der BRD greifen in viel

fältiger Weise in das Verteidigungsrecht ein. Sie

haben eine Reihe von Gesetzen geschaffen, die die

Grundlage für solche Eingriffe bilden.

1. Kontrolle des Mandatsverhältnisses

A. Kontrolle des schriftlichen Verkehrs

T

!

I
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lage Post kontrolliert, zurückgehalten und be

schlagnahmt, nachdem diese vom Kontrollrichter be

reits genehmigt worden war.

b) Die politische Polizei führt in unregelmäßigen

Abständen Durchsuchungen in den Zellen der Gefangenen

durch; sie sieht dabei persönliche Aufzeichnungen und

Verteidigungsunterlagen ein, beschlagnahmt sie. Diese

Praxis wird gerade auch während laufender Hauptver

handlungen geübt, so daß sich Polizei und Staatsan

waltschaft einen Einblick in das Verteidigungskonzept

verschaffen.

a) Die Korrespondenz zwischen Verteidiger und Gefan

genen wird in Verfahren nach § 129 a StGB von einem

Richter kontrolliert (§ 148 11 StPO, eingeführt:

18.8.1976). Dieser hält die Post zurück, wenn er

der Auffassung ist, sie diene nicht dem Zweck der Ver

teidigung. Da es nicht Sache eines Richters sein kann,

das Verteidigungskonzept zu definieren, ist das Ge

setz mit dem Verteidigungsrecht unvereinbar. Es wider

spricht insbesondere Art. 21 I 2 dernDraft Princip1es

on Freedom from Arbitrary Arrest and Detention"der

UN-Menschenrechtskommission (E/CN. 4/1044):

"The arrested or detained person and his counse1

sha11 a11ways be a110wed adequate opportunity for
consu1tations. They may communicate free1y in
writing or by telephone or by other means and
their messages sha11 not be censored or the trans

mittal thereof de1ayed by the authorities."

In jüngster Zeit haben Beamte der politischen Polizei

sowie Gefängnisbeamte ohne jede gesetzliche Grund-

1) Vg1. die Fragen der Ausschußmitglieder Opsah1

1I (CCPR/C/SR. 92, Abs. 39 l, Tarnopo 1sky (CCPR/C/SR. 93,l A_b_S_._4_0_l_,__pr_a_d_o_V_a_1_1_eJ_"0_(_C_CP_R_/_C/_S_R_'__94_'__A_bS_'_1 0)

cl Auch die Kanzl~ien von Verteidigern werden von der

politischen Polizei und der Staatsanwaltschaft durch

sucht, auch hier werden Verteidigungsunterlagen

beschlagnahmt.

B. Kontrolle des mündlichen Verkehrs

a) Die Gefangenen werden vor und nach jedem Besuch

eines Verteidigers durchsucht und müssen sich nach

dem Besuch neu einkleiden.

b) Die Verteidiger werden vor jedem Besuch von Poli

zei- oder Gefängnisbeamten körperlich durchsucht, müs

sen ihre Akten einsehen lassen; in einigen Fällen mußten

Verteidiger sich nackt ausziehen und körperlich unter

suchen lassen; vgl. 3. Internationales Russel1-Tribunal

Bd. 4, S. 63.

c) Während des Besuchs sind Gefangener und Anwalt in

§ 129 a-Verfahren durch eine Trennscheibe behindert

(§ 148 11 StPO, eingeführt: 14.4.1978l, eine massive

I Glasscheibe, ähnlich einem Bankschalter, durch deren

I Sprechvorrichtung die Stimmen verzerrt und die akusti-

i sc he Wahrnehmung beeinträchtigt werden. Gemeinsames

L Akt," 1"., i" _u_n_m_b_"9_1_'_"C_h_' _



- 139-

d) Gespräche zwischen Gefangenen und Verteidigern

sind heimlich elektronisch abgehört und es sind Ton

bandaufzeichnungen dieser Gespräche angefertigt wor

den. Der baden-württembergische 'Innenminister hat am

17.3.1977 öffentlich eingeräumt, daß in zwei "Aus

nahmesituationen" im Gefängnis Stuttgart-Stammheim

Gespräche zwischen Gefangenen aus der RAF und ihren

Vertei~igern heimlich auf Tonband aufgenommen worden

sind; vgl. Kritische Justiz 1977, S. 112 und: 3. Inter

nationales Russell-Tribunal, 1979, Bd. 4, S. 56.

Strafanzeigen gegen die abhörenden Personen blieben er

folglos; die Staatsanwaltschaft Stuttgart stellte das

Verfahren mit der Begründung ein, die Abhöraktionen

hätten keinen Straf tatbestand erfüllt. Dieses Ergebnis

begründet die Vermutung, daß ein solcher Vorgang be

liebig wiederholbar geblieben ist, so daß weitere Ab

höraktionen wahrscheinlich sind.

Vgl. zu dem gesamten Komplex die Schlußfolgerung des

3. Internationalen Russell-Tribunals (Bd. 4, S. 177),

daß die

jüngst verabschiedeten Gesetze und ergriffenen
Maßnahmen eine ernsthafte Bedrohung der Menschen
rechte darstellen. Die Jury hat festgestellt, daß
es Eingriffe in die Beziehung zwischen Anwalt und
Mandanten gibt."

2. Beschneidung des Verteidigungsrechts in der

Hauptverhandlung

a) Polizei- und Gefängnisbeamte nehmen körperliche

Durchsuchungen bei den Verteidigern vor, wenn diese

das Gerichtsgebäude betreten. Sie sehen Verteidigungs

unterlagen ein. Vg1. die Feststellung des 3. Internatio

nalen Russell-Tribunals (Bd. 4, S. 176):

"Anwälte ... müssen demütigende Leibesvisitationen

dulden. Weigern sie sich, werden sie mit hohen Ge
richtskosten überzogen."

r
I
!

I

- 140 -

b) In ähnlicher Weise werden Prozeßbesucher kon

trolliert: sie werden bei Eintritt in das Gerichts

gebäude körperlich durchsucht, müssen U.U. die Klei

dungsstücke (Hosen) öffnen, ihr Personalausweis wird

kopiert und die Tatsache des Prozeßbesuchs im Computer

des Bundeskriminalamts gespeichert.

c) In der Hauptverhandl~ng wird das Erklärungsrecht

des Gefangenen beschnitten, dies gilt insbesondere für

Erklärungen, in denen Gefangene die politischen Ziele

und Inhalte ihnen zur Last gelegter Aktionen darlegen.

- Mit Gesetz vom 9.12.1974 wurde das Recht des Angeklag

ten beseitigt, während der Hauptverhandlung jederzeit

eine Erklärung abzugeben (Streichung des § 271 aStPO).

- Gefangene, die Erklärungen abgeben, werden vom Ge

richtsvorsitzenden durch Abstellen ihres Mikrophons so

häufig unterbrochen, daß ihre Erklärung zerstückelt

wird.

- Die Justizminister der Länder haben am 25./26.9.1982

beschlossen, daß politische Prozeßerklärungen künftig

generell durch Gesetz verboten werden sollen. "Lang

atmige ideologische Erklärungen" sollen als "Prozeß

verzögerung" unterbunden werden. Der Angeklagte habe

ein Recht darauf, schnell verurteilt zu werden.

d) Das Recht von Verteidigern, Erklärungen abzugeben,

wird beschnitten.

Verteidiger, die sich kritisch gegen die Justiz äußern,

werden mit Ehrengerichtsverfahren überzogen. Ein Bei

spiel: ein Rechtsanwalt hatte eine Geldbuße zu zahlen,

weil er geäußert hatte, Klassenjustiz stolpere nicht

über die juristischen Zwirnsfäden der Strafprozeßordnung;

und: in diesem Verfahren werde das äußere Dekor eines

rechtsstaatlichen Verfahrens zur Unterdrückung und

Terrorisierung der politischen Gegner der kapitalisti

schen Herrschaftsordnung mißbraucht (vgl. 3. Internatio

nales Russell-Tribunal, Bd. 4, S. 24)



- 141 -

3. Ausschluß und Kriminalisierung von Verteidigern
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nämlich: die Gefangenen (!) aus der RAF "unterstützt"

bzw. für sie "geworben". Als "Unterstützung" und "Wer

bung" wurde und wird die angebliche ideelle Unter

stützung angesehen, die darin bestanden haben soll,

daß ein Verteidiger auf öffentlichen Veranstaltungen

sich für die Abschaffung der Isolationshaft einsetzt.

Kurz: die politische, also auch öffentliche, Verteidi

gung wird zur Komplizenschaft erklärt.

b) In diesem Zusammenhang ist ,die Einsetzung von Zwangs

verteidigern durch die Gerichte anzuführen, also von

Verteidigern, die gegen den Willen der Angeklagten tä

tig sind. Zwangsverteidigung gehört zur üblichen Praxis

in politischen Verfahren. Wesentlicher Teil des Rechts

auf Verteidigung ist, daß der Angeklagte sich einen An

walt seines Vertrauens wählt und mit ihm ein Verteidi

gungskonzept erarbeitet. Die Bestellung von Verteidi

gern gegen den Willen der Angeklagten ist eine Ver

letzung des Verteidigungsrechts. - Die Justiz verfolgt

mit dieser Praxis den Zweck, sich auf den Fall vorzube

reiten, daß sie einen Verteidiger des Vertrauens des An

geklagten gemäß § 138 a StPO ausschließt; sie bestellt

also Zwangsverteidiger präventiv, um nach Ausschluß der

Vertrauensverteidiger den Anschein eines rechtsstaat

lichen Verfahrens aufrechtzuerhalten.

c) Gemäß § 146 StPO (eingeführt: 1.1.1975) ist die ge

meinschaftliche Verteidigung mehrerer Angeklagter

durch einen Anwalt verboten. Führt man sich vor Augen,

daß politische Angeklagte immer wegen eines Organisa

tionsdelikts ("kriminelle Vereinigung": § 129 StGB;

"terroristische Vereinigung": § 129 a StGB) vor Gericht

stehen, so leuchtet ein, daß sie sich auch als Gruppe

müssen verteidigen können.- In der Folgezeit hat die

Justiz die Bestimmung extensiv ausgelegt:

r

I

I

I

I
I
I
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e) Das Beweisantragsrecht ist in starkem Umfang

eingeschränkt.

Dies gilt für alle Beweismittel, die sich auf die

politische Bedeutung von Aktionen beziehen, die den

0ngeklagten zur Last gelegt werden. Noch in keinem

r~ll konnten Angeklagte in Verfahren gegen die RAF

den politischen Charakter ihrer Aktionen mit Hilfe

von Zeugen oder Sachverständigen darlegen. Ausführ

licher dazu s. S.148 .

Ferner wurde durch Gesetz vom 1.1.1979 (§ 245 II StpO)

die Möglichkeit des Angeklagten, selbst Zeugen oder

andere Beweismjttel herbeizuschaffen, eingeschränkt.

Nach frührerem Recht war das Gericht in weitem Umfang

verpflichtet, vom Angeklagten geladene und am Prozeß

ort anwesende Zeugen zu hören.

f) Die Ablehnung eines Richters wegen Befangenheit

führt nicht mehr zur Unterbrechung der Hauptverhandlung

(§ 29 11 StPO, eingeführt: 5.10.1978).

a) Ein Verteidiger kann aus einem Verfahren ausgeschlos

sen werden; es genügt der bloße "dringende Verdacht", er

habe sich an einer "Tat", die seinem Mandanten zur Last

gelegt wird, "beteiligt" oder er gefährde die Sicher

heit des Gefängnisses (§ 138 StPO, eingeführt:

1.1.1975). Diese Vorschrift wurde eigens für das ein

halbes Jahr später beginnende Verfahren gegen 4 Gefange

ne aus der RAF (Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Ulrike

Meinhof, Jan-Carl Raspe) geschaffen, die vom Staat als

"Rädelsführer" der RAF eingestuft worden waren. Andreas

Baader war daraufhin zu Beginn des Prozesses ohne jeden

Verteidiger. Die Ausschlußgründe lauteten: die Vertei

diger hätten eine "kriminelle Vereinigung" (§ 129 StGB),

I

,I

~_I\ _



ii,

I
I

- 143 -

Sie hat das Verbot der gemeinschaftlichen Vertei

digung auf parallel und auf sukzessiv geführte Verfah

ren ausgedehnt, sofern nur der Tatvorwurf sich in ir

gendeiner Weise auf die RAF bezieht.

Seit 1984 erweitert die politische Justiz den Anwendungsbereich
des 146 StPO doppelt:

- Sie lehnt die Zulassung von Anwälten ab, wenn diese einen
anderen RAF-Gefangenen nicht (wie 146 StPO vorschreibt) ver

teidigen, d.h. in dem Verfahren bis zur rechtskräftigen Verur
teilung vertreten, sondern ihn danach als Strafgefangenen be
treuen (also ein sog. Haftmandat wahrnehmen).

- Ferner benutzt die Justiz die Konstruktion einer "terroris

tischen Vereinigung im Gefängnis", der alle RAF-Gefangenen
angehören sollen (vgl. S. ~) dazu, solche Anwälte nicht zuzu

lassen, die bereits einen anderen RAF-Gefangenen vertreten,
ohne, wie noch zuvor, zu behaupten, beide Gefangene hätten

gleichzeitig als Mitglieder der RAF in der Illegalität ge-

lebt: nun soll genügen, daß sie als Gefangene gleichzeitig
Mitglieder einer "terroristischen Vereinigung" (von Gefange-
nen ••• ) sind. Diese Ausweitung hat das Ziel und führt in

der Praxis auch dazu, daß neu inhaftierte Gefangene monatelang
ohne Verteidiger sind, weil alle Anwälte, die ein Mandat über

nehmen wollen, bereits einen anderen RAF-Gefangenen vertreten,
selbst wenn dies bloß ein Haftmandat ist.

d) Gemäß § 137 I 2 StPO ist die Zahl der zulässigen

Verteidiger eines Mandanten auf höchstens 3 begrenzt

(eingeführt: 1.1.1975).

r
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e) Verteidiger werden mit Strafverfahren überzogen:

wegen "Unterstützung" bzw. "Werbung" für eine "krimi

nelle" bzw. "terroristische Vereinigung" (§§ 129,

129 a StGB). Der Tatbestand der "terroristischen Ver

einigung" (§ 129 a StGB) wurde mit Gesetz vom 18.8.

1976 eingeführt. Der gleichzeitig geänderte § 112 StPO

sieht vor, daß bei Verdacht gemäß § 129 a StGB eine

Inhaftierung möglich ist, ohne daß die traditionellen

Haftgründe der Flucht- oder Verdunklungsgefahr be

hauptet werden müssen. Eine solche Inhaftierung ist po

litische Sicherungshaft. Sie steht im Widerspruch zu

Art. 3 und 5 der Draft Principles on Freedom from

Arbitrary Arrest and Detention der UN-Menschenrechts

kommission (E/eN. 4/1044).

Mit diesem Instrument hat die politische Justiz insge

samt 4 Verteidiger von Gefangenen aus der RAF inhaf

tiert; ausführlicher dazu s. S. 149

f) Insbesondere zur Verhandlungsunfähigkeit:

In den Verfahren gegen Gefangene aus der RAF ist das

Institut der Verhandlungsunfähigkeit praktisch be

seitigt.

1. § 231 aStPO, in Kraft seit 1.1.1975, sieht vor,

daß die Verhandlung in Abwesenheit des Angeklagten

zu führen ist, wenn dieser verhandlungsunfähig ist und

seine Verhandlungsunfähigkeit selbst verschuldet hat.

Die praktische Bedeutung dieser Regelung ist am Bei-
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spiel des Verfahrens in Stuttgart-Stammheim gegen

Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof und

Jan earl Raspe zu demonstrieren.

Die Gefangenen und ihre Verteidiger hatten von Beginn

des Verfahrens an dargelegt, die Gefangenen seien auf

grund der jahrelangen Isolation verhandlungsunfähig.

Das Gericht hatte zunächst behauptet, dies sei nicht

der Fall. Schließlich war es den Angeklagten und ihren

Verteidigern gelungen, medizinische Sachverständige

vom Gericht beauftragen zu lassen; diese kamen zu dem

Ergebnis, daß die Gefangenen partiell verhandlungs

unfähig seien und der Hauptgrund hierfür in der Iso

lation liege." Das Gericht kam daraufhin zu folgender

Entscheidung: es erkannte die Verhandlungsunfähigkeit

an, behauptete jedoch, der Grund dafür liege in den

Hungerstreiks, die Gefangenen seien also an ihrer ge

sundheitlichen Verfassung selbst schuld, das Verfahren

sei - gemäß § 231 a StPO - in ihrer Abwesentheit fort

zuführen. Die nächsthöhere Instanz, der Bundesgerichts

hof, kam zu dem gleichen Ergebnis, jedoch mit anderer

Begründung: wohl seien die Haftbedingungen Ursache

der Verhandlungsunfähigkeit, die Gefangenen aus der

RAF seien aber - aufgrund ihrer "besonderen Gefähr

lichkeit" - an ihrer Isolation selbst schuld, also

sei aus diesem Grund die Verhandlung auch ohne sie

weiterzuführen.- Aufgrund dieser Entscheidung hat das

Oberlandesgericht Stuttgart zeitweise in Abwesenheit

der Angeklagten verhandelt.

In dieser "Interpretation" hat § 231 a StPO die Funk

tion, der Justiz aus einem von ihr selbst geschaffenen

Dilemma zu helfen: sie ordnet die Isolationshaft an,

verursacht damit die Verhandlungsunfähigkeit, und sa

botiert so die Hauptverhandlung; sie zieht jedoch nicht

die Konsequenz, die Isolation aufzuheben, sondern er

klärt die Verhandlungsunfähigkeit für selbst-verschul

det und schafft sich so die Möglichkeit, das Verfahren

in Abwesenheit zu führen.
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2. Obwohl Günter Sonnen berg wegen seiner Kopfver

letzung verhandlungsunfähig war (vgl. S. 58 ff),

hat das OLG Stuttgart seit März die Verhandlung

gegen ihn geführt. Es hat sich damit über medi

zinische Gutachten hinweggesetzt; so schrieb Prof.

Dr. Rasch:

"So ist nur beschränkt in der Lage, sich verständ
lich zu machen und zu verstehen, was andere er

klären. Er kann den Wortsinn abgegebener Erklä
rungen verstehen, aber von einem relativ niedrig an
zusetzenden Schwierigkeitsgrad an nicht mehr den
eigentlichen Sinn einer Erklärung .... Es ist zu er
waren, daß S. bei der Verhandlung von ihm und ande
ren abgegebene Erklärungen in einem erheblichen,
d.h. weit über normalem Ausmaß wieder vergißt. Nach

medizinischer Auffassung liegt Verhandlungsunfähig
keit vor" (nach: "Der Spiegel", 27.2.1978, S. 104 f.)

"Das Gericht reduzierte die inhaltiche Voraus

setzung der Verhandlungsfähigkeit praktisch auf
die rein äußerliche Möglichkeit der Teilnahme am
Prozeß" (ebenda, S. 102)

Die Bundesanwaltschaft (Oberstaatsanwalt Lampe)

erklärte im Prozeß, sicher habe Sonnenberg Gehirn

masse verloren, aber es genüge, daß Sonnenberg

noch so viel Gehirnmasse habe, um am Verfahren teil

nehmen zu können. Am Ende dieses Verfahrens wurde

Sonnenberg zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt.

11. Die Ziele der Eingriffe in das Verteidigungsrecht

l.
Ein Ziel (insbesondere der Ausschlüsse von Verteidi

gern sowie ihrer Kriminalisierung und Inhaftierung)

besteht darin, die Isolation der politischen Gefange

nen zu verschärfen. Sie werden einer der wenigen ihnen

verbliebenen Kommunikationsmöglichkeiten beraubt.

Der ehemalige Präsident des Bundeskriminalamts, Herold,

hat demgemäß in einem Interview erklärt, die "bloße
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Tatsache der Verteidigerbesuche" und ihre Zahl seien

"sehr erhebliche polizeiliche Erkenntnisse" (Frank

furter Rundschau, 4.8.1978). Die "bloße Tatsache" und

die Zahl der Besuche können nur dann "sehr erhebliche

polizeiliche Erkenntnisse" bilden, wenn die Polizei

- gemeint ist das Bundeskriminalamt - als einer Insti

tution, die auch für die Isolierhaft verantwortlich

ist, ein Interesse daran hat, die Isolation zu ver

schärfen, die Tatsache von (noch) möglichen Anwalts

besuchen also bereits als Störfaktor gewertet wird.

Auf der gleichen Linie hat die Bundesregierung in ihrer

Stellungnahme zur Beschwerde bei der Europäischen Men

schenrechtskommission ausgeführt, der Vorwurf der völli

gen Isolation sei unzutreffend, es sei "den Beschwerde

führern unbeschränkt erlaubt, Besuche von ihren Vertei

digern zu empfangen". Wenn die Bundesregierung davon

ausgeht, Verteidigerbesuche seien "erlaubt", so heißt

dies, daß nach ihrer Auffassung Anwaltsbesuche nicht

selbstverständliches Recht eines jeden Gefangenen

sind, sondern ihm gewährte Vergünstigungen, die bei

Bedarf entzogen werden können.

Das Kontaktsperregesetz ist weiterer deutlicher Beleg.

Auf der gleichen Linie liegt es, daß Verteidigerge

spräche nur durch eine Trennscheibe möglich sind.

Der zugrundliegende Gedankengang lautet: so lange Ver

teidigerbesuche noch möglich sind, soll mit Hilfe der

Trennscheibe die Isolation doch möglichst weitgehend

aufrechterhalten bleiben.

2.

Weiteres Ziel ist es, eine politische Verteidigung in

der Hauptverhandlung zu verhindern, also zu verhindern,

daß sowohl die staatlichen Maßnahmen gegen die Ge

fangenen, also insbesondere: die Haftbedingungen, als

auch die politischen Ziele der Gefangenen öffentlich

dargelegt werden.

L
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In besonderer Weise wird dies an der Praxis der Ge

richte deutlich, entsprechende Beweisanträge abzulehnen.

Im Verfahren in Stuttgart-Stammheim (gegen Andreas

Baader, Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof, Jan Carl Raspe)

ging es z.B. um die Anschläge der RAF während des Viet

namkrieges gegen das US-Hauptquartier in Heidelberg

(24.5.1972) und das Hauptquartier des V. Armee-Corps

der US-amerikanischen Streitkräfte in der BRD und West

Berlin (Frankfurt/Main, 11.5.1972). Die Gefangenen und

ihre Verteidiger hatten die US-amerikanische Kriegsfüh

rung in Vietnam und deren Unterstützung von seiten der

Bundesregierung in einer Reihe von Beweisanträgen the

matisiert. Sie hatten US-amerikanische Militärs, Poli

tiker, ehemalige Geheimdienstagenten, Ärzte, Journa

listen und Völkerrechtler als Zeugen bzw. Sachverstän

dige zu laden beantragt, um den völkerrechtswidrigen

Charakter der US-amerikanischen Kriegsführung zu be

weisen und die Rechtmäßigkeit ihrer Aktionen - auf

grund völkerrechtlichen Widerstandsrechts - zu bele

gen. Das Gericht hat sämtliche Anträge als nicht zur

Sache gehörig zurückgewiesEn; vgl. Kritische Justiz.

1977, S. 201. Das gleiche Ziel liegt den oben (S.140

genannten Beschneidungen des Erklärungsrechts der An

geklagten zugrunde.

3.

Ziel der Eingriffe ist es schließlich, zu verhindern,,
daß die staatlichen Maßnahmen gegen die Gefangenen

an die Öffentlichkeit gelangen.

Die Verteidiger sind bevorzugtes Objekt der Angriffe

durch den Staat, weil sie Augenzeugen der Isolation

sind und authentisch über die Situation der Gefange

nen informieren können. Die Justiz hat in ihren Ent

scheidungen, in denen sie den Ausschluß von Anwälten

aus einem Verfahren bzw. deren Inhaftierung verfügt

hat, dies auch offen als Begründung angeführt.
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Das OLG Stuttgart hat z.B. Rechtsanwalt Dr. Croissant

am 22.4.1975 aus dem Verfahren gegen Andreas Baader,

Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof und Jan Carl Raspe mit

der Begründung ausgeschlossen, er habe sich auf einer

kirchlichen Veranstaltung für die Forderung der Gefange

nen nach Aufhebung der Isolation eingesetzt, er habe

während des 3. Hungerstreiks (1974/75) ein Interview

seiner Mandanten mit der Zeitschrift "Der Spiegel" ver

mittelt. In der gleichen Entscheidung hat das OLG Stutt

gart schon den Gebrauch bestimmter Begriffe als Indiz

der "Unterstützung" bzw. "Werbung" angesehen; dort

heißt es u.a.:

"Er (sprach) von 'Vernichtungsmaschinerie' , 'Isolations

folter' , 'Vernichtungshaft' und 'Vernichtungsinteresse
der Bundesanwaltschaft und der Staatsschutzbehörden' .

Er hat sich in Form und Inhalt seiner Äußerungen ... der
Ausdrucksweise der Mitglieder der kriminellen Vereini
gung angeglichen."

Ähnlich hat das gleiche Gericht die spätere Inhaftie

rung Croissants begründet; vgl. L'Affaire Croissant.

1977, S. 99f.
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VII. KRIMINALISIERUNG DES KAMPFES GEGEN DIE

ISOLATIONSHAFT (Art. 9 und 19 des Paktes)

In engem Zusammenhang mit der Verfolgung von Rechts

anwälten steht die Kriminalisierung und Inhaftierung

anderer Personen, die sich öffentlich gegen die Iso

lation einsetzen und die Forderung der Gefangenen

nach Zusammenlegung unterstützen. Gesetzliche Grund

lage bildet auch hier § 129 a StGB: "Unterstützung"

bzw. "Werbung" für eine "terroristische Vereinigung".

Lediglich einige wenige Beispiele seien genannt:

l.
a) Das OLG Stuttgart hat mit Urteil vom 6.2.1981 drei

Personen nach § 129 a StGB auf Grund folgenden Sach

verhalts bestraft:

Sie hatten auf einer Wahlveranstaltung des damaligen

Bundesinnenministers Baum ein Transparent in die Höhe

gehalten, auf dem sie die Forderung nach Zusammenle

gung der Gefangenen aus der RAF erhoben hatten. Das OLG

Stuttgart hat dieses als "Unterstützung" und "Werbung"

nach § 129 a StGB gewertet; vgl. dazu auch die Stel

lungnahme von Amnesty International in seinem Jahres

bericht von 1982, S. 338.

b) Das gleiche Gericht hat 1981 zwei Personen auf Grund

folgenden Sachverhalts verurteilt: Während des Hunger

streiks der Gefangenen im Frühjahr 1981 hatten sie in

der Universität Karlsruhe Flugblätter verteilt, in de

nen zur Unterstützung des Hungerstreiks aufgerufen

wurde. Kurz danach wurden die bei den in Untersuchungs

haft genommen und später zu 1 1/2 Jahren Freiheitsent

zug verurteilt .

. Amnesty International hat in seinen Jahresberichten

I von 1981 und 1982 diese Praxis als Gesinnungsjustiz

I kritisiert.- Diese Praxis ist willkürliche Freiheits-

L J
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entziehung (Art. 9 des Paktes) und verstößt gegen

das Recht auf freie Meinungsäußerung (Art. 19 des

Paktes).

Der hier bezeichnete Personenkreis wird der Isolations

haft unterworfen.

2.

Die Justiz erweitert den Anwendungsbereich des § 129 a

StGB neuerdings durch die Behauptung einer "legalen

RAF" und der Beteiligung von legal lebenden Personen

an Aktionen der RAF. Betroffen sind Personen, die sich

den Gefangenen aus der RAF gegenUber solidarisch ver

halten (z.B. die Forderung nach Zusammenlegung unter

stUtzen, mit den Gefangenen in Briefkontakt stehen).

Als ein Beispiel sei der Prozeß gegen Helga Roos vor

dem OLG Stuttgart genannt. Die Anklage gegen sie, die

seit 16.10.1981 inhaftiert ist, lautete: sie habe einen

Anschlag der RAF gegen den NATO-General Kroesen unter

stUtzt. Den Nachweis dieser UnterstUtzung hat die Bun

desanwaltschaft jedoch ersetzt durch die Behauptung:

"Der Vorsatz der Angeschuldigten, mit den an sich nicht

strafbaren Handlungen - Ausspähen von mit Kameras gesicher
ten Kreuzungen, Kauf eines Zeltes und von Lebensmitteln 

die terroristische Vereinigung RAF unterstUtzen zu wollen,

folgt aus ihrer Identifikation mit den tatbestandsmäßigen
Zielen der Vereinigung."

Als Indizien dieser "Identifikation" fUhrt die Bundes

anwaltschaft an: einen (in einer linken Tageszeitung

veröffentlichten) Leserbrief, den Besitz von Erklä

rungen der RAF zu Aktionen, Äußerungen während eines

Besuches bei einem Gefangenen aus der RAF, Briefkon

takt zu einer Gefangenen. Der Schluß der Bundesanwalt

schaft lautete: "Die Angeklagte ist seit Jahren in das

Umfeld der RAF eingebettet." An die Stelle des Nachwei

ses objektiver Handlungen ist die Verfolgung politi

scher Gesinnung getreten.

Helga Roos wurde wegen "Mitgliedschaft" in der RAF zu

4 Jahren und 9 Monaten Gefängnis verurteilt. Die Be-

r
!

I

-152 -

hauptung einer "legalen RAF" schließt also die Möglich

keit ein, politisch mißliebige Personen nicht nur wegen

"UnterstUtzung" bzw. "Werbung" fUr die RAF, sondern

als deren "Mitglied" zu verurteilen - bis zu 5 Jahren,

und, falls "RädelsfUhrerschaft" behauptet wird: bis

zu 10 Jahren.

3.

Die politische Justiz hat 1983 eine Reihe von Verfah

ren nach § 129 a StGB gegen Gefangene aus der RAF und

andere politische Gefangene sowie gegen Angehörige,

Verteidiger und Freunde der Gefangenen eingeleitet.

Insgesamt handelt es sich um mindestens 43 Verfahren,

davon 32 gegen Gefangene.

Die Justiz hat im Rahmen dieser Verfahren Zellen von

Gefangenen durchsucht sowie Durchsuchungen in Anwalts

kanzleien und Wohnungen durchgefUhrt, und dabei Briefe,

persönliche Aufzeichnungen, Darstellungen der Haftsi

tuation einzelner Gefangener und theoretische Ausarbei

tungen beschlagnahmt. Im Kern handelt es sich um Pa

piere, in denen es um die Isolationshaft, die Forde

rung nach Zusammenlegung sowie Überlegungen dazu geht,

wie diese Forderung begrUndet und durchgesetzt werden

kann. Zu ergänzen ist, daß die in Beschlag genommenen

Briefe der Gefangenen zuvor sämtlich von Kontrollrich

tern freigegeben worden waren.

Die BegrUndung dieser Maßnahmen lautete im Wesentli

chen folgendermaßen:

"Die inhaftierten Mitglieder der RAF erstreben ihre Zu
sammenlegung mit 'Gefangenen aus dem antiimperialistischen
Widerstand' nicht etwa zur Erreichung 'besserer' Haftbe

dingungen, sondern zur Durchsetzung gUnstigerer Voraus
setzungen, die terroristischen Zielsetzungen dieser Ver
einigung auch aus der Haft heraus weiter zu verfolgen .
... Die Absprache darUber, in welcher Form die Forderung
erhoben werden kann, wie sie 'politisch' zu begrUnden ist,
und mit welchen Kampagnen und Aktionen sie unterstUtzt
werden soll, sowie das Einwirken auf solche Unterneh

mungen stellen sich somit fUr die Mitglieder der RAF als
Teilakte ihrer mitgliedschaftlichen Beteiligung an dieser

Vereinigung dar .... FUr Personen, die nicht Mitglieder
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der RAF sind, bedeutet die in Kenntnis der wahren

Zielsetzung begangene Beteiligung an den vorgenannten
Handlungen eine Unterstützung der terroristischen Ver
einigung."

(Beschluß des Ermittlungsrichters am BGH, 22.8.1983)

Diese Begründung ist tatsächlich und rechtlich unhalt

bar. Sie ist tatsächlich unhaltbar, weil sie die Tat

sache der Isolation, ihre physischen und psychischen

Folgen, sowie das mit ihr verfolgte Ziel: die Identi

tät der Gefangenen zu brechen, ausblendet.

Sie ist rechtlich unhaltbar, weil sie, unausgespro

chen, eine Pflicht der Gefangenen postuliert, sich wi

derstandslos dem Zerstörungsprozeß der Isolation zu un

terwerfen. Im Klartext lautet die Begründung des BGH:

ein Gefangener, der die Mißhandlung in Form der Isola

tion nicht einfach hinnimmt, hat eine "terroristische

Zielsetzung"; eine Gruppe von Gefangenen, die sich

gegen die Isolation zur Wehr setzt, ist eine "terro

ristische Vereinigung" und macht sich strafbar; Ange

hörige, Anwälte und Freunde der Gefangenen haben die

Pflicht, bei der Isolationshaft zuzusehen, tun sie

dies nicht, machen sie sich wegen "Unterstützung" oder

"Werbung" strafbar.

Die dargestellten Maßnahmen verletzen das Recht der

Betroffenen auf freie Information und Meinungsäußerung

(Art. 19 des Paktes). Hervorzuheben ist noch, daß

diese Kriminalisierung früher einsetzt als in den zu

vor beschriebenen Fällen: bereits die Teilnahme an

nicht-öffentlichen Diskussionen und der private In

formationsaustausch wird kriminalisiert.

r

L
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VIII. FAZIT

Die staatlichen Maßnahmen gegen die RAF und die poli

tischen Gefangenen laufen auf ein Sonderrecht hinaus,

dessen gesetzliche Basis § 129 a StGB ist. Materiell

führt dies zur Rechtlosigkeit der Betroffenen; die

staatlichen Organe handeln gegenüber den genannten

Personen in einem (verdeckten) Ausnahmezustand.

Charakteristisch ist hierfür noch die Tatsache, daß die

Gewaltenteilung zwischen Justiz und Exekutive sowie zwi

schen Bund und Ländern (also das föderative Prinzip)

ihnen gegenüber beseitigt ist. Um dieses am Beispiel

der Haftbedingungen zu verdeutlichen: für die Haftbe

dingungen verantwortlich sind zwar fo~mell Untersu

chungsrichter (bei Untersuchungsgefangenen) und die

Leiter der Gefängnisse (letztlich: die Justizminister

der Länder) - bei Strafgefangenen. In Wirklichkeit je

doch sind es die Bundesregierung und das ihr unter

stellte Bundeskriminalamt, Abteilung TE ("Terrorismus)".

- Dementsprechend existiert beim Bundeskriminalamt ein

Komitee für die Haf~bedingungen der politischen Gefan

genen; vgl. Amnesty International: Arbeit zu den Haft

bedingungen in der Bundesrepublik Deutschland, Mai 1980,

S. 15.

- Über die Unterbringung in einem Hochsicherheitstrakt

entscheidet nicht ein Richter, sondern die Gefängnis

leitung.

- In' allen Gefängnissen, in denen politische Gefangene

inhaftiert sind, gibt es sog. Sicherheitsinspektoren,

die für die Kontrolle dieser Gefangenen zuständig sind.

Diese Beamten stehen in direkter Verbindung zum Bundes

kriminalamt und den politischen Abteilungen der Landes

kriminalämter.



I

li

,1...1

,I
!.,

!

-155 -

- Die Besuche bei den Gefangenen werden von Polizei

beamten Überwacht, Gespräche werden mitgeschrieben.

Über die Besuche, einschließlich Verteidigerbesuchen,

sammelt das Bundeskriminalamt Informationen, die es in

einer "Datei Häftlingskontrolle" speichert; vgl. Koch,

Peter; Oltmanns, Reimar: SOS. Freiheit in Deutschland.

1978, S. 91.

In diesem Zusammenhang sind Pläne für ein Gesetz von

Bedeutung, durch welches für "außergewöhnliche Lagen"

offen das Ausnahmerecht eingeführt werden soll. Diese

Pläne beruhen u.a. ausdrücklich auf der Erwägung, daß

schon die bisherigen Maßnahmen und Gesetze gegen die

RAF und die politischen Gefangenen praktisch Ausnahme

recht darstellen und es lediglich gelte, hieraus die

Konsequenz zu ziehen.l Dies bestätigt die These vom

Ausnahmecharakter der hier dargestellten Maßnahmen.

Diese Maßnahmen sind Ausdruck eines politischen Kon

zepts, das unter der Bezeichnung "Counter-Insurgency"

von westlichen Staaten, vor allem den USA und Groß

Britannien (insbesondere aus der Praxis zur Unter

drückung von Aufständen in Kolonien) entwickelt worden

ist und in Situationen "innerer Krisen" - z.B. in Nord

Irland, Italien und eben auch der BRD - angewendet wird.

Die Staatsführungen kombinieren dabei militärische und

zivile Methoden mit dem Ziel, "Staatsfeine" zu vernich

ten, in der Bevölkerung jedes kritische Potential zu

lähmen und sie zur völligen Identifikation mit dem

Staat zu bewegen. Im Rahmen dieser Zielvorstellung haben

die Menschenrechte keine Bedeutung, da sie gerade Nicht

identifikation, die Distanz, das Mißtrauen gegenüber

dem Staat voraussetzen.

1) Böckenförde: Der verdrängte Ausnahmezustand. NJW 1978, S. 1881
ff.; Schröder: Staatsrecht an den Grenzen des Rechtsstaats.

AöR 1979, S. 121 ff.; Böckenförde: Ausnahmerecht und demokra
tischer Rechtsstaat, in: Festschrift für Martin Hirsch. 1981,
S. 259 ff.

\
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~nlage 1:

Beschluß des BundesgerichtShofs, 22.10.1975

Kar1sruhe, Az. 1 StE/74 StB 60 - 63/75

b) Die Beschwerdeführer leben unter anderen Haft~dingungen. Sie müssen
Beschränkungen auf sich nehmen. die nach dem Urteil von Prof. Rasch durch

die ihnen gewährten •.Privilegien" nicht aufgewogen werden. Indes haben sie
diese ihre Verhandlungsunfähigkeit mitbedingenden ;;m"tände selbst zu
vcrant\l. orten.

Die Beschwerdeführer gehören einer zahlenmäßig verschwindend geringen
Gruppe der Bevölkerung an. die es im Gegensatz zu dieser für unerläßlich hält.
den gewiß in mancherlei Hinsicht \'erbesserung~beciürftigen Zustand der
Gesellschaft in der BU{1desrepublik Deutschland - wie übrigens jeder Gesell
schaft - nicht mit dem demokratischen Mittel der Überzeugung der Wähler.
sondern gegen deren Willen unter Anwendung rücksichtsloser Waffengewalt zu
verändern. Ihr augenscheinlich durch nichts zu beeinflussendö realitätsfemes
Bild von den gesellschaftlichen Verhältnissen und von den tatsächlichen

Möglichkeiten. auf sie einzuwirken. verführt sie zu einer fanatischen Verfulgung
ihrer Ziele auch aus der Untersuchungshaft heraus. Sie verstehen sich als
gefangene Mitglieder einer bewaffneten Gruppe (..Rote Armee Fraktion"). die
den bestehenden Staat mit allen Mitteln bekämpft. seine Gesetze nicht als für
sich q~rbi!1d!ich anerkennt und seine Organe. insbesondere die Organe der
Justiz. mißachtet. Aus dieser Haltung heraus haben sie in der Haft nicht nur mit
Hilfe durch Rechtsanwälte verbreiteter Zellenzirkulare zum Zwecke der

Aufrechterhaltung des Zusammenhalts ihrer Vereinigung den Kontakt zu
inhaftierten Gesinnungsgenossen aufrechterhalten. sondern es auch verstanden.
Kampfanweisungen an in Freiheit befindliche Terroristen gelangen zu lassen.
Sie beschränken sich nicht darauf. von ihrem Recht zum Schweigen gegenüber
der Anklage und zur Vorbereitung ihrer Verteidigung Gebrauch zu machen.
sondern sie betreiben darüber hinaus ihre gewaltsame Befreiung. Einer von
ihnen. der Angeklagte Baader. ist schon einmal aus der Haft befreit worden.
wobei ein Ul}beteiligter eine schwere Schußverletzung davontrug. Der Anschlag
auf die deutsche Botschaft in Stockholm. der mehrere Menschenleben forderte.

diente auch ihrer Befreiung durch Nötigung der Organe unseres und des
schwedischen Staates. Durch die Entführung des Berliner Politikers Lorenz ist
es Gesinnungsgenossen der Angeklagten gelungen, die Freilassung mehrerer
den Angeklagten nahestehender Terroristen zu erzwingen. Zudem unterneh
men es die Angeklagten. die Ordnung in der Haftanstalt empfindlich zu stören.
Wie die in dem angefochtenen Beschluß zitierten Belege zeigen. ist es ihr Ziel.
unter den sonstigen Insassen politisch agitieren zu können, um ••Revolten im
Knast" anzuzetteln.

Auf die von dem Oberlandesgericht vorgenommene Zuordnung dieser und der
anderen in dem Beschluß angeführten Belege zu den einzelnen Beschwerdefüh
rern kommt es in dem hier maßgebenden Freibeweisverfahren nicht an. so daß



menhang leu~nf't. läuft auf die Zumutung hinaus, den Angeklagten entweder
durch entsprechende Haftbedingungen die Fortsetzung ihrer kriminellen
Vereinigung einschließlich der Vorbereitung ihrer Befreiung zu erleichtern oder
auf die Durchführung einer Hauptverhandlung gegen sie zu verzichten. Das
kann nicht rechtens sein.

Daß auch die Hungerstreiks zu einer Einschränkung der Verhandlungsfähigkeit
führen würden oder zumindest könnten, ist für jedermann einsichtig und kann
deshalb den Ang •.~agten nicht verborgen geblieben sein. Klar ergibt sich das
zudem aus dem auf S. 10 des angefochtenen Beschlusses angeführten, von dem
Angeklagten Baader stammenden Kassiber vom 4. Februar 1974, in dem es
heißt, der Hungerstreik solle diesmal nicht abgebrochen werden, so daß "Typen
dabei kaputtgehen" wUrden. Auch insoweit haben die Angeklagten daher
zumindest bedingt vorsätzlich gehandelt.
Der Annahme, daß die Beschwerdeführer in der Vergangenheit bewußt keine
Rücksicht auf ihren Gesundheitszustand und damit auf ihre nach eigener
Kenntnis gefährdete Verhandlungsfähigkeit genommen haben. wird auch durch
die auf S. 15 des angefochtenen Beschlusses [hier S.I13 f.) dargestellten
Umstände bestätigt. Die auf S. 16 des Beschlusses dem Beschwerdeführer
Baader zugeschriebene Bemerkung ist dagegen für die Entscheidung ohne
Bedeutung; schon das Oberlandesgericht konnte in diesem Zusammenhang
gerade kein zusätzliches vorwerlbares Verhalten der Angeklagten feststellen.
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sich eine Auseinandersetzung mit die~er Frage erührigt. Der Umstand. daß die
Schriftstücke auch für den Tatvorwurf Bedeutung haben können. zwingt nicht
zur Erhebung des Strengbeweises schon im gegenwärtigen Stadium (Löwe:
Rosenberg. StPO. 22. Aufl. ~ 244 Anm. 11 2). Hinreichend gesichert ist
jedenfalls. daß die Schriftstücke die Strategie der ..Rote Armee Fraktion", wie
sie von den Besch"erdeführern gesehen wird. wiedergeben und daß sich jeder
von ihnen zu die~er kriminellen Vereinigung. deren Ziele weitgehend von ihnen
seIhst bestimmt werden. rückhaltlos bekennt. Was die Verteidigung gegen die
Schlußfolgerung des Oberlandesgerichts aus den angeführten Texten eInwen
det. geht an deren Inhalt vorbei. Es läßt zum Teil auch die Zusammenhänge
außer acht, in denen sie zitiert werden.

Die Gefährlichkeit der Beschwerdeführer. die in den genannten Umständen
zum Ausdruck kommt. ließ den für die Gestaltung der Untersuchungshaft
verantwortlichen Stellen keine andere Wahl als die. dem durch eine entspre
chende Verschärfung der Hafthedingungen Rechnung zu tragen. Die Angeklag
ten und ihre Anwälte bezeichnen die dadurch hewirkte Hahform schon seit

langem als mcnschenvermchtende Isolationsfolter. Das kann zwar nur als

agitatorische Verleumdung verstanden werden. zumal die Hahbedingungen in
ihrem Ausmaß und ihrer Dauer den Behörden erst durch das Verhalten der

Angeklagten aufgezwungen worden sind. Es zeigt aber, daß diese sich der
nachteiligen Wirkung der HaftbeJingungen bewußt sind. Es kann nicht ernstlich
bezweifelt werden. daß sie angesichts ihrer überdurchschnit6chen Intd!igenz
auch die Auswirkungen der isolierenden Hafthedingungen auf ihre Verhand
lungsfähigkeit, die durch das äußere BUd ihrer außergewöhnlichen Aktivilat für
die mit dem Vollzug und dem Strafverfahren befaßten Stellen zunächst verdeckt
blieben, seit langem erkannt haben. Wcnn sie gleichwohl seit Jahren das
Verhalten fortsetzen, das die staatlichen Organe zur Anwendung dieser
Haftbedingungen zwingt. so haben sie somit die Herbeiführung ihrer Verhand
lungsunfähigkeit in Kauf genommen. Das genügt zur Annahme vorsätzlichen
Verhaltens im Sinne des § 231 a Abs. 1 StPO (Klein knecht, a. a. 0 .. Anm. 2).

3. Noch schwerer wiegt, daß die Beschwerdeführer ihre schon durch die

Haftbedingungen gefährdete Verhandlungsfähigkeit einer weiteren Belastung
durch Hungerstreiks ausgesetzt haben. Sie können sich nicht darauf berufen.
daß sie sich damit gegen eine unrechtmäßige Behandlung gewehrt hätten. Die
Haftbedingungen sind von den zuständigen Gerichten bestätigt worden und
haben verfassungsgerichtlicher Nachpnifung sowie der Beuneilung durch die
Europäische Menschenrechtskommission standgehalten; es trifft nicht zu, daß
diese sich nur mit den Beschränkungen der Kontakte zur Außenwelt befaßt
häUe. Die Beschwerdeführer müssen sich ~ie jeder Rechtsunterworfene mit

unanfechtbaren Entscheidungen abfinden. Daß sie es nicht tun, liegt an ihrer
grundsätzlichen Nichtachtung rechtsstaatlicher Entscheidungsprozesse und
deren unter rechtstreuen Bürgern friedenstiftenden Funktion und ist ihnen
daher zuzurechnen. Die Argumentation der Verteidigung, die diesen Zusam-
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5. Die Beschwerdeführer waren zweifellos außergewöhnlichen Haftbedin
gungen unterworfen, die in ihrem Ausschluß aus der Anstaltsgemeinschaft
und ihrer Unterbringung in einem gesichenen Flügel bestanden. Die Bundes
regierung hat diese Sicherheitserfordernisse, die einen solchen Vollzug ver
anlaßt haben, wie folgt erklän: die Beschwerdeführer waren gefährlich; sie
hatten bei ihrer Festnahme Schußwaffen verwendet; Baader war vorher
mit Waffengewalt befreit worden; mehrfach sind von den Mitgliedern der

23

Roten-Armee-Fraktion hcwaffnete Aktionen mit dem Ziel ihrer Befreiung
ins Werk gesetzt worden; mehrfach Anzeichen dafür. daß sie selbst bei
diesen Aktionen mitgewirkt haben (vgl. auch Entscheidung üher die Indi
vidualbeschwerde Nr. 6166/73. D. et R. 2. Seite 66). Die Kommission ist
davon überzeugt, daß im vorliegenden Fall zwingende Gründe dafür vor
handen waren, die Beschwerdeführer einem Vollzug zu unterwerfen. der sich
in erster Linie an SicheTheitserfordernissen ausrichtete ..

DER BUNDESMINISTER DER JUSTILtj

AUSZUG ~;. 23 - 26
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Der Ausschluß eines Häftlings aus dem Gemeinschaftsleben der Anstalt stellt
an sich keine Form von unmenschlicher Behandlung dar. In zahlreichen
Mitgliedstaaten der Konvention bestehen Vollzugsanen mit verstärkten
Sicherheitsmaßnahmen für gefährliche Gefangene. Diese Vollzugsanen, die
dazu bestimmt sind. der Gefahr des Entweichens der Agression oder Störung
der Gemeinschaft der Gefangenen vorzubeugen oder sogar einen Gefangenen
vor seinen Mitgefangenen zu schützen (völlige Isolierung, "removal of
association", VeneilUlig auf sehr kleine Sondereinheiten ... ), bestehen in
der Absonderupg von der Anstaltsgmeinschaft, verbunden mit verschärften
Kontrollrnaßnahmen. Die Kommission ist bereits mit einer gewissen Anzahl
von Isolierungsfällen dieser An befaßt worden (vgl. Entscheidung über die
Individualbeschwerden Nr. 1392/62 gegen die Bundesrepublik Deutsch
land, Rec. 17, Seite 1; Nr. 5006/71 gegen das Vereinigte Königreich,
Rec. 39, Seite 91; Nr. 2749/66 gegen das Vereinigte Königreich, Ann. X
Seite 382; Nr. 6038/73 gegen die Bundesrepublik Deutschland, Rec. 44,
Seite 155; Nr. 4448170 "Deuxieme Affaire grecque" Rec. 34, Seite 70).
Bei dieser Gelegenheit hat sie erklän, daß die verlängene Einzelhaft kaum
wünschenswen ist, vor allem, wenn sich der Betreffende in Untersuchungs
haft befindet (vgl. Entscheidung über die Individualbeschwerde Nr. 6038/
73 gegen die Bundesrepublik Deutschland, Rec. 44 Seite 115). Um jedoch
beuneilen zu können, ob eine solche Maßnahme in einem Einzelfall unter
die Vorschrift des Art. 3 der Konvention fallen kann, müssen die beson
deren Bedingungen, die Schwere der Maßnahme, ihre Dauer, der dami1
verfolgte Zweck sowie die Wirkungen auf die betreffende Person berück
sichtigt werden. Zweifellos kam) eine Sinnesisolation verbunden mit einer
völligen sozialen Isolierung zur Zerstörung der Persönlichkeit führen; sie
stellt damit eine Form von unmenschlicher Behandlung dar, die nicht mit
Sicherheitserfordemissen gerechtfenigt werden kann, da das Verbot der
Folter oder.einer unmenschlichen Behandlung im Sinne des Art. 3 der Kon
vention einen absoluten Charakter hat (vgl. Bericht der Kommission zu
der Individualbeschwerde Nr. 5310/71 Irland gegen Vereinigtes König
reich; Opinion, Seite 379).
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6. Bei Einreichung ihrer Beschwerden befanden sich Baader, Ensslin und
Raspe seit mehr als anderthalb Jahren in der Vollzugsanstalt Stuttgart
Stammheim; sie sind dort bis zu ihrem Tod geblieben. Nichts läßt darauf
schließen, daß sie dort -einer Sinnesisolation unterworfen waren, die durch
eine wesentliche Verminderung der Anregungen der Sinnesorgane verur
sacht worden wäre. Wie die Delegierten der Kommission bei ihrer Besichti-

24

gung der Zellen am 19. und 20. Oktober 1977 feststellen konnten, waren
diese durch Fenster, die von innen geöffnet werden konnten gut erhellt; die
Wände waren wehgehend bedeckt mit Büchern lind Plakaten. Die Zellen
waren nicht mit einer akustischen Isolierung nach außen oder innen hin ver
sehen: zwei auf verschiedenen Seiten des Zellenflurs ·.:ingcschlnsscnc
Personen konnten mit la\lter Stimme miteinander sprechcn. Die Beschwer
deführer hatten praktisch ständig ein Radiogerät, dann ein Fernsehgerät
und einen Plattenspieler zur Verfügung. Sie konnten sich täglich an der
frischen L\lft in einem großen Dachhof bewegen und Leibesübungen ver
richten.

7. Die Beschwerdeführer waren außerdem kei'ler ••geheimen" \lnd stän
digen überwachung ausgesetzt. Gewiß wurden sie von den Wärtern während
der mehreren Stunden, die sie gemeinsam in dem Zellenflur verbrachten,
offen überwacht, dabei standen alle Zellentüren offen. Es waren jedoch
in den Zellen keine Fernsehkameras angebracht. und dic meisten Guck
löcher aq den Zellentüren waren von innen verschlossen.

8. Hingegen 'Waren die Beschwerdeführer einer relativen sozialen

Isolierung unterworfen. Da sie von den Gemeinschaftsveranstaltungen des
Gefängnisses ausgeschlossen waren, hatten sie mit den anderen Gefangenen
keinen Kontakt. Ihre Möglichkeit zur Kontakt-Aufnahme mit anderen war
daher sehr begrenzt. Man kann jedoch bei ihnen nicht von einer. tatsäch
lichen Zellenisolierung sprechen. Abgesehen von kurzen Zeitabschnitten
konnten sie zahlreiche Besuche ihrer Verteidiger und Familienangehörigen
empfangen. Auf Anraten des Gefängnisarztes und der vom Oberlandes
gericht beauftragten Sachverständigen sowie infolge ihrer Hungerstreiks
wurden die Möglichkeiten des Kontakts untereinander ständig vergrößert.
ja sogar auf andere Mitglieder der Roten-Armee-Fraktion erweitert. Es
wurde ihnen sogar gestattet, beim Hofgang mit andern Häftlingen zusam
menzukommen, oder es wurden ihnen andere Betätigungen erla\lbt. Sie enl
schieden sich dafür, hiervon keinen Gebra\lch Z\I machen. Nur fünfmal seit
ihrer Einweisung in Stammheim ist den Beschwerdeführern jeder Verkehr
untereinander verboten worden, in zwei Fällen der Kontakt mit draußen;
diese Beschränkungen erstreckten sich über Zeiträume von fünf Tagen bis
zwei Monate.

1_, _
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9. Aus den in den Akten befindlichen medizinischen GUlachten läßt sich
nicht mit Sicherheit die spezifische Wirkung dieser Isolierung auf ihren kör
perlichen und geistigen Zustand im Verhältnis zu andern Faktoren feststel
len, wie Dauer der Haft, Hungerstreik, durch die Vorbereitung dcs
Verfahrens hervorgerufene Spannung.

Auf Grund einiger allgemeiner Studien ist festgestellt worden, daß nach
einer Zeit von vier bis sechs Jahren ••gewöhnlicher" Haft ein Syndrom
mit folgenden wesentlichen Merkmalen entsteht, wie sie ähnlich bei den
Beschwerdeführern festgestellt wurden: Gefühlsstörungen, Störungen des
Einsichts- und des Urteilsvermögens, Verhaltensveränderung, die sich in

25

Rückkehr zum Infantilismu~ und in StÖrungen im Verhalten zur Gemein
schaft äußern (Europarat - Europäischer Ausschull für Strafrcchlsprohkm.
- Generalhericht üher die Behandlung von Langzeilgdangenen. Seite R).

10. b trifft zwar zu. daß bestimmte Erweiterungen der Kontaktmöglich
keilen im Anschluß an die Hungerslrl'ik~ angeordnet worden sind. Im Hin
hlick auf die Umstände des Falles. inshe~ondere die ständige überprüfung
der Haftbedingungen durch die Behörden der Bundesrepublik Deutschland
und das Verhalten der Betreffenden selbst. die bestimmte ihnen gebotene
Kontaktmöglichkeiten ablehnten, kann von den Beschwerdeführern nicht
gesagt werden, daß sie absichtlich einer Gesamtheit von körPerlichen oder
seelischen Leiden mit dem Ziel unterworfen gewesen sind, sie zu bestrafen,
ihre Persönlichkeit zu zerstören oder Widerstandskraft zu brechen (vgl.
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, Sache Irland gegen Ver
einigtes Königreich, Urteil vom 18. Januar 1978, Abs. 167;) siehe auch
Art. I der Erklärung über den Schutz gegen Folter, enthalten in der Ent
schließung 3452 (XXX) der Generalversammlung der Vereinten Nationen
Der ihnen auferlegte Sondervollzug hatte daher nicht den Chrakter einer
unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung.
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Brief einer Gefangenen aus dem Toten Trakt

" Aus der Zeit t6.6.72-9.2.73:

Das GefUhl, es explodiert einem der Kopf (das GefUhl, die
Sch" deldeake mUßte eigentlich zerreißen, abnlatzen)

das GefUhl,es wqrde einem das Rückenmark ins Gehirn
gepreßt,

das GefÜhl,das Gehirn schrwnpeltt:'eineIlII:1llmählicil
zusammen,wie Backobst z.B. -

das Gefühl, man stünde ununterbrochen, unmerklich,
unter ~trom, man würde ferngesteuert -

das Gefühl, die Assoziationen würden einem weggehackt 
das Gefühl, man 9ißte sich die Seele aus dem Leib, als

wenn man das Wasser nicht h81ten kann -
das Gefühl, die Zelle fä hrt. Man wacht auf, möcht die

AU3en auf: die Zelle fährtj nachmittags,
wenn die Sonne reinscheint,bleibt sie
plötzlich stehen. Wan kann das Gefühl des
Fahrens nicht absetzen.

Man kann nicht klären, ob man vor Fieber oder vor Kälte
zittert -

man kan4 nicht klären, warum man zittert -
man friert.

Um in normaler Lautstärke zu sprechen, Anstrengungen,
wie für lautes Sprechen, fast Brüllen -
das Gefühl, man verstummt-
man kann die Bedeutung von Worten nicht mehr identifizieren,

nur noch raten -
der Gebrauch von Zisch-Lauten - s,ß.tz, z, sch, - ist

absolut unerträglich -
Wärter, Besuch, Hof erscheint einem wie aus Zelluloid 
Kopfschmerzen -
flashs -

SatZbau, Grammatik,Syntax - nicht mehr zu kontrollieren.
Beim Schreiben: zwei Zeilen - man kann am Ende der zweiten

Zeile den Anfang der ersten nicht behalten 
DassGefühl, innerlich euszubrennen -
das Gefühl, wenn man sagen würde, was los ist,

wenn man das rauslessen würde, das wäre,_ie
dem anderen kochendes Wasser ins Gesicht zischen,
wie z.B. kochendes Tankwesser, des den lebens
länglioh verbrüht, entstellt -

Rasende Agressivität, für die es kein Ventil gib .Das ist
dae Sohlimmste. Kleres Bewußtsein,da ß man keine Über lebens
ohanoe hat; völliges Scheitern, das zu vermittelnj
Besuche hinterl ssen niohts. Eine halbe Stunde danach kann
man nur noch meohanisoh rekonstruieren, ob der Besuch heute
oder vorige Woche war -
Einmal in der Woche baden dagegen bedeutet: einen Moment
auftauen, erholen - hält auch für paar S~unden an -
Das GefUhl, Zeit und Raum sind ineina nder verschachtelt
das GefUhl, sich in einem Verzerrspiegelraum zu befinden

- torkeln -
Hinterher: fürchterliche Euphorie, daß man. was hört -

über den akustischen Tag-und-Nacht-Unterschied
Da s GefUhl, daß jetzt die Zeit abfließt, das Gehirn sich

wieder ausdehnt, das RückenmArk wieder runter
sackt - über Wochen.

~ Daa Getuhl aa aal al.am dla ••,t .bg.,ag.' •• ,d.,.
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Beim zweiten Mal (21.12.73 - 3.1.74):

Ohrendröhnen. Aufwachen, als würde man verprügelt.
Das Ge!Uhl, man bewege sich in Zeitlupe.

Das GefUhl: sich in einem Vakuum zu befinden, als sei man
in Blei eingeschlossen.

Hinterher: Schock. Als sei einem eine Eisenplatte auf den
Kopf gef allen.

Vergleiche, Begriffe, die einem da drin einfallen:

(Psycho) Zerreißwolf -
Raumfahrsimuliertrommel, wo den Typen

durch die Beschleunigung die Haut plattgedrückt
wird -
Kafkas Strafkolonie - Der Typ auf dem Nagel
brett -
pausenloses ~chterbahnf8hren.

Zum Radio: Es schafft minimale Entspannung, als wenn man
z.B. von Tempo 240 auf 190 runtergeht.

Daß das ~anze in einer Zelle stattfindet, die sich
äußerlich nicht von anderen Zellen unterscheidet - Radio,
Mobiliar, plus Zeitungen, Bücher - ist in seinen Auswirkungen
eher Verschärfung: trägt dazu bei, die Verständigung zwischen
dem Gefangenen und Personen, die nicht w1ssen, was Geräusch
isolation ist, zu verunmöglichen.
Desorientiert auch den Gefangenen. ( Daß es weiße, d.h. Lazarett
zellen sind, ist terrorverschärfend, aber erst durch die Stille.
lenn man das durchschaut hat, bemalt man die Wände). Klar, daß
man da drin lieber tot wäre.

Peter Milberg, der in Frarikfurt-Preungesheim in so einem Ding saß,
('leerstehende Krankenabteilung' ), ha t nachher seinem Richter
vorgeworfen,der hätte 'versucht' , ihn umzubringen.Das stimmt
einfach, daß da drin eine 'Exekution' stattfindet.
Das heißt: Es findet ein innerer Zersetzungsprozeß statt
_ wie Substanzen sich in Säure auflösen, den mbn durch

Konzentration auf Widerstbnd verzögern,aber nicht löschen kann.

Zur ueimtücke gehjrt die völlige Entpersonalisierung. Niemand,
außer einem selbst, befindet sich in diesem völligen Ausnahme
zustand.

~ls Mittel/Methode ganz klar zu vergleichen mit dem, was sie
z. B. mit den Tupamaros machen: sie in Erregungszustände und
Todesqualen reinfixen, kurz vorm abkratzen Pentotal - das
plötZliche Entspannung und Euphorie aufzwingt. Der Gefangene,
erwartet man, verliert nun die Selbstkontrolle. Quatscht."
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8. Durchtührung der B.w.gung 1a Ireien zu unregelmäßigen

Tageszeiten.

9. B.gleitung der Gerangenen auSerhalb ihres Battrauaa

stets mit a1Ad. 2 Bediensteten.

10. Obergabe der Verptlegung, ~ausch 4.r Wäsche, der Il.iduAs

UD~ der jastaltebücher. Leerung des ~btalle1aers

ausschließlich nur durch Bedienstete ohne Beteili~'~

Getangener. \ .

11. Durchsuchung der Getangenen und ihrer Bekleidung ·,o~

ün4 aaoh jedea Besuch - einschließlich Verteidiger 

b.i völliger Entkleidung.'.

r- ,-

~ .
den 13.6.1975--
- ".11/II-"".

ja den

Ermittlungsrichter
dea BuDdesgerichtahores.. '
75 X a r 1 s ruh e 1

POlttach 16 61

Der Leiter

der Justizvollzugsanstalt Essen
~r.1 X
_w _

Betri1tt : Untersuchungsgefangene Banna xrabbe. gebe 2~.lo.1~5;

~ Anordnung bssonderer Sicherung,m.S"lbme4

Bezup: I Dortiger BeachluS vom 5.6.1975 - 1 BJs 5On5 -
- 11 BG. 101/75 -

Kr. 62 tt UVollzO

B·gt~~stjve~~~sansestellt.I
'...t..-..J .1

'""'--- '.. ".'~_...
"

I 1 c t •• 1 • r

12. Durchsuchung aller Besucher - einschließlich Verteidiger 

auSer mit,dea Metallsuchgerät durch ~btasten über der

Kleidung und Durchsieht der mitgeführten Behältni ••••

Dabei wird sichergestellt, daß die der Verteidigung

ditnenden Unterlagen von den durchsuchenden BedienltetJn

inhaltlich Dicht zur XeAAtnis genommen werden.

1'. Autgabe von Bestellungen jeder Art (z.B. von Zeitungen,

Zeitschritten und an(le.:oenDrucll:erzeugn!ssen) aus

schließlich durch Vermittlung der Vol_zugsanstalt ••
Ich bitt. ua ZuatiJDllluAggeaU Kr. ~ .&.bl.2 UVoll%O.

»1. Blmcl••uw&l t.chatt hat eille Durchschritt dieses Schreibens

erhalten.

»
::l

.j>o

s:lI

.0
(!)

I..

Bach dem vorgenannten Beschluß wird die Untersuchungsgetengene

'Erabbe in Xürze in die JV~ Essen verlegt werden. Ich habe

tolgende besondere Sicherungsmaßnahme vorgesehen I
~·1. f":renge EiAzelhatt.

" .2. Unterbringung der Gefangenen in einer Zelle. deren

ZelleAlenster besonders gesichert ist

a) durch ein suaätzliches Stahlgittsr gegen Aul

b1'llchllVerauche.

b) durch eine belondere Sicherung d.s Iipptensterl,

Um 1Werlaubh Ion tall:ta\1tnahmeai t anderen Ge

tanglDeA cu VlzohiDcle1"D.

',. Sicheruns der Zelle 4uroh ein zusitaliohes Vorhinge

schloß.

4. Uie Zellen rechts und link. neben de. !attraua der

Gelangenen dUZten n10ht ~.lest werden.

5. Die Zelle cln GetanSllltA clut Dill'1a !theiD TOD Wd.
2 Bedieneteten geöttnet und betreten werden •

~·6. ~ögliclie DurchsuchDDc d.r ~el&Dgonon, ihrer 8ache~ und
ihre. Battrauaes. '

Wiederholte Beobachtung der GetaDlaDaD in unregel

aU1gen Ze1tabstlinden, .llinS8tena ~edoch na~h 15 Minuten,

~~UDd~. i
--- -_ - 2 - ,

1 L
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6. Di• .ALlalab.YOAMahla.lte ertol5t .1AZ.ln 4urch zwel
'led1e1Wtete Ur You.=ca•• ta1 t obD•. Cel_van and.r.r
GetUCeDer.

7. Die Bft.1UD81a Fr.le !.at ala E1Azeureb'tw1d. d.W'cbzu
mhI'a. Die E1Daeur.latuD4e 18t 8Oton abzubr.chllD. wem
d.b :a..chul41ct. 81. zu StöruqOD a18braucht. inab.aoDCle
1'. AIIw.lauq_ Diaht betolc1:. ADatalt.becl1ea.teto bel81
41ct. IZ5rp.,.. 04.1' Sachacbll4_ beleht 04.1' IDntak\ zu
llDcl.re OetADBen-au:J11llllllt.

I. Der :a..obul41ct_ 18t .a UDtel'aact. ell_. Ob.rb.k1el~
&\& bezmtza. Sow.lt &U8.e41z1D1acbm GrUDd._d.aafrqan
••.• nr als enat&ltae1llDeI' llelc!uDI (:.1. Sohub:.;.clc)ar
tonerUcb tat. en'tscb.14.t Ub.r 41. ZUlu.uDC 1w&..:1:;,..•..•
tall d.1' ADataUal.lte1' naob Abapracbealt 4U' BuDclea__
valtaobaft.

,. Die Beacbul41ct•• ihr HaftZ'awa(einacbl1e811cb F.ut.r.
01".1', !Ur. UDd.SobllS.ael') UDd.41. clarin b.t1nd11cI1(1'Jl
lache a1Dd.UcUcb &\& clurcbaucbenUDd.zu \mt.rllUcben.
lGDt:D1anah11.YOII IDbal' 4.1' v.nel41l\1D1aUDterlqen la"
aicbt aalIaa1s.

10. I)ie Beaobul41&1:e1st vla4emo11: zu Moba.t_. Die,hob
.oh.,l.- iD UllftS.1III8111DAbat:lD4_ ~.
1)1. Z.U_b"leuohtuDI 4al't clab.l Da.t. INJ'I .1q.acbal
tat "\)l'4en. Vellll41. Ub.l'Wacb_en YoUzucabe41aatet_
a1cb Di~ auf aDdU'eVela. 'WOll411'AD.aab.l' 4.1' Je
achul41cte UbenW5_ lc.lS=eD.

11. Ub.1'UD Be1:l'1.).iD••• 1S-- ~el'lta v1l'4 auf
-t:nc se80Dllen eataob1a4a. 1)1. leDutaunc 'WODPldt •••
ep1e1em, ~eI'Itea. ~a."aDI'ekol'4U'A UD4F.m
aabiel'lta lat UDtU'aqt.

12. Di. :a.aobul41ct. 4&l't nacb HaIS. Ur 3ewe1U,e uue:
,. __ 11'&1 ~lIUcIaaptaqaDe Be_GM •••• 1'ba11t481'MI"
aal_ D1cIU.U aowl. _ saataia. lIoDD-UII4felen.;
a1a4 al*, 1UIe1&N-. Di•• 111- ~ mr ,~Itt
•••,~. JWann -•••••••• WIl"4aa mir •• "~sve1a. - p-

r.. ., ..

7. ICAILUU' -,••• 11. M&1 1m
Po.tt.cll 1.
H_lIIlr.1Ie 461
'_pncller (0'121) 151-1

Durcbwlbl 111-__

1. MM fJ77
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~~,'-.t. , .
Ein~~~1r '~nl

!

Erh.li .•-.A:i

,. Du Fe.zut.r d•• ilattz.aw:a•• 4.1' leacbul41cten 18t alt
elur Schutnorr1cbtuq zur V.nae14uq UDkoQtZ'oW.rtel"
Eontak~. zu T.raeben. wobei au.areicheD4. Slcht.
auare1cbm4.r L1chtelDtall UDd..auarelcha4. leluttuGI
Diaht b•• 1Ilt.rlchUct ver4en dUrten.

4. l)el' Rattra. 4.1' Beachu141cteDd.el't Dich" Ub.1"41. 1Il
4el".J\aaUnoUzu&ae.zu1:&1t yorl.acbrloben. UIUltur aDele
n Oet&lliu. lel t_a %.1tan. h1Dauabeleuobt.t v.rden.

Die lenutZUDI_4.rel' L1ch1:queUa. vl. ftehluapen.
fucbW&lIIpa, Jtan_ 0.1. 1.' Ull.t.l'.qt.

,. Die te1lDahJI. &DYerenatal:tuqen 4.1"YoUzuca•• talt
:t:>

UDd.•• Cottea41enat 18t &U8,eaebloaa_. 1)1eBeachul41&1:e::l
lat aucla111Ubr111D'nD eDel.ra Oetaqa_ ,e1:l'eDDtzu ;;.;
halten. Die. I11t auoll ~ Y'rmhnmI- lmlaI"baUa481' ~
"1:&1t ••••• Y01'1Wal'uDlauI" Yal'ValWDc,- AI'n•••• U1

la4eD \&.1.

IZl 4_ Ena1ttluagn.rtAhl'_
,eCeD

V.rca I. 0 Je • I" • I.boren •• 31. Jull 19'2 in lerl1D,
z. zt. in UDtersucbuDaabaft1n deI"YollzUlaenatalt Stut1:;an
staub.1a,

v1l'4 auf .\Dti'q 4.a. a.neralbUD4eaanvalta b.1a 1uDd"lor1cbtabot
,uIlt t 122 StvollzO. ff 119. 149 StPOADB.ordDe~.

Dia Baftbe4J.n&uDI0D481'hacbul41ct_ verdea vie tolgt
,er.,elt.

1. Die UDterbr1DcUD&411'B.acbul41c1:enC••••iD••• 1II1:t
&Del.ra UD~rwc:hUD&a-od.r Str~letaDCen.n 1D4.11
aelben Ra. 18t Dicht zulll•• l'.

2. Die 'fUr 4.a llat'trauaa d.r leacbul41cten 18t 1I1t .1D••
zu.a1:zl1ch_ Sebl08 zu nraehen.·

vec_
V.rdacbta 4•• Verlebena Daclaf 129 • Stal

Oer Ermilliunssricht.r

d •• Bund.sg.richtshoF ••

1 BJ:S~I% AGa

I

\

I
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ii! •••••• RA •••••••• L~-----
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adAaoh&tt.llchm hwch zual1uam. Die alls_eiD ;(11-
ti41' hwcbneit 'tOll30 K1Dute Iwm llIU"bei C•• btiuD;
iD cllr .1_ell11_ E1Dzo11t1Deha11\D1CUberschrl"GD "eln_.
!)er II.uch 1IIt \lDvenLlgl1chabzubrlchen, WlIDDIr YO.Ba
weblr 0411'4er Beac.buld.1atenaißbraucht w1I'4h.B. Nlcht
1IitolauDl 4.- Veia\lDlm 411'UblrprUtmc1en\lAdUbenachmc1m
JIe&ll'tu, Obersabe -.on Sachen, ruttllllmS vlU'.chlUsu1t~1'
lIacU'lchtm). Be~ .1D4 zu Uberwaebllll.Die Uborwa~
ln t. Belue alt cler BuAclI.lIIlwaltachattzu reSllA.

1'. DenIlwchlm tat I. Dicht ,1.ta"lt, cllr B•• c.buld.1gt~
JlaJuo\m&a-\lAllCenu.8a1ttel ao,,1e mderl CeSaathd.1 aWlzu
!IIAd.1•• , alt Aumahal c1erKahnlqa- \IA4QmuBla1t1:el,:1.1.e
bei Bewche Ubl10blrwltal Ublr,lb. \ID4.cton .verbrau.::!6~
werd._ (a.B. Z1leret:teD). Sowe11:41e Beauchlr 4er B•• dwl
41sta .Guti,. Jlabnm&--\ID4Ge1w8~tt.l zuleolllllmlUlI.n
woll_, ka=_ 81. 411. dIarch'l1"~.bl\1D1IIIltaprlchlAc1lr
GeleltrlSI auf 4u Konto 4.1' Be.chul41i1:_ bei der Vo~
auc••• 1:a1t tim.

14. leaucher 4er ••• chuliucta .1M '101'.1,,- h.uCl!l _ ~
--. \lD4•• ar 4urob ütut_ Ubel"QII"n.lcl\1D1 \lD4D\lZ'oA
wc:buD.I411'a1tlellJ.JarteAhbll'tD1 •••• Di. VuwlDllLlDC.s.u.
•••ta114etlktor. 18t &U1.h81I.JllmaUeb. Be•••dill" bU. 4u
Jaoke" abmll'a. MlDte1a1D4.UU .11\&11'•• Bel •• ~~
11•• Be•••chlna wUd 41. DI.Irobac:buD.IWB e1ur Wllbll
eb. 8Id.1aate1:a '101'1••••••

15. Dl. 1e.chu141Jte lat '101'\lD4_ob .114_ leaucll bel· .,11
11cer aaw..14\mc •• UülliclLlq ••• dul'cla.ucba.

1'. vert.l41,. dUrt. 'WIll'.114_ •••••ob duroIaAlataat_ 4er
n.l4er \11I4Dllnbaiola' 411'BUlUtAla•• __ UIltlr Zub1U••
ILÜII' eiDe. *ta114Itllctor. auf alcb' 4.1' V...ul411\1D1 .
411Da1\. a.laatb4. du:l'cbauditwll'4_. Kr. 14 I11t mt
apreeblD4. Ba 1.' 4_ Vvte141,lna alcbt ,..ta"n, Dlk
t1erlerU., ~U'tlte. Lel'taonur ~I •• 1AadlUI.11cb
~~I' ia UD Ipncbnaa II1t••••••• raUe e1a VII"M1cS1
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vor den zellen ei nd jewsils 4 in die wand eingelasssne kästen, um
von außen strom und licht absustellen und fUr alle anderen installa

tionen wie elektronik, wasserlsitung usw.
im gegensatz zum elektronischen aufwand ist an der 'klingel' in dsr
zelle nichts geändert worden. es ist ein durch die mauer zu
stosRender stab mit ner roten metallfahne. neu ist: wsnn man den

stab rausstöBt, lsuchtet ein grUnes licht auf, wenn die tUr geöffnet
wird, geht ein gelbes licht anl die einschaltung des lichts nachts
löst einen pfeifton aus uew. I,

I
, I
I ,

'i'! I

,I. l

1I I1_, ~

kamera, im toten trakt ist
verdeckt montiert.

eind 7 kamerae verteilt, die

173

vorläufiger bericht Uber den toten trakt lUbeck

die geschichte dazu: nach dem strsik im april 78 war dr.friedland,
leitender merlizinnldirektor im hamburger strelvollzugsamt, im trakt
und hat'ein kleines gutachten! gemacht. er sagtel auch wenn man von
einem Uberspitzten bericht von"uns absehen w1lrde, subjektiver 8in
druck usw., sei er entsetzt gewesen Uber die kleinen seIlen und
zuwenig luft, daraufhin habe sich dr.armbruster (gleiche funktion
wie frisdland in kiel) auch fUr eine änderung eingesetst. vor ein

paar tagen sei gerads der stellvertreten4e anstaltsleiter von lUbeck,

schmelzer, da gewe~en, habe fotoe vorgelegt und «esagt, es sei jetztalles fertig, geändert und sehr bunt (friedland in einem gespräch
am 1.6.79).

das ergebnis ist, daß die alten fenster, durch die nicht genUgend
luft kam, durch normale fenster mit üblichem knastgitter ersetst
wurden.

mit den fenstern wurde genau dae geändert, was offen im widerspruch
zu den uno-richtlinien stand.

gleichzeitig wurden außen, rechte und linke neben den fenstern
massivs haken fUr fliegengitter eingelassen.

die zellen:

insgesamt sind hier außer besuchszelle und 2 groBen seIlen (plus
arbeitsraum) 15 zellen, 5 davon im alten trakt, die gröBer sind.
im toten trakt sind 10 zellen. an den durch 2 riegel schon immer

doppelt gesichsrten tresortüren wurde susätzlich ein sweites

sicherheitsschloB montiert, jedes türöffnen wird su einer aktion.

nach dem hungerstreik im april 78 wurden als positive veränderungen
des trakts 'die vergröSerung der haftplätze und eine umgestaltung
der fenster' angekÜndigt (aus der aktennotiz über ein telefonge
spräch zwischen donandt, strafvollsugsamt hamburg und lunau, kiel).

die 'erheblichen baulichen verändsrungen' bestätigen eich bie aul
die fenster als perfektjonierungen des trakts. die seIlen sind un
verändert klsin.
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die betten oind nicht mehr angeechraubt, dafUr durch länge und höhe
des rahmens SO konstruiert, daS sie sich nicht umstellen, sondern
nur an einer wand rauf- und runterschieben laseen, was aber verboten
ist. Als wir die bettrahmen hochstellten, um in der seIle mehr

bewegungsraum zu schaffen, wurde gedroht, die betten wieder ~su-

die zellen tür wird grundsätzlich nur durch 4 weibliche bullen oder
2 weibliche und 1 männlichen bullen geöffnet.
der hofgang wird durch 2-3 echlieBerinnen und 1 bullen überwacht,
mit walkie-talkie ausgerUstet und in gröBerem abstand im halbkreis
postiert sind. sie oprechen untereinander kaum, aondern obserrieren
uns - manchamal rUcksn sie i. halbkreis auf, ohne daS wir UDS andere
vp.rhalten htitten.

die verbindung mit der zentrale durch die sprechfunkgeräte sichert
jeden kontakt mit uns ab, von essenauegabe bis duschen.
nnchts patroullieren im hof 2 bullen mit .p'a.
daa ganze kontrollsyetem wurde vollauto.atisiert u. systematisiert.
statt eines irren, weil unkoordi~ierte. alatmsysteme, das frUher
bei jeder beliebigen pewegung im trakt losschrillte - läuft jetst
allee lautloser ab.

jede äußerung von une wird elekttoniech eignalleiert. dae tÜrö/fnan
der bullen wird in einer zentrale auSerhalb dee trakte Uberwacht.

laut justizsenator meyer ist an den eignall •• pen su erkennen, daS
die mikros eingeschaltet sind. gleichseitig erfaSt die k•• era den
flur.
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der trnkt-\omfilex besteht aue 2 trakts, dem altbau und 'dem epätergebauten flac bau. der altbau iet ein leerstehender flUgeI, der sich
I-fUrmig an den toten trakt anschlisßt, in dem wir sind.
der traktbereich ist vom anschließenden verwaltungsbau durch ne
stahltUr'mit undurchsichtigsn milchglasecheiben abgeriegelt.

vor der-stahltUr, also noch außerhalb des trakts, ist der eingang
zur trennscheibenzelle fUr anwälte und alls anderen besucher.

drinnen oind nochmal 2 stahlgittertüren, eine zum alten trakt, eine
zum neuen. dazwischen ist die tUr zum trenneche1benkabuff fUr uns.

der besucher kriegt im gegensatz ZU 78 vom trakt nichts mehr mit.
frUher war besuch in einer zelle im trakt selbst. in den trakt kommt
keiner rein, wir nicht raus.

die trennscheibe besteht aus einer dreifachen thermophenglssscheibe,
die in einen breiten metallrahmen eingelassen ist, der rechts und
linko perforiert iet.
jeder unmittelbare kontakt mit unseren angehörigen und freunden ist
dadurch Rusgeschal tet, ob das umarmen, sehen oder hö'ren ist.

man sitzt sich gegenUber'wie am monitor, sodaS wir uns fragen, ob
wir solche besuche noch wollen.

wJe uns gesagt wurde, könne bei angehörigen 'auf antrag von fall zu
fall vielleicht eine ausnahme gemacht werden'.
unter dem alten trakt wurde der keller ausgebaut, dort sind jetzt
unssre sachen und die duschen; andere gefangene kommen da nicht hin,
d.h. Ruch verwaltungstechnisch: aUsgabe der wäache, aufbewahrung
der 'habe' us"'. läuft völlig getrennt.
frUher kamen wir einmal pro woche aus dem trakt raus, zum baden,
30 minuten. das ist jetzt abgsstellt, d.h. der traktkomplex ist
absolut dicht.

die organisation wird ao abgewickelt, daS niemand ausser uns und
den bullen in den trakt kommtl z.b. machen die bullen putzarbeiten
selbst, die sonst von gefangenen gemacht werden.

die kontrolle über die eefangenen dadrin ist lückenlos.
die optioche und akustische überwachung nach aussen und innen wurds
eystematisiert und psrfektioniertl

im flur des alten trakts ist eine neue
die kamera in einem kasten in hUfthöhe

1m hof, den niemand außer uns betritt,
Jen ganzen bereich erlassen I
eine zwischen trakt und der innenmauer, die den traktkomplex vom
Ubrigen knast trennt, 4 kameras entlang der außenmauer, 2 am ,alten
trakt, die dsn toten trakt aufnehmen und die uns im bild haben,

wenn wir ans fenster gehen. "
die monitore sind in der zentrale und im bullenwaChraum, dsr im

winkel zwischen den bsidsn trakts liegt.
an der außenwand des toten trakts ist oberhalb der fsnstsr ein

nsuer doppellautsprecher wis man ihn von bullenwagen kennt. er
sichert die verständigung zwischen zentrale und bUllen, gibt das
kommando fUr das ende des hofgangs und nimmt wahrscheinlich auf,
WAS wir am fenster reden.
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schrauben. antrag, das bettgeetell rauszunehmenl wurde abgelehnt.
stettdeBBen wurde uns ein 2. horgang 'angeboten , um 'der bewegungs
armut zu ~egegnen'.

dor horgang wird von den bullen meitlich BO bestimmt, daß der um
Dchluß nicht plan bar ist. entweder kBnnen wir nicht aur den hot
oder wir MUesen die 4 stunden umschluB dauernd zerstUckeln.

die zellen entsprechen den sicherheitsrichtlinien, die nach dem
ßtammheimer untersuchungsausschuß festgelegt wurden:
3 weiße betonwände, 1 pastellfarbene wand, graue stahltUr, beton
fussboden mit spezialanstrich (pvc-gespritzt), keine fußleisten.

neues waschbecken und klo, jeweiln in einem stUck gegossen.
his auf einen vorstehenden nagel - der, an aem der spiegel hängt 
sind die wände glatt. bUcherregal u. pinnbrett Bind mit schrauben
einReinssen.

in der IItßhltUr ist ein neues, etwa ziegelsteingroBes nicht zu
öffnendes panzerglasfenster (allstop-glas), davor ein von außen
verschiebbares holzbrett, .darUber ein weitwinkelspion.

Uberm bett ist ein blaues kontrollicht fUr nachts, wie'~auge. das
'ist auch der grund fUr dae verbot, das bett EU verechieben.
an der zellendecke 1 neonröhre.

um trakt und hof ist eine etwa 5 m hohe mauer, die bis oben weiß
gekalkt ist. obcndrnn nato-draht und scheinwerfer.

als Rnne und brigitte im august 76 aus bsrlin in den trakt geschafft
wurden, wurden die bäume hinter der mauer gefällt, während der
'kontnktsperre' im september 77 die mauer geweißt und die kameras
angebracht, hinter der mauer ist die rUckseite der bullenhäuser zu
sehsn. von den dachfenstern aus können die bullen voll in die zellen
sehen.

ee kommsn von dort kaum geräusche rUber. was zu hören ist, registriert
man als wae besonderee; man kann es Bufzählen. sonst hören wir außer

uns und den geräuschen des Uberwachungssystems nichts.

wir eind von jedem irgendwie normalen tagesrythmus und den damit
verbundenen geräuschen abgeschnitten. ebeneo wie wir keine anderen
gefAn~enen eehen oder hören können, wiseen andere gefangene nicht,
ob und daß wir im trakt sind. ee gibt ablauf/bewegung, die man
verfolgen kann.

dia ze! tUche orientierung läuft Uber den tag-nacht-unterschied und
von den bullen bestimmten zeitplan. im gegensatz zu anderen knästen
verschiebt sich der zeitliche ablaut ständig. wir wissen noch nicht,
ob es methode hat. beim hotgang ist es eicher eine.

es wird strikt abgelehnt, nur eine der beschränkunRen des arbeits
materials aufzuheben oder zu ä~dern:

10 zeitungen oder zeitechriften, 25 bUcher, 10 ordner. batterien
z.b. werden im bullenwachraum aufgehoben.
unsere radion kriegen wir nicht zu~Jck, weil sie kurzwelle haben,
wae in IUbeck verboten ist. alle anderen gefangenen außer uns
können ukw haben.

tUr den umschluß g11 t die alteverfUgung aus '78' I
4 stunden am tag, die einmal geteilt werden können. zwinchen 11 uhr
und 13 uhr Imd nach 17 uhr läuft nichte. der umschluß läßt eich

praktisch nicht organioieren, weil die hofgänge unregelmäßig und
bestimmte zeiten vom umechluß ausgeechlossen sind.

tv ist' mal die woche, von 19 - 23 uhr. wir können f~lher raUB

und später hingehen; ee wird kontrolliert, daß wir auch in den
apparat glotzen. 78 wurde gedroht tv abzubrechen, wenn wir mitein-
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ander reden statt IU glotlen.
vor 2 tagen wurde verlangt, i. voraUe !Ur die woche die ta8e ttetlu
legen, ohne das aktuelle program •• u kenntn.

ob ee mit beschlagnahaungen, antrUgen usw. eo läuft wie 78 -
- daß wir von beechlagnahmungen nichts erfahren oder kau. was krieg
- daS enträge verschwinden oder 4 wochen rumliegen
wiasen wir noch nicht. genauso können wir jetBt zu ra.zien, körper
filzen, zellenwechsel n~ch nichts sagen.
bei den ausschlUßen von besuch und poet eieht das wie trUher-aue.
innerhalb der 2 wochen, die wir jetzt hier sind, wurden 2 leute von
post und besuch ausgeechloeeen.

medizinische versorRunRI '

in hamburg wurden in einer verfUgung vom mai 79 die auewirkungen der
isolationshaft bestätigt: aufgrund des 'reduBierten allgemein
zustandes' wurden wir tUr 'reine zellenarbeit arbeitsunfähig' ge

echrieben, die ausgabe von baeienahrung (obet, eiweiSreiche nabrun«

usw.) angeordnet •. sowie einkauf fUr 30 dm im monat Bugelaseen (das
ist der niedrigste eatm, möglich eind da 50).

deshalb wurde fUr den 21.8.79 dr. paeschke, anetaltearet, angekUndigt.

zu inga wurde am 17.8. gesagt, daS er fragen will, was fUr .
medikamente nötig sind und daS er sie 'besonders sprechen will',well
er eie 'noch nicht kennt'.

am 21.8. guckte er in jede zelle kure rein.
daruaf angesprochen, daß die isolation 'medizinisch nicht zu verant
worden' ist. äußerte er gegenUber chrieta und inga, die umschluß.

machten, aeine absicht einer unterSUChung durch einen neurologen
und psychiater. mit dem ziel festzuetellen, inwieweit durch 'die
letzten 3 hungerstreiks ein gehirnschaden vor liegt'.

a~t nachfrage wer der psychiater ist, antwortete er, dr. wittig aus
neustadt. dort ist die knaetpsychiatrie fUr ganz schleswig-holsteln.

zu der figur dieses anetaltsaretee muß man wissen, daS er eeine
medizinischen anordnungen nach den anweieungen des kieler justiz
mlnieteriume verfilgt. so eagte er bereite vor ee1ner 'viBite',daS
er dann kommen wUrde, 'wenn ich von kiel weiB, was Bugebilligt
wird' .•

lUbeck iet bundeewehr- und bRs-standort

kooperation zwischen knast und militär:

_ 1974, als christa und margrlt hergeechafft wurden, wurde i. hof
und an der mauer nato-draht.vom bgs auegerollt.

_ 1976, als anne und brigitte hierher verlegt wurden, wurden die
bäume hinter der mauer vom bgs gefällt.

_ 1977, als brigitte hier 14 tege in den normalvollBug integriert
war, arbeitenden auf einem hof gefangene an einem bundeswehrtarn
netz. ein gefangener aus dem männerknaet berichtete, daB dort
waffenteile zusammengesetzt werden.

_ eine gefangene frau berichtete, daS 1976 dIe urlaubsvertretung
fUr den anstal tearzt ein m11i tärarzt macht.

_ ale wir nach regenmänteln fragen, bekommen wIr bundeswehrparka,
die die bullen hier auch tragen •.

_ nachfolger fUr die pensionierte gefängnisp&storin wurde 1978 ein
ehemaliger milltärptarrer.

die allgemeine knsststruktur iet ner milItärischen struktur ähnlich,
was bie in die eprache geht. 80 sagt greif. anltalteleiter BU

gefangenen: 'abtreten '.•
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•ie haben die .ethodeft. d1e daa gevaltniveau deI trakts ~erd'oken.
verfeinertl wo im hof nato-draht lag, .teht ne parkbank I.b.

dem entsp~icht auch - wis alles andere auf weisung des justilministers 'das klima' wis donandt das nennt, aus dem interesse,
nicht sofort nen hungerstreik a. hals zu haben. shallico nennt
das 'coo17 profeesion' - oder jedenfalle ist es der versuch.
'klima' ist hier auchl daS nachts die mp-streife direkt vorm
fenster den finger am ablug, uns beim namen nennen und freundlich
'guten abend' sagen.

und natUrlich hat kleI auch gelernt: die ganze kosmetik _
schniek-schnack, der die maschine, ihre eindeutige tödlichkeit,
unkenntlich maohen und verharmlosen soll, um sich gegen die
bewegung gegen die hochsicherheits- und toten trakts zu rUsten.

im trakt - und das ist das wesentliche wogegen wir hier kimpfen _
gibt es keine bewegung. I.b. sehen wir aus den fenstern auf.
ne weiSgekalkte mauer in ner umgebung, die sich nicht verändert _
in der also nie andere gefangens hofgang maohen, sich bewegen,
reden uew.

1eder von uns, der aus dem sensorischen vakuum des trakts kam
tdurch verlegung nach hamburg) hat die erfahrung gemacht, daS es
so ist, als wUrde dir ne haUbe vom kopf gelogen - obwohl wir dort
auf ner eicherheitsstation innerhalb des knasts genauso vollständig
von anderen gefangenen isoliert waren/sind, die also nur von
weitem eehen u. hören können; sie sind da, im unterschied IU.
toten trakt wo nichte ist. das heißt die anhaltspunkts, die
'geetern' von 'vorgeetern' unterscheiden, gibt es hier nicht •
also was karl-heinz ~a von oells sagtl 'alle erfahrungen ver
arbeitet, die der apparat im bisherigen isolationsvollzug gemacht
hat' - zu diesen erfahrungen gehört lUbeck seit 74, als zu. ersten
mal welche von uns hergesphafft wurden •

man kann die monotonie in dem sozialen und sensorischen vakuum,
das jede spontanität erdrUckt, nicht beSChreiben, nur feststellen
und auflählen, was ~ ist.

'änderung der haftbedingungen' kann hisr nur heiSenl raus aus dem
toten trakt und lusammenlegung von uns in gruppen IU 15•

lUbeck, trauen aus.der rat•
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d.r tlakt 'a c.ll •

k.in.,~~elbUA' kann di.e. dl •• nslon, dIe hl.r h.rrscht, rlchti, rass.n.
da. ll.,t "ran, daS di. IsolatIon eIn zustand 1st, d.n dl. baulich. b••chr.l
buns Dur .rahn.n läat. Ich hab. vor kurze. chotj ••ltz 'h.rr.n d.s aorg.ngrau
.ns' gel •••• , der unsere IsolatIon auch zu beschr.lb.n v.rsucht und d••••
auch gelun,e. l.t, dl. sItuatIon .t.as zu v.raltt.ln. jemand ab.r, d.r Iso

11.rt 1st, .i.-t in der b.schr.ibung nur, daS sI. an di•• irklichk.lt nIcht
1. geri.,.te. heranr.lcht.

v.raucht aal durchzus.tz.n, daß .uch der trakt, dl. z.ll. und d.r hot g.z.igt
.ird.

u•• a gleich zu anran& zu •••• n: von der zueas', dl. mir am 7.11. g.g.b.n .o~
d•• l.t, l.t hi.r dl. total. i801atio. Ubrl, g.bll.b.n. Ich .ar •• tr.it •• um
17 ~ beu anstalt.lelter de. trakt., Dam'. hab. ich ver,ess.n, an •••• nll war
auch der abteilungsleiter de. trakt., 'nselhard, dl. mir hartb.dingung.n .rör
n.t habes, alt d.n •• die .z1stenl,rundla,. vollstKadig 1lqullli.rt .ord •• ist.

n.b •• a1r ist noch der harr" stUraer und noch .ln.r AU. b.rl18 bi.r,d1e v.r
autlicll ,snauH .1e ich isoliert a1nd, Ich hab. nach ro. getra,t, .eU da. in
d.r es .tand, ab.r 1. trakt zualnd.st 1st .r nicht; .a. alch auch g.wund.rt
bätt., •• 11 er i. 7 monate. e.tlas ••••• rde •• u.s. ob andere hl.r bin v.rlegt

•• rd ••• s.1·•• 0 der an.taltale1t.r, alt der zeit aö,lich, •• g.n lu nIcht,
aber d.r trak~ se1 ja nun aal rUr l.ute .le une ,.baut .ord.n. seI. abt.l1ungs
1.1ter hat dana gl.ich h1nzugerüat, auch •• n. andere bi.r hin verl.,t •• rde.,
solls.ich .ich darauf .lnstelle •• daa .eine sItuatIon darUb.r Dicht v.rKad.rt
.ird, die isolation also bleibt. und dann sagte .r 'horr.ntlich hab.n ei.slch
hi.r Dicht. schl.cht.re •• ins.handelt. ale da., .a. In köln .ar'· uncl d.r an
.talt.l.lt.r 18 4e. zu ••••• Dbang auch noch, Ich soll alt k.ln.·üb.rl.gung.n
•• ch ••• VOR hi.r .1.d.r, •• ,zuko ••• n, da. s.i nun •• 1 b•• chlo.s ••• ord.n, daß
das hIer rUr lans' z.it rUr alch dIe .ndstatlon 1st. Ich habe Ihnen .Kbr.nd
d•• gespräch. g••• gt, daß ich di. b.dlngung.n nicht akz.ptl.r., und daA Ich
d•• str.ik nur unter de. kondition.n abg.broch.n hab., die b.kannt eind •• r
•ollt. die noch •• l .ls8en, und Ich hab. Ih. die alternative g.sagt. aue d••
trakt rau., also IntegratIon, 1st ausg.schloss.n. Ich habe dann gesast, daß
si. e18s 18teraktlonsrähige.grupp. hl.r bin. v.rl.g.n aUss.n. Ich hab. dann gs
rract, ob die hamburger his h18 ko •• n - !I.18, hat .r z.ar nIcht g•••• t, in
d.r Uberl.guns b.1 Ihn.n scheint .s auch aut jeden rall zu 1Ieg.n, ab.r das
i.t all •• so 1. luttl •• r.n rau. g.bll.b.n.sl. hab.n mir g.sagt, Ich soll noch
nicht alt .ln •• hung.rstreik antangen, sond.rn .rst ••1 v.rsuch.n, dIe be
dinsung •• so zu Kadern, Ub.r anträge un. - .ng'lhard hat sIch de. &n,.-

•chlo,,,. und alt z•• 1 od.r dr.1 mal verslch.rt, daß .r j.d.rz.lt zu gesprä- »
ch •• zur v.rtUsunl st.ht. daß .r v.rm.ld.n .öchte, daß hl.r .ln. s1tuation ~
•• t.teht, 18 d.r ••• n1cht ••hr .ltelnand.r r.d.n kann •• r .USte g.rade von ~
alr, daa 1. köln alt ni.mand •• g.sproch.n habe. z.lsch.ndurch hat auch aal ~

die_ .ch•• lne ••tz gesa,t, daa, .1. di. b.d18gung.n bi.r .Iren, auch von ~
.elne. verhalt.n abhängen .Urde.
d1. ganz. sache .ar so 10 bIs lS alnut.n lrg.nd.l. u. d.n h.lßen breI rumr.- ~

de., da a1.d 80 .i.l 'g.dÄCht"sätz. ab,.lauten, so al8 ob sI•• 1.11.1cht
ere' ••1 ant •• te•• ollttn •• ls •• lt sI. gehen könn ••• Ich b18 alr nIcht slchr.
v1elle1cht hab •• ei. sIch ab.r nur .elb.r aus d.r sChußllnl. zl.hen .011 ••

u.d a1r di. bedingung •• so unterachl.be •• ollen, daß e. nicht In d.n erst ••
S ainut •• zur kont~ontation komat.
41. koatro.tatl0. ist ab.r durch sIe in el.er di ••nsl0 •• rörtn.t .ord.n, .i.

si. biah.r 's, •• aich noch Dicht g•••••• i.t.

eIa. ,ebild., 1a d••• lr une beUnden, l.t .in otten•• r.chtecli also e18 lan,

g•• trikt.r aittelbau alt liuks und r.cht. abgeh.nd.n rlU&.ln~ g.,.nUb.r d••

a.ttelbe. 1.t ein g.bilude, da. dIe verwaUuDl .ein könnt •• dauL-sche. 1st
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ein hof. die g Jde sind 4-stöck1g, altbauweise •.
der trakt liegt 1m ersten stock, ist rechtwinklig in dem rechten flUgel
um den mittelbau gebaut.im ~inkel selbst liegt hinter panzerglas ein kon

trollraum. in dem traktteil im !lägel befinden sich, soweit ich bis je&c.t

mitbekommen habe, 6 haftzellen, eine dusche, ein wc und noch ein ra~~erevtl. die anwaltszelle sein kann, auf jeden fall keine gefangenenze~le ist.
d.h. in dem ande ren teil .de. trakts dUrften die restlichen 4 zellen sein.

daß es 10 sind, stand jedenfalls in der zeitung.
der ganze trakt ist fernsehUberwacht und vollelektronisch ausgerüstet. der

trakt ist hermetisch von der übrigen anstalt abgeriegelt. die beiden berli
ner und ich liegen auf der innenseite des flügels, auf der 4 zellen neben
einander sind. in de~ hof, der zwischen dem balboffenen rechteck und der

verwaltung ist, könnsn wir jedoch nicht hine1nsehen, da man ca. 4-5 mster
von unseren zellen fenstern entfernt einen ca. 3 meter hohen holzzaun gezo-
gen hat. sehen können wir von unseren zellen den oberen teil de. v8TWal

tungsbaus, den dachaufbau des gegenüberliegenden flUgels und e1nen teil des

mittelbaus. uns gegenüber liegt die andere zellenflucht mit91aube zwei ge
fangenenzellen, dem bad, wc und evtl. anwaltszelle. ferner ist sort der aus
gang zu unserem freistundenhof. diese bezeiChnung ist allerdings ein kaum

mehr zu verantwortender euphemismus. dieser flügel - was allerdings nicht
mehr trakt teil ist- hat an se1nem ende einen nach außen gerichteten 4-stök
k1gen, ca. 3,50 meter bre1ten ecktell angebaut. von dort fUhrt eine 3 meter
hohe betoDaauer 25 meter b1s Zum ende des letzten traktzellenfensters und

sch11eßt dann mit e1ner 3,50 meter bre1ten quermauer den hofte11 ab. der

letzte höhenmeter d1eser mauer 1st schrpg nach innen gebaut. auf dieser nachinnen gerichteten mauerkrone ist der in;ollentecknik nach innen hängende nato
draht gezogen. we1ter geht von dieser mauerkrone schräg nach oben .zu einem
Uber d1e ganze zellenfront angebrachten 1 1/2 meter breiten drahtgittervor

bau,der auch auf der anderen seite des gebäudes ist, und Vermutlich alles
auffangen soll, was aus den anderen zellen in den rest11chen stockwerken
runtergeworfen s1rd, ein fingerdickes netz. der hof wird noch von zwei fern
sehkameras überwacht. der hof w1rd vonlbed1ensteten beaufsicht1gt. streicht

man den platz weg, den die an' einem end. angebrachte treppe zum trakt und die
dort stehenden 2 anstaltsbedienstete brauchen, bleibt zum 'hofgang' als mög
lichkeit, genau 20 schritte an der 4-stöck1gen gebäudewand' entlang, danach
3-4 schr1tte zur gegenüberliegeoden betonmauer, wo man dann unter der schrägen
mauerkrone 20 schr1tte zurückgehen kann. daa d1e fläche aus einem ste1nboden

besteht, dürfte sich inzw1schen von selbst verstehen. sie 'vielfältigkeit'
unserer wahrnehmungsmöglichkeiten 11egt also 1n den unterschiedlichen ent
fernungen, mit denen wir auf eine betonmauer sehen können. die möglichkeit
etwa. zu sehen, ist mit einer irren enge e1ngemauert.

die zelle:

sie ist im untersch1ed zu den üblichen bauwe1sen quer zum gang gebaut und

hat zwei türen. desgleichen zwe1 fenster. pie zelle ist ca. 5,90 meter langund 1,80 meter breit. höhe: 3,50 meter. i~jeder zelle ist e1n. viereckige
luke, um sachen re1nzugeben etc. d1e bei den fenster wie auch die luken an

der türbestehen aus 'allstop'panzerglas. die fenster, sehr wichtig, s1nd für
un. nicht zu öffnen. ein leiser lufthauch kommt durch eine seitlich ange

bracht. klimaanlage. die fenster sind etwa 1,l~breit und 1,50 meter hoch,
50% der fläche ist panzerglas, 5~ der rahmen. ich tippe darauf, wenD euch
das die ganze konstruktion erfassbar macht, daß s1e etwa 400 kg wiegen wird.
das ist wichtig, denn nichts strahlt die vollständ1ge isolat10n und abtren
nung eo demonstrat1v aus wie diese fenster. über d1e lüftung g1bt es auch
ke1ne verb1ndung nach auBen. s1e 1st eo konstru1ert, daß kein ton über s1e
re1nkommt oder rau.geht. d1e zelle ist gelb gestricben, zwe1 groae neon
röhren an der decke, eine kleine über eine in d1e wand e1nge •• nerte blech

platt., die d1e funkt10n des ep1egels erfüllen SOll, die von 7.00 uhr mor
gen. b1. 23.00 ubr abends brennen. auf der bleckplatte erkennt aan sich na
tür11ch so, als läge ein leichter nebelvorhang dazwischen. bechklo, bech
spüle, e1cherheitsmöbel, betonfußboden. zum zellen1nventar gehört e1n grundjg

1I
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prima bOl 700 mit ausgebauten fm und sw. e1ne rundfunka ge, also laut
sprecher oder kopthöhreran.chluß, wie sie in jedem knas~ ansonsten in der

zelle~ind, g1bt es hier im trakt nicht. das essen wird duch die wärter aus
gegeb.n und ko •• t offensichtlich n1cht von der küche, die d1e gefangenen ver
.orgt bzw. jed.nfalls n1cht aus dem 'großen pott'. so kriegsn wir z.b. die
•• rmelade 1m einzelhandelsglas während alle anderen gefangenen immer aus 25
eimern ver.orgt w.rden. da. gleiChe war b.1m obst auch schon festzustellen:
wir kr1egen das n1cht wi. die andereD gefangeneD mal einzeln zum essen aus
g.teilt. sondern gleich fUr einen best1mmten zeitrau ••

di. zelle~tUren sind luftdicht. di. zelle ist st111. vollständ1ggeräusch1so
11ert ist 81e n1cht. aber e. kommen nur ganz undef1nierbars geräusche an •.
gestern hat es z. b. geregnet. man s1eht es zwar, aber man hört ea n1cht •.

wenn d1. tUr aufgemacht w1rd. kUndigt s1ch das durch ein le1ses geräusch an.
obwohl 1ch a1ch extra deswegen darum bemUht habe. habe 1ch bi8 jetzt Dicht
.1Jaaal.••eh nur ein wort. ver.tandsn, wenll die wärter sich auf d1m nur unt.r
halten hab.n. das dr1ngt nur als raU\1l re1n. das einZig lokal1s1erbare ge
räusch 1at e1n h.lle. lautes klappern, wenD der e.s.nwag.n ang.fahr.n w1rd
oder .&Ba x.b. di. kaffeekanne. mit der wir 3 mal täg11ch h.ißes was.er b.
koaaen. ein. stunde nach d.r aU8gabe wieder abgeholt w1rd - d.gibt e1n
kratz.n, dann di. klappe aut und der wärter fragt nach der kann •• vorh.r.
daA j••••• kommt oder .0. 1.t nicht zu hören. ich höre z.b. auch Dicht. wenD
41. tUr voa .1ne. d•• be1den anderen aufgemacht wird.
u. e. and.r. zu sag.n: das hi.r 1st ke1n 1s01ationstrakt 1n dem von un. b1s
her bekannte. sinn, daß eine ganze abte11ung abgeriegelt 1st - das 18t h1er

1st d1. baul1che anhäufung VOD 10 ineinander voll.tänd1~bgeriegelten 1sola
t10ns.inbw1ten. wUsste ich Dicht. daß die zwe~erliner hier sind - b1. jetzt
hatte 1cb •• Ub.r nicht. wahrnehmeD können. hier s1nd alle erfahrungen ver

arbe1t.t. die der apparat in 8-jähr1gem isolationsvollzug gemacht l~at. 1ch
bin j.tzt 48 stunden hier - b1s aut das bad und und den besuch iD der sprech
zelle habe 1ch hier nichts neues mehr zu erwarten. will sagen, daß es jetzt
nur noch w1ederholungen de. ablaufs g1bt. an zufäl11gke1ten g1bt e. h1er
n1chts ••hr - wie gesagt: d1e erfahrungen von 2 dtz. isolationsknästen umge

setzt. iCh glaube nicht, daa e8 hierüber noch eine qua11tat1ve steigerung
gibt - c••• ra s11ens, das ist nur eine quant1tat1ve änderung.

d.r grundgedanke diese. baus ist nicht siCherheit. sondern vern1chtung. d1e
ganze t.ckD1k 1st auf abs1cherung der isolation ausgerichtet - gegen s1e mwa
jede .1taat1on. 1n der dis. isolation nicht perfekt wäre. ausnahm. charakter
haben. ;

das panzergla.ren.ter z. b.: damit ist gle1ch dem umstand recbnun •• trag.n
worden. daA d1e isolat10n e1nen dazu bringen kann. e1n immer geschlo ••enes
f.nst ••• infach e1nzuschlagsn. um damit einfach eine der barrieren zu durch
br.chen, a1t d.r san·von der soz1alstruktur und der subkultur. die auch 1n
jede. knast exist1ert. abgetrennt ist. h1nter de. panzerglasfenster 1st noch
.in e1.eag1tter - gegen ausbruch aus der an.talt oder so 1.t das panz.rglas
f.nster Dicht. das 1st g.gen .1nen ausbruch aus der isolation.
od.r der hofgang: der i.t n1cht au~ 20 x 3 schr1tte aus 31cherhe1tsgrUnden
reduziert worden. aut d1e quatratm.t.rzahl. d1e heute einsr 2-z1mm.rwohnung

a1t bad 1UUl kUche 8D.tBpricht - allch da hot. der 10 mal so groß wäre und da
a1t vielleicht die hälfte von e1ne. normalen gefangenenhot aasgemacht hätte.

l.t unauttal11g a1t allen erfordsr11ch.n sicherh.itsvorichtungsn au.za.tatt.n
- sond.ra d.r .nt.pricht d.r opt1malen konst.llation. a1t der der unter.ch1ed
zwischen zelle und ~ot so gut wie mög11ch aufgehoben ist, aan also genauso

pt dr1n~bell kannp die kontinu1tät VOll alle. gewahrt 1.t.

••• ua Ja auch mal .ehen, dall w1.r 1n 81ne. bau. d.r a1t e1n.r solch tota
UUlren 8ilc!lerh.1.t.t.chn1k ausgerUstet 1st. daS .r 10 gefangene perf.kt kon

trolU.r •• kann, total isoli.rt werden, ohne daß aach nur noch ein sata.t' a1che~eltsgrUnd •• als r.chttertlgung vorg ••choben w.rden könnte - di.

•• rn1cht ••••• trat.gi. wird da auch schon gar nicht .ehr geleugnet. UD der
.-az8 baa .tr.hlt ja aa. all.n ecken ein.n nackten fasch1saus au •• daS aan
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r1cht1g davon a. 6ehen muß, daß das just1za1n1ster1us 'd1e offenhe1t nicht
mehr fUrchtet, also auch erst gar n1cht mehr rechtfert1gen.w1rd. rechtfert1
gung wäre h1er 1n der~t auch nur noch dumm. man kann e1ne sache, d1e e1nen
so demonstrat1ven vern1chtungscharakter hat, n1cht defens1v verts1d1gen, weil
jsder, der das mal gesehen hat oder d1e bedingungen kennt, Uber e1ne rechtf~
t1gung zus widerspruch provoz1ert wUrde. das juni kann d1esen trakt wadiese
bed1ngungen nur noch so verd1gen, indem es den ausDamecharakter als normal
behauptet und den ausnahmezustand 1nst1tut1ona11s1ert.
das 1st deshalb so w1cht1g, we1l e1ne öffent11che denunz1at10n durch d1e an

wälte, wenn Uberhaupt, nur d1e reakt10n erfahren kann, daß d1e vern1chtung
von oppos1t10nellen minderhe1ten do~hetwas ganz normales 1st. vermut11ch
aber wUrde B1e n1cht e1nmal mehr eine stellunganahse prov1z1eren •
w1r haben h1er nur d1e alternat1ve zu käspfe. oder zu sterben.
ich sage euch das, we1l das auch euer job 1st, alles i. eurer macht atehende
zu tun, us uns zu schUtzen. 1ch kann heute n1cht viel mehr schre1ben, 1ch
bin auch noch s1tten in der begr1ffsbestimmung, us e1ne l1n1e zu f1nden, mit
das projekt zu zerstören 1st, 1ch werde auch n1cht sofort w1eder e1nen stre1k
anfangen, n1cht jedenfalls. bevor hier nicht auch ein besuchvon euch gelau

fen 1at. ich geh natürlich jetzt davon aus, daß ha mit der selben zusage ge
linkt worden 1st.

10.12. 78
(karl-heinz dellwo)
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öt:nen. von a~3en mi~ insges~~ 4 ~Ks-scrilössern ge
schlossen. 'weiter mit zwei elektro~agnetische, im kontroll
center überwacnte schlie3vo~richtur.gen gesichert. vo~
Q.u.3er.unter ka;::era-beooacr.-:u:lg.glas =arke "allstop-pa:lzer
glas", c.er fir::la llrasc::gla.s agil, ca 1,5 C:::1stark. ~e~t
aes ga:lzen aus stahlranoen, bis zu 2 pm dicke'stanlplat~en.

drehknopr für die
atahllamelleI

drei scharniere,
von außen mi t "o:·~s
schlössern zuge
schlossen.

5.) 8 mm dicke star.l
platte mit eing~
stanzten, acht
reih1geu 5 llll!l X
5 IDIII großeu :!::;.:-:;
austrittslöcher~ •
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J ~al~ ce~ fansterko~s~~u~tio~de~ einzel~anze!~a~
1

I
1.) luftei r.:c.3c.':'3r.al bie::-temc.lu· 2 '
via~:~nt. luft t=~t~ ein .,
d~c~ zwel ;ewei~~
0,:; C::l :C>rei o;e, I
zwis~he~ al~-=o~~
~~d ~sten 6~_a5&a
ne s::alten, 50- I"
""e ~urch ie','eiIs
3-~~;gr~ß. f1äc~en
G.'-. oberen bzw I

unterem ende des
al\:.-rohrs
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geräüchsdurchlässigkeit: von au~en dringen ganz laute geräucr.e
schwach rein, meistens nicht näher identi!izierbar. von in~eu
nach außen dringt so gut wi~gar ~chts durch. wir r~ben das aus
probiert bei deu zellen, die zum hochsicherhe~tshot liegen: ~enn
man ganz laut brUllt, vorausg~tzt, :an ist 2 ~ vom fe~~ter ~eg,
und drausseu ~at es still, kann man ganz verzerrt die stimme hören •
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Der neue Hocb.ich.rb.it.b.r.ich in B.rlin-Moabit

wir .eechreiben den Bereich ,l1ernicht nochmal in .len e1nzelhei ten

d"zu~gibt'l die protokolle der anw,lte (dac von th. schmitt ist von

dene~, die wir kennen, am genauesten).

wich'ig ist, wie' der b~u wirkt,

und dae verschärfte haftregle'~ent hier drin.

belUftun~1 ee ist falsch zu sagen, man könnte die fenster öffnen. was

in den fenstern existiert, ist von der ..,ir,.ungher ei"e art lüftungs

klappe, die nicht annähernd au"reicht, genUgend frische luft in die

löcher zu lassen. selbst wenn in den sich ge~enUberliegenden zellen

die tUren offen slnd, entsteht keln durchzug. frl~che lu~t krie€t man

nur, wenn man dcn kopf aus der klappe zwlschen dle panzerglasschelben

steckt. die wlrkung des luftschaci,ts über der tUr ist gleich null.

dle luft in den zellen ist d~shUb st·~.nd19knochentrocken und ver

bra'.lcht,l~mer herrscht sauersto!fwan.:;el.folge: trockener mund, stJin

dig durst, erhöhter flUssigkeitsbe~ar!, bru"mschädel/kop!sch~erzen

(vor allem ~orgens n~ch dem aufstehen), schnelle er~ch~pfung, verstopf_

te ate,wege, man er:~ltet sich leicht.

besonders Ubel 1st es i~ flur vor den zellen, dem sog. 'ko~~unlkati

onezentrum'. er wir,; über::::uptnicht direkt beL.iftet, von der kli-:a,..

?nla€e, die es da öeeen soll, ist nichts zu spUren. man h~lt es dort

kaum länger als 1/2 stunde ohne unterbrecr.ung au~; bei k~rperlicher

1:;et~tig'.lng(pingpong, 6Y,n;'stik) hat :nannach paar Cllnuten ate-not

und schweiaausbr~che.

beleuchtun~: die zellen lieJen je zur h~lfte nach sUden und norden.

in den nach süden sind die lichtvern'cltnisse zie,Uch g'.lt,die nach

no~en k±tggen zu wesnig licht und natürlich nie sonne. In dieEe z~llen

3cheine!l:nac::ts dle lampen vor:!hof voll rein, was durch die vorh 'n.!e

kalrlabzuClildern ist. in den ersten nächten war zusätzlich ein sc:.ein

werfer direkt auf ein zellenfenster ~erichtet - es war taghell. nach

einer beschwerde haben sie das dabn abgestellt.

d1e hauptl~npe 1n der zelle ist über der tür kurz unterhalb der de~ke.

sie ist in die wand eingela<sen: eine senkrecht nach oben stehende bir

no, dahinter ein gebo€ener spiegel/reflektor, alle. hinter p~n~erglas.

der schalter ist im nur hinter ei;:erkleinen b'echklapptür mit sicher

heitsBchloß. da die Bchließer morgens se~en 1/2 6 zur 'Uber;abekontrol

le' in al'en zellen das licht kurz einscnalten, ~ü,sen sie ~ jeder

zell. die'. klappe auf- und zuschließen. von de.,l!irmwlrd Clanre.~el

r:lä!Ug'••ach.

es gibt noch eine'leeelampe' an der wand mit einem riesigen kasten

dru~herum, die 24 ~tunden in bp.trieb ist und die wir selb~t ~b~chaLt~n

k8nnen, ferner eine steckdose (str om von 1/26 bis 2~ uhr) und tauch

sieder. das sind die einziben verbesserungen.
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im flur ~ind die l1chtverhiltnisse unertr'glich. der ra~' 1st ca. I X 7 m

groB, knap~ 2,50 m hoch, ganz weiB 5estrich~n, 'kein natUrliches licht

~n der decke hinter panzer;'\las6 neonr"hren in '3reihen, dahinter gebo

gene' ref~ektoren; dadurch wird der ganze r~um grell aU3~eleuchtet. die

aU8en fanDen nach k~2zer zeit an zu brenncn/~cr.merzen. da d1e glotze

von der decke hängt, mu2 man bei, fernsehen auch in die :leonröhren

starren. i~ moment schalten sie, wenn wir fernsehen, auf anforderung

die h~lfte der röhren ab - das kann sich aber jederzeit öndern.

akustik: die zellen sind nicht schallisoliert. a~ fenster k?nn man zich

in nebeneinanderliegenden zellen zie~lic~ gut verstehen, über den flur

sehr schlecht. vo~ Ub~iGen anstaltsleben krie3t man nur was mit, wenn
die anderen 6efancenen aü fenster reden, bzw. arbeits~erjusche oder un

definierbares.

ein toter tr~kt ist das hier nicht; trotzdem läuft ein wesentlicher

teil ~einer zerstcrerischen wirkung Uber die ak~stik:

de~ :lur, der ei~nt11ch nur aus türen und blechklap;en besteht (neben
jeder zell~- und duschentUr links und rechts je eine ca. 1,30 m hohe

blechtUr, dahinter die Rohre f~r was~er, heizung usw., ferner jeweils

in kopfböhe die klapptUr vor d"n elektrischen schaltern; e~ ßiht in

einem 4-zellen-trakt also 15 so~cher ble~ntUren undEandere), wirkt

wie ein schall trichter/= ierst~rker: r.:an:~örtdie .:;er:turcheAUS den

;;egen~berlie;~enden zel:en (radio, tippen, \'lasser)lauter als derj<?ni;;e,

der sie mccht. besonders übel iut das bei der dusche, deren tausc~en

den €~nzen trakt fUllt, und den klos, deren brüllende spül~g alleS

andere übert~nt.

was in !lur läuft, drc~nt voll in die lccher rein. wenn jemand ping

pong ~pielt oder fernsieht, ist es in den zellen pr~kttsch unMcg~ich,

konzentriert zu arbeiten, selbst wenn man die tUr zumacr.t. umgekehrt

versteht man ;on der glotze nichts mehr, wenn in einem loch je~and

tippt. das bedeutet, daß wir w,hrend des lufschlußes nur ~e'eins~m was

machen können oder jeder etwas, wa= wenig l~rm macht.die funktion, die

der aufschlu3 für uns hat, wird d~durch zwangsljufig recuziert.

ele~tronik/Jberwaci.ung: radio und tegensprechanlage sind Uter sebsoren

zu bedienen. das rote läm?chen der oprechanlace leuchtet nur, w~nn ~an

von der zelle aus die zentrale ruft, ßleichzeitig geht i, flur der obe

re teil einer kleinen lampe über der tür an. wenn die zentrale von sieh

aus was durchsaßt, gibts kein optisches signal, sondern eine art piep
ton. unklar ist brner noch, ob die zentrale va.'dort aus so sct.alten

kann, da::lsie in dia zellen reinbö1:en können - es 1st sehr wahrsc:·ein

lich. in der anlage knackt es ';l'termal so, als hute die zentrale sich

Z\l.r dlirC"Sd<iö .d,uü,,"~haltet,ohne da";aber was ko,rnt. ,an wel:.ltats.1ch

lich nie, obi wann sie sich einschalten.

!
!
I
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hinter den klappen iQ flur gibt es noch je einen lalter mit deraut

scJ.rltt 'anwesenbei tabsteIlen', den sle 1'et,~tigen,wenn jemand vo~

knaetpersonal (einschI. ~rzte/schwestern) in unserer anwesenheit die

zelle betritt. sie behaupten, das sei fUr die zentrale, 'zur sicherheit'

bzw. damit die s~hen, daS alles in ordnung sei, obwohl i~mer noch 2 _ ,

schließerl - innen im !lur ~stehen und die ~eras i'~er laufenJabge

h6rt wUrde nicht. i~ gutachten der vereinigung berliner stra!verteidi~

ger vom 8.1.80 heiSt ea dazu allerdings (s. 2): "die ••• einzelzellen

haben eine gegensprechanlage, über die in die zelle hineingehört werden

kann, w' e n n s ich ein b e amt erd a r 1 n b e tin d e t

oder wenn der getangene von sieh aus den sprechkontakt herstel'en will."

wenn das ding eingeschaltet ist, geht in der lampe Uber der tUr im !l~
der untere teil an •.

in der dusch. ist - entgegen rneyera behauptung - die gleiche anlage wi.

ta den zellen. sobald d~s wasser läuft, geht sie regelmä~ig von selbst

an. wahrscheinlich durch das kondenswasser. neulich war sie auch hin

terher noch mindestens 10 'IIinutenan, als wir i'~!lur ferngesehen haben.

in dieeer zeit konnte die zentrale voll mithören: die ~ikrotone si~d

so ~pfindlich, daß sie noch auf ~et~ere m aufnet~en.

i, flur gibt es 4 anla~en, 3 davon mit roter l~pe, 2 ,it alarmknopf.

dazu ~us thie~es prctokoll der traktbegehung:

"Hahnfeldt: mit der alar,",anlagekann llI8J1 auch abh6ren, aber das feht nur

bis.zu einer entfernung bis zu 2 m. wenn beamte in den bereich hinein

geschickt werden, wird immer die abhöranlage eingeschaltet.

falkenberg (daraur beschwörend zu hahnteldt): 'aber das haben wir doch

gar ~1cht in den dienstanweisungen drin. '"11 wo's nur eine gegen

sprechanla~e gab, haben sie das ganz offen gemach~. wijhrend des auf

schluß machen sie Uber die anlagen iM !lur ihre durchsagen.

au:er den beiden ka~eras Uber den tUren zu den nachbartrakts gibt es

noch eine auf dem zugang vom äußeren verbindunEsgang zu, trakt, die

durch die teilverglaete tUr noch einen teil des flurs und die tür zur

dusche ertaSt.

ea gibt also i~ ganzen teiltrakt (ebenso wie 1m Ubrigen bereich: g~nge,

treppe, sprechr'tume) kei::en winkel, der nicht optisch undloder akust

isch erfaSt wird, und zwar bei der enge hier sozus. ~~utnsh und unoit

tel~. zua vergleichl illturllltraktgab es-2 lcaIIIerastur einen 31!1also

langen !lur. dis nur e1nen teil ertaSt haben, und nu eine ".egensprech-
anlage.

(das schärfste haben wir gestern erst 'itgekrlegtr eine die~er blechtu

rn war nur angelehnt, weil das ganze schloß fehl te, und als wir sie

a~gemach~ ha~en, hat .tch in der betreffenden zelle die sprechanl~g.

11 wir gehen d"von a118, daß sie abhlSreD. i. tu%'IItrRkt,I1
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im flur ~ind die lichtverh~ltnisse unertr~glich. der ra~~ ist ca. I X 1 m

groß. knapp 2.50 m hoch. ganz weiß zestrichfn.kein natUrliches licht

::m der decke hinter panzer;31as 6 neonr"hren in 3 reihen, dahinter gebo

gene' ref~ektoren; dadurch wird der ganze r~um grell aU3~eleuchtet. die

au~en fan~en nach k~~zer zeit an zu brennen/~chmerzen. da die glotze

von der decke hängt, mu~ man bei~ fernsehen auch in die ~eonröhren

starren. i~ moment schalten sie. wenn wir fernsehen, auf anforderung

die h~lfte der röhren ab - das kann sich aber jederzeit 'ndern.

akustik: die zellen sind nicht schallisoliert. a~ fenster k~nn man sich

in nebeneinanderliegenden zellen zie~lic~ gut verstehen, über den flur

sehr schlecht. vo~ Ubri~en anstaltsleben krie~t man nur was mit, wenn\
die anderen 6efancenen au fenster reden, bzw. arbeits;er3usche oder un-

definierbares.

ein toter tr~kt ist das hier nicht; trotzdem läuft ein wesentlicher

teil ~einer zerstörerischen wirkung Uber die ak~stik:

der :lur, der ei~ntlich nur aus türen und blechklap;en besteht (ne~en
jeder zell~- und dus~tentür links und rechts je eine ca. 1,30 m hohe

blechtUr, dahinter die Rohre f~r was~er, heizung usw., ferner jeweils

in kopfhöhe die klapptür vor d"n elektrischen schaltern; e~ giht in

einem 4-zellen-trakt also 15 so~cher blecntUren undEandere), wirkt

wie ein schall trichter/= ;erst~rker: r.:an::örtdie :;er~u('che/lUS den

~egen~berlie~enden zellen (radio, tippen, "ascer) lauter als derj~ni~e,

der sie möcht. besonders Ubel iGt das bei der dusche, deren tauschen

den ~~nzen trakt fUllt. und den klos. deren brüllende spülung all~s

andere Ubert~nt.

was in tlur l~uft, drö~nt voll in die l~c~er rein. wenn jemand ping

pong ~pielt oder fernsieht, ist es in den zellen prskttsch unMög~ich,

konzentriert zu arbeiten. selbst wenn man die tür zumacr.t. umgekehrt

versteht man von der glotze nichts mehr, wenn in einem loch je~and

tippt. das bedeutet, daß wir w~hrend des lufschlußes nur ~e~eins~m was

machen können oder jeder etwas, wa= wenig l~rm macht. die funktion, die

der aufschlu2 für uns hat, wird d~durch zwangsljufig recuziert.

elektronik/:iberwacllUn,g;:radio und t;egensprechanlage sind Uter sebsoren

zu bedienen. das rote lä:n?chen der sprechanlace leuchtet nur, Wl'nn "an

von der zelle aus die zentrale ruft, gleichzeitig geht 1, flur der obe

re te11 einer kleinen la'!lpeUber der tür an. wenn die zentrale von sich

aus was durchsa~t. gibts kein optisches signal. sondern eine art piep

ton. unklar ist i:,rnernoch, ob die zentrale vo::dort aue so sct.alten

kann. daO sie in die zellen reinhö:l:enkönnen - es ist sehr wahrsc:'ein

lich. in der anlage knackt es ~fter mal so, als h'ltte die zentrale sich

zur d1lrc"sd6" ••l"ütlllciJal tet, ohne da';aber was ko,rnt. ,an wel:J tats;tch

lich nie. ob/ wann sle sich einschalten.
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hinter den klappen 1= tlur gibt es noch Je einen lalter mit der auf

scl,ritt 'anwesenhe1 tabstellen'. den sie l:et.:itigen,wenn jemand va::!

kna~tpersonal (elnschl. ärzte/schwestern) in unserer anwesenheit die

zelle betritt. sie behaupten. das sei fUr die zentrale, 'zur slcherheit'

bzw. damlt die s~hen. daS alles In ordnung sei. obwohl i~mer noch 2 _ ,

schlieSerl - innen im tlur rumstehen und die ~era8 i'~er laufen/abge_

h6rt würde nicht. i~ gutachten der vereinigung berllner stratverteidi~

ger vom 8.1.80 heißt e8 dazu allerdings (s. 2): "di8 ••• einzelzellen

haben eine gegensprechanlage, über die in di8 zelle hineingeh~rt werden

kann. ,.,e n n s ich ein b e amt erd a r 1 n bel 1 n d e t

oder wenn der gefangene von sieh aU8 den sprechkontakt herstel'en will."

wenn das ding eingescha1 tet ist, geht in der lampe Uber der tUr im tl=
der untere. teil an •.

in der dusche ist - entgegen meyers behauptung - d1e gleiche anlage wie

iD den zellen. sobald d~s wasser läuft. geht sie regelmä~ig von selb8t

an. wahrscheinlich durch das kondenswasser. neulich war sie auch hin

terher noch mindestens 10 'Ilinutenan. als wir i'~tlur ferngesehen haben.

in die~er zeit konnte die zentrale voll mlth~ren: die ~lkrotone si~d

so emplindlich, daß sie noch aul ~et~ere m aufner~en.

i, tlur glbt es 4 anla~en, 3 davon mit roter l~pe. 2 ~it alarmknopt.

dazu ~us thiemes prctokoll der traktbegehung:

"Eahnfeldt: mit der alar~anlage kann man auch abh6ren. aber das feht nur

bis.zu einer entfernung bis zu 2 m. wenn beamte In den bereich hinein

geschickt werden. wird immer die abhöranlage eingeschaltet.

falkenberg (daraur beschwörend zu hahnteldt): 'aber das haben wir doch

gar nicht in den dienstanweis~~3en drin.'"// wo's nur eine gegen

sprechanla~e gab. haben sie das ganz offen gemach~. wijhrend des aul

sch~uS machen sie über die anlagen i~ tlur ihre durchsagen.

au:er den beirlen ka~eras über den tUren zu den nachbartrakts g1bt es

noch eine auf dem zugang vom ~uSeren verbindunEsgang zu, trakt. die

durch die teilverglaete tUr noch einen teil des !lurs und die tUr zur

dusche ltrfallt.

e8 gibt also 1~ ganzen teiltrakt (ebenso wie 1m Ubrigen bere1ch: g~nge.

treppe. sprechr'tume) keben winkel. der nicht optisch und/Oder akust

isch ertaSt wird. und zwar bei der enge hier SOZU8. h~utnah und unoit

tel1:ar. zua vergleichl 111 turllltraktgab ea-2 kamera. !Ur einen 31!1also

langen tlur. die nur einen tell erlaSt haben. W1d nu eine !'egensprech-
anlage.

(da8 schärfste haben wir ge8tern erst '1tgekriegtr e1ne dierer blechtu

ren war nur angelehnt, weil das ganze schloS fehlte. und als wir sie

~urgemacht ha~en. nat .tch in der betreffentten zelle die sprechanl~ge

11 wir gehen dovon aue. daß sie abh6rea. 1. tur.trakt. /1
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von selbst b~ngeschaltet, also so, als ob wir die zentr~le gerufen h~t

teD. ,an konnte sehen, daß es an der tUr einen kont~kt gibt. und die

schließer haben dann best~tigt, daß alle tUren ~it einer alarmanlage

verbunden ~ären - aber nicht ~it der sprechanlage.)

nicht auez;Jschließen ist. daß hinter de, reflektor in der zellenla~De

oder de~ spiezel (s.u.) eine versteckte kamera oder die anlagen dazu

ein~ebaut sind. man muß hier wirklich mit allem rechnen.

sanitäte anJap;en: es gibt kiine regulierbaren waeserhllhne. nur knnTlfe.

nach knopfdruck schießt das Nasser f Ur 2 - 3 sekunden so Atark aus der

leitung, daß es un8~glich ist, darunter was abzuwaschen: man spritzt

si~ total voll. ist der wB<serdruck schwächer oder klemmt der knopf,

hört es Uberhaup~ nicht mehr auf zu laufen.

dervspiegel ist in die Wand eingemauert und so niedrig, daß man sich.

wenn man nicht grad kleiner als 1,60 ist, nur geduckt oder ohne kopf

sehen.kann.

die beiden duschen haben je einen knopf fUr hei~es und kaltes wasser.

man könnte die wärme aleo a*ch dann nicht re~ulieren, wenn das ka'te

ginge. was bis jetzt nicht der fall ist. dafUr wird das hei~e nach kur

zer zeit fast kochend. nach knopfdruck l~uft es meistens nicht mal eine

minute - oder es hBrt gar nicht mehr auf (s.o.).

im duschraum selbst gibt es keine haken, kebe ab12ge::lcgl1chkeiten f'ir

kl~otten, seife usw.; veroutlich deRhalb. weil sowieso der ganze raum

unter was:er steht, wenn beide duschen laufen.

das sind nur die auffälligsten einer ganzen reihe von klei~en schwei

nereien, von denen jede t'Jrsich nicht besoncers wichtig ist, die alle

zusam~en aber und in verbindung ~it den Ubri~en bedingungen ein coment

des per~amenten streß sind. deb der trakt bewirkt.

spr~räum.: sie sind fensterlos und vBllig kahl.

in den vorderen r11u~en ist es stickig heiß, in den hintereb zugig und

kalt. die beleuchtung ist so, daß man entweder in grellen neonlicht

hockt oder den anderen hinter der scheibe nicht richtig sehen kann,

weil sie stark spiegelt.

die akustik ist so schlecht, deß eine längere unter~al~lng nicht mBg

lich is~. selbst wenn die trennschsibe versenkt ist (bei privatbesu

chen), kann man sich nur schwer verstehen, und durch dis schalterartige

konstruktion der sprecbluke (ca. 95 X 82 cm, die tischplatten davor

sehr hoch) hat man sowieso den Eindruck. daS noch eine scheibe dazwi

schen is~; 1~ :e!an~enenraum iat der stuhl a~ boden fe~t~eschraubt.

~ hlntersten sprechraum hert man die kli~aanla3e 'ZW. sowas wie ein

gebläse voll rauschen. die schließer behaupten, das ding sei nicht
"bz'_istellen;man IDUS e8 überschreien.

in den lochblechen neben der trennscheib. knackt e8 öfter mal, ~nlich

wi. in der sprechanlage. als neulich einem anwalt ein zettel in den.

!i'i
1] !

111,·']..1'~

f

I
I

r

I

I
I

r

I

I
I

r

I

190
- 5 -

schlitz zwischen trennscheibe und wand tlel, haben Dich die 8ch~Ja~er

wegen der -elektronik- (wcrtlich) nicht getraut, ~it eiDem draht danach

zu an~eln. sie haben einen handwerker geholt, der die platte vor der

wand ab:!lontierthat, und bevor er sie abgenonen hat, IlIIl!lteder anwalt

aus dem raum raus.

bot: direkt ?arm trakt, aber durch den au2engang davon getrennt, ca.

28 X 12 ., voll gep!lastert mit grauen verbundsteinen, graue ca. 5 m

hohe mauer an 3 seiten - ~an hat den eindruck, auf dem boden eines

groS•• was8erbeckens ~zulaufen.

in eitter eck•.wachtu1'lt!!I1t panzerglas und schießscharten. in der einen.

l~ezi' ein riesiges tor; das ist wichtig: man-kann von drau9en durch

eia pMl1' torS'direkt in den ho:tund von da in den trakt gelangen, ohne

ein•• der I1brigen knastgebäude betreten zu lDÜssen. der einsang zum

~ 50, in de~ wir sind, lieet schräg gegenUber dem ausrang zum hot.

sie k15nnten.also je:candenholen/bringen, ohne daS auJerlullb dJS trakte8

II~ al8 2 oder 3 schließer das :nitkriegen.

-die zellenfenster des übrigen knastbereichs. di. in der nähe des hofs

sind. haben tlie~en.gitter. man kann die gefangenen dahinter hnren.

weiter entfernt auch welche sehen - zum reden sind sie zu weit weg.

die vernichtun~skonzeption: wenn wir gesagt haben, da9 sie hier. anders

als in zelle oder lUbeck, wöniger auf den physischen terror setzen als

auZ psychologische methoden, so war das eine fehleinSChätzung aufgrund

von-meyers gequatsche (Ispannun~en in der gruppe erze~,en'). dem ver

such dieses psychobullen seefrane, bei un~ reinzuko~en und aus un

kenntnis darJber. wie's hier drin wirklich aussieht.

tatsächlich zielt die baUliche konzeption dieser maschine - und da ist

nichts zufällig - auf die schnelle physische zerstBr~ cer gefangenen.

worum es ihnen ~eht, ist, uns ständig unter druck! spannung zu setzen.

streB zu erzeugen und über die nhYRische zerst0rung des einzelnen die

zerstcrung der gruppe zu erreichen. und zenau darauf zielt auch, was

die knastleitung gegen uns entwickelt und über die schlieeer/-innen

durchzieht - e.ssi~d de!!lonstrationenihrer mscht und totalen \'erfü

gungsgewalt Über uns.

da8 läuft einmal über die !!Iassivephysische präsens der schlie~er: zum

hotgang oder wenn die türen offen sind. kO~!!Iensie minde~tens zu vierte

zwe~män.nllche und zwei weibliche; einer stellt sich ~eistens direkt

vor-die tur S1a gang, manchmal kO'lltnter auch ,it rein. bel der enge

hier hat man sie, sobald sie im trakt sind, direkt auf der pelle.

wen wir ZUII hof gehen :.d:'s sind,nur paar sehritte - stehen 3 - 5

sch11eßer. auf dem gangund an den ecken rum. es sind dieselben bullen,

di. ~. a~b 4~ tär~ hierher ~a5chlep~t haben. wenn ~ eich weigert.

ein•.der dauernd neua schiicaneanordnungen.zu befol~en. taucht sotor~

da rollko-.ado !ouf.



1 _~r

11

lii

191
- 6 -

im gEgensatz ZU" turm wird hier auch jer ganze ablauf von den schlie

ßern gemanagt: sie sind an der sprechanlage, geben den ach~eln anwei

sungen, haben selbst schlUssel fUr die zellen und schlie~en manch,al

~it ein. sie sind brutal oder von einer sch~ierigen verbindlichkeit,

~ie bei den bedingungen hier einfach zynisck ist.
zum anderen l'iuft diese '~achtdernonstrationUber permanente kleine schi

kanen, verschärfungen, anordnungen, die nur die f\lnktion haben, und zu

de!!lUt1gen~~ll:e1nzUSChrllnk.~It~,""..'
neu dabei i3t, daß der fUr ang., ga. und gu. zuständige 6. strafsenat

dee kammergerichtß (bei m. ist der knast zustllndig, sie machen da aber

keinen unterschied) jetzt per ermächtigungsbeschluB die regelung der

haftbedingungen ganz offen der Xnastleitung überlassen hat: der beschluß,

mit dem er die verlegung hier rein und zusätzliche versch~rfungen

(nur noch je 10 aktenordner, schnellhefter, zeitungen/-schriften im

loch und nichts ungeheftetes mehr) s2nktioniert h~t, lllßt de. knast

freie hend, je~erzeit und bei jeder gelegenheit die bedingun~en noch

mehr zu verschärfen: "unter der voraussetzung, daß die au..frechterhal

tung von s + 0 gewährleistet ist, dUrfen die zellen •••aufgeschlossen

werden •••". wl!!l.rendder dallals zust'1ndige richter im ';)esch~ußza de:1

haftbedi~~ungen i.•t-.1rIIIdie geneh:ligung zu::!zusarcmenschlu3 noch be

gründete ::1 it der "auf D,n.;ere D::n.:.eran.;elegte(:1)untersuchungshaft",

ihn also fUr notwendig erkl~rte, ist der ~ufsc!l.lußjetzt auch for~al das,

~ls was hahnfeldt ihn im~er be6riffen - und benutzt - hat: 'ver~ünsti

gung " also disziplinier~gsmittel.

und obwohl dieser ~eschluß bis auf einen punkt ~entzug des ei;enen

radios, den der senat 'einstweilen' abgelehnt hat) ~enau de~ entc~richt,

was die anstaltsleitung beantragt hat, hält sich vo, knast keiner dran.

so steht ganz klar drin, daß wir nach dem hifgang n~cht ab~esondet und

abgetastet werden dürfen: sie machen es natUrlich trotzdem. BegTUndun~

der lawrenz ( vom 3icher~eitsbUro, rechts hand von hahnfeldt), nach der

uvollzo dUrftsn sie uns jederzeit kontroll1eren,"wir haben aber selbst

kein interesse daran, das permanent zu machen". wir haben uns am ersten

tag 8eweiJert und hatten mittags dann keinen aufschluß, wof~r ei:1e

(von mehreren) begrUndungen diese wei~erung war. danach sind die anw~lte

zu palhoff ( vorsitzender des 6, senats), der best~tigte, daß wir nicht

kontrolliert werden dUrften ("eindeutige :lnordnung"). nachdem er "it

hahnfeldt deswegen telefoniert hatte. fend er da9 geGenteil ricctig und

hat sofort"zur klarstellung" einen zucatzbeschluß erV'~sen: "nach rück

kehr vom t~elichen hofGang ist die anstaltsleitung aus sicherheitsgrUnden

berechtigt, die angeklagten absanden und abtasten zu lassen."

i~ ursprlnglichen beschlug stand auch, caß unsere eachen und die zel'en

nur eir.w~l in 14 tagen d~c~such~ werden sollten. trotzd~ filzen sie

nach wie vor jeden tag. begründung ei~er sch~ießerin: das sei 1m,er so

g~rund werde sich hier nicht ~ndern.
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Ubll -~ lat, daß sie versch~rtungen ers~al ohne erkl~rung durchziehen.

wen~ ~~nachfr~gen, ko,',en x verschiedene, einander widersprechende,

unhaltbare begründungen, und wenn wir sie alle ~it tatsachen widerlegt

haben: das war schon im~er so, ist hier Ublich usw., oder: anordnung

von oben, känen wir auch nicht_~dern usw., sie können sich ja beschwe

ren. was darauf rausläuft, d~~ wir uns fast ununterbrochen damit be

schäftigen müßten, uns gegen die schikanen zu wehren.

paar beispiele: wir werden ~orgens zwi~chen 1/2 6 und 1 drei,al geweckt.

zwel~al schlie~en sie dabei die tUr auf; ein~al weCken/aufSChließen

f1lra 1'rUhstuck würde vollko:nmen reichen, auch !Ur ihre vorgeschobenen

'lontroll'zweck., weil eie vorher sowieso nicht ~itkrieg~, ob wir nocn

da sin4 oder ob sonst irgendwas ist.

oder: nach 2 wocheafällt ihnen ein, da3 wir zu~ absonden die ~äntel

aufzu':lachenhätten, und eie eskalieren d"s bis zur androhung von

bulleneinsats und gewaltsa~em ausziehen, bevor sie zurUckstecken.

oder: die lwarenz entdeckt plötzlich, daß die weltkarten, z.t. auch

bilder und kalender an der wand - was bishe~noch nie beanstandet wor

den ist - s. + Oy gef~hrden und l~ßt sie abnehoen, natürlich ohne kon

krete begründung, aber mit der androhung, das zeug würde eingezogen,

wenn wirs wie(er aufh1ingen. I
oder: für jeden dreck QUssen wir vor~elder schreiben, fast i~mer

mehrere, bevor Uberhaupt ne reaktion ko,mt.

oder: seltst fUr ~edizinischen kleinkram, den man schnell braucht

(pflaster, kOp!sc~lerztrop~en usw.) holen sie eine schw€ster; das

dauert viel 11inger. als wenn sie's (wie tr~her) selbst brinJen, ,anch

mal 1/2 Tag, weil die erst vom krankenhaus rüberko':l~enmüssen.

wir könnten diese beispiele endlos verl~gern.

worauf das allea auch zielt, ist, kollekti,e arbeitsprozesse und

überhaupt kontinuierliche arbeit zu verhindern:

'durch die beschränkung des arbeitsmaterials;

durch den zwang, sich ständig gegen die verschärfungen wehren, also

sich dauernd nit ihren schweinereien befassen zu müssen;

und. spezifisch hier in den einzel trakts: durch die baulichen bedingun

gen, die enge und die akustik, die dazu ruhren, daß während de9 auf

schluS faktisch jede lebensäußerung von einer von uns zum störenden

moment, zur beh1nderung der anderen wird (soweit wir nicht zusammen was

~achen) und damit ?Um bestandteil des streßprogracms. der aufschluS,

dea meyer draußen als die groae erleichterung verkau~t hat (obwohl wir

LLa ~ t~trak' schaD hatteA), ~oll so fUr uns counterproduktiv.

quelle EUsätslicher belastung und beschränkung sein.

es ist also ~aterieller, pnysischer terror, den sie auf die,. weise

aUSÜben, und das hat nichte zu tun ,it die~em dreck 'sch~oren 1m

e!leuen aat'·. 'gruppendruck/-terror' usw.usw. als folg. der kle1n-
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ANLAGE 9

Dauer der Isolationshaft der Gefangenen aus der RAF

Ro1f C1emens Wagner,
2 mal lebenslänglich: Nov. 1979 bis heute: Einzelisolation

Stand: 12.9.1985

Okt. 1970 - März 1972: Einzelisolation
März 1972 - Jan. 1974: Zweierisolation

(nur Hofgang zu zweit)
Jan. 1974 - Nov. 1974: Normalvollzug
Nov. 1974 - März i975: Zweier- und
Dreierisolation

März 1975 - März 1976: Normalvollzug
März 1976 - Okt. 1978: Dreierisolation

Okt. 1978 - April 1979: Viererisolation

April 1979 - April 1980: FUnferisolation,
se it Jan. 180 im Trakt,
April 1980 - Apr. 1981: Viererisolation im
Hochsicherheitstrakt

Apri 1 1981 - Dez. 1982: FUnfergruppe
Dez. 1982 - Nov. 1984: Vierergruppe
Nov. 1984 - heute: Dreiergruppe

Monika Berberich,
18 Jahre, 6 Monate:

Am Beispiel •••

Bernd Roessner,
zwei mal 1ebens

längl ich: März 1975 - Mai 1976: Einzelisolation

Mai 1976 - Aug. 1977: Zweierisolation
Aug. 1977 - März 1978: Viererisolation
(während des Prozesses)

März 1978 - Juni 1978: Normalvollug
Juni 1978 - März 85: Einzelisolation

seit 18.4.83 im Schmutzstreik. Forderung:
Verlegung nach Cel1e. Bunkerhaft, vg1. An
lage 28
März 85 - heute: Einzelisolation und 1 Stunde

Hofgang täglich zu zweit

Alle seit 1982 Verhafteten sind bis heute in totaler Einzel

isolation und wochenlang ohne Verteidiger:

Christian Klar,
5 mal 1ebe~slänglich
und 15 Jahre: Nov. 1982 - heute: Einzelisolation

Brigitte Mohnhaupt,
5 mal lebens 1äng1 ich
und 15 Jahre: Nov. 1982 - heute: Einzelisolation,

gemeinsamer Prozeß mit Chr. Klar in Stutt
gart-Stammheim, jedoch keine gemeinsame
Prozeßvorbereitung möglich, auch während
des Prozesses kein Umschluß
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gruppenisolation, dep ein gro:er teil der spontilinken, liberalen und

einige anw~lte auf uns projiziert.

sie praktizieren hier also eine ständig schärfer werdende einsc~r"nkung

unserer ,öglichkeiten, wozu auch gehört. daß der 6. senat die postzen

sur noch rigoroser durchzieht ala bisher schon: seit wir 1m neuen trakt

sind, ist so gut wie nichts nach dr~u~en durchgekommen.

daß sie hier noch nicht so brutal eskaliert haben wie in lübeck, liegt

mit sicherheit nur daran, daß es hier diese öffentlichkeit in bezug auf

den trakt gibt. wir gehen aber davon aus, daß ea ein von bawund bka

zentral konzipiertes programm bzw. richtlinien fUr die maenah~en in den

trakts gibt. da!Ur sprechen die Ubereinstimmungen bis ins detail bei

den beschr~kungen (zahl der bUcher, ordner UBW. und daß alles einge

heftet sein muß) und die zeitliche übereinsti~mung (5 tage nach unserer

verlegung läuft der überfall in 1Ubeck. hier wie dort zeitgleich die

material beschränkung. die etwas früher schon in ata~mhe1m eingeführt

worden ist).

d~zu in der FR vom 4.2.80:

-die justizminister und -senatoren haben am 24. novwmber 1977 eine

arbeitsgruppe zu fragen der unterbringung und behandlung terroristischer

gewalttäter in justizvollzugsanstalten eingesetzt. in dem bericht dieser

arbeitsgruppe werden detaillierte maßnahmen vor~eschla~en, ,it denen

mißstände der geschilderten art weitgehend verhindert werden sollen."

(aus den antworten der bundesregierung zu parlamentarischen anfragen

zum kontaktsperregesetz u.a.)

es ist unheimlich wichtig, daß in der bewegung, die sich bisher vor

allem hier in ber1in gegen die hochsicherheitstrakte entwickelt hat,

dieRer zusammenh~ng be~riffen wird und - als erster schritt - die

anderen trakte in die aktivitäten einbezogen werden, - wie das ansatz

weise zu lübeck Jetzt 5elaufen ist. es ist auch die einzige ~ö~lichkeit

zu verhindern. daß die mobilisierung versickert oder 1m begr1ffalosen

sumpf regionaler borniertheit steckenbleibt.

cioabit, 6.2.80

gudrun st~er. gabriele ro11nik. angelika goder, ~onika berberich

gefangene aus der bew. 2. juni und der rat

Ade1heid Schulz,
3 mal lebenslänglich: Nov. 1982 bis heute: Einzelisolation, ge

meinsamer Prozeß mit Ralf Cl. Wagner (DUssel
dorf), auch während des Prozesses kein Um
schluß.

,I
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a) Einzelisolation: 24 Stunden am Tag allein; 1 Stunde Hofgang
all ein

b) Kleingruppenisolation (Zweier- usw. Isolation): 1 Stunde
täglicher Hofgang jeweils zu zweit in wechselnder Zusammen
setzung sowie Umschluß (Zusammensein) mehrere Stunden pro
Tag bzw. pro Woche oder Aufschluß der Zellen mehrere Stun
den pro Tag bzw. pro Woche. (Seit der zweiten Hälfte der
70-er Jahre ist gemeinsamer Hofgang etc. mit allen Mitglie
dern einer Kleingruppe durchgesetzt worden).
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verletzt worden sind.

Im einzelnen werden durch die Bekundungen von Irmgard Xöller

fOlgende Tatsachen bewiesen werden:
und ist

1. I!~ard M~ller war/während fast der gesamt~~ H~ftzei~

einer persönlichkeitszerstörend~n soziale~~s~_l~t~~

ausgesetzt - mit den Folgen, die im Beweisantrag des Ra's

von Paleske vom15.5.79 zur sensorischen Deprivation etc.

nachgewiesen worden sind.

Dies waren die Stationen:

In der Stra:sache

./. Alexa u.a.

-0 Js' 36/7 8-

beantraqe ich,

- e:-~1:e~3..ftanstalt: :Sühl, Dauer: .6 Mon~~e

~n j:es~r Zoit ledi~lich zwei E~5uche ( ein~al ~!ut"e:, e:n=~l

~:~;:\·/ecter). Nach vie:- !'~oneten wurden ihr Z-..u:1 er~tc~ r'ial e:"~c:-.a
3~c~~~ e~stct~et, ansonsten Bücher au~ der hn~tnl:cti~l:Gth~~.

;(e:n~ ?os~ ~it Ausnahce von Post der ~ngchöri~er.. Gc~~ie~r.~ zu:

~c:~G ci5~ner ~aeaszeitun~en erst nach d~ei ~cnaten•

~=~~~~~G von andare~ Gafan~enen, Einzelho!~ancr, Ei~zolb~~, V~=bc:

cer ~eilnah=e ~~ Gecein~cha!tsveran~t~ltun~en, ein:al ~ci~~~~::e 3~

eine= Go"tesdienst, dabei von mehre:en Beamten ven den ance=~n Gc

~ansene= isoliert ~ehalten. Die Zelle befand sieh über der. :.üc~~=

:-äu=en. ~ie Nachbarzellen wurden nicht belegt.

- z\~oi-':e:::lfta.~stalt: Nü:-nberg, Dauer: ,6 \~ochen

Unte=~=in~~ng auf der oberen ~ta~e, die von andc:-cn Gefan:onen Car.

S~~~U~~ war. Die ~~~ntcrlie~endQ ~3ze nach A~sic~t von rr~~~:c
;:.öllo:" e"=>c~falls G~ra\.:.::lt. ~~ilcb.31asscheiben, ein Blick ~ac~ ClU.'!~:'l

niet-.:=öGlich. Voo Aui'sich1:spersonal ~~den ,nur einfache ~in~~:se

GeGa~en, de:- Y.ont3kt mit dem Aufsichtspersonal er!ol~"6 r.~r ü~e~

""l:l?,e". Ar.sonstcn bes1:~nd Sprechverbot lIIit den \1ärt~:n•.::ac~:s

S:ö=~nce~ und ~ecken durch Anschalten von Licht alle p~~r S-,:ur.ccr..'" .

E~:::::::>c:::-ei'::len:)ch\~icriG;":iton in der For:~ulierunc:. Chrr;rl:llu;;cmr..

:<~~iGkoi:, Sc~larsucht, Eri~nerungsstÖrunßen. EC5uch von An~o~ör:-

~~r. z~ei~~l. In dieser Zeit der erste Hungerstrei~ i~ Jar.uar '?~.
~C~ sie n~e:: einer ~oche abbrechen mußte, weil das ~ink- ur.d

~oilettenwasser abgestellt wurde.

»
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Irmgard M Ö 1 1 e r,
Z.Zt. JVA Stuttgart-STan~~ei~
'Asperger Str. 60

7000 Stuttgart 40

als Zeugin zu laden und zu vernehmen.

Die Zeugin wird bekunden,

daß sie seit· ihrer Festnahme am 8.7.1972,

d.h. seit nunmehr fast sie~en Jahren Cnter

suchungshaft, in immer verschärfteren Fe~er.

unmenscnlichen Haftbedingungen unterwor:en

worden ist und unterworfen wird, durch die

die Grundrechte

- des Art 1 GG (unantastbare WUrde des :·:e:.sche:

des Art 2 GG (Recht auf Leben und körper
liche Unversehrtheit)

des Art 5 GG (Meinungsäuß.r~~gs- ur~ ~ild~~gc
freiheit)

des Art ) Europ M.nschenrecht$kor.ve~ticn
Ver~o~ der Foltu~ wid w~~ansc~llc~~rC~G=
erniedrigender Behandlung)

des Art 6 MRKonvent1on (Unschuldsver=.~tung:
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_ ~r1';:.,!!~itanstalt: Rastatt,Dauer: 21/2 Monate ~.< .•••• \.. •... i1

~cr~ ~lei~e Zelle. Vor de~ Fenster Eisensichtblende. Ge~~us~~c ~u=

v~n ~~r $t~~le he~, da r~er eine sehr st~k be!ah:ene Y.~euzu~: l~g.

~r.zel~af5L~.~inzelbad, Verbot der Teiln~e an Ge=ein~c~a::zv6~

a:s:al~ur~en. Während dieser Zeit kein Besuch vo~ A~;e~c=igc~.

Zusta~ erheblicher Konzentrationsstörunsen ~ stä:diüe: ~~e==e~z~,

_ vic~t.Rattanstalt: Gptteszell, Dauer: ~a.1 Monat

Ve=bo<: cit~Teilnahme an'GeDleinscha!tsveran.l:tal~~

_ !~"lfa!tanstalt: Re.statt, sO:lit z1loiter Aufenthalt in Ras';a~t.

Daue::. ca. 6 Monat •• ,~....",..A. T"\
nia !solatio~s:::a3nahoen blieben im Ve~leich z~ ersten A~!e::~~al~

i1: !bst::t~ die ~leichen. a~er daß erstlllal1g41. '1ei.l::a:a.~.

se:einseha!tlichen ~ernsehe~ ermöglicht wurde.

-seeh~te Ha:t~~stalt: Bühl, somit zweiter AU:en~~t in 3~~.

Dauer:. etwa. 6 Wochen 'j"- ;;.."'~.1- '; ~
~n:elzelle neben einer Wärterzelle. Unter der Zelle ein ~~eit:=au=

~o daß t:s3süber ständi~es Maschinenstamp!e~ zu hören war. Auc:' ~ier

Ve~bQt der '1eilnah:e ~ GeQeinscha!tsveranst~~~en. 3es~c~ n~= vo::

~~~ö=i~en.
- ,.\'-i - _ Ci<-': , - ~

_ szote ~a:t~~stalt: H~bur3, Dauer: etwa 2 J~e, 8 ~o~a.e

Un';er~~in:r~ Über ca. 1Jah:, 8 Monate in einer Einzelzelle. :!:.:':. 'de.

a~e~.bei ins~8samt: zwei Gottesdiensten von säctlichen Ge=ei::~c~e.':~s~

ve~~~s";sltu~en aUSGeSChlossen. ~ücher und TC8e~zci";U."~cn ~ab es ~~~

wochcn- bzw. conatelancren Verzö~eru:13on. Postverkeh~ war nu= =i~ do::

e~en Ar.Gchöri~Cln und den Anwalten gestatte~. Bosuchozeito~ t~: die

;'::"~~::i~Q~jeweils. eine halbe Stund.:~ K~-i~'~Teilna=e an Ge~oir.:~~.a

.~e:'a~s:~l~~ben,keine ~eilne~1 Am ccmeinschattliehen !e~so~e~. S?~

je~och Gene~iGUr.c von privatem !arnsehen. Beleucht~~ cer Zelle a~:

~.uon~Q:-en·.\ntrllir,~er genchmi",-t:'wrdlt., bi~ 2.4Uhr. Grunci: ir.s~üso:'"

cie~di~ kör,erlichen Beschwerdeu in Hamburg als Sehschwäche ~~~

-.-~en. so dd IrIIlßardl~lle~ gelesentlieb..nic2l.t.i~a' =~=
lezcn konnte. Nach eine: ~ersa-oik 111J~'11f: bis'~ ·:.o:e~Z6n~-

f
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:~~=u~~ io ?~ü~ja~~ '75 ßanzt~Giger U~schlun cit den Untc~:~c~u~::

:~:a~:ene~ :ckes und Ztachowiak. Die~e~ Uc~chluß ~~rde bei de= :Gr~n:

c~';:~~run~ un:c~brochen. Nach dem Vorfall in Stockhol~ b:~. ~c~:~c:e

3o,;sch••i't ent':iel de= U:lschluß ebenfalls für eir.i:;Cl~ioniltCl.:>":-.:.c::'

',~icderU:::schlu32 :laI 2.Stunden" wöchentlich. seit Septa::::e:-•75
vie=~al zwei Stunden wöchentlich •

.~.'..l:-::-,~::c.da~ ~u.t3.c.hten, die im Auttr~e des Schwu~;;:.c~~~t...6~ E.~~?i,;:-;I
\"0:: I!!e:::izi:'lischenSachvertändißen v;;'stellt WI.lrden,tol;;;";o!(:=

!=:::3a~d~öller eine Änderun~ der P.a!tbedingunsen in de:- ~eise, da~

ih= cia :';ör;lichkei't;Z\l:!l ticschluß zu z\1ei-;I!!itwechsel::c.;;::Ge:.::.~:c::c::.

::~~lich den vie~ GefanGenen Stachowiak, Eckes, Schiller und ::oc:'s~ai:

scw~h~t ~~rde, vo~ Aut~chl~ bis Sinschluß, d.h. von ?ooUr~ ~i3

1e.oOU~i s~äter ebenfalls die ~ö~licbkeit z~ P.otbanG zu zwait, so~~

'::'ie:·:ö:;lich!tci't:'cit' einer Getan~e:1en auf einer Zell~ zusa::=e::;:ele;:t:

z~ we~c.c:1,wobei allerdinGS keinCl Doppelzelle zu~ Ver!üGU::~ ces~ell~

~~~'::'Cl,so::de~n den Gefan3enen ~~heiJ:lcesteIlt wurde, entwec.c~ Z~

:wai~=i"; ir~en Sachen in einer winzi~en Einzelzelle zu ~lei=en, WilS

s~c~ als ~=öGlich e~wies - ode~ eben allein zu blcibc~. ES'bl:~~

weite~h:n bei de:- ,~~o:-dn~~ von Einzel~ad, ~usschluß von Gc=ci:::~~.::.!·

vcr.::.::st:~l.~~en,die ZClns~~raxis über Post und Lit:er~:u= wie ~i:~~=.

- s::h';c:!~':';ansta.lt:Lübeck, Dauer: ca. 2 ~!onate ~ .•-'-'~ ~ :";'~,

U~t~~~~i~JU~~ in eine~ ~csonderten Tr3kt, dar nu~ ~it ~ol:tisc~~~

~c~z~s~~e~ bela6t \~rdo. Am ~u3eren En~e des Anstal~~~el~~~e3 W~~ Ce:

a~a=~li~G ~a=a=ett:1U5el, einstöck~g, ~it ze:n Ze12e~, vc~ ~c= ~~=iG~

~::~t~l~ ab:~~~e~~t worden ~d nur durch eine besonde~e T~= z~~t~~~~c:

!)ie Zcllc;l w=en k..~all\~eißgestrichen, es gab ausschlie!!lic!:.::ec:-.::'i:::;

U;lC ~~~t: Gittern handb:-eite massive Betonstreben eit tilsc:'e:::~c~

~~~i,;e::Glasscheiben dazwischen vor dem Fenster, die nu~ C~~ Blic~

::~c:'~ar~d~aus erlaubten. Lu!tzu!uhr war nur mÖGlich durch O:~~;;n

ei::c=·t~~chentuc~"roßen Klappe. Auch die Besuche ~anden ir. di~:~~

T~a~~ s';a';t,der sonst von niecandeQ betreten ~rurd•• ~ ~ab ~~= e~~~

e:~ziG~ Ees~chszelle. d.h. wenn zwei Rechtsanwälte ~leichzeiti~

;·::.n::'3n~onbesuchen wollten. muß";1leiner auf den Besuch ve~z:c:~te~.

·~~o Zellen wurden'Grundsätzlich nur zu den ~ssenszaita~ ceö!!~et.

A~:an:s Gilb es die ;,;ö:;lich:<eit, z,u !"..i."l1'tin e:'nectausschlie3lic~ :ü:
d:,csc~ ':':'aktbe stinten besonderen .HQ~, der s~ns't ebentalls von

n~c=:.~de= bct~eten wurde, H~!5an3 zu macheni sowie eben!3l::'~U:

sc~:u~ ~ür ein paar Stunden zu zweit, entweder mit Stachowia~ o'::'e=

~C~Q~. ~~schl~ und Hof~~ wurden plötzlich se strichen ~~e~ de~

Vorw3r.d einer !13\lsstra.t:.e.weil die Ge!:ll'-l;enonihre !1ClttClnvon eine:

W!!!!d::l: ein,tlancka ump;estellt hätten, was ~e~eJ1 Sicherheit und. _;_
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o~~~u~~ ~a~ Anst~lt verstieße.

N~Q~ ei~~. !!un~erstreik der fünf Ge!4n~enon 6ecen ~iase ?~!;:c~~~~

sen ~~': :r~~ard Möller am ?~~~u~ 1977 nach Sta~~~ei: Verlect.

wib:.n~ ~1e übricen Ge!3nßencn nach Hambure zu.-ückverleß~ \~r~en.

- neur.;e ~~t~~stalt: Stutt5art/Stamchei~. Dauer: 9 1/2 Monate

~ac: ei~i~~Ta~en Unterbri~13 Lazarot~ der Anstal~ \~~e :~~Z~

:';51~erin ?en Sicherheitstrakt il:l.7•. Stock verlect •.wo sie a::..U::sc~ ,

i:tc!e Zei; von 9.;otJhr bis 11.0'0UuUo'\d von 1,.,oUh:.-bis 16.ccU~::.'

::i;de:1 Getan(Iencn Enas11n, Schuber1O. iasp. und. Ba~der toilneh:en

ko:mte.

A~.' A:Ü:l.ßder Tötun/f des damalicen, General bundesanwal taft',Eu':l~c~wu..""l!~

a~a: \1ie~er die völlige Isolation durch das abw_16;aet~~_1ch~

:::~tl<ii';:;.=tve=:ü;;~ A_13 :Je"rI-.A'C. 1t••••u"Io*''I-

~enso ~r~rda weni6e Zeit später die ~otale Isolation ve=!~t. cl. ~6=

Vo=st~~~sspr3cher der Dresdner Bank. Jürgc~~ponto; 3ctötc~ ~~:c. ~L

SiQ:.~ic Ge::l.~~enen~es Sicherhcitstr3ktes -seit Juni '77 a~c~ ~:e

Ge!~~1c~en 3eer.Eoppe und Pohl - ccgen diese ~aS~L~c .~~r ~~=sc;:;e~. A;""' •.•••. ~ ••• ,:4 •.•• ; .•••

wu-~en die Ge!:l.ncenenBeer. So?~e und pohl' wieder nac~ ~a=:~r~ :~~::~

verlebt.Wc~ice Tace s~~ter wurde rn~id Schubert nac~ ~~a~el~Gi= yor

le~. so ~ß außer !rm~ard ~öller nur noch die drei Ge!~ene~ ~~ssli

Ra.s~c u~d. S3.~der i::lSicherheitstrakt untere;e':lrachtwa~en. Die e::':T.iöf

~on;x;~=öülic~~eit zwi~chcn den vier Ge!a~enen best~nd d.4rin, da~

sie siQh cei: .~!ctenaust::Luschvon weitem durch die =:sl;enskla~:;enSc.~6r.

!;o=tO:1. Der U:schluß wurde verboten und Einzelho!5L'16 anzeorc.::.et

. -~
W~~rend der am.S.~,77 verfügten Kontaktsperre,wurde Irmgard Möller in

cinar nich~ mehr zu überbietenden Isolation gehalten.

- ::c!".n-:c :!~!t~~:cl. t: Ho~cn A$per3 •.,. D3.\:.er: 1.Non::.t;

~:-;~=~~i~CU~ im Vollzucskranker~us.Auch hier volls;li:dise !501aticc
'A~~~~ W::Lrdas einzi~. erlaubte Buch die Bib~l.

- el.:ta E::L;"t.::1stalt~.St~ei:ll. 50::litzweiter Au!ent~al:' ~ 3~=~Qi~

_~a erste::!vier T~e unter D4uerbewachung. ~:telle 'der Zellen~ür .i~

ei~c~~cto. Gitter. Ddrch Beschlüsse des Landgerichte. ~o1del"cor~ vCP

2;. ~d. ;0. !\ove::loer'77 ( Anl.3 ) wird woiterG Oberw::Lc!l1.:~\Ö::.~ :::N::~"
~:~..'~~'. ~ '

-- ---. ancoo_ ot. E1nzelb:ld. Einzc1ho!~~DS. völlir:os !r.t~6~dcn

r
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vcr und ~~ch jede~Bosuch.
Seit Mit:e A~S;dar! Ir=crard Möller vie==al in der Woche zusammen

~i: der Gefansenen Sabine Sch=itz 1 Stunde au! de= D~ch Hotßang

m~chcn. Auch hierzu muß 'sie sich völlicr umkleiden. Der Antr::L~auf

g~meins::Lmon Hofga~ cit deD sich eben!Llls in St3mmhei~ be!indliche~

Dorit Brücker und Sybille Straub wurde dage~en ab~elehnt

Ansonsten gelten für Ir::gard Möller,~a Anordnun~en zur !sola;ic~
weiter~1:1' ,

2. Hinter diesen nüchternen Daten steht für I~ard Möller ein nich~

zu ~e~chreibendes Elend täglicher administrativer und ri~~terlich

verfCgt~~,Versuche. sie zum Kretin zu beugen und dagegen ihr täglicher

K3mpf ums Ubcrleben als Mensch, als politischerMensc~.

I~gard ~~ller wird, beispielhaft berichten~

2.1 HOr läuft t~9lich eine otunde ~ur dem völlio k~hlen d~~h~äfi9 ic 8. ot~ck unto:
dor-p.l~ew~chun~ , ü~or den ochon ccit jahren di~ hub-ech~:uber~u~h:q:~h~o ~Clo~~

~iod. ( ic aU9u~t ~urdcn, und d~~ kann ~on uon unton vielleicht nicnt ~cfc:~'c~~o'l'.
'uen Duf ce~ 9:oeson dachkäfig n~to-eroht-r~llan auf~~tü:ot)
,u.oe: t=O,k darf ich abcolut nichts Qitnoh~n und QUos .ich vor-und nach~or nce~t
~~$:ir.~anun~ d~rchsuchcn1.~s8n.
aA~ ~lQinn k~~ig - d.2 sind 01n p~~r schritt. lBnQO und oin paar sch~i:tD ~~.: ~n
c~:-:t"::ls:~::~~an s~:eirDn sonna el!:~~x"z:nx:::n=tocauf der 4incn :;eitn- i~~:,,-I:'1'':'~:'r.s
:ic~t ns nu:. ~wi~ch.n~.nboton,lattonwürdo o1ch ~:~~1~cncn n~lt~n ~~~~Qn
r.'.~i.,CQU~r;l.;n~:i;:;diu313"t~urd~gc3c"los~on8z:aJ:t.t::.:x)C:::a!cxMt~l:J;;c:.:~i:~~=-~":.·=f'.'x;.:%.

J:::(xt=:tiou .•:u:).aci::x~::t1zs:lxiki.%x!::J::~!U:E~UI SichQrhcits:Jas~cc t~=kt - dö)::'n :J.:.~ ?t;~zc:::;':'~,
r~: ~a=ucna - ~~~'kärig bogrenzt , =Oda»s ich prcikticcn niG~ala ~.~ r~~~=u~ c=n
:~48n ODKO=:'~.

1.2 eSSEN .i:Gn~Sn grGnen in a~cofüllton w~r~halte-töpren ous9~tci1t, dia ich i.
9~9~nsatz zu dAn ~nd~rcn Duf do~ can9 ~uf tollcr ~Qfüll~n ~u.~ •

2ua OU3cn ~bcrläsat m~n mir eino gabol, d1a nach un9Cr~hr einer h~ltc~ :tu~dv w~cd(r

r~U~9~~~~ ~i:d. ~onn ic~ käsa. uurat u~~. n~cht ia ~t~ck vo:ae~lrngn~ w111,~YSß~ch
es ~~nr h"~tr..~er bew"cnung auf dCQ g~n~ zorschnoidun - ~Qnn d~' u~.~. e',~~
~ :"\~~=t nich:' :.c~on von den '.):'iinon crlodlgt iet • lIuf\danrach:- 1c" ~,I~t.:~ (:IJ:
~in~:'i l\;':"f'ol, dö)r ~tl:iJ:~tXRit±1J stil (Ji~n~o OloichzQJ,til) zur.: or(;,t=:.;:"ic:::~r.t ti1 ~c"
.ir ~"für einan pla=tikapachtol ( oisentlich gegon k:o~pfa~orn) o:~~n~sioren kQn~'~'

2.3 ''''c:'l<:~nstohngo~ erst hautnahor und d~ "O.\U;:Re;:UACHU::~ vo: Jor zol:'o '=",:chci".

~~r,!:".G~~,j,;~c-, in c:Jr JtJdor von uoitcea jo~u;; uinkfll üoöreoho~ kc:\n:c ••..•-.:::.:ca !:c:"\~i• .;;~
~~~ G~~ ~l.ppo Din Qittor ~in~ub&ut undvon ~uS~Qn ait air.~m $C~~D~:en twc~ v~:~~n~t
&P~t~:~~:QO üi3 d~QnrbQ~~chun9aadir1z1o~t und zum1n~o.ton#a~r onm ~u,~~: ei_
:tI~:.:~i. .•:r.o zMti:u:nan C:cn ~onrollcn gröOar-lIb onc!a 77 D1naoltlln~ '1110 5 mir.t,,;tcn t.:~..,.
~~ =~ttG =i:~ ~1ttQlb~r vor dUQ 1. prozo~. ~1nda.t.n. 3 ~al n~c~t' ur.c !~~yn~
~!~cD~~r.n~1 e:Jl~~cnts USW. t~t~~ch •• bor i.~ : aind~.tona _ und CA'. ~iQ '~~=:r.e
n~r.~in=cncn, ma~chcal 1n 5-minuton-ab.tündon, ~ ~~S ~orUhl der c~~o:~~c:~~~~~~~ :
~i: :u a~h~lt~~- 0$ gibt do auch vor~chiodano tochnikon; louto :cn:itto ~~c r.c~11:

",'.:lw,;niQ :,Stor ac1l1oicnt :ich dorsolbo r.Qc/Ull~l3n, oDor co, Cloo. ic:lIca toGr.\oIa;caA
:':':l,,;~s.

~nGt~G~ cronnto "ac~t. oin blaulicht _ zu d~~cl ZUQ li:cn une zu ~oll ~w.c~lor~~ •

•• &r~au9t ~in unc:trn~lic~c~ Qofühl,~llo Q09~nstinco,~o9QZ qo: ci,ono ~crFor
wi:kt völlk~n 1re~d und DOn bakocat einen ~t~rkon u!doruillen, aib au~c:n~b.r~pt
Zu ötrnonon- ausoo=chlo~soft z.~. boi d10:0Q licnt otuas zu trlnkon GdC: Zu ac:.n.

(.l.."lZ\lbc::cn habe iell .tllttCrossan DJ,n norDllle kontrollupe \/o.~ 10 ••aU. ~c:fli:::l
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~~ 11.10.78 wurde Irmgard MÖller auf ein~~ Zettel fOlgende
Mitteilung gemacht:

Z~lLCNKO_TnOLLEN leuren m1ndcGtons 3 m~l 1n der uocho- in mei~o: ,bu~s~n~ci: cl/07

ich lI/Ier<!c ,us <Iv zulle I)chol~ und :oL1n'Jl)1n oino leoro lJo:porrt,bb dio d<ckm

'••:cin".~dorl)o:errt,di~"'~ppcn durchl)oSOhOn, dio CüCl1ar 90:<:hl~ :i"d U$"'. i.~ lI"n9<f1
ffi~s"i9·n dhst~r.o.n kom~t euch dio spozioll d~rür von polm aufgostnllto spezi~LL::eh.
~r·9rR.ir-t:uppa, woc bOduut~t,:'li:ltorherorstmol lJ~r_n1cht:luieClorzof"r.:ifl.~.
t:oi jcc:ar ~Qlcl)~nrscit mus:I icn mich"n~ckt i'hI17.inh."ln und t,;Q:ic~cn und word:a

zuc5tzlicn ACl)osandot :bei Jeder zoll~~kOnt:ollo, vor und noch Jeder. oesucn oh~
:JüM5C:,ci!l0 - f:i11t jotzt w"g, vor ncch nach jOde••,betrcten Co: gerichtcJeiJ;d.s.
cer r.ohrzuockhalle_ f5llt jetzt auch wCI),var nach jedo••ü:ztcacuc~~,ut~n or von ::

ko::.t.~a~ und noch jedaD gQC41nsamon l1afl)o"9_a.u.U:lW. 1••UOOl:O: ciG zu 9 ~al öD~.
BCSUCK

b~"

d•••

z:t:,::d,,~=tva. lkllund jußJ.z--oe••ec:t't&.;nC
wurde. - ,

be5u~hser1~u!lni. beko•• t niemAnd,
j.~l ~~~=~r.J~~crca~,jan und nina
pa:iti:c~ nicht p=s~1v ist.

zU .••inuo vcruandten i:ltjedDr kante~t ~bgebrnchcn - ent~~dcr, ~oil .io
druck ••crpre:;sun\llll1des vo:racsun')cachutzas nicht 90wach~UI\ 1I/l.1e:\oder

oh~ehin- ui~ meine qutter- nur 1 aal ~ j~hr eie :eisQ ~ac~~n kor.n~en,

ccd•••• ich ~an1.e~ letlten Illhrnur 6 lI{olbuuc/\ haUe unc cies~s joll:
j~tz.~ Q~ch nicht. &;,ehrp'
~ail s~it Juni auc/\ rür besuche, din

ve~~~n. ~ie trenn~ch~ibcn oin~oführt

Geldsperre

2.4

2.6

2.;

r
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1:/1claube, ich habe vergeasen,dae zu erzählen,hing dioaen punk~ an dia h_rtb~

ci~;s:l';enral\:an ",aunahlOen seit navellbertt:!.tattetllppenwei,~e._a!ls,z.loh,!!:1_vor

l';"o_.uellloho u=v TOTAI._+ ",ra.~dann_di. enderen- kle_tten us_••· -- '

~~i cer'vorlo9ungt~ach oy!l~~~~o~ bk.'a, terror-verle9U"95~~~ln ne andere
:ell ••• '-I7':"".rariua:r wurde,., n.1r .ALLE mappe" wecoenoa=cn.s1•. seien nicht •crdnu:'l~~- ,
ce~3s' qeh~ftet·,el.o de. genz. zeuq,erchiv,zeitungeauSChnitte,paplere,dia noch'
~:( a~~hertet waren,wie euch dle m~ppen keine hertvorrichtung hatten ,waren ~~?
au~.~ v.rbote~~~rde. mehrere plastik.treifen eufeinandJrz~erten-ausgedach~
al. cll:ekUva hatta~ ai. eich:ne- buti_t. sorte sc~nellhefter und nur je~oils

3 ~ap~ rau5zurücken,bi. ordnungsge.ä.e und denn die näch.ten (das nächste ~ird

5dn. nur 1 b8Gtt.-t. rUzatiftrarb. ale vorwand va••) Jedenfalls habe ich bis
neute noch nichtvieder all. 20 drin,veil ich natürlich nicht jedon tag wie ,ein

arfe stcndenleng büroarboiten aache,jeden retzen aurklebe + ~bhert.

~llezdes bt, ••••n teil ,meiner zeit __~ataächl1ch euch geschluclc" hat-nacltjeder
z-110nrazz11 ~rieqste dann geslgt,das. jeder zettel,notiz einzuherton .ei-a••:ectcn
h~rtest. dann deinen ~opf noch ab (al~u wenn im be5chlusa steht :20 oop~rn
la~~~n ,1~ ~~ch über nacht n neuen vorwand einrallen,u. auch das noch tu recuzi~~en

inz~i.=hen,29.fob. -w~r.sc~an wieder no .ellenverlegung + e. dauert netürlich ger.au

!o'lang9,weil 5ie Z\JlS- rotoko;)!eren"di••e zeit brauchen.

"Vorfahren bei der STA hat keine aufschiebende

Wirkung (gemeint ist das Ermit~lungsver:a~ren
gesen Unbekannt wegen ihrer Verle~zuRgen am 18·10,
77). '.230,-O~. Schaden: Suizidversuch - ven den
271,-DM, die im Moment auf dem Konto sind, werden
136,-OM sofort gesperrt und in Zukunft ~ci alLen
Einzahlungcn jeweils die Hälfte,"

.5 bedurfte eines drastischen Hinweises auf dia RechtSwidrigkeit
dieses Vorgehens

..,damit am 13.11.78 die S?erre des
Eigenqeldkontos aufgehoben wurde.

h::o.zzukommt nach dllSp:o':el<t- und cs deut.t nicl1~s oj'lr~ufh.l.'.dtuJj'c.s

q~9t9cb~n u~:den 1st - mich cafür lU b."tr~fen. doss ich ~S mgSSd~.r
von e~tcb~r 77 ijbc:lebt hebe, lnde. mir vc~ .ink~wfsueld 12.0 a••
~ijr &ine~ 'scnac~n'cbcnzagcn •._ uorden soll ur.o Ce. hci::t u~ittel~dr

ent:ug von l~bona~tteln. batterion rü:. radio.uriefQn:kon

2.7 zur'Z!HSUR inhaltlich

;'~b·01b; .•••~-~ .•_· •. (do. gilt f~ aUoa. : zaitC.~sst,:
2 boroicha 1 vOrlJ5n90 in stacmhoim

vorl)Unllein der terroriston.zon.
dia ~it etereotyp

2 be9rijnd~en amoeh"lteft werdon : konnstnianahoe könnt$ a;rafvo:fa~r'~ 1l.cin;r4~t.g~~
•• anstaltaordnung gof~~:d.n

~ sta~~eiQ + ~09~dia~~ ward ~1~t~m"ti:ch Jrot Iftfor~~tlcn r~~s9ityO"nt, d1~
cir ircon~ui. hclfoft k~n:o.d"a ~:lG~~Q: 1ft.t~a.m
Dufzukli:on:,

I
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dI. La' d•• tXTSCHCIDtNOC PUNKT I w.i1 o. nlcht h~ n. P41it.conCI:n.~~:~t
nur rOr lIIiehlondorn oUo \:or.no tXJSTUIZ:CI.I.C r,~~
;,i1~ojodO noUz ellor und not ~Uell co: lI",~c:htcu
bo~~rt.londto~o-un,orauch~;:hu~:C~u:~l di~ .c~l'jer

doku + JodO no~iz darüber l Gt.llun~ncn.on,oir..cr.~,;

gon, c:~lid3r15taork13run~en inc:lIo:.oua co. '~Il."o
~bor don rcrlox 1a a~land in'gosa~tl

_ tar.or1at_zona dockt ~ollo. 'b,lIO;adi.,ochloyo:(Z.b.uic:c:o~ar.::~':'" .lie.

.toat.trau.r .tc) 0~t1onon. P:O:Or.IO, b~:1c~:0 ~b.r di~

hartb"d1:llJUl\Qon1ID1_d .ualan':,locorb:'icro, lr.1tiq~

ven gogon cil ilolo~ionGrol~or,c~.l c:b :us:al, ~.

vorwandto ; boricht. + ir.torviowc %~r ua.~ukturLQrun,
dor stootDllpporote-: von horold. llaura,rol:AölM'nl1'.,

JodO bowclJungAn Cor 101)1I1cnlinken, ••0r.1'I 6ill i4t1l~'
.••bunt. Uar"",r,lnQuuoiellt,lIhO lIuch lhn von.utan

rorlo•• in cor etoot.prooso; .0gO' revll1ctOft ~.~.

ehotJowltz no•.••••buch; un:l,..a't:i:U~lill.:zlcÜonca !
itncltlJuor111llqru:lllon1111tolicn"rlln1eIl,Lrh"" ••r.ClI:

CA. koine •.di••or bor1clKa /arUk •• dLrokt.,oboe. DLl:.co. pro1u:o tu t••" 1I0t ••• ~;t..,i,.
~'lnkor.:i;!;e:tnobIn: 'lIol'llOlorClOreprazoc.·.bOd:luut =U dioSllZObc,riil:41Ul'oll%" vc:l!inc(e,rll,
~os. ~eh diollrtlkol 100., dO.O alloo, wos nicl\t dirokt ce~ ~oai:rN ••c~. dlen~,~;

es 1nr~r=~tiancn ont~31t,das otrllrvorftallrongotSllr,ot uno '~~it liogt der ~.eck~r

i~l~tian 1I1svorlluosatzUlI9r~ da. :ltr~tvcrr•• uCh.aut ~io:lcr etona aur eea ti~c:h.

le11~n l~allcrt und habo ka1no ~91icllkftLt,zu dll~ Ln wcl~'cr~'o~ .ueh i~e:.was
dio.o b~schlücso unterstoll~n- got3hrdung dar sn:tolt.ardnUll~. cie zen:u: untetst.ft'

c~o ~of~II:~~O aor arCllung schon dadurcl\, das. icl\ainon lIrt~ol 1 •• e, c.n ••• -
sillarolno gallirn",iisclla-!lellcl\l.:asa.110 zl010n duo,",' ab, don ic:tnicht •• h: c., !Oe;"

~oll.,un;J,lIid'tCl~II:' ellIlI,wall ic:l\will,.dOM : ,!aCldenken ,ant dia ,ctqhrduflt der Jichu
~cLt 'der ordnung aus und 00 iot eo ouell.: dia b••chl~GO entsp:ochen h4.r~A"_~
i.'\ra:'atruktur uncIa.'\l:l.')o,in ihron z W 0 C k 0 n d= dal dur Uolat!o:t:

.ntAors3nlicl\oll,doca~icnt1aron. zoro.tzon .v.rnichten·: dle icar.tl~St••\

Sar.its vor dreieinhalb Jahren, -{jij-:;]i{ stellte Or. W. tlaeve,

~~izinaldlrektor und Leiter des gerichtsärztlichen Dienstes de:

Ge.~~~~eit.behörd. Ha.burgs,t.stl

- ••• Oi. langz.itig. und zeitweilig nahezu volls~ändise

-Isolierung der Untersuchungsgefangenen von Xitge-

fangenen, der zwangsweise weitgehend unter~roc~er.e
Kontakt zu anderen Personen hat zweifelsfrei z~ einer
wesentllchen Be.lnträchtigun9 der psychischen .
Funktlonen und Leistungsfähigkeit gelUhrt, ohne da~
sich da~ AusmaS di.ser Störungen auf die Eir.zel~areich~
exak~ be.~inmen läS~. Von qer1chtsärztliche~ST4ndp~~

aus ist zur Vermeidung no~~_uß3ep'räqterer ~s~c~is~~r
Storunqe~be~ Fortdauer d.r Isolierung in vorse
nanntem Sinne -denen dann ein Xrankheltswert belz~

_._ wllre- unbecUnqt die vol1 ••tllftI'lCi_1ufh.!>\~r.c;c~x:_
Isolluhaft zu ~ordern ••• ".,

Daa Landguicht: H~~ Grob St:rafk~ 21 __ te em~,.,.7J1

di. Ito:\sequenz liehent

- __ .Nadl llr%tl1.cher StelJl'J1!mt-llPt. 1st zur Ver:r.eidunc;
von eesundheitsschäden di.-Auf~e~ung de~e~tq,~c~d~:\

Absonderung der Angeklagten Möller von Mit~.~&r.c;enen

9eboteD. l)eJIentapdcbt e•• V8AD cu. Angeltlagta

-t-

nicht mehr wie bisher -bei zeitweiligem U=schluß

allein untergebracht ist, sondern durchgehend
zusammen llliteiner anderen Gefangenen ••• -. ,

~ ,u.a. '5. Am 18.10.77 wurde -wle Irmgard Möller vor dem Untersuchur.ssa~s-

schuS des Landtags von Baden-Württemberg am 16.1.78 betor.t hat

gegen sie eln Mordversuch unternommen. Sie muSte ei:\e schwere

Operation unter öffnung des Brustkorbs und Freilegung des Herzens

durchllw:h8A_

6. In Kenntnis der obengeschilderten HaftfOlgen und de; Operation

hielt es das Landgericht Heidelberg, Strafkammer 6, am 16.3.78 ...

für angezeigt, Irmgard Möller/~igeHe~Rtin Willen nackt ~usz~e~_en

zu lassen als Bedingung für 1hre Teilnahme an ihrem ProzeS.

Sie erlitt dabel einen Kreislaufkollaps und muSt. mit dem NQt~

~~ztwagen in das Robert-BosCh-Krankenh~us eingeliefert werd~=:

Im Befundbericht des Prof. Or. Müller vom 21.3.78 heiet es~

Irmgard Möller war bla8, schweißbedeckt; s1e atmete schwer, war

inner11ch sehr erregt und konnte sich zunächst nicht konzentriere:

und klare Angaben machen •••• Oie Gewalteinwirkung durch das

Anstaltspersonal war derartlg gewesen, daS Emboliegefahr unQ

Verdacht auf Aufriß der noch relativ frischen Operationsnarben

bestand •

7. b~r Anstaltsarzt pr. Henck mußte in seinem Ber1cht vom.7.Juni

1978 ieststellen, daß die se1t dem 11.8.77 festgelegten Haft

bedingungen -die sich während der letzten zwei Jahre teilwelse

noch verschärft haben-"bel langfris1tger Beibehaltung ins~e

sondere wegen der sozialen Isolatlon ~ekanntermaßen psycho

physische gesundheitliche Schäden zur Folge haben werden.M

8. ~~ 4.5. hat sich Irmgard Möller zur aktuellen ärztlichen Versor

~ung so geäußert:

MZU Stammheim ist noch zu sagen, daß das Justizrninis
terium von Baden-Württemberg ••. nicht abwarten will,
bis die Isolatlon zu unserem Psysischen Zus~~er.bruch
fUhrt, sondern d1. Sache beschleun1gen will, indem es

selt dem ,16.3,nur fUr dl. Gefangenen 1m 7. Stock einen
anderen Arzt, u.zv. Becker vom Hohenasperg, beordert h~
den Zusammenbruch herbeizuführen. Während Henck, der

im=erhin -und das ist wLchtig 1m Zusamrnenhanq ~lt de~_

Hungerstrelk- versichert hat, da~ er n1emals ?sychodfo;e~
in die Zwangsernährung mischen würde und es un~Qr S6~r..r
Kontrollo auch ~u~.~hllußen würde •• _ und da& Rr ~se

in delllMoment zum Schlauch greift, indQIII er es für not

wendlg hält, aloo uns nicht zusltzlich qualen will,

-10'

L _
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ZWEITER HUNGERSTREIK DER POLITISCHEN GEFANGENEN

»
;:,

HUNGERSTREIK-ERKLÄRUNG DER POLITISCHEN GEFANGENEN '- MAI 197)

Unser Hungerstreik im Januar/Februar war erfOlglos. Die Zusagen der
Bundesanwaltschaft zur Aufhebung unserer Isolation waren Dreck. Wlr
befinden uns wieder im Hungerstreik.
Wir verlangen:

GLEICHSTELLUNG DER POLITISCHEN GEFANGENEN MIT ALLEN ANDEREN
GEFANGENENl
und

FREIE POLITISCHE INFORMATION FUR ALLE GEFANGENEN - AUCH AUS
AUSSERPARLAMENTARISCHEN MEDIEN!

Nicht mehr - nicht weniger. Jetzt.
Mit der schmierigen Tour: Ruhig Blut - die Zeit arbeitet tür dich,
lassen wir uns nicht einseifen.

Friß Vogel oder stirbl ist das Gesetz des Systems. Nach ihm wird Pro
fit gemacht; wird jedes Kind, jede Frau, jeder Mann bedroht. einge
schüchtert, gelähmt, zur Sau gemacht; läuft jede Alternative im
System auf die Schweinerei raus: entweder zu den Bedingungen des Ka
pitals malochen -

das Band frißt Menschen und spuckt Profit aus -
das Büro frißt Menschen und spuckt Herrschaft aus -
die Schule frißt Menschen und spuckt die Ware Arbeitskraft aus 
die Hochschule frißt Menschen und spuckt Programmierer aus -

oder verhungern, verlumpen, "Selbst"mord.
Wer diese Alternative nicht frißt, nicht verinnerlicht, wer nach 10
oder 15 oder 20 Jahren AnpassungssoZIalisation an den Kapitalverwer
tungsprozeß immer noch Flausen im Kopf. Protest in der Schnauze. Wider
stand in den Muskeln hat -

das höllische Arbeitstempo nicht aushält 
durchdreht -
krank wird -

statt den Chef seine Alte und seine Kinder verprügelt -
eher selber Räuber und Totschläger wird, als sich vom Gesetz der
Räuber und Mörder ersticken zu lassen -

(ehrlich, Leutel Springer macht 100 Millionen Reingewinn im Jahr!) 
oder gar Arbeitermachtideen entwickelt -
Gegengewalt -
revolutionäre Politik organisiert und macht -:
der wird kriminalisiert oder ist eben verrückt •.

Den schnappen seit Uropas Zeiten. sei" den Anfängen der bürgerlichen
Gesellschaft: Arbeitshaus, Armenanstalt, Knast, Erziehungsheim,
Klapsmühle. Richter, Bullen, Ärzte, Psychiater, Pfaffen.
Wem sich die Verhältnisse des verdeckten Kriegs - Bourgeoisie gegen
Volk - nicht als Naturtatsache aufdrängen. als Sein, das sein muß 
ab in die Mühlen des offenen Zwangs, die Gefangenenlager des Systems.
Und drin noch mal die Rampe: der ist noch resozialisierbar. heißt:
mit rausgeleiertem Rückgrat dem Kapitalverwertungsprozeß noch anpass
bar - der nicht, der wird fertig gemacht.
Dazwischen die Alibigefangenen des Systems: die Wirtschaftsverbrecher
und die paar verurteilten 55-Schweine.

~
~

Je stärker die Revolte im Volk, die Moral des Systenls, sein Eigentums- ro
begriff im Arsch und die Krise aktuell, die Volksbewaffnung nicht

hat dieser Arzt schon bei Günther b~wiQaen, daß nichts
ihn dnvon abhalten konnte, Günther auch bei akuter .
Lebensgefhar auf Antrag der SAW nach zwei Wochon Hunger~
streik im Februar zwangszuernähren (aKute ~ebenigefar.r
bei Günther bei jeder zwangsernährung wegen der

Kopfverletzung) •••. Seit Pr. secker hier iat ••.
zieht er uns auch noch die' letzten Krücken weg. Nach

einander nicht nur die Eiweißzulagenusw., sondern .•.
bei mir hat er sämtliche Vitamine: b-Komplex, dcr enor~
wichtig für die Gehirnfunktion ist, Vitamin c, Calziu~,
Kreislaufmittel, bzw. zum Gegensteuern gegen totale_Er

schöpfung usw., statt norl1lales M\.Iltivitamin im I"o:nent
noch ein Vitamin ohne d (nachdem der letzte Intern:sten

kongreß von den fürchterlichen Mangelfo~gen berichtete)
und jetzt hat er sich noch dran qem~cht, noch weiter zu
gehen, indem er mir ein lebenswichtigea.Sch1ldcrüsen
präparat auf halbe Dosis reduziert pat (und selbstver
ständlich alles ohne Upteriuchung - per Pe~ret) und
wahrscheinlich, so ist die pramat~rgi,,'es ganz streiche
wird demnächst. Er ist eingesetzt als vollstreckungs
maschine, die ausserdem noch e1nen ~ig~nen ~hrgeiz
entwickelt." '
Einen Tag später, am 5.5., hat Dr, 8ecker in der Anstalt
angerufen und mitgeteilt, daß das SchilddrUsenpräparat

überhaupt nicht. mehr ausgegeben werden qarf,

9. Irmgara MÖÜer wi..:i1als Zeugin bekunQen, dA~ ill;-~n d1lUier Situat10r.

als letztes Mittel einer Gefangenen keine andere Wahl bleibt, als

durch einen Hungerstreik ihre Forderung naCh AUfhebung der Isolatio:.

durchzusetzen - zusammen mit über dreißi'i weiteren im li\.lngf;:rstreik

befindlichen Gefangenen aus antiimperial1st1sPhen W1der~tands-

gruppen. _

Sie wird schließlich bekunden, daß angesichts der politischen \·lir..

lichkeit in diesem Land, angesichts des po11zei~taat11chen ~rogr~~~

einer dl.lrch"präformierte" Nachr1cllten in stllat~treuer S~cherr.e1ti

und Ordnungsduselei gehaltenen öffentlichke~t, ~nges1cht' des

pol;i.zeistaatlichen Programms einer "raschen ~esei~i9un9'" des

Terrorismusses ('Seseitigt' wird Unk.aut, besei;iC]t wirQ der poli

tische Gegner in Zeiten finsterster Reak~ion, Bese~tigen ist ein

b~schönigender Ausdruck von L1qudierenl, QAß ~etzt ~ut unQ w~der

stand -also auch die Aktion der dpa-Besetzer- 9'erechtferti9't und

geboten ist.

(Frommann)

Rech tS~"lwalt

,:'Ii

I':
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chweine in einem Wort: H y '1 i e n e •
der Sozialdemokraten in einem Satz: Im-Keim-erstik

rch 0 i f f e ren z i e run '1 der Maßnahmen.

FI

1'II1

,1'11,:1III1

_hr bloSe Zukunfts.us .k.,sondern _ter.ieUe Ge9emrart, desto wich
tiger werden die Knaste fUrs System, dessen Rationalität t.mer
darauf angewi.sen war nd ist, einen Teil des Proletariats offen zu
terrorisieren, zu vern~cht - t. Extrem: Treblinka, Maidenek, Sobibor
- um den Widerstand der 9r08en Mehrheit de. Volks gegen die Ausbeu
tun9 zu brechen - Knast und Vernichtun9slager als vorletzte und
letzte MaSn~ gegen jede Art von Widerstand - wie vekonnt, or9ani
siert, bevu8t auch i••• r.
Die Schweinf haben die Knäste fest in der Hand. Je _hr Reform, desto

dichter das Knastsystem.
Sie haben alle Mittel: Gewalt, Isolation, Verle9un9, Bestechung, Pri
vile9ien, den halboffenen und offenen Vollzug, Zweidrittel, Spitzel.
FOlter, Gnade -
und den geschlo.senen Apparat: Justiz/Polizei/Vollzug/Psychiatrie
und die Medien (Zeitungen, Fernsehen, Funk): fUr mehr Effizienz:
MiSstandssUlze, Wasserklosetts; - gegen Vollzu9spannen: Mord/"Selbst"
mord; - fUr weniger häSlichen Zwang: PrUgel/Wasser und Brot/Fesselung/
Beruhi9ungszelle; - fUr mehr heitere Gehirnwäsche: Psychiatrie/
Therapiebullen/Valium; - fUr mehr 9litschige, sanfte. strukturelle
Gewalt: dem Gefangenen noch den letzten Rest Boden unter den FUßen
wegziehen (die Spazierhofgänge im Neubau in Frankfurt-Preungesheim
im '5. und 1. Stock z.B.) - statt den häßlichen Schreien der Zusammen
geschlagenen.
Der Humanismus der

Das Reformprogra~
ken-der-Revolten d

Der Pol i t i ~ c h e G e fan '1 e n e, der seine Geschichte
politisch begreift und danach handelt und danach behandelt wird - der
die Unmenschlichke • seiner Lage w eiß als die Unmenschlichkeit
des Systems -
Haß und Empörung fühlt -
ln dem Krieg aller gegen alle Partei ist gegen die Schweine. die Voll
zugsmasken. die Sozialideologen, die Spritzer und Abspritzer. die
grUnen Faschisten -
der solidarisch handelt und solidarisches Handeln ver 1 a n '1 t:
der wird isoliert, heißt: sozial ausgerottet.
Im gegenüber scheißt die ganze Justiz seit eh und je auf Menschenrecht
und Grundgesetz - weil er nicht zu manipulieren ist. ohne Genick
schuß nicht totzukrlegen.

Res 0 z i a 1 i sie run '1 heißt Manipulation plus Dressur.
Man zwingt die dafür Selektierten, sich zwischen Mauern, Bullen. Vor
schriften, Zusagen, Drohungen, Ängsten, Hoffnungen. Entzug so lange
zu bewegen, bis Sle die Scnweinerei verinnerlicht haben und sich nicht
mehr anders als wie hinter Gittern bewegen können.
Das ist die Dressur.

Die Mitarbeit des Gefangenen ist dabei natürlich'erwünscht, gehört
dazu - sie kürzt den'Prozeß ab und macht ihn unumkehrbar. Denn eins

verliert der Gefangene restlos dabei und das soll er auch:
die Selbstachtung.
~as ist die Manipulation.
Je liberaler die Schweinerei g~handhabt wird 
unaufdringlich - locker - nett -
ninterhältig - glitschig - gemein -
~urz: je p s y c hol 0 '1 i s c her -
aesto effektiver. tiefer die Vr,rnichtung der Persönlichkeit des Ge

fangenen.

r
!
I

r
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Der Todfeind der Psychobullen ist der Politische Gefangene - weil
die Psychoschwelne darauf angewiesen sind, daß die Gefangenen nicht
durchblickeri - durch die Arzt- und Helferaask.e, hinter der das
Würstchen sitzt, das Ferk.el, der Verbrecher - und der Politische Ge
fangene blickt durch.
Der springende Punkt im modernen Vollzug heiSt:
Pol i t i sie run 9 0 der P s y c hol 0 '1 i sie 
run '1 der Knäste -
Unsere Isolation jet z t und das Konzentrationslager dem
n ä c h s t - ob nun unter der Regie von 9rUnen oder weißen
Terrortrupps - k.ommt raus auf: Vernichtun9slager - Reformtreblinka 
Reformbuchenwald ~ die "Endlösung".
So sieht's aus •.

Wir verlangen f r eie pol i t i s c hel n f 0 r m a -
t ion f U r all e Gefangenen. weil das die Bedingung für
Politisierung. Bewußtsein ist. Wir verlangen jetzt nichts von dem,
was sonst in den Knästen aktuell ist - tarifliche Bezahlung, Bildung/
Ausbildung. Schutz der Familien. Selbstverwaltung usw. - weil das
ohne Gefangenenselbstorganisation Reformklimbim ist, integriert in
Reformversprechen die mobilisierende, politisierende Luft raus wäre,
integriert in die Diktatur der Vollzugsschweine dabei "Kraft durch
Freude" rauskommt. Was wir brauchen ist: die Solidarität der

Politischen - nicht nur als Idee. sondern real.
Unser Hungerstreik ist dabei nichts als unsere einzige Möglichkeit
zu solidarischem Widerstand in der Isolation. Ohne die MaCht, die
Gewalt der Straße, ohne die Mobilisierung der antifaschistischen
Bürger. die für Menschenrechte und gegen Folter eintreten, auf deren
Loyalität die Schwei~e noch angewiesen sind - hebt unser HUngerstreik
unsere Ohamacht ni~h" auf.

WIR WENDEN UNS AI.SO MIT UNSEREN FORDERUNGEN AN EUCH. GENOSSEN.

Den Schweinen ist es schließlich' nur recht, wenn einer von uns drauf

geht. Wir verlangen von Euch, daß Ihr unsere Forderungen unter
stützt. durchsetzt - jetzt - wo Ihr's noch könnt, bevor Ihr selbst
Gefangene seid.
Und nur von Folter reden, Ge,lossen, statt sie zu bekämpfen, kann
schon nicht mehr unser/Euer Interesse sein - hieße: der Abschrek

kungsfunktion der Schweinerei noch auf die Beine helfen.
Eure Aktionen im Januar/Februar - Demonstration in Karlsruhe, Jessel
zusammengeschlagen. Go-in beim Norddeutschen Rundfunk und bei ein
paar Justizschweinen, einige Steine in die Privatsphäre - gut. Kein
Teach-in. kein Go-in beim Pen-Club, nichts bei der Schriftsteller
gewerkschaft, nichts an die Adresse der Kirchen, die auf Folter und
Menschenrechtssachen inzwischen reaqieren, keine Demonstration in

Hamburg, München. Berlin. Frankfurt, Heidelberg. von militanteren
Aktionen zu schweigen - schlecht.
Konfrontieren wir die Schweine mit ihren eigenen Gesetzen 
reiben wir ihnen den Widerspruch unter die Nase
zwischen dem, was sie sagen: Menschenschutz -
und dem, was sie machen: Vernichtung.
Jede Minute auf Leben und Tod - wir oder sie - sie für sich oder wir
für uns.

Am 22.2.13 gab Generalbundesschwein Hartin bekannt, wie sie den Wi
derspruch nicht lösen sondern nur töten können:
"Die Haftbedingungen werdcn der jeweillgen körperlichen und psychi
schen Lagc der Gefangenen an '1 c paß t !" - stimmt. Die Sauerstoff-
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zufuhr wird automatisch reguliert - Fressen gibt's dreimal am Tag 
und mit der Verwandtenbesuchsstatistik läßt sich, wenn man VOm

absoluten Gefrierpunkt ausgeht, natürlich Sand in die Augen streun.
Die Sprechblase aus der letzten Instanz der Ausbeutercliquel
Vernichtung.
Das klärt auf. Das Programm läuft.

r
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H UJlfGERSTREIKERKLÄRUNG

WtR SEINE LAGE ERKANNT HAT-

WJI SOLL DER AUFZUHALTEN SEIN·7

Setzt die Schweine von außen unter Druck und wir von innen.

Solidarität stellt die Machtfrage.

ALLE MACHT DEM VOLK I
ALLE KRÄFTE DES VOLKES VEREINEN GEGEN DAS SYSTEM AUS

Profit/Macht/Gewalt
Familie/Schulo/Fabrik/BUro

Knast/Erziehungsheim/Irrenanstalt

11':
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80 Politische Gefangene im Hungerstreikl 8. Mai 1973
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du I.t unaer dritter hungerltrelk GEGEN SONDERBEHANDLUNG, GEGEN DIE

VERN1CHTUNGSHAFT an pollUlchen gefangenen In den gefllngnulen der bundea
rebubllk und weatberllnl; GEGEN DIE COUNTERINSURGENCY - PROGRAMME

der Imperiallituchen vollzuglmaachlnen, der bundeaanwaltlchaft, der slche

runglgruppe bonn - abteUq Itaatllchutz dei bundeskrimInalamts zur vernich

tung gerangener revolutlonlre und von gefangenen, die Im gefllngnu angefangen

haben, .Ich zu organulerea uncl zu kllmpfen.

wir kllnnen nur unterdrtlckt werden, wenn wir aufhören zu denken und aufhören

zu kllmpfen. menlchen, dIlIIch weigern, den kampf zu beenden, können nicht

unterdrUckt werden - .Ie gewinnen entweder oder .Ie sterben, an.tatt zu verlie
ren und zu .terben.

WIDERSTAND GEGEN VERNICHtUNGSHAFT, SONDERBEHANDLUNG, COUN

TERINSURGENCY-PROGRAMME heißt WIDERSTAND GEGEN:

- entmen.chung durch lodale I.olation - Uber jahre:

- umerzlehung.- und au.aageerprellunglfolter In gehlrnwllschetrakt. - seit an-

rang mallStd ronald aUIU.tln Im loten trakt des geflngnl •••• In hannover:

- dle neuen camera-IUena-zellen mit dauerhitze, dauerton und tv-überwachung

nach dem modell dea hamburger dflt-forschul1ltsprojekt. In berlln-tegel, ber

IIn-Iehrter-straJle, bruchlaI, ellen, kllln, Itraublnlt:

- verachleppunr bei jedem verluch, dll totale lIolation durch zurufe zu anderen

gefangenen zu durcbbrecben In die bunker In berlln- moablt, bunker In bruchaal,

bunker In ellen, bunker In straublng, bunker In preunlteahelm, bunker In fuhll

bUttel, bunker In mannhel~ In die Ichalltote, tv-Uberwae!lte Itlocke Im ull-ham

burg • darin tagelang anplChnallt;

- mordverluche durch wuaerentzug bel hunltBrltrelkl In lehwalmltadt, mUn

ehen, hamburg, köln;
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- konzentratlonstraktl IIIr politische gelanltene In IUbeck, stutlgart, berlin;

- lesselun~ beim holgang In hamburg und IUbeck;

• seit zweieinhalb jahren unterbringung In spezial zellen In köln-ossendor! unmll·

telbar neben den zwei hauptdurchgangstUren des knasts - nie ruhe; dasselbe in

bulln- moabltj

• psychlatrlslerunglVersuche und die anwendung und drohunll von und mll zwanl(S

narkotilierung IIIr ermlttlunltszwecke;

• Iprechzellen mit trennscheiben IUr verteidillerbesuche, in denen politische

kommunlkatlon unmllgllch Ist; In hannover, stuttgart und straublnll;

• periodische beschlagnahme des Iluamten materlall zur vorberellunll der ver

teidigung - aufzeichnungen und post - durch die slcherunltsgruppe bonn - abtei

lung .taatllchutz;

• mit llen zellenrazzien der sicherungsgruppe bonn zeitlich abgestimmte presse

hetzkam;lagnen gegen die verteidige!' der poIltIschen gefangenen; kriminalisie

rung der verteidiger der pol1t1lchen gelangenen;

- aktenunteuchiagung und aktenmanlputatlon durch du bundeskriminalamt;

- punktuelle lockerung der Isolation Immer nur, um gefangene, die Im ~rur der

polizei .lnd. als spitzel und zeugen rur die prozesse aufzubauen; so In köln-

o•.•• ndorf. wo jan rupe .elt april den anr;ebotenen hofgang ablehnt, weil der,

an dem er teilnehmen könnte, der des transporthauses Ilt, mit tägl1ch wech

.elnd.n. auswechaelbaren Iltfangenen - einer fluktuation, In der weder kom
munikation noch orlenUerunK mllgl1ch Ist. bel bisher allen als aUlnahmcrege

lunr: genehmigten gefangenenkontakten stellte sich raus, daß es von den bullen

(Ilcherungsgruppe) organisierte und kontrol1lerte kontakte waren;

• terrorlslerung der verwandten mit durchsuchung, besp1tzelung,beschlmpfunlf

und observaUon vor und nach den besuchen, um sie unter druck zu setzen, da

mit Ile auf die gelanltenen Im sinn der bullen einwirken;

der hungerstreik Ist In der Ilolation unsere elnzJge mllgl1chkelt zu kollektivem

widerstand Ilegen die counteratntegle des Imperlal1smus, gefangene revolutlo

nlre und gel&nl:ene, die Im gefllnltllil alllterangen haben, sich orltanlslert zu weh

ren. psychisch und phYIlsch, dal heißt politisch zu vernichten. entwaffnet, I!e-
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fangen, Isoliert Isl er unsere einzige mögl1chkel1 unIere physischen und geisti

gen krlifte, unsere Identität als menschen elm:llIletzen, um den stell', den der

staat der herrschenden kluse gegen uns aufgehoben hat, Ihm aul se". -:e dgenen
füBe fallen zu lusen.

KAMPF IST AUS SCHW ÄCHE ST ÄRKE MACHEN.

isolation Ist die waffe des vollzugs gegen alle gefangenen, die entschlossen sind,

sich Im gefängnis nlch! vernichten zu lassen. du manschenexperiment, die ge

hlrnwüche, das programm de. Imperialistischen vollzugs zu beklmpfen. Ile

"erden Isoliert. um poUtislerWlg, wlderltand Im gefängnis Uberhaupt zu I1qul

dieren; um alle andern gefangenen. eile noch nich! durchbl1cken, obwohl sie lei
den und eigentumslos sind wie wir und nichts mehr zu verlleren haben als Ihre

ketten, umBOtotaler unterdrUcken zu kOnn.n.

wir fordern alle Isolierlen gefangenen auf, mll uns die Isolation zu beklmpfen.

die abschaffung der Isolation lat eile bedlngung, eile wir uns erklmpfen müssen,

wenn selbslorganlsaUon der gefangenen, wenn revolutionäre poliUk. wenn befrei

ungskampf Im gefängnis llberhaupt eine realistische mOglichkel1von proletarl

scber gegengewalt werden soll - Im rahmen der klaalenklmpfe hier, Im rahmen

der befrelunglklmpfe der vOlker der dritten und vierten welt, Im rahmen yon

proletarischem lnternat10nallBmuI und einer anlt1mperlaUIUschen befrelungs

und elnhellarfront In den gefängnissen und krlegsgefangeneniagern der VOQl impe
rialismus beherrschten teUe der welt.

ALLE MACHT DEM VOLK DURCH EROBERUNG DER GEWALT I

FREIHEIT DURCH BEWAFFNETEN ANTIIMPERIALlSTJSCHEN KAMPF I

die gefangenen aus der RAF

september 1974

16
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Anlage 12 a

PROVISORISCHES KAMPFPROGRAMM FÜR DEN KAMPF UM

DIE POLITISCHJ!:N RECHTE DER GEFANGENEN ARBEITER

AN WEM LIEGT ES, WENN DIE UNTERDRÜCKUNG BLEIBT? AN UNS!

AN WEM LIEGT ES, WENN SIE ZERBROCHEN WIRD? EBENFALLS AN UNS!

das gefängnis, das militär und die polizei sind die hauptwerkzeuge des imperia

listischen staats, des staats der bourgeoisie, mit denen sie ihre macht als herr

schende klasse behauptet, verteidigt, durchs.etzt - schon immer. ohne sein ge

waltmonopol, seine bewaffneten formationen, die bullen, das gefängnis, die ar

mee ist die herrschende klasse nichts - ihre historische rolle ist schon lange

ausgespielt, wir kämen mit einem tritt aus, um das kartenhaus und die masken,

die das system noch zusammenhalten, zum einstUrzen zu bringen. die zeiten

sind vorbei, wo man uns sozialisten, kommunisten, gefan~enen arbeitern und

arbeitern am fließband, im bUro, schulen, universitäten noch weismachen kann,

die zeit sei nicht reif für den kampf bis zum sie~ um die befreiung des proleta

riats von ausbeutung, unterdrückung, selbstentfremdun~, von materieller und

psychischer not - fUr den kampf bis zum sieg rur die befreiun~ von imperiaUs

mus und kapitalismus.

das problem in den metropolen ist, daß, obwohi das system politisch und tlkono

misch reif ist, abgeschafft zu werden, die revoiution1iren kr[ifte im volk noch

zu schwach sind - es mehr resignation, lethargie, depression, ~onie, mehr

kranke und selbstmtlrder, mehr leute gibt, die sich hinlegen und sterben, weil

man in diesem system nicht mehr leben kann, als aufstehen und kiimpfen. obwohl

der imperialismus nur ein papiertiger ist, sehen viele nur, daß er im moment

noch ein menschenfressend~s ungeheuer ist und sagen: was wir wollen, geht nie

mals. das ist aber falsch - eil Illt undialekllsrh gedacht: Je dunkler die nacht ist,

in der wir uns schon versunken glauben, desto nilher ist der tal-!.
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nirgends so deutlich wie im gef1ingnis, wie im vollzug ist, daß das schweine

system mit seinem latein: zwangsarbeit, leistungsdruck, selbstentfremdung _

aln ende tat. wenn marx 1865 schrieb: 'der stumme zwang der ökonomischen

verhältnisse besiegelt die herrschaft des kapitalisten Uber den arbeiter. außer

ökonomische, unmittelbare gewalt wird zwar immer noch an~ewandt, aber nur

ausnahmsweise. fUr den gewöhnlichen gang der dinge kann der arbeiter "den na

turKeletzen der produktion" Uberla •• en bleiben. I - 10 kann lich heute du IYltem,.

aur eben dielen "stummen zwanK der verhltltnisse" nicht mehr verlassen; im ge_

fängnis nicht mal mehr auf "udmittelbare gewalt"; die loyalität des volkes zu er

zwingen, aufrechtzuerhal~en, es vom kampf gegen das system noch abZUhalten,

sehn slch die schweine in den gef1ingnissen gezwun~en, mit tricks und manipula

tion, mit den mitteln von verkaufswerbung und psychologischer kriegfUhrung um

die zustimmung der gefangenen, ihre kollaboration, ihre mitarbeit an Ihrer zer

störung durch psychiatrisierung, gehirnwäsche, vernichtung ihres selbstbewußt

seins zu werben, weil sie anders nicht mehr sehen, wie sie die unruhe in den ge_

fängnissen unter ihre kontrolle kriegen können.

auf ihre waffen, ihre rollkommandos, ihre bunker und glocken, ihr bestrafungs

system - auf Ihre materiellen mittel - kann sich das schweinesystem schon nicht

mehr verlassen.

die militarisierung des staatsapparates und die psychologisierung des vollzugs

sind zwei seiten derseiben sache und durchdringen lIich. die bullen entwickeln

draußen Uber die medien ihre psychologische kriegfUhrung - sie begleiten drin

nen die entwicklung zum behandlungsvollzug mit massenhaft neuen sicherheitsan

lagen, einbau von camera silens bunkern, deprivationsgitter vor den zeHenfen

stern, in jedem knast isolations- und sondertrakts, wachtUrme mit maschinen

pistolen, fernsehkameras und femsehmonitoren.

der aufwand, den der imperialismus treibt, um seine herrschaft zu halten - von

seinen militärbUndnissen rund um die erde bis zum ausbau seiner polizeimacht

in den einzelnen staaten, bis zur psychologisierung, der reformscheiße in den

knästen, dem versuch, die gefän~nisse in ihrer abschreckungs- wie ihrer men

schenvernichtun~skapazltilt zu strategischen lagern ausz\lbalHln, die der strate

gischen funktion von wehrdörfern in den l[indern der dritten welt, wo antllmperi- ,

18
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alistlsche befreiungskriege gefUhrt werden, entsprechen - das alles bildet nicht

nur die stllrke des schweineeystems ab, es zeigt sich in allen diesen maßnahmen

auch seine angst, seine innere ausgehtlhltheit, seine fflulnis, seine stagnation,

die tatsache, daß es nichts mehr hat - als gewalt, faschismus, unterdrückung,

manipulation, daß es keine historische perspektive mehr hat als die barbarei,

daß es nichts mehr hat als zerstörung, zerstückelung, pathologie, counterinsur

,ency - und tur einil(tl ml1liarden menlchen in den Illndern dor dritten welt: hun

ger, elend, krankheit, analphabetismus und tod.

WORAUF WARTEN WIR NOCH?

zahlenmäßlg und intellektuell ist das volk den faschisten noch allemal überlegen.

wu unI! Ilhmt, ist die tatsache, daß alles, was an widerstand bisher in den

knllsten gelaufen ist, vereinzelt gelaufen ist, es keine kommunikation, keinen

plan, teine zusammenarbeit gab lmd daß die draußen, die bereit sind, uns in

unserem kampf gegen den imperlaUstischen vollzug zu unterstützen, auch nur

vor sich hin gewurstelt haben, nicht wußten, wo's langgeht.

viele haben auch den kampf der poUtischen gefangenen, das sind die, die gefan

gen genommen wurden, im bewaffneten kampf gegen den im;>erialistischen staat

- die konzerne, die bullen, das militär, die 'justiz, das gefängnissystem und die

gefangenen, die angefangen haben, den kollektiven kampf der gefangenen gegen

den vollzug zu organiaiereJ\ - gegen die isolation nicht verstanden. isolation ist

die waffe deli vollzugs, mit der sogenannte störer, also rebellen, als "politische"

im knast aus dem verkehr gezogen werden und fertig gemacht, psychisch und

physisch vernichtet - um jeden ansatz von seI bstorltllllisation der gefangenen im

keime zu ersticken, um den kampf um die kollektive macht der Itefangenen, um

ihre elementaren politischen rechte und menschenrechte von vornherein zu liqui

dieren, durch isolation der sprecher, der kader, derer, die organisatorisch

und poUtisch was drauf haben und schon entschiossen sind, ihre ganze arbeits

kraft für die vollcsbefreiulllt, für den antlimperialistlschen kampf, fUr eine revo

lutionäre gefänltllisbewt!JtUnlt einzuset7.cn.

beim kampf der isolierten polillschen ~eran!.ren(,11~t'\.:('n die Isolallön, die isola

tion von draußen, das heißt von den ~en()sll('n draußen und von drinnen, t:eht es
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darum, einer revolutionären gefängnisbewegung eine fUr sie lebensnotwendige

bedingung zu erkämpfen. denn solange die schweine jeden kämpfer, jeden, der

anfängt, den kampf zu organisieren, der die fresse aufkriegt und nicht nur fUr

sich, sondern für die selbstorganisation der gefangenen arbeitet - isolieren kön

nen, wird es schwer seln, kontinuität in der arbeit zu entwickeln, zu selbstorga

nisation und kollektiver gegenmacht in den gefängnissen zu kommen.

wenn die'polltlschen gefangenen auch die öffentlichkeit ihrer prozesse einsetzen,

dann heißt das nur, daß sie d~n marktwert, den sie in den verwirrten köpfen vie-

ler genossen haben, als waffe einsetzen, benutzen - denn tatsächlich sitzen wir nicht

nicht oben in den schweine medien," die die schlagzeilen gegen uns ausspucken,

sondern unten im knast, in der zelle, in den trakts, in den bunkern, in der iSIr

latim. und wir kämpfen nicht um privilegien, sondern um die VERBESSERUNG

DER KAMPFBEDINGUNGEN EINER REVOLUTIONÄREN GEFÄNGNISBEWE

GUNG IM KNAST t alles andere heißt: die sache auf' m kopf, verkehrt rum, von

außen, mit den augen der schweinemedien sehen, und dabei die einfachen, realen

unbestreitbaren tatsachen übersehen. um es nochmal zu sagen, wofUr wir kämp

fen, wogegen wir kllmpfen und worum es geht:

wir kllmpfen um GEFANGENENSELBSTORGANISATION, für die elementaren plr

lltischen rechte der gefangenen arbeiter, für die stärkung der kollektiven macht

der gefangenen. dazu ist das aktionsprogramm nicht nur seinem materiellen in

halt nach ein überlebensprogramm für den knast, sondern auch ein instrument 

an dem jeder verstehen kann, worum es geht. das ziel ist die entwicklung einer

revolutionllren gefängnisbewegung •

denn der imperialistische staat wird nicht mal im stande sein, diese einfachen

forderungen, die seiner eigenen verlogenen propaganda nach, in der er sich

selbst darstellt, selbstverständlich zu erfüllen sein müßten, erfUllen können -
•..•

trotz der immensen summen steuergelder, die er dem volk auspreßt, um sie in

seinen unterdrilckungsapparat zu stecken. unsere eigenen bedürfnisse, den kampf

um ihre erfüllung auf die tagesordnung setzen heißt nichts anderes, als den

kampf um die soziale revolution, durch die wir uns die erfüllun~ unserer bedürf

nisse erkämpfen werden, auf die ta~esordnun~ setzen. und wenn die schwel.re in

dem einen oder anderen punkt mal nachgeben - um 110 besser: unser hunlter nach

handlun~sfreiheit kann dadurch nur ~riißer werden.
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wogegen wir, kämpfen ist das gefängnissystem im imperialistischen staat, die

psychiatrisierung und psychologisierung, gegen den behandlungs vollzug, den ge.

hirnwlischevollzug, ,der als reform verkauft wird; gegen die vollständige entrech

tung der gefangenen in den gefangenenlagern der metrq)olen, gegen alle versuche

des vollzugs, die gefangenen durch verschärfte repression oder vergünstigung
gep;eneinander auszuspielen, einen keil zwischen die verschiedenen initiativen
der gefangenen arbeiter zutreiben.

wogegen wir auch kämpfen, sind die reformistischen Organisationen draußen,

die sich draußen fett machen und drinnen versuchen, sich zu etablieren, um un

sere kampfkraft durch bevormundung, taktiererei, spaltung, fraktionsgezänk,

dogmatismus, pazifismus zu lähmen - alle, die sich den kampf in den gefängnis

sen unter den nagel reißen, weil sie kolonialschweine sind, jeden ansatz zur

entwicklung einer revolutionären gefängnisbewegung kolonisieren woUen: für

ihre eigenen zwecke, die mit uns überhaupt nichts zu tun haben. diese reformi

sten machen durch ihren appell an die imperialistischen medien, durch forderun
gen .wie ersetzung der einen justizmaske durch die andere die institution des

klassenstaats noch mal Salonfähig, glaubwürdig und kreditfähig beim volk, wo
es darum geht, daß jeder gefangene zu begreifen hat, daß er von dieser klasse

nichts zu erwarten hat, daß wir uns, was wir brauchen, nur selber erkämpfen

können - im kampf gegen die herrschende klasse und die klassenjustiz. diese

reformisten prq)ag1eren und praktizieren klassenversöhnung und kollaboration

mit dem imperialistischen staat in einer situation, in der genau das das problem

des, imperialistischen staats ist: daß seine legitimationsbas is am abbröckeln

ist, seine autorität ze~fäl1t, er den schein, eine ordnungsrnacht über den klassen

zu sein - obwohl er seit je das instrument der herrschenden klasse gegen das

volk ist - überhaupt nur noch mit dem massiven einsatz von psychologischer
krieg führung gegen das volk aufrechterhalten kann.

anstatt den klassenkampf zu verschärfen, anstatt den kampf in den gefängnissen

gegen die vollzugs- und justizmaschine zu unterstützen, anstatt die kollektive

macht der gefangenen durch selbstorganisation zu unterstützen, schustern sie

dem unterdrückungsapparat die argumente zur effizienteren reorganisation des
repressionsapparates zu.
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der wichtigste punkt der ganzen sache . die abschaffung der gefängnisse - kann

keine forderung sein. wir können sie nur erkämpfen. erst die revolution, d. h.

die zerschlagung des kapitalistischen staatsapparates wird auch die abschaffung

der gefängnisse bringen. mit anderen worten: es kann die befreiung der gefan

genen arbeiter nur die befreiung aller arbeiter seIn. wer das als forderung pro

pagiert, hat entweder nicht nachjtedacht oder wlll sich nur bei uns anlchmieren,
dem kampf Im rahmen dei möltlichen durch die forderung nach dem unmöglichen
auneichen.

wir rufen alle gefangenen auf, sich um und an dielern aktionlprogramm offen

und konspirativ zu organisieren. alle, die nichts mehr zu verlieren haben als

ihre ketten· den kampf in den gefängnissen aufzunehmen, zu organisieren und
zu fUhren.

WIR KÄMPFEN FÜR:

1. freie selbstorganisation der gefangenen

2. tar1fgerechte bezahlung, anspruch auf ausbildung und arbeit,
betriebsrat und strelkrecht.

3. rente und krankenversicherung.

4. ärztliche versorgung durch nicht-beamtete ärzte in krankenhäusern draußen,
freie arztWahl.

5. sellJ.stverwaltung durch wählbarkeit in alle funktionen.

6. unbeschränkte besuchsfreiheit • ohne bewachung.

7. versammlungsfreiheit ohne bewachung.

8. abschaffung des behandlungsvollzugs, jeder sonderbehandlung, der isolation.

9. abschaffung des jugendstrarvol1zu~s.

??
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voriltzenden ~es 2. ttrafsenats

des oberlandesgerichts stuttga~t

herrn vorsitzende~ richter am olg
dr. p r i n z 1 ~ 9

7 s tut t gar t

10. gemischte anstalten.

11. abschaffung der hausstrafen.

12. abschaffung der briefzensur •

U. abschaffung der vollzugsmedizln.

14. freie politi.che Information aus allen In- und ausllbldlschen publikationen
und medien, die auch auBerhalb der knäste zugllnglich sind.

rOR EINE REVOLUTIONARE GEFANGNISBEWEGUNGI

der ,~~er_"bundesanwa"t

beim 'ynoeSgerichtshOf

1 5te 1/74

an den
f
\

.1UtitW.entr:.le bW.c:.ijdrt IUd. Nr.Fern.<.di:'!i~leU~. I 5} 3
I AnneIlOl::.wen: . !k.üI(Jerl:_-. --i
IAl1[ge~OlllJ:Jt:Il: a..;:: .~

DenIm: .J~ ~74· ü"hw:"''il;'" l.l
um: Uhr \ll!I: tZ.:."OP ~.
VI)l1: durdt: -----l'-#,"
"ITli1:'- ----I Rone'

O::e. öcnd:s;;eri.:ht S'ufI;:;orl

E.M-:J1.i..L!!/

~ .••-z. --;>/J

SIEG IM VOLKSICRIEG I
betrifft: strafverfahren gegen andreas baader u.a.

r-------- wegen mordes, vergehens nach parag. 129 stgb u.a.

die gefangenen aus der raf

september 74
bezug: schriftsatz des rechtsanwalts dr. croissant

vom 6. dezember 1974

iCh beantrage,

die in dem vorbezeichneten schriftsatz

gestellten antraege abzulehnen,
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das ziel der angeschuldigten ist es, auch aus der untersuchungs

haft heraus ihre kriminelle taetigkeit fortzusetzen und iAre

freilassung zu e~wingen. um dies zu erreichen, sollen jetzt

mit den gestellten antraegen in den vollZugsanstalten die vor

aussetzungen fuer aufruhr und revolte geschaffen werden. ver

schloesse die bundesanwaLt schaft davor die augen, machte sie

sich Zum handlanger der terroristen.

die behauptung, der hungerstreik diene nur der herbeifuehrung

ertraeglicher haftbedlngungen, ist unwahr. den angeschuldigten

~~d schon mehr hafterleichterungen gewaehrt.worden, als dies

r"ter beruecksicht1gung des zwecks der untersuchungshaft und des

besonderen sicherheitsrisikos ueblicherwiese verantwortet werden

:t:>
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Im Wortlaut:

nVer$teht das als Befehlu
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lung unserer großen mobilisierung 68
in Ihre niederlage: die zersplitterung,
die sekten, die korrumpierung IN
DER DEFENSIVE festgelegt bleiben.
wir sagen,
was der streik als die letzte waffe
unserer gefangenen für die vermitt
lung, mobilLsierung, organisation an
tiimperialLstischer PolLtik hier errei
chen konnte, hat er erreicht. in sei
ner eskalation kann sich keine neue
qualität des kampfes vermitteln.
zuzulassen, daß ihr ihn fortsetzt 
gegen das kalkül der staatlichen pro
paganda: durch die exemplarische
hinrichtung gefangener guerillas 
WEIL SIE KÄMPFEN, IMMER
KÄMPFEN, TROTZDEM KÄMP
FEN - widerstand als hoffnungslos
erscheinen zu lassen - hieße euch zu
opfern.
wir nehmen euch diese waffe, weil
der kampf um die"gefanienen - aus
dem kräfteverhältnis, das an ihm be
griffen worden ist - jetzt nur unsere
sache sein kann, mit unseren waffen
entschieden wird.
wir werden siegen.
raf 2. februar 1975
(s)

FR. Do 5. Feb. 1975 8.2

Die Baader-Melnhof-Hlftllnge Meinhof, EnSllln, Baader und Raspe beendelen nach
Angaben da Redl18anwalts.Klau. Croissant ihren Hunger- und Duratstrelk nach
einer 8f118prechendenechrlftlichen Aufforderung durch die .Rote Armee Fraktion·.
Der Brief hat folgendM Wortlaut: '

an die sefangenen aus der rat

wir !;litten euch, den streik jetzt abzubrechen, obwohl aus seinen objek
tiven - der stärke der reaktionären
mobilisierung hier, dem klassen

,kampfvon oben...,...und seinensubjek
tiven bedingungen - unterentwik
kelte klassenkämpfe, die korruption
der klasaenorganisationen des prole
tariats, einer schwachen revolutionä
ren lLnken - seine forderung, die
aufhebung der isolation, nicht durch
iesetzt werden konnte,
verlteht das all befehl.
tatsache ist, daß die möglichkeiten
der legalen linken - aus ihrer de
fenaive und hlltlosigkeit gegenüber
dem neuen faschismus, solidarität als
waffe zu organisieren - in der kor
respondenz zum aufbau der guerilla,
der politik der raf, nicht genug ent
wickelt sind. der streik hat sie auch
auf ihre wahrheit iestoßen: die ohn
macht polLtischer strategien, die die
frage der initiative und handlungsfä
hlgkeit aus der illegalität, die not
wendigkeit bewaffneter politik als
die verwirklichung von proletari
schem internationalismus hier, vor
sich herschieben; so auf der entwick-

Aufforderung an die Gefangenen. den Hungerstreik

abzubrechen

CHTEN
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, '8 ",-'e" '.ÜCh g.;".lnllRm f"rn<;f!hO," u',1 ~ \~(""'.--,',,,
''1'" ,.,,-"ll. • , " '
If,~,.SOli.un': von dies,'" lIIoeoL1chkeit haben sie allerd1nQS b1shet 0 8
~~~in,n 'gebraU~h gemacht. auc~ die angeschuldigten baader und
, .',.alpe haben inzwischen aehnliche haftbedingungen. nur boeswillige

kolnnen deshalb behaupte,n, di~ inhaftierten seien iso~iert_

wenn die rngeschuLdioten ange~ichts'~ieser haftsituation.neue 
auch fuer sie und ihre verteidiger erkennbar unerfuellbare 

forderungen steLLen, sr bestaetigt dies erneut, dass der von
ihnen o~ganisierte hanger streik allein ,das ziel hat, den rechts-, .
staat zu erpressen.

die angeschuldigten muessen weit~rhin von ßemeinschaftsveranstaL
tungen mit anderen'haef~~ingen ausgeschlossen bleiben. sie werden. ,
jeden ihnen neu eroeffneten kontaKt dazu benutzen, ihre befrei-
ungsplaene weiterzuverfoLgen und die anderen gefangenen aufzu

wiegeln. das vor wenigen tagen in der vollzugsanstalt stuttgart

st~mmheim sichergestelLte "zellenpapier nr. roe~. ", spricht

fuer sich. diese von den pngesChUldigten ausgehende gefaehrdung
besteht selbst dann, wenn ihnen etwa gestattet wuerde, einzelne

freizeiten oder den hofgang mit einer kleinen gruppe ausgewaehlter

anderer gefangenen zu verbringen. im'uebrigen nehme ich auf die

steLLungnahme der vollzu~sanstalt stuttgart-stammheim bezug.
es muss auc~ auf folgendes hingewiesen werden. die angeschuldigten

h~ben sich durch dep hupgerstreik gesundheitlich so ges~hwaecht,

dass sie 1n besondere~ masse infektionspefaehrdet sind. nach ge

sicher~er medizinischer erkenntnis koennte eine ~nfektion bei
den,angeschuldigten einen lebensbedrohenden zustand herbeifuehren.
sie muessten deshalb auch aus diesem grunde derzeit von anderen

gefangenen ferngehalten wer(!en.

die fuer den haftvollzug an den weibLichen gefangenen in berlin

geLtende praxis kann auf die in stuttgart-stammheim inhaftierten

angeschuldigten nicht angwendet werden. die in berlin einsitzen
den frauen haben s!cft bereitwillig in den VOllzug eingegliedert.

ausserdem sind sie bei weitem nicht so gefaehrlich wie die in

s1:uttllart-st a",,,,heim untergebrachten raede Lsfuehrer.

el.ne aufLoesung der besonderen'gefaengnistrakte fuer maennliche
und weibLiche gefangene 1st indiskutabel. gleiches gilt fuer

die 1n diesem zusammenhang' gestellten hiLfsantraege, fuer dle

der senat auch n1ch~ ~ustaendlg waere.

fuer die abhaltung einer ,besprechung ueber die aenderung der

haftbedingungen'fehL~ jede ~rundLage. weder die strafprozess

ordnung noch die untersuchung~haftvollzugsordnung sehen solche
"verhandlungen" ueber e1nzPlhe1ten des volLzugs vor.

karlsruhe, den 16. dezemb~r 1974
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protokoll des besuchs und untersuchung von prof. schroeder
am 26.4.77

der anlass war :
gestern kurz vor 16 uhr füllt sich plötzlich der trakt mit einer
mindestens 15-köpfigen gruppe aus den anstalts leitern nusser und
schreitmüller, dem gefängnisarzt henck, sanitätern, wärtern
und 2 beamten des jumi

mit dem beschluss, gudrun jetzt sofort zwangszv-ernähren, da
'akute' lebensgefahr' bestehe und die ze auch gegen ihren willen
durchgeführt würde. gefragt, auf was sie s.ich mit der behauptung
~kute lebensgefahr'stützen ohne einen einzigen befund zu haben,
antwortet henck· und nusser: nach augenschein ..
henck, 3 wochen vorher noch mit der pose ze zu verweigern, jetzt
schwitzend, in panik, windet sich, er sei vom qesetz dazu ver
pflichtet - und muss dann zugeben, daß weder eine einzige voraus
setzu~g zur anwend~g des gesetzes vorhanden ist, noch dass er
seine behauptung verifizieren kann, da er g. nicht untersucht hat,
und sie sich nicht von i~~ untersuchen lassen wird. die situation
ist ~~allhart: entweder ei~e untersuchung oder sofort ze mit gewalt.
auf de~ vorschlag prof. schröder - einer der vom gericht bestell
ten qutachter - zur untersuchung zu rufen, wird er angerufen und
er s=;t, daß er am nächsten morgen kommen wird. wir machen nusser
usw. ~lar: dass g./wir uns wehren werden, da diese maßnahme jetzt
beweist, daß sie entschlossen sind, eher gefangenen zu ermorden
als die ~onkreten minimalforderungen der gutachter zu erfüllen
und die anordnung widerstand mit gewalt zu brechen genau die
situa~~on ist, mit der sie die akute lebensgefahr unmittelbar
proä~~ieren bzw. potenzieren - als bewußte handlung/massnahme,
da nach 4 wochen hs der zustand so ist, dass jede gewaltanwen-
dung akute lebensgefahr bedeutet .
dass es nussers job ist, diese tatsache dem jumi klar zu machen und
hs .sie den hs sofort los. sind, wenn sie die zusicherung geben
innerhalb einer bestimmten frist die gruppe zu vergrössern und
den trakt zu erweitern.

nach ca ..1 std verhandlung endet das gespräch damit, dass nusser/
schreitmüller zusichern, dem jumi sofort unSre vorschläge nahe
zu bringen.

26.4. acht uhr morgens kommt prof. schröder zu g.
sie schildert ihm den vorgang gestern und macht ihm daran die situ
ation klar : dass die anordnung zwangsernährung mit gewalt den zu
s~and der latenten lebensgefahr sofort zur akuten lebensgefahr
potenziert, die in dem moment eintritt, in dem sie mit gewalt
zwangsernähren. sie erklärt i~~, dass ze so sicher korr~t wie wir
uns dagegen wehren werden •
und sie tödlich ausgehen wird, solange die haftbedingungen nicht
geändert sind ( was die informationen friedlands an henck ebenso
aussagen).
er geht mit der mitteilung an sie, dass er sagen wird
- dass ze gegen ihren willen die latente lebensgefahr potenziert
zu akuter lebensgefahr
- dass an dem bestehen der freien willensentscheidung kein zweifel
sein kann

- dass er empfiehlt, sich doch nochmal die forderungen des hunger
streiks und die stellungna~~en der gutachter anzusehen.
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nicht mehr gesprochen haben wir über die information, die er hatte:
dass der hungerstreik, das heisst die ze, zur zwangspsychiatrisie
rung durch psychopharmaka benutzt wird bzw we:den kann. also zur
psychiatrisierung von eindeutig nicht 'geistesk:anken' oder in
ihre: 'freien willensentscheidung beeinträchtigten' gefangenen, um
sie schließlich auf diese weise loszuwerden.

danach spreche ich mit ihm, um die medizinische seite genauer dar
zustellen, also g.'s konstitution allgemein und jetzt nach 4 wochen
hs -
und dass das für eine gewaltsame ze hicht nur heisst, dass sie nichts

nützt, sondern aus dem ablauf und den dabei laufenden reaktionen der
ärzte sanitäter und wärter, der brutalität aus angst und panik -
wie die berichte aus hh sie zeigen - akute lebensgefahr sofort da
ist, schon beim ersten mal. der vorgang dabei ist, schwere verlet
zungen von gefangenen als 'medizinische massna~~e' darzustellen,
wie - un mal daran zu erinnern - im sommer 73 in schwa!mstedt der

wasserent~ug gegen andreas, der den hs brechen sollte, unter der
~pervisionvon hempfler von degenhardt als 'medizinische maßna~~e'
angeo:dnet worden war,

dass das also. heisst, die an~rdnung des jumi ~skaliert die situation
in ihrer verant~ort~ng:' sie sind es/die. die akute lebensgefahr
·pc~e~zieren. seine st~ll~~;na~~.e,die von ir~ er~artet wird als ja
oder nein, kann nicht die zur ze sein, sondern muss genau diesen
p~nkt als den entscheidenden bringen, der sie zu der entscheidung
zwingt: entwede: wollen sie tote gefangene oder sie erfüllen die
=o:ce:~ngen der gutachter, also auch seine.
b~id~s ist einzig und allein in der verantwortung des juni.
un~ dass es eine frage von tagen ist. denn - seine eigene ein
sc~ätz~ng ist: dass g. in wenigen tagen sterben kann. worauf ich
sa=e, dass eine ze genau das mittel ist, ihren tod zu beschleunigen
~nd =ein job ist, seine funktion als ein vom· gericht bestellter
g~taC~te:, den verantnortlichen genau diese tatsache und was sie
bedeutet in aller schärfe kla:zumachen.

- 2 -
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um 11 uhr kommt henck in den trakt,
keine ze. er reproduziert sein gespräch mit schröder mit derbehaup
tung, schröder habe gesagt, es bestünde keine akute lebensgefahr.
was in den nachrichten abends auftaucht als'ze nicht nötig'.
und: er habe schröder ' die pistole auf die brust gesetzt', sofort
auf höchster ebene zu intervenieren. drunter liefe nicht - womit
er allerdings recht hat. schröder hat also sofort einen termin
bei bender verlangt und erhalten.
dann: er hat mit friedland in hh telefoniert und der hat ihm mit
geteilt, dass er gestern die ze beendet hat, dass das keiner mehr mit
machen konnte: bei dem widerstand der gefangenen hat es ausgesto
ssene zähne (bei werner hoppe), verletzungen, blutungen, schlauch
in die lunge gestossen gegeben. er könne das nicht mehr und alle
anderen haben sich auch geweigert. für ihn, henck, bedeutete das,
dass er sich weigern wird, eine ze gegenden widerstand von g.
oder von uns zu machen. das sei ihm klar nachdem er das von fried

land gehört habe. d.h. die tatsache, dass friedland die zwangs
ernährung wegen des widerstands der gefangenen einstellen musste,
bede~tet das eingeständnis, dass eine ze mit gewalt die akute
lebensgefahr maximiert auf ein absolut unkalkulierbares mass -
und cass auf anordnung des jumi mindestens 5 gefangene schwer
verletzt wurden - als 'medizinische massnahme'-

bei ~onkreten forderungen, die ausschliesslich haftbedingungen
betre==en und die unantastbar, d.h. wissenschaftlich fundiert

sind, und die der von den gerichten bestellten gutachter sind.
sind.

(dazu: die protokolle der gefangenen aus hh zu den ze's)

die bedeutung, schröder zu holen, um ihm diese tatsache zu vermit
teln- die potenzierung der lebensgefahr durch die anordnung des
jumis - liegt einfach darin, dass auch von diesem punkt her und
auf dieser ebene durchkommt, dass nichts anderes als eine erfüllung
der forderungen der gutachter den tod vön gefangenen verhindert
und den hs beendet.

ps: diese meldung wurde in allen großen tageszeitungen ver
öffentlicht,wobei der ablauf gestern war:
um 16.30 h war in sthm. klar,daß g.nicht zwangsweise ernährt
wird.um 19.00h heißt die nachricht im ZDF: g.wird zwangs
weise ernährt.
und erst in den 21.00h ZDF-nachrichten heißt es,daß noch keine
ze,Qa'g. überraschend einer untersuchung zugestimmt habe:
ein derartiges timing der verbreitung einer falschmeldung hat
ihre analogie in der durch die baw lancierte falschmeldung,
ulrike habe "selbstmord durch erhängen begangen",die bereits
4 minuten, nachdem sie von einern wärter in der zelle gefunden
worden war,urn 7.38h,im rundfunk ausgestrahlt wurde-d.h.früher
no~~ als der arzt verständiqt war.

I.Schubert ,26.4.77
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,Wir, teilen folgende Erkllrung der Gefangenen aus der

IW' In-St;amiiiliiimVom.' 30. 4~77 mit" i

,in den letzten tagen sind alle versuche, den hungerstreik

von zuletzt Uber,100 gefangenen durch zwangsernährung _

in hamburg-holstenglacis mit lusserster brutaiitlt- zu

brechen, gescheitert. nachdea ale geflnqn1slrzte in

.t~eim ana,die' zugezogenenanlsthesisten sich gestern

'gew~lq~rt'haben, psychodrogenb.a.w. zwangsnarkosen gegen

die ..qefangenen einzusetzen"tellt. aer geflnCjJnhdirektor

clniltaml1lheiiauns heute, &III"jo.april 77wa 12 uhr, 'die

''!ed:.1iaal1Clut .erkllrJ,1nq4e.~u~tizminister1U111S' mit, dass

'lUlüCo'berucitllli1chtiqunqder forderungen der med1zinischen

9.d~er,.ofo~,t.ine konzentration politischer •..'.

a'.Ji~,qe~aDg.ner nach § 129 -aucb ,aus anderen bundeslIndern
',ln .~"'IUt1lll·nndelne ,verqi:ö••erunq des haftraumes in die

'weqe0::ge1ettet:·wird.'
•. ;c..-.

die ~ntsch.ldung geht auf elnenkabinettsbeschlu.s zurÜck.

dUl1t:.wi~cCc!li.,zentrale forderung des hungerstreiks erfÜllt.

die ,gefangenen aus derrafbeendenden streik.

'wer ,kelneangstvor vierteilung:hat, zieht den kaiser

vom pferd. " -

gudrun ehsslin
fUr die gefangenen aus der raf
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ABSCHRIFT

Erklärung der Gefangenen aus der RAF

Im Laufe der Woche haben wir von einem Mitglied von Amnesty international
erfahren, daß der Vermittlungsversuch, den das Internationale Exekutivkomitee

unternommen hat, um humane, d.h. Haftbedingungen, die den Forderungen der

Ärzte entsprechen, durchzusetzen und den Hungerstreik zu beenden, abgebro
chen wurde, weil "die Situation total verhärtet ist"
und

"in den Behörden von oben nach unten die Linie durChgesetzt wurde, nach

den Anschlägen gegen die Bundesanwaltschaft und Ponto an den Gefangenen
ein Exempel zu statuieren".

Das entspricht den Ankündigungen Rebmanns.

Die Gefangenen haben daraufhin - um das Mordkalkül nicht zu erleichtern 

am 26. Tag ihren Streik unterbrochen. Sie haben sich dazu entschlossen,
nachdem sie damit offen zu Gei sei n des Staatsschutzes erklärt worden

sind - in Erwägung der Anstrengungen, die die Regierung unternommen hat,

die Begründung der Klage gegen die

Verletzung der Menschenrechte

in der Bundesrepublik bei den Menschenrechtskommission in Strassburg

durch Verhaftungen, Razzien und die Beschlagnahme an der Grenze zu ver
hindern.

Stammheim, den 2.9.1977

Jan-Carl Raspe

für die Gefangenen aus der RAF
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ABSCtlRIFT

Hungerstreikerklärung vom 20.4.1979

Unser Hungerstreik richtet sich gegen die fortdauernde"und perfektionierte

Isolation als Teil der staatlichen Vernichtungsstrategie gegen die Gefangenen

aus den bewaffnet kämpfenden antiimperialistischen Gruppen. Deutlichster Aus
druck dieser Strategie ist jetzt das Projekt von Bundesanwaltschaft, BKA/

Staats schutz und Länderjustizbehörden, uns in Spezialzellen zu isolieren,

bei denen die Erfahrungen aus acht Jahren Isolationsvollzug verarbeitet und

baulich umgesetzt worden sind: geräuschisolierte Betonbunker mit Fenstern
aus Panzerglas, die nicht zu öffnen sind; luftdicht schließende Türen und

eine Klimaanlage, die Druckschwankungen erzeugt; den ganzen Tag grelles Neon
licht; Waschbecken, Klo. Spiegel als Blech; Sicherheitsmöbel, Betonfußboden.
Mehrere solcher Isolationseinheiten befinden sich in einem hermetisch von der

übrigen Anstalt abgeschlossenen, total überwachten Trakt. Für die Gefangenen
in den einzelnen Zellen gibt es keine Kontaktmöglichkeit untereinander. Die

'Bewegung im Freien' findet in einem drahtÜberspannten Betonkäfig statt. der
keine wesentlichen Unterschiede zur Zelle mehr aufweist.

In Celle, Straubing und Stammheim hocken die Gefangenen schon in solchen
Isolationsbunkern; in Berlin, Lübeck, Ossendorf und mehreren anderen Knästen

werden entsprechende Einheiten gebaut oder getestet.

Die Einrichtung dieser Vernichtungsmaschinerien ist die Konsequenz des Staats

aus der Erkenntn"is, daß die Gefangenen mit den bisherigen Isolationsmethoden
nicht zu brechen waren und

daß die als Selbstmorde getarnten Morde an Ulrike, Andreas, Gudrun, Jan,

Ingrid und der Mordversuch an Irmgard für die politischen Ziele der Bundes
regierung -

die Durchsetzung des 'Modell Deutschland' der Sozialdemokratie in ganz West
europa und darüber hinaus zur Sicherung des 'inneren Friedens' - eine Politik,

die durch die Direktwahlen zum europäischen Parlament von der westeuropäischen

Bevölkerung jetzt legitimiert werden soll - counterproduktiv waren / sind,

wie sich z.B. vor kurzem wieder an Kohls IV-Auftritt in den Niederlanden ge

zeigt hat. (Das schließt allerdings nicht aus, daß die Bundesregierung bei

einer Zuspitzung der Situation durch Aktionen der Guerilla wieder Gefangene
hinrichten könnte.)

Die Gefangen~n, die sich weigern, den Kampf zu beenden und die auf den Deal:

'Resozialisierung', wenn sie abschwören oder kollaborieren, nicht eingehen,

sollen in den neuen Isolationsbunkern physisch und psychisch derart fertig
gernacht werden, daß sie, wenn sie da mal raus kommen , zu keinem widerstand

mehr fähig sind - daß 'ihr Zustand es als nahezu ausgeschlossen erscheinen'

läßt, daß sie im antiimperialistischen Kampf 'in naher Zukunft eine aktive
Rolle spielen' können, wie der Hamburger Justizsenator Dahrendorf das Ziel
der Counterstrategie zynisch formuliert hat.

Wir fordern:

- Abschaffung der Isolationsbunker;

- ein Haftstatut, das den Mindestgarantien der Genfer Konventionen und der

internationalen Menschenrechtsdeklaration entspricht, für die Gefangenen
aus den antiimperialistischen Gruppen;

- Zusammenfassung dieser Gefangenen zu interaktionsfähigen Gruppen nach den
Forderungen der medizinischen Gutachter;

- Freilassung von Günther Sonnenberg, der infolger seiner Kopfverletzung
haftunfähig i~t;

- Überwachung der Haftbedingungen durch internationale humanitäre Gremien/
Organisationen.
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In Irland, Spanien, Italien, österreich, der Schweiz, Frankreich, Israel

kämpfen Gefangene gegen Haftbedingungen, mit denen ihre politische Identität

gebrochen und sie physisch zerstört werden sollen - Haftbedingungen, deren
Einführung in den meisten Fällen von der BRD durchgesetzt worden sind.

Unser Hungerstreik ist Teil dieses Kampfes und Ausdruck unserer Solidarität

mit allen Gefangenen, die angefangen haben, im Knast Widerstand zu leisten.

Die Gefangenen aus der RAF in Berlin
20.4.1979

I1

!I,

,11

;I!I!

1'1

11).

11



- 233 - - 234

Hunqerstreikerklärun~

SOLIDARITÄT. DER MENSCHEllI GRUNDET IN PER BEWEGUNG DER REVOLTE

E r k 1 a r u D g

Heut•• am 25.6.79 unt.rbr.chen gameiDs•• die G.fang.D.D

•us der RAF • aus anderen sosialr.volutioniren Gruppen

und dia 80si.len Gafang.nen d.n Hunger _ und Dur.t.tr.ik.

Wir tun 4ie. ange.iohta der Tat••ohe. d.a a. d•• K.lkUl dar

B R D ist. diejenigen Gef.ngenen. die aicht schon bei der

Fe.tn.bme liquidiart werden konnten. di. die lebea.zer.t~reri.cb.

I.ol.tion und die Morden.chllg. wie •• 18.10.1977 bi. jetzt

Oberlebt b.ben. i. Hungerstr.ik zu liquidieren.

Dem entspricbt. d.ß - wie in le~t.r Zeit an Willi P.ter Stolle

l:lillsbetbvan Dyck uad Rolf H.ißl.r klarseworden ist .:Gef.ngen.
nicht mehr g.m.oht werdea.
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Per Kampf hört auch tm Gefängnis nioht auf, die Ziele verän
dern .ioh nicht, nur die Mittel und das Terrain, auf dem die
Auseinandersetz\&ß9 Guerilla / Staat, der Krieg, weiter aus
getragen'werden, und &0 reagiert der Staat auch in dieser Si
tuationl"G8fanqen und unbewaffnet - auf·...einen kollektiven
Hunqerstreik wie auf einen bewaffnetenAnqr~ff. In Gen ge~
geaamten Maßnahmen gegen uns gibt es nicb~s zweideutiqes:
Wir sind Xrieg8gefanqepe ~it Geiselstatus~

Jede ••• l in der Eskalation der Konfrontation wurde ein Ge
fangener Kader aus der RAP hingerichtet: Holqer, Sieqfried,
Ulritke. Als die politische und ~ilitlrischen Offensiven
der RAr deutlich ~achten, daß die enorme Anstrenqung der

Wir, die Gefangenen aus de~RAf, nehm~ den kollekt~ven Hunger
streik wieder al&(.
W~r werden nioht au(hören: Gegen Folte~, die ottene und ver
deckte Vernichtupg,. d1e ges~te institutionalisierte, jetzt
forcierte Strat09ie zur Zerstörung unserer ·Identität zu kämp-
fen •. ' .
Das staAtl~che Kalk~l, durch gezielte und systematische Ditfe
renzierung 4er aattprogramme zwisohen 21nzel- oder Kleingrup
penisolation in den perfektipnierten Hochsicherheitstrakten
und SCheininteqration, die Zerstörung 4er kollektiven Struk
tur und kollektiven Einheit der Gruppe zu erzwingen und gleich
zeitig die Proteste der nationalen und internationalen öffent
lichkeit der internationalen Kommission und schliealich von AI
zu unterlaufen, wird nicht aufgeh~l, denn die ko~rete Erfah
runq, daß die.e~ S~at zu jeder Unmenschlichkeit fähig und be
reit ist, gehörte Zu den Bedingungen unserer Entscheidung, auf
zustehen und uns zu bewaffnen.

In dieser 'LAge: JlÜlrelang voneinander isoliert und von jedem
geaein ••• en politisohen Prozeß und der AUßenwelt abgeschlossen,
sind wir entscblossen, Mit unserem einzig wirksamen Mittel
'-dem kollektiven ~befristeten Hungerstreik- die Trennung zu
durchbrechen und uns die Bedingungen für kollektive Lern- und
Arbeitsproze ••• zu erkämpfen, um als Henschen zu überleben.

"ir fordern 1Anwendung der M1ndeagarantien der Genfer Konvention auf die
Gefangenen aus der RAP und anderen anti1mperialistischen
Widentan4~ruPPeJl; .
4a& bedeutet:

- Zusaamenlegung dieser Gefangenen. unter Bedingungen -die
Interaktion mOgl1ch •• chen, was die lückenlose elektroni
sche, 4.h. akustische und optische Erfassung der Kommuni
kation 1n schall~, licht- und luftkonditionierten I801a
tionsei~iten. ausschließt-, die von der 'Internationalen
Kommission zum Schut~ der Gefangenen und gegen Isolation
in Westeu.ropA' ~ontr.()lliert werden.

- Freilassung vonGUnther Sonnenberg, weil seine physische
Rekonst~tion seiner Kopfverletzung unter Bedingung von
Gefangenschaft ausgeschlossen 1st.
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Die BRD o~int. _.a die intern.tioa.le Offeatlichkeit _ ias

besond.re naoh den Europe••bl.n •• 0 im Griff zu h.ben.

daß di••e ibr niobt .mpfindlicb ach.den kann.

UD dies.s Kalkül nioht aufgehen au l••••n. unt.rbrechen wir
den Hun,.r • und Durststreik.

Wir w.rten jetat 4ie ERlebni••• d.r V erbandlung.n der

Ton uaa beauftragten international.n Kom.i••ion ab, .owie

die zwisch.n Amn••ty Int.rnational uad ~e. Bunde.ju.tia.

ministerium gefÜhrten Verhandlungea.

Wir .erden uasere. Xa.pf u•• Oberleben nicht aufgeben.
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Unser Hungerstreik ist Ausdruck der Solidarität mit
- den Gefangenen aus der IRA und INLA und ihrem entschlosse

nen uno langandauerndenKampf, zuletzt dem fUr den'politi-
sc~en Statu.· .

- mit den Gefangenen aus der BR, ihrem Kampf gegen die Stra
tegie der Vernichtung, in dem sie sich die politische Ini-
tiAtive erobert haben .

- mit allen Gefangenen aus dem antiimperialistischen Wider

&tand ~n,Westeu~opa, besonders in der"Türkei

- mit oem Kampf der palästinensischen Gefangenen um den Kriegs
gefangenenstatus

- mit allen Gefangenen, die angefangen haben, in den Gefäng
nissen Widerst~nd zu leisten und für ihre Selbstorganisation
kämpfen. '

Dle staatliche R8&ktion signalisiert Schwäche, zeigt sei
ne Verletzbarkeit und die Möglichkeit, wie wir durch konti
nQierliche Angriffe den Zerfallsprozeß beschleunigen und
in den ·wirklichen Ausnahmezustand" verwandeln können 

denn den TransfOrRationaprozeB in den faschistischen ~taat,
1n dem der Ausnahmeaustand verrechtlicht 1st, können wir
n1cht ~8t1maen, weil er zwangsläufig ist.

Wenn das Kapital jetzt die Voraussetzungen zu seiner welt
wetten aggressive~ Rekonstruktion sehafft, müssen wir -alle,
die Befreiung und Verantwortlichkeit, menschliches Handeln
wollen- inden Ländern, von denen seine wütende Expansion
ausgeht, weit genug .ein, um-zu verhindern, daß sich das
Projekt realisiert:.
Müssen. wir in dieser Phase di~ politiSCh-militärische Gegen
macht und so die "politische Grenze" entwickelt haben, die
den militärischen. Einsa~z des OVerkill-Potentials des US
1mperialiam~s verhindert, um ihn schließlich zu zerschlagen.

Wenn die militante Linke sich aneignet, was der Imperialis
mus in seinen Niederlagen immer'wieder erfahren mußte: Daß
seine Macht dort endet, wo seine Gewalt nicht mehr abschreckt;
hat .ie das ganze Gebeimnis seiner scheinbaren Unbesiegbar
keit aufgelöst •.
Und sicher:.
Solidarität UnO Zwaog schließen sich aus, und sie is~ nicht
zu kUndigen .wie .in Xleinkred1t.
Sie ist der prakti6~~e Ausdruck des BeWUßtseins jeoes einzel-'
nen, 4Aß individuelle un~ kolektive Befreiung kein Wider
apruch ist, wie die klägliche Apologie individueller BedUrf
nisbefriedunq meint, .ondern ein dialektisches Verhältnis 
wie Befreiung hier v~ Befreiungskampf der Völker der 3. Welt
nicht zu trennen ist.

SOlioarität wird Wirklichkeit und Macht als proletarischer
Inte~nationa~ismus, das heißt, den gemeinsamen Feind US-Impe
rialismus an dem Ort, an dem jeder mit ihm konfrontiert ist,
in seinen st~ategischen Positionen anzugreifen, und sie ist
die Basia, auf der die Linien des anti imperialistischen Kampfes
vereinheitlicht werden.

Repres.1on untef Einsatz .ller M1ttel die RAr zu vernichten,
gescheitert war, fiel ~ ·Special coordination committee· des
natiQnalen Scherheitarat8 der USA die Entscheidung zur Endlö
sung. Die Exekution von Andre.s, Gudrun, Jan, Nina und unse
rer Schwestern und Brüder aUS dem Kommando Martyr Halimeh.
Es war der Versuch, ait ibnen die spur ihres Kampfes, ihr.

Beispiel.qnd die Kontinuität zu tilgen. ·Die Pl~e zu löschen,
bevor si. zum Flächenbrand wird", um so den Menschen hier in

den Metropole. die ijof~n~ auf Betreiung zu nehmen.

Folter un4 Mora an politischen Gefangenenund die Hinrichtungen auf der Str~ße sind nicht mehr nur po

lizeitaktische M1ttel.~ Nachfolgestaat des 3. Reiches:Deren Mittel und Ziele sind identisch geblieben.
Für den dritten AnlAufi'den der deutsche imperialismus jetzt
nicht gegen sondern mit d~ ~erikanischen K&pital, nicht
selbstständig sondern als' Funktion der amerikanischen Außen
politik al~ Weltinnenpolitik untern~t, ist die Vernichtung
der militanten Gefangenen und der gesamten Widerstandsbewe
gung, die hier im Kernland des US-Staaten-Systems -der zen
tralen militärischen, ökonomischen ~nd politischen Ausgangs
basis der aggressiven us-politik seit 1945- direkt angreift

und die Machtfrage stellt, zwingend.

Folter und Mord an politischen Gefangenen
und die Todesschußkommandos inder Türkei, Irland, Italien
und Spanien gehen von den ~ommandohöhen der NATO aus, die sie
vermittels des BKA un4 der Nachrichtendienste als einheit
liche Innenpolitik in Westeuropa durchsetzen will -von den
s~n Kommandoh~hen, die in einem der letzten Nato-Briefe
die~Regierungen offen daran erinnern, daß auf Forderungen
nach politisch~ ~~tus ~nd nach internationalen Untersuchun
gen der Polterungen an militanten Gefangenen nicht einzuge
hen ist und aie übrigen Direktiven der Kriminalisier~ngsstra

teg~. revolutionären Widerstands einzuhalten sind.

Geqen das menschliche Gesicht des Widerstands,
da8 .ich auf der verb~anriten Erde des bürgerlichen Wider~
stands und der deutschen' Arbeiterbewegung vom naiven Huma
nismus der OatermAr5ch- ~dAntiatombewegung Uber die Jugend
revolte und die VietnamoPPQsition'zur Stadtguerilla entwickelt
hat, setzen sie das entmenschlichte Gesicht von Massenmorden,
weil Menschlichkeit ihre Lösung atört: Die Brutalität, das
Eiena, die Totalität der Gewalt des Eigentums und den Genocid
als ~enschheitsk~ltur~lle Aufgabe" zu inszenieren.
Sie projezieren ihre Verbrechen: "Trinkwasservergiftung,
atnmare Verseuchung, Todesbakterien" auf die Guerilla, um die

Angst, di~ .sie selbst erzeugen, von sich abzulenken, damit
sich nicht über 'den Begriff ihrer Ursache Widerstand ent~
wickeln ~ann, die K~lm~natlon der Hetze gegen die RAF jetzt
~oll um jeden Prels verhindern, daß sich der militante Pro
test gegen die HochrUstung, die Militar1aierunq aller Be
reiche, der Aufmarsch der Bundeswehr auf die Straßen, der
sie wiede~ dorth~n bflngen &011, wo sie vor 35 Jahren ver-
trieben wurden .
- mit der Guerilla $Olldarlaiert und genau unsere Erfahrung

macht:
Daß' Illegalität das befreite Gebiet des Widerstands in der

BRD ist, Handlungsflhigkeit schafft.

I
~
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Am 6. 2. 81
Die Gef4Dgenen A~. der RAP

Den Widerstand bewaffnen
Die Illegalität organisieren
Den bewaffneten Widerstand in Westeuropa
organisleren



teil II

B: kommen wir jetzt zu dem gesamtangebot
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A: das justizministerium hat dann mir mitgeteilt, die bundesan

waltschaft wird alles tun, um die hindernisse aus dem weg zu

räumen.

A: frau becker sollte dann eventuell nach frankfurt preunges

heim zusammen mit frau hofmann und frau barabaß, für die beide

eine zusage vorliegt.

A: dann müssen wir frau becker - wir werden erst versuchen, sie

doch noch in kiel, also in lübeck unterzubringen - sollte das

also nicht gelingen, werden wir versuchen, sie nach berlin zu

bringen, in die gruppe, die in berlin ist, und aufgrund der

besonderen drähte, die zwischen - sagen wir mal direkt mit na

men - schmude und vogel und meyer bestehen, ist dort also am

ehesten etwas zu erwarten. herr schmude hat mir gesagt, da sehe

ich keine schwierigkeiten.

dann käm~ als nächstes celle, niedersachsen hat heute nach

mittag herrn schmude ganz deutlich mitgeteilt, wir ziehen am

selben strang. wir sind auf diese linie eingeschwenkt der

kleingruppenbildung von vier oder sechs gefangenen zusammen

im umschluß mit vier stunden täglich mindestens zusammensein,

gemeinsamer hofgang, gemeinsame sportmöglichkeiten usw. im

rahmen der quote für niedersachsen ist man bereit, in celle

noch mehr aufzunehmen.

~38
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A: in berlin, kann man sagen, gibt es keine schwierigkeiten, für

dort sind ja die angebote schon vorher gewesen, die frauen, die

dort sind, die kriegen einen umschluß usw. also berlin ist die

positivste lösung, die da ist. und dann noch die flexibilität,

so versicherte mir herr schmude, vielleicht den einen oder

anderen doch noch in berlin unterzubringen.

A: in lübeck lauerholz (lauerhof) da sind im augenblick vier

frauen - nachdem die frau eckes entlassen worden ist, in kiel

hat man eine zusage gemacht, daß frau angelika speitel von

köln übernommen wird dorthin. es hat vor drei wochen bereits

mal eine zus~ge gegeben, daß auch frau verena becker dorthin

übernommen werden könnte, das ist aber auf widerstand plötz

lich gestoßen, eine echte begründung dafür haben wir nicht

gehört. ich interpretiere es einfach so, weil wir keinen bock

haben. damit ist zunächst mal der fall verena becker offen, sie

ist ja zur zeit in kassel.

r
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VertreterVermittler B

A: (schmude) hat sich persönlich eingesetzt, hat gesagt, so, mir

haben die leute die garantie gegeben, aus gründen der staats

räson geht es nicht. der erste schritt muß von der gegenseite

kommen, damit es nicht heißt in der öffentlichkeit, wir sind

erpreßbar.

jetzt hat schmude gesagt, ich stelle mich als garant, liebe

justizminister und kollegen, ihr sagt mir das, ich nehme euch

beim wort. ich übergebe das ganze jetzt herrn (vermittler), mit

der autorität, tn meinem namen zu sprechen. und ich durfte da

von gebrauch machen.

A: aber es ist nicht einfach, eine mehrheit der bundesländer, die

sagen~ wir wollen eine echte lösung. diese bundesländer stehen

in einer front mit schmude.

A: das bedeutet jetzt, daß im gegensatz zu früheren konstellationen

wo auch zusagen gemacht wurden von länderministerien, der hun

gerstreik abgebrochen wurde, die zusagen nicht gehalten wurden.

beispiel sonnenberg. es gibt andere beispiele auch noch. in die

'sem fall steht wirklich herr schmude und ich sthen dazwischen,

was es vorher nicht gegeben hat.

teil I:

TONBANDAUFZEICHNUNGEN EINES TELEFONGESPRÄCHS VOM 15. AUF DEN

16. 4. 1981 ZWISCHEN EINEM VEHTRETER DER GEr'ANGENEN AUS DER

RAF UND DEM VERMITTLER

im weiteren verlauf des gesprächs A

der gefangenen

I'"

I
"

ii:

I
"

1I

I

A: ja. fangen wir doch einfach mal geographisch im norden an.
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A: nordrhein westfalen hat eindeutig zugesagt, auch schriftlich

erklärt, in dieser vagen form, nach abbruch des hungerstreiks

werden wir mit einer positiven wende überprüfen, die anträge,

und wir wissen aufgrund der zusage herrn schmudes, daß damit

gemeint ist, dann werde? wir das tun. daß nämlich wackernagel

ali jansen aus werl, rolf heißler aus straubing.

A: schneider und günter schneider eine vierergruppe bilden wer

den in köln-ossendorf mit den bedingungen, die in berlin an

geboten worden sind. es gibt ein problem in nordrhein-west

falen, das ist der herr wiesnjewski, das noch nicht geklärt

worden ist, auch nicht so schnell geklärt werden kann. wies

njewski, der eben mit dem schleyer-prozeß noch eine anklage

hat, kann mit rolf heißler nicht zusammengeschlossen werden,

weil rolf heißler ja auch an dem prozeß beteiligt ist und be

reits die zusage hat, nach ossendorf übernommen zu werden.

zuständig dafÜr der richter am olg düsseldorf. herr wagner,

der deutlich gesagt hat, dem umschluß mit heißler, dem kann

er nicht zustimmen. ein formelles argument, das wir, glaube

ich, nicht entkräften können.

A: wichtig ist es~ daß herr wagner, der richter, deutlich ge

sagt< hat, der anwältin, ich gebe zu, das im grunde herr wis

njewski der ist, der die schlimmsten haft bedingungen h~t,

und daß eine lösung gefunden werden muß. ich habe aber in

diesem zusammenhang von schmude die feste zusage bekommen, er

geht davon aus, daß die lösung die angestrebt wird, im end

effekt keinen gefangenen in einzelisolation läßt. das ist also

das grundsätzliche - das ist vielleicht der wichtigste satz,

den ich ihnen sage, das ist die voraussetzung, unter der

schmude und ich hier überhaupt vermitteln.

also in nordrhein-westfalen wirklich grünes licht, ein ziehen,

zusammenziehen zwischen dem bundesjustizminister, der nicht

kompetent ist, aber die moralische autorität hat, die poli

tische, und den behörden, der justiz in nordrhein- westfalen,

zumal das ist auch wichtig, heute die urteile gegen wacker

nagel und schneider rechtskräftig geworden sind, und damit der

richter wagner nicht mehr einzuschalten ist, sondern es eine

entscheidung der justizbehörden ist.

r
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A: kommen wir nach frankfurt. frau hofmann und frau barabaß sol

len - ich weiß nicht wer den ausdruck erfunden hat - als tan

dem in den normalvollzug übernommen werden.

B:wobei also unter tandem zu verstehen wäre, daß sie zusammen

auch umschluß und hofgang erhalten, aber in den normalvollzug

mit integriert werden würden.

A: daß es eben keine kleingruppenisolierung ist. kleinstgruppen

isolierung. ~as ist die lösung, die dort wohlwollend mit

positiver tendenz überprüft wird und praktisch die bedingung

ist, unter der diese lösung sein soll. es wird noch überlegt

und verhandelt, ob denn eventuell doch diese lösung nicht gut

ist, und man versucht, kiel zu überzeugen, sie nachlauerholz

(lauerhof) zu schaffen bei lübeck, weil da im grunde noch

platz ist, das ist das perverse, daß wir inzwischen von unserer

seite aus mit den hochsicherheitstrakten schon argumentieren,

nicht, das ist das schlimme.

A: baden württemberg ist bereit, eine vierergruppe ZU ,bilden,

bestehend aus knut folkerts, siegfried haag, herrn meyer, und

dem sünter sonnenberg. in stammheim.

B: haben sie, ich meine, das war eine der forderungen, die zu

nächst aufgestellt worden sind, sonnenberg ist ja ein speziel

les problem eigentlich.

B: der vorgang ist mir wahrscheinlich bekannt, mit der frage der

haftunfähigkeit, ja, und es war ja die forderung praktisch

freilassung, weil man davon ausgehen muß, daß die schädigungen,

die dort aufgetreten sind, durch den damaligen kopfschuß,

eigentlich rehabilitierbar nur sind über ein normales leben,

was sich am beispiel dutschke ja damals gezeigt hat, also nur

so war überhaupt eine heilung möglich.

A: nein. also die frage jetzt nach der haftfähigkeit oder haft

unfähigkeit von herrn sonnenberg ist in diesem zusammenhang

gar nicht diskutiert worden.

daß der herr sonnenberg eigentlich für die gesamtgruppe, der

hungerstreikenden das problem, der problemgefangene nummer

eins ist, wo alle nachfragen, wie sieht's mit günter sonnen

berg aus? wenn da nicht die eingliederung in die vierergruppe

geschieht, läuft gar nichts. das ist herrn eyrich bewußt, und
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A: auch herrn schmude, und herr schmude sagt, also in stutt
gart läuft es.

A: herr rösner in straubing. er hat abgebrochen, und zwar weil

er wirklich todesangst bekommen hat und gehört hat von ver

mittlungen, die laufen, und sagt, also das will ich doch

wenigstens miterleben, die vermittlungen. das besondere pro

blem ist, daß für herrn rösner kein umlegungsantrag gestellt

worden ist, bedingt dadurch, daß sein anwalt, ich glaube wie

heißt er, herr p. oder so? sich in italien aufhält, dort er

krankt ist und er im grunde nicht richtig anwaltlieh vertreten

ist. ich habe herrn schmude darauf angesprochen, herr schmude

sagt, ich stehe zu meinem wort, daß im endeffekt keiner in

einer isolation bleibt, und das jetzt herrn rösner kein strick

daraus gedreht werden kann, dadurch daß er a) den hungerstreik

abgebrochen hat und

B: b) nicht anwaltlieh vertreten ist.

teil III

A: ich spreche von bonn aus zur zeit mit herrn (vertreter der ge

fangenen), am donnerstag, den 16. april um 15:40 uhr und gebe

bekannt dem herrn (vertreter der gefangenen), daß herr schmude

sich persönlich nach abbruch des hungerstreiks besonders fUr

die fälle einsetzen wird, wo noch richterliche argumente da

gegenstehen, gegen eine zusammenlegung in gruppen und umschluß,

er wird sich einsetzen in dem sinne, wie er es vorher immer

gesagt hat, daß keiner alleine sein wird von den heungerstrei

kenden, der den hungerstreik wohl aufgegeben hat. soweit die

aüßerung von herrn schmude.
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Anla"e 22 a

Der Hungerstreik 8-./85

Am 4.12.84 haben die Gefangenen im Stammheimer Prozeß erklärt, daß sie in den Hungerstreik ge
hen. Wirdokumentieren hier die Hungerstreikerklärung:

wir sagen, daß die dialektik revolutionärer kämpfe gewichtiger ist als die imperialistische
doktrin der harten haltung.

in den trakten, den gefängnissen, auf dem gesamten gesellschaftlichen terrain hier, inter
national: die imperialisten türmen kriegs- und repressionsmittel aufeinander, um die ge
schichte, die weltweit den bruch mit dem kapitalsystem verlangt, zu ersticken.
ihre macht ist militärstrategie, aufstandsbekämpfung, maschine-aber hohl, nur gewalt,
sonst nichts.
es ist ihre reaktion auf die sich vereinheitlichende kraft der internationalen kämpfe für
befreiung.
auch in westeuropa.

wir kämpfen im bewußtsein der einheit der gefangenen aus guerilla und widerstand jetzt
mit dem hungerstreik für die zusammenlegung in große gruppen. wir fordern die anwen
dung der mindestgarantien der genfer konvention. gegen die institutionalisierung von fol
ter und kriminalisierung in den nato-demokratien ist das die politische forderung, für die
die kriegsgefangenen gemeinsam kämpfen, und der mötiliche schutz.

auch in unserer lage ist das aus der gesamten situation die gleiche entscheidung, vor der
alle teile der revolutionären linken stehen: aus einem festgefressenen kräfteverhältnis
die defensive zu durchbrechen- die suche, die anläufe, den willen in kampf zu verwandeln
und neue politische durchbrüche zu schaffen.
für uns heißt das, von der tatsache der isolation, der erzwungenen vereinzelung auszuge
hen und auf die eigene kraft zu vertrauen, gegen eine situation, in der der imperialistische
staat aus seiner substantiellen instabilität und dem fortschreitenden verlust an legitimi
tät nur noch seine potenz zu herrschen demonstrieren will und jede veränderung auch für
gefangene als machtfrage bekämpft.
unser kampf schließt sich den kämpfen der kriegsgefangenen in frankreich, irland, der
türkei, spanien, italien und im besetzten palästina an. und er ist integriert in die aufgabe,
die sich der ganzen revolutionären]nken hier stellt:
entweder sie kämpft sich in der praxis des widerstands zum authentischen revolutionären
prozeß in westeuropa vor, indem sie subjekt des kampfs um befreiung ist, oder sie kann nur
als marginale oppositon die verbrechen des imperialismus und den weg in den durchstruk
turierten faschistischen staatsschutzstaat kommentieren.

einheit des kampfs an der antiimperialistischen front
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werden ,emäß §§ 119. 148 Abs. 2 StPO nachtolgende Hattbedln

r,uneen an~eordnet:
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Wogegen die Gefangenen mit dem Hungerstreik kämpfen, hat Gisela Dutzi am 6.12. im Prozeil in
Frankfurt gesagt:

die eskalation ist mit den händen greifbar.
rebmann im dezember 83: die aktion "grüße an die politischen gefangenen" sei der ver
such, das kommunikationsverbot zu durchbrechen- eine neue stufe in ihrem alten pro
gramm, das seit I 3jahren die realität der politischen gefangenen in der brd ist-
9 tote gefangene, isolationsfolter, sicherheitstrakt, kontaktsperre.

sie haben alles versucht: gehirnwäsche durch toten trakt, zwangspsychiatrisierung bis zu
differenzierter und total überwachter isolation im sogenannten normalvollzug. prügel und
überfälle, zwangsnarkose und cs-gas, gynäkologische körperdurchsuchung unter gewalt,
stundenlange fesselung von nackten gefangenen beim transport, zwangsernährung und
wasserentzug, streßmanipulation, zellenrazzien jeden tag, mehrmals täglich durchsu
chungen bis auf die haut, bunker, tagelang fesselung auf pritschen, schlafentzug, verhin
derung ärztlicher versorgung.
registrierung und überwachung jeder lebensäußerung und entprechende anpassung des
täglichen terrors an die einzelne persönlichkeit,
entzug von information und orientierungsmöglichkeiten an der wirklichkeit innerhalb und
außerhalb der knastrnauern, entzug von helligkeit durch sichtblenden tagsüber und von
dunkelheit durch dauerbeleuchtung nachts, von umgebung, luft, geräuschen, abwechs
lung, farben, rückzugsmöglichkeit und raum für sich selbst, radio, büchern, zeitungen, von
bewegung außerhalb des isolationscontainers jahrelang, von allem und jedem, was einem
menschen überhaupt entzogen werden kann bis zu dem, was ihn vom tier unterscheidet:
der möglichkeit zur sozialen interaktion-
abschneiden letzter briefkontakte, zwei wochen knast und razzia in der wg wegen einem
brief an einen von uns, terrorisierung von besuchern, um sie abzuschrecken, mitschreiben
von jedem wort durch lka und bka, verbot fast aller besuche bis hin zu engen familienange
hörigen wegen öffentlichk~itsarbeit gegen folter und vernichtung (= "unterstützung einer
terroristischen vereinigung"), abhören der gespräche mit unseren anwälten, razzien in an
waltsbüros, verhaftungen.
seit 82 auch: eigenmächtige kontaktsperre der knäste und kontaktsperre bei bka-razzien.
und jetzt:kommunikationsverbot und rebmann: "wir werden die zusammenlegung in zu
kunft noch stärker bekämpfen".

im klartext: gegen uns und jetzt auch gegen die gefangenen aus dem widerstand die nach
außen hermetisch abgedichtete einzelisolation in hochsicherheitstrakten und -zellen.
nach 8,10, I 3 jahren dieser gefangenschaft jetzt kontaktsperre auf dauer als faschistische
normalität gegen uns, in der dann wie 77 alles,möglich sein soll.

-2-
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allce::tein sUlti;:e Besuchszeit von '0 lUnuten kann nur
~e1 Cestattunr; l1er jeweiligen E1nzelgenehmic;unt: Uber
schritten werden. Der Besuch i3t unverzUglich abzubre
chen, wenn er VOlllBesucher oEl.erder Beschuldigten 1:11ß
bra'Jcht wird (z.8. durch Nichtbefolcung von Weisung der
tiherprUfenden und Uberwachenden Beamten, Ubergabe von
Sachen, Aittel~lng verschlUss elter oder verschleierter
NachricLten, C';esm"1ichetiber kriminelle Alttiv1täten in
der "Terroris".:enszene" oder in den diese unterstUtzenden
Gruppen, Gespräche Uber Widerstand in Vollzugsanstalten
eins<'hlieC!lich "Hungerstreik").

Den Besuchern ist es nicht gestattet, d er Beschuldigten
Nahrllncs- und Genußmittel sowie andere Cegenstände auszu
~~ndigen. Scwp.it die Besucher der Beschuldigten Nahrungs
und CenuJ1mittel zuwenden wollen, steht es ihnen frei, den
entsprechenden Celdbetrag auf das Konto des Beschuldigten
bei der Justiz."ollzuc;sal~stalt einzuzahlen. Von d1esel:lGeld
dar! die Beschuldigte c~rch Ve~ittlung der Justizvoll
zucsanstalt Obst, SUßwaren und Zigaretten in der anstals
Üblichen ~'enge kaufen, 'md zwar Uber den ihm sonst zur
Ifer:\lr.unr:stehenden E1nkau!sbetrag hinaus.

hLete Clit anderem Inhalt als Drucltschrlften sind unr.\it

telbar der jewe1ligen Justizvollzugsanstalt zu Ubersenden,
deren Leiter zunächst tiber d1e Aushändigung in eieener Zu
::t;ind1r:.e1t entscheidet.

BC::I:cherl~er Besch~ldigten sind vor ~et!c!~Besllch Z1l durl:!\-.
i'll:chen,und ::war durch Abtasten tiber der Kleidunc und
Durcllsuc:t.uni;d e1" mitgebrachten Behältnisse.

Verteidir:er dUrfen vor jedem Besuch durch Abtasten der
Kleidung imd Durchsicht der BehiUtnisse auch unter Zu
hilfenahme eines l-letal1cetektors auf nicht der Vertei
dipln,: dienende Gel!enst.::indedurchsucht werden. Es ist
ihnen nicht ~estattet, Diktiergeräte, TonlJandrer~te II.H.
einschließ11ch Zubehör in den Sprechraum mitzunehmen.
Schr1ftstücke oder andere Gegenstände der Vorteidicer
sind vor Aushändigung an de~ Beschuldigten de~ zustjn
digen Richter zur PrU!ung vorzulegen. Sie sind zurückzu
weisen, sotern sich der Absender oder derjenice, der sie
unmittelbar Ubereeben will, nicht damit einverstanden er

kl!1rt, daß's"'-,zunl1chst dem zuständ~f:~ IUchter vorgelegtwex"den. Auf U 148, 148. StPO wird _i ••en.

aei altuter Cetnhr !ilr Leib oder Leben der Beschuldigten
kann der An~taltsleiter auch ohne richterliche Zustim
ClunC Uber cie AusrUhrunr. entscheiden.

Soweit durch d1e vorstehenden Einzelanordnuncen Rege
lunr,en nicht getroften worden sind, finden die aest1Q
LIIungender Untet:suchungshattvollzugsordnUß& AnwendUß&.

23.

22.

21.

1').

18.

:ZO~

-f·

l
I

-,-

16.

17.

15.
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l1che Annrd:.unr ausgeschlossen sind, l.iberden A.'1sta1tal in
::auf beschaffen. Die Beschuldil:te darf dabei die für die Un
~t.:rsucl1U:".c.s~.•fQngenen gel tencen Re"el,;eldbetr"g! Uberschre 1
ten, und zwar jeweils bis zu einem monatlichen Höchstbetrag
von 3CO, - D~l.

9. Der Beschuld1rten 1st es untersagt, eisene Ober~ey.leldun.':zu
benutzen. Sowelt aus medizinischen GrUnden dal Tra~en ande
rer als an~t~ltseigener Kleidunc erforderlich ist, entschei
det ill;er (\1~'Zulas:;unt' 1m Einzelfall lIer Anstd t:lle1ter nsct.
Absprachp. mi: der Bundesanwaltschaft.

St!lc:~edEr Ilaöe, die sich zum pers6nlichen Gebrauch oder zur
Ausstattung des Haftra~es eignen, können vom Anstaltsleiter
nach '~bsprache oit der Bundesanwaltschaft dem Beschuldigten
Uber1assf'1l werden •.

Die BeschuldiGte, ihr Ha~traum und die darin be!1nd~lchen •
Sachen sind t~glich zu durchsuchen. Ke!1ntnisnahme VOr:l Inhalt
der als Verteidigerpost gekennzeichneten SchriftstUcke ist
nlcht :ul!!SSiC.

12•. Die Besct:uld Lete ist bei Tag und Nacht unauf.!ällig zu beob
ncllten.

Die iJeschuldlgte darf den Hörfunlt Uber IUe Cemeinsch~"'tsan
13gc der Justizvollzu[;sanstal t, so wie sie aUC!l deI' anderen
Unter~uc~lncscefangenen zu~jngl1ch ist, empfangen. Der Be
schuldiete carf ein Rundfunkgerät ohnt U~d- und ~«-f~pfpnEs
teil bt.:nutzen, das durch Verr.littlunc der Vollzucsanstalt zu
be1.1ehcn ist. Wird das Gerät durch Dritte beschafft, :10 l::t
es ver der E.-stllushiindicur.cdurch Beamte des Bundes:lr1minal
a~tes oder des zuständiten Landeskrimlnalarntes darauf zu
untersuchrn, ob es den vorcenannten Er.lp!anr.sbedinr:unsenent
spricht wld oh in ihm nicht Cecenstände enthalten sind, die
zu ihrer ~lnbl'incunc 1nd1e Anstalt der Genehmigunc bedUrfer

Die Beschuldicte dal"~ bis :u vier deutsr:hs?rachice Teceszeltllnr,c:':dUI"ch Vermi ttlung der Justizvollzuc:sanstal t beziehe,,"
tJllrchVerilittluncdp.r Justizvollzugsanstalt dar! die Or:;chul

dixte ferner bis zu vier deutschsprachice I'!oc;le:"':-"nd l'.onatrzeit·tn~l!noder -zeitschriften, die ir.lall"e",einen Handel er
hiiltltch So lnc:1,he::iehen. \1eitere Or1.lckschr1!ten a ind delllill:
d 1e H4ftl<ontrolle zustl1ncHeen Ger1cht vorzule,en.

D1e 5esciluldigte dar! Jeweils bill ::u 20 EUcher in ihrem
lIa!traum eu!oel·:ar:ren•..

Zur VorIJel'e1tunc und DurchfUhrunr lhrer Verte1dl~:lInG dor!'

die ßc:;chl"d l,·te in ihren E:1!tr'iumen eine eigene Schrcil'>-
~:\Ilchinebp.nutze:l.\\"irddie Maschine nicht durch Vermittluni
deO' An:;t:1lt,t.onde.rndurch Dr1tv bcsc:la!ft, so 1st ~1e vor
der E:-s't2u-shdnrllll)lmsd'lrch lleaMte des BlJndesl:rir::inul.m•.s 1').1(

deli :tust\.i'I~i[.enLandesl~l"ll:linalar.ltsdornu! zu untersuchen, ol
Ln ihl"nicht GeC;tnstiinde enthalten sind, die zu ihrer Ein
brinß'InL:.1n die Ar.stllltder Genehmigur.r. bedürf!:1. - In jerlem
Fall ist vor der E:'sta'lstl~ndit;unceln(' Schriftprobe anzufer
tigen.

Dle ~esch"ld t 8 te darF nech Ha:J::aber.leY"jCI;ellir.e·'E1nze1c:e
nehhißunS Be$~ch l2lIIp1an8ltn.Hehrere Per:ooncn werde:",n\.lr;:us
nahMswe.iSQ ;:u::;c;eric'.nsl"j,••.rtlichen Besuch zuc:elassen. Die.

11.
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GrUnde:

Die Beschuldigte befindet sich vegen Verdachts eines Vergehens

nach § 129 • StOB 1n Untersuchungshett. Au! den Inhalt des am

10. Juli 1980 verkUndeten Hettbefehl~ ~~s Ermittlungsr1chters

des Bundesger1chtshofs v1rd Bezug genommen.

Unter VUrdigung aller derzeit bekannten Um3tände kann die Beschul

digte noch n1cb~ im Ubl1cnen Vollzug'~er Untersucbungshatt unter

gebracht werden. Die angec:irdnetan,die Bescbuldigte nur in

geringe. Maße belastenden Maßnahmen ergeben sich aue de.

angesichte der ihr angelaeteten Strettaten entstehenden Si

eberung.bedÜrfnis.

Richter am Bunde.geriebtshof

!.a.

• Ausfertigung an
.) Beschuldigteb) .;vA Aicbach

• An die Bundesanwaltscbaft
••d.B. um BeUÜgung zu den Akten

ßER1LHT \ION L\lT2 TI=IUfElt .
;'" "'~n~erstyc,k

Die ~~~~~~~~~~~_~~~_e~!!!!~~~~~_Q~f!~5~~~~Vwurden nicht ertüllt •.

Sie b-eatehen wel ter:

_ Die Anwendun~ der Mlndestr,erantlen der GenCer Konvention

und der lnternotlonBlen Mensche~rechtsdeklar.tlon auf dle OeCange

nen 8ue antllmperlB1Istischen Gruppen;

_ Zusalllaenfassu!6gdieser r.erBngenen zu lnterBktlonsrähh;en

Gruppen Dach aen forderungen der aedlzlnlschen Gutachter;

_ Die AbschAfCun~ der SpetlBltellen und Isolstlonebunker;

_ Frellessung von Gijnter Sonneüberg, der intolge Belner KopC

verlettung haCtunCählg ist;

_ Uberwachung der HaCtbedlngungen durch internationale' husanltäre

Greaien und Organisationen.

Tellwelae aind die poll.tiachen GeCan~enen totalisoliert. Klnige

von ihnen haben Innerhalb der neugebauten Vernlchtungatrakte

einl~e Stunden e. Tag ~ ln-~laln9tgfuppen - Ulllachluß. Vi~le

werden aeit den .orden In ~talllmhel. und btadelhel. einer lebene

zerstörenden ~onderbehandlunß unterworfen. d~e die,Staateschut&

behörden z1nlach ala '"orm~lYoll~U8' bezelch~en •

Der GeCan~ene aus der RA'. Lut~ Taufer. beechrelbt seine Haftsltue

tlon ao:

N
+:>

»
::l-'
'"

(Q
III

die 1l011en

war .a k1ehr.
.eine Zelle

'Ich bin hier auf ner ~le.llch kleinen Station, 20 Zellen.
Drei davon sind yon den Ausschwitz-iS-Männarn Kaduk. Klehr
und Irber belegt. Ich hab ~s e. AnCan~, ala Ich In Totalieo
w.r, nlcht ~lelch .lt~ekrlep;t. Als Ich 8S dann yon anderen
GeC.n~enen errahren hlbe, hab Ich drei T.~e lon~ k~l" Fressen
runtergekrie~t wegen ~e. Ekel, zuel~asn .it dieBen Tleren lua
deeeeiben Topf oe~lent zu werden. Vieae konstelletlon 1st
nicht tufälilg. sondern Tell d~r "aCtkonzeptlon: En ~lbt dle
VerCügunR. dan alle GeCanRenen der Rtetlon In ihren ~ellen sein
Düsaen, wenn Ich essen .oder Weaser hole,Wenn donn bel elr die TUr

.uCl!:~.acht wlrd,lltrl"~en - des 1st wörtlich zu neh ••~n - dieBullen zu den drei 7.ellen der "e~ie und schliesnn eur, de••lt
Ich Dlt Ihnen bel ••~6sen-oder Weiser holen tUsR ••~ontrerCen

DuR. Erber, der die Spül~üche unter elch hst (wo ee helosR8
Waeser gibt), und der dort den -asserhnhn 00 e~urat bedient
.la er 10 Aueech_ltz den Gaehahn bedient het, 'kontrolliert'
dann an Stelle elnee 'Bulten, .Ia ich elleln In der Spillküche
sach •• Von Kaduk hört esn denn - unter beiföllige. Grinsen
der Bullen - eb und zu: Hübe runter.
Das funktioniert hier noch allee wie damAle - nur

lind etwae verteilt. All Ich 8al Milch beatellte,
der In Aua8chltz 10000de eb~e9prltzt hat, dea sie
aur&cblleaaen, da.lt er die Milch brln~t.

u~
(Jtubn)
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IIle 7.elle: bill den r.efl'np:en~nhier helaet ele: 'Boo<'I1'-!,-Kiit1g'.
Stehhiinde, f'lmDter bis auf elne wln%l",e Luke mit Cl "baustelnen
zugeBauert (reine OeprivHtlonsfunktion, keinorlel '5.~herhelte'
/unktlon, fl.el';unübt!rdf'r Zelle ne ßeobechtunp;skslIzel, die bei
Teg und Nßcht von nem "ull~n mit Funk und Feldstecher besetzt 1st,
der Jede He~e~unp, Hm fenster sofort rer,lstrlert; die 7.elle 1st
ouch I••Hochsolllmer im st,indlPjenHalbdunkel, dle Au~en sind Inzwischen
ßt~ndl~ entz~ridet, sods» Ich nur z_ol Stunden jeden Tep; lesen
oder SChreibe" kO/ln), Uett mitten in'der Zelle fetltp;e!lchrllubt,
ullmlttelbAr ",fr.eniib••r oll'rHlIllf!nroulIIfür zwei btstlonen, d.h. ,
'fJ [jtun"l'!nt;i,~llchL;ir••, :;':hlii"m!I'~l!kl!,r)Jlp.r,·rl!ll!fönliiuten.
VAS Tel~ron lonGen sl~ ßuch fichon mal mitt~n In ~er Nacht l~uten,
ob"ohl sie .Iosen, da» da nL••mnnd da lst,Kechts und ~tnks vom
ßullenreu ••eJl'el.uxuFzell,:n der "UdR. MeIne 7.e11e tst die einzip;e,
.d der An~tnlt$rund/unk llb~eschultet lnt. Zellenkontrollen tijRlich,
Monchmal z~eLmRI,.lIIanchmal dreleRl. uJstemettschc Arbeit oder
Auch Arlefw"ch~el zu n"IIIbestimmten Thema iRt unmöRlich, de in
unrl'!p..!lmi1ßlv,enAb~tiinll'!n_lllkürllch.Unterlel!;en eus dcr Zelle
~enomml!n ~erden, Z.n, ~annen mit ZftitunPjsRu8schnitten oder cl••.enen
Te~ten, Vor Verl~s$~n der Zelle Ktirperkontrolle durch 'Ab'taßten.
lI~suche: InzwIAch·.n nur noch von meiner Rchweeter, die eehr welt
~••" wohnt und d'!nhalb nicht re~elmijRsllI;kommen kenn. '7R hatte
Ich noch ein nallr I\f!fiuche.Und ZWAr von JedeM, der Mtch Beit
JAhren beRucht hl!ltlind 111t IIlr in Ilr1efwechsel etnnd .'e einMal _
zum Abp,r.wöhnen Sozur.Ar:en. ,lJanach1I;0bsdann hier nft Liste von
I'ersonen, die 'die ~achl!rltelt und Ordnunp; der Anstalt lI;efiihrden',
~enn eie sie betret ••n. Hchon diese desuche weren mtt ßy~tema~ische.
1'el"rorun1 Hchlk RlIellve rbun1en. ':arede t werden durfte kau ••wes.
'J't''!men.le: PublikUM im "rozeB gep;f!nlileus Croissent weren mit
Abbruch des tlesuchs bedroht.
- ••Inr. "esucherln mlls~te nlch ouf deM Dullenrevler in Schwalmstndt

EU-b"!hlll"leinlo~'en, !lOllSt.,;,'esie nicht "elnr:fllnsllonwor"l1envon
den LY..••-ßul1en. Uie Zeit iür dill I:;O-Hehendlung "urde VOll Besuch
ebr:ezoKen

- zwei BeGuch ••r .unl"n w,ihrend des April-UR vom LKA gezwungen,
elch Mullmosk ••n euf~untzell
- eine Be"ucherln wurde vom ~kA-ßullen Pieschlogen
- Bellllchsschp.lnewurden SURp;estellt, lIir eUfi~ehiindlgt, dann,lIua

••••In'!n Urlefp,n rausp;enommen, kommentarloe. Oder sie wurden sbp;e
r.chlckt un-/ der KnAllt .j9~te ~wei 'ol';enen Drief pn den ßeßuchf!r hin
terher, daß der Besuch doch nicht laufen kann - ohn'! mich davon
zu benachrlchtiv,en. D.h., du wsrt.est nen Mo~at lenl';auf nen
bf'stlmrnten Be!luch,'tfer nicht kommt
- eine An••liltin eutl "rüssel, die nen Hesuchssnl;rR~ bel der

Anstolt fl;f!stellthatte, beksm als Ant_ort vom Prösldenten dee
LkA ~le5bHden den B~Rcheld, daß sie df!n KnRst nicht betreten
dllrr. dA sie s~lne filcherhel t gefiihrdet. Ubel'hllupt zelp;t dieller
I.opf;ufi111I (ietrlebe, "oll die Hoftbcl1lnu;unv,enbis In5 lcttte Detell
vom HKA und LkA ~f!rf!v,eltund überWAcht werdf!n. StHndlfl;f!l'Sp~uch
vun ~chneh/f!t' knalltleiter: Ich bin ~ep:enüb"r dem LKA nicht wal
slIlIp;Sllefup;t(Ir). Wf!nn neZeltunp; hier für mich ankomlllt,die eie
noch nLcht kennen, ~etzen sie nf!n ßrlef onR L~A euf mit der
Anfr9~e, ob sie mir dos 01n~ aushnndlp;f!n dürfen. So nen drief
hab Ich mit elp;enen Au~en Pjesehen.

r
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Ende 78 durfte Ich ~um TI~chtennls. Einzelvorführun~ un~ Abholenr
vorher und nachher !\örperkontrolle. Von Anfsn~ on lieren Provo
ketlchen gegen uns drei (Ilerbert, Narbert und mich).
Als wir nIcht dreuf re8gierten, haben sie e~tre eine zweite TT

Gruppe eingerichtet, u~ miCh von den anderen zu trennrn. Nach der
ersten Gruppe wurde euch Norbert in dia Abende-Gruppe geateckt.
Aus Purcht, Hepreseallen suf sich ~u zlehn, -er kou~ noch einer
bereit, ~lt mir tU spielen. So fiel auch diese Gemelnechaftsver
anstaltung flach.

Als Freh.eltverCt"stRltunp; haben sie mlr cll'!Nöp;llt:hk'dtp;r.p;ebr.n,
elItweder tl;ork~;\1\/'"- oder zU":Jmmr.r.IIllt <l1'!n•.n .lrr.1TI •.ren
in elne~ _Inzlgen H~um vor der Klotze zu sitzen. ~~s konkret
also heisst: Keine Prelzeltverensteltun~. Pern"ehen Buf der
Station tiefer - -os bel anderen Gefanp;enen ohne weiteres
läuft - 1st .1r verboten.
Panon hotmal eine Porm der kulturellen Folte~ beschrl~ben:

Unß die fronzöolschen Kolonlsllßten NU911mlsch~ 'efAn~ene ~e

zwungen hoben, Schwelnefleleth zu eS6en. Diese ,ezlelt eln~eoetzte Konstellation hier let etwas öhnllches. Oder 6chllm~er.

Eil ist unmöglich, du n ich t jeden Tsp; zu sr~ren. 51e_losen, daß der H08s auf den Nazl-Fsschl6mus, 4~.en brutolete
ForN Auoechwitz _ar, bel jedem von une der Anfon~ ReLner Poli
tisierung war. Sie wollm daa treffen, was am tiefsten sitzt.

Mit enderen Gefan~enen komme ich nur im Gemelnschaftohof
zueammen. Von Anfeng an heben aie alles unternommen, u. jede
Kommunikatlon oder Solidarislerung zu verhindern, Schon bevor
ich hier war, hst Schneider den gefan~enen klar~emacht, daß
sle ~ich'abzulehnen' haben. SLe heben ihnen hier monatelen~
elngehömmert, daß,für die Verechörfung der Gesam~sltuatLon
ich slleln verantwortlich sei. frauen von Gefanp;enen, die zu
tleeuch kemen, wurde elllElnp;ang ne MP vor den Deufh ~ehAlten.
BeilII1I0f "urde provokativ von der. Beobochtungekonzel herunter
gefilmt, wer mit mir 11,Uof spricht, wird euf~schrieben, die
Bullsn heben defür gesorgt, deß Jeder dae "eisR.
Bei solchen Gefengenen,werden dann noch alllselbeh Ta~ Zellen-

:rszzien gemscht, die Msdlos ab~enommen, sie werd~n beschuldl~t,

mir Kassiber von anderen KnReten (bel T~8nsport),zu~eechmu~~eltzu heben. Oberver_alter Bembel hat einzelne stunaenlan~ be.rbei

tet, do~it sie mich bespitzeln, _08 Ich 'plane"J~ef8n~ene wurdenauf~efordert, Nlch zU9ammenzu9chle~en, es wurde ~"nen v.esA~t,

solche wie ich 'gehören erschoseen' (nöhrln~) od~r 'mü6ste maneinfach verrecken 109sen' (Pfsu). Rie heben dos ~onatelan~ hle~
angeheizt bis ein paar Gafan~ene, die bei den anderen unter der
BezeichnunK 'Knastellte'. hufen de•• lnast nen 'UltlllstulII'~e
stel~t haben: entweder werde ich in einen enderen Kn8st Yerle~t,
oder sIe 'machen mich nieder'. Als Reaktion darauf bel mir ver
schärfte Körper- und Zellenkontrollen. r.efan~ene, die sich von
dem Alten nicht beeindrucken ließen und mit mir stöndlg ZU88m-

.~n warenl aind, wurden enrweaer"fnandere ~näete verle~t, orler
korperlich Angegriffen. Norbert wurde dabei von d~m Bullen ~ur~
bach ein Zehn eusgeschlsgen: er sei zu Nlr an die Tür ~e~on~en.
Und lJegenhardt (Knssterzt) in lIaosel zu Roland (während dee Aprll
He): wer sich mit denen sallderi~lert, kriegt des mehr zu epü-
ren als die selb&r. Bei Gerunp;enen, die mit 1m Ho waren/ sind
wird vom eraten Tag an Trennscheibe ainKeführt. '

A~srührunp;: Vor Ihr"~ Tod wollto mich .elne Mutter noch einmAl
&ehen. Sie hllt bel kriiv,r.r,lIAW, den AntnR; gestellt, d'lflwar 111
~ele.her letzten Jahres. krüp;f!rhHt eofort eln~f!wllllv,t, GOlI;nr

Ansonsten: F.lnzelbad, Slnzelduache, Einzelwäscha- und Hücherteuech, i eÖBtllche KOAten übcrnomlllf!Il,W"9 mich v,lelch mel mln9traul~ch
ausgespen't von 1I1rch,e,Ulllllchluß(auch Sobderulllechluß an Oatern l p;e••Acllt hat. II••r JlubschrAuber wer _ nicht wie Ronst bel f'lul';en,
und Iteihnachten), lilie Art.n von "esten' (Weihnachten, SportCeet, I die Ich von dort llchon l!IelllaChthAtte _ 111IInnern der Bull'll1stetlon

, TT-Turnier), Anlltalteaport, 1118kueelonll-, Ilusik~rupoen, pp. : 'in 6ch •• l.stadt gelandet, eondern nebendren euf einer Wieee, wo

li .1 I
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e1e trelee Schußfeld hetten. Nach dem Sinnte1~en a1rd .en nor •• ,

•• lee ~, belden ArlDlInI'llchteund Unk. anR 6i ~J.~"lItiinl\ll"efell"
Plelle. 1 Uef dall andera. 'Illlselungnur Unk., 1,n••\;h h~hn
e1e In unmittelbare Grlff.elte auf den BltJ. nll~en all ne Wa.chl
plstol. und drehten sich .lle ßeschäCtlß ua. U.s dauerte etwa
~o .1IC. Untsrwegs hndete der hubechrsubar aUC (reh. I'al,dUlld
eIn 8GS-Bulle stieg alt nem koCfer au••

Neben de~ Mnast hlllr 16t llin "ochIl1cherheltRko~plex ~eplllnt.
öaulDaschlnen stahlln schon be reIt. Yon de. kpmplex we 1." ich bla
nur, daß er ne hydraulleh ve~ßenkbare ~in~lln~6ßchleuR. haben wir
Au"r ••••nIIch kllnn .lIInroleh den ~1(!ßtaUR"".I"n.

Our ~onderstatu9 wurde I. LauC der 1q Wonbt., wo ich hier bin,
nicht sbße~Qut, sondern ausßQbaut. Yon de~ euphealstlsch alll
Gemeinschurtshor bezelchnetlln t~~llch.n ZuselDaentr"Cren alt ana
bin ich völl1~ hoUert. keine Besuche. Illl';idel'oßtkontrolle.
IIben60 ZlIltschrlCten, pp.,' was sich erst sei t dem Aprll-IIS ßerl
CÜßiß geändert hllt.,Aber doa 1st nur vorrüberlliehend. ArJ.tUche
dehan,Uung, IooclnnIch 618 lIoch wollte, gibt6 niCht. Ich hab ein.a

den Fehlet"'l~"ll,cht,Baebilch den Ara z,ur 81utdfuckaessunß hinzu
haltlln. Nachdem er nen viel J.U nle~rigen 81utdruck foatguetellt
hatte, gab er mir nen InlBlaurmlttel, das s~e ,.ir naen ein

pear Wochen wled,r ent~oRen haben, d.h. 8tijndi~ Kopfschmerzen,lIüd1Rka1t, pp. A. ereten Tap;"nach Abbruch des AprU-IIS zwanKen
eh uns, Spe.ckso98e zu freseen - oder'ale kriegen übo:rhBupt nL

Noch zu dem Hochsicherheitskomplex: Schneider ~8t 80wa9 6chon1. Mörz '78 an~edeutet, a18 Ich hierher verley'~ worden war - ode
e~ 1st ih. elnCach rauBKeruscht. Zr meinte: Sie bleiben
vor 1 Ö u C I R irahesslechen Normalvollzug.-
DMSS sie .ich hierher vorlegt hatten, hlD~ damit ZU8a ••en, deß 6
die Gruppe von uns vier unbedlnKt au~ein.n~err~iRRen wollten 

das hÜnK~ mi~ ih~or,VerblcbtuRßs~tr~teKle zuso~~eD. dia ~le,schon v 0 I'dem 1It.10. 1n der SChublMde, bzw. in der
Reali8'lerunR hetten. !Jaa Auselna",Jerre1s8en war die Prlorität
da der HochRlcherheltatrackt In Wirklichkeit keine Sieher
heitsCunktlon hat, konnten elo hier auch ne uridere Konzeption
anleiern b18 der Kora~ex Cert1-@;let. Kru •• z1t,lert einen Soree!..
der Juml-konCerenz voa Nove.ber '?7 (in Dem FR-Artikel ~nde '7~
'Ihr Selbstbewu6at8eln stahe und ralle alt der 81ndun~ an die
eigel\llGruPi>tl.'lterdedillse illndun~ ~e6tört, 5a~ten <llcl_Isbell
schaCtlar und ßabeoldaait eine weitlIre ~rklä?~~~-r~;-ali-----
Söl6äf.örde von Stall.hela, 6el dae lIi~ene Leben ~Iehte aehr wert
UMatt .ar die Hichtung schon mal killr, In e1ie es ~ehen Ballte:
OpLIlIlltl~ungaur wiasen6chMftlichllr HllRls dea Prinzlpe der
kOlltaktsperl'e .it de. Ziel, lieCangene, die ihren Widerstand nl..:~
aurgeuen, umJ.ubrinßen. - Und weiter ~rulllm;'Zunnchst einraal .us~
UlllSicherheit zu gorBntleren, die not.ullJl~en ß/Julllastinahllendu!'
eeCührt wel'd""j zusätJ.lichus Personal 51:! tlbenC••llllel'fol'Jerl1.:
Auch wenn eie nun die Terrorloten ••uf dia lIortenntal ten üb••rul L

ia Len,te vel'teLlen, (mü6Blln die JU6tlzmlllister) In Jeder Anstlll
einen SlClltll"htl1tstrocktu·richten. Scllon diese I'rkliirungdeutet
an, daß die Justlz~inillter nicht die Ab~lcht hub~n, die ~efung~1
Terroriste~ 1n den HormHlvoll~ug J.U intearieren.'

Sehwallllatadt, 20.6.79
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ABSCHRIFT

Auszüge aus einem Brief von Werner Hoppe vom 25.11.1977

Nach der Beendigung des Hunger- und Durststreiks am 2.9. wurde hier in

Hamburg noch am Morgen des nächsten Tages der Umschluß/gemeinsamer Hofgang/
Baden wieder zugelassen in der Form, wies bis zu unserer Verlegung nach
Stammheim im Juli gelaufen und von Senator Meyer zugesagt worden war. Während
dem Streik. Zu notwendigen medizinischen Maßnahmen für Rekonstruktion nach

dem Streik konnten wir noch am Samstag/Sonntag ausführlich mit Dr. Görlach
sprechen, der diese Maßnahmen veranlaßte. Wir wurden am 3.9. auch aus den

Beobachtungszellen zurückverlegt in die alten, d.h. vier nebeneinander gele
gene normale Zellen.

Montag 5.9. erfuhr ich zwischen 18.3D und 19.DO Uhr aus dem Radio, daß

Schleyer möglicherweise entführt wurde, wozu dann in den folgenden Nachrich

ten die Bestätigung kam. Gegen 23.00 Uhr erschien der Diensthabende Inspek
tor, von etwa sechs uniformierten Wärtern begleitet, und erklärte, daß auf

Anweisung des Gefängnisdirektors das Radio weggenommen wird. Andere Maßnahmen

gab es in dieser Nacht nicht mehr. Am Morgen des 6.9. wollte ich mit Wolfgang
Beer Umschluß machen: 'Kontaktsperre' war die spärliche Antwort dazu von dem

Stationsbeamten. Auch Hofgang nur alleine. Ich war noch nicht auf dem Hof ge

wesen, hatte gerade wegen der Ernährung mit einem Arzt gesprochen, als gegen
9.15 Uhr eine ziemlich unübersehbare Schar von Gefängniswärtern in die Zelle

stürmte, um sie herum kreisten diverse Abteilungsleiter, höhere Ränge der
Gefängnisadministration und Zivile, deren Identität und Funktion im Dunkeln

blieb. Ich wurde zum Mitkommen aufgefordert, dabei schon fast aus der Zelle

gezerrt, ohne Möglichkeit, auch nur Schuhe anzuziehen, und in die Zelle Nr.5

der Sicherheitsstation gebracht. die unmittelbar neben der Zentrale liegt.
Zwei Vollzugsbeamte und eine der zivilen Figuren kamen mit in die Zelle -

die Beamten forderten mich zum,Ausziehen auf. Die zivile Figur sagte während

der ganzen Prozedur der Durchsuchung keinen Ton - weder auf meine Forderung,
sich auszuweisen, noch auf die Frage, ob er vom BKA ist: er starrte mich nur

an - so als wolle er mich fürchten lehren. Nach Ende der Prozedur gingen die

drei .•.• Vom Flur konnte ich den Lärm der Aktion hören - Durchsuchung unserer
alten Zellen.

Nach über zwei Stunden und mehrmaliger Aufforderung, mir zu erklären, wie >
lange ich nöch in dem leeren dreckigen Loch, ohne Schuhe, nur mit Hemd und ~
Hose angezogen, in dem durch Hs/Ds reduzierten Zustand frieren soll, wurde >
mir gegen 11.30 Uhr schließlich gesagt, daß ich da drin bleibe. Meine Sachen ~
bekam ich kurz darauf - die schriftlichen Unterlagen nur zum ,Teil: ein von
mir geschriebener Bericht über die Zwangsernährung wurde wegen angeblicher
'Unwahrheit' beschlagnahmt. Die Zelle, in die ich gesperrt worden war, ist

durch ihre Nähe zur Zentrale permanent überwacht. Die Nebenzellen waren leer,

drunter und drüber nichts bzw. die Wärter. Der unter dem Fenster gelegene
Teil des Hofes war gesperrt worden, um'Kontakte zu verhindern. Tatsächlich

gab es für mich keine Kontaktmöglichkeit mehr. Ich konnte zu niemand mehr

sprechen: außer Gefängnispersonal. "

Noch in der gleichen Nacht begann der Terror, den sich eine Reihe bestimmter

Wärter für den Nachtdienst zur Aufgabe gestellt hatte: Schläge und Tritte
gegen die Tür, laute Gespräche,. was .man mit uns machen müßte - die Todesarten

variiert, erschießen und aufhängen am häufigsten -, so daß ich es hören mußte,

oder direkt als Drohung durch die Tür: 'Du Schwein, gleich kommen wir und
machen dich fertig' usw.
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Die Gefängnisleitung war geradezu fanatisch bemüht, jeden Kontakt zu ver

hindern, mich von jeder Information abzuschneiden: wenn sich während des

Hofgangs ein Gefangener am Fenster zeigte, rief der Turmposten sofort die
Station an, um ihn da wegzubringen; Zeitungen, die zur Austeilung in der

Zentrale liegen, wurden weggeräumt, wenn ich auf den Hof geführt wurde;

die Radios sofort leise gedreht, wenn' sie auf den Fluren au~h nur unverständ
lich zu hören waren. Nachdem ich auf dem Hof mal kurz stehengeblieben war,

drohte mir der Abteilungsleiter, mir beim nächsten Vorfall den Hofgang ganz

zu sperren. Der Pfarrer, den ich zu sprechen verlangt hatte, durfte mich

nach zwei Gesprächen Ende September nicht mehr besuchen.

Die totale Isolation seit dem 6.9. - wobei man sich klarmachen muß, daß nach

dem Abschneider aller Kontakte zur Außenwelt, dem Verbot von Radio und Zei

tung, die Trennung von den anderen Gefangenen aus der Guerilla nur als zu
sätzliche Bestialität rational ist - zielt auf einen Streß, der zerstören

soll. Das ist meine Erfahrung in diesen Wochen, und klar, daß dies Ziel er

reicht würde, wenn man nicht dagegen kämpft. Es ist polizeitaktisch - im

HinbliCk auf den möglichen Austausch - der Versuch, die Gefangenen doch noch
alle zu zerstören: ohne die Folgen, die in dieser Situation die offene Hin

richtung hätte.

Daß es außer den Drohungen und Beschimpfungen durch (bestimmte) Wärter in

den Wochen der Kontaktsperre nicht zu Angriffen gegen mich/uns gekommen ist,

lag einfach daran, daß es auch für SChleyer Konsequenzen gehabt hätte, wenn

was passiert wäre.

Die Verstärkung des Streß wurde durch unregelmäßige Beobachtung durch den

Zellenspion versucht - mal nur alle Stunde, mal alle zehn Minuten - und durch
Einschalten des Lichts in der Nacht. Außerdem wurden am 2.10. die ärztlichen

Maßnahmen nach dem Streik, Medikamente und zusätzliches Essen, abrupt beendet.

Von da an gab es nur noch die übliche 'Magenschonkost' - in viel zu geringen

Mengen, obwohl mein Untergewicht eindeutig zu erkennen war (erst nach zwei
Wochen konnte ich eine iusätzliche Suppe durchsetzen) - und die Medikamente,

die wir vorher ohne Untersuchung durch Gefängnisärzte kriegten - Vitamine

etc. - sollten wir nur nach Untersuchung kriegen: die ich ablehne, weil sie
Information für den Staatsschutz ist. Einkauf ist mir verboten.

Offiziell erfuhr ich in der Zeit vom 6.9. bis 18.10. nur: Am 13.9. durch

einen BKA-Bulleri im Rahmen der Befragung der Gefangenen, daß ich zu den 11

Gefangenen gehöre, die befreit werden sollten - und am Nachmittag des 18.10.,

durch den Vollzugsleiter, nachdem ich in eine Beobachtungszelle gesperrt
wotden war, daß 'nach der Befreiung der Geiseln' Andreas, Jan und Gudrun

'Selbstmord' gemacht und Irmgard 'Selbstmord' versucht hätten und die Beob

achtung jetzt 'weiteren Selbstmorden' vorbeugen soll. Die Analogie zu Brigitte
Schulz im israelischen Gefängnis ist evident: die einzige Information, die

sie in einem Jahr kriegte, war: Ulrike hätte Selbstmord gemacht.

In der Nacht auf den 16.10. - ich hatte erfahren, daß ein Ultimatum verstri

chen war - eskalierten die Drohungen gegen mein Leben. Ich habe mit meiner

Hinrichtung während der Aktion immer gerechnet - nicht durch durchgeknallte
Wärter, sondern durch die Geheimdienste, falls die Regierung die Forderung

ablehnt -; in dieser Nacht habe ich aber auch für möglich gehalten, daß hier
einer von denen, die mir ,immer wieder zuriefen, man müßte mich aufhängen etc.,

ausflippt. Die Nacht zum 18.10, war dagegen wieder ruhiger. Was in dieser
Nacht ablief, erfuhr ich in Fetzen am anderen Morgen von Gefangenen beim Hof.

In der Nacht zum 18.10. wurde ich - etwa ab 19 Uhr - wesentlich intensiver

als in der Zeit vorher durch den Spion beobachtet - es verging oft nicht ein

mal eine Minute, bis er wieder geöffnet und geschlossen wurde: dabei wurde

kein Wort vor der Tür gesprochen, im Unterschied zu den sonst so häufigen
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Beschimpfungen oder irgendwelchen schwachsinnigen Bemerkungen. Wer mich
beobachtet hat, weiß ich nicht. Auch in der Zentrale, in der si~nachts

ständig mehrere Wärter aufhalten, deren Unterhaltungen in meiner Zelle zu
hören waren, war es in dieser Nacht ungewöhnlich ruhig. Wegen dieser im

'Dunkeln ablaufenden Vorgänge und weil ich wußte, daß eine Entscheidung für

oder gegen die Erfüllung der Forderungen des Kommandos bald fallen müßte,
habe ich mich in dieser Nacht auf einen Angriff auf mich vorbereitet: die

Situation, die Atmosphäre war mir klar als Bedrohung zu empfinden und zu be

greifen ••..

Der am häufigsten fallende Satz zu mi r war in diesen Wochen: "Häng dich doch
endlich auf" - und meist noch dazu: "alleine tut er's nicht, muß man ...
nachhelfen" - oder ähnliche Sätze .••.

Das ganze Arrangement - einerseits die totale Oberwachung, andererseits die

Erklärungen von Justizministern und hohen Funktionären, daß auch die, im übri

gen menschenunwürdige, Dauerbeobachtung einen zum Selbstmord Entschlossenen
nicht daran hindern könnte - bedeutet für mich zwingend, daß weitere als

Selbstmord getarnte Hinrichtungen von Gefangenen aus der RAF mögliCh sind .•••

Zu diesem Arrangement gehört, daß ich in der Zollstocktasche einer Pilothose

- ich hatte auf Antrag vom Gefängnis eine bekommen - eine etwa 10 cm lange,

spitzgeschliffene und rasierklingenscharfe abgebrochene Messerklinge ent
deckte, Ende Oktober, zwei oder drei Tage, nachdem mir die Hose von einem

Beamten gegeben wurde. Ich kann nicht sicher sagen, ob die Klinge da schon
drin steckte oder ob sie danach, als ich nicht in der Zelle war und die Hose

nicht trug, reingeschoben wurde C jedenfalls schließe ich aus, daß sie 'zu

fällig', 'versehentlich' dadrin steckte: denn alles, was ich bekomme, wird

bis auf die Naht durchgecheckt. (Ich habe die Klinge aus dem Fenster gewor
fen, weil ich keinerlei Kontakt zu einem Anwalt oder Gefangenen hatte, dem

ich zugleich mit einer Mitteilung an die Bullen davon hätte berichten können.)

Am lB.l0. gegen 10 Uhr stürzte ein Abteilungsleiter zusammen mit mehreren
Wärtern in die Zelle und forderte mich auf, in die Nebenzelle zu gehen, weil

eine Durchsuchung stattfinden sollte: nur kurz, bis zum Mittag. Mit Mühe ge

lang es mir, ein Buch und Tabak mitzunehmen: meine anderen Sachen durfte ich
nicht mal mehr anfassen. Die Zelle, in die ich kam, was als Beobachtungszelle

eingerichtet: die ca. 25 x 25 cm große Klappe in der Tür offen. Durch die

Klappe konnte ich sehen, was auf dem Flur ablief - die ganzen hohen Funktio

näre des Gefängnisses rannten umher. Der Anstaltsleiter und der medizinische

Direktor gingen in meine alte Zelle, in der ein halbes Dutzend Wärter offen
sichtlich rumwühlte.

In der Nacht vom 21. zum 22.10. oder in der folgenden Nacht hörte ich gegen
24'Uhr ein leises Geräusch an der Tür, um das ich mich nicht kümmerte. Kurz

darauf sah ich dann zur Tür hin 'und sah, daß draußen vor die Klappe eine

Schlinge gehängt war: so wie ein Strick zum Erhängen geknüpft wird. Ich
weiß nicht, wer sie dahin gehängt hat. Nach etwa'zwei Stunden war sie weg 
auch da konnte ich nicht sehen, wer es machte.
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·Ich war von samstagmorgen (23.9.) 800 Uhr bis heute morgen
nicht ganz neun Uhr, also 49 stunden im bunker gefesselt.
(auf dem rücken liegend)- ich bin in der Zeit nicht einmal
losgebunden worden.

rausgekommen bin ich nur, weil heute der 5.tag im hunger
und durststreik begonnen hatte und ihnen das risiko wohl
unkalkulierbar war. '

gestern war noch kurz ein arzt da, hat an den gefesselten

händen den puls gefUhlt und die bunkerfähigkeit bescheini9t.
(ärz.te sind bei sowas immer dabei.)

reingekommen bin ich, weil ich mich geweigert habe, nachde~

sie ja wieder einzelhofgang verhangen haben, mich dazu,
wie auch zu den kurz darauf einsetzenden zellenkontrollen
ganz umzukleiden.

sie haben mich am samstag-morgen aus der zelle rausgerissen,
inden keller geschleppt, mir dort die klamotten gewaltsam
V08 körper runtergerissen und dann an die eisenringe im
bunker gefesselt.

Besonders 'he~vorgetan hat sich -wie schon immer bei solchen
ge1egenheiten- der bulle grimm.

bel. transport in den Dunker- schleifen, auf den boden auf

prallen lassen, halb ausgerissene gelenke- läßt sich ein bulll!
vnr ;pder tür. die sie aufsch1ie5~n mUss~n, halb aufs schlüsse.
bein~ halb auf die eier falieB.

Spr_tunden Montag bis Freitag 11 - t3 h und IS - 18 h
und noch V••einbotung

l\)
0--

>Z
t-'>o
tzJ

25.9. kh.·

ich höre hier,mit meinem streik nicht mehr auf, bevor ich
nicht eine dauerhafte regelung, mit der ich leben kann, durch-

gesetzt habe •. '
ICh kann aazu nlcnt mehr scnrelDen. Ich bln pnysiscli vollständig

fertig.

am sonntan~orn~n sln~ die bullpn ~nnp~o~mpn Ym zu chec~en.

oh sie mi~h w;ichgekocht haben: sie·frag~n 'im namen des'
cnstalt51eitcrs'. ob ich ml~h nun umtlelden ~Urdc. ich hab

natUrlieh nein gesagt. '

heute morgen kommt die ganze corona mit 10th usw. an, um
di<! selben blöden frageIl zu stl<liulI. it;h h,,~ erst. Ydi'n'i~h"
mehr geantwortet. was ich zu sagen habe, hatte ich gesagt.
wiederholungen sind UberflUssig. sie haben illirangekUndigt,
mich wieder runterzusch1eppen, wenn ich mich weiter weigl<r~.

das ist mir egal.

ich hatte seit monaten haftbedingungen, die bestialisch sind.

es gibt außer 3x täglich anstaltstroß nichts, was si~ mir
nicht genommen hätten.
meine kontakte zu genossen, zu freunden, egal ob beim besuch
oder in bl"iefen, meine mög1'ichkeit, mich zu artikul'ieren

ich habe keinen einkauf, keine einzige gemeinschaftsver
anstaltung, sitz seit 6 1/2 monaten als strafgefangener im
u-haftvollzug, solch mich zu jedem scheißdruck umkleiden,
hab seit 1 jahr dauerbe1euchtun~~ stündliche zellenüberwachung)

fliegengitter, bekomme hausstrafverfahren wenn mir and~re
gefangene zwei zigaretten gegeben haben mit der v~rsc~ärfende~

begrUndung "zynis~h gelä~he1t~, hab trennscheibelll>esu~h mit
einer latte von ge~prächsverboten, so daß kaum noch eine
interaktion auch nur annähernd möglich war, unzählige briefe
an mich sind einfach ver~chwunden. nie angekommen;

Ich hab einen kopf gehabt wie kurz vor dem zerplatzen.
ich hab die 49 stunden in intervallen von kurzen dämmer

zuständen und langen wachphasen verbracht. schlafen ist un

möglich, weil die schmerzen in arm-, schulter und rücken
gelenken das vCi"hindern.

die gefangenen, die mit,mir während des gemeinsamen hofgangc5

gesprochen haben, werden verlegt, demonstrativ fUrs bka a~f
geschrieben, subtil von einzelnen wärtern eingeschUcht~rt U5~.
- das ließe sich end10s fortsetzen.

Im Bunker. gesich. auf dem hetonboden, läßt, weil ich mich
noch rUh ren kann, grimm sich roit seinen knie~ auf roeinen

kopf fallen.

In den 49 stunden habe ich 3 x neben aie m~tte.piss:n mUssen,

weil natUrlieh keine mög1lchkeit besteht, jemand·:u rufen

oder ein signal zu drUcken.
d~mentsprechend stank das bestialisch in der zelle, weil d!5
giasl>ausLeine-fenster natUrl ich ßicht aufgemacht wurde und
eine 1Uftung praktisch nicht besteht. warmluft. die ,Iur einen
geringen sauerstoffgehalt hat und den gestan~ noch richtig

entwickelt ~at, wird nur reingablasen.

Haftl>ericht K.-II.Dellwo v. ~5.9.73, Seite: 2
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A. 30.9.1978 erhielt ich über den zuständigen Kontrollrichter

beim Amtsgericht Köln den folgenden -wegen Entzugs der Schreib

maschine- handschriftlich abgefaßten B~richt meines Mandanten

Karl-Heinz Dellwo vom, 25.9.1978:
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HdCh Pressemel&ungen (vgl. "Die Welt, 13.10.1978) hat der

Staatssekretär des Nordrhelnwcstfäli5chen Justizmini5teriums

zu dem in dl:r I'r'csselllitteilung .dcr Vcrteidigcr Dell\~os vom

10.llJ.1978 erh.oh~nen Vorwurf dtr offenen Folter er~lärt,

bei de~ Bunkeraufenthalt von K.-H.Dellwo handele es sich

um cine vom ~trdfvollzugsgeset~ gedeckte Disziplinierun95

maßnahfilel

"'<;hl •••••••••••••••••• l"-""J·"A'." ~ KW'I"'r. 1

Zugel_ betdem
LandgeflChtK.,,~
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Uel Zugrundelegung der einschlägigen Regelungen des derzeit

offiziell geltenden StrafvOllzugsgesetzes VDm 16.3.197G

und der 11Iu I',9 Cl tl '1 'j c h (.n K 0 illill e n t i(;I'U n gen die ses Ge 5 (; .L zes, k il: 111

diese Stellungnahme der obersten Organe des zuständigen

Wo Ili 5 te r illlll~,11 ,ch i. 11 U I' als iIh \Il: g iD, SOlid rl rn 11 11 (; Öl a l~; e r sei 01' e r h, 11d

uczc icilllt: ~ W~I·ltt:il.

Die Verteidiger von Karl-Heinz Dellwo werden gegen die ver~

antwortllrnen JUstllDeamt~n wegen gefährlicher K6rperverlcLzun~

i iii Amte u r.d 9e Ye ii den AIi S ta 1t S il r z t ~Ie 9(.'nur. tc r' ja:; seil c;"" li i 1 f:: 
leistung StrafanzeiQe erstatten.I -

!. ~~v::
LV. Hei'z funke

Rechtsafli~a I t

I

!

I

I
I

I
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KarfsnJhe. dan 31. '.:ära 83

V res see r k I ä run g

.~m;.,;9.;).8;;. wurde n'ein Mandnnt ßernd RCCSl'\ßn, Gefc:n!;cner aus
dcr 11.\1", in der JV,\ frHnkenthal von einem t.oll!;oM·ando von
tO r;eorlten zus::lm~;'enr.;e!'chli.l;;en.

~ic nahmen ihn in einen brutalen .,ür~egriff, rissen ihm die
,~rme nach hinten und le:;ten ihm I:undschellen nn, die bis Duf
,oie h110chen angczo~en \\Ur"en. Oie ;,eine wurden n<lch hinten
\\er;gerissen, und, mit dem Gesicht nllch unten, \\urde er Imter
fritten und SchlüLen in den Bunker g;eschleppt.

,~lIf dem Weg rissen ihC! !:;ehrere [Iea:nte die Beine nuseinander,
und einer trat ihn im.ocr wieder Gezielt und Init voller ·,'.ucht
in elle Hoden. Die Handschellen nn "en nuf delD ,{üc:,en gefessel
ten 1:.:ncJen wurden als Trap~;;riff hcnutzt. ",ihrend die Oeine
I troe;end 'ause inilOdcrgeri ssen lillei eiie i"ü.1e je,,'e i Is noch außen
ocbog;en wurden.
Ourch elie geschulten und ~ezielt ein~esctzten Griffe wurde ein
äuGerst starker SehmLrz verursacht,

Unten nn:;el~om:!len, rissen ihC! die Seou:ten alle' I\leiclun::;sstücke
VO::l lllib,zerissen sie teihei!'.e lind schleppten ihn nackt in
,;cn Bunker.
Ei""r ,1er Be;ll.ltcn forde/'te eiie OII1<,'n:n ,\Uf: "reillt ihll die :Jeine
;:use Ü:,lOoer und gl eich eie 1:06e l'lJ1l ter. ,illnn können wir ihn
besser in die E'ier tt·eten." ;';s fol·tcn wieder I~ui.trittc in die
';c"t.I,I,'eht"teile. 11m~u8",·.st,,,, >,eh;,:,'I"z he,'vol'zurllfcn.

"uf,'rulld 6er b/'utalc;n MiBllillll.lunSl1.n hat der Gef'lro!;ene st(lrlte
SeiH", rzen üm ;;alz.en 1W1'\1er: i Ilsb ••~oillk re <In "iintien und :,r,"en
:)C'll>NJ lUIl, en ullli B tute I':;iis!'c, <ins Iinsen:)e in g:;:>s.chwollen,
Blute/':;uss UJ:d stnr! ••.r /'oter Striemen iibcr ,lcr.t :.nsenriiel.en,
.ßlut""~u,,s nn ,leI' Eichel. Ril;:cll(;e kopfschmerzen.
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DII'i>r• .II1B"U' ii"l!f'f" j igepllU.t und voriPerci lot "'11', 1pricht ,die-

N.elotlJlllcil dei> \'orgdl."IlO!ll 'AnlQ.$.scs': ,:Bl'rnd ~j.s!:-nc.·r h:lbt" um (j l~hr rao~als, Zur Z~it der .Friih~tHck.tiltu ••
:;nbc, Über ae,inclll Ulltl!dlCr.lf1 Kl' im:n Pullover oder tbC'rhcr.l'd anr.o
Iwut, \\olQlt CI' ,;c.\,Cn die .\nstidl!-"orllnunt. vcrlitoßcn hobo.
liurm:fhin nurde ihlll d;ls i'l'i;h~ tiic:l~ ver, ci~crt. Sotn I rotcat cJa
l;ct,cn \"lr daR ii:::,nnl für uen Gi:l~atz .Je5 ;lollkOl:lI,londos.

Die ~iBhanolunl;cn stehen 1m Zusun ,rnhans: mi t fJen ~ ich in den
letzten r-bnnten hw.fenclen ph)oiSchen An!;riHon ,,,,en die. po
litit::c:hcn r.cfonQcncn,:
- Chrtstian Klar, eribittc ~.ohnh:J,upt und r.lcine l:ilndantin" Adel •.

heid Schulz \','\Jrdcnnlleh ihrer :,'c~tnr:hme und dnnoch mehrfach un
ter de. Vorwand von ItED-P.ch.:lndlungcn" und "GcGcnüberstelIWl&CDa..
miaihnndel t.

- \;"hrend der unmitte~b<1r nuC ~ie I'cst:lnhm. von Adelhe1d Schul.
und ßrtgitte r,;ohnh<1uptCol!;en~en bun~es"'oitel1 Zellenreuten
gegen die politi~chen Gefangenen \nlrden Andreaa Vogel und meiD
~:arH1Dnt. Ccrlld nössner zusnm"~cn&e$Ch1.1gen. Bemd Rö!sner zude.
aus nllelu~ter r\iihe CS~Gas in6 Gesicht gesprüht.
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Hannfried Matthies
Rechtsanw8lt

~beidlm
l..andgIricIlI Kann

_18
75CIJKIftItuN'1
r•••••07 21/.31_
•...•..•~
Kor*l-M 1U.77»1 OD(8LZ" tOt 1t)-
'.11-'"

-----,-I

Dern~ nössner i.t seit seiner GeCnngennehm.1975 Ceet ohne Un
terbrechung isoliert. ~itt mehreren Hun&er- bzw. Hunger-und nurat
streiks hat er für die Zusammenlegung der Gerengenen aue der RA'"
,ekilmpCt.
Bernd IWssner ist der erste Gcfl'n~ene. der jetzt i. I~ahmeneiner
neuen Initiative für die Zusam:.•enleguna; der Gefangenen aus der
iU,F und d•• ltntiimperialistiRchon '\'hlerFt:1nd einen AntrAg 3uf
die .erlegung In eine Gruppe von pol1tt.ehen GeC.ngene" lfute1U
het (Bernd llÖssner will nach C.lle In die dort bereit. besteluoo
d. Grupp.).
Die erste R.aktlon deo Justizministeriums von Rh.inland-pre].
war, ihm gerneinSBI:'!en .:oCgang Init lire i Gelüngenen einer Sonder
abteilung anzubieten, in voller J:cnntnis tier Tatsache, daß
Cernd i(össner dieses ' ..\ngebot I ausschla~en nürde. ,,-eil er die

Zus8m'1icnlcßuns mit seinen Genossen in Celle willl und in derAbsicht, Ih. dann, wie ge.chehen, ~en HoCgnngvö lig zu .tr.1
ehen.

Die zweite Reaktion ~ar offensichtlich der VberfAll a. Dienet.,.
mit ~e•• dar Staat versucht. Bel'nd IlÖssnera \';l1len und E:ntachlo.
senheit, tür seine Zusamir.enlegung zu kÜmpfen. zu brechea •.•

I'/.;(,/ 11.II/dt~';0

K.wut1e,dIft 2~.lt.'8},

P RES S B ~ R K L Ä RUN G

Seit dem 18.4.8:5 kämpft mein "'andant ~ernd Hössner, üsfangener au••
der Haf, mlt elnem Schmutzstralk für seln. V.rl.guna ln die b•• teb.nde
Gruppe von Gefange,,"n aus der 'Rar in l:ttl1e.
Aue der Strelksrklärung mslnes Mandanten:
••••• msln :;chmutzstrelk 1st konkret so, daß lcb:
- melne tägllche Notdurft nicht mehr ln dae Kloeettb.ckea verrlcbt ••

sondern auf' d.n ~-ußbod••n der "sl1,,;
- das wöeh.ntllche zwelmallge uuschen verw.igere;
- ab soCort all. gerührten Sp"isun und alle Getränke au. d•• Boiler

des ~s.en8wagen. verwelßsr •• ~ur Vermeldung von evt. b.igea1.chter
manlpulat1ven Med1kam.nten; .,

- d1e Scheibe des Zellenfenster8 raussehlag.11 werd., fall. da. Sicb.r
n••ltsschloS8 1m Fenster abgesp"rrt .ürde. d1e letzte FriBchluft sir
'~ntzogen würde•••• 11

berlld Rössner 1st sl!"it 8 Jahren isuliert.
r. Rahmen e1ner neuen InitiatIve für dlp.Zu •••• enl.gung d.r aerang.n ••
aus der Hat und d•• Wlder.ftand heantragte .r alB erster a.rangenel"
a. 8.2.8:5 beim Just1zmlnlsteriu. Rheinland-Pfalz se1n. VerleguBlt 111
eine Gruppe von polltlschen uefanßp.non.

A. 8.4.8:5 fUhrte das BK! bunde8.elt ~ine ~ell.nrazzia bei üb.r 30 po
lltischen Gefangenen durch, bal d.r brlefe zur Zu••••• nl •• ung.tord.ru~.
b~6chlagnah.t wurden. Zlel d.r Kaizien Bar. Initiatlven. die d1. V.r
änderung d.r Isolat1onshanlo<:dint;un>(ltn ;,:u. InhBlt haben •. zu verhindern
und 8chon dIe Au.einandersetzung darüber zu kri.lnall.~_eren.

(I••ro1ts •• ZI.2.8~ wurde Sen ••J R';"l<nE!rder I\organg g•• tricb.n, d.ll. er
litt e.1th.r 2" Stunden tälllich l"ullu,t .•ur d.r ~ell •• OhD. B.B.gU~
mllgllchk.1t und ohne frleen. l.uft •..

»
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N
A. 29.:5.83 .urde er - gle schon In der Pr••••• rkläruDg va. ,1.,.8J ~t- 00
geteIlt - unter de. Vorwand, er habe gegen dl. An.taltllO.rdoulI8 v.r.toß.n.
ln der JVA frank.nthal VOn Illne. Rol1ko•• alldo von 10 !l.a.ten üb.nrlilU,t.

-z-
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g8fess&lt und alt aY8teaati8ch8n Schlägen schwer miBhLndelt.

Die v~ranlworLllchen Hehördon ~rrRlchton Ihr ~iel nichL:
Bernd Hö88ner brachl8 weiterhin 6eine ~nt6chlos8enheit zu. Ausdruck.
fUr 6eine Verlegung nach Celle zu kämpren.

In etne. Gespräch mit den Verteidigern von Bernd Röe6ner a. 15.4.8'
kUndigte ein Vertreter de8 JU8tizmlnistertum8 Rheinland-Pfalz die RUck
verlegung von Bernd Rössner In die JVA Straublng (Bayern) Innerhalb der
näch6ten Wochen an, sobald Chrl"tlan Klar von Straublng wegverlegt werde.
ut •• set von Anfang eil ••0 l'."I'I ••nL I'e"."""".
In SLI'aulJlns war llernd Ilö"s" ••r \11 d.m I••L.r.L••n ') Jahren se1,,_1' billlle.,
8-Jährigen üerangenschart - bl8 zu seiner Verlegung In die JVA Fran.
kentbal 1. Dez.ber 82' - Isoltert.
In dl"s8n 5 Jahren kiillpft. "r ••t t ••ehreren lIunger- bzw. Hunser-u.ncl
fluret.l •."t". fUr s.l"e V••rl"!:"n,.; v,ln Strauhlng wnS rUr di. Zu••••• a
le.s:uDef ml t •• 1ntt" CenOUBftll.
All ••• ntspr.cb"nden AnLra~•• urd •••• vo•• hayrische •• Ju.tizaini.teriu&
abplehnt. '

SeH Beginn 8einp.s Sch••utzulrelkß lrot :ß'H'nrJ !lössner 111der ßunkerztol1_
eingO/sperrt. In dieser <leII•• - ""'nLltch ."IB gAkaehelt, gr ••n neonb•••
leuchtet, Völlig lep.r - wird d'Heh ItntBlutl.ulIlwälzung au. verg1ttertsd'
3ebächteD eiDer Wand heraus sehr tl'oe.kene Luft erzeugt, die AteMDot bw
rettet.
!leBllch wird ib. ver'wel~ert. AUller V"l'l<:1dlgerpost darf er keine Post
abac:hlcken Doch erhlllten.

Bernd Rössner hat erklilrt, dal~ er den !,;ch••ul~sLrelk untar allen Uutlladen.
gp.g.'n jeden wetler"n vel'Hud" ••"'n~·n lb••'pf >LU brechan 'IRd nn Jede. Ort
1;01anl\" forlseL7.en .11'd, "I" '" lu.o:I. CoII!1I v,·,'I"l.\l lHt.

.-~. ,'/'
//;" :1.....~!.s
(I'allhles)
H&c:htsanwalt

[
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ABSCHRIFT

Holger Meins: Bericht zur Zwangsernährung, Oktober 1974

Seit dem 30.9. (12 Tagen) läuft hier Zwangsernährung täglich einmal.
Sie findet im Lazarett statt (ist ein einstöckiger Anbau am B-Flügel, wie

ein Wurmfortsatz, ich liege im A-Flügel 1. Stock Mitte).

Bis zum Behandlungszimmer gehe ich so mit. Eine Eskorte von 5-6 Grünen.
5-6 Grüne, 2-3 Sanis, 1 Arzt. Die Grünen packen-schieben-zerren mich auf

einen Operationsstuhl. Es ist eigentlich ein OP-Tisch mit allen Schikanen,
dreh-, schwenkbar usw. und klappbar zum Sessen mit Kopf-Fußteil und Armlehnen.

Festschnallen: zwei Handschellen um die Fußgelenke, ein ca. 30 cm breiter

Riemen über die Hüfte, linker Arm mit zwei breiten Lederstücken mit vier Rie

men vom Handgelenk bis Ellenbogen, rechter Arm zwei - Handgelenk und Ellen

bogen -, einer über die Brust. Von hinten ein Grüner oder Sani, der den Kopf
mit beiden Händen um die Stirn fest an das Kopf teil presst. - (Beim aktiven

Kopf-Widerstand noch einer rechts und links an die Seiten. In die Haare -,
Bart, und um den Hals - damit ist der ganze Körper ziemlich fixiert, bei Be

darf hält dann noch einer Knie oder Schultern. Bewegung ist nur muskulär und

'innerhalb' des Körpers möglich. Die Woche haben sie die Gurte/Riemen sehr

festgezurrt, so daß sich z.B. in den Händen das Blut staute, bläulich anlief
usw.)

Mund: von rechts der Arzt auf einem Hocker mit einem kleinen 'Brecheisen',

ca. 20 cm lang, eine Seite gewölbt-spitz, a~dere gewölbt-pfannenartig, mit
Leukoplast umwickelt. Damit geht er zwischen die Lippen, die gleichzeitig

mit den Fingern auseinandergezogen werden, und dann zwischen die Zähne und
hebelt die auseinander entweder durch Drehung oder direkt und dann mit der

Pfanne untern Gaumen - führt auch leicht zu Verletzungen an Zähnen oder Zahn

fleisch. Gegen die Kieferkraft haben sie drei Griffe angewandt: Auseinander
drücken mit Fingern unterhalb der Lippen bei gleichzeitigem Zerren an Bart
oben und unten; starker Druck unterhalb des Ohres und gegen das Kiefergelenk,

was sehr schmerzhaft ist; mit spitzen Fingern von hinten Umgreifen des Mus

kels, der schräg von vorn unten nach oben hinters Ohr verläuft, wobei Finger

spitzen die Halsschlagader, die Drosselader und den Vagus-Nerv gegen den Mus

kel pressen und durchkneten und knuddeln-gegeneinander-flippen lassen, was
nicht nur aktuell das Schmerzhafteste war, sondern auch länger als den folgen

den Tag anhielt. - Sowie die Kiefer weit genug auseinander sind, klemmt
schiebt-drückt der Sani von links die Maulsperre zwischen die Zähne. Das ist

ein scheren-/zangenartiges Ding, zweifingerdick, gummiert und mit einer Flü

gelschraube im Gelenk, mit der die Kiefer auseinandergepresst werden. Die
Zunge wird mit einer flachen Zungen-Zange nach vorn gezogen und runtergedrückt
oder der Arzt macht das mit einem Finger (über den er bis auf die Fingerkuppe

einen Stahlschutz trägt).

Zwangsernährung: Verwend~t wird ein roter MagenSCHLAUCH (also keine Sonde), ~
der ca. mittelfingerdick ist (bei mir zwischen den Gelenken). Der ist geölt, ~

geht aber praktisch nie ohne automatisches Würgen rein, da er nur ca. 1/2/3 ~
mm dünner ist als die Speiseröhre; das läßt sich nur vermeiden, wenn man mit

schluckt und Überhaupt ganz ruhig ist. Schon bei leichter Erregung führt das N
Einschieben des Schlauches sofort zu Würgen und Brechreiz, dann zu einem Ver- -0
krampfen der Brust-Magenmuskulatur, Konvulsionen, die sich fortpflanzen in
Kettenreaktionen und mit sich steigernder Heftigkeit und Intensität den gan-

zen Körper erfassen, der sich gegen das Einführen des Schlauches aufbäumt.

Je heftiger und je länger- je schlimmer. Ein einziges Würgen - Erbrechen

begleitet von Wellen von Verkrampfungen. Das läßt sich nur vermeiden oder
wieder abmildern, wenn man selbst sehr gelöst, relax ist und ruhig, lang und
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21.4. erste zwangsernährung

ab 10.45 uhr umschlußstopp. bei beginn der ze, 11.30 uhr, sind alle einzeln

bis auf christa und inga, die nicht auseinandergehen. fangen bei brigitte an,
dann nacheinander wie die zellen im trakt liegen: anne, ilse, margrit, inga,

christa. jeder hört die schreie vom andern.
ein rollkommando von 10 bullen stürmt in die zelle, wirft sich auf einen und

schleift einen kopf zuerst die treppe runter in den keller, dabei werden arme

bis zum auskugeln verdreht usw. der raum ist eine leergeräumte kellerzelle,
in der eine untersuchungsliege steht, auf die man draufgeschmissen wird. es

gibt keinerlei ärztliche vorrichtungen für den fall von verletzungen und für
die erstickungsanfälle.

während der ze ist die g~nze zeit die tür auf, auf dem gang stehen zivile,
u.a. knastleitung und sicherheits inspektoren.
im raum: sanitäter, ärzte; friedland, der die ze macht, sauer daneben.

auf der krankenpritsche bei allen: beine, arme werden auseinandergerissen,

durchgedrückt, festgepreßt. kopf runtergedrückt. es wird versucht, einen
nasenschlauch reinzustoßen, gleichzeitig einen keil zwischen die zähne zu
treiben. von zwei seiten werden daumen in eine bestimmte ader unterhalb des

kiefers in den hals gedrückt, nimmt luft, soll kiefer auseinanderpressen.

jedes aufbäumen des körpers wird niedergepreßt. durch gleichzeitiges verdrehen
der arme, beine und luftabdrücken wird versucht, d~n mund aufzukriegen.

brigitte: sofort keile in den mund, stossen magenschlauch rein, nährflüssig
keit. unmittelbar danach reißen sie sie hoch, so daß die flüssigkeit teil

weise wieder raus läuft. das rollkommando schleift sie an händen und füssen

wieder in die zelle. ihr mund ist verquollen.

anne: zuerst versuch mit nasensonde, dann keil in ne zahnlücke und mundauf

hebein, stossen dann magenschlauch rein. friedland sagt zu ihr: 'leisten sie
keinen widerstand, wir verletzen dann ihre organe.' sie spuckt hinterher blut.

bericht von den gefangenen frauen in hamburg

(brigitte aSdonk, annerose reiche, margrit schiller, christa eckes,

inga hochStein und ilse stachowiak)

20.4.77 zwangswiegen, zwangsblutentnahme
stunden vorher Wird der knast geschlossen, kein anwalt, kein besuch, kein
umschluß mehr.

rollkommando von 10 bullen stürzt in die zelle - bei brigitte direkt die

brille weggerissen - auf dem flur viele zivile: knastleitung und sicherheits

inspektoren wahrscheinlich.

gliedmaßen werden derartig umgedreht, daß man sich vor schmerzen nicht rühren
kann. an armen, beinen und haaren wird jeder einzelne die treppe runterge

schleift in den keller, mit dem bauch nach unten auf eine bahre geschmissen

und gewaltsam niedergedrückt, beim heben des kopfes wird ein kissen so auf

den kopf gedrückt, daß man keine luft kriegt. im eiltempo - die bullen rennen 

geht es quer durch den knast ins zkh. das rollkommando ist ständig an der
bahre, bei jeder bewegung wird der körper noch stärker nach unten gepresst.
im zkh ein raum voll mit ärzten und sanitätern (ärzte: friedland und hummel

hoff), In der mitte ein spezialtisch, auf den man vom rollkommando draufge
schmissen und sofort von sanitätern mit zig lederriemen gefesselt wird, daß

keine bewegung mehr möglich ist. der tisch ist gleichzeitig waage; hummel hoff
versucht blut abzunehmen, bei anne und margrit muß sie an beiden armen länger

rumstechen, alle haben hämatome. ~
In der offenen tür stehen wieder viele zivile und gucken zu. danach faßt so- ~

fort wieder das rollkommando zu, schmeißt einen auf die bahre und zurück. ~~
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gleichmäßig durchatmen kann. Unter diesen Umständen und bei Widerstand

völlig unmöglich - und auch sonst nur mit ruhiger Konzentration und mit

Selbstbeherrschung, was unter den Bedingungen des unmittelbaren Zwangs immer
heißt: Selbstunterdrückung und Selbstdisziplinierung - aber selbst dann ist

das Festschnallen BEDINGUNG diser Art der Zwangsernährung, weil der Körper
reagiert 'natürlich'.

Ist der Schlauch im Magen, wird oben ein breiter Trichter draufgesetzt und

aus einer normalgroßen Schnabeltasse (ca 1/4 I Inhalt) langsam in kleinen
Schüben (so 8-1Omal) die Brühe eingetrichtert. Es ist so eine Art Fleisch

brühe, trüb, schleimig, fett (aUf jeden Fall mit Vitaminen, Traubenzucker,

Ei?, kleingehäckseltes Zeug) und einem dicken bräun!V,chen griesähnlichen Bo
densatz (ca 1-2 Eßlöffel). Das Einflößen dauert ca 12 - 2 - 3 Minuten. Die

Tasse wurde immer voll eingeflößt, auch wenn das Würgen extrem stark wurde
bis zum totalen Krampf des ganzen Körpers - ohne Rücksicht, was einmal wohl
mindestens 5-6 Minuten dauerte •.

Einfüllen ist nur möglich bei 'relativer Beruhigung', da bei heftigem Würgen
und/oder Verkrampfungen die Brühe oben beim Trichter wieder rausspritzt 

aber auch neben dem Schlauch bis in den Rachenraum aufsteigt, was zu Er
stickungsanfällen führen kann: das geschah zweimal.

Das Würgen selbst und die Verkrampfung wie auch das Schlucken sind natürlich

schmerzhaft, besonders auch am Kehlkopf, der bei jedem SChlucken/Würgen gegen
den Schlauch gepreßt wird.

Das Hebeln mit dem Eisen hat zu einer Verletzung des Zahnfleisches geführt,
der Unterteil der Lippe ist innen durch Einklemmen an einer Stelle wie "auf

gebissen" und so weißlich leicht entzündet, der Rachenraum hinten wie "auf

gerauht". Der Kehlkopf schmerzt ununterbrochen und ich bin heiser.

Bis der Schlauch wieder rausgezogen wird, dauert das ganze 3-5 Minuten, je
nachdem. Anschließend bleibe ich für mindestens 10 Minuten (manchmal wars

auch länger) weiter festgeschnallt und auch weiter mit festgepreßtem Kopf:
"Zur Beruhigung".

Der Arzt hat sich bisher geweigert, seinen Namen zu nennen (er heißt Freitag).
Ein grüner Bulle (heißt Vollmann) - ist so ein 190-cm-Schrank - machte meist

das Kopfhalten, und zwar preßte er den Kopf gegen den Lederkeil mit aller

Kraft, bis ihm die Hände anfingen zu zittern vor Anstrengung -: ein Sadist.
Ein anderer schnallt z.T. so fest wie es geht, was zu Einschnitten in die

FUßgelenke geführt hat, gab auch ein paar blaue Flecken an Beinen, Armen usw.

Das ganze wurde immer strikt durchgezogen, auch die 10 min. anschließend.
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ilse: gleichzeitig nasen- und magenschlauch, gummi und holzkeile in den mund.

drücken ihr auf die augäpfel.

margrit: versuchen nasenschlauch. nasengang ist zu eng oder zugewachsen; weil

sie mund nicht aufkriegen, durchstechen sie eine 'haut/wand in der nase. als

sie vor schmerz schreit, stossen sie sofort den magenschlauch rein.
friedland: 'sie haben von allen 6 besonders schlechte blutwerte.' hinterher

blut aus nase und mund •.

christa: nasensonde und versuch, mit keilen den mund aufzuhebeln.

friedland: 'leisten sie keinen widerstand, das ist lebensgefährlich.'

sie spuckt hinterher blut.

inga: während sie christa aus der zelle reissen, wird inga an den boden ge

preßt, bis sie mit christa fertig sind. jeder versuch, mehr luft zu kriegen

oder sich zu bewegen, wird mit verstärktem druck beantwortet.

nasensonde. gleichzeitig mundkeile. als ein keil ein paar cm durch die zähne

ist, sagt ein sanitäter: 'widerstand gebrochen.' weil nichts in den magen

kommt, pullover hochreißen, magen pressen. friedland: 'sie haben die schlech
testen blutwerte vo~ allen 6.'

alle 6 haben trink-/schluckschwierigkeiten später. es hat insgesamt
45 minuten gedauert.

22.4. zweite und dritte zwangsernährung
ab 9.00 uhr umschlußsperre, kein hof, keine ze.

von 9.00 - 11.15 unklare situation (streßmanipulation: zwischendurch

u.sperre kurz aufgehoben, 1 hofgang läuft usw). 3/4 stunde stille, alle ge
fangenen werden weggesperrt, flure geräumt, dann rollkommando.

brigitte: brille sofort weggerissen. hebeln mit keilen mund auf, nasenschlauch.

hinterher blut aus mund und magen.

anne: rechter arm unter die bahre gedreht, während dem schreien keine rein,

magenschlauch. hautfetzen hängen innen und an den lippen runter. metallzange
in nasenscheidenwand.

friedland: 'nur einen halben liter heute.' (wir wissen nicht, können nicht

sehen, was uns reingepumpt wird und wieviel) danach ein bulle: 'prima, für

jede 3 minuten.' •

ilse: ein ausländischer arzt macht die ze (ein jugoslawe, dessen namen wir
nicht kennen).

margrit: nasenschlauch durch die kaputte nase. mund kriegen sie mit keilen
nicht auf. jugoslawe macht die ze, friedland steht daneben. friedland: 'ver

steh ich gar nicht, warum die frauen immer so vorreiten müssen. die männer

machen keinen widerstand. nur der werner hoppe. '

inga: nasenschlauch. blut und nährflüssigkeit schießt aus nase und mund, wird
magenschlauch reingestossen, keile reissen mundwinkel ein. drücken magen.

'bleiben sie ruhig, wir kommen sowieso rein.' danach gesicht deformiert, d.h.
anstrengung, artikuliert zu reden.

christa: wie donnerstag, diesmal auch mund eingerissen.

nachmittags kommen sie nochmal.

ab 15.00 uhr umschlußsperre, obwohl rollkommando erst nach 15.30 uhr kommt,

also praktisch kaum umschluss am freitag.

jeder von uns ist mit blauen flecken übersät, sehnenzerrungen an armen/beinen
usw. es geht nachmittags schneller, weil körper kaum noch widerstandskräfte.

ilse klappt auf der treppe zusafTIßenund wird von den bullen ins loch ge
schlei ft.
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23.4. vierte zwangsernährung
ab 9.00 uhr umschlußsperre. fangen um 10.00 uhr an: rollkommando, unbekannter

arzt. bei allen werden die augen zugedrückt.

beim hämmern gegen die tür (wir hämmern gegen die tür, wenn sie einen von uns

runterschleifen) wird brigitte von den bullen mit fesselung bedroht.

christa: gleich 2 schläuche in die nase gestoßen, der zweite rollt sich im

mund auf. die flüssigkeit läuft in die lunge und aus dem mund. als sie keine

luft mehr kriegt, röchelt, reissen die bullen sie hoch, reissen schläuche

raus. arzt begutachtet sie kurz und weg. ein sanitäter: 'muss sich nachher

waschen.' später schüttelfrost und druck auf lunge.

bei allen erstickungsanfälle.

außerdem spezialgriffe angewandt: schmerzhafte druckstelien, die äußerlich
nicht sichtbar sind.

samstagnachmittag sagt ne schließerin nebenbei (auf die frage nach baden),

daß heute keine ze mehr sei; sondern 'milchsuppe angeboten wird'.

am 24. wird uns morgens auf direkte frage nach ze gesagt, daß samstagmittag

ein beschluß gefaßt worden sei, daß (erstmal?) keine ze mehr gemacht wird

gegen widerstand, sondern nur, wenn wir das freiwillig mit uns machen liessen.

26.4 ..
wieder zwangswiegen/blutentnahme im zkh. halbe stunde vorher besuchssperre
für anwälte.

mittags kommt heilmann (stellvertr. frauenhausleiterin) zu ing/m, ob sie be
reit wären, mit friedland zu sprechen. antwort: warum? und wenn, nur zu sechst.
nach 5 min. heilmann zurück: friedland wollte nicht zu 6. er wollte uns sagen,
daß ilse die schlechtesten blutwerte hätte und wir als die 'älteren' sollten

ilse dazu bringen, daß sie sich passiv zwangsernähren läßt. antwort: das ist

allein ilses entscheidung.

danach geht sie zu ilse: ihr ginge es wirklich schlecht, ob sie mit friedland
reden würde? - nein. ob sie sich passiv ze machen liesse? - nein.

als ing später zum telefonieren geht, kommt heinemann nochmal damit an: sie,
als die älteren, sollten ihr doch den rat geben .., und dann, 'ich bin nicht
sicher, daß sich frau stachowiak nicht sehr allein fühlt.'

(ilse hat danach nochmal heilmann geholt und gesagt, daß sie bei ze wider
stand leistet, der knast den terror 'schlechteste werte' lassen soll und wir

nem arzt, der foltert, nichts glauben.)

das ganze ist ziemlich offen psychol. kriegsführung. mit 'schlechteste blut
werte' kam friedland ja schon letzte woche bei ing + m an. und so wie sie das

jetzt abgezogen haben, ist auch klar, worauf das zielt: uns ihren bullenbe
griff von verantwortung zuschieben, weg von ihrer. und daß wir uns hier wie

fürsorger terrorisieren.
das läuft nicht, und die tatsachen sehen auch nicht so aus, daß 'schlechteste
blutwerte' bei ilse fact ist.

einen schriftlichen beschluß, daß die ze eingestellt ist, kriegen wir nicht.
es hätte letzten samstag bei einer besprechung vom knast den e n t schluß ge

geben, daß nach § 101 strafvollzugsgesetz bei so aktivem widerstand 'maßnahmen

nicht mehr zumutbar .•• mit gefahr für leben verbunden', deshalb einstellung.

bis akute lebensgefahr besteht bzw. passiver widerstand (§ 178).

die nährflüssigkeit, die sie uns reingepumpt hatten: 'vivasoro' - industriell

gefertigte hs-kost mit vitaminen, spurenelementen. 'astronautennahrung'.

dann sagen sie hier noch, wir sollten kochsalz nehmen.

am 20.4. (erste zwangsuntersuchung) ,war die situation hier im knast so, daß

auch alle andern gefangenen für diese zeit nicht mit ihren anwälten sprechen
konnten. also knast ganz dicht.
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ABSCHRIFT

Hanna Krabbe, 23.6.1979

in ossendorf wollen sie jetzt unbedingt tote gefangene. das ist was
bücker und seifen hier durchsetzen.

nochmal der ablauf: erste ze am 18. montags, nachdem ich vier tage nicht

richtig hochgekommen war, fieber- und schüttelfrostanfälle hatte, kreislauf

kollaps (zum 1. mal am 14., in der 6. streikwoche) •
ihre methode:

den gefangenen kurz vor der bewusstlosigkeit, aber im zustand vollständiger
körperlicher widerstandsunfähigkeit aus dem bett schleifen, auf der liege ge
fesselt zum lazarett rollen, ihn dort über den bekannten stuhl hängen, arme

hinterm rücken gefesselt über der rückenlehne usw. - da war mir schon schwarz

vor augen, alles schwindel -
dann weiss ich noch, wie sie mir den mund aufrissen und einen dicken roten

schlauch reingeschoben haben - vorher lagen da 4 spritzen, die haben sie wohl

reingehauen - war ne sache von 4-5 minuten und gefühl, jetzt geben sie dem

körper den letzten schlag, dass er nicht wieder hochkommt.
hinterher unter x wolldecken krieg ich mich kaum wieder wach. herzkrämpfe,

ein gefühl, dass die pumpe das nicht schafft und einfach stehenbleibt.

am nächsten tag das gleiche, dieselbe wirkung.
muss ein bißchen wie eine leiche ausgesehen haben, jedenfalls meine eltern

beim besuch haben sich ziemlich erschrocken. außer einer total grauen gesichts

farbe ist mir im spiegel aufgefallen, daß meine augen unheimlich weit und leer

starrten. ob wegen herz/kreislauf oder eventuell drogen - weiß ich nicht.

seifen hatte schon vorher angekündigt, ihn würde nur nahrung interessieren,

und kreislaufmittel abgelehnt - hatte dann genau den zeitpunkt fixiert, als

meine körperkraft am ende war, um diese wahnsinnstour durchzuziehen -

nachdem er im letzten durststreik 6 wochen lang mit seiner ze nicht zum ziel
gekommen ist (und im unterschied zu gert, wo er diesmal nach 14 tagen hunger

streik mit ze angefangen hat, nachdem sie vorher christof hier weggelegt
hatten) ..

am dritten tag wieder ze. gegen abend komme ich noch zur sprechzelle,
anwaltsbesuch. abends wieder herzkrämpfe, kollaps. ich geb dann einen antrag

raus für eine ausführung in die uniklinik zur überprüfung von herz und kreis

lauf - dass die von seifen durchgezogenen zwangsernährungen leberrsgefährlich

sind, herz und kreislauf das nicht mehr aushalten -, um also ein gutachten

zu haben, ~aß die ze's eingestelit werden.

am morgen (21.6.) kommt daraufhin bücker (knastleiter) in die zelle, 'ach,

sie leben ja noch .•• ' - unterbricht ständig und meint kurz: ausführung gäbs
nicht und ein telefongespräch mit dem anwalt auch nicht. ich sag zum x-ten

mal, daß herz und kreislauf diese torturen nicht lange überstehen werden und

sie ze einstellen müssen, aber offenbar jetzt angst haben, sich durch ein

medizinisches gutachten diese tatsachen bestätigen zu lassen. dazu bücker:

'••• wieso, was meinen sie eigentlich, wer sie sind ..• stockholm •.. 2 x

lebenslänglich .•. wenn sie weiter streiken, machen wir weiter zwangsernährung
und dann sind sie eben tot. na und? .•. '

klar, sie wollen nicht mehr bloß zusammenlegung verhindern, sondern tote.

und foegen, knastvize, der noch von 'interaktionsfähigen gruppen' sprach,

ist für mich nicht mehr zu sprechen.

gegen die zwangsernährungen bin ich am 21.6. zusätzlich in den durststreik

getreten. bücker hat jetzt das kommando bei ze übernommen. sie sind wie
fanatisiert.
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hier drin läuft dasselbe wie draußen:

gezielte hinrichtung von guerillas -
wie herold vor kurzem in der fr veröffentlichen liess,

'genügt es nicht mehr, die guerilla zu beseitigen.

sie muss rasch beseitigt werden.' -
da sie zum existentiellen problem dieses staats geworden ist und die

imperialisten ihren krieg 'ums öl', also gegen die befreiungsbewegungen,
vorbereiten.

23.6. ha
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einem Labor und einem "Behand
lungszimmer" und einem Röntgen
raum, gerollt, wo Schulz und drei oder
vier Sanitäter warten. Dort wird der
Stuhl im "Behandlungszimmer" in die
Mitte gestellt.

An Bewegungsmöglichkeiten, sieht
man mal von kurten körperlichen
Zuckern ab, habe ich nur noch die wie
einer, der ab dem unteren Halswirbel
gelähmt ist, also nur noch den Kopf,
und es ist nur unter Aufbietung aller
Kräfte möglich, mit dem restlichen
Körper etwas hin- und herzuruckeln.

Der Arzt fragt mich nun, ob ich nun
essen werde, worauf ich ihm ein Nein
entgegenschreie. Daraufhin läßt er sich
einen dünnen Plastikschlauch reichen,
spritzt ihn mit irgend etwas ein und ver
sucht, diesen mir in die Nase zu schie
ben, wobei ich, so gut ich kann, den
Kopf wegdrehe, woraufhin der hinter
mir stehende Sanitäter über den Kopf
von vorne feste in die Haare greift, fest
krallen kann man auch sagen, und zwar
mit der linken Hand, während seine
Rechte am Hals entlang nach oben die
Unterkieferknochen umfaßt, so feste er
kann, und mit dem Oberkörper sich ge
gen meinen Hinterkopf stemmt, um so
diesen in gerader Lage und Stillstand
zu halten.

Da er ein Wackeln des Kopfes nicht
ganz verhindern kann, wendet er zu
mindest alle Kraft an, während nun
der Arzt erneut versucht, ein Nasen
loch zu treffen und unter leichtem
Drehen den Schlauch so weit wie mög
lich hineinzuschieben. Nach 15 Sekun
den fängt der Kopf an zu dröhnen, die
Erstickungsgefühle nehmen zu, der
Schlauch in den Weichteilen macht
Mühe, keine reflexartige Panik auf
kommen bzw. überhandnehmen zu
lassen, sondern trotz des ganzen Sadis
mus und der ganzen menschenfeindli
chen, faschistischen Gewalt, deren ein
ziger Zweck ist, zur weiteren Aufrecht
erhaltung dieser Vernichtungsbedin
gungen hier und gegen alle politischen
Gefangenen unseren Widerstand zu
brechen, sich nie besiegen zu lassen
und unter jeder Situation zu zeigen,
daß wir Menschen sind, die kämpfen
werden ...

Wenn der Schlauch unter dem
Rucken und Zucken des Kopfes durch
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sei steht, nehmen jeweils links und
rechts ein Bulle einen Arm und biegen
ihn hinter die Lehne an das dort ver-
laufende Eisenrohr, wo ein anderer
Bulle hektisch und natürlich verkantet
die Eisenfessel anbringt.

Während sie damit beschäftigt sind
und die anderen mit den Füßen, ist
Rumpelstilzchen dabei, um die Schen
kel einen festen Ledergurt zu ziehen
und so anzuziehen, daß sich die Ober
beine halb übereinander schieben. Da
ich immer noch strampele, haut mir ein
BuUe mit dem Handballen feste auf
den rechten Unterkiefer, um dann mei
nen Kopf zu nehmen und auf die hohe,
obere Stuhlkante zu hauen.

Babr kniet sich dabei mit seinen ver
mutlich 85 kg in die Arme auf die
Handschellen, wo ich mich bemühe,
nidtt zu schreien, und "Dreckschweine"
sage. Nachdem die Füße fest sind,
ebenso die Oberschenkel, binden mir
jeweils zwei Bullen einen Ledergurt
über den Magen nach hinten an das
Eisenrohr und ebenso einen ca. 15 cm
breiten über den Brustkorb, der zwei
mal um den Brustkorb und das Eisen
rohr ge••ickelt wird.

Die ganze Zeit wurde dabei mein
Kopf an den Haaren von hinten auf
die obere Holzkante des Stuhls gezo
gen, so daß sich aus dieser Haltung der
Brustkorb nach vorne bewegt, während
die Gurtanspanner ihn bis zur Bewe
gungslosigkeit an die Stuhllehne zu fes
seln versuchen. Dabei wird der Gurt
um Hüfte und Brust (und da auch Ar
me) damit angezogen, daß ein Bulle
sich mit dem Fuß auf die hintere Leh
ne stützt und zieht, was Erstickungsge
fühle unvermeidlich macht, und man
ist dann auch während der ganzen Zeit
so gefesselt, daß man unter permanen
ter Atemnot leidet und nur noch kurze
Atemzüge machen kann, was eine der
widerlichsten Angelegenheiten ist.

Nachdem Rumpelstilzchen die dünne
Anstaltstrainingsjacke noch zurück
reißt, damit der Gurt noch ein Stück
enger gezogen wird, und auch den
Hüftgurt, der ja in die Weichteile
schneidet, noch mal strammziehen läßt,
wird der Stuhl auf seine Hinterräder
gekippt und ich durch den Gang in
die angegliederte Traktkrankenstation,
versehen mit zwei ••Krankenzellen",
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Draußen stehen
schon die Bullen be
reit mit HandscheUen
und Gurten, etwa vier
Mann, mit unserem
Rumpelstilzchen, ei-

nem Scbichtführer, der so aussieht, wie
wir ihn nennen, und einer von der alten,
bösartigen Sorte, der dann auch, wie er
mich strampeln sieht, so mutig ist, mir
in die Seite zu hauen und mich am Gür
tel festzuhalten.

Bei dem Versuch, mich auf den
Stuhl zu setzen und festzuschna\1en,
kommt, nachdem es ihnen Schwierig
keiten macht, die übliche Brutalität;
Während Bahr mich noch hält und die
beiden anderen Bullen versuch~ die
Füße unter die T-Konstruktion auf
der Eisenplatte vorne am Stuhl zu brin
gen. wo ein dritter bereits mit der Fes-

1tJ1.1a.g/Z. 32.

Hinter ihm steht der Folterstuhl, den
Gefangene in der hiesigen Schlosserei
fertigen mußten, als der Trakt noch im
Bau war. "Dann fangen wir an", und
macht den Platz für die hinter ihm ste
henden Schließer frei. Bahr, jener
Marlboro- Typ, von dem wir ausnahms
weise den Namen wissen (von den mei
sten anderen auch nach den 28 Mona
ten noch nicht, die wir hier mit dem 8.
März nun schon rum haben), will mich
greifen, worauf ich ihm einen Stoß ge
be, aber angesichts der ganzen Rotte
keine Chance habe.

Ich werde zu Boden
gerissen, habe eine ra
sende Pumpe dabei,
von ihm um den
Oberkörper fest um
schlungen, hochgeris
sen, während die Bei
ne nach drei oder vier
Tritten von jeweils
einem Bullen fest um
schlungen sind, die
versuchen, mein
Strampeln unter Kon
trolle zu bringen. Weil
ich nicht aufhöre zu
strampeln, scblägt
Bahr, an der lurecke
angekomrtlen, mich
einmal feste auf die
Eisenkante.

- 269 -

Wir hatten damit gerechnet, dennheute ging die fünfte Woche Hun
gerstreik zu Ende, und das war hier
schon immer die Zeit gewesen, außer
dem haben wir ein paar Vorbereitun
gen mitbekommen bzw. mehr aus Ge
räuschen assoziiert, die wir in den letz
ten Tagen hörten (wie Folterstuhl an
schleppen, der beim Aufsetzen ein sehr
eigenes, spezifisches Geräusch von sich
gibt).

Nach der Freistunde, in der uns En
gelhardt und der Arzt vom Sani-Fen
ster beobachteten, kam ScbuIz. Knast
arzt, um 10.30 Uhr zu mir; fragt, ob
es etwas Besonderes gibt. nNein." 
nOb der Hungerstreik weitergeht." 
nNatürlich." - nDann muß ich Ihnen
die Zwangsfütterung zusagen." (Ihre
dreckige Spracbe!) .

nlch garantiere Ihnen, auch wenn
Sie uns 50mal zwangsernähr.en, wir
werden den Streik nicht abbrechen."
Er: "Sie sind ja jetzt schon ganz abge
magert, Sie lassen sich ja nicht wiegen.
Da muß ich die Zwangsernährung jetzt
zusagen." Ich: "Die Zwangsernährung
sagen Sie nicht zu, die üben Sie gegen
uns aus." Wiederhole, daß sie uns nicht
kleinkriegen werden. Er zuckt die
Schultern und verschwindet. Anwesend
war noch ein Sanitäter.

10.50 Uhr macht es "klapp" vor der
Tür. Es ist die Eisenldappe des Folter
stuhls, auf dem die Füße festgefesselt
werden. Zwei Minuten später, nach Ge
tuschel auf dem Flur - ich hatte mich
an die Wand gestellt -, werden die
beiden Sicherungsschlösser in den zwei
Türen gedreht, dann das Hauptschloß
und gleichzeitig die Türen aufgerissen.

Unks kommt eine Art Kopie eines
Marlboro- Typs mit zwei oder drei Bul
len rein, er wohl unbestritten der stärk
ste der Traktschließer und so richtig
fett auf "harter Mann" konditioniert.
Rechts Engelhardt mit AlbrechH.ä
cheln in der Fresse, ohnehin sein gro
ßes Vorbild, und zwei Schließer. Engel
hardt, Abteilungsleiter, habe ich minde
stens eineinhalb Jahre nicht meiu: aus
der Nähe gesehen oder gesprochen ...
Fragt mich, ob ich wieder essen werde
und den Hungerstreik abbreche, worauf
ich nein sage, genauso wie auf sein Ver
langen, dann mitzukommen.
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die Nase stößt, stochert der Arzt eine
Zeitlang im Hals rum, bis er ihn in der
Luft- oder Speiseröhre hat, wobei er
stes sofort krampfartige HusteoanfäIle
auslöst, während es bei der zweiten
Möglichkeit "nur" brennt.

Nachdem Schulz den Schlauch im
Magen hat, Luft reinb1asen lieB und
abhörte, wobei er zwischendurch im
mer die Sanitäter aniährt, weil nicht je
de Handreichung ihm schnell genug
kommt, der an der N &se festgeklebte
Schlauch sich immer wieder durch das
Zucken löst, wird unter dem fortdau
ernden Festkrallen des hinier mir ste
henden Sanitäten eine Spritze Nähr
flüssigkeit nach der anderen eingejagt,
die in dem durch den Hüftgürtel zu
sammengepreßten Magen einen enor
men schmerzhaften und beengenden
Druck schafft, der die ganze Atemnot
durch nicht zum Vollzug kommende
KotzanfäIle ventärkt.

Das ganze Reinjagen dauert bis zu
fünf Minuten, während man insgesamt
schon so ca. 10-15 Minuten auf dem
Stuhl gefesselt ist, nach Luft japst, in
den Handgelenken die immer stärkeren
Schmerzen spürt und irgendwie trotz
dem venucht, sich dem Ganzen entge
genzustellen. Nachdem Schulz fertig
ist, zieht er mit einer schnellen Bewe
gung den Schlauch aus der Nase, was
wie Feuer brennt und alles Innere sich
zusammenkrampfen läBt. Der Sani läBt
los. und man sitzt da und zittert am
ganzen Körper.

;Nachdem ich zwangsernährt worden
bitt, will Schulz Blut, was freiwillig ich
zu geben nicht bereit bin. Wieder tre
ten die Traktbullen, die im Hinter
grund standen, auf den Plan, da sie die
Handschellen aufmachen und den obe
ren Gurt wegmachen müssen, um so an
einen Arm zu kommen. Nachdem die
Handschellen weg sind, packen Bahr
und ein anderer Schließer je einen
Arm, um ihn im sogenannten Polizei
griff zu halten. Ein dritter. Jl1acht den
Gurt weg, worauf der rechte Bulle den
Arm nach vorne biegt und Rumpel
stilzchen wieder ankommt, dabei wie
besessen die Kleidung vom Oberarm
runterreiBt, weil er offensichtlich nicht
beflissen genug sein kann.

Als der Arzt mit der Spritze kam,
venuchte ich den Arm wegzureißen
und meinen halb frei gewordenen
Oberkörper mit einzusetzen, was dazu
führt, daß einer der Sanitäter mitver
sucht, den Arm ruhig zu halten, wäh
rend Bahr meinen Arm nicht nur wei
ter nach oben anhebelt, was die sattsam
bekannten stechenden Schmerzen ver
.ursacht, die heute eigentlich schon je
der Linke kennen muß, sondern indem
er zugleich auch meine Faust, die er
mit seiner Hand umschlossen hat, in
entgegengesetzte Richtung zu drehen
beginnt.

Da er an der Seite steht und mich
folglich mit angewinkelten Armen hal
ten kann, gelingt ihm das relativ ein
fach. Während er so mit der rechten
Hand meinen hinteren Arm hält, greift
er mit seiner Linken an meine Kehle,
drückt mich ein Stück hoch aus dem
Sitz und dabei seine Zeigefmger von
unten in die Weichteile des Unterkie
fen. Nun kann ich auch nicht mehr
und häng' da unter Rasselgeräuschen,
während der Arzt und ein zweiter Sani
täter eine Ampulle Blut nach der ande
ren abzapfen.

Nachdem er fertig ist, werden mir
die Hände wieder mit den Handschel
len hinten Rohr gefesselt, und während
ich so fertig bin, daß ich nur noch ein
"Dreckschwein" ausstoßen kann, kip
pen sie die Karre und rollen mich
rückwärts raus über drei ca. 5 cm hohe
Eisenschwellen an Sicherheitsstabltüren
bis auf den Trakttlur, wo ich mit dem
Stuhl in Gehrichtung hingestellt werde.

Dort halten sich sechs Bullen auf,
von denen mich vier losfesseln, mich,
die Hände wieder im Polizeigriff, vom
Stuhl heben, die Handschellen wieder
anbringen, um mich dann, Bahr links
unterfaBt, ein anderer rechts, dIe zwan
zig Meter bis in eine vorbereitete Leer
zelle zu bringen, wo das Wasser abge
dreht und die Fenster in der Tür aufge
macht sind und wo ich eine Stunde, in
der ein Schließer die ganze Zeit in der
Tür steht und durch die Panzerglas
scheibe starrt, verbringen muß, bevor
ich dann wieder in meine eigene Zelle
geführt werde, wozu mich zwar nie
mand mehr anfaßt, ich aber sprungbe
reit begleitet werde.

f
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Die Zwangsernährung im Magen, die
zusätzlidt durdtgemachte Prozedur
schaffen ein Gefühl, als wäre man un
ter Bleiplatten begraben. Ich bin ins
Bett gekippt und habe da fünf Stunden
bewegungslos gelegen, hundemüde,
nicht aber in der Lage zu sch1afen;
fünf Stunden, in denen ich Brechgefüh
le, Magen- und Darmkrämpfe und im
mer wieder Zitteraniille, begleitet von
Hitze- oder Kälteschauern bekommen
habe und in denen ich so schwach war,
daß ich mich nicht einmal mehr aufset
zen konnte .•
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protokoll a.. ~rfall. voa B.8.77

die off.n. brutalitlt des Oberfall. heute ~r;en i.t da•• ignal,
da•• der .•taats.chutz, da. baden-wQrtl:ellber;hch.:lustiZllini.t.riua
undbendar auf die endlOsung.in.~.ia iM.rhalb der nlch.ten
tag. aWldnd. der direkte physhcha angriff (bei g. ,a., jn. ia sechaten
jehr der untersuchungshatt) i.t .ich.r nicht die spitze der offenaive,
die in ,,1:uIDh.ias.it vorig.r wochesy.t_thch angeheizt wird, 4I\alog
zu der .ekalation auf aU.n ebeAen-
der kampagnegegenda. anwalt.bOrohier in stuttgart, den fll.chungen,
den versuchen, croi.sant alt dEIItod pontos in verbindungzu bringen,
demfa.chi.tiechen teindbild der ' terror-meglren ' - das all •• soll
nicht nur di. men.ch.n:lagddraueeenanheiz.n, sondernauch die Offentlich
keit auf die g.zielt. liquidi.rung d.r g~fangenenvorber.iten.
es ist ein IllUsterpsychologisch.r krieg.fOhrung, d.h., der taktik, die
militlrischei p.ychologischeund Okoncmischemittel .in.etzt, ua .ine
oppositionell. bewegungzu liquidieren.

d.r hint.rgrund, der die sache so dring.nd macht, iet, dass .s eehr
wahrscheinlichist, daes .ich di•. XSZB-nachfolg.kont.renzin belgrad
und- spat.st.ns nachder abw.isungder r.vision - die menech.nr.chta
kommissionin etra.8burg und die UNOait d.r dramaturgi. d.s schau
proze.see in etaaabeta befassen werden, fOr die rebaann, inzwischen
höchster anklAgerder brd - •• 1 abgesehenvon d.n wanz.nin d.n ver
teidigerzellen wKld•• tod ulrikes und eiegtrieda in stamaheia- ale
ainieterialdirig.nt ia baden-vOrttEllberl)ischenjustizainiet.riua
we.entlich verantwortlich war.

•s ist klar, dass dieser schwabe,der ia wahrstenBinndes wortes Qber
leichen karriere gemachthat ~ Ob.r die der gefangenenund die seine.
vorglnqer. - sich den Ir;er, d.r da auf ihn zuk..-t, durch eine
koIIbinationvonh.tze undIIdrdvomhalB schaffen will. wasnachbubacke
tod echondeutlich war - daee wir g.iseln derbundesanwaltachaft eind,
machter jetzt nachpontoe en.sein .in.r nauendia.ndon .vident.

dia .inz.1Den phas.n der eskalation I
,nach der • verbindlichen zusag.' von rebaann- nochale verant
wortlich.r des justizainieteriua8 - br.chen wir d.n hung.rstreik ab.
eiaben wochenleng passi.rt Oberhallpt.nichts.
sie bauenhi.r nur .ine pertekte auchin. zu._en, die j.d. un.erer
bewegungenkontrollieren und regietrieren kann- .in. archit.ktur, di.
.iD baetard aUBein•• schUBsich.r.nbankechaltef, hint.r d•• di., bullen
lauern und une keine minute aus den augenlas.en, und .inem reubti.rhaus
1st, in d_ wir an unser•• 12OOOnstenkassib.r sitaen und - die justiz
ur~ ~le politik.r lOgendoChnicht - neue .pochale verbrechenausbrOten,
vollgestopft alt Obervachunqeel.ktronikund alaruyst •• , eodaesdi•.
echli.eeer oft e.lbet nicht durchblick.n, di. telschen knOpf.drOcken
und alar.klingeln auslasen. nachts wach.nhi.~ 2 terns.hkam.ras ait .in.r
.lektronik, die aut :I.de fli.g. und aut flatternd.s papi.r z.b. 'alt
9roaealaa. reegiert.

die blluatb.iten werd.n .ieben wochenin die linge gezogen.danachwerden
3 gefangen. aua hllllbur;verlegt undwir .ind hier acht .tstt wi. vorher
e.cha. ratte(v.becker) k~t trotz .in.e 6-wllchigenhung.retr.ike und d.r
tüti.chen lI:u8egenua.er. nicht in d.n trakt. IJC1ntherwird aus .t-".1a
in die totaU.oletion in d••• irrenhaus veheenau und VoncJortin die
be~chtigte getlngniepeycbietrie aut dea hob.naeperl)v.rlegt.
durch nuseer \IDd.chreitIDQUerwird deuUich, da.a da. :lustiZllini.teriua
in koordination alt der bunde••mrll1tachatteine verzOgerungetaktikdrauf
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hat, die bund•• llnder wi•• en pl&t.lich nicht•• ehr YODe1nerabaprache
und lehn.n vedf!9Ungenab I .alt alUe :luU wird ~ kluer, du.41.
.u.egen nicht .1nqebalten w.rden.
die bunde.anwalt.chaft fo~li.rt 41e ab.urde anaeige weg.nver.ucbten
IIlOrd•• geg.n neveda und mOller, weil 81e verene und .abin. nicht _
hung.r.tr.ik abbringen kannen, ua di. letaten baiden anwllte - denn
helriaaM und .chilr hab.n 81ch llnq.t verkrilmelt - 41e hler noch
g.fang.n. b•• uchen, und deait :I.de kontroll. aua.uschalten.

natGrlich wird :I.tat auch draua.en d.r i4eologhche volk•• ture aobiU81ert.
die tett und talsch gsworden.nkinder.tare der .tudentenbewegungund di.
alten kraut.r vomo.terasr.ch trett.n .ich in der anti terror front der ~.
de haben lie platalich g.gen die be.italo ••n - d1e illegalen und die
gefeng.n.n zur v.rfOgung, wae ihn.n .ur .teatsgewalt - und du i.t hier
nichts end.re. als die gewalt d.e eigentuae - nie .infallen koMte I
.chten kla.eenha••• nachdeaeich cart.r b.la .tate-d.partaent tOr COhft
bendit verwend.t hat ,wird cohn-bandit tOr cart.r verwandt I er lanciert
die .chvachaiMige etaat.echut.kolportag. kleine in d.n .piegel und
lietet, ale vlr.n .i. nicht r.atloe bekannt, die l.tzt.n trankturter
militanten fGr den .taatsechuta auto gollvitaer, d.r in etlllDhe1atOr
e.inen breit und .chealo. vorg.tra9.n.n sozialdeDokrati••us k.in. treund
Uchkeit fand, l.rnt beia etaat •• chuta:lournaliellUe.er v.rOUentUcht
parall.l in den IlUltiplikator.n der Unken I 84, id, Unk., ein _uber
techni.ietiechee pamphletgegendie rat, in d•• er gegendie aelb.tra
produktion von opposition.llen eU.rt, wohlaOgUchweil d. dch
pleb.ji.cher als .r in •• iner b•••• ren •• it - von kirchen.teuer und .taats
haushalt unabhlngigmachenkOMt.n. albert •• chli ••• lich tritt .it der
.orte men.chlichk.it ia tern.eben eut, .it d.r .r 68 abtreten lIU•• te •
de habenden :lob, die r.flex. der Unk.n, wo.s de nochgibt, 'legendie
geplanten mordean g.fangenen zu n.utreli.i.r.n.
ab da. funktioniert,weis. keiner. aber daran, wie sie in der 'g.istigen
au•• inander•• tzung' eing••• tzt w.rden - zu d.r manauch sagen kann, dase
ei. die total., •• ntral etrukturiarte und t.rrorietiech durchgeeetate
.eneur nicht nur une.rer arguaent., sondern aucl!aU.r tatsaChen, die une
erkllr",n, ht- bildet sich die n.ue diaendon der psychologieehenkriege·
tGhrung8&.

in demi.c-report d.r natOwird di.ee .ethode, den alten -.gaphonen
der proteetb.wegungpubUkua zu verechatf.n, \8 eie lBaZudr.henund
ansuvenden,cooptation genannt - , die revolution in d.r _tterailch
ertrInkeIl ' • I
eIler auch die .chAlDloBigkeit,mit der dae hier lAutt, zeigt, was
vir schon ~r sagen I dee. mit d.r ereten bewattneten aktion die
phae. dae proteste vorbei iet, deee wir nicht ""'hrrevoltierende, .aondern
t.inde d.e eystemeg.wordensind, da•• das harmoniech.verhlltnie dae _e
schen ZUllltaperialieau. - wie e. da unten _1 9•• agt hat - krieg ietl
daes ee nicht uns.r ha•• iet, der das gesicbt verzerrt - w.ll er
.enechlich ist - eonderndie ignoranz, •• ~Icbtlichkeit und der kretinie
_, in d_ eich die feindschaft des ayst_ zviechen den auegUCblo•• enen
reproduzi.r.n mues, .olang. Bi. eicb alt dea ghetto errangieren, .tett
in e.ln.r dialektik zu klapfen.

I
,
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~eIlU.aDfln9t, ka_ 1 l:a9 auf bllbackathron, .ine prop&9U4aoff.ndve
g&9en41. g.fangenen WId41. anwllt. an, bellOnd.n gecJ.ndaa atuttgarter
bllro. in 4en api&9.l "i~4 end. jul1 .in .tuta.clwturtik.l lanci.~t. da~
~ .nten bi. _ l.tzten wort .in kon.tRltt 4.~ pol1zei WIdda~ nd'.
i.t - und inllOfern.in. neu. ~litlt da•• tut •• chutzjournali88U.,al.
~in tat.lchl1ch fut all. lGOende•• taat ••chutz g&9.n4i. anwalte au•
.se. l.tzt.n 3/4 .j~ Zll._eng.fingert "erden.
end. jul1 - 2 tag. bevor 41•. dr••dn.r 4.n III1tarbeiter e1nbG•• t, 4er
.i. Zllr aggre•• iv.t.n ~lbank in w•• t.uropa gemachthat ; .rkllrt
rebaann .chli ••• lich ganz nackt, da••• r al. g.neralbunde.anvalt 4i.
zusag., 4i. er als .ini.t.rialdirigenb fGr da. ba4.n-wGrttembergi.ch.
ju.Uzaini.teriua forauliert hat, nicht .inhalten und d••• di. 9ruPP.
nicht v.rgrO•• e~t wird.
.chlie •• lich 1 .tund. nach ~ tod•• fall wird 41. bi.her •••• iv.t. h.tz
kaapagn. hochg•• chraubt un4 18 lauf. 4.r wochau.er •• hr auf gu4runund
andr•••• charf 9emacht•
•• •onnta'l i.t da•• tuttgarter baro dran. z.i •• , der al •• korzeny·~
bun4e.anwalteehaftpo.iert, •• cht bb an di. zlhn. bewaffnet .in. razzia
9egenda•• tuttgart.r baro und lanci.rt danachdi. inf ••• fal.chael4un;,
da•• dabei da. ori9inal der erklirullll d•• k~n40 ulrik ••• inhof g.fundea
und al. verfa•• erin gu4run identifizi.rt wordeni.t. in d.r durch-
•uchung.li.te li •• t du dann , ' 1 umschlag.it bekenn.rbri.f ' und
natGrl1ch bt •• da. 41111l, da. da. k.-.ndo in a~~. richtungen 9••chickt
hat.

a_ punkt Jca.t die ••ch. wie gewllhnl1chin ."-h.18. wie u.er wenn
.i. wa. vorber.it.n, wird 4ae personal .u8get.u.cht. gro••• ann,.d.r
bull., d.r ulrik •• z.ll ••• aorg.n ihr•• tod•• auf9•• chlo••• nhatt., l.t
wieder da, trotz urlaub. di. gran.n _rd.n provozierenda99r•• dv, .ln.
.ttaaung, dl. auf all.n eben.n d9nal1ei.rt, da•• wir .lt irg.ndaln_
angriff zu rechnenheben•

fr.itagabend, wlhrendgudrunnochb.18 .nwalt let, 9.ht .ndre•• wlhr.nd
der .UecJabed•• abendeaaen.in gu4run. "all. ua irg.n4va. au holen, wi.
•• bei .U.n jed.n tag ein pur •• 1 lauft. da. aa••• n praktlech .11.
granen 9•• ehen haben. kurz danachkOlDtg. uncl9ebt in ihr. zall., .twa.
•pat.r tc.at 9abi(allller), di. in der ull. w.r, woda. obst 1st - und 
daa undenlcJ)ar.au•• hier 9e4acht werd.n - •• let .it aw.l '.lekalt
kalkuli.rnden scharf gedrillt.n allrderfr.uen' Il.it-.rtikler ".ha) in
.in.r a.ll •• di. bull.n, die d•• 9•• eb.n haben, .ch1ie••en di. tGr
abrupt vor •• in.r n•• e zu. w•• wir aDge.icht. d•• arger., den si •• onet
•• ch.n, ".nn 2 von une nicht w .eh.n .incl, "i_lieh koalech fanden.
ich .tand unattt.lbar vor d.r tGr und •• war vlllli9 kl.r, d.a. ai.
wus.t.n, wo•• i.t ••• fl.1 .1r auf, da••• ie .11. nervllewarenund
vor d•• 9l••kaat.n rumtusch.lten. 4ia 3 in d.r a.lle war.n off.nbar aach
er.t.unt, denn .ofort danachleuchtet. dl. rufanl.9 •• uf und die tGr
wird wied.r aufg•• chlo••en. 9abi kOllllltr.us, 9.ht in ihr. ".11. und
holt irg.n4wa•• aGnzillll,olIerv.rvalter, der •• 1t 1 woch.di.net hat
hi.r, g.ht vor .ir in di. ".lle, quer durch und klopft .n beiden
f.natern an 41•• tlbe, drebt eich denn ua und 9ebt an a., d.r offen
.ichtl1ch in den aappenvor dembacherr89.1 9ewQhlthatt., .inen apf.l
••• und ihn beobacht.t, .ho aberhaupt nicht ver ·.•teckt iU, vorbei
und vor .ir wieder r.u •• ich be.prach•• 1t 9•• kurz, da•• Ich nacht.
au r. rGbergeb., di. in .in_ and.ren t.U de•• tockwerk. von une
ieoliert wird, 41. wir aber aber .1ttag und nacht•• eh.n kllnn.n. dann
geb ich rau. aua Usch in der altt. da. flur. und aGnz1111l.ehU••• t
.U9enbUcltUchund wortlos di. tOr hint.r .ir ab. wlhr.nd eich da.
.itten4r •••• ntf.lt.t, .tehen .incl•• t.n. 5 .chli ••• er 18 trakt.
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wir hab.n _ .pater klar9_cht, 4ae. au d_ a.itpunkt k.~ _ une
_.t., _. da. 9ana. bedeut.t.· ich habe k.in. lu.t au erkllren, ~
wir nach 6 j~en bolaUon "a.dafGr Gbrig haben, __ sv •• in _
und w.nn schon in .iner 9_alt, 121.je4a. 9.fllh1" jeden ge4ankeJIWIdj_
bewe9Un9W\Virkl1chod.~ zu di••• r wirklich.n ~l •• ch.n 11011.au der wu
folter sagen, w.U d. be_ •• t, beab8icht1gt, "b.enschaftl1ch geplaAt'iat.
wir ~en v.rblGfft, fanden. dann abu auch, _U'. nicht _re ••ch. i.t.
da. drecki9•• kopbch. kalkGl, da. je4a _erer bewe9un9enverfolgt und
~i.tri.rt. durchaus.tzeJI, gan&witzig. tatalchl1ch iat •• nIa1ich in
dan I 1/2 j~.n, in d.nan wir hier au._n .ind, 110,d••• ~ .chl1••• er,
der une - aU. 20 .inuten abg.lll.t - ununterbrochenbeobachten_. _ ••
anfang w.rell e. 3, di•• uf 3 .ttlhleJI nebeneinander••••• n und .Uerten 
wenn2 von _ Cnicht~ ••elben g.schlacht.) .inen aU9.nbl1cknicht au
eahan .ind. enflngt l.ut au _rden und 9leichz.IUg 3 and.re, 41. hinter
d. vortJangbereit.chaft .itzen, in den trakt .chickt. ua'unv.raGgl1ch
einau.chr.lten' •• u••• ~ lIaban41•• ine .trlchll.t •• auf der .i. - f&1l.
DUr1 nicht au .ehen iet - noU.reJI, in w.lcher der beiden off.nen nllell
er let ••• "t ein inf•••• und perfekte. ey.t_ total.r kontroll., "
k.ine leben.lu ••• rufIIl18 trekt entgehenkann.

•••• g_int ~, bekaaendi. anderen I .tund. &pIter, &1. d. a. a.
d.r a.ll. boltell. alt und dann •• Dlchetenaorg.n, •••• ta'l •
41. provokaUonenund agr•••• viUt, die d ••• it ponto. to4 drauf
haben, laufen j.tzt alt .in_ f.tUgen grin ••n, und .ie aiehenj.tzt
41••• ehe ".iter hoch , kGn4igenan, d••••• aonl:a9 'der re.t fo19t"
di. beiden tllJ:.n, di. bieh.r off.n "arelI, bl.iben 9••chlo••en bav 41.
grGnellbl.1Jlen eolallll. 18 tr.kt .teh.n bi. 41. tGr zu 1.t~ alt "
ergebni., d••• wlhrendd.r g•••• t.n _chl •• z.it •• wochenend••••• t_
3 aanchaal 4 be•• t. drohend18 trekt .teb.n, au•• er ·d•• der 18 .chus.
dcheren cockpit dt"t. auf dl. freg., varua ei•• uf Irg.r .us .ind und
Wer\ad. di••• che •• fr.ll:a9 eillll.fl4elt haben, re&91.rend. drohend
•gr•• dv 'wir werdenja .ehen',. 'hier wird .1ch va. Ind.rn' I_U) •
•• wird klar, da••• i. gl.uben, da•• d. eich. 1.1.t.n kllnnen,.uf der

_11. d•• eheuvinieaua, d.n di. paycholog~ch. kri&9.fGhrung.1IIle4rahthat, .1t ihren schveineproj.kUon.n und .chlGpfrigkeiten une .uf 41e
Dervengeh.n au kllnn.n•• i. d.-outri.ren, da••• 1•• ich nicht nur •••
bull.n 18 racht fahl.n, IIOnderngau be'eond.n ah alnn.r •
obwohl.uch d_ l.tzten traben schU•••• r In d.n 1 1/2 :l~.n, 41••••
\IJlIIununterbrochenbeobachten, kl.r •• in .u •• , da•• 41. int18itlt in den
bedeJwflllender gruppa lundganz eich.r 18 geflllllnle) auf ein_ lev.l
lluft, in d•• exuaUtlt - and.n ah alrtUchk.it oder •• inetw&9en
e1nnUchkeit - prekU.ch keln. roll •• pi.l.n kann. 41e 3, di. eich
freitagabend da in .der ulle f.nd.n, hatt.n .it dcherhait .nd.re
probl•• , und d•• w.r in d.r .ituation _ 4 und _ 5 uhr, .1 •• i. a.
aus der a.U. bolten, vlllUg klar.
.eitdea ~tsch.n .i. - w.nn Gbarhaupt9•• prochenwird - ~ Ucken.
gro.-.m schU••• Uch MlrtUch , ' ich hab .ow•• nicht von ihnen
gedacht, da••• 1. d••.•• chen, fick.n •• ', .0, da•••• d.r ·••nf in die
na••• tieg und .r iha ••9t , ' w.nnda. nicht .ufhllrt, dann krieg.te
•• 1 n pfund'. da. ".r die .inzi9. drohung,di. aberhaupt .u&9••prochen
_rd •• und •• wird .chon •• jargon klar,da •• 41. kolportage in gro.-nna
.u.sag. fr.i ufunden i.t.
aonta9 _rlJan let alle •• uf totalkonfrontat1on lU19.l&9t,ab 1/2 10 .tehtin
41. 9ranen 18 tr~t, bal.u.m je4a bewecJung.wlhr.nd der halb.tGn4igen
.u.einanden.taung 4arua, ob .ie .ich "urQck&iehen,.tah.n nu••er, schr.it
.all.r, haUlJ,bubackuawhlnt.r d•• vorh8flllund l.u.chen, darunt.r auch
der kleine wi••• larU9. packennarbi9., dar in der kantln. offen deait
ruag.prahlt hat, 4&•• er raufgeht und •• in der ".11. abknallt.



• "i~ kOnn.nnu unt.rdrGckt •• rden, wenn"i~ aufhO~eftzu
denk.n und aufhO~.nzu klapf.n. a.nachen, die .ich
".ig.m, den kaapf zu be.nden,'!tOnn.nnicht unt.rdrGckt
".rden - .i. gewinnen.ntwed.~ und .terben, .n.tatt zu
v.rli.r.n und zu .terben " sagt ul~ik,.

\IIl2 uhr die zweite "elle •• i. hol.n une .inzeln .ue den z.ll.n, in di.
.i. une get~.t.n hatt.n, \IIllUl. in .in •• nd.~e zu schaff.n •• ehn grGmt
unter f~ von haug, gro.-..o und d_ be8Off.n.n. nach d_ ge
.ch.itert.n ve~.uch, •• ~auazuholen,d.n .i. nicht .nf ••• en, hol.n
•i. ig •• u••• in.~ z.ll. und .to ••• n ihn - ich hO~.die schlag. kl.t.chen 
in ein leer•• loch. ia vo~beigehendroht haugair 'du ~t .uch gl.ich
dran, du .au·.
.ls al •• chU••• Uch .ufllChU••• en und ~.inkoal.n, g.h ich 8Ofort .uf dan
gang, frag. n.ch jn., dann nach •• und hatte nochnichtael den ver.uch
g••••cht, .uf •• in. z.U. zuzug.hen, .1. au d.~ be.off.n. von,hint.n in
die haer. gr.ift und .i. ait d.~ kopfhaut ~eht. und bQ.ch.l".i •• h•• ~.
.u.reis.t. die and.r.n .chli •••• ~ f•••• n alch j.tzt .uch an und .chl.g.n
aich p~lzb., sadbti.ch von hinten in. g.nick und .uf den ~ck.n und in
die •• it., .U .p~ch.n wi. 'da ha.t du., du ~eck ••u' 'di~ ".rd.n "ir.
z.ig.n' •• i. z.rr.n aich vor a.in ••• 11. und da gibt ai~ haug .inen .0
brutal.n tritt in. kreuz, da•• ich ~cb die ganz. z.U. bis z~ .u••en
wandfUeg•• dAzubrOUt Ar 'v.racbvind., du ••u';
nebenp~ellungenaa ganzen1tO~, ni.~.neclaerzen und .ebnena.~~en
hab ich vo~all ••• in•• chm.~.haft•• chwellungd•• ~.cht.n •• itlichen
hinterkopf. hint.m o~ und ein g.schwoll.n•• o~. ca 2 .tunden .pat.r
entwick.ln .ich .terk. kopf.clla.rzen, d~k auf die .ugen, f~i.~.n,
Obdk.it, kr.ialaufacbvlch •• da. ganze i.t j.tzt 48 .tund.n h.~ und
ich hab. imm.rnoch .t.rk. kopf.chmerzenirot& de~ .tI~k.t.n .nalg.tica,
die •• hier gibt.

.eit de~ praq.l.i sind "i~ voll.tlndig isoli.rt, "ir kOnn.nune nicht
.e~ .eh.n und .prechen, die frei.tund. wurdege.per~t und jeder .chritt
.ufden g.ng pasal.rt nU~unter,d.~ .n•••• nh.it von3 grGmtn.
wir hebenune ~ch die .chUtz. in der tQ~v.ratlndigt. "ir sind in den
hunger.tr.ik getreten und haben.rkllrt, da•• "i~ in den dur.t.tr.ik
tr.t.n, ".nn nicht inn.rhalb ".n19.r .tund.n die .lt. reg.lung ohne .in •
• inzig. ein.c~lnkung "ieder .ufg._n "ird.
ich bin .icher, d••• die brutalen .chikanen und demGtigung.nder .o~t.
vollzug fOr die .u-beia inz"bchen international bekannt i.t, .ufbOren
"erden - oder .i. w.rd.n une .in.n n.ch d_ and.m tot hi.r r.u.tragen.
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\IIl10 uhr .tOnlt du rollk-.ukl. ich gl.ube, •• waren40-50grGmt
inege••at, an du epiU. d.~ u-pet.D4e nu•• u, danebenlIC~eitaQUer
f.tt und gr1neendund -.t:Olr:lJ::bhaug, 80 hocbwi. b~.U, da. iet der
verha•• t •• te bulle ia g.nzen luJa.t. lIChond.~ g.ne~aletab di••• ~ erae•
bringt &\I._n 6 zentner .uf die waag•• die aeieten von ihnen,haben"i~
nie g•• eben. die bull.n, die no~l.rvei •• hi.~ di.net haben"i. ai.te~f.ld
z.b. eind nicht da, "i. QbUch, wenn.i. wa. vo~haben.da~ ganze tNpp
.chiebt .ofort nach hint.n .uf une und die off.n.n tl1renzu, und n\J8s.r _
ohne .uch n~ d.n v.nuch •• 1 zuzuhO~.n,befi.hlt ' tO~enzu, k.in. die
kuseion ' ••• sagt iha nochllalruhig, da•• e~ e•• uf offene eeltalation
anlegt. "ir .t.ll.n une in die tQr von a. '. z.ll., wo~aufhaug .ofort
ig.le".beer) .ngr.ift. jn. b~llt haug an, e~ 8011ig.l lo.l ••• en und
er.tmal e~kllren, "••• i. wollen•• in f.i.t.r nach bier .Unkender bull.,
d.~ an de~ epiUe h1nte~ nu••er in d.n trakt g_lzt Itaa, .chlug ait
erhobenenfluaten .uf leo(h.lIIut pohl) .in ••• , der bie dahin .U einer
kaft •• te ••• da g•• tandan h.tt., .claie •• i. an. gitter. ~.ua wird dann
b.i lIC~eitmQll.~ 'gezi.lt .uf den kopf' (da au•• aen .ich aal e~inn.rn,
da••• ~ .chon 74 i~endv.lch •• ufNf. von g.fang.nen in .t....ateia UIII9.
fU.cht hat, indea er r.f dNnt.~ •• claiut hat - va. daaale ~.u.k•• ,
weil .ich die v.~f•••• ~ an die p~•••• gew.nd.t haben, nachd_ .r
•• in. fU.chung.n ve~Off.ntUcht hat). die ta•••• chlug 1 - 1 1/2 •• te~
nebend_ vrQnen.uf und •• ,,,.~ n~ C•• 2 •• von illa .ntf~t •• ch~eit
IIll1l.r, •• lbe~ .taat.anw.lt, bevo~.r .ich ia .taate.chutzvollzug v.~
dient gemachthat - .~ ".~ d.r v.rantvo~tlich. vollzug.beaat•• 1. ul~ik.
und siegfried hie~ g•• tomen sind - lOgt .inf.ch ~.iet, und .~ kann
da. natOdich in d.r gewieaheU, da•••• in beU~A9z~ inner.n .icherheU _
50 bNtali.i.~te bullen .uf di. g.f.ngen.n zu h.tzen - d.n beif.ll und
da. ve~.tlndni•• ller in.tanzen d.~ recht.findung haben"i~d.

dannging. 10. I

6 grGmtpackten ".mer, der ~ g.ruf.n h.tte, .i •• oll.n ig. lo.l •••• n,
und prGgelten .uf ihn .in, gleichz.itig 6 grane .uf •• ~.uf, und
beid. wurden8Ofort "ahllo. in i~.ndein. z.ll. g•• clai •• en, dann 1••
und ". und t.au 80, da.s .i •• uf kopf und rOck.n, geg.n U.cbe od.r
reg.l. IuJallten. vor •• ' • zell. prag.lt.n .ie .uf jan ruII, ich .c~.i
si. an und h.ug .U ••• aich "89. nebenau an der hdzung ••h ich g.
auf dar erde Ueg.n - und •• ~t air 80 vor .ls WIlrdedie be.ti.Utlt
bei g. kUlainier.n •• inu d.~ bull.n hat ihr ganze. g•• icbt in der hand
undp~••• t, zwe~z.~~en an ~en beinen, ein vierte~ hat ~. beiden ara.
Unk. voa ItOrpe~v.~eht und zu•••• engedrOcktund'veraucht ale aU
den knien ait .ll.~ g••• ltin die •• it. zu .to ••• n. du ganz•• i.ht .u.
vi. ein ao~d. ich vusuche zu ~ zu koaaenund ".rd. in d nt von
6 gran.n geg~iff.n - kanng.red. nochg••• eh.n, die .uch .uf die erde
g•• chab.en wurde- und verde n. ".U.hin-und h~eschl.udert und dann
.uf den boden, so da•• ,ich .it d_ kopf .uf.chlug •
•b ich .ich dannwehrt. geg.n die tritte in die •• it.n und ni.~en, kniet•
•ich haugait •• in•• ganzengewicht auf a.inen kopf und pr•• st. ait all.~
gew.lt vegend.n boden, hob daM den kopf hoch und IuJallt. ihn 5 - 6 aal
.uf die .~d•••• dauerte n. ganz. weU., gut 5 ainuten, bis .i. aich die
30a bis zoa and.ren .nde des trakt. gellChleift hatt.n.- wosie aich dann
an allen Yi.~en in ig'. z.ll •• chmi••• n, "i.de~ so, da•• ' ich ait hint.r
kopf und ~ken .ufschl.g •• iClhkannaich n~ noch erinnern, da•• ich auf
dea bodenlieg.nd .ufwache. ich wei•• nicht, ob e••• kundenoder .inuten
~en, die ich "89 wer. danachbrechr.iz und V01Ugfertig.
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Dort warteten schon 5 'Doubles', nach Aussage des BKA ebenfalls BKA-Bullen.

Zwar zwei mit SChnurrbart wie ich, aber sonst glattrasiert, sauber gekämmt,

einer bekam dann noch nen Pullover, da ich der einzige mit war.

Als Vorführraum wurde die Turnhalle genommen.
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Erster Durchgang - die anderen fünf wurden auch an Händen und Füssen ge

fesselt, aber im Gegensatz zu mir nicht nochmal mit ner extra Handschelle
an den Stuhl. Dadurch, daß alle sechs auf dem Stuhl einzeln an den Zeugen

vorbei getragen wurden, natürlich von jedem dieser sog. 'Zeugen' sichtbar.
Dazu kommt das Blut im Gesicht bei mir vom Schürfen des Rasierapparats;

Haare zerzaust, die Klamotten noch voll von meinen vorher langen Haaren.
Ich kam als zweiter dran und wurde dann mit Geschrei in die Turnhalle ge

tragen, ich kniff die Augen zusammen, konnte aber noch vor mir ca. 16-20

'Zeugen' sehen. An den Haaren gezogen, wurde dann mein GeSicht präsentiert.
Nach drei Minuten ungefahr wurde ich dann von 5 BKA-Bullen wieder rausge

tragen (Bilder wurden auch geschossen). Am Ausgang der Turnhalle, vom letzten

Zeugen ca. 3-5 Meter entfernt, sagte dann ein BKA-Bulle laut und deutlICh
"Wisniewski, ist doch schnell gegangen". Dann kamen die anderen vier; da das

erste 'Double' keinen, Lärm machte, sollten die jetzt auch lärmen und SIch

wehren. Daraufhin sagte ein BKA-Bulle, scheinbar der, wo die Führung 1m

Ganzen hatte, "machts nicht so laut wie der Wisniewski". (Der führende BKA

Bulle ist der gleiche, wo mich auch von Paris mit dem BKA-Jet illegal in dIe

BRD transportiert hat. Dunkelblonde Haare, Schnauzer, ca ..1,75-1,BO.)
Mit Gelächter haben sie sich dann bis zur Tür, die offen war, tragen lassen,

um dann in der Turnhalie den Widerwilligen zu spielen - da das alles in

Hörweite war - wenn es nicht so elendig wär, wie ein Kabarett aufgezogen.
Der letzte von den 5 hat dann wie der erste überhaupt nicht mehr gerufen,

sondern zuvor nur noch gelacht.

Da ich inzwischen schon einen starken Blutstau von den engen Handschellen

in Händen und Füßen hatte, wollte ich mich wenigstens in ne bequemere Lage

auf dem Stuhl bringen, deshalb musste "ich mich rühren - wo es so gefesselt

gar keine Mißverständnisse geben kann -, worauf mir der BKA-Bulle direkt
neben mir ne volle Faust auf die Nase gehauen hat. Da diesmal das Handtuch

vergessen wurde, hatte ich nen blauen Fleck, und ne blutende Schürfung (ca.
1 cm) auf dem Nasenrücken. Das Blut blieb zwar dann auf die Wunde herum be

grenzt, aber bei der neuen Optik wurde der zweite Durchgang vor den gleichen

Zeugen dann schon höhnisch. Da einem BKA-Bullen die Fesselung dann a~f einmal

zu wenig wurde, wurde mir zu den zwei Paar Handschellen auf dem Rücken noch
mal zwei extra Paare angelegt, um mich noch 'besser' auf dem Stuhl zu
fixieren.
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ABSCHRIFT

Um ca. 13 Uhr kamen Schließer aus der Ansta1t in meine Zelle und forderten

mich auf, mich zu einer Vorführung zum BKA zu begeben. Auf meine Frage,

warum,bekam ich keine Antwort. Ich hatte es abgelehnt, da ich mir keinen
Grund vorstellen kann. Sie gingen und kamen nach 5 Minuten wieder mit der

gleichen Aufforderung und sagten, es gäbe einen Beschluß. Den wollte ich

dann sehen, was mir verweigert wurde ohne weitere Angaben. Inzwischen war

aus den Schließern ein 6-8 Mann starkes Rollkommando geworden, was an der
Tatsache nichts ändern konnte, daß ich weiter ablehnte, weil die Gründe die

alten blieben. Ich las dann einfach in meinem Buch weiter, was die Schließer
nutzten, um über mich herzufallen. An Händen und Füßen wurde ich mit Hand

schellen gefesselt. Einer hatte zusätzlich die Knebelkette angelegt und zu

gedreht, so wurde "ich dann gestreckt in den Bunker im Keller getragen. Ab da
übernahm das BKA die Sache.' Es waren mindestens 12 BKA-Bullen in Zivil an

wesend, dazu eine BKA-Bullen-Tante.

Da wurde ich an einen Stuhl gefesselt an den Händen hinten und an den Füßen.

Dann kam einer mit Schere und Haarschneidemaschine und sagte, er müsste mir

dIe Haare schneiden. Von vier BKA-Bullen wurde ich dann festgehalten (trotz

Fess~ln), haben mir die Füße (Knie) in die Magengrube gedrückt, einer die
Knebelkette festgezogen und ein anderer den Kopf an den Haaren fixiert. Die

Haarbüschel wurden formlos mehr runtergezogen als geschnitten. Dann gings
mit eIner elektrIschen Haarschneidemaschine' an meinen Vollbart, was zur Folge

hatte Schurfungen an der Haut. Ich konnte mich aus dieser Sitüation nur wehren

mIt Kopfbewegungen, worauf an den Haaren der Kopf hinter die Stuhl lehne ge

zogen wurde, so daß Ich manchmal dachte, Jetzt knackts gleich im Genick. Da

dem Bartschneider die Stellung immer noch nicht ruhig genug war, gabs erstmal
Zermürbungspause; dazu wurde mir ein Handtuch fest in den Rachen gesteckt,

so daß ich nur noch durch die Nase atmen konnte, die Knie weiterhin gegen

das Zwerchfell und in die Magengegend, so daß das Ringen nach Sauerstoff mir

schwarz vor den Augen machte, Innerhalb der Phase dann der Rest Bart vollends ~
notdürftig abgesäbelt worden sein muss. Daraufhin wurde dann das Handtuch ~
wieder aus dem Mund geholt und mein Zwerchfell durfte wieder durchatmen. ~
Grinst mich dann ein BKA-Bulle direkt vor meiner Fresse höhnisch an, "wir M
können noch ganz anders", worauf er meinen Kot voll in seine Visage gekriegt

hat. Daraufhin hat mir einer das Handtuch sauber ums Kinn gelegt, um den ~

Kinnhaken darauf zu 'dämpfen'. Dann setzte sich ein BKA-Bulle in (oder mit?)
dem Stuhl vor mich und las mir den Beschluß von BGH-Kuhn vor, so daß ich

überhaupt mal wußte, worum es geht. Der Beschluß war vom 13.9.1978; Gegen

überstellung von Zeugen, die mich als Mittäter bei der Schleyer-Entführung

identifizieren könnten. (Dazu Blut, Speichel und Kopfhaarentnahme.)

Während dem ganzen wurde von Anfang bis Ende jede Möglichkeit benutzt, mich

zu fotografieren (auch bei der Gegenüberstellung selber). Der BKA-Bulle, der

vorlas, gab als Namen Balck an. Dann gabs ne kurze Pause, man wartete auf
einen Arzt, der aber nicht kam. Nach ca. 15 Minuten wurde ich auf dem Stuhl

weiter gefesselt und mitsamt Stuhl in den 2. Stock hoch zur Gegenüberstellung

getragen. Zynisch - wie ne Sänfte, bloß daß auf dem Rücken ständig die

Knebelkette enger gezogen wurde.

Stefan Wisniewski

Gegenüberstellung von "Zeugen" / oder wie das BKA "Beweise", zwangsweise
Blut, Speichel und Kopfhaarentnahme / produziert
am 23.10.1978 in der JVA Frankenthai

I

1__ ----

Zweiter Durchgang - diesmal kam ich als dritter dran. Die beiden 'Doubles'
vor mir zwar wieder gefesselt, aber nicht an den Stuhl. Bei mir dann das

gleiche Theater wie zuvor, Augen zu, Zunge raus, gewehrt - wenn man in so

I ner Situation das überhaupt so nennen kann. ,

1. ;
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Der vierte und fünfte der 'Doubles' bekam dann auch eine Handschelle extra

für tesselung an den Stuhl (der letzte nicht), aber da ich ja inzwischen

schon wieder zwei Paar Handschellen mehr hatte, war es egal, bei welchem

Durchgang, so daß man mich schon an der überproportionalen Fesselung er
kennen mußte.(von allem anderen nicht zu reden).

Da ich beide Male mich gewehrt hatte (auch akustisch) konnte ich feststellen

(alles war in Hörweite), daß diese fünf 'Doubles' nicht nur deutlich wurden
durch das Lachen, wenn sie in den Raum oder aus ihm getragen wurden, sondern

sich auch so abgewechselt hatten, daß jeder gegenüber diesen sog. 'Zeugen'

mal sich gewehrt hat (akustisch) und das andere Mal nicht.

Dann war Ende und ich wurde vom Stuhl gefesselt, aber weiterhin in Hand

schellen zurück in den Bunker getragen, da jetzt der Arzt eingetroffen sei.

Dort .wurde ich an die Wand gestellt, Kopf und Körper gegen die Wand ge

drückt; an jedem Bein ein BKA-Bulle, und die Beine wurden im Spagat ausein

andergezogen, so daß sie in der Luft hingen und der Körper voll auf die
Leisten drückte. O,urch den Druck auf den Schultern wurde das ganze noch

potenziert. Zum Glück mach ich Sport, sonst hätte es da sicher gekracht.
Von den Händen, die weiter auf dem Rücken gefesselt waren und inzwischen

für mich schon fast ohne Gefühl angeschwollen, wurde dann vom Unterarm ne

Blutprobe genommen. Dann konnte ich mich wieder hinstellen und zumindest den

Kopf nach hinten drehen und sah nen jungen Aufsteigerarsch von Arzt (anstalts

fremd) zynisch lächelnd hinter mir. Zum BKA-Bullen: "Ihr braucht mich nur
rufen, dann mach ich nochmal ne Blutprobe". Inzwischen hatte ich soviel Kot

im Mund gesammelt, daß die Bril~e von dem Arzt wenigstens voll wurde. Das

gab zwar für mich nen Schlag in die Nieren, aber mein Kot war wenigstens aus

dem Mund. Der Arzt ist dann fluchend gegangen, und ich wurde wieder auf den

Stuhl gefesselt (nach Beschluß hätte er dableiben müssen).

Dann woilten sie noch ne Speichelprobe (die Brille war zu schnell gereinigt
worden) auf einen Kaffeefilter machen.

Das war das schwierigste, weil mein Maul nicht aufging, auf jeden Fall nicht
die Zähne. Ein BKA-Bulle drückte wie verrückt hinter die Backenknochen am Ohr.

aber es, ging nichts, weil ich inzwischen gelernt hab, als sie mir ganz zu
Anfang noch das Handtuch ins Maul schieben konnten. Dann wieder Kopf an den

Fußfesseln gestellt (auf die Kette von den Handschellen), der nächste hatte

aufs Kinn von oben nach unten geschlagen und gedrückt, da ich die ganze Zeit
ohne Schuhe war, hat mir einer mit dem Haken seiner Schuhe voll auf den

grossen Fußzehen getreten (linkes Bein), aber die Zähne gingen eben nicht
auseinander. Kurze Pause mit Vortrag von dem BKA-Bullen, in dem er mir er

klären wollte, dass andere "Kumpels" von mir sich nicht so gewehrt hätten

und halt bla bla. lch spürte.zum ersten Mal Triumph, weil ich wusste,'die

Zähne gehen nicht auf. Das gleiche nochmal von vorne, einer von den BKA
Bullen brachte dazu, dann müssen wir ihm eben die Luft wegnehmen, zuerst

wurde mir die Nase lange zugehalten, was aber deshalb nicht viel brachte,

da es durch meine Zahnlücke immer .noch Luft gab. Aber anstatt diesma'l den
Brustkorb wieder zu örücken,. wurde mir dann das Handtuch um den Hals gelegt

und die Luft ganz abgestellt. Immer wenn ich gedacht hab, jetzt ist gleich

Ende, der Kopf platzt, wurde das HandtuCh wieder gelockert, das ging so
drei- bis viermal; das Zähnezusammendrücken war nur noch reiner Instinkt,

aber hat doch irgendwie hingehauen, aber der Kopf war schon so dunkel, daß
ich Knebelkette und Fußfessel schon nicht mehr gespürt hab. Als sies dann

endgül tig aufgegeben hatten und 'ich nach Luft hechel, war ich mi r dann erst

sicher, als sie sagten, der SpeiChel vom Mund muß halt auch reichen.

Dann wurd!!n nochmal 6 Haarbüschel gerupft (weil sie n. nur mit Wurzeln).

Gefesselt gings dann wieder zurück, es war inzwischen 15.10 Uhr, in diese
fast zeitlose softe Einöde der Zelle. Da konnte ich mich denn zum ersten

Mal 'im Spiegel wiedersehen. Blut und leichte SChwellung an Nase und Kinn,
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rechter grosser Fußzehen aufgerissen, der Bart nach Eisenbahnmuster mit

vielen Stationen im Gesicht, Frisur wie ein halb gerupfter Igel, Würgemahle

am Hals - - wenn ich da nochmal an die Pflaumenarschgesichter der BKA

'Doubles' denke, läuft mir die Kotze insgesamt im Maul zusammen ('·Speichel

proben ja, aber dann ins Gesicht vom BKA').

Das offizielle Ergebnis dieser Produktion wurde mir noch nicht mitgeteilt,
aber es wäre lächerlich, es nicht auf der Hand zu sehen.

Wenn der Beschluß nun schon über fünf Wochen alt war, dann wunderts mich

nicht, warum weder Anwalt noch ich vorher verständigt waren.

Der Bulle, den ich zuerst angespuckt habe, ist der gleiche, wo manchmal

Besuchsüberwachung macht (auf der anderen Seite der Trennscheibe), von daher

identifizierbar. Der Fotograf war auch bei meiner ersten ED-Behandlung dabei
als Fotograf.

Stefan Wisniewski
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LETZTER BRIEF VON HOLGER MEINS, 31. aKT. 1974

»&•• inzig. was zählt ist d.r K.mpf - j.tzt, haute, morg.n,ge

fr.ss.n oder nicht. Was int.ressiert ist; was Du daraus machst:

In Sprung nach vorn. B.sser w.rd.n. Aus den Erfahrungen lernen.

Genau da. mu' aan darau. machen. Allea and.re iat Dreck. DER

KAMPF.GEHT WEITER. Jed.r n.u. Fight, jede Aktion, jedes G e fee h t

bringt n.u. unb.kannt. Erfahrung.n, und daa iat die Entwicklung dea

Ka.pt.a. Entwick.lt sich üb.rhaupt nur so. Di. aubjektive S.it.,

d.r Dial.ktik von R.volution und Konterrevolution: ·Das Entsch.i

dend. ist, da' man zu l.rnen v.rst.ht.·

o ~ reh d.n Ka.pf für ,d.n Kampt. Au. d.n Si.gen, ab.r ••hr

noch aua d.n Fehl.rn, aus d.n Flippa, aus den Ni.d.rlagen. Das ist

.in G.s.tz d.s Marxis.us.

Kä.pt.n, unt.rli.gen, nochmals kä.pfen, wieder unterliegen, er

neut kämpfen und so w.it.r bis' zu •• n d g ü 1 t i gen

Si. g - daa ist die Logik d.s Volk.a. Sagt d.r Alt••

All.rdings: ·Mat.ri.·: D.r ~ensch ist nichta als Materi. wie

all. s. Der g a n z • Mensch. Körper und B'wu'tsein ist

"mat.rielle· Materi. und was den M e n s c h ausmacht,was er

i • t, s.in. Fr. i h • i t - ist, da' da. Bewu'ts.in die Ma

terie b ehe r r s c h t - sich SELBST und die äu&er. Natur und

vor all•• : das eigen. Sein. Di•• in. Seit. Eng.le: ~lasklar. D.r

G u e r i 1 1 a aber m a t e r i a 1 i sie r t sich im K a • 'p f 

in der r • v 0 1 u t ion ä r • n Aktion, und zwar: 0 h n e

End. - eben: Kam p f bis zu. Tod und ~atürlich:

kollektiv.

Da. iat kein. Sache d.r Materie, sondern .ine 'der Pol i't i k.

Der PRAXIS. Wie Du saget. Nacb wie vor Sache. Heut., morgen und

so weiter. Gestern ist gewesen. Krit.riu. auch, aber vor a 1 

1 •• SACHE. Waa ist - j atz t - liegt a 1 a e r e t e sb. i

Dir. D.r HS ist noch lange nicht zu ,End••

Und d.r Kampf bört nie auf~

Aber

Gibt da natürlich nen Punkt: W • n n D u w. i , t, da' mit j.

de. SCHWEINESlEG die konkr.te Mordabaicbt konkr.ter wird - und D u

mach.t nicht ••hr weit.r mit, bringst Dich in Sicberh.it, gibst

d.n SCHWEINEI da. i t .inen Sie g, b.i't lief.rst uns aus, bist

D u da. Schw.in, da. spalt.t und einkrei.t, um .elb.t zu überleben

udd 4~AA h~lt dle ~r.>6& VOG -~lv be.O~t!di. Praxis. es l~b. die

RA'.•Tod d•• Schw.in ••1.t•••• Dan n - al.o, w.nn Du nicht w.it.r
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mitbungerst - sag.t. bess.r, ebrlich.r (wenn Du nocb w.i't, was

das ist: Ebre): "Wi. gesagt: ich leb•• Nied.r mit der RAF. Si.t
dem SCHWEINESISTEM.-.

Entweder Scbwein oder Mensch

Entweder überl.b.n um jeden Preis oder Kampf bis zum Tod

Entweder Problem oder Lösung

Dazwischen gibt es nicbts

Sieg oder Tod - sagen die Typ.n überall und das ist die Sprache

der Guerilla - auch in d.r winzig.n Dimension hier: Mit des Leben

iat .a nämlich wie mit des St.rben: "Menscben (alsol wir), die

sieb weigern, den Kampf zu beenden - sie gewinnen entweder oder sie

sterben, ,anstatt zu verlieren und zu st.rben."

Ziemlich traurig, Dir so was noch mal scbreiben zu müsaen. Weil

natürlich auch nicbt wie das ist, wenn man stirbt oder wenn sie

ein.n killen. Wober auch? In eine. Augenblick der Wahrheit da

morgens ist mir ala erstes durch den Kopf geschoss.n: Also soo ist

das (wu't. ich ja auch noch nicht) und dann (vor dem Lauf, genau

zwischen die Aug.n gezielt): Na egal. das war's. Jedenfalls auf der
richtigen Seite.

Du mü'test da eigentlicb aucb was wissen. Naja. Es stirbt aller

dings ein j.der. Frage ist nur wie und wie Du gelebt hast und die

Sache ist ja ganz klar: KÄMPFEND GEGEN DIE SCHWEINE als MENSCH FUR

DIE BEFREIUYG DES MENSCHEN: Revolutionär, im Kampf - bei aller

liebe zum Leben: den Tod veracbtend. Das ist für micb: dem Volk
dienen - RAF.
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Vernehinung.protokoll
Vern~hmllng Irmgard Möll.r vor dem Unter.uchung.au ••chuß

d•• Landtag •• Baden-WUrtt.mb.rg am 16.1.19711

An der Sitzung nahm.n 10 Abg.ordnet. t.il, Vor.itzenderl

Ur. Schiel.r.

Um 16.30 Uhr wurde Irmgard MÖller in Handlch.ll.n, umg.

b.n von 2 Beamten, vorg.fUhrt. Bei.tandl Recht.anwalt

11.Heldmann und R.chtlanwältin J. Bahr-J.ndg •••

Vor den Zu.chau.rn .itzen 6 Beamt. in Front zu den Zu

Ichauern.

Aua einer einfachen Mit.chrift von Recht.anwalt R. Frommann,
natUrlich nicht immer wörtlich und mit geringen Au.lalsungen.

Schieler. Benennt das Beweisthema (Tagesablauf 17./18.10.)
Zeugenbelehrung (Freiheit.strafenandrohung b.i
Falschaussag.)

Möller. Zu den Angaben zur Person habe ich nicht. IU sa-
------ gen, das i.t ja wohl alles bekannt.

~.: Bitt. dann machen Si. j.tzt Ihr. Angaben zur Sache.

M.: Zunäch.t will ich einmal fragen, warum das Beweis-
-- thema .0 b.grenzt ist. Die Sach. hat ihr. G.schich-

te.

~~h.: Wir haben einen Auftrag des Landtags zu gefUllen.
--- Eingeschlossen ist die Frage der Oritt.inwirkung.

Zu die.em Thema können Sie aUlsagen.

M.I In der Nacht vom 16. zum 17.10. habe ich nicht g.-
-- sChlaf.n, ich habe auf Nachrichten g.wart.t. In

mein.r Z.ll. war die Stelle der Hausrundfunk.an
lag., di. abg.achalt.t war. Wir hatt.n aie im Som
mer au.schalten la.s.n, da wir nicht au.schließ.n
konnt.n, daß wir Uber diese Leitung abgehört wur
den, von wem auch immer. BNO oder BKA. Oie Leitung
wurde abgeknip.t vom Hauselektriker. Am 13. Septem
ber wurde ich in die damali~e Zell. v.rlegt. Mor
gen. habe ich Nachrichten gehört. Da•• rst., wal
ich wahrnahm. der Wärt.r .t.llt•• in StUck Brot
re1n. Seit d.m 15. bekamen wir nicht. andere. m.hr
ale An.talt •••••n. Zwi.ch.n 7 und 8 Uhr ung.fähr
wurde di. Schallabdichtung vor d.r Z.lle .ntf.rnt.
Die•• Kon.truktion war am 13./14. s.ptemb.r ang.
bracht word.n. E•• tanden 2 '.r.onen in Ziv~l vor
d.r TUrl e. ~t.llt •• ich h.raue, daß •• 2 'farr.r,
der .vang.11.ch. und d.rkatho11.ch., waren. Ich
machte ihnen di. Mallnahm.n klar, di. g.gen une er
griff.n wurden, wie di. Kontakt.p.rr. au.g.nutzt
wurde, um une die Luft zu nehmen. Ich .agte ihn.n,
wenn .i•••• 0 ein.chätlt.n - wi. ich annehme -,
daß ihre Institution (die Kirche) vom Staat noch
nicht voll in den Griff genommen i.t, dann .ollen
sie dies öffentlich machen. Dann wollte ich zur
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lelle von Nin. rein, um BUcher IU holen. Die 'f.r
rer h.ben d.nn mit Gudrun und J.n g••prooh.n. Dann
kam d•• Mitt.g ••••n g.g.n 1Z Uhr. Zu di•••m I.it
punkt i.t Andr.a. er.t w.ch gewor4en. Ich w.r beun
ruhigt,' d.ller .0 'P't .ufw,cht. E. w.r kl.r, \1.1
eh•• E•••n er b.klm •• Di. An.t.lt h.tt.'volle V.r
fUgung.gew.lt d.rUb.r, w.r w.lch •• E•••n bekam' 0••
w.r kl.r. Am N.chmitt.g ging niemand .ut. D.chl Ich
löq.rt., ob ich b.den g.h.n .cllte. Itw. 30 M~~uten
nach 14 Uhr w.r.n .n d.r TUr von Andr ••• GrUn.4 Di.
TUr wurde .ufg••ohlo•••n, •• 9.b .in Gemurm.l. Ich
h.b. g.d.cht, .r g.ht b.d.n. um h.lb vi.r wund.rt.
ich mich, wo .r gebli.b.n w.r. Er kam dann und ging
zu Gudrun .n di. TUrl •• w.r jemand vom Bund••k.nz
l.rernt d., nicht SchUl.r, .cnd.rn .in M.nn, d.r vor
gab, j.d.n T.g Zugang .zu SchUler IU h.ben. Andr•••
b.richt.t •• in pa.r S.ch.n Ub.r d.n Inhalt d•• Ge
.pr'ch •• Am Z9.9. h.tt. Andr.a. di. Initiativ •• r
griff.n,.damit j.mand vcm Bund••kanzl.ramt komm••
Am .elben Tag .agt. Andr.aa zu Jan, .r hab. da.
mit d.m Bunde_kanzl.ramt ang.l.iert. 0•• SKA konnte
di. Oirn.n.ion d.r Sach. nicht .rta•••n. E. war un
klar, cb d.r Bund••r.gi.rung die politi.ch.n Impli
kation.n .in.r Fr.il •••ung kl.r war.n. E. war di.
B.dingung dafUr, dall Ub.rh.upt j.mand vom Bund••
kanzl.ramt kam, daß di. R.gi.rung b.r.it war, une
au.zutauach.n. Am Montag Nachmittag kam ein Mann
aue d.m Bund••kanzl.ramt. Andr.a. lagt., der hab.
ihn ge fragt, ob er (Andr.a.).di. Leute vom Komman
do p.r.önlich k.nn •• Er hat da. v.rneint. Au. d.m
Zu.amm.nhang wurde klar, .r war nur g.komm.n, um
herau.zukriegen, ob wir da. Kommando kenn.n, damit
die GSG-9-Aktion .0 möglich wurd •• Da. wichtig.te
war fUr .ie, die Vor.u •••tzung tUr di. GSG-9-Aktion
zu .chatten. Andr.a. hat weit.rhin Ub.r die Rolle
d.r SPO im Vi.tnamkrieg g••proch.n ~nd di. Roll.
der Bund••r.gi.rung dab.i. Er hat Ub.r di. Strat.
gie d.r RAF g••prochen, dab.i .t.llt •• ich h.rau.,
daß d.r Mann vom Bund••kanzl.ramt da. gl.ich. B.
wußt.ein von d.r Probl.matik d.r SPO hatte wi. wir,
daß er .b.r kein. Ahnung hatte von un••rem O.nk.n.
Oi. R.gi.rung hatte un.eran Satz "•• i.t davon au.
lug.h.n, dallwir nicht in di. BRD zurUckk.hr.n" .0
v.r.tand.n, .1. ob wir j.tzt "int.rnational.n T.r
rori.mu." im Aug. hätt.n. T.rrori.mu •.i.t ni. di•.
Sach. d.r RAF - niemal •• Sond.rn .trat.gi.ch. Aktio
n.n, di. den Kla•••nkampf t~an.porti.ren. Andrea.
hat di. MOdalität.n d•• Au.~au.ch ••• rklärt, und
dallwir nicht aut .in. int.rnationale Pr••••konf.
r.nl b••t.h.n. Er hat .utg.klärt, .ow.it •• in ••i
n.n Möglichkeit.n war. B.i dem G••präch w.r auch
BKA-Klau. dab.i. Andr •••• rklärt., di•• inzig. MÖg
lichk.it, d.r E.kalation IU .ntkomm.n ("H.gung de.
Kri.g ••"), ••i d.r Au.tau.ch d.r G.tang.n.n. Fall.
da. nicht pa••i.r., würde di••• in. Kri.g •••kalaticn,
~ine ~Brutali.i.rung d•• Kri.ge. b.d.ut.n. Andr.a.
.agt., dallwir mit d.r Möglichkeit rachn.t.ni um
g.br.cht zu werd.n - blw. im Hung.r.tr.ik IU .t.r
ben. Di. SPO würde dann g.lwung.n w.rden, .tatt
ihr.r v.rdeckten Krieg.fUhrung otfen all Kri.gl
part.i IU agi.r.n. Al. krieg.fUhr.nd ••• rtei wUr-
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3.!
d. dh bhherlg. SPO-Stnte\l1e \lNlOgl1ch werd.n.
Oh ••• V.r.tlndnh hatte d.r H••'nn..
C.g.n 16 Uhr habe lch Gudrun.Stl~. gehört - tc~

war mir aber nlcht .1cher. M.ln. TUrabdlchtung ~~.
um 16 Uhr noch nlcht dran. Ich hatte damit ger.cn
lIet,d.lIdl. TUr nochmah geöffn.t werden wlrd
Ueld. (Jan und Ich) rlef.n laut nacn Gudrun. W\t
hörten, wie Andr.a. kllng.lte. Um 16.4~ Uhr ~am
Gudrun zurUck, dann wurde die TUr.p.rre dlchtqe·
m.cht.lch habe d.nn gele••n und bl. 11 Uhr nicht •
mehr gehört. Von Gudrun h.b. Ich Uberhaupt nicht.
m.hr gehört. Um 23 Uhr ging d•• Licht .u•. Ich
h.tt. dle Hoffnung, d.lI .1e v.rg••••n wUrden, d••
Llcht .u.zudreh.n, und h.be e. de.halb .elb.t au.
gem.cht. Ich hört. b.l Andr•••• wle dl. ~l.ppe .uf
ging. Ich hörte Stimmen, nicht artlkull.rt. E. wur
de geeagt "Herr B.ader, wart.n Sie doch, gleich"
U&W, Dann gingen .1e zu Janl hl.r lief e. völlig
lautla. ab. Dann habe lch nicht. m.hr gehört.
81. 10 Uhr habe ich Nachrlchten gehört, dabei da.
Ge.pr'ch Schmldt-Bahr. Dann hab. lch weltergelesen.
Da. Licht blieb aus. Mit den ~opfhörern habe ich
Mu.lk gehört. Dann mu8te Ich da. ~opfhörerkabel
flicken. da e. In die ~erze g.fallen war. Die ~.r
z. brannte runter. Dann hab. Ich ver.ucht, nach dem
Prinzip einer Petroleumlamp. mir eine Lamp. zu bau
en. Ich versuchte, aue einem Glas den Boden rauazu
trennen durch Erhitzen und plötzliche. Erkalten 
ale Flammen.chutz. Das glng nicht. Ble 4.30/5 Uhr
brannte die Kerze. Ich war unent.chlo.sen, elner
seit. wollte lch d!e Nachrichten um 7 Uhr hören,
and.rer.elts war lch mUde. Ich war geepannt auf
dle Nachrichten. Ich legte mlch an dl. TUr.palte
(unt.n war .1n. Spalte an der Abdichtung) und ri.f •
"Jan - blst du noch wach1" Ich ri.f zw.l- bi. drei
mal. dann antwort.t. Jan: "Ja." Er war völlig wach.
Jan .chlief wenig 'und .rst frUh .in. Ich fragte:
• wa. mach.t du1", Er antwort.t.1 "Ich 1••• noch."
Ich l.gt. mich ang.zog.n hln, deckt. mich zu und
stellte d.n Wecker. Ich habe gedämmert. ~urz nach
5 Uhr hörte ich lei.e zweimal Knallen - gedämpft 
jetzt meine lch, es waren Pi.tolenschU ••e - und
e~n leise. Quietschen. Ich hab. den ~opf gehoben,
","'.naber wieder hing.legt. Ich bin der Sach. nicht
n.chgegangen,und elnge.chlafen.
Da. l.tzte, woran ich mich jetzt noch erinnere.
bewullt vc.nmir wahrgenommen war ein .tarke. Rau.chen
'il\ Kopf. E. war ein GefUhl von .tarkem Rau.ohen 1m
!nnern de. Kopfa •• Ich we18 nicht, wae e. war - d••
w.r m.lne letzte .1nnllch. Erfahrung. Ge.eh.n h.be
Ich nicht •• Ich wachte .r.t wi.der .uf, .1. mir
dle Llder hochgezog.n wurd.n. E. war meiner Mei
nung nach 1m Um.chlu8raum (vor den Zell.n) unter
Neonlichten des Trakte'. Ich lag auf d.r Bahre 
hab. wahn.lnnlg gefror.n und h.tte Schmerzen. Ein
M.nn ••gte, Ba.d.r und En••lin .elen .chon k.lt.
Ich machte di. Augen wieder zu und war wi.der w.g.
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Bua • Selbetmordkoaplott" 1.t folgende. IU eagen.
Nach der Ermordung von Ulrlk. habe~ wlr Uber Selb.t
mord dl.kutlert, und da8 e•• 1ch um elne CIA-M.thode
handelt, Morde Al. Selb.tmorde darlu.tell.n. ~eln.r
hatte dle Ab.loht de. Selb.tmorde., da. wlder.pricht
un.erer Polltik. 0•• letzte Mal Uber Selb.tmo~d ha
ben wir Am 26.9., dem Beginn de••Hungeretrelk'. ge

.pr~chen. Wlr,haben den Hunger.trelk angefang~n,
obwohl une bekannt war, da8 er nioht .0 .ohn.ll
öffentlich werden könne. Wir wollten d.m Kri.en-

•tab .ignalleierenl Wir .1nd .nt.chlo ••en IU klmpfenl Aullerdem wollten wir .ine Änderung der Kaft
bedingungen. Seit dem 15.9. war.n Mallnahmen er- •
griffen worden, une lum Selb.tmord IU provo.ie-
ren oder auch .inem vorg.täu.chten S.lb.tmord eine
Motivation unterlu.chi.ben, FUr une war klar, Selb.t
mord i.t nicht S.che. Wir .ind entechlo ••en IU klmp·
f.n. Niemand droht. mit Selbstmord. Alle., wa. jetlt
unterge.chob.n wird, ist eind.utlg eine ,älachung,
die Zitat •• tc. Wir hatt.n unt.r.inand.r k.in. Kommu
nikation Iwi.chen den Z.ll.n. Wlr ging.n imm.r d.
von au., da8 wir abg.hört wurd.n. Im Trakt b••tand
elne Doppel.trukturl BND - und GrUne, bzw. B~A -
ohne da8 die elne Struktur von der anderen wu8te.
Wegen de. Abhören. in den Zellen hatten wlr .owie-
.0 keine Ab.icht, .ine Verbindung herlu.tellen.
AuS.rdem hatten wir keine Mögllchkeit dazu. ,Di.
BKA-Behauptungen .ind f41.ch. Da. mU8te da. BKA
auch aue den Abhörprotokoll.n kennen, wir hatten
keine Verbindung unt.re1nander. Wir hatten keinen
spreng.toft, keine Waffen, kein Radio. Zu den Durch
.uchungen und den Erklärungen von R.bmannl 'lch
weill er.t~al, wie ich ••lbst durch.ucht word.n
bln, wie ~echt.anwälte nachher und ~orher durch-
•ucht wurden. Wlr wurden getrennt in einen be.on
der.n Raum (Bad oder ähnliChe.) g.fUhrt und mu8-
ten alle. aus der Hand leg.n. Ich selbst war ja
nie im Prole8gebäude (nur einmal aue Hamburg ale
Z.ugln). Ic~ war mit Nina (Ingrid Schubert) an
Proleatagen Uber Mittag .inge.chlos.en in Andrea.'
Zell•• Die and.r.n kamen in der Reg.l um 13.30 uhr
lurUck. Oanr wurd.n .ie g.trennt rUberg.bracht,
Gudrun une di. Typen. Wir mußten dann raus aus An-'
drea.' Z.l:e. Be1~ZurUc~g.hen ~n Gudrune Z.ll••• h
ich, wie die Typen durcQeucnr. ~rd.n. Gudrun wurde
vorh.r unter.ucht. Und wen~ ~ucr.nicht regelmä81g
durch.uoht wurde, .0 mu8tei1 ~ir jedOCh imm.r damlt
rechnen. Melne ERfahrung 1~~. wir legten all•• au~
der Hand, Akten, Tabak. Wir hatten weder die Mög
lichkeit, etwa. mitlubringe~, noch jemand.n, d.r
une etwa. g.bracht hätte. Wlr h.tt.n weder Radl~
noch spreng.toff/noch Waff.n. Dle Arbeit 1m Tr.kt
••Iber 1.t noch nicht abqe.chlo.sen, d.r,Trakt
.teht dem BKA lur Unterbringung von,Ma.chineng.
wehr.n etc. nach wle vor offen. Rebmann .teht unter
Zeitdruck. Br hatte damal. angekUndigt, daß er in
3 Monaten .ine Aufklärung abl1.fern wUrde, Am 5.
Oelember .ollte ich unter Aus.chlu8 d.r öffentlich
keit au••agen. Jetzt im Bewu8t ••in .ein.r Macht
benutlt er die Mögllchkel~ vor dem Unter.uchung.-
au••ohuS. lur Multiplilierung .einer Theorl.n.
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Jetlt hat er einen Topf auf. reuer geeetzt, aue
d_ er und der Suatuchuta - er jedenfalll bi.
an .eln Leben ••nde - 81ch nooh lange ernähran
wollen. Auffallend i.t da. timing. Rebmann hat
in einer Sonder.itlung am Oonner.tag .eine Au.-
•age vorgezogen. Am gleichen Tag lanciert da. BKA
in franzö.i.chen Zeitungen, daß di. RAF Geno.aen
ermordet habe, da. wird dann in die BRO lurUck re
nektiert. Am gleichen Tag Uuft die Oieku ••lon
Uber die Ver.c~iebung der neuen Anti-Terrori.mu.
Ge.etze. Die Ab.icht i.t klarl alle. wal an Ver

nichtungamaßanhmen, wal jemal. gelaufen ilt, ge
gen une und gegen die Anwälte, auch MOrd 1011 le
gitimiert werden. Und vor alleml Neutrali.iecung
dei antifaachilti.chen Wider.tande. im AUlland.
Und präventiv die Leu~nung der Kontinuität der
RAF-Politik durch die Behauptung, alle•• ei von
Stammheim gesteuert worden. Die alte CIA-Speku
lation, Kader zu vernichten, da ihrer Meinung nach
dann ein Ende des Kampfe. erreicht .ei. Nichts
spricht dafUr, daß jemand, der im BUro Croissant
gearbeitet hat, so etwas gesagt hat, wie Rebmann
erklärt. Je detaillierter SQ etwas erklärt wird,
deato glaubwUrdiger .011 es ereche1n'en; Wenn .1ch
dennoch ein Gefangener zumMegaphon des Staats
schutzes gemacht hat, so wUrde darauI, der Sinn
der Kontaktsperre evidentl die miiitäri.che Funk
tion der Nachrichtenerpre8sung. ote kurzfristige
Folterung zur Nachcichtenerpre ••ung - gegenUber
der langfristigen Folter bisher, entsprechend. der
Entwicklung des Krieges Guerilla - St,at.

Ich möchte jetzt gerne Fragen stellen. Sie sagten,
daß Sie untereinander keine Verbindung gehabt hät
ten. Wie war es möglich, daß das Gespräch vom 17.
10. zwilchen Klau., Hegelau, Baader b_kannt gewor
den ist?

Durch die K~ntaktsperre waren wir ~ehr .ensibi1i
.iert, wir haben sehr aufgepaßt. Wir waren immer
auf dem Sprung. Wir .ind immer sofort an die TUr
gesprungen, wenn wir draußen etwaa gehört haben.
Andreaa ging zu Gudrun an die TUr. Er berichtete
ihr .0 lsut, damit wir (Jan und ich) da. hören
konnten. Wir machten sehr wenig Gebrauch ~on die
ser Redemöglichkeit. Der letzte Schutz waren wlr
selbst, nachdem die Rechtsanwälte ausgeschlossen
waren. Wir haben da. jedenfalls angenommen, daß
wir une gegenseltig schUtzen können. Wir wollten
nicht noch größere Trennung provozieren.

Ist es richtig, daß Sie am 17.10. NaChrichten ge
hört haben?

Ich hatte die Kopfhörer versteckt. Die Grünen soll
ten nicht durch die Kopfhörer an den An.chluß er
innert werden. Am 5.~. war alles vom BKA aue den
Zellen genommen wordenl Fern.eher, Plattenspieler,
Radio u.w. Am Dienstag, 6.9., bekamen wir alle.
wieder zurUck. Am Mittwoch; 7.9., wurde den ande
ren wieder alles weggenommen. Andrea. be.chwerte
•ich Uber Be.chädigungen bei der RUckgabe. Oien.
tag mittagl. Dabei habe ich auch die Kopfhörer
zurückbekommen.
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Ich wollte nioht daran erinnern,
dal da in .einer Zelle der abq.kniplt. Radloan
echlul war. loh habe dal benutlt. loh kannttda ••
Der Elektrik.r hatte Iw.i Dräht. duroh.ohnitt.n •
lah ba~ Viablndung ••tUake angelegt und konDoe
e. benutzen, wle e. vorher war. loh hörte reg.l
.'Ilg vom 13.9. bl. lum 17.10. Radl0 im An.talt.-
rundfunk. '

Hatten 81e d1e 8chl.y.r-Saoh •• 0 .rfahr.n und .1~
d.n Mltg.feng.n.n mltg.t.l1t?

loh hab. ab und IU g.ruf.n.

Warum nur ab und IU? Da. war.n doch wlchtlg. 01ng••

Wlohtlg war, dal d.r Kontakt bl.lbt - ala Schutl.
Am 15. nach der R.gl.rung.erklärung(Anl.1~)von Schaldt,
ln welch.r .r dl. pollzeitaktlsche Lö.ung andeu-
tet und au.apricht, kelne Drohung mit Ermordung.
.ondern dl. Regl.rung bl.lbe b••onnen UIW. Da ha~
lch nacht. gerufan. 01a .ofortiga Folga war dle
Schaum.toffainrlchtung. Dann hätte man wahn.lnnig
brUllen mU••en. Tag.Uber war da. Rufen mögllch
abar nloht 81nnvoll. "

War Ihnen bekannt, daB die 01nge ln Mogadl.ohu
elner Ent.cheldung zutrleben?

Ich hatte kelne Kenntnl. davon. Ich habe wachgele
gen, aber der Anstalt.rundfunk wurde nsch 10 oder
11 Uhr abqe.tellt. Ich habe gegen 10 Uhr luletat
gehört •.

Hatten Sle in dle ••r ~acht noch Rufkontakt mlt Jan?

loh w.ll, daß Jan keln Radl0 hatte.

Am 1,7.war ein B8Iuch der Pfarrer. Sle hätten ke1~
nen Be.uch gewUn.cht. Wann wurde Gudrun, En••lln '
wleder elnge.chlo ••en?

Um 17 Uhr.

Hab.n 81. g.hört, daB Bn••lln 9.9.n 17 Uhr zurUok
kam?

Andre •• fragt. nach lhr. Ich .chllel. da. darau.l
Nachträgllch .chl1d. 1ch darau. , daB 81. damale
b.l den pfarr.rn war.,

18 Uhr - Beamte b.l Andr.a. Baader - M.dlkamente?

Ja. Andreal erhlelt j.d.n Ab.nd Medlkament.,

Bittet um eln. Be.ohr.lbung d•• ·Schu••••••

O.e 1.t .chlecht zu be.chr.lb.n. Eln g.dampft.r
Xnall. Zwe1mal kurl hlnt.relnand.r. Ich hatte kel
ne AUOll.Uon en .1nen SohuB. Kelne 'Id,e an"e1n.
Waffe. "
Noch .twa. and.r •• 1 kurz vor dem Hunger.trelk hatte
lch eln.n q••chwollenen Hal•. Ich .aqte dem An.talt.·
arat Henok Be.cheld. 01e.er .agte SchrOder Be.cheld,
daS er mlch unter.uchen .011. Andrea. Iprac~ Uber
wahnllnnlge Kopf.ohmerl.n. Al. lch KU ihm .agte •
"Morg.n ko~t schröder.·, .agte erl ·sorge dafUr,
daB er auoh KU mir kommt." Auffälligeeweiee hOrten
drel bi, vler Tage nach ae91nn de. Hunger.trelk.

I die Schlllen.n auf.



Al. der Vorsitl.ndl Or. Schi.llr welt.rfrlg.n will •• Igt.

Irmgud Hölle~ ,·Ich bin .Ilt linem h.lben Jshr hoU.rt,

von aI,.tUch.n G.f.ngln.n g.tr.nnt. Ich bitt. um lin. vhr
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Slmtlicb. M.an.hm.n ••it d.m
5. (v.rfügung von Nu•••r, kein g.m.in.am.r Eink.uf,
k.in g.m.in.am •• Bld, k.in B.rUhr.n von g.m.in.l
m.n G.g.n.tand.n, Sp.rr. d•• Ob.t.ink.uf., Sp~rr.
d.r Zullg.n) b.d.ut.t.n, d.S wir unmitt.lblr luf
dl. An.tllt •••••n f••tg.l.gt wurd.n. Wir wurd.n
mit d.r NI•• in d•• An.t.lt •••••n ~.Iwungdn. Da
b.kam.n wir di. A••oli.tion nlch V.rgiftung. Ich
hlttl ••it d.m 13. dl. E••ln r.inglnomm.n, Ib.r
nicht. m.hr g.g••••n. und ich geh. d.von .u., diS
di. Ind.r.n dl. luch g.m.cht hlben.

Fragt n.ch S.lb.tmordUb.rlegung.n. Sie wi•••n, d.ß
Äuß.rung.n gefallen sind. Kont.ktpersonen auß.rt.n',
dlß Si. ein•• olch. Geflhr ••h.n.

Wenn wir von tot.n Geflng.nen .p~lchen, d.nn imm.r

al. Folge des Hungerstr.iks. E. i.t Ib.trus. IU
b.h.upt.n, wir hätt.n mit S.lb.emord gedroht.

Hin kinn sich luch mit Hung.r.treik umbringen.

Da. ist eine Provokation I Es be.tand keine Ab
sprache. Nach dem Tod von Holger war da. klar. 1m
August haben wir den Hungerstr.ik abg.brochen, d.h.
unt.rbrochen. da wir von Amnesty erfahren hatten,
daß der Staat.achutl, di. R.gierung un.er.n Tod
im Auge hatte. Abges.hen von d.r Hetll s.it Ponto,
der Elkalation. Seit Uber einem halben Jahr. Ilso
seit wir nach Buback als G.i.eln b.handelt wurden,
wußt.n wir. daß die Repressalien .ich noch ver
schärfen wUrden. Im Oktober habben wir noch keIn.
Vorst.llung, wal denn noch alles komm.n könn••

Hatten Sie am 17.10. di. Hoffnung, ausg.tauscht
zu werden?

Ja. Klaus war am Sonnab.nd da und w.il'ich Radio
hört. und wußte, daß das Kommando das Flugzeug ver
mint hatte. ging ich davon aus, daß die Regierung
es nicht riski.ren wUrd., 80 L.ute umzubringen. So
bildet. Ich es mir ein. FUr mich war beide. möglich,
AustauIch und Sturm. wi. es dann .pat.r gesch.henht.
Hatten Sie das Bewußtaein er.t nach V.rla.sen der
Zelle wiedergewonnen? Ha,tt.n Si. von den 'Verlet
zungen k.ine K.nntnis?

Nein. Ich hsbe mir die Verletzungen nicht .elb.t
beig.bracbt. Ich w.iß nicht, wie da. lu.tande kam,
An den Trlnsport hlbe, ich nur unklar. Erinnerung.
In TUbing.n kam der Stllt.anwllt .n mein Bett. Ich
weiß nicht. wi. di. Xrlte in m.ine Z.ll. klmen.lch
weiß luch nicht. wil Ich .uf di. Blhr. kam und wie
Ich IUI dir Zill. kam.
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labe.t.ck, Scbere, Ra.lerkllngen, w.r .lle. d••
Ra.l.rkling.n. lum B.ilpl.1 um Sloh.n IUllulobn.l
4.n. I.B. luch, um dll Klbel lu flicken, lum Ab
kr.tl.n der I.oli.rung.
rolg.n d.r v.rl.tzunq .pUr. lcb noch. W.nn, lch
.ebn.ll l.uf., .pUr. leh d.1 H.rz. Ich h.be klin.
medizini.chln Untetl.gen, Sil .ind bel ••r Ublr
meine Vlrletlungln infOrmi.rt .1. lch. E. w.r dir
Klrlblut.l, und dir Herlmu.k.l Ilt wllder lu.am
mlnqlw.oh.ln.

"

Unt.r.'tillt. d.a n.oh dem Hunqlrn der Tod .1ntrl~t.
WUrden Sil d.nn ••gln •.d•••• i S.lb.tmord?

Nein, d•• 1.t Mord. wi. b.l Holq.r M.lnl. M.ni
pulltlon d•• Tr.n.porttermln. durch dl. Bund••
.nw.lt.ob.ft.

Wlnn lin Glflnq.ner .ich n.ch j.hrel.nglr 1.011
tion .r.chleßt - wUrd.n Si. dlnn von S.lb.emord
.prloh.n?

Oi••• Frlg. l.t provokltorl.ch. 01. i.t elnl hypo
theti.ch. Frag•• Da. Zi.l d.r Frag. hi.r i.t ein
deutig. loh habe kllrgemlcht, WI. Mord 1.t.
Jan hltt. k.in Radio wi. wir 111. k.in•• hatt.n.
Ich wuSt., w.a fUr Radio. wir hatt.n. Ich kannte
jld•• elnl.ln. und .i•• ind une am 5.9. wegglnom
mln word.n.

Si. hlbln lin. au.fü~rlieh. Inhalt.b.schrlibung
de. G••prach. zwisch.n Klau. und Baad.r geg.ben.
Wi. war dal möglich?

Andrea. berlchtete fUr une alle hörbar det Gudrun
an der TUr. Oi. Oau.r dei G.sprachs an ~.r TUr war
10 Minut.n, höchst.ns. Beamte waren dab.i und hör
t.n mIt. E. war Üblich, daß all. Gefangenen .ofort
lurUck In die Zill. gebracht wurd.n. Aber soweit
.s möglich und n01w.ndig war, .rgriff.n wir di.
Geleqenh.it, vor d.r TÜr mit d.n ander.n IU .pr.qhen.
Andrea. mußt •• ich natürlich wehren. Die Beamt.n
quat.chten dalwisch.n, "Komm rUber" usw. Si. war.n
auch int.res.i.rt, IU erfahrln, wal wir.•pr.chen,
d.sh.lb li.f I. ohne groß. Schwi.rigklitln .b. H.n
muSte' .10h den Raum .rklmpfen. '
Ich WllS nur, wann Gudrun lurUckkam.
E. g.b k.ln., Absprach. üb.r einen S.lb.emord. Zu
.atllioh w.r die. t.chnl.ch nicht möglich, .blr vor
Illem, wlr wolltin I. nichtl

Ablr Sle hittin dooh Iln'GI.prloh Ublr 10 Minut.n
fUhren können. Ohne Schlum.toff.bdiehtung w.rln Zu
rufl möglich. Wlrum g.b e. d.nn nicht die.1 Mög
llchkelt?

B. wlrl .ofort jemand glkommen, um 4&. IU vlrhln
dern. Hltte lch Ver.bredungen getroff.n, dann bitte
d.s unmlttelb.r. Kon.equ.nzln lur Folgl geh.bt.
Ich wuate nleht. d.ß Im 8.10. ll.ul bli Andre ••
w.r. '
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Am 9.10. wollt. Gudrun Klau•• pr.ch.n. Ich
hört., w1. B.amt•• agt.n "d.r war doch g••t.rn ga
rad. da". Ich hab. k.1n. K.nntn1. vom Inhalt d••
G••pr.ch. vom 8.10. Iw1.ch.n Klau. und Andr.a.
•rhalt.n •

Wa•• agen Si. zu ~er Äuß.rung von B.ader.'~ W.nn
die Bunde.regierung n1cht .chnell h.ndelt, d.nn
muß .1•• chnell rei.en •.• "7

All•• , wa. ich zu le.en b.komm., w1rd z.nli.rt. Ich
hab. n1cht mal di. Dokumentat10n d.r Bunde.reg1erung.
S1e konfront1eren m1ch h1er m1t Sach.n, d1e 1ch
n1cht k.nne, warum 1.t ja klar. '
Ich b1n am Morgen de. 18.10. auf d.r Trage zu m1r

gekommen. An die Ze1t vorher habe 1ch ke1ne Er
innerung. Ich erinnere mich an Neonlicht. E. war
nicht im Innenraum der Zelle .ondern im Gang.

••
Joh hatte nioht loloh. Rali.rkling.n, 'loh hatte
nur halb•• Da. war.n nioht •• 1n. Ra.i.rkling.n,(Anl.131
Di. Soh.r., di. ioh in d.r 1.11. hatt., war vorn•
•p1tl. '
~ Kl.idung trug ioh .1n.n NiCki-Pulli, .1n.
grau. Cordhoa., .itt.lgrau.
01. Naohrioht.n, d1. 1ch g.hört hatt., habe ich
.uß.r.t a.lt.n weit.rg.g.b.n. Ich hab. d1e w1ch
t1g.t.n Sach.n we1t.rg.geben, ja. Da. w1ohtig.t.
war d.r g.gen ••it1g. Schutl und d.r W111e, ke1n.
Tr.nnung zu provoz1.r.n, al.o w1r hab.n vi.l zu
w.nig g.r.det. Ich hab. von den and.ren G.fang.n.n
k.in. Hinw.i.e auf da. G••chehan außerhalb von
Stammh.im erhalt.n, niamal •• Meine letate Irinne
rung i.t ein Rau.chen 1m Kopf, ich hebe nicht. g'
rochen etC., ich habe k.in. Wahrn.hmung an d.r
'l'Ür'l1111aoht•

Al. d.r VorI1ta.nd. d1. Sitaung Ichli.a.n w111,~~rL\Ii-ete er.

th'

Zeugen haben vor dem Au••chuß erklärt, man habe
Sie jammernd bei aewußt.ein in der Zelle vorge
funden.

Ich kann nur .agen, .n wa. 1ch m1ch .rinn.re. An
d1e Zelle erinnere 1ch m1ch nicht.
M1t Ingr1d Schubert war ich wKhrend d.rProzeßter
mine der anderen immer be1 Andrea. 1n d.r Zelle
e1ng.echlo ••en. Se1t Januar 77 b1n ich 1n Stamm- ,
he1m. Wir waren immer in Andrea. Z.lle einge.chlol
.en. Ja, el wurde ohne weitere. auf- und einge
.chloeaen, wenn er weg war. Ich habe ge.ehen, wi•
Andr.a. kontrol11ert wurde, all .r zurUckkam. Gu
drun wurde 1n eine andere Zelle gefUfirt zur Kon
trolle.'Andr.a. wurd., bevor .r durch d•• G1tter
1n den Trakt kam, von oben bi. unt.n abqeta.tet
und di. Sachen auch. Wie oft, k.nn 1ch nicht .agen,
ich habe keine Strichli.t. g.fUhrt. Da. 11.f aber
mei.ten., und w.nn nicht, .0 mußt.n .1. immer da
mit r.chn.n.

~, ioh möohte noch .t,va•• agen.,
W.nn d1. Qu.l.r.i, di. Haftb.dingung.n .0 bl.i
ben, wenn d1. I.ol.t10n we1t.r b••t.h.n bleibt,
dann werde ich - un,d 1ch b1n licher, daß .ich
alle and.r.n aue d.r RAr und AU' ander.n S011al-
r,volution.r.n Grupp.n an.ch11.ßen werd.n
- KuBer.t bald einen Hung.r.treik maChen, um IU
erreich.n,dae w1r IU Gruppen von 15 Per.onen zu
•ammengel.gt w.rd.n uhd wichtig i.t d1. Anwendun'l
d.r G.nf.r Konv.ntion. E. mue err.1oht werden,
dae die ab.olute VerfUgung.gewalt de. Staate
.chutae. Ub.r die G.fang.n.n ein. Br••ch. kriegt.

1I 'l.ht;um Tage.

~I

t'r"rr~. Zeugen haben vor dem Au••chuß .rkl.rt, daß auf d1.
Kontroll. von HKftling~n b.1 ZurUckfUhrungen 1n
da. G.t.ngn1. v.rz1cht.t wurd•.

Ich hab. da. m1nde.t.n •• inmal ••lb.t ge••h.n.
Ich h.tt•• 1n.n Platt.n.pi.l.r, Box.n und Kopf
hör.r. Ich hab. Mu.1k b1. etwa 2 Uhr nacht. ge-

.hört. S.it dem 6. Oktob.r m1t Batt.r1.n, da ab
d.m 4. Oktob.r d.r Strom n.cht. abq••ch.lt.t war.

Da. Z.ll.nm ••••r war AU' Chrom.

Ea wird Irmgard Möll.r da.,M••••r V•••1vt, mit d.m d1. V.r
letzung.n anv.b11ch .rli.lt word.n .ind. 8i•• agt, daa .i•

•1n .olch•• M••••r 1n d.r 1.11. v.habt h.b••

Nachdem ihr .in Foto von 1n ihr.r 1.11. vorv.fund.n.n Ra.1.r

klingen g'l.igt wird, ,.agt .1••
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Auszug aus einem Brief Siegfried Haags zur Trennscheibe
(Rückübersetzung aus dem Franzosischen}

" ••• Sei t 1. Juni finden die Besuche mi t Trennscheibe
statt •••• Darüberhinaus hat der Justizminister mit

sofortiger Wirkung angeordnet. daß die überwachten
Besuche ebenfalls in dem Raum mit Trennscheibe

stattfinden müssen. die Verwandtenbesuche nicht.
Ich sage das sehr kalt: ich hatte mir schon fruher
vorgestellt. wie sich dieses Ding aus einem Kubikmeter

Panzerglas darstellen würde. Aber 'al~ ic~ mich wirklich
dahint.r befand. als ich es wirklich mit. meinen Sinnen
erfuhr. wußte iCh. daß dies meine Vorstellungskraft
übertraf. Man muß es erleben.

Konkret kann man es folgendermaßen beschreiben: eine
Trennwand zwischen zwei Zellen, g.tragen von dicken
massiven Stahleinfassungen. in die man tausende von
kleinen Löchern hineingebohrt hat und die die doppel
te Scheibe von ungefähr 5 cm Dicke tragen. Die Schei
be überträgt die Stimme nicht. weil die Worte von den
Löchern absorbiert werden. Die Stimme kommt von
irgendwoher. sie ist verändert. und um sich
verständigen zu können. muß man schreien. Selbst
wenn es vollkommen still ist, muß man noch laut spre
chen. Ein Gespräch von zwei Tauben.
Man befindet sich einander gegenüber wie in einem
Aquarium ohne Wasser - der letzte wahrgenommene
Eindruck ist verfälscht, abgehackt - man beugt sich
nach vorne. und man versucht, durch
die Löcher zu sprechen. Man schaut automatisch an die
Stel Je des Fensters. wo man spricht, und wenn der an
dere antwortet. kann man ihn nicht mehr genau ansehen.
während man das Ohr hinhält. während der andere
spricht und durch die Scheibe sieht. Aber ei reicht.
Man kann nicht beschreiben. wie das in Wirklichkeit
funktioniert.

Wenn das Gespräch beendet ist. wird man sich erst in
dem Augenblick der Dimension, die es hat, bewußt:
wenn man aufsteht und man nicht zu dem Besucher ge
hen kann, und die Hand gegen die Scheibe stößt statt
die andere Hand zu berühren
Kein Wort mehr zu diesem Thema, denn diese Trennschei
be ist nur ein Punkt des vollständigen Konzepts,
sehr viel wichtiger sind die Folgen der Haftbedingun
gen - was Du sicherlich kennst. denn sie sind uberall
mehr oder weniger gleich.

Stammheim, 1. Juli 1978
Anlage 38




